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I. Organisation der Infanterie mut Jäger.
A. Infanterie.

102 R eg im en ter. Jedes: Stab; 4 Feld-Bataillone zu k Gom- 
paguien (Nr. 1 — 16); 1 Ersatz-Bataillon zu 4 Compagnien (Nr. 1—4), 
im Frieden en cadre ; die Regimenter stellen je 1 Stabs-Zug auf (je 2 
derlei Züge werden zu einer Stabs-Gompagnie vereinigt und einem 
höheren Commando zugewiesen). Eventuell kann ein Regiment auch 
eine ganze Stabs-Gompagnie (2 Züge) aufstellen.

B o s n is ch -h e rc e go v in is ch e  In fa n te r ie :  4 Regimenter
(mit den Ergiluzungs-Bczirkeu Sarajevo, Banjaluka, Dolnji Tuzla und 
Mostar). Jedes: Stab; 3 Feld-Bataillone zu 4 Compagnien (Nr. 1 — 12),
1 Ersatz-Bataillon zu 4 Compagnien (Nr. 1— 4), im Frieden en cadre; 
nebstdem eine Train-Standes-Abtheiluug. — Die Chargen sind jenen 
des k. und k. Heeres gleichgestellt; bei gleichem Rang in einer Charge 
gehen die Personen des Heeres voran.

Bezeichnung: Regimenter nach dem Inhaberund der Nummer; 
jene der bosuisch-hercegovinischen Infanterie nur mit Nummern (1 — 4). 
Stabs-Compagnien nach dem betreffenden höheren Commando („Stabs- 
Compagnie der n. Infanterie-Truppeu-Division“ u. d. gl.). Die Train- 
Standes-Abtheilungen der bosnisch-hercegovinischen Infanterie führen 
die Nummern ihrer Regimenter.

Stand. Die Krieg-Stände für die bosnisch-hercegovinische Infan­
terie werden mittels Mobilisierung-Instruction festgestellt.

F e ld -C om p agn ie : 1 Hauptmanu, 3 Subaltern-Officiere; 1 Ofü- 
cier-Stellvertreter, 1 Feldwebel, 1 Rechnung-Unterofficier; — 4 Zugs­
führer, ferner (nach den jeweiligen Weisungen für die Mobilisierung) 
Coi’porale, Gefreite und Infanteristen, 2 Hornisten, 4 Pionniere mit 
Gewehr (liievon zwei Infanteristen als Schuster und auf Märschen als 
Train-Wache zu verwenden) ; — 2 Tambours, 4 Blessierten-Träger, 
4 Ofiiciers-Dieuer. Im ganzen: 4 Officiere, rund 235 Manu, 1 eigenes 
Reit-Pferd ; Gefecht-Stand rund 230.

Fricdon-Stand: 1 Hanptmann, 2 Siibalterii-Officicrc, 1 Gadet-Officier-
Stellvei-t.reter, 1 Feldwebel, 1 Rcchnung-Untcroflicier, 1 Tambour, 1 Hornist, 
3 Officicrs-Diener ; dann beim normalen moderen (bezw. liöhoren) Stand
2 (2) ZugsfOhrer, 5 (6] Corporale, 4 |6) Gefreite, 64 (70) Infanteristen, — beim 
erhöhten Stand 3 Zugsführer, S Corporale, 9 Gefreite, 100 Infanteristen.

B a ta illo n . •— Stab: 1 Stabs-Ofticier, 1 Adjutant, 1— 2 Ärzte; 
1 Stabsführer, 1 Fleischhauer, 2 Pionnier- und 1 Blessierteu-Träger- 
Corporale (alle fünf mit Gewehr); 2 Bandagenträger, 2 Bataillon- 
Spielleute, 1 Büchsenmacher, 11 Fahr-Soldaten, 3 (-4) Officiers-Diener ;
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— 1 iirarisclies, 4(5)eigeueReit-, 20 Zug-Pferde; -i Muuitious-, 2 Deckel-, 
4 Proviant-Wägen; — zusammen 3 (4) Officiere, 24 (25) Mann (5 Ge­
wehre), 25 (26) Pferde, 10 Fuhrwerke. Gefecht-Stand: 6.

Das ganze Bataillon (Stab und 4 Compagnien): 19 (20) Officiere, 
rund 960 Mann, 29 (30) Pferde, 10 Fuhrwerke. Gefecht-Stand: 
rund 930.

R eg im en t. — Stab: 1 Oberst, 1 Adjutant, 1 Pionnier-, 1 Pro- 
viaut-Offlcier, 1 Arzt, 1 Rechnungführer; — 4 Stabsführer, 4 Hilf- 
arbeiter, 1 Fleischhauer, 1 Blessiertenträger-Feldwebel (alle zehn mit 
Gewehr); 41 Mann Regiments-Musik, 10 Fahr-Soldaten, 4 Marketender 
und Gehilfen, 6 Officiers Diener; — 2 ärarische, 6 eigene Reit-, 6 Zug-, 
4 Reserve-, 4 Marketender-Pferde; — 1 Deckel-, 1 Proviant-, 1 Werk­
zeug-, 2 Marketender-Wägen; — zusammen 6 Officiere, 71 Manu 
(10 Gewehre), 22 Pferde, 5 Fuhrwerke. Gefecht Stand: 3.

Das ganze Regiment (Stab und 4 Feld-Bataillone): 84 Officiere 
(darunter 7 Ärzte), rund 3.900 Mann, 140 Pferde, 45 Fuhrwerke; 
Gefecht-Stand rund 3.700.

Wird die Entlastung der Bagage-Wägen nothwendig, so vermehrt 
sich der Train um 9 Fuhrleute, 18 Zug-Pferde und 9 zweisp. Landes- 
fuliren als Bei-Wägen.

Unter den Fahr-Soldaten sind für den Regiments-Coramandanten 2, für 
jeden anderen Stabs-Officier 1 Pferde-Warlor. Eigene Roit-Pferde; Regiinents- 
(Bataillons-) Commandant 4 (3 ); Compagnie-Commandant, Rechnimg-Officier 
lind Arzt 1.

Für das Berittenmachen der im Frieden nnborittenen Hauptloute wird 
(analog wie Seite 74 für Generale etc. angegeben) vorgesorgt; jedes Regimont 
erhält 6 derlei Rcit-Pferde (Einschreiten an das Regiments-Commando).

S e lb s tä n d ig  d e ta c h ie r te s  In fa n te r ie -B a ta il lo n . Stab: 
1 Stabs-Officier, 1 Adjutant, 1 Proviant- (und nach Bedarf 1 Rechnung-) 
Officier, 2 Ärzte; —  2 Stabsführer, 2 Fleischhauer, 2 Pionnier- und 
1 Blessiertenträger-Uuterofficier (alle sieben mit Gewehr); 1 Hilf- 
arheiter, 2 Baudagen-Träger, 2 Bataillon-Spielleute, 1 Büchsenmacher, 
12 Fahr-Soldaten, 2 Marketender (sammtGehilfe), 5 (6) Officiers-Diener;
—  2 ärarische, 5 (6) eigene Reit-, 20 Zug-, 2 Marketender-Pferde; —  
4 Munitions-, 2 Deckel-, 4 Proviant- und 1 Marketender-Wagen. Zusam­
men: 5 (6) Officiere, 32 (33)Mann (7 Gewehre), 29 (30)Pferde, 11 zweisp. 
Fuhrwerke; Gefecht-Stand 6,

Das ganze Bataillon (sammt Rechuuug-Officiei'): 21 (22) Officiere, 
rund 970 Manu, 33 (34) Pferde, 11 Fuhrwerke; Gefecht Stand rund 
930. Hiezu eventuell 2 zweisp. Bei-Wägen (Landes-Fuhren).

E rsa tz -B a ta illo n  (Maximal-Stand). —  Stab: 1 Oberstlieuteuaut 
oder Major, 1 Ergänzungs-Bezirks-Officier, 1 Bataillons-Adjutant, 
1 Arzt, 1 Rechnungführer;—  1 Stabsführer, 6 Hilfarbeiter (alle sieben 
mit Gewehr); 2 Bataillon-Spielleute, 1 Büchsenmacher, 1 Fahr-Soldat 
(Pferdewärter), 5 Officiers-Diener; — 1 ärarisches, 2 eigene Reit­
pferde. Zusammen: 5 Officiere, 16 Mann (7 Gewehre), 3 Pferde.



Jede Compagnie: 1 Jlauptmann, 4 Subaltern-Officiere; — 1 Unter- 
ofiicier  ̂welcher Officiers-Dienste versieht; —  2 Feldwebel, 1 Rechnung- 
Unterol'licier; ZugsfQhrer, Corporale, Gefreite und Infanteristen nach den 
jeweiligen Weisungen für die Mobilisierung, 3 Hornisten mit Gewehr; 
—  3 Tambours, b Officiers-Diener; — 1 Reitpferd,

D eckung der S tau d es-A b g iln ge  bei mobilisierten Feld- 
Abtheilungen wird, sobald sie 10% betragen oder wenn ein Ersatz 
aus sonstigen Rücksichten sofort nothig, vom Regiments- (selbständi­
gen Bataillons-) Gominandanten unnhttelbar (womöglich telegraphisch) 
beim Ersatz-Bataillon angefordert.

Bewaffnung: Repetier-Gewehre (Caliber SiKw) mit Bajonnett. 
Gadet-Oftkier-Stellvertreter nur iufanlerie-Oflicier-Säbel, Feldwebel 
diesen Säbel und Revolver; Rechnung-Unterofficiere, Musik, Büchseu- 
in.icher nur lufanterie-llnterofticier-Sübel. Tambours, Fahr-Soldaten 
(ausschließlich der Pferde-Wärter), Blessierten- und Bandagen-Träger 
nur Pionnier-Säbel.

Munition: Unterofüciere 40, Gefreite und Infanteristen 100Gewehr-, 
Feldwebel 30 Revolver-Patronen. Jedes Bataillon 4 zweisp. Compagnie- 
Muiiitions-Wügen, welche bei Feld-Ausrüstung zusammen 37.800 (bei 
Gebirg-Ausrüstung 28.840) Patronen führen; somit circa 42 (32) Patro­
nen per Gewehr (per Bataillon 900 Gew'ehre gerechnet).

D a te n  ü b e r  den  C o m p a g n ie -M u n i t io n s -W a g e n  M. 1S86. Bei 
Felrl-AusrOstimg: Protze 1, Hintor-Wagen 0 Verschlage ä 1-350, somit in ;edera 
Wagen 9.450 Patronen; außerdem 8 Zntrag-Säcke und 1 TIeh-Banm, je 2 Wägen
1 Krampe und 1 Schaufel, je 4 Wägen 1 Vorraths-Had, 1 Laterne und 1 Fahne. 
fieleis-Weite lT3m , Leuknng.s-Winkel 75°, größte Breite l ’.J.öiii, größte Höhe 
1-.52?h. Gewicht eines leeren Wagen :370iT;/, eines complet beladenen und ans- 
gerästelen Wagen einschließlich Futter und Reserve-Hafer fOr die Bespannung- 
835—S65t;/; Zug-Last per Pferd 432 i-;.

Bei Gebirg-Ansrtlslung: jeder Vorschlag 1.030, somit in jedem Wagen  
(7 Verschläge) 7.210 Palronen. Gewicht des cempleten Wagen 760— 790 
Zug-Last per Pferd 395 kij. Bei Ausrüslinig mit TragÜiieren wird die Munition 
in 16 Vcr.schtäge verpackt; jeder gefOllte Versclilag wiegt 41'4

M arkierung des A u fs te llu n g -O r te s  der M u iiitions- 
W ägen : rothe Fahne; hei Nacht überdies grüne Laterne.

Montur (imKrieg); Feld-Kappe; Banmwmll-Leibclien, Bluse (Officiers- 
Diener überdiesWalfen-Bock), Tuch-Pantalons; Mantel; Schuhe (Officiers- 
Diener und Fahr-Soldaten llalb-Stiefeln bezwo Czismen) und Commod- 
Sclmbe, })er Mann je 1 Paar; Leib-Binde und Fäustlinge (ünterofficieve 
Handschuhe); Brot-Sack.

Bosniscli-hercegovinische Infanterie: Officiere und Cadet-Oflicier- 
Slellvertreter mohammedanischer Religion, sowde die ganze Mannschaft 
(statt Feld-Kappe) Fez mit dunkelblauer Quaste.

Rüstung: Kalbfell-Tornister mit Trag-Gerüst. Patrouen-Tornister 
für die mit Gewehr bew'affnele Mannschaft, in zwei Etagen getlieilt: 
nuten 50 Patronen; oben 10 Patronen, 1 Fleisch- und 1 Fleischgemüse- 
Conserve, dazwischen 1 Paar Fußlappen und der Gewehr-Putzlappen.
2 Patron-Taschen. Rechuung-Ünterofficier einen Schriften-Tornister.



Feld'Gei’äthe. Feld-Flasche : per Mann 1, Elessierten-Trägerä. Koch- 
Geschirre (vereint mit Ess-Schale): jeder zweite Mann (von den Leuten 
des zweiten Gliedes zu tragen); jeder Unterofficier für sich eine Ess- 
Schale, per Compagnie 4 Reserve-Kochgeschirre. AVasser- (Thee-) 
Kannen; Compagnie 32, Regiment-Stah 8, Stabs-Zug 3. Gewehr-Requi­
siten; jeder Spaten-Träger 1 Putz-Schnur, jeder vierte Mann 1 Schrauben­
zieher, jeder Unterofficier 1 drei-theiligen Putz-Stock. Zugs-Laternen : 
Feld-Compagnie 5, Stabs-Zug und je vier Blessierten-Träger 1. Officiers- 
Feldküchen; Regiment-Stab und je zwei Compagnien 1. Je 2 Mann 
ein Zelt.

Infantei'ie-Spaten; von den Gefreiten und Infanteristen jeder zweite 
Mann. Außerdem jede Compagnie Werkzeuge für 2 Zimmerleute und 
4 Erd-Arbeiter u. zw. 2 Krampen, 2 Schaufeln, 2 Floß- und 2 Hand- 
Hacken, 1 Hand- und 1 Ketten-Säge. Auf jedem Coinpagnie-Munitious- 
AVagen 1 Krampe oder Schaufel.

Jedes Bataillon 1 A'̂ erband- und 1 Medicamenten-Tornister, nebst 
2 Arznei-Taschen. Unterofficiere, Gefreite und Infanteristen des Gefecht- 
Standes je 1 Verband-Päckchen (siehe „Sauitäts-AVesen“). Für die 
Blessierten-Träger hat jedes Bataillon bei Feld- (Gebirg-) Ausrüstung; 
4 (10) Ilohl-Schienen, 4 (8) Feld-Tragen, 4 (4) Zugs-Laternen, — 
(12) Hilf-Stricke ; jeder Blessierten-Träger eine A'erband-Tasche mit Ver- 
band-Geräthe. Iin Gebirgs-Krieg jedes Bataillon das Sanitäts-Material 
(in 2 Körben auf einem Tragthier) zur Einrichtung eines Hilfs-Platzes.

Pionniere; per Regiment 1 Officier, per Bataillon 2 Unterofficiere 
(mit Gewehr), per Compagnie 4 Infanteristen (mit Gewehr). Pionnier- 
Abtlieilung eines Regimentes zu 3 (4) Bataillonen; 1 (1) Officier, 6 (8) 
Unterofficiere, 48 (64) Infanteristen, 1 (1) Officiers-Diener. A'̂ on der ver­
einigten Pionuier-Abtheilung müssen, wenn nicht die Hälfte, so doch 
mindestens einige Pionniere stets bei der Truppe bleiben. (Pionnier- 
AVerkzeuge; siehe oben.)

Sanitäts-Mannschaft. B a n d agen -T rä ger ; 2 für jeden Bataillon- 
Chefarzt (Ausrüstung; siehe oben). — B le s s ie r te n -T rä g e r ;  per 
Piegiment 1 Feldwebel, per Bataillon 1 Corporal, per Compagnie 4 In­
fanteristen. Normaler Stand der Blessiertenlräger-Abtheilung eines 
Regimentes zu 3 (4) Bataillonen ; 4 (5) Unterofficiere, 48 (G4) Infanteristen ; 
bei Gebirg-Ausrüstung doppelter Stand an Corporalen, 8 Infanteristen 
per Compagnie. Unterofficiere bleiben armiert, Mannschaft statt des 
Gewehres die Sanitäts-Requisiten (siehe oben); bei Gebirg-Ausrüstung 
jedes Bataillon 1 Tragthier für Sanitäts Material, einen Naturalien- 
Reserve-Vorrath für den Hilfs-Platz.

Proviant: VI. Abschnitt, Seite 49— 50.
Belastung (sammt ein-tägiger currenter Verpflegung und Zelt- 

Bestandtheilen); circa 28, Pionnier 32%. 
munition 3'58%.

Die Kriegs-Ta.schen-



Train: siehe „Stand“ . Fahr-Soldalen, Pferde und Fuhrwerke sind 
bei jedem Regiment und selbständigen Bataillon unter einem Stabs­
führer (Wagenmeister) zu vereinigen. Jedes Regiment 1 Feld-Schmiede, 
jedes Bataillon 2 Wagen-Winden.

Bei Ausrüstung für den Gebirgs-Krieg wird, statt oder nebst den 
Train-Fuhrwerken, von der Train-Truppe zur Fortschafi'ung der Feld- 
Ausrüstung und des Proviantes eine Anzahl Tragthiere mit Führern 
beigestelU (per Batailloj» beiläufig: für Munition 8, Sanitäts-Material 1, 
Bagage 13, ein-(ägige Verpflegung einschließlich ausgeschrotetes Fleisch 
etc. 24; zusammen circa 4(J Tragthiere, fallweise mehr).

B. Jäger.
T iro  1er-Jäger-R e  gi m ent: Stab; IG Feld-Bataillone zu 4 Comp. ;

4 Ersatz-Bataillone zu 4 Comp., stellen zusammen 2 Stabs-Gompagnieu 
auf. Ersatz-Bataillone im Frieden en cadre.

26 F e 1 cl - J ä g e r - B a t a i 110 n e zu 4 Feld-Compagnien und 1 Ersatz- 
Compagnie (letztere im Frieden en cadre),

Bezeichnung: „Tiroler-Jäger-Hegimeut Kaiser“ , Feld-Jäger-
Bataillone Nr. 1 — 30 (es fehlen die Nummern 3, 14, 18 und 27). Im 
Jäger-Regiment führen die Feld-Gompaguien Nr. 1 — 6-4, die Ersatz-Com­
pagnien Nr. 1— 16.

Stand. F e ld -C om p agn ie  wie bei Infanterie, nur .statt Tambours 
2 Hornisten, daher: 4 Ofiiciere, rund 235 Mann, 1 eigenes Reit-Pferd; 
Gefecht-Stand rund 230. (Frieden-Stand : 3 Officiere, 92 Mann.)

T iro le r -  oder F e 1 d - J ä g er - B a t a i 11 o n : unbedingt 1 Proviant- 
Officier, 1 Reclinungführer und 2 Ärzte; kein Bataillons-Tambour; 
dagegen beim Stab 1 Stabsführer, 1 Rechnung-IIilfarbeiter, 3 Fahr- 
Soldaten, 1 Reit-Pferd (für den Bataillons-Hornisten), 2 Zug-, 2 Reserve- 
Pferde und 1 Deckel-Wagen mehr als ein selbständiges Infanterie- 
Bataillon. Daher: 22 Officiere, rund 975 Mann, 39 Pferde, 12 zweisp. 
Fuhrwerke. Hiezu eventuell 3 zweisp. Bei-Wägen. Gefecht-Stand: 
rund 930.

St,ab fies T i r o l e r - J ä g e r -R e g i in  e n t e s :  1 Oberst, 1 Regiments- 
Adjutant, 1 Auditor; 2 Hilfarbeiter, 2 Fahr-Soldaten (Pferde-Wilrter), 3 Ofüciers- 
Dioner ; ziisammou 3 Officiere, 7 Mann, 1 ürarisclies und 3 eigene Roit-Pferdo.

E r s a t z , -C o m p a g n ie  : wie bei Infanterie, statt T.ambours jedoch Hor­
nisten. '

E r.s a 17, -  B a t a i 110 n 1) e i m T ir  010 r - J ä g e r - R e g i m c n t. Stab : 1 Coui- 
niaudaut, l Ergänzmigs-Bezirks-Offlcier, 1 Adjutant, 1 Arzt, 1 RechnungfOliror; 
2 Stab.sfßhror, 6 Hilfarbeiter, 1 Büchsenmacher, 1 Fuhr-Soldat (Pferde-Wärter),
5 Offleiers-Dienor; zusammen 5 Üfiiciore, 15 Mann, 1 ürarisclies und 2 eigene
Reit-Pferde. .

Deckung der S tandes-Ab  gänge : analog Infanterie.



Bewaffnung. Munition, Montur, Rüstung, Feld-Geräthe, Pionniere, 
Sanitäts-Mannschaft, Proviant, Train: analog der Infanterie. Bataillons- 
Hornist: Gavallerie-Siibel und Revolver, Stiefel-Hose, Stiefeln, lederne 
Pack-Tornister. Jedes Bataillon: 1 Feld-Schmiede, i  Wagen-Winden.

n. Orffaiiisiition der Cavallerie.
1.5 Dragoner-, 16 Husaren-, 11 Dhlanen-Reginienter (Nh-. 1— 8 

und 11 — 13). Jedes: Stab mit Pionuier-Zug und 1 Telegraplien- 
Patrouille; 6 Feld-Escadrouen (li Divisionen); 1 Reserve-, 1 Ersatz- 
Escadron; 2 Züge Stabs-Gavallerie.

Bezeichnung: nach dem Inhaber und mit fortlaufenden Nummern 
innerhalb jeder Gattung der Waffe; das Husaren-Regiment Nr. 13 nebst­
bei „.lazygier und Kumanier“ .

Stand. P io n n ie r-Z u g : 1 Officier; 4 Unterofüc., 20 berittene, 
2 unber. Soldaten, 1 Offic.-Diener; 25 ärarische, 2 eigene Reit-, 
1 Pack-Pferd (mit Spreng-Mitteln). Im ganzen: 1 Officier, 27 Mann, 
28 Pferde. Gefecht-Stand: 25 Reiter.

F e ld -E sca d ro n : 1 Rittmeister, 4 andere Üfficiere; 2 Wacht­
meister, 1 Rechnung-Unterofficier, 4 Zugsfülirer, 8 Corporate, 1 Trom­
peter, 130 Soldaten, 20 Unberittene (13 Soldaten, 1 Curschinied,
1 Riemer, 5 Offlciers-Diener); 150 ärarische, 11 eigeire Reit-Pferde. Im 
ganzen: 5 Officiere, 166 Mann, 161 Pferde; Gefecht-Stand: 150 Reiter, 
(.lene Escadron, hei welcher der Cadet-Officier-Stellvertreter eingetbeilt 
ist, 1 Mann und 1 Reit-Pferd mehr.)

Im Frieden: 1 ürarisches (Rechmnig-Unlorofficiers-'i und -i eigene (Sub- 
altern-Officiers-) Reit-Fferde weniger; sonst wie im Krieg.

R egim en t. Stab (mit 2 Division-Stäben und der Telegraphen­
patrouille, ohne Pionnier-Zug): 1 Oberst, 2 Stabs-Officiere, 1 Regiments- 
Adjutant, 1 Proviant-, 1 Rechnuug-Officier, 3 Ärzte, 1 Thierarzt;
2 Wachtmeister, 1 StabsfDhrer, 1 Regiments-, 2 Divisions-Trompeter,
2 Zugsfülirer als Telegraphisten und 2 Ordonnanzen; 55 Unberittene 
(1 Hillärbeitei-, 1 Büchs^ninGiier, - 41 Fahr-Soldaten, 2 Flei.schhauer, 
10 Officiers-Diener),\Äl,.;JVIarketfiider mit 1 Gehilfen; 12 ärarische, 
22 eigene Reit-, 68 Zug-, 4-Reserve-, 2 Marketender-Pferde; — 7 Werk­
zeug-, 7 Deckel-, 20 Proviant-Wägen, 1 Marketender-Wagen. Im ganzen: 
10 Officiere etc., 67 Mann, 108 Pferde, 35 zweisp. Fuhrwerke; Gefecht- 
Stand 7 Reiter. — Ein ganzes Regiment (sammt Pionnier-Zug und Tele­
graph en-Patrouille): 41 ‘ Ö f^iere etc., 1.091 Mann, 1.1Ö3 Pferde, 
35 Fuhrwerke. Wenn die Entastung‘der Bagage-Wägen nöthig wird, 
vermehrt sich der Tra^n um 7 zweisj. Landesfuhren als Bei-Wügen. 
Gefecht stand 931. '  ̂ ^
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Unter den Falir-Soldaten für jeden Stabs-Ofiicier I Pferde-Wärter. Eigene 
Reit-Pferde: Regiments- (Divisions-) Goniinandant 5 (4), Rittmeister 3, Sub.- 
Offider 2, Rechnung-Officier, Arzt tiiid Thier-Arzt je i ; nebstdem jeder Ritt­
meister 2. CI. und jeder Suballorn-Officier 1 ärarisches Reit-Pferd.

D iv is io n  in s e lb s tä n d ig e r  Verw endung. Stab: 1 Stabs- 
Ofiicier, 1 Arzt, 1 Divisions-Trompeter, 18 Fahr-Soldaten (einer davon 
Pferde-Wärter), 1 Fleischhauer, 2 Officiers-Diener, 1 ärarisches, 5 eigene 
Reit-, 30 Zug-, 2 Reserve-Pferde; zusammen 2 Officiere, 22 Mann 
38 Pferde, 13 zweisp. Fuhrwerke. Gefecht-Stand: 2 Heiter. Die 
ganze Division ohne (mit) Regiment-Stab, Telegraphen-Patrouille 
und Piüiinier-Zug (den Gadet-Offic.-Stellv. eingerechnet): 17 (24) Ofli- 
ciere, 520 (571) Mann, 521 (582) Pferde, 15 (20) zweisp. Fuhrwerke. 
Hiezu eventuell 3 (4) zweisp. Landesfuhren als Bei-Wägen. Gefecht- 
Stand 451 (480) Reiter.

R eserve -E sca d ro n : wie eine Feld-Escadron. Train inur heim 
Ausmarsch ins Feld): 4 Fahr-Soldaten, 8 Zug-Pferde, 1 Deckel- und
3 Proviant-Wägen. Im ganzen: 5 Officiere, 170 Mann, 169 Pferde,
4 zweisp. Fuhrwerke. Hiezu eventuell 1 zweisp. Bei-Wagen. Gefecht- 
Stand 150.

E r s a t z -E s c a d r o n  (mit Arzt, Reclnnmg-Offlcier, Tliier-Arzt und Recli- 
nung-Hilfarbeiter): 14 Officiere etc., 337Mann, 315Reit-Pferde. Gefecht-Stand: 
:101 Reiter. Weiters w'erden die noch nicht vollkommen ausgebildeten Leute 
des letzten Stellung-Jahres (358 Mann) oder, falls diese mit den Feld-Escadronen 
aiismarschioren, 358 überzählige Reserve-Männer, dann alle überzähligen Ofli- 
ciere, Mannschaft und zum Ausmarsch nicht geeigneten Pferde der Feld-Abthei- 
lungon in die Ersatz-Escadron eingethoilt.

Deckung der S ta u d es -A b gä n ge : sobald sie lOO/o des Krieg- 
Standes erreichen, oder wenn Ersatz aus sonstigen Rücksichten sofort 
erforderlich, vom Hegiinents- (detachierten Divisions-) Commandauten 
(womöglich telegraphisch) bei der Ersatz-Escadron anfor'dern.

Bewaffnung: Säbel, Repelier-Carabiuer; Slabs-Cavallerislen, 
Mannschaft der Telegrapben-Patrouille, Fleischhauer, Fahrsoldaten und 
die 2 uuherittenen Soldaten desPionnier-Zuges keinen Carabiner (letztere 
Pioniher-Bähel). Unterofficiere (mit Ausnahme der Hilfarheiler, Cur- 
schmiede, Büchsenmacher, Escadrons-Riemer und Fleischhauer), be­
rittene Mannschaft der Stahs-Gavallerie, die 2 Soldaten der Telegraphen­
patrouille und die unberitteuen Soldaten des Piounier-ZugesRevolver; 
die Unbevittenen der Escadronen Garahiner.

Munition: per Garahiner 50, Revolver 30 Patronen. Ersatz aus 
Gavallerie-Munitions-Golonne und Gorps-Muuitions-Park (lufanterie-Muni- 
tions-Golonne). Die daselbst eingetlieilten je 2 Bataillons-Munitions- 
Wägen mit Kleingewehr-Munition enthalten: 9 und 18 Patronen per 
Garahiner, 16 und 7 Patronen per Revolver (Seite 23).

Montur (im Krieg): Helm, Gzako, Gzapka; nebstdem Feld-Kappe 
(Fahr-Soldaten und Officiers-Diener nur letztere). Husaren: Bluse und 
Attila. Dragoner und Uhlauen: Waffeu-Rock (Uhlanka) und Pelz-Rock 
(Pelz Uhlaiika). Stiefel Hose; Mantel; Stiefeln oder Czismen je 1 Paar



10

]je¡b-Bimle, Handschuhe. Auf den Deckel-Wägen ein kleiner Monturs- 
Vorrath.

Rüstung: (lederner) Pack-Tornister (Hilfarheiter- und Fahr-Sol- 
daten-Tornister aus Doppel-Segeltuch), 2 Patron-Taschen.

Feld-Geräthe: Feld-Flasche, Ess-Schale; Koch-Geschirre zu 2 Mann. 
Zugs-Laternen: jede Escadron 5, Pionnier- und Stabs-Zug 1. Lager- 
Hacken : für je 7 Mann 2 Stück. Für jedes Mannschafts-Pferd 1 Fuß- 
Fessel, für je 2 Pferde 1 Tränk-Eiiner. Hegiment-Stab und jede 
Escadron: t Officiers-Feldküche. Jede Division I Verband- und 1 Medi- 
canic-nten-Packtasche; jeder Mann des Gefecht-Standes ein Verband­
päckchen (siehe „Sanitäts-Wesen“ ).

Te ch ni sehe Ausrüstung. .Jede Feld- oder Reserve-Escadron:
1 Krampe, 2 Schaufeln, 1 Hand- und I Wald-Hacke, 1 Werkzeug-Tasche 
sainmt Werkzeugen. — Jeder Pionnier-Zug: 4 Krampen, 4 Schaufeln,
2 Hand-, 3 Wald-Hacken, 2 Kreuzschlag-Hämmer, 4 Schrott-Meißeln, 
2 Wald-Sägen, 1 runder Durchschlag mit Draht-Stiel, 2 einfache fran­
zösische Schrauben-Schlüsseln, 2 AVerkzeug-Taschen sammt Werkzeugen.

Pionniere: jede Feld- oder Reserve-Escadron 5 Reiter; außerdem 
Pionnier-Zug (Werkzeuge siehe oben). Zur A^erstärkung des letzteren 
dürfen sämmtliche Escadrons-Pionniere beigezogen, für größere Auf­
gaben mehrere Pionnier-Züge vorübergehend vereinigt werden.

Sp r en g -M i t le i  11 : .‘52 Sprengbüchsen ('zu P2 fc; Ecrasit) nebst ZiigeliOr 
i nsbesondere Zeil-Ztlniler) ; auf Märschen auf einem Paek-Pferd traiisporliert, 
welches beim Gefochts-Train des Kegi ment-Stab es hinter dem Dockel-Wagen 
(M. 1888) mit den Eisenbahn-Zerstörungs-Werkzcugeii zu marschieren hat; zur 
Bedienung und Führung des Pack-Pferdes 2 Mann zu Fuß. Zum Pionnier-Zug 
hat das J’aek-Pferd nur dann einzurQcken, wenn derselbe ausdräcklich zu Zer­
störung-Arbeiten entsendet wird; selbst dann können, wenn nur ein Marsch zu 
machen ist und nicht mehr als 10 Hpreng-BOchsen mitzunehmen sind, diese 
durch die Reiter fortgehrachl worden. —  Ersatz der Sprcng-Milteln ; aus den 
Pinnnier-Resei-ve-Aiistalten.

Sanitäts-Mannschaft. Bei jeder Division ein Reiter des Standes der 
Escadronen als Band agen -T räger.

Proviant: VI. Abschnitt, Seite 49— .50. Detachierte Divisionen 
besorgen den Verpflegs-Dienst selbständig durch einen Proviant-Officier 
und durch Fleischhauer aus dem Stand ihrer Escadronen.

Belastung eines Mannschafts-Pferdes, coinidet mit Mann, Futter 
und Feld-Ausrüstung: circa 135

Train: siehe „Stand“ . Jede Escadron 1 Feld-Schmiede und 1 \Ahi- 
gen-A\iude. Gepäck, Futter und Naturalien für die Stabs-Züge werden 
auf Landes-Fuhrwerken, — für den Pionnier-Zug (einschließlich der 
AVerkzeuge) auf deu Fuhrwerken des Regiment-Stabes fortgebracht.
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III. Orgiiiiisation der Artillerie.

A. Artillerie-Stab.
A 1- u  u e ri e - B ri K ;i (1 e - o o m m a ii d e n (Nr. 1— 14) ftlliron das Commando 

filier die znm Coi'iis ffeliörendo Feld-ArŁillorie; weiters imterstohen ilmen (das 
14. ansgenouimen) die iiu Curps-Bereich dislocierlen Festimg-Artillerie-Tnippeii 
und Anlatton des Arlillerie-Zengswesen (ausgenomiuen Artillerie-Arsenal zu 
Wien lind Artillerie-Zeugs-Depot nilclist Wr.-Neustadl, welche dem Arsenal- 
Direclor niitorstelion). Die Artdlerie-Brigadiero (aiiBgeiiomiuen jener des 
14. Corps) sindllilf-Organe und Referenten der Corps-Commanden in Angelegen­
heiten, welche die Artlllorio, das Waffen- und Munitions-Wesen betroffen. 
Ihnen beigegeben ; vom Artillerie-Stab 1 Oberlieutenant als Adjutant, 1 Haupt­
mann für die Kanzloi-Cescbäfte.

A r t i l l e r i e -D i r e c t o r e n  (Oberste oder Oberstlieutenants): dem _14-, Io. 
Corps- und dem Milit<ar-Gommando zu Zara mit analogen Obliegenheiten wie 
die Arlillcrie-Brigadiore beigegeben.

A r t i l l o r ie - I n s p ic i e r u n g .s -C o m m a n d e n :  Nr. 1 und 3 zu Sarajevo, 
Nr. 2 zu Mostar (je 1 Stabs-Officier mit l Adjutaiiten) unterstehen dem Arüllerie- 
Director. Inspicioren: Nr. 1 die in Bosnien, Nr. 2 die in der Hercegovina dis- 
locierten Gebirgs-Batterion, Nr. 3 alle im Occupations-Gebiet stationierten 
Fostung-Arlillerie-Conipagnien.

Als I ns p ic ie r e n d e  d e r  F e s t u n g -A r t i l l e r i e  sind in Wien und Buda­
pest Generale der Artillerie schon im Frieden aufgestellt, welche im Krieg ent­
weder als Belagerung-Arlillerie-Chef oder als Fostnng-Artillerio-Director eines 
in Krieg-AusrQstung gesetzten festen Platzes verwendet werden.

Im übrigen versehen die Commandanten der in festen Platzen dislocierlen 
Fostung-Artillerie-Regimenter (selbständigen Bataillone) auch den Dienst als 
F o stu n  g -A r t i l l e r i o - D i r e c t o r o n  und sind in dieser Hinsicht Ililf-Organe 
des Fe.stung-Coniniaudanten.

Beim  Arm ee • O ber - Commantlo (ein Stabs-Officier des 
Artillerie-Stabes): Evidenz der den Armeen zngewiesenen Artillerie- 
Reserve-Anstalten; Mnnitions-Nacliscliub au.s dem Inland, sofern Ein­
flussnahme nötliig; ev. Ausgleich zwischen den Munitions- und Artillerie- 
Material-Vorrüthen der Armeen; Artillerie-Wesen der dem Armee-Ober- 
Goramando unterstellten festen Plätze; Belageruug-Artillerie-Parks und 
Armee-Muuitious-Peld-Depots. (Beigegebenes Personal etc.: Seite 144.)

Artillerie-Chef einer Armee (ein General), zugleich Chef der 
Artillerie-Abtbeilung des Armee-Gommando. Stellt ans eigener Initiative 
jene Anträge, welche speciell Ergänzungen und Nachschübe an Munition 
jeder Art, Artillerie-Material, -Personal und -Pferden betreffen, ist von 
allen operativen Maßnahmen in steter Kenntnis zu erhalten. Erledigt 
Dienst-Geschäfte technisch-administrativer Natur, welche bei den nicht 
im Truppeu-Divisions- oder Gorps-Verhand stehendeu Artillerie-Reserve- 
Aiistalteu Vorkommen; befinden sich die genannten Anstalten jedoch 
im Bereich eines Mllitär-TeiTitorial-Commando, so kann diesem deren 
Besorgung übertragen werden. (Beigegebenes Personal etc.: Seite 145.)

Artillerie-Brigadier (Gommandaut der Artillerie-Brigade des Goi'ps) 
bezw. Gom m andaut der D iv is io n s -A r t i  11 erie  : ITilf-Organ des 
Gorps- (Truppen-Divisions-) Gommando in Artillerie-Angelegenheiten.
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Terhnisch administrative Ang-elegeulieiten erledigt er selbständig, oder 
unterbreitet sie der Entscheidung des Artillerie-Chef der Armee.

Belagerung-Artillerie-Chef (ein General): zur Leitung der Belagerung- 
Artillerie; analoge Stellung zum Gommandanteu des Belagerungs- 
Corps, wie Artillerie-Chef einer Armee zum Arrnee-Commando. Zur 
Beaufsichtigung der Gebarung mit den Zeugs-Vorräthen: ein Stabs- 
Offider als „Z eugs-D e p o t-Com man dant“ beigegeben, welchem 
die Feld-Zeugs-Compagiiien unmittelbar unterstehen.

Commandant eines mobilen Belagerungs-Park (Stabs-Oflider) mit 
Wirkungs-Kreis analog Belagemng-Artillerie-( ¡hef.

B. Feld-Artillerie.
Im Frieden: 14 Corps- und 42 D iv is io n s -A r t i l le r ie -R e g i-  

m enter. Jedes: Stab; 4 Batterien (Nr. 1 — 4); 1 Munitions-Park-und 
1 Ersalz-Depot-Gadre.

Außerdem gehört noch in den unmittelbaren Verband der Corpa-Artillerie- 
Regimenter Nr. 1, 2, 4 -7 ,  10, 11 je e in e  r e i t e n d e  B a t t e r i e -D i v i s i o n  
daher deren acht) mit Stab nnd 2 reitenden Batterien (Nr. 1 und 2);

in den Verband der Gorps-Artillerie-Regiinenter Nr. 1,2, 6 — 14, je eine 
^',®.^“ ’,? ! ‘ ^ ,^ t t e r ie  (Nr. 1) mit normaler Gebirg-AnsrOstiing (zusammen deren 
elf), alle im Occupations-CTebiet.

1 G e b irg s -B a lte r ie -D i V is ion  (in Tirol), bestehend aus: 
Stab; 3 Gebirgs-Batterlen (Nr. 1, S, 5) mit gemischter Gebirg-Aus­
rüstung; 1 Ersatz-Depot-Cadre.

In jedem Corps (mit Ausnahme des 15.) bilden das Gorps-Artil- 
lerie-Regiment und 3 Dhdsions-Arlillerie-Regimenter eine A r t i l le r ie -  
B rigad e  (grundsätzlich im Territorial-Bereich des Corps dislociert).

Im Mobilisierungs-Fall werden formiert:
aus dem Munitions-Park-Gadre jedes Gorps-Artillerie Regimentes: 

der Gorps-Munitions-Park und ein Begleit-Commando für Reserve- 
Munitions-Golonnen;

aus dem Munitions-Park-Gadre jedes Divisions-Artillerie-Regi- 
menles: der Divisions-Munitions-Park;

aus dem Ersatz-Depot-Cadre jedes (Corps- und Divisions-) Artil­
lerie-Regimentes: das Ersatz-Depot des Regimentes, bestehend aus der 
Ersatz-Batterie und der Depot-Abtheilung; bei den Corps-Arlillerie- 
Regimenteru Nr. 1, 2, 6 — 14 außerdem nach Bedarf noch eine zweite 
Gebirgs-Batterie (Nr. 2), beim Gorps-Artillerie-Regiment Nr. 3 endlich 
noch zwei Gebirgs-Batterien (Nr. 1 und 2);

von jedem Gorps-Artillerie-Regiment: das „Gommando der Ersatz- 
Depots“ der Artillerie-Brigade;

bei der Gebirgs-Batterie-Division: die Gebirgs-Batterien Nr. 2, 4 
und 6; von dessen Ersatz-Depot-Cadre das Ersatz-Depot der Division 
und 4 schmalspurige Batterien.
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Die 1-i Corps-Artillerie-Regiiuetiter sammt ihren Corps-Mun.-Parks 
erhalten die Eintheihmg als G o rps - A r t i l le r ie  bei den Corps, —  die 
Divisions-Artillerie-Reghnenter sammt den dazu gehörigen Divisions- 
Mun.-Parks und die reitenden Batterie-Divisionen sammt Cavallerie-Muni- 
tions-Golonnen als D iv is io n s -A r t i l le r ie  der Infanterie- (Landvvehr- 
luft.), bezw. Gavallerie- (Laudwehr-Gav.-) Truppen-Divisionen. —  Die 
Gebirgs-Batterie-Division (einschließlich der schmalspurigen Feld-Bat­
terien), sowie die Gebirgs-Batterien der Gorps-Artillerie-Regimenter 
werden bei Armee-Körpern, welche für den Gebirgs-Krieg bestimmt 
sind, eingetheilt.

Bezeichnung. A r t i l le  rie - B rigad en , G o r p s -A r t i l le r ie -  
R eg im en te r  und C orps-M u n ition s-P ark s  mit Nummern 1— 14, 
übereinstimmend mit den Nummern der Gorps; die Regimenter führen 
außerdem den Namen der Inhaber.

D iv is io n s -A r t i l le r ie -R e g im e n te r  und die dazu gehörigen 
D iv is io n s -M u n ition s-P a rk s : Nummern 1 —4á.

R e iten d e  B a tte r ie -D iv is io n en , sowie die Gavallerie-Muni- 
tions-Gnlonnen: die Nummer jenes Gorps-Artillerie-Regimentes, in
dessen Verband sie im Frieden gehören.

A bgo -k ftrz te  B e z e ic h n u n g  inBruch-Fonn; als Zähler die Nummer der 
Unter-Abtheilung; als Nenner jene der reilendou Batterie-Division, des Gorps- 
(„G. R .“) oder Divisions-Artillerie-Regimentes („D. R.“), bei der Gebirgs- 
BaÜerie-Division bloß „G. D .“. — Beispiele; „Reit. Batt. Nr. 2/5.“ — „Falirende 
Batterie Nr. 1/ü C. R.“ oder „Nr. 2/37 D. R .“ -  „Geb. Batt. Nr. 1/S G. R .“ oder 
„Nr. 3/G. D .“

„M. G.“ Miinitions-Colonne“, —  „D. M. P .“ Divisions-Munitions-Park, —
n Ti, r, a n nr -i- i Infaiiterie-M. C, Artillerio-M. G.

„G. M. P .“ Gorps-Munitions-Park, z B .: „ „  ..—  .v r r ~TT~y— 77T>
D. M. P. Nr. 29 G. M .P. Nr. 10

Cavallerie-M. G. Nr. 6.

Stand. — Fahrende B a tte r ie :  1 Hauptmann, 2 Oberlieute­
nants, 2 Lieutenants; 1 Cadet-Officier-Steilvertreter, 2 Feuerwerker, 
1 Rechnung-Unterofficier, 5 Zugsführer, 8 Gorporale, 8 Geschütz- 
Vormeister, 2 Trompeter, 8 Vormeister, 68 Bedienungs-Kanoniere 
(darunter 6 mit Feuer-Gewehr), 78 Fahr-Kanoniere (darunter 7 mit 
Feuer-Gewehr), 4 Blessierten-Träger, 5 Officiers-Diener; 1 Gurschmied,
4 Professionisten (darunter 2 mit Feuer-Gewehr); —  23 firarisehe, 
1 eigenes Reit-, 118 Zug- und Reserve-Pferde; — 8 Geschütze (9 c/n 
Galiber) und 8 Munitions-Wägen (sechssp.), 1 viersp. Requisiten-, 
1 viersp. Bagage-, 3 zweisp. Proviant- (Leiter-) Wägen. — Im ganzen:
5 Officiere, 19.5 Mann (darunter 15 Feuer-Gewehre); 142 Pferde; 
8 Geschütze, 8 Munitions-, 5 Train-Fuhrwerke.

Frieden-Stand: 4 Officiere, 101 Mann, 44 Pferde, 4 Geschütze, 2 (unbe- 
spannte) Munitions- und 3 (uubespauute) Proviant-Wägen.

R e iten d e  B a tte r ie : 1 Zugsführer, 1 Corporal, 2 Geschütz- 
Vormeister, 2 Vormeister, 10 Fahr-Kanoniere und 4 Blessierten-Träger 
weniger, 11 Bedienungs-Kanoniere und 1 Sattler mehr als eine fahrende 
Batterie; — 117 ärarische, 10 eigene Reit-, 96 Zug- und Reserve-
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Pferde; — 6 Geschütze (9 cm Galiber) und 6 Munitions-Wägen 
secbssp ), 1 viersp. Requisiten-, 1 viersp. Bagage-, 4 zweisp. Proviant- 
(Leiter-) Wägen. — Irn ganzen: 5 Ofifciere; 187 Mann (darunter «6 
mit Feuer-Gewehr); 223 Pferde; 6 Geschütze, 6 Munitions-, 6 Train- 
Fuhrwerke.
. . .. i’*'‘\den-Staiid: S OfÜciere, 122 Mann, 1 Iti Pferde. 6 Geschütze, 2 (unbo- 
spaniite) Mumtiüiis- und 4 (unbespannte) Proviaiit-W^ägen.

G eb irg s -B a tte r ie  eines Corps-Artillerie-Regimentes: 1 Haupt­
mann, 1 Oberlieutenaut, 1 Lieutenant; 1 Cadet-Officier-Stellvertreter 
1 Feuerwerker, 1 Rechnung-Unterofficier, 2 Zugsführer, 5 Corporale’
1 Trompeter, 8 Vormekster, 81 Kanoniere. 4 Blessierten-Träger (jede 
zweite Batterie auch 1 Corporal dazu), 3 Ofliciers-Dieuer, 1 Gurschmied 
2  ̂sonstige Professiouisten; —  1 eigenes, 5 ärarische Reitpferde' 
63 Tragthiere. —  Ini ganzen: 3 Officiere, 110 (111) Mann, 69 Pferde- 
4 Geschütze (7 c»i Caliber).

Frieden-Stand: 2 Officiere. 60 Mann, 19 Pferde, 4 Geschütze, 
Gebirgs-Batterie der Division in Tirol: 9 Kanoniere und 15 Tia'»- 

thiere weniger, als eine Geb.-Batterie mit normaler Ausrüstung Im 
ganzen also: 3 Officiere, 101 (102) Mann; 1 eigeiie.s, 5 ärarische Reit­
pferde, 48 Tragthiere, 4 Geschütze (7 cm Galiber) und 1 Lafette- dazu
2 zweisp. Landesfuhren.

Frieden-Stand: 4 Officiere, 90 Manu, Í4 Pferde, 4 Geschütze. 

S ch m a lsp u rige  B a tte r ie : 1 Zugsfülirer und 30 Fahr-Kano- 
niere mehr, 28 Bedienungs-Kanoniere weniger als eine Geb.-Batterie 
in Tirol; nur jede zweite Batterie 1 Gurschmied. Im ganzen also;
3 Officiere, 103 (105) Mann; 1 eigenes und 5 ärarische Reit-, 40 Zug- 
Pferde; 4 Geschütze und 4 viersp. Munitions-Wägen (9 cm Caliber)■
1 Requisiten-, 1 Bagage- (Leiter-), 1 Proviant-WLagen (alle zweispännig).’

D iv is io n s -A r t il le r ie -R e g im e iit .  Stab: 2 Stabs-Officiere 
1 Regiments-Adjutant, 1 Proviant-Officier, 2 Ärzte, 1 Rechnungfülirer,
1 Thierarzt; 1 Regiments-, 1 Divisions-Trompeter, 2 Stabsführer 
(Wagenmeister und Fleischhauer), 1 Hilfarbeiter, 1 Blessiertenträger- 
Corporal, 2 Bandagen-Träger, 1 Fleischhauer-Gehilfe, 4 Fahr-Kanoniere 
(davon 2 mit Feuer-Gewehr), 4 Pferdewärter, 1 Marketender mit
1 Gehilfen, 8 Officiers-Diener; 11 eigene, 4 ärarische Reit-, 4 Zug-
2 Marketender-Pferde; — 2 zweisp. Reserve-Wägen für Kanzlei uncí
Bagage, 1 Marketender-Wagen. — Zusammen: 8 Officiere, 27 Mann 
21 Pferde, 3 Train-Fuhrwerke. ’

Das ganze Regiment (Stab und 4 fahrende Batterien): 28 Officiere 
807 Mann (darunter 62 mit Feuer-Gewehr), 589 Pferde, 32 Geschütze 
und 32 Munitions-Ŵ ägen, 23 Train-Fuhrwerke.

G orp s -A rtÜ le r ie -R eg im en t. Stab: 1 Feuerwerker, 1 Hilf­
arbeiter, 1 Fahr-Kanonier und 1 Reitpferd mehr als jener eines Divi- 
sious-Artillerie-Regimentes. — Das ganze Regiment (Stab und 4 fah­
rende Batterien) daher: 28 Officiere, 810 Mann (darunter 62 mit Feuer-
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Gewehr), 590 Pferde, 32 Geschütze uud 82 Munitions-Wägen, 23 Train- 
Fuhrwerke.

R e iten d e  B a tte r ie -D iv is io n . Stab: 1 Stabs-Oflicier, 1 Ad­
jutant, 1 Proviant-Officier, 1 Arzt, 1 Hechnungführer; 1 Divisions- 
Trompeter, 1 Stabsfülirer (Wagemneister), 1 Hilfsarbeiter, 5 Fahr- 
Kanoniere (darunter 1 mit Feuer-Gewehr), 2 Pferde-Wärter, 1 Marke­
tender mit, 1 Gehilfen, 5 Officiers-Diener; —  10 eigene, 3 ärarisclie 
Reit-, 2 Marketender-, 2 Zug-Pferde; —  1 zweisp. Reserve-Wagen für 
Kanzlei und Bagage, 1 Marketender-Wagen; — zusammen 5 Officiere, 
17 Mann, 17 Pferde, 2 Train-Fuhrwerke.

Die ganze Batterie-Division (Stab und 2 reit. Batterien): 15 Offi­
ciere, 391 Mann (darunter 53 mit Feuer-Gewehr), 463 Pferde; 12 Ge­
schütze, 12 Munitions-Wägen, 14 Train-Fuhrwerke.

G e b irg s -B a tte r ie -D iv is io n  (in Tirol). Stab: 1 Stabs-Officier, 
1 Adjutant, 1 Rechnungführer, 1 Thierarzt; 1 Hilfarheiter, 1 Kano­
nier, 2 Pferde-Wärter, 4 Officiers-Diener; —  1 ärarisches, 5 eigene 
Reit-Pferde. — Zusammen: 4 Officiere, 8 Manu, 6 Pferde.

Die ganze Batterie-Division (Stab, 6 Gebirgs- und 4 schmalspurige 
Batterien): 34 Officiere, 1.033 Mann, 514 Pferde und Tragthiere; 
40 Geschütze, 16 Munitions-Wägen, 6 Lafetten, 24 Train-Fuhrwerke.

E rsa tz -D epo t e ines C o r p s -A r l i l l e r ie -R  egi m e n t e s :
Stab: 1 Stabsofficier, 1 Adjutant, 1 Arzt, 1 Rechnungfflbrer; 1 Divisions- 

Troinpeter, 1 StabsfOhrer, 1 Hilfarbeitcr, 1 Fabr-Kanoiiier, 2 Pferde Wärter, 
4 Üfficiei-s Dieiier ; :i eigene, 2 ürarische Roit-Pforde; — zusammen 4 OflTciere, 
10 Mann, 5 Pferde.

Ersatz-Batterm und Depot-Abthcilnng: 3 Hanplleute, 3 Oberlieutenants,

-Gewehr),
(darunter 7 mit Feuer-Gewehr), 4 Blessierten-Träger, 9 Officiers-Diener. 6 Pro- 
fessioniston (darunter 2 mit Feuergewehr); — 3 eigene, 31 ärarisclie Reit-, 
12(5 Zug-. 8 Reserve-Pferde; —  8 GoscIitUze (9 rw Caliber) und 8 Baltorio- 
Munitions-Wägen, 4 Colonneu-Munitions-, 1 Requisiten-, 1 Bagage- (Leiter-), 
5 Proviant-Wägen.— Zusammen; OOfllciere, 295Mann, KiSPforde; 8Geschntzo 
12 Munitions-, 7 Train-Fuhrwerke.

Im ganzen das Ersatz-Depot: 13 Officiere, 305 Mann, 173 Pferde; 27 Ge- 
sebtUze und Fuhrwerke.

E r s a t z -D e p o t  e in e s  D i v is i  on s - A r  t i 11 e ri e -R  o g im  en t o s ; kei­
nen Stab._ Anson.sleu bei den Regimentern Nr. 1, 5, 8, 11, 14, 17, 19, 23, 20, 
29ĵ  31, 35, 38 lind 41 gleich jenem eines Corps-Ariillerie-Regimcntcs (9 Officiere, 
295 Mann, 1(38 Pferde, 27 Geschütze und Fulirwerke). —  Bei den anderen Rcgi- 
uiontern : 1 Hauptmann, 1 Cadet-Offlcior-Stellvortreter, 1 Roclinung-Unterofficier, 
1 Zugsfülirer, 2 l'abr-Ivanonierc, 1 Officiers-Diener, 1 Cnrsclimiod; t eigenes 
uud 3 ärarische Rcit-Pferde weniger, dalier: 8 Officiere, 288 Mann, 104 Pferde, 
27 Goschülzo und Fuhrwerke.

E r s a t z -D e p o t  d e r  G e h i r g s -B a  I t e r i o -D iv is io n ;  1 Hauptmann,
1 Olierhoutenant, 1 Lieutenant; I Cadot-Officier-Steilverlretcr, 2 Feuerwerker,
2 Rechnung-Unterofliciore, 2 Zugsfülirer, 7 Corporate, ‘ 1 Trompeter, 10 Vor- 
meisler, 82 Kanoniere, 3 Officiers-Diener, 3 Professiqriisten; — 1 eigenes 
und 5 ärarisclie Reit-Pferde, 48 Tragthiere; — 4 Geschütze {1 cm Calibor),
1 Lafette, 2 zweisp. Landes-Fulirwerke. -  Im gaiVzon 3 Officiere, 113 Mann, 
o-t Pferde und Tragthiere, 7 GesebtUze und Fuhrwerke.'
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E ig e n e  P fe r d e :  Regiments- und Goininandunl jeder reitenden Balleric- 
Division i, sonstiger Stabs-Offleier 3, Subaltern-Officier bei reitender Batterie- 
Division 2; Hauptmann oder Coininandant einer Gebirgs-Batteric, Arzt, Recli- 
nuug-Officier und Thier-Arzt 1.

D eckung von  A b gän gen  an Mannschaft, Pferden und Artillerie- 
Material zunächst aus den Artillerie-Reserve-Anstalten (Seile 21), sonst 
beim zuständigen Ersatz-Körper auf (telegraphische) Anforderung 
seitens des Regiments- (selbständigen Batterie-Divisions-) Commando,

Bewaffnung (Geschütze und Munitions-Wägen: siehe „Stand“ )- 
Officiere undCadet-Officier-Stellvertreter Cavallerie-Säbel und Revolver- 
Die Bedienungs-Kanoniere und die als Fahrer eingetheilten Fahr-Kano* 
niere der Truppen-Trains der Divisions- undCorps-Artillerie-Regimenteri 
sowie reitenden Batterie-Divisionen: Gewehre ohne Bajonnett. (Die 
Gewehre der Fahr-Kanoniere werden auf den betreffenden Fuhrwerken 
fortgebracht,) —  Bei fah renden  Batterien: Feuerwerker, Zugsführer, 
Corporate und Trompeter Gavallerie-Säbel und Revolver; Rechuuug- 
Unterofficiere, Gurschmiede, Stabsführer und Hilfarbeiter bloß Caval- 
lerie-Säbel; sonstige Mannschaft Pionnier-Säbel. —  Bei re iten d en  
Batterien : nur die Professionisten Pionnier-Säbel, sonst alle Mann­
schaft Gavallerie-Säbel leichter Gattung; Feuerwerker, Zugsführer, 
Gorporale, Trompeter, Geschütz-Vormeister, Vormeister und Bedie­
nungs-Kanoniere überdies Revolver. — Bei G eb irgs-B  a tte r ieu : 
Feuerwerker Gavallerie-Säbel und Revolver; Zugsführer, Gorporale 
und Trompeter Pionnier-Säbel und Revolver; Reclmung-Bnterofficiere 
und Gurschmiede Cavallerie-, sonst alle Mannschaft Pionnier-Säbel. — 
Bei D iv is io n s - und Gorps-Mun it io n s -P a rk s  einschließlich der 
Gavallerie-Munitions-Golonnen : Geschütz-Vormeister, Vormeister, Be- 
dienungs- und Fahr-Kanoniere Gewehre ohne Bajonnett (Pionnier-Säbel 
wird beibehalteu).

Munition, Batterien für ein-tägige Schlacht ausgerüstet; Munitions- 
Parks enthalten den Bedarf für einen zw êiten Schlacht-Tag.

Jedes fa h ren d e  Feld-Geschütz mit dem zugehörigen Munitions- 
Wagen besitzt: im Geschütz- und im Wagen-Protzkasteir je 32 ganze 
Schuss-Patronen, 10 Granaten, 20 Shrapnels, P Kartätschen, 100 
ßrandeln; im tlinterwagen-Kasten 34 ganze und 30 zvveitheilige 
Schuss-Patronen (jeder Theil gibt eine Wurf-Patroue), 30 Graiiaten, 
30 Shrapnels; zusammen daher 128 Schüsse: 50 Grauateu, 70 Shrap­
nels, 8 Kartätschen.

R e iten d e  Artillerie: Geschütz-Protze (statt 20) nur 10 Shrapnels, 
sonst wie fahrende Artillerie. Daher per Geschütz in der reitenden 
Batterie: 50 Granaten, 60 Shrapnels, 8 Kartätschen; zusammen
118 Schüsse.

Gebirgs-Batterie: 192 Granaten, 224 Shrapnels, 32 Kar­
tätschen (zusammen 448 Gescliosse); 448 Schuss-, 96 V urf-Patronen, 
560 Frictions-Brandeln; per Geschütz 112 Schüsse.
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S ch m a lsp u r ige  Batterie: per Geschütz 56 Schüsse.
Für jed es  G ew ehr und jeden  R e v o lv e r ;  30 Patronen.
Montur (im Krieg): Feld-Kappe {reitende Batterien Csako); Baum- 

wüll-Leibclien (Gadeten und Ofliciers-Diener Bluse) und Waffen-Rock; 
Stiefel-IIose; Mantel; Stiefeln; Leib-Binde, Fäustlinge (Unterofficiere 
Handschuhe). Brot-Sack: Ober-Kanoniere, Vormeister, Geschütz-Vor- 
meister, Stabsführer, Ofliciers-Diener, Hilfarbeiter und Professionisten 
der Fuß-Batterien. Auf den Train-Fuhrwerken ein kleiner Monturs- 
Vorrath.

Rüstung: tingierter Zwilch-Tornister für Ober-Kanoniere, Vor-
ineister, Geschütz-Vormeister, Stabsführer, Ofliciers-Diener, Hilf- 
arbeiter und Professionisten der fahrenden Batterien; lederner Pack- 
Tornister für alle Anderen. Patron-Taschen: per Gewehr 1; per Revolver 
im allgemeinen 2, bei den reitenden Batterien 1 Stück (15 Patronen 
ira Pack-Tornister).

Feld-Geräthe: Feld-Flasche, Ess-Schale, Koch-Geschirre ä5 Mann. 
Zugs - Laternen: Batterie (reitende ausgenommen), Divisions-, Ge- 
birgs-Divisions-, Corps-Munitions-Park und Golonnen für den Armee- 
Munitions-Park je 5; reitende Batterien je L. Reserve-Hufeisen: per 
Reit-Pferd 2 mit 25 Huf-Nägeln. Officiers-Feldküchen: je 1 per Batterie, 
Divisions-, Gorps-Munitions-Park undReserve-Munitions-(Zeugs-)Golonne 
des Armee-Munitions-Park. —  Jedes Artillerie-Regiment und jeder 
Munitions-Park 1 Bandagen-Tornister; jeder Mann des Gefecht-Standes
1 Verband-Päckchen (siehe „Sanitäts-Wesen“ ). — Reitende Batterie 
15Krampen, 28 Schaufeln;fahrende Batterie 19Krampen,35 Schaufeln; 
Gehirgs-Batterie 8 Krampen, 8 Schaufeln.

Sanitäts-Mannschaft: jedes Regiment und jeder Munitions-Park je
2 B an dagen -T räger, jedes Regiment 1 Blessiertenträger-Gorporal; 
jede fahrende, Gebirgs- oder schmalspurige Batterie 4 B le s s ie r  te n- 
T räger, je zwei Gebirgs- und schmalspurige Batterien überdies 
1 Blessiertenträger-Gorporal.

Proviant: VI. Abschnitt, Seite 49— 50.
Train: siehe „Stand“ . Die Bagagen der Officiere werden theils auf 

deren Pferden, theils auf den Train-Fuhrwerken, jene der herittenen 
Unterofficiere, Bedienuiigs- und Fahr-Kanoniere auf den Pferden, jene 
der unberittenen auf den Fulirwerken (einschließlich Pack-Tornister, 
rcsp. Tornister) mitgeführt. Einer detachierten Halb-Battcrie wird 
1 Proviant-(Leiter-)Wagen beigegeben. Jede Batterie 1 Feld-Schmiede 
und 3 Wagen-Winden; jede Munitions-Colonne 1 Feld-Schmiede und 
() (Arlillerie-Munitious-Golonne Nr. 2 der Corps-Munitions-Parks 7) 
Wagen - Winden.

Zug-Last per Pferd: bei „reitenden“ Geschützen 282 Ä-̂ ; bei 
fahreuden Geschützen ohne (mit) aufgesessener Mannschaft 325 
(385) hfj, beim Batterie-Munitions-Wagen mit aufgesessener Mannschaft 
416 kg-, bei den übrigen Batterie-Fuhrwerken 363— 400 kg.

Handbuch, 2
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B elastu ng  der T ra g th ie re  einer Gebirgs-Batterie: im all­
gemeinen 76'9 bis 146 2 (Rohr-Tragthiere 131'S, Lafeüeu-Tragtbiere 
140-6, Munitions-Tragthiere erster Linie 119'9 bis 121‘9, zweiter Linie 
133-5 bis 148-2) hg.

C. Festung-Artillerie.
6 R eg im en te r  (Nr. 1 bis 6). Jedes: Stab; Nr. 1 bis 3 je 3, Nr. 4 

bis 6 je 2 Bataillone zu 4 Compagnien (Nr 1 bis 12 bezw. 1 bis 8) und 
1 Ersatz-Gompagnie-Cadre, aus welchem im Mobilisierungs-Fall die 
Ersatz-Compagnie (Nr. 1 bis 3 bezw. 1 und 2) hervorgeht.

3 B a ta illo n e  (Nr. 1 bis 3) zu 4 Compagnien (Nr. 1 bis 4) und
1 Ersatz-Compagnie (diese im Frieden en cadre).

Nach B ed a r f werden zur Belagerung fester Plätze, sowie für 
bestimmte Aufgaben des Feld- und Festungs-Krieges aufgestellt: Mobile 
Belageruugs-Batterie-Gruppen, -— Belageruug-Arlillerie-Parks, — Be­
spannung-Züge für feste Plätze (siehe Seite 20).

Bezeichnung: nach der Dienst-Nummer; die Regimenter überdies 
nach dem Inhaber, die Compagnien durch Beifügung der Nummer des 
Regimentes (Bataillon), zu welchem sie gehöi-en. Abgekürzte Bezeich­
nung analog Feld-Artillerie : „Fest.-Artill.-Comp. Nr. 3/2“ , — „Fest.- 
Artill.-Gomp. Nr. 12/3 iü“ , —  „Ersatz-Comp. Nr. 2/4 72“ .

Stand. Feld- oder E rsa tz-C o m p agn ie : 6 Officiere, 1 Gadet- 
Offic.-Stellvertreter, 6 Feuerwerker, 1 Reclmung-Unterofticier, 8 Zugs­
führer, 16 Gorporale, 2 Trompeter, 30 Vormeister, 170 Kanoniere, 
6 Officiels-Diener; zusammen 6 Officiere, 240 Mann (224 Gewehre).

Frieden-Stand ; Feld-Compagnie 4 Officiere, 98 Mann ; Ersatz-Gonipagnic- 
L.idro i  Officiere, 23 Mann. Die zur Aufstellung mobiler Belagorungs-Batlerie- 
Ornppen bestimmten Comp.ignien überdies : 18 Kanoniere, 4 Reit- und
18 Zug-Pferde.

R eg im en t-S ta b : 1 Obersl, 1 Adjutant, 1 Proviant-Officier, 
6 Ärzte, 2 Rechnung-Officiere ; 2 Hilfarbeiter, 1 Büchsenmacher,
2 Pierde-M'ärter, 11 Officiers-Dieuer ; 1 ärarisches, 4 eigene Reit-Pferde: 
— zusammen 11 Officiere, 16 Mann, 5 Pferde.

Frieden-Stand: 7 Officiere, 10 Mann, 4 Pferde.
F e s tu n g -A r t il le r ie -B a ta il lo n  im R eg im en ts -V erb an d . 

Stab: 1 Slabs-Officier, 1 Adjutant; 1 Bataillons-Trompeter, 2 Pferde- 
AVärter, 2 Officiers-Diener; 1 ärarisches, 3 eigene Reit-Pferde. Das ganze 
Bataillon (Stab und 4 Compagnien): 26 Officiere, 965 Mann (896 Ge­
wehre), 4 Pferde. — Ein zum Belagerung-Artillerie-Park eingetheiltes 
Festung-Artillerie-Bataillon überdies : 1 Arzt, 1 Proviant-Officier, 1 Stabs- 
führer, 1 Fleischhauer mit 1 Gehilfen, 1 Bandagen TiAger; (vom Belage- 
i'tmg-Artillerie-Park) für den Bataillon-Stab 1 zweisp., per Comp. 
2 viersp. Leiter-Wägen; 1 Marketender nebst 1 Gehilfen und 1 zweisp. 
Wagen. Gesammt-Vermebrung : 2 Officiere, 25 Mann, 38 Pferde, 10 Fuhr­
werke.

Frieden-Stand (incl. Ersatz-Gomp.-Cadro); 20 Officiere, 420 Mann, .3Pferde.
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S e lb s tä n d ig es  F estu ng - A r t i l le r ie  - B a ta illon . Stab:
I Stubs Officier, 1 Adjutant, 1 Proviant-Officier, 1 Reclmungführer, 
 ̂ Ärzte; 1 Hilfarbeiter, 1 Bataillons-Trompeter, 1 Btlclisenmacber, 
 ̂ Pferde-Wärter, G Officiers-Diener; 1 ärarisches, 3 eigene Reit-Pferde.

—  Das ganze Bataillon (Stab und 4 Comp.): 30 Ofticiere, 971 Manu 
(89G Gewehre), 4 Pferde.

Frieden-Stand (iiid. Ersatz - Comp. - Cadre); 22 Officiere, 424 Mann, 
3 Pferde.

Bewaffnung. Officiere, Officier-Stellvertreter, Feuerwerker, Rech- 
nung-Unterofficiere Cavallerie-, BQchsenmacher Infanterie-Säbel. Rech- 
nuugs-Hilfarbeiter, Trompeter und Bandagen-Träger den Pionuier- 
Säbel; Zugsführer, Gorporale, Vormeister und Bedienungs-Kanoniere 
Werndl-Gewehre mit Bajonnett.

In den festen Plätzen stehen folgende Geschütze in Gebrauch: 
9, 12, 15 cm gezogene eiserne Hinterlad-Kanonen M. 1861; — 7, 8, 
10 cm gezogene bronzene Feld-(Gebirgs-)Kanonen M. 1863; 12 cm ge­
zogene bronzeneMinimal-Scharten-Kanonen M. 1880; — 15 cm gezogene 
stahlbronzene Vertheidigungs-, 21 cm gezogene eiserneIlinterlad-Mörser;
— 24 cm und 30 cm glatte (bronzene und eiserne) Bomben-Mörser; —■
I I  mm (Montigny-)Mitrailleusen; — Mitrailleusen M. 1893 (System Erz­
herzog Karl Salvator — Major Ritter von Dormus).

Für die Küsten-Vertheidigung stehen zur Verfügung: 15 cz» stahl­
bronzene und 24 mn stählerne (Krupp) Küsten-Kanonen; —  28 cm 
stählerne (Krupp) Küsten- und Minimal-Scharten-Kanonen; 21 cm 
eiserne Hinterlad-Mörser.

Munition. Für das Gewehr: Unterofficier 20, Vormeister und 
Kanonier 30 Patronen.

Montur (im Krieg): Feld-Kappe; Baumwoll-Leibchen (ausgenommen 
Cadeten und Officiers-Diener), Bluse (berittene Feuerwerker und alle 
Officiers-Diener Waffen-Rock); Tuch-und Sommer-Pantalons; Mantel; 
Ilalb-Stiefelu; Leib-Binde, Fäustlinge (Uuterofficiere Handschuhe), 
Brot-Sack (ausgenommen berittene Feuerwerker und alle Profes- 
sionisten).

Rüstung: tingierte Zwnlch-Tornister (berittene Feuerwerker Pack- 
Toruister); per Gewehr 1, per Revolver 2 Patron-Taschen.

Feld-Geräthe: Feld-Flasche, Ess-Schile, Koch-Geschirre ä 5 Mann; 
jede Festung-Artillerie-Compagnie und jede Gebirgs-Batterie 5 Zugs- 
Laterneu. Krampen und Schaufeln: bei den Gebirgs-Batterien analog 
Feld-Artilleiie. Jedes Bataillon 1 Bandagen-Tornister.

Sanitäts-Mannschaft: jedes zu einem Belagerung-Artillerie-Pai'k 
eiugetheilte Bataillon, sowie jede mobile Belagerung-Artillerie-Gruppe 
1 Ober-Kanonier als B a n d a g e u - T r ä g e r.

Proviant: VI. Abschnitt, Seite 49— 50.
Train. Bei jedem zum Belagerung-Artillerie-Park einzutheilenden 

Festung-Artillerie-Bataillon w'erden dem Stab 1 zweisp., jeder Gom-
2*
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pagiiie 2 viersp. B a g a g e -L e ite rw ä g e n  (aus dem Fuhrwerk-Stand 
des Belagerung-Arlillerie-Park) zugewiesen; jedes derlei Bataillon, 
sowie jede mobile Belagerungs-Batterie-Bruppe 1 M arketender- 
W a g e n (2 Mann, 2 Pferde).

Mobile Belagenmgrs-Battcrie-Gruppcii
werden nach speciellen Weisungen aus mobilen Belagerungs-Batterien 
sauimt zugehörigem mobilen Belagerungs-Munitions-Park formiert. Über 
mebrere in eine Armee eingetheilte Batterie-Gruppen: ein mobiles 
Belagerungs-Park-Commando (Seite 12).

Stand des letzteren: 1 Stabsofficier, 1 Adjutant, 1 Feuerwerker, 
5 Ofliciers-Diener und Pferdewärter, 5 Reitpferde.

Belageruugr-Artillerie-Parks
unterstehen direct dem Belagerung-Artillerie-Chef (Seite 12). Stand und 
Zusammensetzung nach Größe, Beschaffenheit, Armierung etc. des zu 
belagernden Platzes. Bei jedem Park ein Zeugs-Depot mit 1— 2 Feld- 
Zeugs-Gompagnien; mehrere Bespannung-Züge für Belagerung-Zw^ecke.

Besi)anniing'-Zii5je für feste Plätze
dienen zur Bespannung der Ausfall-Batterien. Sie unterscheiden sich in 
solche für Feld- und Gebirg-Ausrüstung (erstere gliedern sich in zwei 
Sectionen). Ihre Aufstellung obliegt den Ersatz-Compagnien der 
Festung-Artillerie-Bataill-one.

D. Artillerie-Zeugswesen.
F e ld -Z e u g s -A b th e ilu n gen  mit den nolhwendigen Zeugs- 

Vorräthen bei den Gebirgs-Divisions-Muuitions-Parks; F e ld -Z eu gs- 
C om pagn ien  bei den Ai'mee-Munitions-Parks, Armee-Munilions-Feid- 
Depots und Belagerung-Artillerie-Parks.

Feld-Zeugs-Abtheiluugen und -Compagnien haben das ihnen zugc- 
wicseue Artillerie-Material zu verwalten und zu verrechnen, für den 
Ersatz der verbrauchten Sorten zu sorgen, sowie Reparaturen am 
Artillerie-Material zu bewirken.

Die Aufstellung von Feld-Zeugs-AbÜieilungen erfolgt hei den Artillorie- 
Zougs-Depots in oder zunächst der Aufstellung-Orte von Gehirgs-Divisions- 
Munitions-Parks. Die Errichtung von Feld-Zcngs-Compagnien besorgt die Artil- 
Icrie-Zeug-Gompagnio in Wien.

K rie g s -L a b o ra to r ie n  noch Bedarf in festen Plätzen.
Bezeichnung. F e ld -Z eu gs -A b th e ilu n g  eines Gebirgs-Divisions- 

Munitions-Park die Nummer der Infanterie-Truppen-Division, bei 
welcher sie sich befindet. —  Feld -Z eu gs-C om pagn ien  fortlaufende 
Nummern nach der Reihenfolge ihrer Errichtung.
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Stand, F eld -ZeU gs-A b th e iJu ng für G eb irg -A u srü stu n g : 
1 OfaerUeutenant, 2 Lieutenants, 3 Feuerwerker, 20 Zeugs-Kanoniere, 
3 Officiers-Diener. — F e ld -Z eu gs -G om p agn ien : Seite 24-—25. 
(Bei jedem F e ld -S p ita l: 1 Zeugs-Kanonier als Büchsenmacher.)

Bewaffnung: Officiere und Feuerwerker Gavallerie-, alle anderen 
Plonnier-Säbel; bei Armee-Munitions-Parks, -Feld-Depots und Bela- 
gerung-Artillerie-Parks sämmtliche Zeugs-Kanoniere Werndl-Gewehre 
(ohne Bajonnett, Pionnier-Säbel wird beibehalten).

Munition: 30 Patronen.
Montur, Rüstung, Feld-Geräthe: analog der Festung-Artillerie 

(keine Zugs-Laternen).
Unterstellung: bei Artillerie-Reserve-Anstalteu eingetheilte Abthei­

lungen und Compagnien direct dem Commando der betreffenden Anstalt. 
Artillerie-Zeugs-Uepot in einem iu Vertheidigung-Zustand gesetzten 
festen Platz: im Weg des Festung-Artillerie-Director, dem Festungs- 
Gommandanten.

E. Artillerie-Reserve-Anstalten
haben den entstehenden Abgang an Geschütz- und Kleingewohr- 
Munition bei den Truppen zu decken; die Ergänzung der bei der Feld- 
Artillerie sich ergebenden, dringlichsten Abgänge au Mannschaft, 
Pferden und Artillerie Material jeder Art zu bewirken.

M arkierung der A u fs te llu n g -O rte  von  M u n ition s-Parks: 
blaurothe Fahne; bei Nacht überdies rothe Laterne.

1. Gebirgs-Divisioiis-Muliitioiis-Parks
werden aus dem von der Gebirgs-Batterie-Division oder von denGebirgs- 
Batterien der Gorps-Artillerie-Regimenter beizuslellenden Personal, 
ferner aus einer Feld-Zeugs-Abtheilung gebildet; sie erhalten einen Vor­
rath an Geschütz- und Kleingewehr-Muuition, sowie von verschiedenen 
Material-Sorten. Die Zusammensetzung erfolgt derart, dass jeder derlei 
Park nach Bedarf in Munitions-Colonnen getheilt und diese den einzelnen 
Gebirgs-Brigadeu beigegeben werden können.

Besondere Weisungen bestimmen, ob die Vorräthe auf (bespannten 
oder unbespannten) Fuhrwerken oder Tragthieren fortzubringen sind; 
letztere werden entweder von der Train-Truppe oder vom Lande bei­
gestellt.

Eventuell wird einem im Gebirg operierenden Armee-Theil auch 
ein eigens auszurüstender Munitions-Park (eine Munitions-Colonne) der 
Feld-Artillerie beigegeben.

Bezeichnung: mit fortlaufenden Nummern von 1 angefangen.
Stand. Für jede Gebirgs-Batterie: 25 Tnigthiere, oder 2 viersp. 

ärarische bezw. 5 Landes-Fuhrwerke. —  Für jedes Infanterie- oder
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Jäger-Bataillon S Tragthicre, oder 1 viersp. ärarisclies bezw. 2 Landes- 
Fuhrwerke. —  Zum Transport der Zeugs-Vorräthe: für den ganzen Park 
6 Tragthiere oder 2 Landes-Futu'werke; für je  2 bis 3 Gebirgs-Batterien 
1 viersp. ärarisches Fuhrwerk. — Für Bagagen und Proviant: je 1 Trag­
thier per Officier und je  1 per 20 Mann des Artillerie-Personal, oder 
3 Landes-Fuhrwerke für den ganzen Park, oder 1 viersp. ärarisches 
Fuhrwerk per 50 bis 60 Pferde.

B e d a r f  an T r a g t h ie r e n  fOr den Geb.-Div.-Mun.-Park einer Trnppeu- 
Division von 3 Brigaden mit 10 Bataillonen, 4 Goliirgs-Batterien, 1 Pionnier- 
Gnnipagnie: (beiliinfig) für 10 Bataillone 80, für 4 Geb.-Batterien 100, für Zengs- 
Vorrüllie 6, fär Bagage und Proviant .5; zusammen 188 Trag-Thiere, somit eine 
Gebirgs-Traiii-Escadron {Seite 75).

Munition, Geschütz-Material: per 7 cm Geschütz 100, per Repetier- 
Gewehr der Infanterie- und Jäger-Truppe 30, per Werndl-Gewehr der 
technischen Truppen und Werndl-Carabiner der Train-Truppe 15 Pa­
tronen.

2. Divisions-Mimitions-Parks

haben ihrer Tmppen-Division den Ersatz von Kleingewehr- und 
Geschütz-Munition, sowie an Artillerie-Mannschaft, -Pferden und 
-Material zu leisten. Jeder Park besteht aus: 1 lufauterie-Munitions- 
Golonne (in 2 Züge gegliedert, welche nach Bedarf getrennt werden 
können); 2 Artiller’ie-Munitions-Golonnen (Nr. 1 und 2).

Stand. Stab: 1 Hauptmann, 1 Arzt; 1 Feuerwerker, 2 Bandagen- 
Träger, 2 Fahr-Kanoniere, 2 Officiers-Diener; 2 eigene und 2 ärarische 
Reit-Pferde. Zusammen: 2 Officiere, 7 Mann, 4 Pferde.

In fan ter ie -M u n ition s -G o lon n e  (2 Züge): 2 Subaltern-
Officiere, 132 Mann (darunter 117 mit Feuer-Gewehr), 12 Reit- und 
138 Zug-Pferde, 2 zweisp. und 32 viersp. Fuhrwerke (30 Bataillons- 
Munitions-, 1 Requisiten-, 1 Bagage- und 2 zweisp. Proviant-Wägen). 
Hiezu eventuell 30 zweisp. Bei-Wägen.

Jede A rtille r ie -M u n it ion s -G o lon n e : 2 Subaltern-Officiere, 
138 Manu (darunter 121 mit Feuer-Gewehr), 13 Reit-, 124 Zug- und 
Reserve-Pferde, 25 Fuhrwerke (4 sechssp. Batt.-Munitions-Wägen; 
1 Geschütz, 1 Lafette, 14 Golonnen-Mun.-Wägen, 1 Material-, 1 Requi­
siten-, 1 Bagage-Wagen [alle vierspännig]; 2 zweisp. Proviant-Wägen). 
Hiezu eventuell 15 zweisp. Bei-Wägen.

Im ganzen : 8 Officiere, 415 Mann (darunter 359 mit Feuer- 
Gewehr), 428 Pferde, 84 Fuhrwerke (hiezu eventuell noch 60 Bei- 
Wägen).

Munition für eintägige Schlacht. In fan ter ie -M u n ition s - 
G olonne: 57 Patronen per Repetier-Gewehr der Infanterie- und Jäger- 
Truppe. Jede A r t ille r ie -M u n it io n s -C o lo n n e : 110 Schüsse per
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Gescliütz (Shrapuels nahezu eben so viele als Granaten). — 
E rsatz an Kleingewehr-Munition aus dem Corps-Munitions Park; 
sonstige Ergänzung vom Armee-Munitions-Park, eventuell auch direct 
aus dem Armee-Munitions-Feld-Depot.

3. Cavallerie-Munitioiis-Colonneii
leisten den bei der Armee eingetheilten Gavallerie-Truppen-Divisionen 
den Ersatz an Kleingewehr- und Geschütz-Munition, Artillerie-Material, 
•Mannschaft und -Pferden.

Stand: 2 Subaltern-Officiere, 127 Mann (darunter 112 mit Feuer- 
Gewehr), 16 Reit- und 112 Zug-Pferde; 8 sechssp. Batterie-Munitions- 
Wägen, 11 viersp. Fuhrwerke (2 Geschütze, 5 Colonnen-Munitions- 
Wägen, 2 Bataillons-Munitions-Wägen mit Kleingewehr-Munition, 
1 Requisiten-, 1 Bagage-Wagen) und 1 zvveisp. Proviant-Wagen. Hiezu 
eventuell 7 zweisp. Bei-Wägen.

Munition: per Geschütz 106 Schüsse; per Repetier-Gewehr der 
Infanterie- und Jäger-Truppe sowie per Repetier-Carabiner 9, per 
Revolver 16 Patronen. —  E rsa tz : wie Divisions-Munitions-Park.

4. Corps-Mnnitioiis-Parks
leisten den Batterien der Corps-Artillerie den Ersatz an Munition, Mann­
schaft, Pferden und Artillerie-Material; den Infanterie-Munitions- 
Colonnen der Divisions-Munitions-Parks, sowie der Cavallerie und den 
technischen Truppen an Kleingewehr-Munition.

Jeder Park besteht aus: 1 lufanterie-Munitions-Colonne (wie jene 
des Divisions-Munitions-Park in 2 Züge gegliedert); 2 Artillerie-Muui- 
tions-Colonnen (Nr. 1 und 2).

Stand. Stab: wie jener eines Divisions-Munitions-Park (2 Offleiere, 
7 Mann, 4 Pferde).

In fa n te r ie  - M unitions - C olonne: 2 Kanonier-e, 4 Fahr-
Kanoniere, 8 Zug-Pferde und 2 viersp. Bataillons-Munitions-Wägen mehr 
als jene eines Divisions-Munitions-Park. Daher: 2 Officiere, 138 Mann 
(darunter 123 mit Feuer-Gewehr-), 158 Pferde, 2 zweisp. und 34 viersp. 
Fuhrwerke; eventuell noch 32 zweisp. Bei-Wägen.

Jede A r t i l le r ie  - M un itions - C o lon ne: gleich jenen der
Divisions-Munitions-Parks. Somit: 2 Officiere, 138 Mann (darunter 121 
mit Feuer-Gewehr), 137 Pferde, 25 Fuhrwerke (hiezu eventuell noch 
15 Bei-Wägen).

Im ganzen (ohne Cavallerie-Munitions-Golonne): 8 Officiere, 
421 Mann (darunter 365 mit Feuer-Gewehr), 436 Pferde, 86 Fuhrwerke 
(hiezu eventuell 62 zweisp. Bei-Wägen).

Munition: per fahrendes Geschütz 110 Schüsse; per Repetier- 
Gewehr und -Garabiner 18, per Wtrndl-Gewehr der technischen Truppen 
und Werndl-Carabiner der Train-Truppe 13, per Werndl-Gewehr der
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Feld-Artillerie undMilitiir-Vei-pfleg-Anstalten G, per Revolver 7 Patronen. 
—  E rsa tz : vom Armee-Munitioiis-Park, eventuell direct aus dem 
Armee-Muuitions-Feid-Depot.

5. Ariuee-3Iuiiitious-Parks
haben die Abgänge an Munition und Artillerie-Material bei den Corps 
und Divisions Munitions-Parks, Gavallerie-Munitions-Colonuen zu er­
setzen; Reparaturen an Artillerie-Material zu bewirken; eroberte feind- 
liebe Waffen und Artillerie-Material einzuzieiien.

Jeder Park: Commando; — so viele Reserve-Munitions-Colonnen, 
als Corps zur Armee geboren (und zwar so numeriert, wie die Corps), 
und bei jeder Colonne das „Begleit-Gommando“ des betreffenden Corps- 
Artillerie-Regimentes; — eine Reserve-Zeugs-Colonne (mit einer Feld- 
Zeugs-Gompagnie).

Stand. P a rk-Gom man d 0 : 1 Stabs-, 2 Ober-Officiere, 1 Arzt, 
1 Thierarzt; 13 Mann; 5 eigene und 4 ärarische Reit-Pferde; 2 zweisp. 
Proviant-Wägen (Landesfuhren) und eventuell 1 Marketender mit
1 zweisp. Fuhrwerk.

Jede Re serv e-M u n ition s-G olon n e (inch Begleit-Gommando):
2 Subaltern-Offlciere, 80 Mann; 10 Reit-Pferde; 96 viersp. ärarische- 
Fuhrwerke (44 Kleingewehr-Munitions-Wägen, G Lafetten, 10 Golonnen- 
Muiiitions- und 34 Reserve-Wägen mit 9e?« Geschütz-Munition, 2 Zeugs- 
Wägen); —  2 Conducteure, 212 Fuhrleute, 2 Reit-, 384 Zug-, 20 be­
schirrte Reserve-Pferde; —  hiezu 1 zweisp. Landesfuhrwerk für Fehl- 
schmiede undllufbeschlag-Material. — Zusammen: 2 Üfficiere, 245Mann, 
418Pferde, 97 Fuhrwerke; hiezu eventuell 90 zweisp. Bei-Wägen (mit 
2 berittenen Conducteuren).

R e se rv e -Z en g s -G o lo n n e  (sammt Zeugs-Compagnie): 1 Ilauiit- 
maun, 1 Subaltern-Officier, 1 Rechnungführer; 145 Mann; leigenes 
und 4 ärarische Reit-Pferde; 41 viersp. ärarische Fuhrwerke (39 Zeugs-, 
2 Bagage-Wägen); —  1 Gonducteur, 90 Fuhrleute, 1 Reit-, 1G4 Zug-, 
8 beschirrte Reserve-Pferde. —  Zusammen: 3 Üfficiere, 23G Mann, 
178 Pferde, 41 Fuhrwerke; hiezu eventuell 41 zweisp. Bei-Wägen (mit 
1 berittenen Gonducteur).

Munition: per fahrendes und reitendes Geschütz 35 Schüsse; per 
Repetier-Gewehr und -Garabiner 2G, per Werndl-Gewehr der Feld- 
Artillerie und Militär-Verpfleg-Anstalten G Patronen. E rsa tz : durch 
Nachschübe vom Armee-Munitions-Feld-Depot.

ß. Armee-Mimitioiis-Feld-Depots
werden nach Bedarf für jede Armee, eventuell auch nur für melirere 
Armeen eines errichtet. Sie sind zur Ergänzung der Munition und des 
Artillerie-Material jeder Art für alle vorwärts befindlichen Artillerie- 
Reserve-Anstalten bestimmt.
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Sümmtliche VorviUhe sind in Depot-RäumUclikeiten zu hinter­
legen; — größere Reparatur-Werkstätten anzulegen, um das Herstellen 
beschädigter Geschütz-Rohre und das Nachlaborieren schadhafter 
Munition bewirken zu können. Hiezu jeder Park 1 Feld-Zeugs-Gom- 
pagnie.

Eventuell können nächst des Krieg-Schauplatzes gelegene Artil- 
lerie-Zeugs-Depots als Ärmee-Munitions-Feld-Depots fungieren.

D epot-G om m ando: 1 Stabs-, 3 Ober-Officiere, 1 Arzt: lOMann. 
Der Sl.and kann jedoch nach Erfordernis auch höher sein.

Munition; per Gebirgs-Geschütz 15ü, per fahrendes und reitende- 
Gesrhütz 180 Schüsse; per Repetier-Gewehr und -Garabiner 25, per 
Werndl-Gewehr der technischen Truppen und Werndl-Garabiner des 
Train-Truppe 15, per Werndl-Gewehr der Feld-Artillerie und Militürr 
Verpflegs-Anstalteu 12, per Revolver 18 Patronen.

Gebirgs-Munitions-Feld-Depots, ebenfalls nacli Bedarf für die im 
Gebirg operierenden Armee-Körper.

lY. Tcclniisclie Truppen und Anstalteu.
A. Genie-Wesen.

Beim  G enera l-E tapen-G om m ando (ein Stabs-Officier des 
Genie-St.nbes): Evidenz der technischen Truppen und ihrer Reserve- 
Anstalten; bau-teclmische Angelegenheiten im Befehls-Bereich des 
Armee-Ober-Gommando ; Genie-Wesen der diesem unterstellten festen 
Plätze; Belagerung-Geuie-Parks und Schanzzeug-Depots.

Armee-Genie-Chef: General oder Oberst. Ihm beigegeben: 1 Ober- 
Officier; 2 Schreiber.

Genie-Directionen der Festu ngen  erhalten je nach dem Ver- 
theidigung-Entwurf einen erhöhteren Stand, treten in Dependenz 
vom Festuiigs-Gommaudo, gehören zum Stab desselben und zählen zum 
Gefecht-Stand der Garnison. —  B e fes tigu n gs -B au -D irec tion en  
(-Le itu n gen ) für eventuell zu erbauende provisorische Befestigungen.

Belagerung-Genie-Chcf, General oder Oberst: für die Leitung des 
gesammteu Genie-Dienstes beim Angriff. Wird zur Belagerung einer 
Festung der größere Theil einer Armee verwendet, so ist der Armee- 
Genie-Ghef zugleich Belagerung-Genie-Ghef. —  B elageru n g-G eu ie - 
D ire c t io n : ihr untersteht der Belagerung-Genie-Park.

Genie-Chefs der Territorial-Commanden: ihnen obliegt, insofern 
nicht specielle Verfügungen des Reichs-Kriegs-Ministerium hierin eine
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Änderung: bedingen, (außer ihren Friedens-Functionen auch) die Ober- 
Leitung aller in ihrem Dienst-Rayon behufs militärisclier Instandsetzung 
des Krieg-Schauplatzes auszufahrenden Befestigungs-Bauten u. d. gl.

B. Pionnier-Trappe und -Zeugswesen.
1. Pionnier-Truppe.

 ̂ Bestimmung; Bau von Kriegs-Brücken aus dem hiezu mitgefQhrten 
Gerfithe der Kriegs-Brücken-Equipagen, dann von Noth- und halb- 
peimanenten Brücken; Durchführung von Überschiffungen sowohl mit 
dem Geräthe der Kriegs-Brücken-Equipagen, als mit sonstigen Über- 
schiffungs-Mitteln; Herstellung und Zerstörung von Wegen und 
Straßen, Zerstörung von Brücken und Eisenbahnen, Mitwirkung beim 
Bau von Eisenbahnen; —  fortificatoriscbe und technische Herrichtung 
des Krieg-Schauplatzes, Befestigung von Stellungen und Gefechts­
feldern; Mitwirkung bei der Vertheidigung und dem Angriff von Ver­
schanzungen und befestigten Örtlichkeiten, und zwar beim Angriff 
hauptsächlich zur Bewältigung der Hindernisse und Vertheidigung- 
Anstalten des Feindes, sowie zur sofortigen Verstärkung der eroberten 
Objecte oder Terrain-Tb eile; Ausführung der bei der Gernierung, 
Belagerung oder Vertheidigung fester Plätze vorkommenden Arbeiten;

aller in das Sprengfach einschlägigen Verrichtungen, — der im 
Lager, in Gantonierungen und auf dem Marsche verkommenden ■wichti­
geren technischen Arbeiten.

Organisation. 15 selbständige Pionnier-Bataillone (Nr. 1— 15), für 
jedes Gorps eines.

Im  F rieden  jedes Bataillon: Stab; 5 Gompagnien (Nr. 1— 5; 
eine Zeugs-Reserve und der Ersatz-Gompagnie-Gadre. ■

Im  M o b ilis ie rungs-Fal 1 werden aus der 5. Gompaguie drei 
Gompagnien (Nr. 5, 6, 7) formiert, welche vornehmlich für den Dienst 
in festen Plätzen bestimmt sind; —  die Zeugs-Reserve hat die Geleit- 
Gommanden für 4 Kriegs-Brücken-Equipagen (3 normale, 1 leichte) 
und eine Schanzzeug-Golonne aufzustellen; — der Ersatz-Gompagnie- 
Gadre stellt 1 Ersatz-Compagnie auf.

Der Bataillons-Commandant wird, unbeschadet der Gommando- 
fühiung über seine Unter-Abtheilungen, mit seinem Adjutanten und dem 
Hilfarbeiter in ein Corps-Hauptquartier eingetheilt.

Die Landwehr-Mannschaft, welche in der Pionnier-Truppe gedient 
hat, wird nach Bedarf zur Ergänzung der 5., 6. und 7. Compagnie, — 
die Landsturm-Mannschaft ersten Aufgebotes nach besonderen Bestim­
mungen verwendet.

Stand. Feld-Go m pagn ie: 1 Hauptmaun, 4 Subaltern-Officiere;
2 Feldwebel, 1 Rechnung-Unterofficier; 8 Zugsführer, 16 Gorporale, 
16 Gefreite, 168 Pionnière, 2 Hornisten, 15 Pahr-Soldateu (bei den Com-
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pagnien Nr. 5 bis 7 hievon 2 als Pferde-WärLer für diePiCCOgnoscicrungs- 
Reit-Pferde) mit Gewehr; 5 Officiers-Diener. —  Ferner für je eine Com­
pagnie Nr. 1 bis 4 (bezw. Nr. 5 bis 7): 5 Officiers- (bezw. 3, darunter 
Recognorcenten-) Reitpferde, 26 (22) Zug-und 2 (2)unheschirrteReserve■ 
Pferde; 1 (— ) viersp. Deckel-, 1 (1) viersp. Compagnie- und 4 (4) viersp. 
Zugs-Requisiten-, 1 (1) zweisp. Proviant-Wagen. •— Im ganzen: o (5)Ofii- 
ciere, 233 (233) Mann (225 Gewehre), 33 (27) Pferde, 7 (6) Fuhrwerke; 
hiezu eventuell 6 (5) zweisp. Bei-Wägen. Gefecht-Stand; 212.

Frieden-Stand; 5 OfficLere, 107 Mann (99 Gewehre); bei zwei Compagnien 
eines jeden Bataillons überdies noch 1 Cadet-Officier-Stellvertreter.

Z eù gs -R ese rv e : 1 Hauptmann: 1 Feldwehel, 1 Rechnung- 
ünterofficier; 2 Corporale, 2 Gefreite, 8 Pionniere mit Gewehr; 1 Offi- 
ciers-Dieuer; 1 Reit-Pferd (für den Hauptmann), Train: 12 Mann der 
Train-Truppe; 1 ürarisches Reit-, 20 Zug-Pferde; 5 viersp. Rüst-Wägen 
(darunter einer als Proviant-Wagen). Zusammen: 1 Officier, 27 Mann 
(darunter 12 mit Feuer-Gewehr), 22 Pferde, 5 Fuhrwerke; hiezu 
eventuell noch 4 zweisp. Bei-Wägen.

Frieden-Stand: 1 Hauptmann, 9 Mann.

S ch an zzeu g-G o lon n e : 1 Suhaltern-Offlcier; 1 Feldwebel; 
1 Zugsführer, 2 Corporale, 2 Gefreite, 4 Pionniere mit Gewehr; 1 Offi­
ciers-Diener; 1 Reit-Pferd (für den Officier). Train: 21 Mann der Train- 
Truppe; 1 Reit-, 36 Zug-, 2 unheschirrte Reserve-Pferde; 7 Requisiten- 
und 2 Sprengmittel-Wägen (alle vierspännig). Zusammen: 1 Officier, 
32 Mann (darunter 9 mit Feuer-Gewehr), 40 Pferde, 9 Fuhrwerke; hiezu 
eventuell noch 7 zweisp. Bei-Wägen.

B a ta illon . Stab: 1 Stabs-Officier, 1 Adjutant, 1 Arzt, 1 Rech­
nungführer; 1 Stabsführer, 1 Bataillons-Hornist, 1 Büchsenmacher, 
1 Rechuungs-Hilfarbeiler, 1 Hilfai'beiter und 1 Fahr-Soldat (beide mit 
Gewehr), 1 Pferde-Würter, 4 Officiers-Diener; —  1 ärarisches und 
3 eigene Reit-, 2 Zug-Pferde; — 1 zweisp. Deckel-Wagen. —  Zusam­
men: 4 Officiere, 11 Mann (2 Gewehre), 6 Pferde, 1 Fuhrwerk; eventuell 
noch 1 zweisp. Bei-Wagen. Gefecht-Stand; 3.

Vereinigtes Feld-Bataillon (Stab und Compagnie Nr. 1 bis 4): 
24 Officiere, 943 Mann (902 Gewehre), 138 Pferde, 29 Fuhrwerke (hiezu 
eventuell noch 25 Bei-Wägen). Gefecht-Stand: 851.

Frieden-Stand (Stab, 5 Compagnien, Zeugs-Reserve und Ersatz-Com- 
pagnie-Cadre) ; 32 Officiere, (incl. 2 Cadet-Officier-Stellvertreter) 562 Mann 
(505 Gewehre), 6 Pferde; Gefecht-Stand 541.

E rs a tz - Comp a g n ie : 1 Hauptmann, 5 Subaltern-Officiere,
1 Arzt, 1 Rechnungführer; 4 Feldwebel, 1 Rechnung-Unterofficier; 
10 Zugsführer, 22 Corporale, 20 Gefreite, 160 (maximal 280) Pionniere 
und 2 Hornisten mit Gewelir; 1 Hilfarbeiter, 1 Stabsführer, 1 Bataillons- 
Hornist, 1 Büchsenmacher, 8 Officiers-Diener. Zusammen: 8 Officiere, 
231 (351) Mann (214, bezw. 334 Gewehre).

Ersatz-Compagnie-Cadre : 2 Officiere, 7 Mann.
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D eckung der S tan d es -A b gä n ge; sobald sie 10<>/o erreichen 
oder wenn Ersatz sofort erforderlich, von den Bataillons- bezw. von 
den Gommandanten detachierter Unter-Abtheilungen (womöglich tele­
graphisch) bei der eigenen Ersatz-Compagnie anfordern.

Bewaffnung: Extracorps-Gewehre mit Bajonnett für die Mann­
schaft des Stabes, der Compagnien 1 -5 ,  der Zeugs-Reserven und 
Schanzzeug-Golonnen; Werndl-Gewehr mit Bajonnett für die Mann­
schaft der 6. und 7. Compagnie und der Ersatz-Compagnie; Werudi- 
Carabiner für die Fahr-Soldaten (ausschließlich Pferde-Wärter). Feld­
webel Infanterie-Officier-Sübel und Revolver; sonslige Mannschaft 
(Ofticiers-Diener und Pferde-Wärter ausgenommen) Pionnier-Säbel.

Munition : per Gewehr, Garabiner und Revolver .30 Patronen.
Montur (im Krieg): Feld-Kappe; Baumwoll-Leibchen (üfficiers- 

Diener AVaffen-Rock), Bluse; Tuch-Pantalons; Mantel; Halb-Stiefeln je 
1 laar; Leib-Binde, Fäustlinge (Unterofflciere Handscimhe); Brot-Sack.

Jede Compagnie und jede Zeugs-Reserve einen kleinen Monturs- 
Vorrath und Reparaturs-Material auf iliren Wagen.

Rüstung: Tornister, per Gewehr 1 Patron-Tasche.

Feld-Geräthe: Feld-Flasche, Ess-Schale, Koch-Geschirre á 2 Mann; 
jede Gompapie 5, Schanzzeug-Golonne 7 Zugs-Laternen; jede Com­
pagine 1 Officiers-Feldküche (im Wagen des Bataillon-Stabes auch eine 
kleine Feldküche). Jedes mit seinen Ünter-Abtlieilungen vereinigte 
Bataillon 1 Bandagen Tornister.

Feld-Ausrüstung: zur Ausführung der im Felde vorkommenden 
technischen Verrichtungen erforderliches Kriegs-Brücken-Material, 
AVerkzeuge, Requisiten, Spreng- und Züud-Mitleln.

Im Gebirgs-Krieg: statt der Requisiten-AAAgen oder nebst den­
selben erhalten die Compagnien Haib-Züge der Traiu-Escadroneii; 
Zusaraineiisetzuug der Ausrüstung wird entsprechend geändert.

Feld -A u srü stu n g der C om pagn ien . Tragbare Ausrüstung 
emes Zuges der Compagnien 1— 4 (bezw. 5 - 7 )  derart, dass 48 
(54) Mann zu Erd- und 28 (28) Mann zu IIolz-Arbeiten verwendet 
werden können; jene der Compagnien 5— 7 ist insbesondere für die 
Verwendung in festen Plätzen und bei Belagerungen bestimmt. Die 
tragbare Ausrüstung ist grundsätzlich zu tragen, wobei die Tornister 
auf die Zugs-Requisiteu-AVägen verladen werden; nur auf Märsclien, 
bei welchen mit Gewissheit vorauszusetzen ist, dass eine technische 
Verwendung nicht eintreten wird, darf ein Wechsel in dieser Anord­
nung stattfiuden.

Fahrende Ausrüstung eines Zuges ergänzt die tragbare Ausrüstung 
derart, dass jeder Zug zur selbständigen Verwendung befähigt ist. Sie 
besteht aus: AA êrkzeugen, Spreng-und Zünd-Mitteln, bei den Com­
pagnien 1— 4 überdies aus einem eisernen Boot sammt Fahr-Requisiten; 
stets auf dem Zugs-Requisiton-AVagen verladen.
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Aul dem Cumpagnie-Requisiteu-Wugeu: bei den Gonipagnien 1— 4 
eine Scluitullen-Feldschniiede sammtZugehör, Verankerungs-Requisiten, 
verscliiedeue andere Gegenstände und Mateiial-Vorrätlie, welche zur 
Ergänzung der Zugs-Ausrüstung und insbesondere für den Bau von 
Notli- und lialbpermanenten Brücken dienen; — bei den Compagnien 
5— 7 eine Schatullen-Feldschmiede, sonstige Requisiten und Materialien.

F e ld -A US r üst un g der Bata i l l ons -Gommandanten  (auf 
einem Deckel-Wagen verladen) : für die Ausführung von feldmäßigen 
Aufnahmen und Entwürfen nöthige Apparate, Requisiten und Zeicben- 
Materialien.

(ßO) K r i e gs -B rücken- Equ ipagen (Nr. 1— 60): zur raschen 
Überschiffuug oder Überbrückung von größeren Marsch-Hindernissen, 
falls kein anderes Material vorhanden oder Zeit-Gewinn die Haupt- 
Bedingung ist. Je nach Verladung des Materials auf den Wägen: 
normale und leichte Equipagen; letztere (Nr. 4, 8, 12 etc.) theilen 
sicli in 2 Divisions-Brücken-Trains, vermögen den Gorps (Truppeu- 
Divisionen) auch auf schlechteren Communicationen zu folgen.

Jede Kriegs-Brücken-Equipage enthält die Gerätlie etc. für eine 
53 m lange, normale, leichte Kriegs-Brücke mit stehenden oder 
schwimmenden Unterlagen.

Im Frieden sind jedem Bataillon 1 leichte und 3 normale Kriegs- 
Brücken-Equipagen zur Verwaltung zugewieseu. Im Krieg werden die 
leichten Eiiuipagen (Divisions-Brücken-Trains) bei den Gorps eingetheill, 
und die Divisions-Brücken-Trains sodann vom Gorps-Commando den 
einzelnen Colonneri fallweise zugewiesen; die Eintheilung und Ver­
wendung der 45 normalen Equipagen wii-d fallweise verfügt.

Stand einer normalen Equipage: Geleit-Gommando 1 Feldwebel 
(Equipagen-Meister), 1 Gorporal, 2 Gefreite, 12 Pionniere ; —  von der 
Train-Escadron (1., 2. oder 3. Zug) 1 Officier, 72 Mann, 110 Pferde, 
1 Deckel- und 4 Rüst-Wägen (vierspännig): —  8 Balken- und 4 Bock- 
Wägen (sechsspännig); 2 viersp. Reijuisiten-Wägen., —  Zusammen: 
1 Officier, 88Mann, llOPferde, 19 Fuhrwerke; hiezu eventuell 1 zweisp. 
Bei-Wagen.

Stand einer leichten Equipage: Geleit-Gommando 1 Feldwebel 
und 1 Zugsführer (als Equipagen-Meister), 2 Corporale, 2 Gefreite, 
18 Pionniere; —  von der Train-Escadron (4. Zug) 1 Officier und 
1 Wachtmeister (als Train-Halbzug-Gommandanten), 73 Mann (41 davon 
beim 1. Division-Brücken-Train, 32 beim 2. Divisions-Brücken-Train), 
110 Pferde, 1 viersp. Deckel-Wagen (beim 1. Division-Brücken-Train) 
und 4 viersp. Rüst-Wägen; —  8 Balken-, S Pfosten-, 4 Bock-Wägen. — 
Zusammen; 1 Officier, 97 Mann, 110 Pferde, 25 Fulirwerke; hiezu even­
tuell 1 zweisp. Bei-Wagen.

Der 1. Divisions-Brückeii-Train ; 1 Officier, 5.3 Mann, 5i) Pferde, 13 Fuhr­
werke (und eventuell 1 Bei-Wagen). — Der 2. Divisious-Bräcken-Traini 44 Mahn, 
51 Pferde, 12 Fuhrwerke.



30

Der Train-Escadrons-Gommandant bleibt grundsätzlich bei jenem 
Brücken-Train, wo sich die Mehrzahl seiner Bespannung-Züge befindet; 
es vermehrt sich dann der Stand um 1 Rittmeister, 1 Arzt, 1 Thierarzt, 
8 Manu und 5 Pferde.

Solang der Brücken-Train mit der Piomiier-Abtheilung, welcher er 
zur Verwendung zugewiesen ist, vereint bleibt, steht der Commandant 
des Bespannungs-Körper unter dem Befehl des Pionuier-Abtheilungs- 
Commandanteu (dieser besorgt auch die Verpflegung der Train-Abthei- 
luug); ist der Brücken-Train aber von der Pionnier-Abtheiluug getrennt 
(marscliiert er also nur mit Geleit-Commando), so stehen die Brücken- 
Trains unter Befehl des Gommandanteu des Bespannungs-Körper 
(dieser besorgt dann auch die Verpflegung des Geleit-Commando).

Z eu gs -Reserven :  führen Material zum Ersatz und zur Repa­
ratur des Kriegs-Brücken-Material, ferner "Werkzeuge und Materialien 
für den Bau von Noth- und halbpermanenten Brücken. — Die Zeugs- 
Reserve eines Bataillons befindet sich grundsätzlich bei den normalen 
Kriegs-Brücken-Equipagen desselben. (Stand: Seite 27.)

Schanzzeug-Go Ion neu: dienen zum Ersatz an Werkzeugen 
und Requisiten für alle Truppen und Anstalten des Corps, sowie zur 
Ausführung größerer bautechnischer Arbeiten und zur Vornahme der 
ersten Arbeiten vor einer anzugreifenden Festung; ferner führen sie 
einen Reserve-Vorrath au Spreng- und Zünd-Mitteln für Pionnier-, 
Eisenbahn-Compagnien, Cavallerie-Pionniere und für größere Spren­
gungen (dabei 2 elektrische Feld-Zünd-Apparate); endlich Mess­
instrumente und Zeichen-Requisiten. Die AVerkzeuge jeder Colonne 
sind für 1.150 Erd- und 170 Holz-Arbeiter bemessen.

Ecrasit-Ladnngen: große f 1-5 ¿<?), mittlere (1 % ), kleine (0-5 iv,), Spreng- 
Büchsen, Spreiig-Patronen (0-1 % ); Initiat-Spreng-Büclison für Pfeiler-Minen 
(IV / ); Spreug-Kapseln und Minen-ZOnder mit jo l g  Kuallsatz-Fülluug. 
— Spreng-Mitteln-Wagen für Feld- (Gebirg-) AusrOatung: 72 (— ) große, 72 (-18) 
mittlere, 48 (3ö) kleine Spreng-BQchsen, 588 (288) Spreng'-Patronen, 22 '(— ) 
Gavallerie-Spreng-Büchsen, 200 (400) Spreng - Kapseln; zusammen 27P2  
(94'8) k'j Ecrasit.

(Stand: Seite 29.)
Die beim Corps eingetheilte Schanzzeug-Golonne ist bezüglich 

Verpflegung an das Cominando der dort eingetheilten Train-Escadron 
oder des Corps-Train-Park gewiesen.

Sanitäts-Mannschaft: keine. Proviant: Seite 49 — 50.
Train: siehe „Stand“ ; jede Compagnie 1 Wagen-AViude. Bezüglich 

Gebirgs-Krieg: siehe „Feld-Ausrüstung“ .

2. Pioimier-Zeiigsweseii.

Dasselbe umfasst: Erzeugung und Beschaffung von Kriegs-Brücken- 
Material, Spreng- und Zünd-Mitteln, AA êrkzeugeu, Requisiten, Instru­
menten und besonderen Pionnier-Ausrüstungs-Gegenstäuden; —  Ver-
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Wahrung, Verwaltung und Instandhaltung der Rohmaterial-Von-äthe 
und fertigen Ausrüstungs-Gegenstände, insoweit diese nicht der Truppe 
zum Gebrauch oder zur Verwaltung übergeben wurden.

Bewaflnung der Mannschaft: Feldwebel Infanterie-Officier-Säbel 
und Revolver; Zugsführer etc. der mobilen Anstalten Werndl-Gewehre 
mit Bajonnett, Fahr-Soidaten Werndl-Carabiner; sonst (ausschließlich 
der Officiers-Diener) Pionnier-Sähel. — Munition: per Gewehr, Garabiner 
und Revolver 30 Patronen.

P ionn ie r -Z eug s -Depot  in Klosterneuburg, stabil auch im Krieg, 
besorgt die Erzeugung, Beschaffung etc. des Kriegs-ßrücken-Material 
und der besonderen Ausrüstungs-Gegenstände. Stand: 1 Stabs-, 5 Ober- 
Officiere, 1 Rechnungführer, 1 Beamter; 210 (im Frieden nur 143) 
Manu. —  Von diesem Depot sind (im Krieg) aufzustellen: 3 mobile 
Pionnier-Zeugs-Depots, 3 mobile Schanzzeug-Depots, 2 Belagerungs- 
Pionnier-Parks.

P i on n i e r - Z eug s - F i l i a l -D epot s  inAVien und Wollersdorf, dem 
Depot in Klosterneuburg untergeordnet. Ersterem obliegt: Beschaffung 
der AVerkzeuge, Requisiten, Apparate und Instrumente für die Pionnier- 
Truppe und die mobilen Anstalten, sowie iür die im Kriegsfall auszu- 
fülirendeu größeren provisorischen Befestigungs-Bauten und Verthei- 
digung-Instandsetzung-Arbeiten; Aufbewahrung etc. der Reserve-\''or- 
räthe und Ausrüstungs-Garnituren. —  Jenem in AA^öllersdorf: Erzeugung 
und Beschaffung der Spreng- und Zünd-Mitteln; Aufbewahrung etc. der 
Rohmaterial-, Reserve-Vorräthe und Ausrüstungs-Garnituren. —  Stand: 
Filial-Depot in AAheu: 2 (im Frieden nur 1) Officiere, 1 Beamter und 
23 (im Frieden 12) Mann; Filial-Depot in AA'öllersdorf: 4 (im Frieden 3) 
Officiere, 1 Beamter, 33 (im Frieden 17) Mann.

(3) Mobile Pionnier-Zeugs-Depots: haben Material, AVerkzeuge und 
Requisiten, dann AA’'asser-Fahrzeuge für größere Brücken-Bauten oder 
für AVasser-Transporte, Üherschiffungen etc. auf dem Krieg-Schauplatz 
anzusammelu, lierzuricliteu und an die mit diesen Arbeiten betrauten 
Abtheilungen abzugeben; weiter's den Ersatz an Ausrüstungs-Gegen­
ständen. aller Art für die im Feld befindlichen Abtheilungen der 
Pionnier-Truppe zu vermitteln. Die Eintheilung der mobilen Pionnier- 
Zeugs-Depots wird fallweise verfügt.

Stand: 1 Hauptmann, 1 Subaltern-Officier; 3 Feldwebel, 1 Recli- 
nung-Unterofficier; 3 Zugsführer, 3 Corp orale, 3 Gefreite, 20 Pionnière 
und 2 Fahr-Soidaten mit Gewehr; 2 Officiers-Diener; 2 ärarische Reit-, 
4 ärarische Zug-Pferde ; 1 viersp. Deckel-AA^agen und 5 zweisp. Landes­
fuhren. —  Im ganzen (sammt Landesfuhren) : 2 Officiere, 42 Mann 
(31 Gewehre), 16 Pferde, 6 Fuhrwerke.

(3) Mobile Schanzzeug-Depots: dienen für die Ausführung von 
größeren feldmäßigen und provisorischen Festungs-Bauten, sowie 
sonstigen größeren Arbeiten am Krieg-Schauplatz ; sie haben ferner den 
Ersatz an AA êrkzeugen, Requisiten, Spreng- und Zünd-Mitteln bei den
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Schanzzeug-Colouneu zu leisten (besitzen 3 Feld-Zünd-Apparate) oder 
direct an die hieniit ausgerüsteten Truppen abzugeben; sie führen auch 
Mess-Instrumente und Zeichen-Requisiten.

Stand: 1 Hauptuiann, 1 Subalteni-Officier; 1 Feldwebel, 1 Reell- 
nung-ünteroificier; 2 Zugsführer, 2 Gorporale, 2 Gefreite, 8 rionniere 
und 8 Fahr-Soldaten mit Gewehr; 2 Officiers-Dieuer ; 2 ärarische Reit-, 
16 ärarische Zug-Pferde; 1 Deckel- und 3 Sprengmittel-Wägen (vier­
spännig), 7 zweisp. Landesfuhren. —  Im ganzen (sammt Landes­
fuhren): 2 Officiere, 33 Mann (22 Gewehre), 32 Pferde, 11 Fuhrwerke.

(2) Belagerungs-Pionnier-Parks: enthalten die für den Angriff auf 
eine Lager-Festung erforderlichen Werkzeuge, Instrumente, Apparate, 
Requisiten, Spreng- und Zünd-Mitteln.

Stand: 1 Hauptmann, 1 Subaltern-Officier ; 2 Feldwebel, 1 Rech- 
nung-Uuterofficier; 1 Zugsführer, 2 Gorporale, 4 Gefreite und 26 Pion­
niere mit Gewehr; 2 Oföciers-Diener; 2 ärarische Reit-Pferde. Im 
ganzen: 2 Officiere, 38 Mann (33 Gewehre), 2 Pferde.

G. Eisenbahn- und Telegraphen-Regiment.
D e t a i ls  O ber O r g a n is a t io n  u n d  V e r w e n d u n g  der einzelnen 

Theile des Regimentes; „Telegraphen-Wesen“ und ,Eisenb;üm-Wosen“.
Bestimmung. Eisenbahn-Dienst :  Wieder-Herstellen und Un- 

hrauchbar-Machen von Eisenbahnen (obliegt ausschließlich den Eisen- 
hahn-Gonipagnien); Bau aller Arten von feldmäßigen Eisenbahnen und 
von flüchtigen Feldbahnen (wozu auch andere Truppen, sowie Givil- 
Arbeiter und Bau-Unternehmungen verwendet werden); Einleitung und 
provisorische Besorgung des Betriebes auf occupierten und wieder her­
gestellten oder neu angelegten Bahnen (wird von den Eisenbahn-Com­
pagnien nur bis zum Eiutreffeu der Eisenhahn-Betrieb-Abtheiluugen 
übm-nommen) ; Durchführung des Betriebes auf flüchtigen Feldbahnen.

Te l eg r aph en- Di ens t :  Herstellung und Betrieb der im Bereich 
der operierenden Armee jew'eilig erforderlichen Feld-Telegrapheu-Ver- 
hindungeu und das seinerzeitige Abbrechen derselben (Obliegenheiten 
der Feld- und Gehirgs-Telegraphen-Ahtheilungen) ; Herstellung mul 
Betrieb halb-permanenter Linien zum Anschluss des Feld-ielegi'apheu 
an das permanente inländische Netz, sowie das Wieder-Herstellen und 
Inbetriebsetzen zerstörter stabiler Telegraphen-Leitungen iin Etapen- 
Bcreich der Armee (in der Regel durch Reseive-Telegraphen-Ahthei- 
lungen zu besorgen); Uubrauchbarmachen von Telegraphen-Verbin- 
düngen (obliegt, je uacli Verbältuissen, den leid- oder Reserve-Tele* 
graplien-Abtbeilungen) ; Betrieb der Telegraphen- (Telephon-) Verbin­
dungen in festen Plätzen (Festungs-Telegraphen-AbUieilungen).

Organisation. Im Fr i e  den: Regiment-Stab, 3 Bataillone (Nr. 1 — 3) 
zu 4 Compagnien (Nr. 1—-12); 1 Ersaiz-Bataillons-, 1 lelegiaphen- 
Ersatz-Gadre; 1 Telegraphen-Schule.



33

Im Mobilisierungs-Fall stellt auf: jede Compagnie 1 Eisenbahn-Compagnie; 
der Ïolegraphen-Ersatz-Cadre sämmtliche Telegrapheu-Fonnationen, Die Te- 
legraplien-Schule wird aufgelöst.

Im  Kr i eg  wird der Bataillons-Verband aufgelöst. Das Regiment 
formiert dann:

12 Eisenbahn-Compagnien (Nr. 1 — 12) zu je 4 Zügen;
3 Feld-Telegraphen-Directionen ;
8 Gavallerie-, 14 Corps-, 3 Armee-, 3 Gebirgs-Telegraphen-Abthei­

lungen, 2 selbständige Feld-Telegraphen-Abtheilungen mit Material 
M. 1877, 1 Feld-Telegraphen-Abtheilung des Armee-Ober-Gommando, 
nach besonderen Weisungen aufzustellende Festungs-Telegraphen- 
Abtheilungen;

1 Ei’satz-Bataillon zu 3 Comp., und 1 Telegraphen-Ersatz-Comp.
Nach Mobilisierung des Regimentes stehen der Regiments-Commandant 

lind 2 Bataillons-Comiuandanten (mit ihren Adjutanten) zur Verfügung des Ge- 
neral-Etapon-Commando ; der dritte Bataillons-Commandant öbernimmt das 
Ersatz-Bataillon und die administrative Leitung des Regimentes. Die Behand­
lung der Personal- und Standes-Angelegeiiheiten der Officiere, sowie das Recht 
zur Ernennung der Chargen vom Feldwebel abwärts bleibt dem Regiinents- 
Commandanten Vorbehalten (er hat aber dieses Recht bezüglich der Feld-Tele­
graphen-Directionen, der Feld- und Gebirgs-Telegraphen-Abtheilungen an den 
Chef des Telegraphon-Wesen, bezüglich jener Eisenbahn-Compagnien, welche 
für einen bestimmten Zweck einem der Bataillons-Gommandanten unterstellt 
wei’den, diesem zu Übertragen).

Die Feld-Telegraphen-Abtheilungen sind selbständige Unter-Ab­
theilungen. Feld-Telegraphisten bekleiden die Feldwebel-Charge.

Stand. Eisenbahn-Compagn ie :  1 Hauptmanu, 4 Subaltern- 
Officiere; 1 Cadet-Oflic.-Stellvertreter, 2 Feldwebel, 1 Rechnung-Unter- 
oi'licier, 6 Zugsführer, 14 Corporate, 12 Gefreite, 186 Pionniere, 2 Hor­
nisten, 14 Fahr-Soldaten, 5 Offic.-Diener; 1 Reit-, 2 Recogiioscenten-, 
24 Zug- und Reserve-Pferde; 1 Proviant- (Rüst-), 5 viersp. Requisiten- 
Wägen. — Im ganzen: .5 Officiere, 243 Mann (220 Gewehre), 27 Pfei'de, 
6 Fuhrwerke; Gefecht-Stand 228. Eventuell noch 5 zweisp. Bei-Wägen.

Ein ZugsfOhrer oder Corporal als Wagenmeister (zugleich Zeugs-Ünter- 
üfdcier), zwei Soldaten als Compagnie-Schuster zu verwenden.

F e l d - T e l e g r a p h e n - D i r e c t i o n :  1 Director (Oberstlieut, Major 
oder Haüptmann), 1 Adjutant, 1 Reclmungführer; 2 Beamte; 1 Feld- 
Telegraphist, 1 Ililfarbeiter, 4 Offic.-Diener und Pferde-Wärter ; 1 ärari­
sches, 3 eigene Reit-Pferde. Von der Train-Truppe : 2 Train-Soldateu, 
4 Zug-Pferde, 1 viersp. Stations-Wagen. —  Im ganzen: 3 Officiere, 
2 Beamte, 8 Mann, 8 Pferde, 1 Fuhrwerk.

Gava l l e r i e  - T e l e g r ap h en  - Ab th e i lu n g :  6 Feld-Telegra­
phisten, 2 Zugsführer, 4 Gorporale, 6 Gefreite, 22 Pionuiere. Von der 
Train-Truppe: 1 Zugsführer, 1 Corporal, 14 Train-Soldaten; 2 Reit-, 
24 Zug-Pferde; 2 Stations-, 4 Material-Wägen (alle viersp.). — Im 
ganzen : 56 Mann, 26 Pferde, 6 Fuhrwerke.

C o r ps -T e l e g r ap he n- A bt he i lu ng :  2 Sub.-Officiere; 9 Feld- 
Telegraphisten, 1 Rechnung-Unterofficier, 3 Zugsführer, 6 Gorporale, 

Handbuch, ¿>
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q Gefreite,'33 Pionnière, 2 Offiders-Diener; 2 ärarische Reit-Pferde, 
Von derTrain-Truppe: 1 Wachtmeister, 1 Zugsführer, 2 Corpora e,
22 Train-Soldaten; 4 Reit-, 38 Zug-Pferde, 3 viersp. Stations- mul 
6 Material-Wägen (M. 1890), 1 zweisp. Pi’oviant-Wagen. —  Im ganzen.
2 Ofliciere, 89 Mann, 44 Pferde, 10 Fulirwerke.A r m e e . T e l e g r a p h e n - A b l h a i l u u g :  1 ^  S u h '

Ofüciere; 18 Feld-Telegraphisteu, 1 Rechnung-Luteroffaciei, 8 Z ig 
führer, 16 Gorporale, 24 Gefreite, 120 Pioumere, 3 pfhc-Rieiiei, 
q ärarische Reit-Pferde. Von derTrain-Truppe; I Sub.-Offacier; 1 A\acht- 
meister, 2 Zugsführer, 4 Corporate, 78 Train-Soldaten
1 Ofüciers-Diener; 8 Reit-, 136 Zug-, 6 Reserve-Pferde; b ^ titrons 
24 Material- (M. 1877), 1 Fluss-Kahel-, 1 Decke-, 2
(alle viersp.). —  Im ganzen: 4 Ofhciere, 2/9 Mann, 15.1 Pferde,

34 Fuhrwerke. , „ „  nn«.-
F e ld -T e l eg r ap he n- A bt he i lu ng en  fur das Armee-Ohe i -  

Commando:  1 Lieutenant; 4 Feld-Telegraphisten, 1 Rechnung-lJuter- 
officier, 1 Feldwebel, 2 Corporate, 2 Gefreite, 18 Piomnere, 1 Offic- 
Diener; 1 ärarisches Reit-Pferd. Von der Train-Truppe; 1 Corporal 
9 Train-Soldaten; 1 Reit-, 16 Zug-Pferde; 2 ^uersp Staüons- und
2 Material-Wägen (M. 1877.). —  Im ganzen: 1 Ofhcrer, 39 Mann, 
18 Pferde, 4 Fuhrwerke.

Se lbständ igeF e ld -Te leg raphen-Abthei lung in i tMa t^
M. 1877: 1 Sub.-Officier; 1 Cadet-Offic.-Stellvertreter, 4 Feld-lele- 
graphisten, 1 Rechnung-ünterofficier, 1 Feldwebel, 1 Zugsführeig 
4 Gorporale, 4 Gefreite, 36 Pionniere, 1 Officiers-Diener ; 2 ararische 
Rdt-Pferde. Von der Train-Truppe:  ̂ Gorporale 14 TrauvSoldatem 

Reit- 24 Zug-Pferde; 2 Stations-, 4 Material-Mägen (M. ).
Im ganzen; 1 Officier, 69 Mann, 28 Pferde, 6 Fuhrwerke

^ G e b i r g s - T e l e g r a p h e n - A b t h e i l u n g :  1 Oberheutenant,
1 Cadet-Offic.-Stellvertreter, 4 Feld-Telegraphisteu, 1 Rechnung-Lnter- 
officier, 1 Feldwebel, 1 Zugsführer, 2 Gorporale, 2 Gefreite, 18 Fmamere,
I Offic -Dienôr* 2 ärarisch© Reit-Pferde. Von der Train-Imppe. ac

l  ^estahver, 1 Corporal, 30 (oder nur 23) Tr.iu-Soldaten.
1 Schmied; 7 Reit-Pferde, 44 (oder nur 30) Tragtlnere. — Im gauzeii.
1 Officier, 65 (58) Mann, 9 Pferde, 44 (30) Tragtlnere (Die emge- 
klammerten Zahlen beziehen sich auf Gehirgs-Telegraphen-Abtheilun^eu

Ï Î s T u ^ î a t a m o n .  -  Stab: 1 StabsofDcior, 1 Adjutant, 1 Proviant-

«T o g o r d .  Pi.»oi.r.,*2 H.mi.teo, 5 OfUr.-D.euer.
Zorniaman: 6 O M  („ i l  M.uiinial-) Stand:
1 H a n p t a S f r s Ä c Ä  >6 Md-W.Br.pl,iel.n, 6 R..U-
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iiiuig-Uiilerofficiere, eZngsfûlirei , 19 Coi’iiorale, 11 Gefreite, 101 (295)Pionnière,
5 Olflc.-Diener, Zusammen: 6 Offlciere, 167 (361) Mann, nebstdem 5 Reit-Pfordo 
für Rocngnosconten.

Im  F r ie d e n ;  Regiment-Stab 1 Oberst, 1 Adjutant, 1 Proviant-Offlcier, 
2 Rerhnungführer, 1 Arzt, 1 Büc.bsenmacher, 4 llilfarbeiter, 1 Stabsführer,
6 Oflic.-Dicnor; 1 ärariscbes, 3 eigene Reit-Pferde. — Bataillon-Stab: 1 Oberst- 
licut. oder Major, 1 Adjutant ; 2 Ofüc.-Diener ; 1 ilrarischcs, 2 eigene Reit-Pferde, 
—  Compagnie: 1 Hauptmann, 4 Sub.-Offieiore; 2 Feldwebel, 4 Zngsführcr, 8 Cor -  
porało, 6 Gefreite, 90 Pionnière; 1 Redinung-Unterufiicier, 1 Hornist, 5 Offic.- 
Diciicr; zusammen 5 Ofliciore, 117 Mann. — Ersatz-Bataillons-Cadre: 1 tlaupt- 
mann, 3 Sub.-Officiere; 1 Ziigsführer, 2 Corporale; 4 Pionnière; 2 Rechnung- 
Unterofficiere, 4 Ofiic.-Diouor. —  Telograplieii-Ersatz-Cadro : 1 Hauptmann, 
t Siilj.-Otfieier; 3 Reclinung-Untorofßciere, 1 Zugsführer, 2 Ober-Pionniere, 
2 Olflc.-Diener. —  Telograpben-Scbulo; 1 Hauptmann, 2 Feld-Telegraphisten. 
1 Oflic.-Dicnor.

Bewaffnung: Cadet-Offic.-Stellvertreter, Feldwebel und Feld- 
Telegraphisten Infaut.-Officier Säbel, Feldwebel und Feld-Telegraphisten 
überdies Reveler; Reclmung-Unlerofficiere, Stabsführer, Hornisten, 
Fahr-Soldaten und die Pionnière ohne Feuer-Gewehr des Ersatz- 
Bataillon nur Pionnier-Säbel; Büchsenmacher Infant.-Säbel; die übrige 
Mannschaft Extracorps-Gewehre mit Bajonnett und Pioiinier-Säbcl.

Munition: Unteroflicier 20, Gefreiter uud Pionnier 30, per Revolver 
30 Patronen.

Montur, Rüstung, Feld-Geräthe: analog der Pionuier-Truppe. Cadet- 
Offic.-Stellvertreter der Feld- und Gebirgs-Telegrapheu-Abtheilungen : 
Stiefel-IIose und Stiefeln. Jeder Mann nur 1 Paar Halb-Stiefeln.

Feld-Ausrüstung: Eisenbahn-Compagnien und Telegraphen-Ahthei- 
lungen erhalten einen Vorrath an Werkzeugen, Apparaten und Reciui- 
siten; Telegraphen-Ablheilungen auch Linien- und Stations-Material.

Gaviilleno-Tclographon-Abthoilung: 4 Station-Einrichtungen, 32 i-MiFcid- 
Kabel. Corps-Telegraphon-Abtheilmig; 0 Station-Einrichtungen, 48 km Fcld- 
Kul)el. Armee-Telegraplicn Al)theilung; 12 Station-Einrichtungen, 96 km 
ofl'eno Leitung, 48 km Feld-, 1 km Fhtss-Kat)cl. Feld-Telographen-Abihoilnug für 
das Armeo-Ober-Cnmmaudo; 4 Statiun-Eiiiriclitnngen, 8 km offene Lcitnng. 
4 km Feld-Kabel. Sulljstiliidige Fold-Telographon-Abtheilung: 4 Statioii-Einrich- 
tnngon, 16 km offene Leitung, 8 ä-/m Feld-Kubot. Gebirgs-Tclographoii-Al)tlieiluug: 
4 .SLatiou-Einrichtungou, 24 km Feld-Kal)ül.

Die Feld-Ausrüstnng der Eisenbahn-Compagnien wird im Krieg in 
Eisenhahn-Waggons (abseits von Balm-Linien auf retiuirierten Wägen 
und Laudesfuhren) —  jene dei Telegraplien-Abtheilungen auf ilrarischeii 
Fuhrwerken (Tragthieren) fortgebracht.

Train: siehe „Stand“ .
Dienst-Verhältnisse. Das Regiment ist in militärischer, technischer 

uud wissenschaftlicher Beziehung, sowie bezüglich Tauglichkeit der 
Feld-Ausrüstung dem Chef des Generalstabes, in technisch-administra­
tiver Beziehung unmittelbar dem Reichs-Kriegs-Miuisterium unter­
geordnet. In militär-dieusllicher und militär-administrativer Hinsicht 
unterstehen die einzelnen Theile des Regimentes jenen Commauden, 
welchen sie nach der Ordre de baiaille des Heeres zugewiesen sind, in

3:!=
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ökonomisch-administrativer Beziehung jedoch unmittelbar dem be­
treffenden Militär-Territorial-Commando.

Die auf dem Krieg-Schauplatz befindlichen Eisenbahn-Com­
pagn ien unterstehen in bau-technischer Beziehung dem Chef des Feld- 
Eisenbahn-Wesen (ev. derFeld-Eisenbahn-Transport-Leitung), lumihliln- 
scher Beziehung jenem Armee- (Corps-, Truppen-Divisions-) Gommando, 
bei welchem sie eingetheilt sind; wenn sie einer Mihtär-Eisenbahu- 
Direction zugewiesen werden, dem Director derselben.

Im Frieden bildet das ganze Rogimont einen Roclmnngs-kdrper. Im Mobi- 
litäts-VerhältniB wirkt die Y c r w a l t n n g s -C o m m is s t o n  mr das E rsatz -U a - 
taillon und für alle nicht mobilisierten Abtlieilnngen weiter; Eisenbahn-Gom- 
pa'-nien sind als selbständig detachierte Üntor-Abtheilungen an den luimdiorenden 
Rechnungfährer des betreffenden Haupt- (Stabs-) Quartier gewiesen.

V. Laiidwelireii und Landsturiii.
Im Krieg unterstehen die Landwehren und der Landsturm dem 

von Seiner Majestät ernannten Feldherren.
Ernennung  der O f f i c i e r e :  auf Vorschlag des Landes-Verthei- 

digungs-Minister durch Seine Majestät. Landsturm-Officiere werden im 
Frieden „designiert“ und erst nach erfolgter Aufbietung „ernannt .

Rangs- und Gommando-Verhä l tn i sse .  Die Landwehr-(Lan- 
des-Schützen-) Officiere sind bezüglich ihrer Ghargen-Grade jenen des 
Heeres (Kriegs-Marine) gleichgestellt; bei gleichem Rang m einer 
Gharge gehen die Officiere des Heeres (Kriegs-Marine) jenen der Land­
wehr (Landes-Scliützen) voran.

Alle Personen des Heeres (Kriegs-Marine), der Landwehr (Landes- 
Schützen) und der Gendarmerie gehen den Personen gleicher Charge 
des Landsturmes (die in demselben verwendeten Officiere des Ruhe- 
Standes und „außer Dienst“ nicht ausgenommen) voran.

Wenn Truppen des Heeres oder der Landwehr (Landes-Scliützen) 
mit Landsturm-Truppen in taktischen Verband treten, und hinsichtlich 
der Führung des Gommando über die vereinigten Truppen-Abtlieilun- 
gen höhere Weisungen nicht bereits erflossen wären: sind die beim 
Landsturm eiugetheilten Officiere (auch wenn sie als solche eine höhere 
Gharge als jene des Heeres oder der Landwehr bekleiden) verpflichtet, 
den im gemeinsamen Interesse des Allerhöchsten Dienstes getroffenen 
Anordnungen des die Truppe des Heeres (der Landwehr) befehligenden 
Gommandanten zu entsprechen.

Bei sonstigem zufälligen Zusammentreffen von Truppen des Heeres 
(Kriegs-Marine) oder der Landwehr mit Landsturm-Truppen sind die 
Gommandanten der letzteren zur Ausübung des Befehls-Rechtes des 
Höheren nur insoweit berechtigt, als die Lösung der den Cornmandan-
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len der erstgenannten Truppen etwa übertragenen besonderen Aufgaben 
hiedurch nicht beeinträchtigt wird.

Mi l i tä r -Ger i ch tsbarke i t .  Die zur Dienstleistung einberufenen 
Personen der Landwehr (Landes-Schützen) und des Landsturmes unter­
stehen den militärischen Straf- und Disciplinar-Vorschriften.

Be lohnungen  und Ausze i chn ungen :  nach den für das Heer 
(die Kriegs-Marine) geltenden Bestimmungen.

A. Die k. k. Landwehr.
L a u  d w eh r -T  e r r i t o r ia l -C o m m  aji d en im Frieden: die Militär-Terri- 

torial-Commanden als „k. k. Landwehr-Commando zu . . . . “ und ,k. k. 
Laudes-Verlheidiguugg-Commando in Iimshruck“. Denselben ist (ausgeiiorameu 
jenem in Zara) ein General oder Oberst als „Landwehr-Brigadier“ zugewiesen._

„1 n sp i c i e r e n d e r d e r  L a n d w e l i r -C a v a l l e r i e “ (im Frieden! ein 
höherer Stabs-Offlcier mit dem Stand-Ort in W ien ; er ist dem Landwehr-Ober- 
Commando unmittelbar unterstellt und kann fallweise (auf speciello Anordnung des 
Ministerium fOr Landes-Verllieidigung) auch mit der Inspiciernng der Landes- 
Schützen zu Pferd in Tirol und Vorarlberg, sowie der berittenen Schützen in 
Dalmatien belraut werden.

In  der Mob i l i t ä t  hat der zur Fühi'ung des (an Stelle des Corps 
tretenden) Militär-Commando Berufene auch das Landwehr- (Landes- 
Vertheidigungs-) Gommando zu führen.

Die Landw'ehr-Fußtruppen werden in der Regel in „Landwehr- 
lufanterie-Brigaden“ und „-Truppen-Divisioneu“ , die berittenen Land­
wehr-Truppen bei Landwehr-Körpern höherer Ordnung, die nicht bei 
der Armee im Felde verwendeten Landwehr-Truppen nach Bedarf in 
höhere Verbände eingetheilt.

1. Landwelir-Fußtriippeii.
82 Landwehr- und 10 Laudes-Schützen-Bataillone (aus Tirol und 

Vorai’lherg) bilden 26 Regimenter zu 3— 5 Bataillonen.
Im Mobilisierungs-Fall stellt jedes Landwehr- (Landes-Schützen-) 

Bataillon auf: 1 Feld-Bataillon (Stab, 4 Compagnien); I Ersatz-Com­
pagnie; (wenn im Mannschafts-Grundhuch-Stand des Bataillon ein Über­
schuss vorhanden ist) 1 — 2 Reserve-Compagnien; eventuell auch 1 Stabs- 
Compagnie. Dies, sowie die Inanspruchnahme des Landsturmes für 
Laudwelir-Ersatz-Zwecke wird durch die Ordre de bataille und durch 
besondere Weisungen festgesetzt.

Die Reserve-Compagnien, hauptsächlich für Besatzungen bestimmt, 
können (zu 4) in „Landwehr- (Landes-Schützen-) Reserve-Bataillone“ , 
die Ersatz-Compagnien (wenn besondere Verhältnisse es gebieten) in 
„Landwehr- (Landes-Schützen-) Ersatz-Bataillone“ formiert oder mehrere 
derselben sonst örtlich vereinigt werden.

Im  F r ie d e n  jedes Landwehr- (Landes-Schützen-) Bataillnn en cadre.
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Bezeichnung. L au dwe h r - I n f an te r i e -R eg im ent e r :  nach den 
Ländern, aus denen sie sich ergänzen, und mit Nummern von 1 au.

Landwehr -  und Lau des -Sch i i t z en-Bata i l l one :  erstere
nach dem Haupt-Ort des Bataillons-Bezirkes, außerdem mit Nummern 1 
bis 82; leztere nach den Landes-Theileu, aus welchen sie sich vorzugs­
weise ergänzen, außerdem mit Nummern I— X. Die Compagnien inner­
halb eines jeden Feld-Bataillon mit Nummern 1 — 4.

Landwehr -  ( Landes-Schützen- )  Rese rv e -  und Ersatz- 
Ba ta i l l one :  nach den Ländern, aus denen sie sich ergänzen, und mit 
Nummern von je 1 augefangen. Die Compagnien mit Nummern inner­
halb des Bataillon (als Zähler), außerdem mit Nummern nach der 
arithmetischen Ordnung ihrer Stamm-Bataillone (als Nenner), z. B. 
„Böhmisches Landwehr-Reserve-Bataillon Nr. 12, 1./30. Comp.“

Stand : gleich jenem der Infanterie bezw. der Jäger des Heeres. 
Spielleute: bei den Landwehr-Bataillonen Nr. 1— 78 je 2 Tambours 
und 2 Hornisten, sonst je 4 Hornisten per Compagnie.

Se l bs tänd ig  bei  Corps e ing e the i l t e  Landwehr -  (Lan­
des-S chCitzen-) Ba ta i l l o ne  haben 3 Deckel-Wägen, daher um 
1 Fahr-Soldaten und 2 Zug-Pferde mehr.

Bewaffnung, Munition, Montur, Rüstung, Feld-Geräthe, Pionniere, 
Sanitäts-Mannschaft, Proviant: gleich (analog) der Infanterie- bezw. 
.Jäger-Truppe des Heeres; per Mann jedoch 2 Paar Schuhe.

Wenn die P ionn iè re  eines Landwehr-(Ijandes-Schützen-)Bataillon 
in eine Abtheilung vereinigt werden, sind derselben 2 Gorporale 
(Unterjäger) aus dem Stand der Compagnien beizugebeu; die vereinigte 
Pionnier-Abtheilung eines Regimentes kann zeitweise zu größeren 
Arbeiten mit anderen Abtheiluugen vereint (vom Regiment detachiert) 
werden; hiebei jedoch zu envägen, ob und wieviele Pionniere dem 
Regiment zur eigenen Verwendung zurück zu lassen sind.

Gleiches gilt von den Pionnieren selbständiger Bataillone. Zeit­
weilig detachierten Bataillonen sind einige Pionnière zuzuweisen.

Train: siehe „Stand“ . Im Gebirgs-Krieg nach Bedarf, statt oder 
nebst den Train-Fuhrwerken, Tragthiere und Führer von den Gebirgs- 
Train-Escadronen des k. und k. Heeres.

2. Berittene Lamhvehr-Truppeii.
La n dw eh r - C a va l l e r i e :  3 Dragoner-, 3 Uhlanen-Regimenter 

.Jedes: Stab, 4 Feld-Escadronen, 1 Ersatz-Escadron; fallweise auch 1 
Stabs-Zug. (Im Frieden für jedes Regiment ein Cadre mit: Stab und 
2 Instructions-Cadres.)

Landes -Schützen  zu P f e rd  in T i r o l  und Vo ra r lb e r g :  
Division-Stab, 2 Feld-Escadronen, 1 Ersatz-Abtheilung. (Im Fi'ieden 
ein Cadre zu Innsbruck mit: Stab und 2 Instructions-Cadres.)
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Ber i t t e ne  Schützen in Da lmat ien:  1 Feld-Escadron und
t Ersatz-Ahtheihmg. (Im Frieden ein Cadre zu Sign.)

Bezeichnung: Landwehr-Dragoner- (ühlanen-) Regimenter mit 
Kr. t— 3; Feld-Escadronen mit Nr. 1— 4 (Regiments-Gadres nach ihren 
Regimentern; Insiructions-Gadres Nr. 1 und '¿). —  Ansonsten: (Gadre 
der) „Landes-Scliützen zu Pferd in Tirol und Vorarlberg“ (Instructions- 
Cadre Nr. 1 und 2) und (Gadre der) „Berittene Schützen in Dalmatien“ .

Stände der Landwehr-Cavallerie: Feld-Escadron:  gleich jenen 
des k. und k. Heeres.

Regiment .  Stab: 2 Stabs-Officiere (Commandant und SteUver- 
treter). 1 Adjutant, 1 Proviant-Officier, 1 Rechnungführer, 2 Ärzte, 
1 Thierarzt; 2Wachtmeister, 1 Hilfarbeiter, 1 Stabsführer, 2 Trompeter, 
1 Büchsenmacher, 30 Fahr-Soldaten (hievon 2Pferde-Wärter), 2 Fleisch­
hauer, 1 Marketender mit 1 Gehilfen, 8 Ofticiers-Diener ; 24 ärarische 
und eigene Reit-, 48 Zug-, 2 Marketender-, 4 Reserve-Pferde; 4 Deckel- 
Wägen (M. 1888) für die Feld-Sclimieden, 5 Deckel-, 13 Pro\dant-, 
1 Marketender- und vorläufig noch 2 Rüst- (Fleisch-) Wägen (M. 1888). 
— Zusammen: 8 Gagisten, 49 Mann (5 beritten), i8 Pferde, 25 zweisp. 
Fuhrwerke; Gefecht-Stand 5 Reiter. Ein ganzes Regiment (Stab, 4 Feld- 
Esc.): 28 Officiere, 713 Mann (589 beritten), 722 Pferde, 25 Fuhrwerke. 
Gefecht-Stand 603 Reiter.

E r s a t z -E s c a d r o n :  1 Rittmaister (Verwaltmig-Offlcier), 1 Reclmung- 
Officier, I Hilfarbeiter, 1 .Schreiber und 2 Offlciers-Diener mehr als eine Fekt- 
Esc.adron; statt des Cadet-Officier-Stellvertreter einen zweiten Wachtmeister; 
ReOinung-Unterofficier unberitten. Zusammen daher; 7 Officiere, 170 Mann 
(145 beritten), 160 Reit-Pferde (Jone der Officiere und IJnlerofficiere in gerit­
tenem, alle anderen in ungoriltenem Zustand). Gefecht-Stand: 150 Reiter.

R e g im  eil t s - G ad re (im Frieden): i Stabs-Offleier (Rittmeister) als
Regiments-, 2 Rittmeister als Instractions-Cadre-Gominandaiiten, 3 SubaHeru- 
Offleiere, 1 Rittmeister (Oberlieutenant) als Verwaltung-, 1 Rechnimg-Officier, 
1 Thier-Arzt; 1 Gadet-Offic.-Stellvertreter, 2 5Yachtineister, 2 ZugsfOhrer, 
5 Gorporale, 2 Trompeter, 38Dragoner (ühlanen) als Remonten-Reiter; 2 Rech- 
iiuug-Uuterofticiere, 3 Hilfarbeiter, l Stabsführer 1 Gurscliiiiied, 1 bchieibei, 
1 Bttchseiiniaclier, 2 Riemer, 14 unberitlene Dragoner (ühlanen), (> Ofne.- 
Diener ; iS Ürarische, 11 eigene Reit-Pferde, 56 Remonten (halbjähriges Goiilin- 
gent), anßerdexu Ersatz-Renionteu. Zusammen: 9 Offic. etc., 79Mann, SOPferde. 
(Eine Vermehrung nm 1 Rittmeisler und 1 Subaltern-Officier sammt Dienern 
und Pferden, ferner nm 1 herittenen Trompeter ist bevorstehend.)

stände der Landes-SchUtzen zu Pferd in Tirol und Vorarlberg.
Divi sion-Stab:  1 Stabs-Üfficier oder Rittmeister als Commandant,
1 Thierarzt; 1 Trompeter, 1 Stabsfülirer, 1 Büchsenmacher, 14 Fahr- 
Soldaten, 2 Officiers-Dleiier; 2 ärarische, 5 eigene Reit-, 20 Zug-, 
4 Reserve-Pferde ; 2 Deckel-Wägen (M. 1888) für die Feld-Schmieden,
2 Deckel-, 6 Proviant-Wägen. Zusammen: 2 Officiere etc., 19 Manu, 
31 Pferde, 10 zweisp. Fuhrwerke. —  Feld-Escadron wie im Heer. 
Ganze Division (Stab, 2 Esc.): 12 Officiere etc., 351 Manu (294 beritten) 
333 Pferde, 10 zweisp. Fuhrwerke.



40

E r sa  l Z - A b th e il U n g; 5 Ofliciere, 90 Mann, 81 Pferde. —  C a d r e  (im 
Frieden) ; 1 Stabs-Oflîcier (Rittmeister) als Cadre-, 2 Rittmeister als Inslruc- 
lions-Cadre-Commandanten, 3 Siibaltern-Officlere, 1 Oberlieutenant als Ver- 
waltung-Officier ; 1 Cadet-Officier-Stellvertreter, 2 Wachtmeister, 2 ZugsfOhrer, 
() Corporale, 2 Trompeter, 48 berittene Landes-Schützen; 2 Rechnnng-Unter- 
officiere, 1 StabsfOhrer, 1 Curschmied, 1 Büchsenmacher, 1 Hilfarbeiler, 
2 Riemer, 12 unberittene Landes-Schützen, 6 Ofiiciers-Diener ; 32 ürarische, 
11 eigene Roit-Pferde, 27 Remonten (halbjähriges Contingent einschließlich 
Ersatz-Remonten). Zusammen: 7 Officiere, 87 Mann, 70 Pferde. (Eine Vermeh­
rung um 1 Subaltern-Offlcier sammt Diener und Pferden ist bevorstehend.)

Stände der berittenen Schützen in Dalmatien. Fe ld -Escadron :  
um 1 "Wagenmeister und 2 Fahr-Soldaten mehr als jene des Heeres; 
daher (inclusiveTrain) 5 Officiere, 174 Mann (146 beritten), 173 Pferde, 
5 zweisp. Fuhrwerke.

E r s a t z -A b t h e i lu n g :  1 Officier, 34 Mann, 27 Reit-Pferde. — C a d re  
(au Frieden): 1 Rittmeister, 1 Subaltern-Offieier; 1 Gadet-Officier-Stellverlreter, 
1 Wachtmeister, 1 ZugsfOhrer, 2 Corporale, 1 Trompeter, 20 berittene Schützen'; 
1 Rechnung-lTnterofficier, 1 Curschmied, 1 Schreiber, 1 Riemer, 8 unberittene 
Schützen, 2 Offleiers-Diener; 18 ärarische, 4 eigene Reit-Pferde, 10 Remonten 
(halbjähriges Contingent einschließlich Ersatz-Remonten). Zusammen: 2 Offl- 
ciere, 40 Mann, 32 Pferde.

Bewaffnung, Munition, Montur, Rüstung, Feld-Geräthe, Proviant;
analog Cavallerie des Heeres. Mannschaft der Landes-Schützen zu Pferd 
und berittenen Schützen in Dalmatien (ausschließlich Gadet-Offic.-Stell- 
vertreter) Cavallerie-Säbel leichter Gattung.

Pionniere; bei jeder Escadron der Landwehr-Gavallerie und der 
Laude.s-Schützen zu Pferd .*5 Reiter mit Werkzeugen für 2 Zimmerleute 
und 3 Erdarbeiter ausgerüstet.

Sanitäts-Mannschaft; jedes Laudwehr-Gavallerie-Regiment 2 berit­
tene Dragoner (Uhlauen) als Band agen-Träger .

Train; siehe „Stand“ . Rei-Wügen analog Gavallerie (Seite 8): per 
Deckel- und Proviant-Wagen 1 zweisp. Landes-Fuhrwerk. Gepäck, Futter 
uud Naturalien der Stabs-Züge werden auf Laudes-Fuhrwerken fort- 
geschalFt.

3. Speclal-Waffeii, Brauchen, Anstallen.

Die aus den Sp ec ia l -W a f f en ,  Branchen und A ns t a l t en  
des H e e r e s  in die L a n dw eh r  überse t z t en  Gag ls ten und 
Mannschaf t  werden daselbst in Staudes-Evidenz genommen, für 
den Fall eines Krieges jedoch (mit Ausnahme der auf den Bedarf der 
Landwehr erforderlichen Personen) dem Reichs-Kriegs-Ministerium zur 
Verfügung gestellt und (§§ 2 und 19 des Landwehr-Gesetzes) zur Ver­
stärkung der Truppen, Branchen und Anstalten des Heeres verwendet.

Landwehr-Ausrüstung-Anstalten leisten Nachschub für die Land­
wehr- und Landsturm-Truppen, sofern dieselben in dieser Beziehung 
nicht an die betreffenden Anstalten des Heeres gewiesen sind.
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Lan dw eh r  - Ausrüs tung  - H au ptdepo t  in Wien. Krieg- 
Stand: 11 Officiere, 4 Rechnungführer, 1 technischer Beamter, tech­
nisches Hilfs-Personal (5 Personen) und 121 Mann.

Mob i l e  Laud wehr - Mon tur -Fe lddepo t s  nebst Exposituren. 
Bezeichnung: fortlaufende Nummern; Exposituren (innerhalb eines 
jeden Feld-Depot) ebenfalls.

Wenn der Nachschub an Bekleidung und Ausrüstung für die bei 
der Armee im Felde eingetheilten Landwehr- und Landstom-Truppen, 
mit Rücksicht auf Entfernung und Gommunicationen, vom Landwelir- 
Ausrüstung - Hauptdepot selbst nicht besorgt werden kann: jede Armee 
(jeder selbständig operierende Aruiee-Körper, bei welchem eine größere 
Anzahl Landwehr- oder Landsturm-Truppen eiugetheilt ist) ein Land- 
wehr-Montur-Felddepot (anfangs nur eine Expositur).

Je nach der Entfernung der operierenden Armee vom Stand-Ort 
des Landwehr-Montur-Felddepot kann das Armee-General-Gommando 
die Aufstellung einer Expositur an der Etapen Linie anordnen. Bei Do­
tierung derselben mit Vorräthen, thunlichste Beweglichkeit wahren.

Stand eines Felddepot: 2 Officiere, 26 Mann.

B. Die k. ung. Landwehr.
(7) D is l r ic t s -C o m m a n d e n :  Territorial-Bohörden mit militärischem 

und administrativem Apparat. Im Mohilisienmgs-Fall liefern sie die k. nng. 
Landwelir-Truppeu-Divisiuns-Gümmandeu und werden dann durch die „k. u ng . 
L a n d w e h r - T e r r i 10 r i a 1 - 1 n f  a n t e r i e - B r i g a d e - G o m m an d e n “ ersetzt.

M i l i tä r -G er i c h t sbar ke i t :  in erster Instanz Districts-Gerichte; 
bei eintretender Mobilisierung werden mobile LandVvehr-Gerichte auf­
gestellt. In zweiter Instanz das k. uiig. Landwehr-Obergericht.

1. Die k. unĝ . Laiuhvehr-Iiifanterie.

28 Regimenter. Der Landwehr-Bezirk Fiume stellt 1 Feld-Compagnie 
auf (Fiumaner Compagnie).

Jedes Regiment: Stab; 8 — 4 Feld - Bataillone zu 4 Comp.; 
1 Ersatz-Bataillon zu 3 —4 Comp.; aus den Reserve-Gadres (nach 
besonderen Weisungen) aufzustellende Reserve-Formationen und Stabs- 
Compagnien.

Wird Landsturm zur Ergänzung der Landwehr in Anspimch ge­
nommen, so sind die Landsturm-Männer bis zur Abgabe an die Feld- 
Abtheilungen in besondere Ersatz-Compagnien zu formieren.

Im Frieden jedes Regiment: Stab; .3 —4 Bataillone zu 4 Gompagnien en 
eadre; Ersatz-Balaillons-Gadre; hei 11 Regimentern je ein Reserve-Cadre als 
Ünter-Abtheilung des Ersatz-Bataülons-Gadre.

Bezeichnung. R eg i m en te r  mit Nummern (1—28); B a t a i l ­
lone im Regiment mit Nummern (1 — 3 resp. 1—4), überdies nach 
ihrem Stand-Ort bezw. jenem Gomitat oder Bezirk, aus welchem sie 
ihre Ergänzung erhalten („k. ung. Eisenburger Landwehr-Inft.-Regiment
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Nr. 20, 3. Bataillon“); Fel i l -Gompagnie i i  jedes Regimentes mit 
Nummern (1— 12, resp. 1 — 16). — E rs a t z -B at a i l l on e  keine be­
sondere Bezeichnung. E rs a tz - G omp a gnien die Nummern ihrer 
Btamm-Bataillone. —  S t a b s - Gompa gnien mit der Nummer ihres 
Regimentes. — Reser  ve -Trup pen regiments-, bataillous- (selb­
ständige Goni])agnien compagnie-) weise unter sich fortlaufende 
Nummern, von 1 beginnend, — Land weh r -Ergänzun gs-Gom­
ni an den nach der Station und mit Nummer des Regimentes.

Stand: Feld-,  Reserve-  und Ersa t z -Gom pagu ie :  gleich 
einer Feld-Gompagnie des Heeres. (Im Frieden: 2 Officiere, 27 Mann; 
selbständige Gompagnie in Fiume 3 Ofticiere, 51 Mann.)

Reg iment  zu 3 (4) Bata i l l onen.  Stab; 4(5)  Stabs-Officiere, 
4 (5) Adjutanten, 1 Proviant-, 1 Pionnier-, 1 Vei'waltung-Üfficier, 6 (81 
Ärzte; 1 Stabs-Feldwebel, 4 Hilfarbeiter, 6 (8) Bataillon-Spiellewte, 3 
(4) BQchsenmacher, 6 (8) Stabsfahrer, 44 (56) Fahr-Soldaten (hievon 
für den Regimeuts-Gommandanten 2, für jeden Bataillous-Commau- 
danten 1 Pferde-Wärler), 4 (5) Fleischhauer, 2 Marketender mit 2 Ge­
hilfen, 4, (5) Blessiertenträger-Unterofficiere, 6 (8) Pionnier-Gorporale, 
6 (8) Bandagen-Träger, 17 (21) Officiers-Diener; 5 (6) ärarische, 20 (25) 
eigene Reit-, 70 (92) Zug-, 4 (4) Reserve-, 4 (4) Marketendei'-Pferde; 
12 (16) zweisp. Gompagnie-Munitious-, 8 (10) zweisp. Deckel-, 6 (8) 
dreisp. Proviant-, 2 (2) Marketender-, 6 (8) zweisp. Fleisch-Wägen. 
Zusammen: 17 (21) Officiere, 105 (132) Mann (24 bezw. 30 Gewehre), 
103 (131) Pferde, 34 (44) Fuhrwerke. — Ganzes Regiment: 65 (85) Of­
ficiere, 2.889 (3.844) Mann (2.664 bezw. 3.550 Gewehre), 115(147) 
Pferde, 34 (44) Fuhrwerke. Gefecht-Stand: 2.757 (3.675).

Jedes Bataillon erhält nebst den 2 dreisp. Proviant-Wägen notdi 2 i Batail­
lone, welche ausnahmsweise 2 viersp. Proviant-Wägen besitzen, keine) Landos- 
fnhren. So lang die Truppen noch nicht mit ärarischen „F1 e i .s c h - T r a n s p o r t- 
(R O st-) W ä g e n “ dotiert sind, erhalten sie statt dessen per Bataillon 1 Landes- 
Fuhrwerk. Erfordern die Verhältnisse eine Entlastung der Deckel- und Proviant- 
Wägen, so erhält jeder derselben 1 zweisp. B e i -W a g e n .

Bei der bevorstehenden Neu-AusrGsluug wird Jedes Regiment zu
3 (4) Bataillouen 13 (17), jedes selbständige Bataillon 4 zweisp. Pro­
viant-Wägen M. 1888 erhalten; dadurch entfallen dann die Fleiscli- 
und Bei-Wägen. Der Krieg-Stand eines Regimentes zu 3 (4) Ratailioneu 
wird sich dann um 1 (1) Mann und 6 (8) Pferde vermindern, nm 1 (1) 
Fuhrwerk vermehren, — jener eines selbständigen Bataillons um 
2 Pferde vermindern.

R e g im e n t  zu 3 (4) Balailhmen im F r ie  d e ii. Stab : 4 (.5) Stabs-Officiere,
4 i5) Adjutanlen, 1 Proviant-, 4 (5) Verwaltung-Olficiere, 3(4i Ärzte; 3 (3) Stabs- 
Feldwebel, 3 (4) Hilfarbeiter, 3 (3) Schreiber, 2 (2) Bataillon-Spielleilte, 3 (4) 
BQchsenmacher, lö  (20) OfiicierH-Diener; zusammen 16 (20) Offlciero, 30 (36) 
Mann. — Das ganze Regiment (.Stab und 3 bezw. 4 Bataillone): 40 (52) Officiere, 
354 i468) Mann, 4 (5) Pferde.

Stahs-Gompaguie  : gleich jener des stehenden Heeres.
E r s a t z -B a t a i l l o n  zu 3 (4) Compagnien, Stab: 6 (6 ) Officiere, 10 (22) 

Mann, 3 (3) Reit-Pferdo. Jede Compagnie Normal (Maximal-) Stand: 5 (5) Üffi-
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ciero, 228 (3ß8) Manu (217 bezw. 357 Geivohre). — Normal- (Maximal-) Sland 
eines Ersatz-Baiaillon zu 4 Compagmen; 26 (26) Ofiiciere, 934(1.494) Mann 
(875 bezw. 1.435 Gewehre), 3 Pferde,

Ersatz-Bataillons-Gadre. Stab; 1 Stabs-Offleier oder Hauptmann (Ergäii- 
zungs-Comraamhuit), 1 Hauptmann (Ergänzungs-Officier), 1 Oberlientenant 
(Eviilenz-); 2 (3) Slabs-Feldwel)el, 2 (2) Schreiber, 1 (1'' Corporal, 4 (4) Land- 
W'ohr-M.'lnner, 3 (3) Offic.-Diener. Zusammen; 3 (3) Ofßciero, 12 (13) Mann.

Bewaffnung, Munition, Montur, Rüstung, Feld-Geräthe, Pionniere, 
Sanitäts-Mannschaft, Proviant, Train: gleich (analog) der Infanterie des 
Heeres (Seite 5). Heclmung-Unterofliciere und Büchsenmacher (nicht 
Inianterie-Uuterofficier-, sondern) Pionnier-Sähel.

2. Die k. uug. Laiulwehr-Cavallerie.
10 IIusaren-Regiinenter (Nr. 1 — 10). .ledes: Stab mit Piounier- 

Zug; fi Feld-Escadronen (Nr. 1 — 6); 1 Ersatz-Escadion; einzelne Regi­
menter noch 1 Stahs-Zug. Drei Escadroueu bilden 1 Division (1., 2., 
5. Esc. die 1. Division; 3,, 4., 6. Esc. die 2. Division).

Im Frieden jedes Regiment; .Stab, 6 Escadronen (jede aus „Escadrons- 
Cadre“ und „Remonten-Ablheilung“ bestehend) und „Ersatz-Truppe“ als Cadre 
für die Ersatz-Escadron.

Bezeichnung: Regimenter mit Nummern (z. B. „K. ung. 4. Land- 
wehr-Husai’en-Regiment“ ).

Stand: gleich der Cavallerie des Heeres.
E s c a d r o n s -G a d r e  (im Frieden): 1 Rittmeister,2 Sub.-Ofßciere; 1 Cadet- 

Offic.-Slellv., 1 dienstführender und 1 Rechnung-Wachtmeister, 1 Zugsführer, 
2 Corpcrale, 1 Trompeter, 17 beriltene, 10 unheriltene Husaren, 1 Cnrschmied, 
1 Riemer, 3 Offic.-Diener ; 20 ilraristhe, 5 eigene Reil-Pferde. R e m o n te n -  A b -  
l l i e i l u n g ; !  Corpora! 8 Husaren, 15 Reinouten, Zusammen; 3 Offleiere, 
48 Mann, 40 Pferde.

Regiment im Frieden; Stab 6 Offleiere, 11 Manu, 14 Pferde; das ganze 
Regiment 24 Officiere, 299 Mann, 254 Pferde.

E r s a t z - E s c a d r o n ; 8 Officiere, 170 Mann (140 herilten), 161 Pferde, —  
E r s a t z -T r u p p e  (im Frieden); 1 Rittmeister oder Oherlieutenant, 11 Mann.

Bewaffnung, Munition, Montur, Rüstung, Feld-Geräthe, Pionniere, 
Sanitäts-Mannschaft, Proviant, Train: analog der Cavallerie des Heeres; 
keine Escadrons-Pionniere.

3. Special-WaiTeii, Branclien, Anstalten;
analog der k. k. Tiandwelir (Seite 40).

C. Landsturm.
Der Lands turm ist  als i n t eg r i e r en d e r  The i l  der Wehr­

kraft  unter  vü lk er r ec l i t l i ch eu  Schutz gestel l t .
Dienst-Pflicht im Landsturm: alle wehrfähigen Staats - Bürger, 

welche weder dem Heer (Kriegs-Marine oder Ersatz-Reserve), noch 
der Landwehr (Landes-Schützen) angehören, vom Beginn des Jahres,
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in welchem dieselben ihr 19. Lebensjahr bis zum Ende des Jahres, in
welchem sie ihr 42. Lebensjahr vollenden. , ,  .4 r pmnin

Hinsichtlich Derjenigen, welche vor Beginn der J.aiidstuim-Pilicht
freiwillig in den Präsenz-Dienst des Heeres (Knegs-Manne) getieten 
sind, erstreckt sich die Landsturm-Pflicht (ausgenommen m Tirol um 
Vorarlberg) nach Erfüllung ihrer gesetzlichen zwölfjährigen Dienst­
pflicht noch auf die unmittelbar folgenden zehn Jahre.

Alle dem Ruhe-Stand und dem Verhältnis „außer Dienst ange- 
hörigen Offleiere und Militär-Beamte, insofern sie wehrfähig sind und 
nicht im Heer (Kriegs-Marine) oder in der Landwehr (̂ bei den Landes- 
Schützen) verwendet werden, bis zum vollendeten 60. Lebensja i .

Die Landsturm-Pflicht erstreckt sich (nur in den im Reichsrath 
vertretenen Königreichen und Ländern) ferner, unbeschadet der im all- 
-emeiuen festgegetzten persönlichen Verpflichtungen, auf alle Korper-
Lhaften(Bürgerrailiz-undSchützen-Gorps,Stand-Schützen-Compagnien,
Militär-Veteranen-, Landes-Schützen-Vereine), welche einen militärischen

Charakter bezw. militärische Abzeichen tragen.
Landsturm-Pflichtige, welche zur Besorgung des öffentlichen Dienstes 

oder im Interesse desselben unentbehrlich sind, können vom Landsturm-
Dienst enthoben werden. ,,  , , ,

Freiwillig zum Dienst im Landsturm sich Meldende, welche außei- 
halb der Heeres-, Landwehr-und Landsturm-Pflicht stehen, können 
(falls sie geeignet sind) in den Landsturm aufgenommen werden.

(Mit Ausnahme von Tirol und Vorarlberg) Erstes A u f p b o t .  
alle Landsturm-Pflichtigen bis zum Ende des Jahres, 
ihr 37. Lebensjahr vollstrecken; zw e i t e s  A u f g e b o t  bis zui Voll­
endung der ganzen Landsturm-Pflicht. ,r- • l .

Aufbietung des Landsturm es: nach Vernehinung des Mimster- 
Rathes, auf Befehl Seiner Majestät im Wege des Minister für Landes- 
Vertheidigung, bezw. Landes-Vertheidigungs-Minister.

Verwendung des Landsturmes erfolgt durch den von Seiner Maje­
stät bezeichneten Militär-Befehlshaber (in Tirol und Vorarlberg durc i 
den Landes-Vertheidigungs-Gommandanten) u. zw. m der Regel umep 
halb der Grenzen des eigenen Landes (in Tirol und Vorarlberg thunhc ist 
im Bereich seines Einberufungs-Districtes und der angrenzen en

Die ' Verwendung des Landsturmes außerhalb der im Reichs- 
rath vertretenen Königreiche und Länder, bezw. außerhalb der Länder 
der ungarischen Krone bedarf der Ermächtigung durch ein Reichs- 
Gesetz; nur bei Gefahr im Verzug kann eine solche Verwendung von 
Seiner Majestät, unter Verantwortung der Regierung, gegen nachträg­
liche Miitheilung an die Landes-Vertretung angeordnet werden, ln 
Tirol und Vorarlberg ist die Verwendung des Landsturmes außerhalb 
der Landes-Grenzen nur insoweit zulässig, als es die örtlichen \ erhal - 
uisse und die strategische Vertheidigung des Landes erheischen.
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Im Krieg können zur Deckung yon Abgängen in der Feld-Armee 
(wenn die Ersatz-Reserve nicht ausreicht.) Landsturm-Pflichtige des 
ersten Aufgebotes (in Tirol und Vorarlberg bis einschließlich der 
37-jährigen) mit den jüngsten Altei-s-Classen beginnend, herange- 
zogeu werden.

Militär-Gerichtsbarkeit: Seite 37. Gerichtliche Untersuchungen be­
wirken die Militär-Gerichte der Landwehr (Landes-Schützen) bezw. die 
an ihrer Stelle fungierenden Militär-Gerichte des Heeres und der Kriegs- 
Marine.

Verpflegung u. dgl. Anspruch auf Transport, Unterkunft, Geld- und 
Natural-Verpflegung, Behandlung in Verwundung- und Erkrankung- 
Fällen, Versorgung (mit Inbegriff der Hinterbliebenen) nach den im 
Heer bezw. der Landwehr (Landes-Schützen) gütigen Bestimmungen.

1. Laudsturin-Bellörden.
Central-Behörden: die beiden L a n de s -V e r t he id i gu n gs - M in i -  

ster i en zur Ober-Leitung des ganzen Landsturm-Wesen; die Laiides- 
V e r t h e id i gu n g -O b e r -B e h ö rd e  für Tirol und Vorarlberg zur Ober- 
Leitung im übertragenen Wirkungskreis.

Landsturm-Territorial-Behörden: die Landwehr -Commanden,  
bezw. das La n de s -V e r the id i gun gs -Com ma nd o  für Tirol und 
Vorarlberg mit den Landes-Vertheidigungs-D is t r ie t  s-G ommanden 
als Hilf-Organe; in Ungarn die Landwehr-Districts-Commanden mit 
den La n dw eh r -B r i gad e -Go mmanden .

Jeder Landes-Vortheidigungs-Pistnets-Commandant in Tirol und Vorarl­
berg (Slabs-Officier oder tlauptmanii des Riilieatandes, der Evidenz oder „außer 
Dienst“) ist im Krieg nornialmäßig der coordinierte Beiratli des in seinem 
District jeweilig mit der Gommando-Fllhrung betrauten höchsten Militär-Untor- 
befehlshabor; kann auch selbst mit einem Commando oder mit dem Befehl Ober 
mehrere Landsturm-Abtheilnugen betraut werden, in welch letzterem Fall er 
ohne Unterschied der Charge und des Ranges dem betreffonden Militär-Unter­
befehlshaber untergeurdiiot ist.

Landsturm-Bezirks-Commanden: zur unmittelbaren Führung der 
Landsturm-Agenden ' ihres Landsturm-Bezirkes (mit dem Landwehr- 
hezw. Landes-Schützen-Bataillons-Bezirk zusammen fallend), getrennt 
von den Agenden der Landwehr. In Ungarn bestehen hiefür bei den 
Landsturm-Bezirks-Gommanden eigene Lands tu rm -Ev identhai -  
tuugen;  die La i idwehr -B eginieuts-Gomman den sind nur Gon- 
trols-Behörden; die Gadre-Gompaguie in Fiume fungiert in ihrem 
Stellungs-Bereich als eigenes Landsturm-Bezirks-Commando.

Politische Bezirks-Behörden bezw. Jurisdictionen und Stuhlrichter- 
Ämter zur Unterstützung und Überwachung der Gemeinden hinsicht­
lich der Landsturm-Evidenz.

Gemeinden: zur Gonscribieriing und Evident-Führung der Land­
sturm-Pflichtigen.
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2. Militärisch organisierte Landsturm-Körper.

Auszu gs - Ba ta i l l o ne  (Ungarn Landsturm-Iiifanterie-Bataillone):
1— 2 in jedem Landsturm-Bezh’k. Bezüglich Tirol siehe unten „Terri- 
torial-Forraationen“ .

Die 1. Auszugs-Bataillone (Landsturm-Bataillone 1. Aufgebotes) im 
allgemeinen aus den nicht zu Ersatz-Zwecken in Anspruch genommenen 
militärisch Ausgebildeten des 1. Aufgebotes (Jahrgänge 19— 37). Jedes 
Bataillon: Stab, 4 Feld- und 1 Ersatz-Gompagnie. Für letztere auch 
nicht militärisch Ausgebildete und gewesene Gavalleristen.

Die 2. Auszugs-Bataillone (Landsturm-Bataillone 2. Aufgebotes) 
aus gedienter Mannschaft beider Aufgebote. Jedes Bataillon: Stab, 
4 Feld-Gompagnien.

B a t a i l l o n s -C a d r o :  für jedes 1. Ausziigs-Balailloii (Bataillon 1. Anfgo- 
botes) bereits im Frieden designiert; wird bei der Aufbietung, oder doch vor der 
allgemeinen Einberufung des Landsturmes, als Vorbereitung für die folgende 
Aufstellung des Bataillon einborufen.

(40) Lan ds tu rm -H usar en- Esc ad ron en  sollen in den Sta­
tionen der 10 k. ung. Jjandwehr-Gavallerie-Regimenter aufgestellt 
Averden, u. zw. ausschließlich aus solcher Mannschaft, welche bei der 
Gavallerie gedient hat. Organisation gleich jener derLandwehr-Husaren- 
Escadronen. Für je zwei Escadronen eine Ersatz-Halb-Escadron.

Für jede Escadron ist schon im Frieden ein C a d re  designiert. Die Pferdo 
werden im Mobilisierung-Fall durch die Pferde-Assent-Gommissionen auf­
gebracht.

Den Spec ia l -Wa f f en  und Ans t a l t en  des Heeres e n t ­
s tammende  Mannschaf t  des 1. Aufgebotes wird zu den Ersatz- 
Köi’pern jener Truppen (Heeres-Austalten) abgesendet, bei welchen sie 
früher gedient hat.

T e r r i t o r ia l - F o r m a t io n en  : hiefür sind alle nicht zu Aus­
zugs-Formationen , Eratz-Zweckeu oder besonderen Dienstleistungen 
in Anspruch genommenen Laudsturm-Pflichtigeu verfügbar. Formierung 
nach concretem Bedarf und spcciellen Weisungen. Im allgemeinen, mit 
Berücksichtigung der Gerichts- und politischen Eintheilung: Bataillone 
zu 3— 6 Gompagnien; diese in 3— 6 Züge gegliedert.

In Tirol erlangen die territorialen Formationen besondere 
Bedeutung; bilden die Grundlage der Landsturm-Organisation. .Jeder 
I.andsturm-Bezirk umfasst melirere Landsturm-Territorial-Bataillons- 
Bezirke, welche, nach Compagnie- und Zugs-Bezirken gegliedert, aus 
sämmtlichen Landsturm-Pflichtigen Territorial-Bataillone zu 3̂— 6 Gom­
pagnien (diese zu 3 — 6 Zügen) und 1 Ersatz-Compagnie fonnieren. — 
Erfordert die Landes-Vertheidigung nicht das Massen-Aufgebot der 
Territorial-Bataillone, so stellt jeder Territorial-Bataillons-Bezirk eine 
Auszugs-Compagnie, aus militärisch Ausgebildeten formiert, bei. Diese 
Compagnien bilden innerhalb eines jeden Landsturm-Bezirkes ein Aus­
zugs-Bataillon zu 3— 6 Compagnien; die ausgebildete Ersatz-Mann-
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Schaft der Territorial-Balaillone formiert in jedem Landsturm-Bezirk 
eine Ersatz-Compagnie.

Körpers cha f t e n  mit mi l i t ä r i schem  Charakter  und mili­
tärischen Abzeichen (nur in den im Reichsrath vertretenen König­
reichen und Ländern) : inwieweit deren Mitglieder ihrer Landsturm- 
Pflicht im Verband der Körperschaft oder einzeln nachzukommeu 
liahen, regeln fallweise Verfügungen.

Bezeichnung. Auszugs  - B a t a i l l o n e  gleich den Landwehr- 
(Landes-Schützen-) Bataillonen. Die 1. und 2. Auszugs-Bataillone in den 
im Reichsrath vertretenen Königreichen und Ländern, desgleichen die 
T e r r i t o r ia l - B a ta i l l o n e  in jedem Territorial-Bataillons-Bezirk Tirols 
werden durch Bruch-Zahlen unterschieden (z. B. „Landsturm-Auszugs- 
Bataillon Villach Tlr. 27/T“); in Ungarn schließen die Nummern der 
Bataillone des 2. Aufgebotes fortlaufend an jene des 1. Aufgebotes 
(z. B. „k. ung. Debrecziner 99. Landstsrni-Inft.-Bataillon“ ). —  Land- 
s turm-Husaren-Esca dr 0 ne u : mit dem Namen des betrelfendeu 
Landsturm-Bezirkes und Nummern 1— 40.

Stand. (Die im Folgenden eingeklammerten Zahlen beziehen sich 
auf die Bataillone in Tirol und Vorarlberg, und zwar das Bataillon zu
4 Comp., diese zu 4 Zügen gerechnet. — Bei den Landsturm-Truppeu- 
Körpern aus den Territorial-Bereichen Wien, Graz und Zara sind statt 
der Tambours doppelt soviel Hornisten normiert.)

Feld-Compagn ie :  1 Hauptmann, 4 Sub.-Officiere, (4 Offic-Stell­
vertreter) ; 1 Feldwebel (Oberjäger), 4 Zugsführer, 12 Gorporale (Unter­
jäger), 18 Gefreite (Patrouilleführer) und 180 Landsturm-Männer mit 
Feuer-Gewehr ; 1 Rechnung-Unterofficier, 2 (— ) Tambours, 2(4)  Hor­
nisten, 4 Pionniere, 3 (6) Blessierten-Träger, 5 Ofüc.-Diener. Zusammen :
5 Officiere, 232 (239) Mann (214 Gewehre), 1 eigenes Reit-Pferd-

Auszugs -Bata i l l on :  im allgemeinen wie ein Landwehr-
Bataillon, jedoch (statt ärarischem Train) Laudes-Fuhrwerke. Stab: 
1 Stabs-Ofllcier oder Hauptmann als Commandant, 1 Adjutant, 1 Pro- 
viant-Officier, (1 Caplan), 2 Ärzte, 1 Rcchnung-Officier; 1 Hilfarbeiter,
1 (—) Bataillons-Tambour, 1 -Hornist, 1 Büchsenmacher, 2 Stabsführer,
2 Fleischhauer, 1 Marketender mit 1 Gehilfen, 1 (2) Blessiertenträger- 
Unteroflicier mit Gewehr, 2 Bandagen-Träger, ö (7) Offlciors-Diener ; 
8 (9) eigene Reit-, 2 Marketender-Pferde. Zusammen: ß (7) Officiere etc., 
19 (20) Mann, 10 (11) Pferde. — Das ganze Bataillon (Stab und 
4 Comp.): 26 (27) Officiere etc., 947 (976) Manu (8.57 Gewehre), 14 (15) 
Pferde. Gefecht-Stand: 916 (931).

Hiezu Landes-Traiu : 1— 2 viersp. Bataillous-Munitions-Wägen 
mitLandes-Bespanuung, 1 Wagen fürAizte und Rechnung-(Verwaltung-) 
Officier, 5 Wägen für Kanzlei und Bagage, 6 Wägen für zwei tägige 
Verpflegung und Futter, 1 Marketender, 1 Fleisch-Wagen; für Bataillone 
mit nur 1 (bezw. keinem) ärarischen Munitions-Wagen noch 2 (bezw. 4) 
Wägen zum Munitions-Transport. Zusammen 16 — 18 Fuhrwerke.
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T e r r i t o r i a l -B a t a i l l o n :  Stab gleich jenem oinoö Auszugs-Bataillon; 
die Compagnien 150—360, deren Züge 60— 60 Mann. Für jeden Zug; 1 Officier, 
(1 Officier-Stcllvertreter); 1 Zug.sführcr, 3 Corporale (Unterjäger), 4 Gefreite 
(Patrouilleführer), 1 Spielmann, 1 Pionnier, 1 (1 —2) Blessierten-Träger, 1 Offi- 
ciers-Diener. Mannschaft-Stand eines Bataillen 5C0— 1.200 Mann.

L a n d s t u r m -B a t a i l l o n s -G a d r e .  Stab: 3 Officiere, 5 (in Ungarn 4) 
Mann; für jede Feld- und Ersatz-Compagnie 2 Officiere, 15 Mann. Zusammen für 
ein Bataillon mit Ersatz-Compagnie: 13 Officiere, 80 (79) Mann. E r s a t z -  Com ­
p a g n ie  Maximal-Stand : 5 Officiere, 368 Mann.

Lan ds turm-Husaren-Escadron :  1 Rittmeister, 2 Ober-, 
3 Lieutenants; l Wachtmeister, I Recbnung-Ünterofficier, 4 Zugsführer, 
8 Corporale, 1 Trompeter, 130 Husaren beritten; 13 Husaren, 
1 Cursclimied, 1 Riemer, 6 Offic.-Diener unberitten. Zusammen: 
6 Officiere, 166 Manu, 151 Pferde; Gefecht-Stand 150. Landes-Train: 
1 Wagen für Bagage, 4 Wügen für zwei-tägige Verpflegung und Futter.

E s c a d r o n s -C a d r e ;  3 Officiere, 22 Mann, 21 Pferde. E r s a t z -H a lb -  
E s c a d ro n : 3 Officiere, 84 Mann, 76 Pferde; für die £rsatz-Halb-Escudronon 
werden in der Regel keine Cadres anfgestellt.

Bewaffnung; 117WOT Werndl-Gewehre. Munition: Unterofficier 20, 
Mannschaft 70 Patronen; Reserve-Munition bei Bataillonen mit 2 ära­
rischen Munitions-Wägen circa 50, bei Bataillonen mit 4 Landes-Fulir- 
werken circa 35 Patronen per Gewehr.

Bekleidung und Ausrüstung: im allgemeinen wie die Landwehr, 
u. zw. in den im Reichsratli vertretenen Königreichen und Ländern wie 
früher die Landwehr-Infanterie-Bataillone; in Ungarn wie die k. uug. 
Landwehr Jedoch weiße Knöpfe und Ghargen-Abzeichen. Insofern für 
militärische Bekleidung nicht vorgesorgt wäre, tragen die Landsturm- 
Männer auch während ihrer activen Dienstleistung ihre gewöhnliche 
Kleidung und eine schwarz-gelbe (in Tirol und Vorarlberg weiß-grüne, 
in Ungarn roth-weiß-grüne), mit der Nummer des Landsturm-Batailion 
bezeichnete Arm-Binde am linken Ober-Arm (in Tirol und Vorarlberg 
haben auch die vollständig militärisch bekleideten Landsturm-Männer 
die Arm-Binde zu tragen); die Chargen ihre militärisclien Ehren- und 
Unterscheidung-Zeichen.

Lands turm-Of f i c i e re ,  welche eine Officier-Charge im Heer 
etc. bekleiden, behalten ihre Uniform; die übrigen zu Ofüciei’en im 
Landsturm ernannten Personen können — wenn sie nicht bei unifor­
mierten Truppen eingetheilt sind und dalier dem entsprechend adjustiert 
zu sein haben — ihre Uniform als Militär- oder Staats-Beamte oder aber 
im allgemeinen die gewöhnliche Kleidung tragen; nebstbei jedoch ins- 
gesammt im Dienst die Landsturm-Armbinde, die Ofliciers-Kappe, die 
militärischen Distinctiou-Zeichen, Säbel mit Officiers-Porteepee und im 
Truppen-Dienst die Feld-Binde.

Bürger-Mi l iz -  und Schützen-Gorps behalten ihre statuten­
mäßige Bekleidung und Ausrüstung; Personen der Gendarmerie, Finanz- 
Wache und Staats-Forste ihre Uniform, Ausrüstung und Bewaffnung.

Ausrüs tung-Ans ta l t en  der k. k. Landwehr; Seite 40. In Tirol 
und Vorarlberg: Landsturm-Zeughäuser und Filiale derselben.
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3. Ansiialmisweise Ergänzung des Heeres
(der Kr i eg s -Ma r ine  und der Landwehren) .

Hiefür sind designiert: die 33- und 34-jährigen, militärisch Aus­
gebildeten; Evidentisten (ausgebildete uud nicht ausgebildete) der 
Ersatz-Reserve und der Landwehr; aus stellungs-pflichtigen Älters- 
Classen Zurückgestellte und zeitlich Befreite; die 19-jährigen. Die 
Verwendung dieser Elemente zu Ersatz-Zwecken wird durch besondere 
Weisungen geregelt. Bewaffnung und Bekleidung wie die betreffenden 
Truppen des Heeres.

4. Besondere Dienstleistungen für Krieg-Zwecke.
Handwerker bei Heeres-Anstalten und Privat-Unternehmungen für 

militärische Zwecke; Sanitäts-Personal für Sanität-Anstalten des Heeres 
oder jene des rothen Kreuzes und der Ritter-Orden; Fuhrleute, Trag­
thier-Führer, Gonducteure für Trausport-Mitteln; Arbeiter für fortifica- 
torische undCommunications-Bauten etc. Hiefür werden im allgemeinen 
zum Waffen-Dienst minder geeignete Landsturm-Pflichtige, entsprechend 
ihrem Beruf, verwendet, u. zw. nach speciellen Weisungen; ev. in 
eigene Abtheilungen formiert. Tragen Givil-Kleider und die Landsturm- 
Armbinde als Abzeichen.

TL Yerpflegs-Weseii.
A. Verpflegs-Vorräthe der Truppen.

Jeder Mann hat grundsätzlich 1 Nachschub- und 3 Reser ve -  
Ver p f l  eg s -P or t i o ne n  bei sich; ihm mehr aufzubürden ist unzu­
lässig. — Die Verpflegs-Portionen für unberiltene Ofüciere trägt der 
Diener; berittene Officiere versorgen dieselben in die Pack-Taschen.

Säckchen für die Nachschub-Verpflegung: eines für Gemflso, eines für 
Kaffee und Zucker, eines für Salz und Pfeffer; Bi’ot (Zwieback) wird frei ver­
sorgt.— Für Reserve-Verpflegung : 3 Säckchen für Zwieback, eines für Kaffee 
und Zucker, eines für Salz.

Bei den Fuß-Truppen: Nachschub-Verpflegung im Brotsack; 
Suppen - Conserven im oberen Fach des Patronen-Tornister. — Reserve- 
Verpflegung im Tornister; 2 Gonserven-Büchsen (Portionen Fleisch- 
Gemüse) im oberen Fach des Patronen-Tornister. —  Werden ausnabms- 
Aveise die Tornister zurück gelassen: die darin beflndliche Reserve- 
Verpflegung im Brotsack, die Nachschub-Verpflegung — mit Ausnahme 
von Brot (Zwieback, Presshrot) und Tabak — für je 2 Mann im Koch­
geschirr versorgen.

Handljuch. 4



50

Bei der Gavallerie: Nachschub- und Reserve-Verpflegung theils im 
Hafer-Sack, theils im Pack-Tornister.

Bei der Artillerie: Nachschub - Verpflegung im Pack-Tornister, 
bezw. Brotsack. — Reserve-Verpflegung in den leeren Fächern der 
Munitions-Wägen; bei den Artülerie-Reserve-Anstalteu auf Fuhrwerken, 
bei Gebirgs-Batterien auf Bagage-Tragthieren.

Jedes Mannschaft-Reitpferd trägt 3 R ese r v e - H a fe r -P o r t i o n en ;  
die Nachschub-Hafer Portion wird auf den Proviant- und sonstigen 
Wägen mitgeführt.

Die Proviant-Wägen bleiben in der Regel im Verband der Truppen 
und dienen: zum ständigen Transpor t  des für einen Tag  aus­
geschro te ten  F le isches ;  der Schlächterei-Geräthe, Officiers-Feld- 
küchen, Requisiten zur Kaffee-Bereitung; des Fntte r  für d i e O f f i -  
ciers- und der Nach schu b -H a f e r -P o r t i o n  für al le  P f e rd e ;  
der Getränke-Fässchen und des Sauerteiges zur Brot-Bereitung; — zur 
Heranziehung und Fortbringung der durch Requisition aufgebrachten 
Artikeln (insbesondere Hafer, Heu, Brot, Mehl, Gemüse und Getränke).

Die ständige Last ist normal unterabtheilungsweise, im Bedarfsfall 
aber nur auf die erforderliche Anzahl von Wägen zu verladen, um die 
erübrigenden Fuhren für Requisitions-Zwecke zur Verfügung zu haben.

Trifft ein Verpfleg-Staffel zu spät bei der Truppe ein, um die Nach­
schub-Portion auszugeben, so kann diese —  jedoch mit Ausnahme des 
Brotes (Zwiebackes) und der Suppen-Conserven, welche der Mann unter 
allen Umständen zu tragen hat — während des nächsten Marsches auf 
den Proviant-Wägen fortgebracht w êrden.

Müsste ausnahmsweise eine Nachschub-Portion gefasst werden, 
bevor noch die vom Mann getragene verzehrt ist, so wird erstere gleich­
falls auf die Proviant-Wägen (auf jeden der Bedarf einer ünterabthei- 
lung) verladen.

Allgemeine Bestimmungen. — Die Truppen-Commandanten  
haben, ohne erst höhere Weisungen abzuwarten, die auf die volle 
Kriegs-Verpflegs- und -Futter-Portion abgängigen Artikeln, außerdem 
frisches Gemüse, Essig und sonstige Zubereitung-Erfordernisse be­
schaffen zu lassen (im eigenen Land durch Kauf, im Feindes-Land durch 
Requisition).

Während der Operationen im Inland gebürt an jenen Tagen, an 
welchen die Nachschub- oder Reserve-Verpflegs-Portion erfolgt wird, 
für jeden Mann (Ofiicier, Beamten) ein Ve rp f l eg -Zuschuss  von 
lü Kreuzern zum Ankauf der Ergänzung auf die volle Kriegs-Verpflegs- 
Portion und der Zubereitung-Erfordernisse.

B. Feld-Verpfleg-Anstalten.
Markie rung  der Au f s t e l lun g-O r t e :  gelbe Fahne mit schwar­

zer Aufschrift; bei Nacht überdies gelbe Laterne.
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Bew achun g  der T ra ins  obliegt im allgemeinen den Train- 
Abtheilungen, nach Nothwendigkeit, bezw. Zulässigkeit im Verein mit' 
der Verpñegs-Mannschaft. Hiezu sämmtliche Verpflegs-Mannschaft mit 
Werndl-Gewehren und Säbel-Bajonnett bewaffnet; per Mann 1 Patron- 
Tasche ; Unterofficiere 20, Soldaten 30 Patronen. Schlachtvieh-Depots 
erhalten Wachen nach Bedarf (Seite 54).

Vo rs ta n d  bei jeder mit einer Verpfleg-Abtheilung versehenen 
Anstalt ist der rangälteste Verpflegs-Beamte, und als solcher der ver­
antwortliche Leiter; auf die Ausführung des Train-Dienstes, sowie auf 
die dem Train-Gommaudanten obliegenden militärischen Maßnahmen 
steht ihm jedoch kein Einfluss zu. —  Er besitzt über Militär-Beamte 
und Verpflegs-Maunschafl das Disciplinar-Strafrecht; Officiere sind 
diesbezüglich dem der Anstalt Vorgesetzten Gommando unmittelbar 
untergeordnet.

1. Verpflegs-Coloimeii und Verpflegs-Trains.

Sie besorgen, falls die Verpflegung durch Nachschub ergänzt oder 
völlig gedeckt werden muß, entweder allein oder im Verein (Turnus- 
Verkehr) mit den Staffeln der Feld-Verpflegs-Magazine die Zufuhr und 
Abgabe von Naturalien und Gonserveu.

Jede Verpflegs-Golonne: 4 Nachschub-Staffeln (Nr. 1— 4) mit je 
eintägiger Verpflegung; — 1 Reserve-Staffel (Nr. 5) mit dreitägiger 
Reserve-Verpflegung (Gonserven).

Beze ichnung;  Verpflegs-Golonnen mit fortlaufenden Nummern 
und nach ihrer Zuständigkeit (Infanterie-, Gavallerie-, .Gorps-Verpflegs- 
Colonne); Staffeln innerhalb jeder Golonne mit Nr. 1 5.

Abgekürzte Bezeichnung in Bruchform : als Zähler die Nummer desStaffel 
als Nenner jene der Terpflegs-Colonne. —  ^Inft. V. St.‘* Infanterie-, „Cav. > 
St.“ Gavallerie-, -  ,C. V. St.“ Corps-Verpfleg-, — ,R . St.“ Reserve-btafW  
Beispiele: „InR. V. St. Nr. 3/21“, -  „Cav. V. R. SL/.51“, - -  ,G. V. St. Nr. 4/54“,

Infanterie-Verpflegs-Colonne, für Infanterie- (Landwehr-) Divi­
sionen, besteht aus; V e r p f l e g - A b t h e i l u n g  (\orstand mit dem ihm 
unmittelbar beigegebenen und dem für die fünf Staffeln bestimmten 
Verpflegs-Personal. —  Tra in  (Gommando, 2. bis (>. Zug der bei der 
Truppen-Division eingetheilten Train-Escadron, Landesfuhi-en).

Jeder Staffel gliedert sich in; Verpfleg- und Train-Abtheilung (als 
letztere der beti-effende Zug der Train-Escadron).

Stand. — Vorstand (und bei demselben): 3 Beamte, 8 Manu 
2 zweisp. Landesfuhreu (hievon 1 Beamter und 4 Mann für die vorge 
setzte Division-Intendanz). — Escadrons-Commando: 1 Rittmeister 
1 Thierarzt, 10 Mann, 9 ärarische Pferde, 1 viersp. Wagen, 1 zweisp 
Landesfuhre. — Jeder Nachschub- (bezwu der Reserve-) Staffel: 1 (1) 
Sub.-Officier, 1 (1) Beamter, 4 (7) Verpflegs-, 12 (34) Train-Mannschaft, 
8 (16) ärarische Pferde, 2 (3) berittene Gonducteure, 82 (152) zweisp.

4,:i=
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Landesfuhreu. —  Die ganze Verpflegs-Colonne ; 15 0fficiere und Beamte, 
B l7 Mann, 1.034 Pferde, 484 Fuhrwerke.

Cavallerie-Verpflegs-Colonne: Gliederung und Stand analog
Infanterie-Verpflegs-Golonne. Escadrons-Commando um 1 Arzt (nebst 
1 Train-Soldaten, 1 Officiers-Diener und 1 Reitpferd), die Nachschub- 
Staffeln je 13, der Reserve-Staffel 3 zweisp. Lnndesfuhren mehr. Die 
ganze Verpflegs-Colonne daher: 16 Officiere und Beamte, 674 Mann, 
1.145 Pferde, 539 Fuhrwerke.

Corps-Verpflegs-Colonne : für Corps-Commando und die demselben 
direct unterstellten Truppen (Anstalten). Sie erhält keine Verpfleg- 
Abtheüung, besteht also nur aus dem 2. bis 6. Zug der beim Corps- 
Commando eingetheilten Train-Escadron. Train-Commandant: der Com­
mandant des 6. Zuges.

Stand. —  Jeder Nachschub-(bezw. der Reserve-) Staffel: 1 (!) 
Officier, 9 (23) Mann, 6 (11) Pferde, 1 (1) berittener Conducteur, 42 
(65) zweisp. Landesfuhreu. Die ganze Verpflegs-Colonne daher: 5 Offi­
ciere, 297 Mann, 506 Pferde, 233 Fuhrwerke.

Verpflegs-Trains für Armee-O ber -Gomm audo  und Armee-  
Commanden sind ebenfalls auf 7 Tage dotiert und fallweise in 
5 Staffeln gegliedert.

Ersterer besteht aus Train-Detachements (beigestellt vom 1. und 
2. Zug der Train-Escadron), letztere aus dem 3. und 4. Zug der Train- 
Escadron; diese Train-Körper werden durch Laudesfuhren verstärkt.

S t a n d .  —  Verpflegs - Train des Armee - Ober - Commando 
(operierendes Hauptquartier und General-Etapen-Commando) : 30 Mann, 
52 Pferde, 12 viersp. Fuhrwerke der Train-Escadron; 26 zweisp. 
Landesfuhren. —  Verpflegs-Train eines Armee-Commando (sammt 
Escadrons-Commando): 5 Gagisten, 204 Mann, 302 Pferde, 66 viex’sp. 
Fuhrwerke der Train-Escadron; 4 berittene Couducteure, 200 zweisp. 
Landesfuhren.

2. Feld-Verpflegs-Magazine.

Sie haben im Verein mit den Staffeln der Verpflegs-Golonnen den 
Truppen die Verpflegung zuzuführen, und mir ausnahmsweise ihre 
Vorräthe an die Verpflegs-Colonnen ahzugeben.

Jedes Magazin: 15 Staffeln, von welchen die 12 ersten mit dem 
viertägigen Nachschubs-Vorrath, die 3 letzten („Reserve-“ ) Staffeln mit 
dem dreitägigen Reserve-Verpflegs-Vorrath (Conserven) für die an das­
selbe gewiesenen Armee-Körper versehen sind. Eigens hiezu bestimmte 
Staffeln führen überdies die eintägige Nachschubs-, bezw. die dreitägige 
Reserve-Verpflegung für die Hauptquartiere in abtrennbaren Wagen- 
Partieu mit.

Grundsätzlich wird die Anzahl der für ein Corps oder eine Armee- 
Golonne erforderlichen Magazin-Stafl:eln derart bemessen, dass für Jede
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Infanterie-Truppen-Division fünf (vier Nachsdmb-, ein Resen^e-) Stafl'eln 
enthalten.

G l i ed er u n g  eines jeden Magazins: Verpfleg-Abtheilung (Vor­
stand mit dem ihm unmittelbar beigegebenen und dem für die 
15 Staffeln bestimmten Verpflegs-Personal); Train, nämlich die Beglei- 
tung-Escadron (Commando und 15 Züge) nebst Landesfuhren. Jeder 
Staffel: Verpfleg- und Train-Abtheilung.

Beze i c hnung :  mit fortlaufenden Nummern. Nachschub-Staffeln 
nebstdem Nr. 1 — 12, Reserve-Slaffeln Nr. 1— 3, z. B.: „Feld-Verpfleg- 
Magazin Nr. 7, Staffel Nr. 3“ —  oder „Reserve-Staffel Nr. 2“ .

Abgekürzte Bezeichnung: „M. St.“ Magazin-Staffel, sonst analog 
Verpflegs-Golonueu, z. B .: „M. St. Nr. 3/7“ —  „M. R. St. Nr. 2/7“ .

Stand. —  Vorstand (und ihm beigegeben): 5 Beamte, 14 Mann, 
2 zweisp. Landesfuhreu (hievon 2 Beamte und 6 Mann für die Vorge­
setzte Corps-Intendanz). — Escadrons-Commando: 1 Rittmeister,
1 Thierarzt; 11 Mann, 9 ärarische Pferde, 1 zweisp. Landesfuhr,

Die Nachschub-Staffeln Nr. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 (bezw. jene 
Nr. 3, 6, 9, 12) je: 1 (1) Sub.-Officier, 1 (1) Beamten, 4 (4) Verpflegs-, 
12 (30) Train-Mannschaft, 8 (16) ärarische Pferde, 2 (3) berittene Con- 
ducteure, 82 (124) zweisp. Landesfuhren.

Die Re serve-Staffeln Nr. 1 und 2 (bezw. Nr. 3) je: 1 (1) Sub.- 
Officier, 1 (1) Beamten, 7 (7) Verpflegs-, 30 (49) Train-Mannschaft, 16 
(22) ärarische Pferde, 3 (4) berittene Gonducteure, 152 (215) zweisp. 
Landesfuhreu.

Das ganze Magazin: 17 Officiere, 20 Beamte, 83 Verpflegs-,
336 Train-Mannschaft, 88 berittene Conducteure, 1.674 zweisp. Laudes- 
fuhren.

3. Feld-Bäckereien.
Haben das für die operierenden Truppen erforderliche Brot ganz 

oder doch zum großen Theil zu erzeugen und direct an dieselben oder 
an die Vei'pflegs-Colonnen, bezw. Magazin-Staffeln etc. abzugeben. —  
Für jedes mobilisierte Corps entfällt eine Feld-Bäckerei.

G l i ederung :  Verpfleg- und Train-Abtheilung (letztere besteht 
aus einem Detachement der Train-Truppe und aus Landesfuliren).

3 Sectionen: backen entweder auf stabilen oder auf den jeder 
Feld-Bäckerei beigegebenen 48 eisernen Feld-Backöfen, von denen 16 
(4 Garnituren zu 4 Öfen oder 2 Ofen-Paaren) auf jede Section entfallen. 
Die Bäckereien sind mit einem sechstilgigen Vorrath an Brot-Backmehl, 
Salz und Kümmel für die an sie gewiesenen Armee-Körper dotiert.

Beze i ch nun g :  Bäckereien und Sectioneu mit fortlaufenden 
Nummern („Feld-Bäckerei Nr. 7, Section Nr. 3“ ; abgekürzt: „F. Bäck. 
S. .8/7“).
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Stand. Vorstand mit dem ihm bei gegebenen Personal: 3 Beamte,
I Arzt (welcher 1 Verband-, 1 Medicamenten-Türnister und 2 Arznei- 
Taschen erhält), 9 Mann. Jede Section: 1 Beamten, 79 Mann. Zu­
sammen: 6 Beamte, 1 Arzt; 246 Manu. Hiezu das Train-Detachement 
(vergl. „Train-Wesen“ , Seite 75). —  Complete Bäckerei: 10 Gagisten, 
291 Manu (darunter 45 der Train-Truppe); 33 Pferde. Hiezu vom 
Chile: 555 zweisp. Wägen mit 1-2 berittenen Gonducteuren, ferner 
12 Reserve-Pferde. Jede Feld-Bäckerei kann überdies l Marketender 
mit 1 Gehilfen mituehmen.

Le i s tungs -Fäh igke i t .  Binnen 24 Stunden kann eine Feld- 
Bäckerei unter halbwegs günstigen Verhältnissen und im vollen Gang 
den eintägigen Bedarf für nahezu 48.000 (bei forciertem Betrieb für 
57.600) Mann liefern. Jede Orts-Veränderung hat, außer dem Zeit- 
Erfordernis für den Marsch, eine Betrieb-Störung von mindestens
I I  Stunden zur Folge.

4. Schlaclitvieli-Bepots.
Wenn das zur Verpflegung erforderliche Schlachtvieh durch 

Nachschub gedeckt werden muss, erfolgt die Fassung desselben seitens 
der Truppen unmittelbar bei den Schlachtvieh-Depots, Hiezu sind 
diese, je nach Verhältnissen, mit einem viertägigen Vorrath für die au 
dieselben gewiesenen Armee-Körper dotiert. — Auf jede Infanterie-
Truppen-Division entfällt eine Section.

Schlachtvieh-Depots können vom Coloimcn-Commando auch angewiesen 
werden, die Schlächterei für Truppen und Anstalten zu besorg«!, welche 
nicht seihst schlachten. Bei den einer Truppen-Divisiou folgenden hchlaclitvieU- 
Depot-Sectionen hat dies nur ausnahmsweise zu geschehen.

Gl i ederung :  Vorstand und 3 Sectionen, jede mit dem Aufsicht- 
und Trieb-Personal für drei Schlachtvieh-Triebe (je 50 100 Thiere).
Die etwa erforderliche Bedeckung wird nach fallweiser Anordnung, m 
der Regel von Etapen-Truppfen beigestellt.

Bez e i chnung :  analog Feld-Bäckereien. (Seite 53.)
Stand. Vorstand und ihm beigegebenes Personal: 2 Beamte, 

1 Tliier-Arzt, 7 Mann. Jede Section: 1 Beamten, 9 Mann. Für das ganze 
Depot: 30 zweisp. Landesfiihren mit 1 berittenenGonducteur. Hiezu von 
den Park-Gadres der Train-Divisionen für jedes Schlachtvieh-Depot 
1 viersp. Schlachtvieh-Regie-Wagen (Landes-Bespannung). Treiber (je 
1 füi' 20 Rinder) aus Landsturm-Pflichtigen, bezw. nach §. 10 des Wehr- 
Gesetzes Verpflichteten oder aus dem Givil.

Verwendung .  Wenn zu besorgen ist, dass die Armee-Körper 
ihren Fleisch-Bedarf nicht durch Kauf und Requisition zu decken vei*- 
mögen, müssten vou dem an der Queue eines Gorps folgenden Schlacht­
vieh-Depot einzelne Sectionen den in der Golonne befindlichen Truppen- 
Divisionen angeschlossen werden, weil bei der geringen Marsch-



Fülligkeit der Schlacht-Tliiere eine tägliche staffelweise Vorschiehuug 
(analog jener der Verpilegs-Trains) durch längere Zeit und bei größeren 
Märschen der Truppen nicht ausführbar wäre.

5. Etap en-yerp fleg- s -Train

dient in der Regel zum Vorschieben größerer Vorräthe von den 
Eisenbahn- (Feldbahn-, Schiffahrt-) End-Punkten in die zunächst der 
Operation-Armee etablierten stabilen oder zur directen Füllung der 
mobilen Feld-Verpfleg-Anstalten, —  ausnahmsweise auch zur directen 
Abgabe von Verpfleg-Artikeln an die Truppen.

T ra ns por t - M i t t e ln :  entweder ärarische Train-Züge (siehe
Seite 75) oder —  soweit diese nicht ausreichen — landesübliche, in 
Gonducteurschaften eingetheilte Trains; letzteren, zur Führung und 
Beaufsichtigung, Train-Begleitungs-Gommanden beigegeben.

Die Zahl der Fuhrwerke eines jeden Etapen-Train-Zuges ist derart 
bemessen, dass mit denselben die zweitäge Nachschub-Verpflegung 
für eine Infanterie-Truppen-Division fortgebracht werden kann.

6. Eeserve-Yerpflegs-Magazine

werden an Etapen-Linien oder sonst wichtigen Punkten, an welclien 
sich keine stabilen Verpflegs-Magaziue befinden, aufgestellt, wenn zur 
Ergänzung der Verpflegs-Vorkehrungen oder aus operativen Gründen 
dort Verpflegs-Vorräthe angesammelt werden sollen. Hiezu können 
auch Filiale von Reserve- oder von stabilen Verpflegs-Magazineu etabliert 
werden.

Anlage und Dotierung bestimmt bei der Mobilisierung das Reichs- 
Kriegs-Ministerium, später das Armee-General-Gommando. Dieses ver­
mag übrigens mit Hilfe des Personal der Reserve-Verpfleg-Abtheilung 
nöthigen Falles neue Reserve-Verpflegs-Magazine zu errichten. Ein Theil 
der Vorräthe muss stets transportbereit sein. Wenn nöthig, sind Eisen­
bahn-Züge oder Schiffe als bewegliche Magazine einzurichten.

Große Handels-Plätze, Eisenbahn- und Dampfschifr-Stationen, Orte an 
Slraßen-Knoten u. d. gl. eignen sich für Reserve-Verpflegs-Magazine.

Bez e i chnung ;  die bei der Mobilisierung errichteten Reserve- 
Verpflegs-Magazine mit fortlaufenden Nummern ; jene, welche die Armee- 
General-Gommanden später errichten, nach ihrem Stand-Ort.

Stand:  7 Beamte, 26 Mann der Verpflegs-Branche (darunter 
5 Offlciers-Diener).

Magazine und Depots auf die Dauer des Bedarfes: Stab i l e  
V e rp f l e gs -D epot s  rückwärts des Aufmarsch-Raumes; —  Etapen- 
Magazine  an den Etapen-Straßen; — Marsch-Magaz ine  an den 
Marsch-Linien während der Operationen.
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Anlage und Dotierung der stabilen Verpflegs-Depols verfügt das 
Reichs-Kriegs-Ministerium; jene der Etapen-Magazine das Armee- 
General-, jene der Marsch-Magazine das Corps- (Golonnen-) Conimando.

Bezeichnung dieser Anstalten: nach ihrem Stand-Ort.
Im Aufmarsch-Raum, sowie hei Operation-Stillstiuiden von meh­

reren Tagen treten als Canton ie rungs-Magaz ine  in Verwendung: 
die bestehenden Militär-Verpflegs-(Filial-), die Reserve-Magazine, endlich 
die Feld-Verpflegs-Magazine und -Verpflegs-Colonnen.

7. Rcserve-Itäckereieii

haben im Aufmarsch-Baum nach Bedarf Brot und (nach Vollendung der 
gemauerten Reserve-Backöfen) auch Zwieback zu erzeugen; —- in der 
Folge: Brot für Etapen-Truppen,von und zur Armee gehende Transporte; 
Brot und Zwieback für Nachschübe zu den Armee-Colonnen.

Reserve-Bäckereien sind mit doppelter (gemischter) Ausrüstung 
versehen: jede 48 eiserne Feld-Backöfen, Eisen-Bestandtheile für 86 
gemauerte Reserve- (oder Etage-Reserve-) Backöfen, Geräthe für Zwie­
back-Erzeugung.—  Bei Orts-Veränderungen: Verpflegs-Feld-Ausrüstung 
auf fallweise requirierten Landesfuhren fortzubringen.

Gliederung: Sectionen zu 16 Feld-Backöfen (4 Garnituren zu 4 
Öfen) oder zu 12 gemauerten Öfen (H Garnituren zu 4 Öfen).

Anlage, Dotierung und Umfang der von jeder Reserve-Bäckerei zu 
fordernden Leistungen bestimmt bei der Mobilisierung das Reichs- 
Kriegs-Ministerium, später das Armee-General-Gommando.

Bezeichnung: analog Feld-Bäckereien.
Stand:  3 Officiere, 6 Beamte, 309 Mann.
Le i s tungs -Fä h ig ke i t :  wenn auf eisernen Feld-Backöfen Brot 

erzeugt wird, wie eine Feld-Bäckerei (Seite 54); — auf 36 gemauerten 
Reserve-Backöfen 81.600 Portionen Brot oder 21.800 Portionen Zwie­
back; auf 36 Etage-Reserve-Backöfen 102.600 Portionen Brot oder 
24.200 Portionen Zwieback. — Wenn eiserne Feld-Backöfen und ge­
mauerte Reserve-Backöfen gleichzeitig in Betrieb gesetzt werden, muss 
das systemisierte Personal aus der Reserve-Verpfleg-Abtheiluug even­
tuell durch landsturm-pflichtige Arbeiter etc. verstärkt werden.

8. Eeserve-SclilaclitYieh-I)ei)ots

zur Ansammelung und zum Nachschub von Schlachtvieh zu den 
Schlachtvieh-Depots, soweit dies nach den Ressourcen des Krieg-Schau­
platzes nölhig ist. Anlage und Dotierung bestimmt bei der Mobilisierung 
das Reichs-Kriegs-Ministerium, später das Armee-General-Gommando.

Für einen größeren Bedarf sind „P r  i v a t  - Schlachtv ieh-  
D ep ots “ durch Unternehmer einrichten zu lassen.
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Bez e i chnung :  wie ein Reserve-Verpflegs-Magazin. —  Stand;  
5 Verpfiegs-Beamte; 1 Thier-Arzt; 21 Manu der Verpflegs-Branche (da­
runter 6 Oificiers-Diener). Bezüglich der Treiber gilt das hei Schlacht­
vieh-Depots Gesagte.

9. Verpileg-Abtheilung für Feld-Bahnen:

je eine für jede flüchtige Feldbahn, zum Zweck des Nachschub-Ver- 
pflegs-Dienstes. Das Personal dient zur Dotierung der Filial-Magazine, 
w-elche von dem in der Ausgang-Station etablierten Reserve-Verpflegs- 
Magazin, in der End-Station der Feldbahn und nach Bedarf in den 
Zwischen-Stationen derselben errichtet werden.

Stand: 3 Beamte, 24 Manu der Verpflegs-Branche (darunter 
3 Ofüciers-Diener).

10. Beserve-Terpfleg’-Abtheilungen.

Jedes Armee-General-Commando eine Reserve-Verpfleg-Abtheilung, 
deren Personal für Requisitionen durch die Armee-Golonnen, zur Auf­
stellung von Reserve-Verpflegs-Magazinen und zur Deckung von Per­
sonal-Abgängen bei den Feld-Verpfleg-Anstalten.

Stand: 43 (45) Beamte, 405 (413) Mann -der Verpflegs-Branche 
(darunter je 1 Beamter und 4 Mann für die Intendanz des Armee- 
General-Gommando, ferner für die Intendantur-Beamten beim Armee- 
Hauptquartier, beim operierenden Hauptquartier des Armee-Ober-Gom- 
mando und heim General-Etapen-Gommando); derart bemessen, dass 
durchschnittlich für jede Infanterie-Truppen-Division 1 Beamter, 
2 ünterofficiere und 4 Gesellen entfallen und noch eine Anzahl solcher 
Personen zur Disposition des Armee-General-Gommando erübrigen. — 
Nach Ermessen des Armee-Gommaudo ist den Armee-Golonnen schon 
bei Beginn der Operationen das nach Anzahl der zugehörigen Infanterie- 
Trupp en-Divisionen erforderliche Reserve-Verpflegs-Personal zuzuweisen.

C. Verpfleg-Arten.
Etapen-Verpflegung: eigentliche Kriegs-Verpflegung. Die Truppe 

erhält die Naturalien und Schlacht-Thiere, bewirkt die Schlächterei und 
bereitet die Kost; nebstdem Futter für die Tiñere.

Verpfleg-(Futter-) Artikeln werden ganz oder theihv eise beigeschafft; 
durch Fassung aus Magazinen, Bäckereien, Schlachtvieh-Depots; Natu- 
ralien-Zuschübe mittels der Verpfleg-Staffeln; Schlachtvieh-Zutriebe 
aus den Schlachtvieh-Depots; Requisition (Fouragierung); Kauf; aus­
nahmsweise seitens eines Pächter (Arrendator).

Quartier-Verpflegung: Ersatz für die Etapen-Verpflegung; wird 
vom Quartiergeber oder von der Gemeinde beigestellt. Außer der Kost
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kami auch das Futter für Reit-Pferde, Zug-, Trag- und Schlacht-Thiere 
angefordert werden, doch nicht nach Portionen, sondern nach Gewicht.

Lagert die Truppe, so ist die Verpflegung entweder von der Ge­
meinde ins Lager zu bringen, oder es wird die Mannschaft abtheiluiigs- 
weise dahin geführt, wo die Kost vorbereitet wurde (thunlichst in 
größeren Etablissements wie Gasthäuser, Brauereien etc.).

Ist eine Gemeinde augenscheinlich nicht imstande, die Quartier- 
Verpflegung ganz beizustelleu, so wird bezüglich anderweitiger Be­
schaffung oder Fassung des nicht Erlangbaren jeweilig verfügt, im 
Nothfall (im eigenen Land) auf die Durchzugs-Verpflegung (Durchzugs- 
Kost) gegriffen werden.

Die Quartier-Verpflegung ist auf feindlichem Boden so oft als 
möglich, im eigenen Land aber bloß an Marsch- und Rast-Tagen, daun 
am Tag der Einrückung in den Gantonieruugs-Bereich, und zwar nur 
dann anzuwenden, wenn alle anderen Beschaffung-Arten versagen 
oder wegen Mangel an Zeit nicht durchführbar sind.

Geld-Verpflegung: nur zulässig, wenn die Beschaffung der Ver­
pflegung ohne Nachtheil für die Ernährung ganz oder zum Theil der 
Truppe überlassen werden kann. Anwendbar während der Versam- 
melungs-Märsche für die durch ressourcenreiche Orte marschierenden 
Truppen; im Aufmarsch-Raum und während der Operationen für deta­
chierte Abtheilungen; dann rücksichtlich einzelner Artikeln, welche an 
Ort und Stelle leicht zu beschaffen sind (Getränke und Fleisch).

Geld-Verpflegung erfolgt durch: Auszah lung  des Re lu tum 
für die ganze oder für einen Theil der Verpflegung; Üb er t rag ung  des 
Kaufes der Ve rp f l eg -A r t i l c e ln  an die Truppen (Anstalten).

Eisenbahn- (Schiff-) Verpflegung bei größeren Truppen-Trans­
porten: entweder durch vertragsmäßige Beistellung der Kost seitens 
eines Unternehmer oder ausnahmsweise in eigener Regie durch die 
Etapen-Gommanden. Details: „Eisenbahn-** und „Schiffahrt-Wesen .

D. Beschaffung der Verpiieg-Erfordernisse.
A n z a h l P o r t i o i i o n , w e lc h e  in  d e n  g e b r ä u c h l ic h e n  E in ­

h e i t s - M a ß e n  de r  w i c h t i g s t e n  V e r p f l e g  - A r t i k e l n  e n t h a l t e n  
s i n d :  ein Stück Hornvieh ä 180/«/Fleisch (etwa 3t;0 %Lebond-Gewicht)== circa 
A50 Portionen. Ein Scbaf, ein Kalb oder eine Ziege (diirclischmttlich 20 
Fleisch) =  4-0 Portionen; ein Schwein (diirchscbnittlich 45 k;f Fleisch) — 
90 Portionen. Ein Meter-Gentner Speck 660, Ranch-Fleisch 300, Korn- oder 
Woizen-Backmehl 200, Weizen-Kochmehl 700, Knknruz-3Iehl 700, Hälson- 
Früchte, Reis, Heiden-Grlltze oder Weizen-Grieß 700, Salz 3.300, Kaffee 4.000, 
Zucker 4.000, Pfeffer oder Paprika 200.000, russ. Theo 10.700; Hafer, Gerste 
oder sonstige Surrogate 18, Heu 33 Portionen. Ein Hektoliter Wein 250, Braul- 
weiu 1.100, Rum als Getränk 1.600 Portionen.

Kauf: im Inland und im befreundeten Land die regelmäßige Be­
schaffungs-Weise; im Feindes-Land nur auf Anordnung der Armee-
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ComniandanteD, docli kann ausnahmsweise Schlachtvieh auch ohne 
Ennächtigüng von den Truppen direct gekauft werden.

Requisition: im Bewegungs-Krieg die regelmäßige Beschaflungs- 
Weise; jedoch kann aus Oportunitäts-Grtlnden der Kauf an ihre Stelle 
treten. Hauptsächlich Artikeln großen Volumens und massenhaften 
Bedarfes requirieren: Schlachtvieh, Holz, Stroh, Getränke, Essig, Brot, 
Backmehl, Gemüse, Salz, Tabak und Futter; Brot-Frucht nur dann, 
wenn selbe rechtzeitig an Ort und Stelle vermahlen werden kann.

Die Requisition ist am ergiebigsten, wenn sie von den höheren 
Gommandeu einheitlich geleitet und auf einen größeren Raum aus­
gedehnt wird.

Durch führu ng  der  Req u i s i t i on en :  schonend und taktvoll; 
eine thunlichst geregelte Kriegsleistung durch die bestehenden oder 
provisoi'isch zu bildenden politischen Behörden und Gemeinde-Ämter 
anstreben; strengste Disciplin der Truppe; Bestätigung des Em­
pfanges der requirierten Artikeln; bei Weigerung oder Säumnis jedoch 
mit Strenge vorgeheu.

Mit der Ansage einer Requisition muss immer gleichzeitig die Höiie 
jener Geld-Summe (doppelter Wert der Natural-Leistungen) bekannt 
gegeben werden, welche die Gemeinde zahlen muss, falls die gestellten 
Forderungen nicht befriedigt werden.

Falls keine Willfährigkeit der Gemeinden zu erwarten: die Liefe­
rungen durch Requisitions-Gommanden eintreiben. Wenn nöthig, zur 
Verschärfung des Zwanges Geiseln ausheben. Lieferungs-Transporten 
seitens der Gemeinde einen schreibkundigen Gonducteur, ev. mili­
tärische Bedeckung beigeben.

Gleichzeitig und analog wie Aufklärungs-Cavallerie, haben die 
vorgeschobenen Divisions-Gavallerien, Voi'huten und alle in der Golonne 
eingetheilten Truppen-Divisionen im näheren Bereich der Golonne zu 
requirieren.

Truppen und Anstalten dürfen Requisitionen ohne besonderen 
Auftrag ■ ausführeii: während der Operationen auf feindlichem Gebiet 
zur Beschaffung von Schlachtvieh, Lager-Bedürfnissen (Holz, Stroh) 
und Heu, — des frischen Brotes und der Erfordernisse zur Ergänzung 
der Nachschub-, bezw. Reserve-Verpflegs- (Futter-) auf die volle Kriegs- 
Portion, sowie zur Verbesserung der Kost (Zubereitung-Erfordernisse); 
— wenn höhere Anordnungen betreff der Verpflegung ausbleiben, zur 
Deckung jedes momentanen Bedarfes, sofern derselbe nicht aus ärari­
schen Verlagen gedeckt werden kann.

Derlei Requisitionen sind für jede Lager-Gruppe einheitlich, nach 
Anordnung des ranghöclisten (Lager-, Stations-) Gommaudanten, 
durchzuführen; es hat der größte Truppeu-Körper einer Lager-Gruppe 
auch für die mit demselben vereint lagernden kleineren Abtheilungen 
zu requirieren.
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Das ermittelte Erfordernis ist von dem mit der Requisition 
betrauten Officier, welchem — wenn nöthig —  ein angemessen starkes 
Detachement und leere Proviant-Wägen beizugebeu sind, unmittelbar bei 
der Gemeinde-Vorstehuug (den Guts-, Meierhof-Besitzern etc.) oder, falls 
dieselbe sich aufgelöst hätte, bei angesehenen Orts-Bewohnern zu stellen.

Der Requisitions-Raum erstreckt sich, wenn er vom höheren Gom- 
mando nicht ausdrücklich bezeichnet wurde, in der Regel bis zur halben 
Entfernung der nächsten Lager-Gruppe.

Die requirierten Verpfleg-Artikeln sind zu quittieren. Hiezu erhält 
jeder Truppen-Körper, jede Anstalt und jedes Requisitions-Coinmando 
ein „Requisitions-Buch,“ aus weichem die als Quittung dienende Juxte 
abzutrennen ist, während die Gemeinde das Quantum des von ihr 
Gelieferten im Requisitions-Buch (als Gegen-Schein) bestätigt.

Requisitions-Bücher, sobald die letzte Juxte abgelreiint ist, dann bei der 
Demobilisierung im W eg der Intendanz an die Fach-Rechnung-iYbtheihing senden.

Werden bei der Requisition namhafte, von der Truppe auf den 
laufenden Bedarf nicht benöthigte Vei’pflegs-Vorräthe vorgefunden: 
deren Verschleppung durch Aufsiellung von Wachen hindern, und dem 
höheren Commando sofort Anzeige erstatten.

Fouragierungen (Wegnahme von Gras oder Feld-Früchten): wenn 
trockenes nicht aufzubringen ist. Wo thunlich, Vermittelung der 
Gemeinde in Anspruch nehmen. Das Mähen und Sammeln des Futter 
hat durch von der Gemeinde beizustellende Arbeiter und nur ausnahms­
weise durch eigene Mannschaft, die Zufuhr durch ärarische oder requi­
rierte Fuhrwerke zu geschehen.

Beute. Dadurch erlangte Gebrauchs- und Verbrauchs-Gegenstände 
für die Bedürfnisse der Armee verwenden: den Truppen auf die Gebür 
verabfolgen; einen erübrigenden Rest an die Feld-Verpfleg-Anstalten 
übergeben. Bezüglich sonstiger Gegenstände sind in dem an den Höchst- 
Gommandierenden des Armee-Theiles einzusendenden Commissions- 
Protokoll die Anträge zu stellen; in dringlichen Fällen nach Commis­
sions-Beschluss Vorgehen.

Schlächterei-Betrieb in eigener Regie: hiefcr sind alle größeren 
Truppen-Körper (Anstalten), die Haupt- und Stabsquartiere mit Ge- 
räthen versehen.

Brot-Erzeugung seitens der Truppen-Körper. Jedes Infauterie- 
oder .Jäger-Bataillon soll 16, jedes Artillerie-Regiment und die Gebirgs- 
Batterie-Division 16, jede technische Compagnie 2 in der Brot- 
Erzeugung ausgebildete Soldaten besitzen. Nach Bedarf noch Givil- 
Bäcker (im eigenen Land gegen Taglohu aufzunehmen, im Feindes- 
Land requirieren).

Diesen Leuten obliegt es, falls Brot von den Feld-Bäckereien nicht 
oder nur unzureichend geliefert werden kann, solches aus an Ort und 
Stelle aufgebrachtem Mehl zu erzeugen, u. zw.; in Givil-Bäckereieu, 
auf Privat- oder eventuell auf Noth-Feld-Backöfeu.



61

E. Durchführung der Verpflegung.
A p p r o v i s i o n i e r u n g  f e s t e r  P l ä t z e :  siehe „XXIII. Kampf um Be- 

festigiiugeii“. V e r p f l e g s - V o r k e h r u I l g e n  w ä h r e n d  e i n e s  G e f e c h t e s :  
Seite 85. N o t h -F  ol d - B a c k ö  f en:  siehe „XXII, Technische Arbeiten“.

Beim Ausmarsch aus der Mobilisierung-Station mitzunehmen (für 
jeden Mann einschließlich der Gagisteu und für jedes Pferd des eigenen 
Verpfleg-Standes):

Von den m i t t e l s  E isenbahn in den Aufmarsch-Raum 
Ab rückenden. —  In den Waggons: Brot, Futter und Tabak für die 
ganze Dauer der Fahrt; weiter für jene Tage, an welchen die Eisen­
bahn-Verpflegung nicht in natura gebürl, kalte Esswaren und Geträuke.

Vom Mann (Pferd) zu ti'agen: 3 Reserve-Verpfiegs-, bezw. „Hafer- 
Portionen; — 1 Nachschub-Verpflegs-Portion ohne Fleisch (die Nach- 
schub-Hafer-Portion ist in den Pferde-Waggons unterzubringen).

Auf den Proviant-Wägen (urn die volle Ladefähigkeit während des 
Bahn-Transportes auszunützen): 2 volle Kriegs-Verpflegs-Poi'tioneu ohne 
Fleiscli, ein 4-tägiger Bedarf an Cigarren (für jeden Officier und Beamten 
2-i Stück) und 2 volle Hafer-Portioneu.

Im „Sicherheits-“ (Gepäck- oder Gonducteur-) Waggon: 4 volle 
Kriegs-Verpflegs-Portionen ohne Fleisch (statt Brot, Mehl), 4 volle 
Hafer- und 4 Heu-Portionen (letztere eventuell in den Pferde-Waggons). 
Transporte unter 100 Mann und Feld-Verpfleg-Anstalten nehmen die 
eben erwälmten 4-tägigen Vorräthe nicht mit; gleiches gilt bezüglich 
der erst im Aufmarsch-Raum aufzunehmenden Landesfuhren.

Schlachtvieh, nur wenn dies eigens angeorduet wird, u. zw. auf 
5 Tage (dann auch Heu auf die Dauer des Transportes und für den 
Tag des Eintreffen) mitzunehmen.

Von den mi t t e l sFuß-Märschen  in den Au fmarsch-Raum 
Abrückenden :  vom Mann (Pferd) zu tragen wie oben angeführt, 
jedoch ohne Nachschub-Hafer-Portion; — auf den Proviant-Wägen 
1 volle Kriegs-Verpüegs-Portiou ohne Fleisch und 1 volle Hafer- 
Portion; —- auf Vorspann-Wägen 1 volle Kriegs-Verpflegs-Portion ohne 
Fleisch, 1 volle Kriegs-Futter- und 1 Nachschub-Hafer-Portion; —  
Schlachtvieh für 5 Tage.

Von den im Aufmar  s ch-Raum mob i l i s i e r  e nd enT rup pen  
(Anstal ten) :  beim Mann 3 Reserve-Verpflegs-Portionen und 1 Nach­
schub-Verpflegs-Portion ohne Fleisch, beim Pferd 3 Reserve-Hafer-Por- 
tionen; —  auf den Proviant-Wägen 1 volle Kriegs-Verpflegs-Portion 
ohne Fleisch und 1 volle Kriegs-Hafer-Portion; — auf Vorspann-Wägen 
1 Nachschub-Hafer-Portion; —  Schlachtvieh auf 5 Tage.

1. Leitung’ des Yerpflegs-Dienstes.
Die auf die operative Verpflegs-Thätigkeit abzieleuden Anträge 

stellt der Generalstab-, jene administrativer Natur der Intendanz-Chef.
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Da die administrativen Vorkehrungen aus den operativen Forderungen 
hervorgehen und sich letzteren anpassen müssen, muss der Intendanz- 
Chef die nöthigen Directiven beim Generalstah-Chef einholen und seine 
Anträge im Einvernehmen mit diesem stellen.

Operative Verpflegs-Leitung umfasst: ursprüngliche und die den 'v^echse n- 
den Verhältnissen jeweilig anzupassende Gruppierung und Eintheihmg der Feld- 
Vernflec-AnstaUen ; Wahl, Aufhringung und Verwendung der Irausport-Mitteln; 
Train-Disponioruiig; rein inilitärische Ängelegenheiton m Bezug aul Ausnützung

^MmVnistrative Verpflegs-Leitung umfasst: Wahl der Subsistenz-Mitteln; 
Anwendung der jeweilig zweckmäßigsten Verpfleg-Art oder Combmiermig 
mehrerer derselben; Aufbringung und \erwendung der \erpflogs-\orrathe ; 
Festsetzung aller Ökonomischen Bestimmungen; Einleitung und Hegelimg der 
von den Proviant-Officieren auszuführenden t erpflegs-Fassungen; Uhei- 
wachung des ökonomischen Theiles des Verpflegs-Dieiistos.

Außerdem wirken bei Verpflegs-Maßnahmen auch die Civil-Landes- 
und die Givil-Commissäre insofern mit, als sie ihre Kenntnisse des 
Landes und der Einwohner, sowie deren Ressourcen im Interesse der 
Ausnützung letzterer möglichst nutzbar machen.

Armee-Ober-Commando gibt auf Grund seiner operativen Absicht 
den Armee-Gommanden die Directiven für ihr Verhalten bekannt und 
lässt durch das General-Etapen-Commando alle jene Maßnahmen \ oi- 
bereiten, welche im Interesse einer einheitlichen Leitung des Verpflegs- 
Dienstes erforderlich sind.

General -E tapen-Gommando  verfügt mit allen ihm zur Dis­
position gestellten Rerserve-Anstalten, Trains, flüchtigen Feld-Bahnen, 
Personal-Reserven, Eisenbahn-Verpfleg-Zügen, Vorräthen u. dgl., indem 
es dieselben je nach Bedarf an die unterstehenden Armeen vertheilt; 
— nmgrenzt die Requisitions- und Etapen-Bereiche der Armeen; — 
stellt an Reichs-Kriegs-Ministerium Anträge behufs Neu-Aufstellung von 
Reserve-Anstalten und Zuschuh von Verpflegs-Vorräthen aus dem 
Inland. —  Hiebei möglichste Selbständigkeit der Armeen wahren, Ein­
flussnahme nur auf Fälle unbedingter Nothwendigkeit beschränken.

Armee-Conimando gibt Directiven für die Ausnützung der Mitteln 
des Landes und grenzt die Räume ab, innerhalb welcher die einzelnen 
Armee-Gruppen (Golonnen) die Aufbringung der Vorräthe einzuleiten 
und durchzuführen haben.

Armee-Ge ner a l -G ommando  bewirkt auf Grund jener Direc­
tiven die materielle Vorbereitung der Operationen; schafit und 
erhält die Bedingungen, welclie es den einzelnen Armee-Gruppen 
ermöglichen, thunlichst für sich selbst zu sorgen; —  besorgt die 
Deckung der Armee-Bedürfnisse durcli Nachschub, Aufbringung im 
Etapen-Bereich oder Heranziehung aus dem Hinterland; weist 
Reserve-Anstalten oder Tbeile derselben nach Bedarf den Armee- 
Gruppen zu, stellt diesen beigeschaffte Vorräthe zur Verfügung oder 
gruppiert die Anstalten derart, dass sie ohne weitere Einflussnahme aus­
genützt werden können, und sorgt dann für die Wiederfüllung der-
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selben; —  bestimmt, welche Beschaffung- und Verpfleg-Arten anzu­
wenden, bezw. mit einander zu combinieren sind, —  und erlässt die 
jeweilig nothwendigen ökonomischen Festsetzungen, ohne dabei die 
Selbständigkeit der Unter-Organe mehr einzuschränken als erforder­
lich ist.

Die Commanden der einzelnen Armee-Theile trachten; die ihnen 
untergeordneten Truppen-Divisionen und sonstigen Gruppen in mate­
rieller Beziehung möglichst unabhängig zu stellen.

Wird einer Truppen-Division eine eigene Marsch-Linie und eine 
specielle Aufgabe außerhalb des Rahmen der vereinigten Armee zuge­
wiesen, so können der Division auf die ganze Dauer der Bewegung die 
über das Maß der normalen Dotierung hinaus etwa erforderlichen 
mobilen Vorräthe schon vor dem Aufbruch zugewiesen oder ihr die 
Bezugs-Quellen bekannt gegeben werden, aus welchen sie dasjenige 
heranziehen kann, was sie in der Marsch-Zone nicht aufzubringen 
vermag.

Bewegen sich hingegen mehrere Divisionen auf einer Marsch- 
Linie: nicht mehr möglich, jeder Division die ihr organisatorisch zu­
kommenden Verpflegs-Trains zu belassen; es können ihr die mobilen 
Vorräthe meist nur in Partien für die nächsten Tage zur Verfügung 
gestellt werden, und es muss seitens des Colonnen-Gommando eine 
einheitliche Leitung der Trains eiutreten.

Com m anden der A rm ee-C o lon n en  (-Gruppen) oder Goips 
treflfeu jene Anordnungen, welche behufs Aufbringung der Lebens- 
Mitteln in dem ihnen zugewiesenen Requisitions-Raum, Benützung der 
mobilen Vorräthe und Heranziehung des Ersatzes aus den ihnen 
bezeichueten Hilfs-Quellen einer einheitlichen Leitung bedürfen (Ver- 
pileg-Arten wählen bezw. combinieren, Magazine anlegen oder auf­
lassen, Requisitionen anordnen, Feld-Bäckereien benützen u. dgh).

Com m anden der T ru p p en -D iv is io n en  oder sonstiger Go- 
lounen-Theile regeln auf Grund der Directiven des Colonnen-Comman- 
danten die Verwertung der Landes-Mitteln, veranlassen die \ertheilung 
der requirierten Vorräthe; sie haben im Bedarfsfall zeitgerecht beim 
Colonnen-Gommando einen Verpflegs-Nachschub zu erbitten; sie sind 
verpflichtet, falls die vom Colonnen-Gommando getroffenen Anordnungen 
nicht ausreicheu oder ihnen nicht zeitgerecht zukoinmen, aus eigener ini­
tiative sofort die zur Verpflegung zweckmäßigen Maßnahmen zu treffen, 
müssen hievon aber dem Colonnen-Gommando soiort Meldung erstatten.

Der „Divisions-Proviant-Officier“ übernimmt die eintreffenden Ver- 
pfleg-Staff’eln, regelt das Fassungs-Geschäft und veranlasst die Wieder- 
Sammlung der geleerten Fuhrwerke, interveniert überhanpt bei allen 
Fassungen behufs Aufrechthaltung der militärischen Ordnung.

Gom m audanten d e rA u fk lä ru n gs -G a va lle r ie  erhalten vom 
Armee- oder Colonnen-Gommando nur jene allgemeinen Directiven, 
welche die einheitliche Leitung der Verpflegs-Maßnahmeu erfordert.
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Aufklärungs-Cavallerie wird zumeist auf Requisition angewiesen sein 
(besonders bezüglich Futter); braucht sie Aushilfe an Verpfleg-Artikeln 
(Conserven, Brot etc.), so hat sie sich an das nächste Colonnen- (Corps-) 
Commando zu w’euden.

Truppen  - Gom m andanten sorgen für die Ergänzung der 
laufenden Verpflegung und überwachen den Verpflegs-Dieiist; in drin­
genden Fällen sind sie berechtigt und verpflichtet, unter eigener Verant­
wortung Verpflegs-Vorkehrungen zu treffen.

Der Proviant-, bezw. der mit diesem Geschäft betraute Officier 
(Beamte) sorgt für Fassung und Beschaffung der Verpfleg- und Lager- 
Erfordernisse, sowie für deren Zufuhr, bewdrkt deren Veidheilung; lässt 
durch die beigegebenen Fleischhauer die Schlächterei ausführen. Wenn 
nöthig, ist ihm ein Ober-Offlcier und ein Rechnung-Hilfarbeiter bei­
zugeben.

Verpflegs-Vormerkungen. Verpfleg-Stand und die für denselben 
vorräthigen Verpfleg-Artikel werden von allen Truppen (Anstalten, 
Abtheilungen) mittels Früh-Rapport gemeldet; daraus bildet die In­
tendanz ihre Verpflegs-Vormerkung. Außerdem „Vorraths-Rapporte“ 
über Naturalien und über Schlacht-Thiere täglich früh einzuseudeu 
von: Feld-Verpfleg-Anstalten an die Intendanz des Divisions- oder 
Gorps-Commando, bei welchem sie unmittelbar eingetheilt sind, während 
der Bewegung auch an die Intendanz des Colonnen-Gommando (falls 
dieses nicht gleichzeitig das Corps-Commando ist); Feld-Verpfleg- 
Anstalten, w'elche keinem Corps- (Colonnen-) Commando beigegeben 
sind, dem Armee-General-Commando. (Näheres; „XIX. Notizen über 
Generalstabs-Dienst“.)

2. Yerpfleguug ävähreiul der Aufmarsch-Bewegung,

Aufm arsch  m itte ls  E isenbahn (Sch iff). —• Die Transporte 
leben, insoweit nicht die Eisenbahn-Mittagskost und Getränke in natura 
verabreicht werden kann, grundsätzlich von den aus der Mobilisierung- 
Station mitgenommenen Artikeln. Bei Fahr-Untei’brechungen ist in der 
Halt-Station der Verpflegs-Bedarf, wie seitens einer zu Fuß aufmarschie­
renden Truppe, durch Kauf oder Fassung zu decken; wdire dies nicht 
möglich, so können die mitgeführten Vorräthe verwendet werden.

Ausnahmsweise darf an Rast-Tagen, sofern es der Bahnhof-Com- 
mandant für zulässig erklärt, die Mittagskost aus der Verköstigung- 
Anstalt des Bahnhofes (gegen Bezahlung) bezogen werden.

Ofßciere und Beamte erhalten während der Bahnfuhrt das Früh­
stück- und Abendkost-Geld, Brot- und Tabak-Relutum; Mittagskost von 
einem Bahnhof-Gommando, sonst auch in Relutum. Getränke-Zubuße 
gleich der Mannschaft (Reluierung ausgeschlossen).

Au fm arsch  zu Fuß. — Volle Kriegs-Verpflegung; Details 
darüber in den Marsch-Plänen enthalten. Zur Regelung der Verpflegung
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iu den Marsch-Stationen die Proviaut-Officiere und Quartiermacher 
voraus senden.

Die Verköstigung geschieht: dort, wo es möglich ist, durch Bei­
stellung der Kost seitens der Quartiergeher und durch Entnahme von 
Brot, Tabak und Futter aus den mitgeführten Vörräthen; — oder 
durch Bereitung der Kost seitens der Truppen etc., wozu die mit­
geführten Vorräthe oder gekaufte Artikeln zu verwenden sind. Bezüglich 
Futter analog. Kochholz fassen oder kaufen.

Ersatz der verbrauchten und nicht durch Kauf ersetzten \ orräthe : 
in dem im Marsch-Plan angeführten Stationen derart zu fassen, dass 
mindestens 1 Nachschub- und 3 Reserve-Portionen intact bleiben. Die 
hiezu etwa mehr benöthigten Transport-Mitteln beim Etapen- (Stations-) 
Commando, eventuell direct bei der politischen Behörde oder Gemeinde 
anzufordern.

Mitgetriebenes Schlachtvieh, im Einvernehmen mit der Gemeinde 
und gegen angemessene Entschädigung, in der Regel durch Weide und 
ausnahmsweise durch Heu ernähren.

3. Verpflegung im Aufmarsch-Raum.
Im Aufmarsch-Raum beziehen die Truppen etc. vom Tag des Ein­

treffen an die vollen Kriegs-Verpflegs-Gebüreu.
Um je d e r z e it  o p e ra tio n sb e re it  zu sein, müssen per Mann 

(Officier, Beamten) 1 Nachschub- und 3 Reserve-Verpflegs-Portionen, — 
Fleisch für 1 Tag ausgeschrotet und für i  Tage in lebenden Schlacht- 
Thieren, — per Pferd 1 Nachschub- und 3 Reserve-Hafer-Portiouen bei 
der Truppe vorrätbig sein.

Die Verpfleg-Staffeln (und der ausgeschiedene vereinigte Bagage- 
Train) nehmen bei Beginn der Operationen für ihren eigenen Stand mit: 
beim Mann (Kutscher etc.) 1 Nachschub- und 3 Reserve-Verpflegs- 
Portionen (samnit Fleisch), beim Pferd 1 Nachschub- und 3 Reserve- 
Hafer-Portiouen; —  iu einer eigenen W'agen-Partie per Mann 2 Nach­
schub- und 4 Reserve-Verpflegs-, per Pferd 6Nachschub-Hafer-Poitioneu.

Alle Bäckereien im Aufmarsch-Raum derart rechtzeitig iu Betrieb 
setzen, dass beim Beginn der Operationen der Mann und möglichst auch 
die Verpflegs-Golonneii für die Nachschub-Verpflegung mit Brot (statt 
Zwieback) dotiert werden können.

V o rso rgen  für die lau fen de  V erp flegu n g . —  Am Tag des 
Eintreffen iu den Aufmarsch-Raum womöglich Quartier-Verpflegung. 
Die Truppen (Anstalten) liaben dann, mit Hilfe der mitgebrachten Mehr- 
Vorräthe, grundsätzlich von den Mitteln des Gantonierungs-Bereiches 
zu leben, daher die Verpfleg- (Futter-) Artikeln so lang als möglich 
selbst zu beschaffen.

Das mitgebraclite Mehl ist auf Givil- oder auf Noth-Feid-Backöfeu 
zu verbacken; die Truppen-Bäcker dabei nach Möglichkeit durch auf- 
genoramene Givil-Personen unterstützen. Der weitere Brot-BedaiT dmxh

Handbucb. ^
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Hand-Einkauf, Vei'einkarungeu mit Bäckei'n u. dgl. zu beschaffen. Erst 
wenn in dieser Weise nichts mehr erlangbar, hat die Brot-Fassung aus 
den stabilen oder Feld- (Reserve-) Bäckereien zu erfolgen.

Der laufende Fleisch-Bedarf ist dnrcii Kauf zu decken. Abtheilungen 
(x\nstalten), welche die Schlächterei nicht in eigener Regie besorgen, 
werden an einen Truppeu-Körper mit Schlächterei-Betrieb gewiesen.

Die übrigen Kost-Artikeln und die Getränke, Hafer und Heu (oder 
deren Surrogate), Brennholz und eventuell auch Lager-Stroh sind im 
Hand-Einkauf zu beschaffen; für die Schlacht-Thiere Weide-Plätze 
accordieren,

D ie Fassung von V e rp fle g -  (Futter-) A r t ik e in  bei den 
V e rp fle g -A n s ta lte n  darf erst dann beginnen , wenn der E in­
kauf n ich t m ehr durch führbar ist. Heu ist aber auch in diesem 
Fall nicht zu fassen, sondern durch Grüufutter oder halbreifes Getreide 
zu ersetzen; für Getränke das Relutum auszuzahleu.

4. Verpllegiiiig während der Operationen.

Beim Beginn der Operationen sind die theilweise leer bleibenden 
Proviant-Wägen zur Fortbriugung einer mehrtägigen Verpfleg-Ergän- 
zuug auf die volte Kriegs-Verptlegs- (Futter-) Portion auszunützen.

V erw en dung der F eld -B äckere ien . Wo diese zu etablieren 
sind, bestimmt das Gorps- (Colouneu-) Commando, welchem die 
Bäckerei (Section) zugewiesen ist. Die Bäckereien dürfen während 
des Back-Betriebes nicht täglich in Marsch gesetzt werden; durch 
seltenere, dafür aber größere Mäi’sche mit eventuell verstärkter Be­
spannung, selbe soweit auf einmal vorschieben, dass sie wieder 
tliunlichst lang in ungestörtem Betrieb belassen werden können; zu 
langes Belassen auf demselben Platz erschwert, sobald sich die Truppen 
entfernen, die Brot-Verpflegung. Damit die marschierende Truppe wenig­
stens jeden zweiten Tag frisches Brot erhalte, müsste jedem Marsch- 
Tag der Feld-Bäckerei mindestens ein Arbeits-Tag (zwei Tage erwünscht) 
folgen; deshalb ist dieEintheilung von Feld-Bäckereien bei derVorhutam 
ergiebigsten. Wenn von einer Arinee-Golonue ein Rast-Tag gehalten 
wird, soll die Feld-Bäckerei vorher derait nach vorne verlegt werden, 
dass sie am Rast- und dem darauf folgenden Tag zur Brot-Eizeuguug 
verwendet werden kann. Das gesammte Personal der Feld-Bäckerei 
muss jedoch, damit nach dem Marsch gleich der Back-Betrieb aufge­
nommen werden kann, auf requirierten Fuhrwerken voraus gesendet 
werden. — Das Abbrechen soll bei Vormärschen auf einmal, )>ei Rück­
zügen sectionsweise geschehen.

Grossen VorUieil bietet die Verwendung der Bäckerei-AbUieiliingeii zair 
Erzeugung von Brot aufPrivat-Backöfen unterMitwirkung der dabei bediensleten 
Civil-Bückcr u. zw. aus requiriertem Mehl. Besonders wenn der Vorhut eine 
Bäckeroi-Ahtlieilung beigegeben ist, cinpficiilt es sich, die eisernen Feld-Back­
öfen zurück zu lassen.
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Aufstellen und Abbrechen der Feld-Backöfen geschieht unter Auf­
sicht der Verpflegs-Beamteii durch das Bäcker-Personal. Als Auf­
stellung-Ort empfiehlt sich ein offener, ebener Platz in der unmittelbaren 
Nälie von Gebäuden, mit freier Zu- und Abfahrt, geschützt gegen Winde 
und Überschwemmungen, in dessen Nähe Wasser und Holz zu finden. 
Für den Nothfall hat jede Bäckerei (per Garnitur 3) Lager-Zelte ä 30 Mann 
und Northon-Brunnen mit. Zeit-Erfordernis für das Abladeii und Auf­
stellen einer Bäckerei (wenn das Material zur Stelle ist) 4 Stunden; 
wird die Ofen-Sohle aus einem Lehm-Schlag hergestellt, 5— 6 Stunden; 
erste Ausheizung eines eisernen Back-Ofen 4 Stunden. Zum Abbrechen 
und Verladen; 3 Stunden.

(Brot-Erzeugung seitens der Truppen: Seite 60.)
Im Vormarsch. —  .Jede Truppe etc. soll den 3-tägigeu Reserve- 

Vorrath und die 1-tägige Nachschub-Portion für Mann und Pferd stets 
bei sich haben. Letztere ist (wenn Quartier-Verpflegung nicht einzu­
treten hat) zur Verpflegung zu verwenden und grundsätzlich noch an 
demselben Tag (durcli Requisition oder Fassung) zu ersetzen.

Der R ese rv e -V o rra th  d a r f nur auf au sd rü ck lich en  
B efeh l des V o rg ese tz ten  h öheren  Truppen-G om m ando 
a n geg r iffen  werden. Wenn jedoch keine Nachschub-Portion zur 
Hand und deren Eintreifeu auch nicht gesichert ist; das Requisition- 
Ergebnis selbst zur iiothdürftigen Ernährung von Mann und Pferd nicht 
ausreicht: kann der Truppen- (selbständige Abtheilungs-) Commandant 
eine Reserve-Portion verzehren lassen (Anzeige hierüber im nächsten 
Früh-Rapport). In diesem Fall darf das ausgeschrotete Fleisch (auf den 
Proviant-Wägen) als Zubusse verabfolgt werden.

Jeder T ruppen- (Detachem ent-) C om m andant ist ver­
pflichtet für die ausreichende Verpflegung von Mann und Pferd zu 
sorgen, und — wenn ilun höhere Weisungen nicht rechtzeitig oder 
nicht vollständig zukommen —  berechtigt; die Quartier-Verpflegung 
auzuforderu, im Feindes-Land Re(iuisitionen dui-chzuführeu, im Inland 
Käufe anzuordnen. Derlei selbständig getroffene Verfügungen sind im 
nächsten Früh-Rapport zu melden.

Lager-Service und Heu (Grün-Futter), dann das auf die volle Kriegs- 
Verpflegs- (Futter-) Portion Abgängige, endlich die zur qualitativen 
Verbesserung der Kost erforderlichen Artikeln sind im Nächtigungs- 
Raum (oder wenn das Abkochen während einer grossen Rast stattzu­
finden hat) im Lager-Bereich zu beschaflen (im Inland durch Kauf, im 
Feindes-Land durch Requisition und Fouragierung). — Schlachtvieh 
wird durch die Truppe selbst aufgebracht (im lulaud grundsätzlich ge- 
gekauft, im Feindes-Land requiriert oder gekauft). Es empfiehlt sich, die 
erwähnten Bedarf-Artikeln schon tags vor dem Verbrauch zu re­
quirieren.

Wenn Br'ot nicht nachgeführt wird, soll die Truppe in den 
Nächtigung-Stationen Mehl und Salz requirieren (im Inland kaufen) und

5*
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an Rast-Tagen verbacken lassen; hiezu ist Sauer-Teig (per 100 Mann 
S2 hg) stets auf den Proviant-Wägen mitzuführen. Um aber, wenn kein 
Brot vorhanden, dem Mann einen Ersatz dafür zu bieten: Mehl und 
Fett beschaffen und daraus einfaclie Mehl-Speisen bereiten lassen. Wird 
Brot gefasst oder von der Truppe erzeugt, so ist aus dem eiu’.reffeuden 
Tages-Staffel kein Zwieback zu empfangen.

Detachierte Abtheilungen (Slreif-Gommanden, technische Abthei­
lungen, Patrouillen, Ordonnanzen etc.) sind ermächtigt, ihre Verpflegung 
bei der nächst gelegenen Verpfleg-Anstalt oder bei einem vorbei­
marschierenden Verpfleg-Staffel zu verlangen.

M üsste b e i Corps (Arm ee-C o lonnen ) län gere  Z e it  h in ­
durch  d ie  V e rp fle gu n g  m itte ls  Nachschub gedeck t w e r ­
den, so sind die gefüllten Magazin-Staffeln derai’t vor zu disponieren, 
dass an jenem Tag, an welchem die letzten Staffeln der Verpflegs- 
Golonnen ihre Vorräthe an die Truppen-Divisionen abgehen, ein ge­
füllter Magazin-Staffel an der Queue jeder Truppen-Division bereit­
gestellt ist.

Zu diesem Zweck wird es stets anzustreben sein, die Truppen- 
Divisionen und den Gorps-Train mit verkürzten Abständen nächtigen 
zu lassen, weil nur auf diese Weise die Verpüeg-Staffeln vorgebracht 
werden können, ohne ihnen allzugroße Marsch-Leistungen zuzumuthen. 
Nach Bedarf können, um den Verpfteg-Staffeln das Überholen der 
einzelnen Truppen-Divisionen zu erleichtern, auch die Bagage- und 
sonstigen entbehrlichen Ti’ains ausgeschieden und in den Corps-Train 
übernommen werden. —  Sollten ausnahmsweise operative Gründe 
dagegen sprechen, das Nächtigen mit verkürzten Abständen für die 
ganze Gjlonne anzuwenden, so erscheint es immerhin zulässig, die auf 
ganze Ahstände nächtigenden Divisionen (Colonnen-Theile) in sich 
zusammen zu schieben.

Die Feld-Bäckerei wird über die Tete der vordersten Division vor­
geschoben, um dort einige Tage backen zu können.

Muss Schlachtvieh nachgetrieben werden, so hat dies auf Parallel- 
Wegen (eventuell selbst neben der Marsch-Linie), wenn möglich in 
gleicher Flöhe mit den einzelnen Truppen-Divisionen (deren Verpflegs- 
Ti-ains) zu geschehen.

Während Operation-Stillständen werden an geeigneten Punkten 
Gantouierungs-Magazine, Feld-Bäckereien und Schlachtvieh-Depots an­
gelegt. Bei der Truppe müssen stets 1 Nachschub- und 3 Reserve- 
Portionen vorhanden sein.

Im Rückzug werden die Verpüeg-Staffeln ihre Ladung an be­
stimmten, den Truppen bezeichneten Plätzen des Nächtiguug- oder 
Rast-Rayons niederlegen. Die Proviant-Ofüciere (fassenden Organe) 
begeben sich an diese Punkte voraus, übernehmen die für sie be­
stimmten Vorräthe und erwarten ihre Truppe oder führen derselben 
die Verpflegung mittels der Proviant-Wägen auf die Lager-Plätze.
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5. Verpflegung: im Gebirgs-Krieg.

Hauptsächlich Etapen-Verpüegung, nur für kleine Abtheilungen 
Quartier-Verpflegung; Requisition zumeist wenig ergiebig.

Der Verpflegung mit frischem Fleisch muss besondere Aufmerk­
samkeit zugewendet werden. Sobald keine Rinder vorhanden sind, 
Schafe und Ziegen nehmen; sie kommen auf denGebirgs-Wegen leichter 
fort, sind auch gegen Hitze uud Durst widerstandsfähiger.

ln rvasser- und holzarineu Gegenden auch Wasser und Holzkohlen 
(letztere ausgiebiger und leichter als Rrennholz) nebst dem erforder­
lichen Unterzündholz mitnehmen.

R e i n o rm aler G eh irg-A u srü stu ng. Der Mann trägt 1 Nach­
schub- und 3 Reserve-, das Pferd 3 Reserve-Hafer-Portionen. Ausge­
schrotetes Fleisch für 1 Tag, Futter für die Reitpferde der Officiere, 
die Nachschub-Hafer-Portiou für alle Pferde, endlich eine Reserve- 
Portion für Mann und Pferd werden durch ärarische Proviaut-Traglhiere 
fortgeschafft. —  Lebendes Schlachtvieh auf 4 Tage hat der Truppe 
zu folgen.

Wenn der Weg, auf welchem eine Expedition unternommen wird, 
selbst für Saumthiere zu schlecht ist oder wenn die Zahi der letzteren 
nicht hiureicht, müssen Leute als Träger aufgenommeu werden.

Rei g em isch te r  G eb irg -A u srü stu u g ’ werden die Truppen 
bezüglich Verpflegung ganz so ausgerüstet und dotierd, wie im Feld- 
Krieg. Die Verpflegs-Golonnen erhallen außer den Fuhrwerken eine An­
zahl Tragthiere, durch welche der Verpfleg-Zuschub an jene Truppen 
vermittelt wird, welche sich auf Saumwegen oder Fußsteigen bewegen 
und daher ihre Proviant-Wägen zurück lassen mussten.

Gebirgs-Verpflegs-Colonnen: eine für jede im Gebirg operierende 
Infanterie-Truppen-Division. Dieselbe besteht aus 4 Staffeln mit je 
1-tägiger Nachschub-Verpflegung und 1 Reserve-Stafl’el mit 3-tügiger 
Reserve-Verpflegung (Conserven). DerenRestimmung etc. wielnfanterie- 
Verpflegs-Golounen.

.Jeder von der Haupt-Truppe getrennt operierenden Golonne ist 
eine entsprechend dotierte Section einer Gebirgs-Verpflegs-Golonne 
beizugeben. Verladung der Vorräthe, soweit es die Zeit zulässt, derart, 
dass je eine Partie Tragthiere den beiläuflgen Bedarf eines Bataillons 
oder einer Batterie trage.

Zum Transport der Naturalien-Vorräthe: eine Train-Abtheiluug, 
welche bei normaler Gebirg-Ausrüstung ganz aus Tragthieren, bei 
gemischter Gebirg-Ausrüstung theils aus solchen und theils aus Fuhr­
werken gebildet wird. In beiden Fällen von der Train-Truppe zur 
Fülu’ung dieses Ti’ains ein entsprechend starkes Begleit-Commando.

B ezeich nun g: nach der Infanterie-Truppen-Division, zu welcher 
sie gehören, z. B.: „Geb.-Verpfl.-Golonne der 1. Infanterie-Truppen- 
Division“ . Staffeln mit Nummern.
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Stand: 13 Beamte, 72 Manu der Verpflegs-Branclie (darunter
13 Officiers-Diener); hievon sind 1 Beamter und 1 Mann für die Vor­
gesetzte Division-Intendanz bestimmt. Die von den Truppen mit ge­
mischter Gehirg-Ausrüstuug zurück zu lassenden Proviant-Fuhrwerke 
sind der Verpflegs-Colonne zuzutheilen.

Feld-Verpflegs-Magazine und Feld-Bäckereien. — Wenn noth- 
wendig, kann einem im Gehirg operierenden Armee-Körper ein Feld- 
Verpilegs-Magazin und eine Feld-Bäckerei heigegeheu werden; in der 
Regel dürfte jedocli eine entsprechende Verstärkung der Militär-Ver- 
pflegs- (Filial-) Magazine, von welchen der Nachschub ausgeht, genügen.

G eb irgs -B äck ere ien  sind mit tragbaren eisernen Gebirgs- 
Backöfen ausgerüstet und werden den getrennt operierenden Golonnen 
nach Erfordernis beigegeben. Stand: 1 Beamter (bei demselben 2 Mann, 
1 Reitpferd und 1 Tragthier); jede Garnitur (2 Gebirgs-Backöfen)
14 Mann der Verpfiegs-ßranche, 10 Tragthier-Führer und 20 Trag- 
thiere.

Die Anzahl Garnituren richtet sich nach der Stärke der Golonne 
und nach sonstigen operativen Rücksichten.

Zur Fortschaifung der Mehl-Vorräthe etc. sind Tragthiere nach 
Bedarf aufzunehmen; ferner können 1—2 Reserve-Tragthiere mitge­
nommen werden.

F. Natural-Verpflegs-Gebüren.
1. Kriegs-Verplleg’S-Portion.

Volle Kriegs- (bezw. Nachschub-) Verpflegs-Portioti: 700 (700) g 
Brot oder 500 (500) g Zwieback oder Press-Brot;

140 (100) g Gemüse, 30 (30) g Salz, 0'5 (O’o) g Pfeffer oder 
Paprika, 36 (36) g Suppen-Gonserve, 25 (25) g ungebrannten Kaffee 
und 25 (25) g Zucker (eventuell als Kaffee-Gonserve);

9 (— ) cl Brautweiu;
353/g (17'8) g Rauch-Tabak; Officiere und Beamte erhalten nebst- 

dem 6 (6) Stück Gigarren gegen Bezahlung, iin Feiudes-Land unent­
geltlich;

400 (400) g frisches Fleisch, 20 (20) g Fett.
Reserve-Verpflegs-Portion aus Dauer-Gonserven: 250 5: Zwieback 

(Press-Brot), 1 Portion Fleisch-, 36 ¿r Suppen-Gonserve; — aus leichten 
Nachschub-Gonserven : 400 g Press-Brot und 200 g Fleisch-Gemüse oder 
andere gleichwertige GonserVen; — nebstdem in beiden Fällen 25/7 
Salz, 25 g Kaffee, 25 g Zucker.

Gelingt es, sobald eine Reserve-Verpflegs-Poi'tion verzehrt werden 
muss, im Feindes-Land ausnahmsweise doch frisches Fleisch aufzu­
treiben, so gebürt davon per Mann eine Zubuße bis zu 200 g.
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Surrogate, — Für 350 g B ro t oder 250 Z w ieback : je 200 g 
Fleisch, Gemüse (Reis, Graupen, Gries, Tarhonya, Hirse, Hülsen-Früchte, 
lleidengrütze), Koclimehl aus Weizen oder Mais, oder 1.000 ,<7 Kartoueln,

Für 400 «R in d f le is c h :  500 ¡7 Schwein-, Schaf-, Ziegen-, Kalb- 
Fleisch; 400 g Puckel- oder 330 g Rauch-Fleisch; 200 g Würste oder 
Fleisch-Conserven in Büchsen; 250 g Käse; 150 g Speck mit 100 g ge­
dampftem Hülsenfrüchten-Mehl; 700 r/ Brot; 500 77 Zwieback (Press-

Vür 140 () Gem üse: je 100 g Fleisch oder Mehl aus gedämpften 
IIülsen-Früchteu, 140 <7 Kochmehl, 300 <7 Sauerkraut, 1.000 g Kartofleln.

Für eine Portion (36 .9) S up p e n - G 0 n s e r v e : 269 Semmel-Mehl 
nebst 10 <7 Schweine-Schmalz und 1'5 77 Kümmel.

Für 25 <7 K a ffe e  und 25 77 Zucker: 6 £f Thee mit 25 ¿r Zucker 
und 4 cl Ruin, oder 25 g Gacao und 30 77 Zucker. _

Für eine Portion (9 cZ) B ran tw e in : 40 cl Wein, 75 cl Bier, 
6 cl Rum oder Gognac.

Andeutungen über das Abkochen. Im Zustand der Ruhe kann die 
Truppe 2— 3-mal täglich kochen: morgens Einbrenn-Suppe; mittags 
Suppe, Fleisch, Gemüse und Kaffee; abends gedünstetes oder gerostetes 
Fleiscli mit Gemüse, eventuell warmes Getränk.

Während der Operationen ist vor dem Aufbruch und unmittelbar 
nach dem Eintreffen am Marsch-Ziel: Suppe, Kaffee oder Thee zu ver­
abfolgen. Bei spätem Einrücken im Lager und frühem Aufbruch am 
nächsten Tag empfiehlt sich ein Mahl ohne Rind-Suppe, damit der Mann
bald zur Ruhe komme. • w f  n

Soll während einer langen Rast abgekocht werden, so ist (lalls 
man nicht Gonserven verwenden will) das Fleisch zu dünsten oder zu 
braten; das Sieden dauert zu lang. Wurde in der vorher gehenden 
Nacht abgekocht, so wird das Fleisch für den nächsten Tag m itp- 
nommen. Ist an diesem Tag während der Rast genügend Zeit, so wird 
die Gonserven-Suppe bereitet und nach dem Genuss derselben ein 
Stück Fleisch kalt gegessen, der Rest desselben später, etwa abends,
nebst einem warmen .Getränk genossen.

Das Abkochen wird vom Truppen-Gommandanten angeorduet; die 
höheren Gommanden greifen nur dann regelnd ein, wenn z. B. abends 
für den nächsten Tag oder während einer Rast gekocht werden soll 
oder eine zweite Etapen-Portion bewilligt wird u. dgl.

2. Kricgs-Futter-rortion.

Volle Kriegs- (bezw. Nachschub-) Futter-Portion für alle ärarischen 
und eigenen Pferde; 5’5 (5-0) hg Hafer, 3 (—) Ä77 Heu (letzteres wird 
nicht nachgeführt, sondern gekauft oder nn Feiiides-Land 
requiriert).
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Reserve-Futter-Portion: 2’5 l-g Hafer (bezüglich Ileu gilt das eben 
Gesagte).

Futter-Gebür der Schlacht-Thiere. — Für ein R in d : VO h(j Heu
oder 15 kg Gersten- (bezw, Hafer-) Stroh, oder 7 kg Kleie, oder 4'5 kg 
Getreideschrot, oder 36 Wiesengrund zur Weide, oder 40 kg Grün- 
futter. — Für ein Sch af: 3 kg Heu oder 4 kg Gersten- (bezw. Hafer-) 
Stroh, oder 10 ??¡2 Wiesengrund zur Weide. — Für ein S ch w ein : 
2 kg Kukuruz oder Gerste, oder 4 kg Kleie.

Surrogate. — Für 5'5 kg H a fe r: je 5'5 kg Kukuruz, Korn, Halb­
frucht, Gerste, Linsen, Wicken, Brot oder 4 kg Zwieback, oder 12 kg 
reifes Getreide in Garben. — Für 3 % Heu: 12 Grünfutter, oder 
4 Ä(7 Gersten- (bezw. Hafer-) Stroh, 5 Kai'toffeln, 3 kg reifes Getreide 
in Garben, je 2 kg Schrott, Fußmehl, Mehl-Knoppern oder Kleie. — 
Außerdem auch andere landes-übliche Artikeln in dem vom höheren 
Gominando festgesetzten Ausmaß.

Klee soll den Pferden mit Vorsicht, grüne Hülsenfrucht aber gar 
nicht gegeben werden,

3. Gebüren der Civil-Personen und -Pferde.
Die vom Land (auf unbestimmte Zeit) beigestellten Land e s - 

fuhren  (Tragthiere), dann die Personen und Thiere der M arketender 
werden in ärarische Verpflegung genommen. Es gebürt den Kutschern 
(Tragthier-Führeru), Treibern, Schmieden, Gonducteuren, Marketendern 
und deren Gehilfen die Kriegs-Verpflegs-Portion wie den Truppen und 
Anstalten.

Pferde kleinen Schlages (Tragthiere) erhalten als volle und Nach­
schub-Portion 3 kg, als Reserve-Portion 2'5 kg Hafer, und in beiden 
Fällen nach Möglichkeit .3 kg Heu täglich. — Landes-Pferde vom Schlag 
der Militär-Zugpferde dieselbe Futtei'-Gebür wie letztere.

Allen im G e fo lg e  eines m ob ilen  A rm ee-K örp ers  b e fin d ­
lich en  G iv il-Person en , welche zu demselben in einem Dienst- oder 
Vertrag-Verhältnis stehen, sowie den eigenen Pferden derselben gebürt 
die gleiche Verpflegung wie den Personen und eigenen Pferden dieses 
Armee-Körpers.

4. Fas.snng:en.
Ort und Zeit (im Stillstand auch Reihenfolge) der Fassung imTages- 

Befehl, in der Marsch-Disposition oder durch Aviso bekannt geben, .lede 
Fassung durch einen Officier bewirken; die ihm beigegebene 
Mannschaft, soAveit möglich, mit Säcken und Gefäßen versehen; für 
Abtheiluugen und Anstalten, welche keinen Proviant-Officier haben, 
besorgt jener des betreffenden Haupt- (Stabs-) Quartier den Verpflegs- 
Dienst.
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Naturalien-Fassungen bei den Feld-Verpfleg-Anstalten werden 
grundsätzdich jeden Tag vollzogen, u. zw. (wenn der Zuscliub durch 
Verpfleg-Staffeln erfolgt) nach ganzen Verpfleg-Staifelu oder Wagen- 
Partien; jeder Überschuss über die GebOr kommt der Truppe zugute, 
ein etwaiger Abgang ist gegenstandslos.

Als Hilfs-Mittel bei Vertheilung der Verpfleg-Arlikeln dienen folgende 
Holil-Maße: Koch-Kessel für zwei Mann 2‘8 ?, Deckel (je nachdem Infanterie­
oder Cavallerie-Kochkesscl) O't)—D l l; Koch-Kessel für fünf Mann 6 '7/, Deckel 
D8 ?; Wasser-Kanne 3-öZ; Ess-Schale l'Ol, Deckel 0 '3/, Kaffee-Portionen- 
Becher 0’18/.

G. Leistungs-Fähigkeit der Transport-Mitteln.
Im  a llg em e in en : zweisp. (viersp.) Wagen 6 (14) q; auf den 

nordöstlichen und östlichen Krieg-Schauplätzen nur 4 bis 5y. — Zweisp. 
(viersp.) R ils t-W agen  circa: 800 (1.200) Brot-, oder 200 (300) Hafer-, 
oder 300 (500) Heu-Portionen, oder 120 (170) Hafer- und 120 (170) 
Heu-Portionen; im allgemeinen auf guten Straßen 9 (14)2, auf schlechten 
nur 6 (10— 12) q. —  Zweisp. Lan des-F u h rw erk  netto: 200—400 
Heu-Portionen oder 6 — 7 hl; im allgemeinen jene aus den östlichen 
Ländern 4— 5 q, jene aus den westlichen Ländern 6 — 8 q. —  T ra g ­
th ie r  (brutto): bis zu 112 kg; bei Berechnung des Bedarfes an Trag- 
thieren sind als Netto-Ladung (Bagage des Führer und Ausrüstung des 
Traglhieres nicht eingei’eclmet) per Trag-Pferd 70— 80 kg, per Maul­
thier 80— 90 kg, per Maulesel oder Esel 50— 60 kg anzuuehuieu. — 
T rä ge r ; vermag 28 kg zu transportieren.

(Eisenbahnen; siehe XVII. Abschnitt.)

TIT. Train-Wesen.
T n ip p o n -T ra in : bei den einzelnen Truppen angeführt. —  T ra in s  

[aupt- und S la b s -Q u a r lie re :  Seite 74 und bei „Armee im Fe­
der

Haupt- und S la b s -Q u a r lie re :  Seite 74 und bei „Armee im Felde“ 
(Seite 143—149), A rm e e - T ra in: siehe die verschiedenen „Reserve-Anstalten“,

A. Train-Truppe.
3 Regimenter. .ledes : Stab ; 5 Divisionen mit einer Anzahl Train- 

Escadroiien und sonstigen Bespannungs-Korpeni. — Im Krieg werden in 
der Hegel jede Infanterie- und jede Cavallerie-Truppen-Division, jedes 
Corps-, jedes Armee-, dasArmee-Ober-Commando und je 4 Kriegsbrücken 
eine Train-Escadron erhalten. Von den Ersatz-Depot-Gadres sind neu 
aufzustellen: Gorps-Train-Parks, Train-Begleitungs-Escadronen fürFeld- 
Verpflegs-Magazine, Train-Detachements für Feld-Bäckereien, Etapen-
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Train-Züge, Depots für marode Pferde und die Ersatz-Depots; von den 
Cadres für Gebirgs-Train-Escadronen : eine Anzahl solcher Escadronen.

Im F rieden  jede Train-Division: Stab, eine Anzalil Train-Escadroiicn; 
Ersatz-Depot-Cadre ; bei den Train-Divisionen Nr. 6, 11, lä, 14 noch je ein Cadre 
für Gebirgs-Train-Escadronen.

Bezeichnung: Train-Regimenter Nr. 1—3. Traiir-Divisionen und 
Abtheilungen (ohne Rücksicht auf Regiments- oder Divisions-Verhand) 
fortlaufende Nummern; Corps-Train-Parks, Depots für marode Pferde, 
Traiu-Begleituug-Escadronen und -Detachements mit der Nummer der 
Train-Division d. i. desjenigen Corps, welchem sie zugehören.

Stand. (Bei jeder Escadron ist ein Train-Soldat zum Trompeter 
ausgebildet.)

Boi den Escadronen für Haupt- (Stabs-) Quartiere werden jedem General 
(mit einem Brigade-Commando betrauten Oberst) des Haupt- (Stabs-) Quartier
1 Paar (bcachirrte) Zug-Pferde und je 1 Train-Soldat sicliergestellt, welche über 
Anforderung entweder gegen Zalihmg des Pferde-Ansehatfimgs-Beitrages (für
2 Pferde 36Ö fl.) in das beschränkte, oder gegen Zahlung des vollen Anschaffungs­
preises in das unbeschränkte Eigenthum übernommen werden können (Ein­
schreiten au das Vorgesetzte Corps- bezw. Armee-Coramando).

Tra in  - E scadron  für das Arm ee - Ober - Commando. 
Escadrons-Commando und l.Zug (operierendesHauptquartier): 35Fuhr­
werke, eventuell 25 Beiwügen. —  2. Zug (Geneial-Etapen-Gommaudo) : 
24 Fuhrwerke, eventuell 19 Beiwägen.

T ra in -E sca d ron  für ein Arm ee-Com m ando. Escadrons- 
Commando und 1. Zug (Armee-Hauptquartier): 26 Fuhrwerke, eventuell 
11 Beiwägen. —  2. Zug (Armee-General-Commando) ; 84 Fuhrwerke, 
eventuell 16 Beiwägen. —  3. uud 4. Zug (Verpflegs-Traiu des Armee- 
Commando): je 33 Fuhrwerke, eventuell 100 Beiwägen. — 5. Zug 
(Armee-Telegrapheu-Abtheiluiig) : 34 Fuhrwerke.

T ra in -E sca d ron  für ein Corps-Gom m ando. 1. Zug (Corps- 
Hptq. incl. Telegraphen-Abth.) : 54 Fuhrwerke, eventuell 10 Beiwägen. 
—  2., 3., 4., 5. Zug (vier Nachschub-Staifeln) je; 42 Civil-Fuhrwerke. —  
6. Zug (Reserve-Verpfleg-Staffel) : 65 Civil-Fuhrwerke.

T ra in -E sca d ron  fü r eine In fa n te r ie -T ru p p en -D iv is io n . 
l.Z u g  (Stabsq. incl. Sanit.-Anstalt) : 44 Fuhrwerke, eventuell 16 Bei­
wägen. —  2., 3., 4., 5. Zug (vier Nachschub-Staffeln) je: 82 Givil-Fuhr- 
werke. — 6. Zug (Reserve-Verpileg-Staffel) : 152 Civil-Fuhrwerke.

T ra in -E scadron  für eine C a va lle r ie -T ru p p en -D iv is ion . 
1. Zug (Stabsq. incl. Sanit.-Anstalt) : 31 Fuhrwerke, eventuell 9 
Beiwagen. — 2., 3., 4., 5. Zug (vier Nachschub-Staffeln) je: 95 Civil- 
Fuhrwerke.— 6. Zug (Reserve-Verpfleg-Staffel) : 155 Civil-Fuhrwerke.

T ra in -E sca d ron  für v ie r  K riegs -B rü cken -E qu ipageu . 
Escadrons-Commando grundsätzlich bei jenem Brückeu-Train, wo sich 
die Mehrzahl Besp.-Züge befindet. —  1., 2., 3. Zug (Bespannung für 
drei normale Equipagen) je: 5 viersp. Fuhrwerke, eventuell 1 Beiwagen.



__ 4. Zug (für eine leiclite Kriegs-Brücken-Equipage): gleich den drei
erstenZügen. Iliezu dieBespannung derPionuier-Zeugs-Reserve: SFuhr- 
werke, eventuell 4Beiwägenund dieBespannung der Sclianzzeug-Golonne.

G eb irgs-T ra in -E scad ron . Commando; 2Zöge, jeder zu 2Halb- 
zügen mit je 50 Transport-Tragthieren. Nur die Transport-Tragthiere 
bilden die Grundlage zur Berechnung der für die gebirgsmäßige Aus­
rüstung von höheren Commandeu, Truppen und Anstalten erfordeidichen 
Train-Abtheilungen.

T ra in -B eg le itu n g -E sca d ro n  für ein Feld-Verpflegs Magazin 
(Commando und 15 Züge); 1.674 Givil-Fuhren.

T ra in  - D etachem ent für eine Feld-Bäckerei: 30 ärarische,
4 Personen-, 4 Gepäcks-, 305 Last-Wägen. Wird das Train-Detachement 
ausschließlich aus Landesfuhren gebildet, so bleiben die 30 Feld- 
Backofen-Wägen zurück und das Detachement besteht dann aus: 
4 Personen-, 4 Gepäcks-, 547 Last-Wägen (unter letzteren 90 zur Ver­
ladung der Feldbäckerei-Ausrüstung).

E tap en -T ra in zu g : 66 Wägen.
E rsa tz -D ep o t : 6 Officiere, 98 Mann, 134 Pferde, 6 Fuhrwerke.
Bewaffnung: Officiere, Gadet-Officier-Stellvertreter, Wachtmeister, 

Rechnungs-ünterofficiere 1. GL, Büchsenmacher und Gurschmiede, — 
ferner (ausgenommen Gebirgs-Train-Escadroneu und Gebirgs-Divisions- 
Train-Parks) Zugsfülirer, Rechnungs-Unterofficiere 2. GL, Corporate 
und Trompeter, —■ endlich die berittenen Train-feoldaten dei Tiain 
Escadronen, Train-Begleit.-Escadronen und -Detachements für Feld- 
Bäckereien Gavallerie-Säbel; die übrige Mannschaft (Offlciers-Diener 
ausgenommen) Pionnier-Säbel. Officiere und (mit Ausnahme der 
Regiments-Professionisteu) die Unterofficiere Revolver. Alle Train- 
Soldaten Hinterlad-Garabiner.

Munition: per Revolver oder Gai’abiner 30 Patronen,
Montur (im Krieg); Feld-Kappe; Waffenrock (ausgenommen 

Mannschaft der Gebirgs-Train-Escadronen), Baumwoll-Leibchen, Bluse; 
Stiefel-Hose (Train-Soldaten und Offlciers-Diener der Gebirgs-Train- 
Escadronen Pautalons); Mantel (Mannschaft der Gebirgs-Train- 
Escadronen den Infanterie-Mantel); Stiefeln (Train-Soldaten und Offi- 
ciers-Diener der Gebirgs-Train-Escadronen Schuhe) je 1 Paar; Leib­
binde, Fäustlinge (Unterofficiere Handschuhe). Mannschaft der bosuisch- 
hercegovinischen Train-Standes-Abtheihmgen: Fez mit blauer Quaste, 
sonst wie die Train-Truppe.

Rüstung. Pack-Tornister (lederner): Unterofficiere; Train-Soldaten 
(mit Ausnahme der Professionisten). Tornister aus Doppel-Segeltuch 
mul Brotsack: die übrige Mannschaft. 2 Patron-Taschen per Garabiner 
mul Revolver.

Feld-Geräthe: Feld-Flasche, Ess-Schale, Koch-Geschirre ä 5 Manu. 
Bei jedem Fuhrwerk 1 Krampe oder 1 Schaufel. Jede nicht bei einer
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Truppen-DiVision eingetheilte Train- und jede Gebirgs-Train-Escadron 
1 Verband- und 1 Medicamenten-Packtasche (bei der Bagage fortzu- 
briugen).

B. Train-Reserve-Anstalten
bei der Armee im Felde haben Abgänge au Pferden (Tragthieren) und 
Train-Material jeder Art (ausschließlich der Compagnie-Munitions- 
Wägen und Brücken-Wägen) für den Armee- und Truppen-Train (mit 
Ausnalime jenes der Artillerie) zu decken und bei der Traiii-Truppe die 
Mannschaft zu ergänzen.

Traiu-Escadrouen und Truppen-Trains erhalten den Ersatz an 
Train-Material gewöhnlich bei der dem betreffenden Armee-Theil zu- 
gewieseuen Train-Reserve-Anslalt. Befinden sich jedoch Abtheilungen 
in der Nähe einer nicht zu ihrem Armee-Körper gehörigen Train- 
Reserve-Anstalt, so ist auch diese verpflichtet, den Ersatz nach Mög­
lichkeit zu leisten.

Geblrgs-Divisions-Train-Parks; für Infanterie-Truppen-Divisioneu 
im Gebirgs-Krieg. Je ein Park-Gommando, eigenen Park- und Ergän­
zung-Stand. Jeder Park: 1 Officier, 1 Thier-Arzt; 98 Mann; 11 Reit-, 
W  Zug-Pferde, 70 Tragthiere ; 5 viersp. Wägen.

Corps-Train-Parks: leisten den Abtheiluugen der Train-Truppe 
und den Truppen-Trains Ersatz an Pferden und Train-Material, den 
ersteren auch an Mannschaft. Der Park besteht aus: Commando und 
4 gleich organisierten (gleich ausgerüsteten) Golonnen (jede eigenen 
Pai’k- und Ergänzung-Stand).

S tand : 6 Officiere, 1 Thier-Arzt; 288 Mann; 30 Reit-, 236 
Zug-Pferde; 25 viersp. Fuhrwerke. Hiezu eventuell 21 zweisp. Bei­
wägen. Außerdem 70 Reit-Pferde für solche Officiere, welche sich im 
Krieg beritten zu machen haben.

U n terordn u n g : im AVeg des Gorps-Train-Commandauteu dem 
Gorps-Gomniaiido. — Bezüglich V e rp fle gu n g  ist der Park au den 
Rechnungsführer und Proviant-Officier des Corps-Hauptquartiers 
gewiesen.

E rgänzung: Train-Material aus dem Armee-Train-Feld-Depot
oder (wenn ein solches nicht aufgestellt ist) direct aus dem Haupt- 
Ausrüstungs-Platz; Mannschaft und Pferde aus dem Ersatz-Depot.

Depots für marode Pferde: haben erkrankte Pferde (Tragthiere) 
jener Corps, welclie vom Armee-Gommando an sie gewiesen werden, 
feimer auch kranke Pferde (Tragthiere) anderer Armee-Körper und der 
Militär- oder mit der Armee im Vectrags-Verhältniss stehenden Civil- 
Personen — in thierärztliche Behandlung zu übernehmen. Jedes Depot 
ist für 100 kranke Pferde ausgerüstet.
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Nicht marschfähige Pferde und solche, hei welchen eine baldige 
Heilung nicht zu erwarten, sind (nöthigenfalls durch Vermittelung des 
Etapen-Commaudo) an die Orts-Behörde zu übergeben.

Stand: 1 Subaltern-Offlcier, 1 Thier-Arzt; 1 Rechnung-Unter- 
officier, 1 Zugsführer, 2 Corporale, 6 Train-Soldaten, 1 Gur-, 1 Huf- 
Schmied, 2 Ofüciers-Diener; 2 Landes-Fuhrwerke (2 Fuhrleute, 4 Zug- 
Pferde).

U n tero rdn u n g : im Weg des Armee-Train-Inspector dem Armee- 
General-Commando.

Armee-Train-Feld-Depots (zählen zu den Traiu-Zeug-Anstalten): 
werden nur im Bedarfsfall (für jede Annee eines) aufgestellt; sind 
zum Ersatz des Train-Materials für die Gorps-Train-Parks bestimmt. 
Selbständige Corps u. dgl. erhalten unter Umständen besondere Train- 
Feld-Depots.

Sümmtliche Vorräthe sind in Depot-Räumlichkeiten zu liinterlegeu; 
größere Reparaturs-Werkstätten einzurichten. Bei Wahl des Aufstellung- 
Ortes ist auf Sicherheit vor feindlichen Überfällen, sowie auf gute und 
schnelle Verbindungen mit der Armee bedacht zu nehmen.

Stand des Depot-Gommando: 1 Stabs-Officier, 1 Rittmeister oder 
Subaltern-Offlcier, 1 Rechnung-Offlcier; 2 Hilfarbeiter, 2 Unterofflciere, 
3 Officiers-Dieuer. — Train-Zeug-Abtheilung: 2 Rittmeister oder
Subaltern-Officiere, 15 Unterofficiere, 191 Train-Soldaten, 2 Offleiers­
diener. — Wenn es die localen Verhältnisse erheischen, wird dem Depot 
auch eine Anzahl bespannter Rüst-Wägen für den Transport von und 
zu den Bahnhöfen oder Landungs-Plätzen zugewiesen; der Abschub 
des Train-Material zu den Armee-Train-Parks geschieht, wenn keine 
Eisenbahn-oder Schiffahrt-Verbinduug besteht, mit Laudes-Fuhrwerken.

U n te ro rd n u n g : im Weg des Armee-Train-Inspector dem Armee- 
General-Gommando.

E rgän zun g: aus dem Train-Zeugs-Depot zu Klosterneuburg.

C. Hilf-Organe für das Train-Wesen.
Armee-Train-Inspector (Commandant des Train-Regimentes) ist 

Hilf-Organ des Armee-General-Gommando. Wirkungskreis : oberste
Leitung aller bei der Armee eingetheilten Train-Organe, -Abtheilungen 
und -Anstalten, Sorge für ihre Vollzähligkeit und Dienstfähigkeit; spe- 
cielle und directe Einflussnahme auf die in keinem Corps-Verband 
stehenden, bei der Armee eingetheilten Abtheiluugen und Reserve- 
Anstalten der Train-Truppe. Ein Train-Gommando führt er nicht.

Stand: 1 Oberst, 1 Rittmeister, 1 Adjutant, 1 Ober-Thierarzt; 
11 Mann; 7Reit-, 2 Zug-Pferde; 1 zweisp.Deckel- und ev. 1 Bei-Wagen. 
— Zur Führung des Etapeu-Train: 1 Stabsofficier („Train-Inspiderungs- 
Commandant“ ), 1 Adjutant, 5 Rittmeister oder Obeiiieutenante (.iTrain-
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Golotmen-Gommandanten“), 1 Thier-Arzt; 16 Mann; 15 Reit-Pferde. — 
Im ganzen: 12 Officiere, 27 Mann, 24 Pferde, 1 Fuhrwerk.

Corps-Train-Commandant (Commandant der Train-Division des 
Corps) hat innerhalb seines Bereiches denselben Wirkungskreis, wie 
der Armee-Train-Iuspector bei der Armee. Er führt das Train-Goni- 
mando über die vereinigten Ttieile des Corps-Train.

Stand: 1 Stabsofficier, 1 Adjutant; 1 Trompeter, 1 Corporal, 
4 Train-Soldaten, 2 Ofticiers-Üiener; 2 ürarische, 3 eigene Reit-, 2 Zug- 
Pferde ; 1 zweisp. Deckel- und ev. 1 Bei-A¥agen. — Hat der Corps-Train- 
Commandant den großen Train einer mehr als 2 Truppen-Divisiouen 
tiefen Colonne zu führen, so überweist ihm das Golonnen-Commando 
die für Train-Leitung, Ilefehls- und Melde-Dienst nöthigen Organe 
(Generalstabs-Officiere, Ordonnanz-Reiter und Feld-Gendarmen).

Divisions-Train-Commandant: als solcher fungiert der Commandant 
der bei der Truppeu-Divisioii eingetheilten Train-Escadrou.

D. Train-Zeugswesen
umfasst die Beschaffung des für die Ausrüstung des Heeres und der 
festen Plätze nöthigen Train-Material (mit Ausnahme des Artillerie- und 
Kriegs-Brücken-Train, dann der Gompagnie-Munitions-Wägen), ferner 
die Verwaltung und Instandhaltung dieses Materials mit Ausnahme 
jenes Theiles desselben, welcher den Truppen zum Gebrauch und zur 
Vorratlihaltung übergeben ist.

Bewaffnung bei den Anstalten des Train-Zeugswesen: Officiere und 
Wachtmeister Cavallerie-, die übrigen Unterofficiere, Meister und Train- 
Soldaten Pionnier-Säbel.

Tr a in -Z  e u g s -D  e p o t in Klosternenliurg (mit den detachierten Vervval- 
tnng-Sectionen zu Maiein und Drohobycz): liildet den Haupt-Erzeiigmigs-Platz 
für das Train-Material des Heeres. Doniselben obliegt weiter die Übernahme des 
von der l’rivat-Industrie erzeugten Train-Material, die Magazinierung und 
Evidenthaltung u. s. w. Es bildet in militilrischor, technisch - administrativer 
und ökonomischer Boziohung einen selbslüiidigen Körper; wird in Verwal­
tung- und Erzeuguug-Soctionen eiugetheilt; für die Schreib-Goschäfte beslehen 
Detail-, Rechnungs- und eventuell auch Spediüons-Kanzleien. — Stand : 
1 Stabs-Ofiicier, 2 Rittmeister, 2 Subaltern-Ofiiciere, 1 Rechnung-Offleier, 2t 
Unterofficiere und Meister, .37 Train-Soldaten, 6 Officiers-Dionor; 2 Zug-Pferde 
für den Speditions-Dienst. — Unterordnung: technisch-administrativ direct 
dem Reichs-Kriegs-Ministerium, sonst dem 2. Gorps-Commaudo in Wien.

Tra i n -Z  eu g s -F i li a l-D  op o t s in Budapest und iSarajevo (mit einem 
Detachement in Müstar): denselben obliegt hauptsächlich die Verwaltung und 
Instandhaltung der bei denselben deponierten Train-Material-Sorten, eventnoll 
auch die Neu-Erzengung und Beschaffung von Train-Material oder deren Über­
nahme von der Privat-Indnstrie. — Stand: jenes in Budapest 1 Officior und 
17 Mann; jenes in Sarajevo (inclusive Uetachemenl in Mostar) 4 Officiere und 
51 Mann. — Untorordnnng: im allgemeinen dein 'Prain-Zeugs-Dopot zu
Klosterneuburg, militärisch- und okonoinisch-adiiiuiislraliv dem 4., rosp. 
15. Corps-Cnniinando.

Train-ZeugS'Compagnie zu Klosterneuburg: vom Train-Zeugs- 
Depot.aufgestellt, hat dem Train-Zeugs- und den Train-Zeugs-Filial-
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Depots das für den vermehi’ten Dienst in den Werkstätten und Maga­
zinen erforderliche Aufsichts- und Arbeits-Personal beizustellen.

Stand (Maximal-) beim Train - Zeugs-Depot zu Klosterneuburg: 
1 Rittmeister, 2 Subalteru-Officiere, 31 Unterofficiere und Meister, 
158 Train-Soldaten, 3 Ofiiciers-Dieuer. Beim Traiu-Zeugs-Filial-Depot 
in Budapest: 2 Sub.-Officiere, 19 Unterofficiere und Meister, 107 Train- 
Soldaten, 2 Offic.-Diener. Im ganzen: 5 Offleiere, 323 Mann. Die etwa 
weitei’S notliwendigen Arbeits-Kräfte werden aus dem Civil gedungen.

U n tero rdn u n g : dem Commando des Train-Zeugs-Depot,
Train-Zeug-Abtheilungen bei den im Krieg ev. zu errichtenden 

Armee-Train-Feld-Depots: haben das ihnen zugewiesene Train-Material 
zu vergalten und zu verrechnen, für den Ersatz der verbrauchten Sorten 
zu sorgen, sowie Reparaturen am Train - Material zu bewirken. Beim 
Train-Zeugs-Depot zu Klosterneuburg können 2, bei jenem zu Budapest 
kann l Train-Zeug-Abtheilung aufgestellt werden.

Maximal-Stand: 2 Sub.-Officiere, 15 Unterofficiere und Meister, 
191 Train-Soldaten, 2 Offic.-Diener. Hiezu das Personal für die auf 
den Etapen-Linien ev. zu errichtenden Reparaturs-Werkstätten (für 
jede Werkstätten-Gruppe 7 Unterofficiere und 81 Mann).

U n tero rdn u n g : den Coinmanden der Armee-Train-Feld-Depots.

E. Train-Ordnung.
M ärsche  des T ra in : XIV. Abschnitt, hauptsächlich „Marsch-Disciplin“ 

und „Verhalten in besonderen Fällen“.
Der Train führt der Armee im Felde die Mitteln für ihre Ernährung, 

für die Erhaltung ihrer Schlagfertigkeit und Operationsfähigkeit nach. 
Er umfasst daher alle hiefür bestimmten Fuhrwerke, Pferde, Trag- 
thiere, das Schlachtvieh und endlich das zugehörige Personal. — Die 
reglemenlmäßig unmittelbar in der Truppen-Colonne marschierenden 
Compagnie- und Batterie-Munitions-, dann Requisiten-Wägen der tech- 
nisclieu Truppen und die beschirrten Reserve-Pferde der Fuß-Truppen 
werden hinsichtlich ihier Verwendung niclit zum Train gerechnet.1. Oliedening des Train.

Truppen Train (mit Ausnahme jenes der Eisenbahn-Compagnien): 
in Gefechts- und Bagage-Train.

G e fech ts -T ra in : vom Truppen-Train alle Bestaudtheile, welche 
im oder unmittelbar nach dem Gefecht benöthigt werden, d. i. Marketen­
der-, Proviant-, Werkzeug-, Requisiten-Wägen, Reserve-Pferde.

B a ga ge -T ra in : vom Truppeu-Train alle nicht unmittelbar 
nöthigen Bestaudtheile (Deckel-, Kanzlei-, Bagage-Wägen, nebst den 
dazu eingetheilten Personen und Pferden). Er muss von der Truppe 
weiter abbleiben, soll sieh aber doch wenigstens nach einigen Tagen 
mit ihr wieder vereinigen.
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Train der Haupt- und Stabs-Quartiere (zählt hinsichtlich Ausrüstung 
zum Armee-Train): führt die Kanzleien und Bagagen, sowie sonstige 
Erfordernisse der höheren Gommanden bei der Armee im Felde. — 
Dieser (sowie der Armee-) Train wird nicht in Gefechts- und Bagage- 
Train gegliedert, doch können im Bedarfsfall einzelne Fuhnverke etc. 
ausgeschieden und zum Bagage-Train eiugetheilt werden.

Armee-Train; alle organisationsgemäß für Armee-Körper oder für 
die Armee im Felde überhaupt bestimmten mobilen Beserve-iDistalten 
(bezüglich Ausscheidung einzelner Theile zum Bagage-Train siehe 
„Train der Haupt- und Stabs-Quartiere“):

M u n itions-T ra ins  (Artillerie - Reserve - Anstalten): Divisi ons- 
Munitions-Parks, Cavallerie-Divisions-Munitions-Golonnen, Gorys- und 
Armee-Munitions-Parks.

S an itä ts-T ra in s  (Sanitäts-Reserve-Anstalten): Division-Sani­
tät Anstalten, Feld-Spitäler.

V e rp fle g s  -T ra in s  (mobileFeld-Verpilegs-Anstalten); Infanterie-, 
Gavallerie-, Gorps-Verpflegs-Golonnen, Verpflegs-Trains der Armee-Gom- 
manden und des Armee-Ober-Commando, Feld-Verpflegs-Magazine, Feld- 
Bäckereien, Schlachtvieh-Depots, Etapen-Traiu-ZOge.

T ech n isch e  T ra in s : Brücken-Trains mit den Pionnier-Zeugs- 
Reserven, Schanzzeug-Golonueu, Feld-Telegraphen- (Signal-) Abthei­
lungen.

T ra in -R ese rve -A n s ta lten : Gorps-Train-Parks, Depots für
marode Pferde.

2. Forinalioii der Trains.

Man unterscheidet ä ra risch e  und la n d esü b lich e  frans- 
p o r t-M itte lu . Letztere wieder in: vom  Land b e ig e s te l lt e  (Loco- 
Fuhren für 1 oder i/a Tag, Vorspanns-Fuhren auf 1— 3 Märsche, 
Landes-Fuhren auf unbestimmte Zeit), c o n tra c t lic h  g em ie te te  
und angekau fte G iv il-Fu hreu .

Um schwere ärarische Fuhrwerke auf schlechten Gornmunicationen 
fortzubringen, entlastet man sie nach Bedarf durch dauernd zu ge­
wiesene Landes-Fuhren (Bei-W ägen). .

Erforderliche Bei-Wägen (Personen-, Gepäck-, Last-Wägen): opaiieiendea 
Häupter, des Armee-Ober-Commando .30, General-Etapeii-Gommando t 5 ; Anneo- 
Ilanplq. 15, Armee-General-Goiniiiando 27 ; Corps-Hauptq. 38; J rruT«“ ^^ 
siou-Stabsq. 3; Brigade-Stab 1; -  Iiifaiitorie-Regiment-Slab 1, jedesBatai oii 2 , 
T«___*11_______  Ci. ntlm'selhständiiTes Jilffcr-Balaillüu 3,

Armee-MinSiöns“Park jede Reservo-Mun.-Goloime 89, die 
Colonne 41 ;-Pionnier-Bataillon-Stab 1, jede Compagnie 6 (5), normale Kuegs- 
Bröcken-Equipage 1 ; Eisenbahn-Compagnie 5; ,/ j
Corns-Train-Park 21 ; — Infanterie- (Gavallerie-) Division-Saiiitat-Anÿall 8 (1), 
Feld-Spital 30 ; -  Infanterie- (Gavallerie-) Verpflegs-Colonne 483 ^orps-
Verrtfleo-s-Goloniic 233 ; Verpilegs-ïrain des Armee" (Ober-) Commando -00 (20), 
Foli-Verpflegs-Magazin 1.674 ; Fcld-Bäckerei-Secliou 184; Schlachtvicli-Depol-
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Secüon 9; Depot für marodu Pferd j 3; — vereinigter Gefechts- (Bagage-) Train 
einer Inft.-Trnpp.-Division 22 (39), eines Corps 94 (120).

Feld-Spitäler und Armee-Munitions-Parks haben ärarisclie Fuhr­
werke mit L a 11 d e s -13 e s p a n n u n g e 11, Bei - Wägen bedarfsweise.

Verpflegs-Trains — ausgenommen Etapen-Trainzüge — bestehen 
ganz oder größtentheils aus Land es-Fuhren ; Etapen-Trainzüge 
normal aus ärarischen Fuhrwerken und Pferden, im Bedarfsfall aus 
Laudes-Fuhren.

Landes-Fuhren normal zweispännig. Zu jeder Fuhre (zu je 2 be­
schirrten Zug-Pferden) gehört ein Fuhrmann, zu jeder Koppel (in der 
Regel 2) Tragthiere ein Tragthicr-Führer. Zu je 50 Civil-Fuhrwerken 
ein berittener Gonducteur und 1 Beschlag-Schmied (Gonduc teur­
sch aft).

Sind Trains aus ärarischen und landesüblichen Fuhrwerken 
zusammen zu setzen, so dürfte es sich, wegen der verschiedenen 
Marscli-Geschwindigkeit, empfehlen, für jede Fuhrwerk-Gattung eigene 
Colonnen- oder Wagen-Partien zu bilden.

Dio landesüblichen Pferde kleinen Schlages worden zumeist mit den 
ilrarischen Bespannungen nicht gleichen Schritt halten können, wahrend sie 
bei ihrer eigenthümlichon Gang-Art (Zoltol-Trab) doch ebenso schnell ans 
Ziel kommen. Daher zweckmäßig, solchen Landes-Fnhrwerken (bol kleineren 
selbständigen Colonnen) durch Eintheihuig an die Queue und größere Distanzen 
mehr Spielraum zu gewähren.

.Jeder größere Train gliedert sich in „T ra i n-Th e i le “ . Den aus 
Landes-Fuhrwerken gebildeten Trains werden zur Führung Abtlieilungen 
der Train-Truppe oder der auf den Etapen-Linien verwendeten Truppen 
beigegeben; jede derlei Train-Colonue theiltsich, sofern keine organische 
Gliederung bestellt, in W agen-G olonnen  (Züge) zu höchstens 200 
und diese in G onducteur schä ften  zu höchstens 50 Fuhrwerken 
(Tragthieren), welch letztere unter Führung und Aufsicht je eines 
beritteuen Givil-Goiiducteur stehen, —

T r a i u e i n e r I n fa n t e r i e- (G a V a 11 e r i e-) T r u p p e n - D i V i s i 0 n : 
jener des Division-Stabsiiuartier (Gavallerie-Telegraphen-Abtlieilung), 
Sanität-Anstalt, Munitions-Park (Muu.-Golonne), Verpflegs-Golonne. 
Fallweise zugewieseu: Divisions-Brücken-Train, Section eines Feld- 
Spital, Verpflegs-Magazin-Staffeln, Feldbäckerei- und Sclilachtvieh- 
Depot-Sectionen, Feld-Signal-Abllieilung. Fallweise gebildet: ver­
einigter Gefechts- und vereinigter Bagage-Train.

T ra in  eines C orps: jener des Hauptrpiartier, Telegraphen-, 
Telophon-Abtheiluug, Munitions-Park, leichte Kriegs-Brücken-Equipage, 
Schanzzeug-, Verpflegs-Golonne, Gorps-Train-Park. Vor Beginn der 
Openilionen in der Regel zugetheilt: Feld-Verpflegs-Magazin, Feld- 
Bäckerei, Schlachtvieh-Depot, Feld-Spital, Depot für marode Pferde. 
Fallweise zugewiesen: normale Kiiegs-Brücken-Equipagen. Fallweise 
gebildet: vereinigter Gefechts- und vereinigter Bagage-Train.

T ra in  eines A rm ee -H a u p tq u a rt ie r : Fuhrwerke etc. des 
llauptq., Armee-relegraphen-Abthoilung, normale Kriegs-Brückeu- 

Haiulhuch. G
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Equipagen, Armee-Munitions-Park, Verpflegs-Tram des Armee-C.om- 
maudo. Fallweise gebildet; Armee-Schanzzeug-Park —  Arm ee-
G enera l-C om m an do : Fuhrwerke etc. desselben, Feld-fepitaler Vei- 
pflegs-Magazine, Etapen-Trainzüge, Feld-Bäckereien, Schlachtvieh-
Depots, Depots für marode Pferde.

T ra in  des Annee-O h er-Com m ando (Geueral-Etapen-Goin- 
mando): Train des Hauptquartier, des General-Etapen-Commando;
Verpflegs-Train des Annee-Ober-Commaudo; Reserve-Anstalten, inso­
fern sie nicht den Armeen zugewiesen wurden.

3. Cominandanten und Chargen der Trains.

Train-Commandanten und als Commandanten der Train-Gruppen 
fungierende Personen: Seite 77, 79 -80 , ferner aus der Organisation 
der höheren Commanden, Truppen und Anstalten, sowie aus der 
Normal-Marsch-Ordnung (XIV. Ahschnitt) zu entnehmen Der Proviant- 
Officier ist nur dann, wenn der Train des Truppen-Körper vereint
marschiert, dessen Commandant. . . .p -n-

Den v e re in ig te n  G e fech ts -T ra in  einer Truppen-Division 
befehligt der Commandant des ersten Zuges der Tram-Escadrou, 
den v e re in ig te n  B a ga ge -T ra in  ein Truppen-(wmmö|lich Reserve-) 
Officier, — den gesammten „D iv is io n s -T ra in  der Divisions-Tram 
Commandant (demselben sind hiezu 2 — 4 berittene Ordonnanzen bei-

zUbteUen)^^_^^^^^^^^^^^ ftthrt der Commandant des 1. Zuges

?chttTra?rdrQueue"-Brfgï^

^*^fe^rfeiT „C o rp s -T ra in “ (großen Train des Corps) befehligt der 
Corps-Train-Commandant. Ergibt sich die Nothwendigkeit die Bagage- 
und Verpflegs-, eventuell auch die Gefechts-Trams der Tiuppen Di 
sionen zu vereinen, so werden dieselben gleichfalls im Corps-Frain ein- 
getheilt. Dem Corps-Train-Commandanten beizugeben: em iheil ü̂ es 
Cavallerie-Stabszuges, Feld-Gendarmen, im ®
Officier und ein Intendant. Die Gliederung in Corps-rrain-Stafleln und 
die Regelung der Commando-Führung bei denselben ist Sache des

unter Befehl des CommandauteB der

““  " X t o M h ia m  Feind auch die Gefeehls- und die sonstigen mit 
denselben marsebierenden Trains ans der Truppen-Colonne ans- 
geschieden, dann bildet der „v e re in ig te  G e fech ts -T ra m  des 
C orps “ den ersten Corps-Train-Staffel, gewöhnlich unter Befehl eines
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Divisioiis-Tram-Commaudanten; die beiden anderen Div.-Train-Com- 
mandanten werden nach Bedarf zur Führung der rückwäx’tigen Corps- 
Train-Staffeln verwendet.

M arsch ieren  v ie r  oder m ehr In fa n ter ie -T ru p p en -D iv i-  
sionen — oder deren  T ra in s  — in einer G olonue, so werden 
die analog formierten „Gorps-Train-Staffeln“ in „Golounen-Train-Staf- 
feln“ vereinigt. Der rangältere Gorps-Train-Gommandant fungiert daun 
als „Gommandant des Golonnen-Train“ (großer Train der Golonne).

D is c ip lin a r  - S tra fre ch t: Divisions - Train - Gommandanten, 
Gommandanten der Gorps-Train-Staffeln und Gorps-Train-Parks jenes 
eines Ahtheilungs- (Bataillons-), -Gorps-Train-Gommandanten jenes 
eines Truppen-Gommandanten.

Train-Organe. —  S ta b s -W a g en m e is te r , zur Unterstützung 
der Traiu-Gommandanten bestimmt: hat die Dienerschaft der Generale, 
Stabs-, Ober-Officiere und Militär-Beamten, sämmtliche Reit-Pferde, 

die ärarischen und Privat-Fuhrwerke zu überwachen; das Futter für 
die Pferde aller im Haupt- (Stabs-) Quartier befindlichen isolierten 
Üfficiere zu fassen und zu vertheilen; für die Verpflegung der Train- 
Mannschaft zu sorgen.

Stabs-Wagenmeister bei den Truppen-Divisions-Gommanden sind 
überdies Train-Gommandanten des Stabs-Quartier.

R egim ents- und B a ta illo n s -W a g en m e is te r  beaufsichtigen 
die Pferde-Wartung, sorgen für Instandhaltung des Train-Material, 
für Verpflegung der Fahr-Mannschaft etc.; unterstehen dem Proviant- 
Officier.

Gon ducteure müssen lesen und schreiben können und ent­
sprechend beritten sein; haften für die ihnen anvertraute Ladung.

4. Allgemeine ßestimiimngen für Trains.
Beim Train befindliche Givil-Personen und civil gekleidete Diener 

müssen mit einer schriftlichen L e g it im a t io n  versehen sein (Seite 1S24); 
überdies jene, welche speciell beim Truppen-Train und bei Trains der 
Stabs- und Haupt-Quartiere eingetheilt sind, eine sch w arz-ge lb e  
A rm -B inde tragen (bei den Reserve-Anstalten nur die Gonducteure). 
Fuhrleute, Tragthier-Führer und Gonducteure sollen mit einer der 
Jahreszeit entsprechenden, dauerhaften Kleidung, ferner mit Ess- 
Schale, Esszeug und Brotsack versehen sein.

Fuhrleute der beim Truppen-Train eingetheilten Landes-Fuhrwerke 
erhalten, außer der festgesetzten Entlohnung, für sich und ihre Pferde 
Verpflegung und Unterkunft wie Train-Soldaten und -Pferde.

Nur d ie n o rm ierte  A n zah l P fe rd e  und Fu h rw erke  darf 
mitgeführt werden und niemand sich beim Train aufhalten, der nicht 
zu demselben geliört.
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J e de s  Fuhrw erk  muss m it e in er A u fs c h r ift  und Num m er
verseh en  sein. Bei eigenen Wägen: Name und Cliarge oder Eigen­
schaft des Eigenthümer, ev. dessen Truppen-Körper.

V erw u n d e ten -T ran sp  orte  sind am ersten Wagen der Golomio 
durch ein w'eißes Fähnchen mit rotheni Kreuz kenntlich zu machen.

Lan des-Fu h ren  sollen mit Plachen-Reifen, Flache oder Rohr- 
Decke, mit einer Sperr-Vorrichtung, einem Tränk- und Futter-Gefäß und 
einer Laterne versehen sein. Die Fuhrleute haben jede Ladung anzu­
nehmen; Überlastungen sind jedoch zu vermeiden. Das beim Train 
beliudliche Givil-Personal untersteht dienstlich und disciphnär dem 
Train-Gommandanteu und der Militär-Gerichtsbarkeil.

5. Traiiv-Wache und Train-Bcdecltiing:.
Train-W ache max'schiert neben den Fuhrwerken; entfällt nach 

Ausscheidung der zur unmittelbaren Bewachung derselben bestimmten 
Mannschaft ein Rest, so ist dieser als geschlossene Abtheihmg zu ver­
wenden. Train-Wachen der Fuß-Truppen (Festung-Artillerie) haben das 
Bajonnett versorgt, und es kann ihnen gestattet werden, die Toinistei 
auf die Fulnuverke zu legen; jene der Gavallerie trapn den Carabiner 
umgehängt und, ebenso jene der Feld- (Gehirg-) Artillerie, das Seiten- 
Gewehr versorgt.

Bei den Tru ppen : Gassa- (oder Schlachtvieh-) Wache 1 Unter- 
oflicier, 3 Mann. Proviant-Wägen erhalten nur bei Fassungen eine 
Wache' (1 Gefreiter, 3 Mann). Zur Bewachung der übrigen Truppen- 
Trains dienen während des Marsches bei Fuß-Truppen Professionisten 
und minder MarschlUhige, bei Gavallerie Unherittene, bei Artillerie 
Reserve-Mannschaft (für je 4— 6 Fuhrwerke ein Soldat).

A rm ee-T ra in s : Munitions-Parks, Sanitäts- und Brücken-Trains, 
Schanzzeug-Golonnen, Feld-Verpfteg-Anstalten und Etapen-Verpflegs- 
Trains bedürfen keiner eigenen Train-Wache; bei den FeldWerpfleg- 
Anstalten obliegt den eingetheilten Verpfleg-Abtheilungen im Verein 
mit der Train-Mannschaft die Bewachung. Für circa 100 Schlacht- 
Thiere; 1 Gefreiter, 3 Mann, 2 Stabs-Gavalleristen.

T ra in s  der H a u p t - (Stabs-) Q u artiere  erhalten eine Wache 
von den Stabs-Truppen (je 1 Mann auf circa 10 Wägen, außerdem ev. 
Gassa-Wache). Train des Brigade-Stabes wird jenem eines Regimentes 
angeschlossen.

Train-Bedeckung. Wäre ein Angrilf auf den Train zu besorgen, 
so ist entweder die Train-Wache zu verstärken oder (in feindlich 
gesinnten insurgierten Ländern, angesichts eines unternehmenden 
Gegner) zujeder selbständigmarschierendenTrain-Colonne einelruppeii- 
Abtheilung als Bedeckung zu commandieren. Sollte in solchen pillen 
ein rangälterer Officier das Gommando über die Bedeckungs-Truppe
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führen, so ist der Train-Commandani i]im unferg-eordnet, bleibt aber 
innerhalb seines gewöbulicben Wirkungskreises für alle Anordnungen 
beim Train verantwortlich.

F. Trains während eines Gefechtes.
Nur die mit Munition beladenen Fuhrwerke und dieDivision-Sanität- 

Anstalt folgen den Truppen ins Gefecht, alle anderen Trains und 
Train-Tbeile bleiben stehen und haben die Straße zu räumen oder 
wenigstens eine Seite derselben frei zu lassen. Im Lager belindlicbe 
Trains benehrnen sich wie bei Alarm.

Gefecbls-Trains bleiben ungefähr 4 hn hinter der Gefechts-Linie 
zurück, Bagage-und Verpflegs-Trains 10— IC Zw, die übrigen Trains 
nach Bedarf noch weiter, Feld-Spitäler und Blessierten-Ti ansports- 
Colonnen werden herangezogen.

Straßen für Truppen freilassen.
Alle getrennten Train-Theile zu Train-Gruppen vereinigen. Rück­

gängige Bewegungen hiebei thunlichst vermeiden; nur Verwundeten- 
Transporte und leere Munitions-Fuhrwerke dürfen sich vom Gefechts- 
Feld zurück bewegen. Alle Verschiebungen sind erst auszufüliren, 
sobald säinmtliche Truppen über die Trains hindusgerückt sind, daun 
aber rasch, jedoch nur in lebhaftenr Schritt und ohne zu rasten. Neue 
Aufstellung derart, dass Straße nicht gesperrt, die Trains leicht auf­
gefunden werden und im Bedarfsfall sofort ahrücken können. (Pferde 
bleiben eingespannt, werden aber gefüttert.)

Divisions- und Corps-Train-Gommandanteu übernehmen ohne 
w'eitere Weisung den directen Befehl über sämmtliche, im Bereich des 
Armee-Körper befindliche Trains. Sie haben sich, sobald die Train- 
Gruppen in der neuen Aufstellung geordnet sind, zu den der Gefechts- 
Linie nächsten Train-Gruppen zu begehen und mit ihrem Truppen-Divi- 
sions-(Gorps-)Commando fortwährend in Verbindung zu bleiben.

V orkehrungen  für den K ranken-Abschu  h: Seite 105— 109,
1 lO etc. Für d ie Verp f  1 eguug der Truppen: dieTrain-Gommandanten 
sorgen im Einvernehmen mitdenProviant-Üfficiereu dafür, dass unmittel­
bar nach dem Gefecht die Truppen-Proviaut- und Marketender-Wägen 
zu ihren Truppen-Kürpern gelangen und dass die für diesen Tag zur 
Abgabe der Verpfleg-Arlikeln bestimmten Verpfleg-Staffeln den Truppen- 
Körpern bald zugeschoben werden. Unter Umständen können wdlhrend 
des Gefechtes zu den in Reserve stehenden Truppen Verplleg-Artikeln 
(solche, welche bald genossen werden können, vor allem Getränke) 
gesendet w’erdeii (auf die aushilfsweise zum Verwundeten-Transport 
bestimmten Fuhrwerke zu verladen).

W ird  eine m ars c h i e r en de Tra in-G ol onne d ire c t  ange­
g r if fe n : am besten sogleich stehen bleiben; unter Umständen wird
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es sieb iedoeb empfehlen, die Tete hallen und die anderen WSgen hart, 
anschließen zu lassen, um ein Durchreiten feindlicher Gavallerie zu 
verhindern und der Bedechungs-Tnippe die Abwehr zu erleichtern. Ein 
beschleunigtes Weiter-Fahren oder gar das ümkehren führt leicht zu 
Unordnungen; nur wenn eine Train-Golonne von rückwärts angegriffen 
wird, marschiert sie lebhaft weiter. Ein zum Schutz des Tram etwa 
nothwendiges Gefecht soll soweit von demselben geführt werden dass 
die Fuhrwerke nicht in den Feuer-Bereich kommen und womöglich den 
Marsch unaiifgehalton fortsetzen köiiiien. _ , , . .

W ird  der O rt, in w elchem  ein T ra in  u n te rgeb rach t ist, 
Ob er fa lle n , so hat sich alles in den Häusern und Gehöften einzu- 
schließen, wenn Zeit vorhanden, zu verbarricadieren und so zu ver- 
theidigen. Ähnlich geschieht die Vertheidigung einer Wagenburg (siehe

” '^^raeert der Train in Wagenburgen, so eilt bei einem Alarm aUos in die­
selben Ob in diesem Fall die Fuhrwerke zu bespanneu sind, hängt “
Ä ä ltn is s e u  ab und muss vom Train- (Wagenburg-) Commandanten ange­
ordnet werden.

G. Gebirg-Ausrüstung.
Im Gebirgs-Kriegbe wirkt die Train-Truppe den Transport-welcher 

sieb dann auch auf die Gebirgs-Divisions-Munitions-Parks erstreckt 
ganz oder zum Tbeil mit Tragthieren; im erstereu Fall obliegt derselben 
auch die Fortschaffung der Feld-Ausrüstung und des Proviant der

Nor^male Geblrg-Ausriistung: bei voraussichtlich länger dauernden 
Operationen in unwirtbaren Gebirgs-Gegenden ohne fahrbare Conimuni- 
cationeu; sämmtliche Effecten werden auf Tragthieren fortgehracht.

Die berittenen Gagisten nehmen nur die für den Frieden systemi- 
sierte A n zah l R e it-P fe rd e  mit (diejenigen, welchen nur im Feld eine 
Fulter-Portion gebürt, ein Pferd). Jenen Gagisten, welche im Feld mi 
ärarischen Transport-Mitteln fortzubringen sind, werden, wenn sie den 
Truppen zu folgen haben, ärarische Pferde zugewiesen; die übrigen

marschieren zu Fuß. . , v, •
Generale haben für den Transport ihrer B agage  etc. durch eigene 

Tragthiere zu sorgen. Bagage und Yerpflegung inclusive Futter für die 
Pferde der anderen Gagisten wird auf ärarischen 'iragtlueren fortge- 
schafi’t, Maximal-Bapge-Gewicht: Stabs-Officiere 28 hg, Ober-Officiere 
14 ha, sonstige Gagisten 8 hg.

'R eserve-M on tu r, -Schuhe und Sohlen, H an d-W erkzeu ge  

im T r a g t h i e r e n  (beiläufig):
Cdarunter 3 für Feld-Post); Brigade-Stab 6 ; Infanterie-(Jäger-) Bataillon 4 , 
iSän erTe-RSiment zu 3 Bataillonen 140, Pionnier-Gompagme ini allgemeinen 
1/7 Zug einer®^G  ̂ - Train - Escadron; Feld - Signal - Abtlieilung 5 (mul 
2 Reit-Pferde).
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Gemischte Gebirg-Ausrüstung; für Gegenden, in welchen von den 
mit fahrbaren Sü-aßen versehenen Thälern bloß Saum- und Fuß-Wege 
über Höhen-Rücken und in Parallel-Thäler fühi’eu; Effecten theils auf 
Tragthiei’en, theils auf Fuhrwerken verladen.

Systemisierte Train-Fuhrwerke je nach Gangbarkeit, Resourcen 
und Dauer der Operationen durch Tragthiere vermehrt, doch nur für 
diejenigen Truppen-Golonnen, welche sich auf 1 — 2 Tag • Märsche von 
den Fahi’-Wegen entfernen. Auch für diese ist Dienst- und Privat-Gepäck 
auf das Unentbehrlichste zu heschräiiken. Von den Nicht-Streitbaren 
folgen nur Ärzte, Officiers-Dieuer und Sanitäts-Mannschaft der Truppe. 
Jedes Bataillon nimmt nur soviel Ersatz-Munition mit, als auf 
4 Tragthiere verladen werden kann (8.240 Repetier-Gewehr- oder 
5.7G0 Werndl-Gewehr-Patroueu). Jeder Berittene nur 1 Pferd.

Allgemeine Bestimmungen. Die für eine Truppe (Anstalt) syste- 
misierten Tragthiere müssen nicht stets bei derselben bleiben; können 
nach Bedarf anderen Abtheilungen zugewieseu werden.

Jeder Commandant eines Heeres-Körpers hat bei plötzlich ein­
tretender Nothwendigkeit, denselben mit Tragthieren auszurüsten, 
sogleich durch Ausnützung der in nächster Umgebung vorhandenen 
Landes-Mitteln (Zusammenstellung von Träger- und Tragthier-Golonneu 
im Accord oder Requisitions-Weg) zu sorgen.

Landes-Schützen erhalten für jedes Bataillon nur das mit dem 
Sanitäts-Material beladene Tragthier vom stehenden Heer; für die 
übrige Ausrüstung haben sie selbst zu sorgen.

Jedem Train-Soldaten als T ra g th ie r-F ü h re r  werden 2 Trag­
thiere zugewiesen, welche eines hinter dem anderen zu koppeln sind. 
Mangeln Train-Soldaten, so müssen 3— 4 Tragthiere hinter einander 
gekoppelt, bei gefährlichen Weg-Stellen aber einzeln hinüber geführt 
Averdeu. (Belastung eines Tragthieres: Seite 73).

VIII. Simitäts-Wesen.

A. Militär-ärztliches Officiers-Corps.
Zur e in h e it lich e n  O b er-L e itu n g  des S an itä ts-W esen s; 

heim General-Etapen-Gommando ein höherer Militär-Arzt.
A rm ee-C h e fä rz te  (General- oder Ober-Stabsärzte 1. CI.), eiu- 

getheilt beim Armee-Hauptquartier: leiten den ärztlichen und pharraa- 
ceutischen Dienst bei den mobilen Armee-Körpern imd Feld-Sanität- 
Austalten, beantragen aus eigener Initiative sanitäre Maßnahmen und 
verfügen alles diesbezüglich Erforderliche (besonders hinsichtlich Re­



serve-Änstalten) auf Grund der von denGeueralstabs-Orgaiien erhaltenen 
Eröffnungen.

S a n itä t-C h efs  der A rm ee-G en era l-G om m an den  (Ober- 
Stabsärzte 1. CL): leiten die Sanität-Anstalten 2. Linie, verfügen über 
die Reserve an Personal und Material und regeln den Kranken-Abschub. 
Mit Genehmigung des Chef des Armee-General-Gommando, dem sie 
unmittelbar untergeordnet sind, treten sie mit den Haupt-Delegierten 
des rothen Kreuzes und den Delegierten des deutschen Ritter-Ordens in 
Verkehr und regeln deren Hilfs-Thätigkeit,

G orps-G hefärzte  (Ober-Stabsärzte): haben die Ober-Leitung 
des Sanitäts-Wesen beim gesammten Gorps, die detaillierte Leitung des­
selben bei den diesem unmittelbar unterstehenden Abtheilungen. Ihnen 
tbliegt hauptsächlich die tfberwachuug des Kranken-Abschubs.

T ru pp en -D iv is ion -G h e fä rzte  (Stabs-Ärzte): regeln den
gesammten ärztlichen Dienst bei der Division, leiten speciell die Division- 
Sanität-Anstalt und besorgen das Heil-Geschäft beim Division-Stabs­
quartier.

G lie f-Ä rzte  b e i den F e ld -S p itä le rn  (Stabs- oder Regiments- 
Ärzte), lu fa n t e r ie -D iv is io n -S a u itä t-A n s ta lte n , bei jedem 
E isen b ab n -S an itä tzu g  und Jeder S cb iff-A m b u la n ce  (letztere 
durchaus Regiments-Ärzte).

B r ig a d e -C h e fä rz te  bei getrennt operierenden Brigaden (der 
rangälteste Militär-Arzt der zur selben gehörenden Truppen, ausnahms­
weise ein eigens ernannter Brigade-Gbefarzt).

F estu ng-G hefärzte  in größeren festen Plätzen (Ober-Sfabs- 
oder Stabs-Ärzte).

Tr U ppen -Ä rzte : stehen zur unmittelbaren Verfügung ihrer 
Gominandanten resj). Glief-Ärzte, werden jedoch — besonders während 
einer Action — auch außerhalb des Truppen-Körpers verwendet. Für 
Truppen-Ttieile und Anstalten, welche keinen Arzt im Stand haben, 
bestimmt das betreffende höhere Commando, von welchen Ärzten bei 
denselben der Dienst zu versehen ist. Bei Detachierungen haben die bei 
der Truppe eingetheilten Ärzte derselben grundsätzlich zu folgen.

Die leitenden IVlilitär-Ärzte bei den Militär-Behörden, Commanden 
uud Truppen nehmen den militärischen Gommandanten gegenüber die 
Stellung von R e fe ren ten  in Sanität-Angelegenheiten ein. Sie sind 
verpflichtet, auch unaufgefordert Vorschläge zu machen und Weisungen 
einzuholen, müssen aber den Generalstab-Chef des Armee-Körpers von 
den hiebei mündlich erhaltenen Befehlen ungesäumt in Kenntnis setzen; 
sonst sind sie in allem an den Generalstab-Ghef gewiesen. Von einem 
bevorstehenden Zusammenstoß mit dem Feind werden sie behufs Ein­
leitung der sanitären Maßnahmen verständigt.

Alle auf Ausübung des Sanitäts-Dienstes bezug habenden Befehle 
und Anordnungen ergehen stets von Commando zu Commando; rein
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fachliche und wissenschaftliche Angelegenheiten sind vom leitenden 
Militär-Arzt und den ihm unterstellten Ärzten unmittelbar zu erledigen.

Der leitende Militär-Arzt hat, wenn ihm ein Regiments-Arzt nicht 
beigegeben ist, auch den ärztlichen Dienst bei den Abtheilungen und 
Personen des betreffenden Haupt- (Stabs-) Quartiers zu versehen.

Ausrüstung der Militär-Ärzte. Jeder eine L ed er-T asch e  mit 
Sanitäts-Material. Corps-Chefärzte überdies eine Verband- und Medi- 
cam en ten -Pack tasche (im Deckel-Wagen Nr. 2 des ersten Zuges 
der Train-Escadron unterzubringen). Armee-Chefärzte erhalten einen 
Su n itä ts-Fou rgon . —  Die Ärzte der Truppen-Körper sind mit je 1 
eigenen Pferd; Division-, Corps- und Armee-Chefärzte mit je 2 eigenen 
Pferden beritten; General-Stabsärzte haben Anspruch auf einen 
eigenen Wagen. Die Ärzte der Division-Sanität-Anstalten erhalten uuge- 
sattelte Dienst-Pferde von der Train-Truppe; jene der Feld-Spitäler 
werden auf Personen-Wägen forlgebracht.

B. Sanitäts-Hilfspersonal.
B le s s ie r te n -T rä g e r :  jede Infanterie- (Jäger-) Compagnie 4 (be 

Gcbirg-Ausrüstung 8); per Bataillon 1 (2) Gorporale; per Infant erie-Regi- 
mentl Feldwebel; per Corps- und Divisions-Artillerie-Regiment 1 Cor­
poral, per fahreiijtle Batterie 4 Kanoniere, per Gebirgs- und schmal­
spurige Batterie ebenfalls 4 Kanoniere und nebstdem für je zwei dieser 
Batterien 1 Corporal. Bei der Cavallerie, Festungs Artillerie und den 
technischen Truppen wird der Bles.sierten-Träger-Dienst von der Feld- 
Sanität-Abtheilung einer Division-Sanität-Anstalt oder von den Bles- 
sierten-Trägern der Infanterie (Jäger) versehen. Für den Sanitäts-Hilfs­
dienst in Festungen sind die Blessierten-Träger der Besatzungs-Truppen 
und die Sanität-Abtheilungen der in den Festungen befindlichen Garnison- 
(Festung-) Spitäler, eventuell noch eigene Feld-Sanität-Abtheilungen 
bestimmt.

Jeder Blessierten-Träger, nebst sonstiger Ausrüstung, eine Verband- 
Tasche mit Verband-Geräthen (Seite ß ); als Abzeichen w'eiße Arm-Binde 
mit dem Genfer-Kreuz (Blessiertenträger-Unterofficiere ebenfalls).

Die Blessierten-Träger bleiben grundsätzlich im Verband ihrer 
Truppen; werden der Fatrouillen-Eintheilimg entsprechend rangiert, 
llnterofficiere auf dem rechten Flügel; auf Märschen an der Queue ihrer 
Bataillone, bezw. Artillerie-Regimenter oder Batterien.

Machen die Gefechts-Verhältnisse ausnahmsweise die Vereinigung 
mehrerer Regiments- oder Bataillons-Blessiertenträger-Abtheilungen 
nothwendig, und sollte diese Vereinigung länger als einen Tag dauern, 
so liat das Truppen-Divisions- resp. Brigade-Commando wegen Ver­
pflegung das Näthige zu verfügen. Zur Blessierten-Träger Abtheilung 
einer Infanterie-Brigade ist ein Officier als Commaudant zu bestimmen.
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B andagen -T räger: jeder Bataillou-Cliefarzt bei der Infanterie 
(Jäger) per Corps- und Divisious-Artillerie-Regiment, bezw. Muiii- 
tions-Park 2; jeder Chef-Arzt einer Abtiieilung der Gavallerie, Arlillerie- 
und technischen Truppen 1. Arm-Binde wie Blessierten-Träger.

SanitätS'Truppen-Com mandant: wird im Krieg vom Reichs-Kriep- 
Ministerium fallweise zur Inspicieruug der bei der Armee im Felde ein- 
getheilten Feld- und Reserve-Sanität-Abtheilungen beordert.

Sanität - Ablheilungen der (2 6 ) Garnison - Spitäler stellen auf; 
F e ld -S a n itä t-A b th e ilu n ge n  für 44 Infanterie-, 8 Gavallerie-Divi- 
sion-Sanität-Anstalten; 41 Feld-Spitäler; 26 Eisenbahn - Sanitätzüge ; 
Schiff-Ambulancen und R e se rv e -S a n itä t-A b th e ilu n g en  nach 
concretem Bedarf.

Aus der S a n itä ts -T ru p p e  stam m en de Lan dw eh r-M an n­
sch a ft wird zur Formierung von Reserve-Sanität-Abtheilungen ver­
wendet.

Wird Landsturm  zur Heeres-Ergänzung in Anspruch genommen, 
so sind aus den zu den Sanität-Abtheilungeh einrückenden Landsturm- 
Mäuneru „Landsturm-Sanität-Abtheilungen“ zu formieren.

E rsa tz-A b th e ilu n gen ; als solche fungieren die Stamm-Abthei- 
lungen, bezw. bei den Sanität-Abtheilnngen Nr. 1 (Wien) und Nr. 16 
(Budapest) die aufgestellt bleibenden Instruction-Abtheilungen.

Feld-Sanität-Abtheilungen. B estim m ung und Stand  der bei 
Feld-Sanität-Anstalteu eiugetheilten Abtheilungen ; siehe Truppen-Divi- 
sion-Sanität-Anstalten (Seite 92 — 94); Feld-Spitäler (Seite 94); 
Eisenbahn-Sanitätzüge (Seite 97); Schiff-Ambulancen (Seite 97).

B ezeichnung nach jener Anstalt, bei welcher sie eingetheilt 
sind; „Feld-San.-Abth. der luft.-Div.-San.-Anstalt Nr. 10“ , — „des Eisen- 
bahn-San.-Zug Nr. 2“ .

M ontur; Feld-Kappe; Baumwoll-Leibchen (ausgenommen Gadeten 
und Offlc.-Diener, letztere dafür den Waffen-Rock), Bluse; Tuch-Pan talons;
Mantel; Schuhe (Offic.-Diener Halb-Stiefeln) 1 Paar; Leib-Binde, Fäust­
linge (Unterofficiere Handschuhe); Brot-Sack.

R üstung; Tornister aus Doppel-Segeltuch (San.-Abtheilungen für 
Feld-Spitäler, Eisenbahn-San.-Züge) oder (alle anderen) aus Kalbfell. 
Verband-Tasche mitVerband-Geräthen. (Seite 6); Zugsführer, Gorporale, 
Gefreite und Soldaten der Feld-San.-Abtheilungen für luft.-Div.-San.- 
Anstalten.

Feld -G eräthe ; Feld-Flasche (jeder mit der Verband-Tasche aus­
gerüstete Mann 2), Ess-Schale, Koch-Geschirr ä 2 Mann. Sanität-Abthei­
lungen der Infanterie- (Gavallerie-) Truppen-Divisioneu 6 (l)Neuberg'sche 
Infanterie- und 3 (1) Gavallerie-Koch-Kesseln; jene der Gebirgs-Div .- 
San.-Anst. Koch-Kesseln ä 5 Manu. Zugs-Laternen; Feld-Sanität-Anstalt 
einer Infanterie-Truppen-Division (mit Feld- oder Gehirg-Ausrüstuug) 28, 
einer Gavallerie-Truppen-Divi.sion 4. Jede Infanterie- und Gebirg-Sauität- 
Abtheilung: l Floß-, 1 Hand-Hacke, 1 Hand-Säge und 1 Werkzeug-
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lasche sammt Gerätlieu. Alle zu den Feld-San.-Abtheilungen gehörigen 
Personen weiße Arm-Binde mit Genfer-Kreuz.

B ew a ffn u n g : Pionnier-, Officiere den Infanterie-Oflicier-Säbel.
D ien s t-P fe rd e : den hei Infanterie-Division-Sanität-Anstalten 

eingetheilten Officieren werden von der betreffenden Train-Escadron 
ausgerastete Dienst-Pferde beigestellt. Gommandant der Feld-Sanität- 
Abtheilung eines Feld-Spitals erhält das Pferde-Anschaifungs-Pauschal.

Reserve- und Landwehr-Sanität-Abtheilungen: zur Dotierung der 
Armee-General-Commanden mit der för die Etablierung von Reserve- 
Spitälern, Feld-Maroden-Häusern, Kranken-Zügen und Kranken-Halt- 
stationen im Etapen-Bereich der Armee erforderlichen Reserve an 
Sanitäts-Personal, sowie zur Deckung von Abgängen bei Feld-Sanität- 
Abtheilungen, ferner für den Dienst in festen Plätzen. Bezeichnung: 
mit fortlaufenden Nummern im Zähler, jene der eigenen Stamm-Ab- 
Iheilung im Nenner. Über sämmtliche einem Armee-General-Gommando 
zugewiesenen Reserve-Sanität-Abtheilungen führt in rein militärischer 
Beziehung ein Stabs-Officier der Sanitäts-Truppe den Befehl.

In jenen bedeutenderen fe s ten  P lä tzen , wo Offensiv-Unter- 
nehmungen Vorkommen können, haben einzelne Reserve-Sanität-Ab- 
theilungen oder Detachements derselben im Verein mit den Blessierten- 
Trägern der Besatzungs-Truppen den Sanität-Hilfdienst während des 
Gefechtes bei den an Ausfällen oder größeren Ofifensiv-Unternehmungen 
betheiligten Truppen zu versehen. Hiefür werden die dort befindlichen 
Sanität-Anstalten mit Sanität-Feld-Ausrüstungs-Material, sowie Bles- 
sierten-Wägen dotiert, letztere von den Train-Zügen (-Sectionen) bei­
gestellt.

C. Feld-Sanität-Anstalten.
M ilitä r is ch e r  B e feh l über die den Sanität-Anstalten zur Dienst­

leistung zugewieseueu und zum Kranken-Stand der Anstalt gehörenden 
Personendes Soldaten-Standes: aufEiseubahn-Sanitätzügen und bchift- 
Ambulancen der Chef-Arzt, wozu ihm das Disciplinar-Strairecht eines 
detachierten Ünterabth.-Gommandanten zusteht; sonst der Gommandant 
der Sanitäts-Abtheilung resp. der ziu- Aufrechthaltung der militärischen 
Ordnung beigegebene Officier.

M arkierung der A u fs te llu n g -O r te  von Feld-Sanität-An­
stalten: weiße Fahne mit rothem Kreuz, daneben schwarz-gelbe Fahne; 
bei Nacht überdies Laterne mit rothem Kreuz.

, 1. Feld-Saiiität-Anstalten der Armee-Körper.

D i V i s i o n - S a n i t ä t - A n s t a 11 e n uuterstehen direct den Truppen- 
Divisions-Gommanden; die Überwachung des Sanitäts-Dienstes in den­
selben obliegt dem Division-Chefarzt.
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(i1 ) Infanterie-Division-Sanität-Anstalten mit Feld-Ausrüstung.
Jede für 2 Hiifs-Pliitze, 1 Verband-Platz, 1 Auibulaiice und 1 Sanitäts- 
Material-Reserve ausgerüstet; überdies vom deutschen Ritter-Orden
1 Feld-Sanitäts-Colonne (Seite 99).

B eze ich n u n g: mit den Nummern der Truppen-DiVisionen; Feld- 
Sanitüts-Colonne des deutschen Ritter-Orden ebenso.

Stand (ohne Golonnc des deutschen Orden): 1 Regiments-Arzt,
2 sonstige Militär-Ärzte. Feld-Sanitüt-Abtheiliing: 2 Officiere; 1 Rech- 
nuug-Unterofficler, 4 Zugsführer, G Corporale, 10 Gefreite, G7 Soldaten, 
1 Hornist, 1 Pionnier, 5 Ofliciers-Diener. Bespannung (vom 1. Zug der 
bei der Tr.-Divisiou eingetheilten Train-Escadron): 1 Wachtmeister, 
1 Zugsführer, 3 Corporate, 47Train-Soldaten; 10 ilrarische Reit-, 84 Zug- 
Pferde; 11 Blessierten-, 3 Proviant- (Rüst-), 3 Ambulauce-, 2 Sanitäts- 
Material-Reserve-, 2 Sanitäts-Requisiten-Wägen (bei neuer Train-Aus­
rüstung, statt der drei letzt genannten Wagen-Kategorien, 7 viersp. 
Feldspital-Pack-Wägen). Zusammen: 2 Officiere, 3 Ärzte, 147 Mann, 
94 Pferde, 21 viersp. Fuhrwerke. Iliezu ev. 10 zweisp. Bei-Wägen.

Hievon jeder Hilfs-Platz ISSanitäts- und 9 Train-Mannschaft, 1 Reh- 
nnd lö Zug-Pferde.-i viersp. Blessicrten-Wägen; — Verband-Platz 1 Offlcier, 
39 Sanitäts- und 20 Train-Mannschaft, 3 Reit- und .32 Zug-Pferde, 8 vier.sp. 
Fuhrwerke (3Blessierten-, 3 Rüst-, 2 Requisiteii-Wägeu). — Ambulauce 1 Officier,
3 Ärzte, 19 Sanitäts- und 9 Train-Mannscliaft, 5 Reil- und 12 Zng-Pferde, 
3 viersp. Fuhrwerke; ■— .Sanitäts-Material-Reserve 1 Sanitäts-Corpor.al und 
5 Traiti-Mannschaft, 8 Zug-Pferde, 2 viersp. Fuhrwerke.

Feld-Sanitfils-Colüuiie des deutschen Ritter-Orden; je 1 Corporal 
und 12 Soldaten der Sanitäts- und der Train-Truppe; 1 ärarisches Reit-, 
20 Zug- und 2 heschirrte Reserve-Pferde; 4 Blessierteu-Wägen und 
1 Sanitäts-Fourgou. Zusammen: 26 Mann, 23 Pferde, 5 viersp. Fuhr­
werke (letztere stellt der Orden hei). Hiezu eventuell 1 Bei-Wagen.

Die ganze Sanität-Anstalt; 2 Officiere, 3 Ärzte; 173 Mann; 
117 Pferde; 26 Fuhrwerke. Für etwa zugewieseue Reserve-Feldtragei. 
1 Landes-Fuhrwerk. Hiezu eventuell 11 zweisp. Bei-Wägen.

Nach der hevorsleheuden neuen Ausrüstung (3 zweisp. statt 3 viersp 
Proviant-Wägen) vermindert sich der Bespaimungs-KOrper um 3 Mann, 6 Zug- 
Pferde und ev. 3 Bei-Wägen. Gesammt-Sland dann: 2 Officiere, 3 Ärzte,
170 M.ann, 111 Pferde, 20 Fuhrwerke, ev. 1 Landesfuhre für Reservo-Fetdtrageu, 
8 Bei-Wägen.

A u srü stu n g: hiezu gehört auch der Monturs-, dann ein Natura- 
lieu-Reserve-Vorrath; ev. noch ein Norton-Brunuen.

D ien s t-B e tr ieb . Leitung der Anstalt (einschließlich Feld-San.- 
Golonne des deutschen Bitter-Orden) obliegt dem Chef-Arzt derselben. 
Aufrechthaltung der milit. Disciplin und den ökonomisch-administrativen 
Dienst besorgt der Feld-Sanität-Abtheilungs-Commandant.

Während und nach dem Gefecht —  bis znrEvaeuierung derDivision- 
Sanität-Anstalt —  werden bei derselben auch die Ärzte der zur Division 
gehörigen Truppen verwendet.

Meldungen und Berichte der Anstalt sind sowohl vom Chef-Arzt, als auch 
vom Feld-Sanität-Abüieilungs-GoinmandaDten zu unterfertigen; Angelegenheiten
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hingegen, welche bloß den Ressort eines dieser beiden betreffen, sind von diesem 
oder jenem zu erledigen, resp. zu unterfertigen. Für die Durchführung einlan­
gender Befehle sind beide verantwortlich.

(3) Infanterie-Division-Sanität-Anstalten mit Gebirg-Ausrüstung
(Nv. 1 Agi’am, Nr. 8 Innsbruck, Nr. 18 Ragusa; für weitere drei Sanität- 
Anstalten ist die Gebirg-Ausrüstung in Fornivon Ergänzungs-Garnituren 
vorräthig). .iede für 1 Verband-Platz, 1 Ainbulance, 1 Sanitäts-Material- 
Reserve ausgerüstet; überdies vom deutschen Rittei'-Orden I Feld-San.- 
Colonne mit Gebirg-Ausrüstung (Seite 99), fallweise auch eine von der 
freiwilligen Sanitätspflege beigestellte Gebirgs-Blessierten-Transport- 
(lolonne. nie Hilfs-Plätze wer’den durch die Blessierten-Träger der 
Infanterie (Jäger) aufgestellt; jedes Bataillon mit Sanitäts-Material (in 

Körben auf einem Tragthier) für einen Hilfs-Platz versehen. Verband- 
Platz und Sanitäts-Material-Reserve sind zur Theilung in je 4 Sectioneu 
eingerichtet. Ainbulance und Sanitäts-Material-Reserve: bei gemischter 
Ausrüstung auf Fuhrwerken, bei normaler Ausrüstung auf Tragthiei’en 
verladen.

B eze ich n u n g ; gleich den luft.-Div.-San.-Anstalten mit Feld-Aus­
rüstung. Sectionen des Verband-Platzes werden, unberücksichtigt ob 
ihnen ein Theil der Sanitäts-Material-Reserve beigegeben ist oder nicht, 
mit fortlaufenden Ziffern und nach der zuständigen Anstalt bezeichnet 
(„2. Section der luft.-Div.-San.-Anstalt Nr. 18“).

Stand: 1 Regiments-Arzt, 3 sonstige Militär-Ärzte, 1 Medicamenten- 
Beamter. Feld-Sanität-Abtheilung: 4 Ofticiere; 1 Rechnung-Untei'officier, 
5 Zugsführer, 7 Corporale, 12 Gefreite, G6 Soldaten, 2 Plornisten,
1 Piounier, 0 Üftic.-Dieuer. ITain-Abtheilung: 1 Officier, 2 Wachtmeister,
2 Zugsführer, 8 Corporale, 94 Soldaten, 1 Offic.-Diener; 20 ärarische 
Reit-, 58 Zug-Pferde, 88 Tragthiere; 21 viersp. Wägen wie bei Feld- 
Ausrüstung. Zusammen 5 Officiere, 4 Ärzte, 1 Beamter; 210 Mann; 
166 Pferde und Tragthiere, 21 viersp. Fuhrwerke.

Feld-Sauitäts-Golonne des deutschen Ritter-Orden: 1 Gorporal 
und 12 Soldaten der Sanitäts-, 2 Corporale und 14 Soldaten der 
Train-Truppe; 2 ärarische Reit-, 24 Zug- und 2 beschirrte Reserve- 
Zug-Pferde; 4 Blessierten-Wägen, 2 Sanitäts-Fourgons. Zusammen: 
29 Manu, 28 Pferde, 6 viersp. Fuhrwerke (letztere stellt der Orden bei).

Die ganze Sanität - Anstalt: 5 Officiere, 4 Ärzte, 1 Beamter; 
239 Mann; 194 Pferde und Tragthiere; 27 viersp. Fuhrwerke. Für etwa 
zugewiesene Reserve-Feldtragen 1 Landes-Fuhrwerk. (DerMedic.-Beamte 
ein gesatteltes Reit-Pferd von einer Gebirgs-Train-Escadron.) Hiezu auf 
Gefechts-Dauer nach Bedarf bis zu 4 berittene Stabs - Gavalleristen 
(beim Platz-Gommando des Stabsquartiers anzufordern).

Stamlos-Veninurlerung durch EiiiflUimng der neuen zweisp. Provi.ant- 
Wägen wie bei laft.-Div.-San.-Anstidt mit Füld-Ausrüstung.

Erfolgt die Fortbringung nur mittels Tragthiereu, so werden von 
dem für die Feld-Ausrüstung be.stimmteu Train-Detachement bloß
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5 Officiers Reitpferde beigestelll (15 Reit- und 58 Zug-Pferde bleiben 
zurück); 3 Officiers-Reitpferde von der Gebirgs-Train-Escadron.

Ausrüstung. Verpflegung wie im Feldkrieg. Außerdem ein 
l-tägiger Reserve-Verpflegs-Vorrath (ebenso wie die Tornister) auf 
Tragthieren verladen. Jedes Tragthier hat sein Futter und jede Koppel 
die Bagage des Train-Soldaten /.u tragen. Zur Ausrüstung gehört für 
jeden Sanität-Soldaten (und Blessierteu-Träger) ein 4— 5 m langer Ililf- 
strick. Monturs- und Naturalieu-Reserve-Vorrath, Norton-Brunnen. 

D ien s t-B e trieb , wie bei Feld-Ausrüstung.
(8) Cavallerie-Division-Sanität-Anstalten. Jede für 1 Hilfs- 

und 1 Verband-Platz ausgerüstet. Ersatz derVorräthe aus der nächsten 
Sanitäts-Material-Reserve. Der rangälteste Truppen-Arzt wird zum 
Chef-Arzt der Anstalt bestimmt. Verpflegung bei der Train-Escadron des
Stabs-Quartier. - ta- c

B ezeich nun g und Ausrüstung: analog einer Inft.-Div.-San.-
Anstalt mit Feld-Ausrüstung.

Stand. Feld-Sanität-Abtheilung: 1 Feldwebel, 1 Zugsführer,
2 Gorporale, 6 Gefreite und 15 Soldaten. Bespannung (vom 1. Zug der 
bei der Tr.-Division eingetheilten Train-Escadron): 1 Zugsführer, 13 
Soldaten; 1 ärarisches Reit-, 24 Zug-Pferde; 1 Proviant- (Rüst-), 1 Sani­
täts-Requisiten-, 4 Blessierten-Wägen. Zusammen; 39 Mann, 25 Pferde,
6 viersp. Fuhrwerke und 2 Bei-Wägen (nach Einführung der zweisp. 
Proviant-Wägen um 1 Mann und 2 Pferde weniger und keine Bei- 
Wägen).

D ien st-B etrieb . Dem Chef-Arzt obliegt die Überwachung des 
Sanitäts-Dienstes; die Aufrechthaltung der militärischen Ordnung und 
Disciplin dem Feldwebel der Sanitäts-Truppe. In militär-dienstlicher Be­
ziehung und hinsichtlich Verpflegung ist die Feld-Sanität-Äbtheilung 
an den Gommandanten des 1. Zuges der Train-Escadron gewiesen.

2. Mobile Feld-Sauitäts-Anstalten der Armee.

(41) Feld-Spltäler für je 600 Mann, theilbar in Sectiouen zu 200 
Betten. Hiezu 1 dreitheilige Feld-Apotheke und 1 Blessierten-Tianspoit- 
Golonne des rothen Kreuzes (Seite 100). Die Sectiouen sind grund­
sätzlich gleichmäßig mit Personal zu dotieren; von der Feld-Apotheke ist 
jeder detachierten Section ein Medicamenten-Accessist beizugeben. Be 
rechuuugs-Basis: für jede Infanterie-Truppen-Division 1 Feld-Spital. 
(Für den Gebirgs-Krieg: abnorm dotierte Feld-Spitäler; jedes 6 Halb- 
Sectionen.)

B ezeich nu n g: mit Nummern; detachierte Theile nach dem 
Stamm-Spital („Feld-Spital Nr. 20, 2. Section“ ).

Stand. Feld-Spital sammt Feld-Apotheke: 1 Stabs-Arzt, 9 son­
stige Militär-Ärzte; 1 Militär-Curat, 3Rechnung-üfficiere,4Medicainenten- 
Beamte; l Büchsenmacher (Zeugs-Kanonier), 2 Schmiede. Feld-Sanität
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Abtheilung: 1 Stabs-Offlcier (mit 1 eigenen Reit-Pferd), 2 Ober-Offlciere: 
3 Feldwebel, 3 Rechnung-Unterofficiere, 6 Zugsführer, 12 Gorporale 
(hievon einer als Wagenmeister), 36 Gefreite, 87 Soldaten, 3 Hornisten, 
21 Officiers-Diener. Von der Train-Truppe: 3 Rüst-, 12 Deckel-, 6 Feld- 
Spitals-Deckel-, 3 Feldspitals-Packwägen. Zusammen: 21 Officiere etc., 
174 Mann, 1 Pferd, 24 viersp. Fuhrwerke.

Blessierten-Transport-Colonne: 1 berittener Gommandant (ein dem 
nicht-aciiven Ofiicier-Stand ungehöriger Delegierter des rothen Kreuzes),
I Feldwebel (Obmann), 1 Officiers-Diener; .5 Partien u. zw. jede 1 Zugs­
führer (Partie-Führer), 1 Gefreiten und 2 Soldaten (Blessierten-Träger),
3 zweisp. Blessierten-Wägen; endlich 1 viersp. Sanitäts-Fourgon. Zu­
sammen: 1 Offleier, 22 Mann, 16 Fuhrwerke. Ein Partie-Führer ward 
zugleich als Wagenmeister, ein Blessierten-Träger (Gefreiter) als Hornist 
verwendet.

Gonducteurschaft: 1 Conducteur, 74 Fuhrleute; 1 Reit-, 148 Zug- 
Pferde; 5 zweisp. Personen-Wägen (für Geistlichen, Ärzte, Rechnung 
Oflicier und Medic.-Beamte; Sanität-Officiere marschieren).

Das ganze Feld-Spital: 22 Officiere etc., 271 Mann, 150 Pferde, 
20 zAveisp. und 25 viei'sp. Fuhrwerke; nebstdem Landes-Fuhrwerke 
nach Bedarf; hiezu eventuell 25 zw'eisp. Bei-Wägen.

Feld-Spitäler mit Gebirg-Ausrüstung: um 2 Äi’zte, 3 Officiere, 2 Medi- 
camenten-Beamte, 3 Rechnung-Unterofficiere und 7 Officiers-Diener 
mehr als bei normaler Ausrüstung. — Von der Train-Truppe jeder 
Halb-Section: 1 Officier oder Wachtmeister, 41 — 42 sonstige Soldaten,
4 Reit-Pferde, 58 Traglhiere.

U n tero rdn u n g : dem General-Etapen- (Armee-General-) Gom-
mando, sofern sie aber einem Corps- (Colonneu-) Commando beigegeben 
sind, diesem. Personal der Gonducteurschaft untersteht dienstlich und 
disciplinär dem als Train-Gomraaudauten fungierenden Feld-Sauität- 
Abtheiluugs-Gommandauteu und ist der Militär-Gerichtsbarkeit uuter- 
wmrfen.

Feld-Maroden-Häuser werden aus der dem Annee-General-Gom- 
mando zur Verfügung gestellten Reserve an Sanitäts - Personal und 
-Material an geeigneten Orten des Krieg-Schauplatzes oder zunächst 
desselben (Gantouierung-, Etapen-Stationen etc.) errichtet, um die von 
der Armee rückgesendeten Leicht-Kranken (-Verwundeten), welche eine 
baldige Genesung erhoffen lassen, dann die durch Strapazen Erschöpften, 
sowie die aus den Feld-Spitälern entlassenen, aber noch einer Erholung 
bedürftigen Reconvalescenten nicht in entfernte Sanität - Anstalten 
abschieben zu müssen. Sie unterstehen dem Arinee-General-Gommando. 
Per Gorps ungefähr ein Feld-Maroden-Haus. .Jedes bis zu 500 Maroden 
(Reconvalescenten).

B eze ich n u n g: mit fortlaufenden Nummern („-Feld-Maroden- 
Haus Nr. 2“ ).
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Staad: Sanitäts-Hilfspersonal von der Personal-Reserve der Sani­
täts-Truppe (Reserve-Sanität-Abtheilungen); die übrige Wart-Mami- 
schaft von den Etapen-Truppen. Ein Feld-Maroden-Haus für 500 Kranke: 
1 Officier, 2 Ärzte; 1 Rechnung-Unterofficier, 1 Zugsführer, 2 Gorpo- 
raie, 6 Gefreite, 15 Sanität-Soldaten, 3 Officiers-Diener. Außerdem die 
erforderlichen Schreiber, Aufsicht-Unterofficiei'e, Köche u. s. \v.

Mobile Reserve-Spitäler (auf dem Krieg-Schauplatz) zur Ablösung 
der möglichst rasch wieder mobil zu machenden Feld-Spitäler oder zur 
directen Errichtung von stabileren Heil-Anstalten auf dem Krieg-Schau­
platz; werden, dem jeweiligen Bedarf entsprechend, aus der dem 
Armee-General-Commaudo zur Verfügung gestellten Reserve an Sanitäts- 
Personal (3 Reserve-Sanität-Abtheilungen per Reserve-Spital) und -Ma­
terial errichtet; erhalten eine Apotheke, jedoch keine bleibenden 
Transport-Mitteln.

B eze ich n u n g: mit fortlaufenden Nummern.
P erson a l und M ateria l. Als Basis für die Berechnung des 

Bedarfes wird für jede Inft.-Trupp.-Division eine Einheit zu SOOKranken 
angenommen. Jede Einheit: 1 Officier, 3 Ärzte, 1 Militär-Gurat, 1 Rech­
nungführer, 1 Medicamenten - Beamter; 1 Rechnung-Unterofficier, 
1 Büchsenmacher (Zeugs-Kanonier), 7 sonstige ünterofficiere, 12 Gefreite, 
29 Sanität-Soldaten, 1 Hornist, 7 Officiers-Diener. —  Zusammen: 
7 Officiere etc. und 58 Mann; aber für je drei Einheiten bloß 1 Curat 
und 1 Büchsenmacher. Bei Erweiterung des Spitals über 600Betten noch 
ein Lieut.-Rechnuugführer; für je 200 Kranke 1 Hilfarbeiter.

Kranken-Haltstationen werden im Rücken der Armeen an jenen 
Gommunicationen, auf welchen der Rück-Transport Kranker und Ver­
wundeter stattfindet, errichtet: im Feindes-Land durch das Arraee- 
General-Gommando; im eigenen Land über dessen Aufforderung von den 
ständigen Militär-Behörden (rückwärts der „Zerstreuung“ - Stationen im 
Verein mit der freiwilligen Sanitäts-Pflege). Sie unterscheiden sich in 
Kranken-Haltstationen mit und ohne Nachtruhe.

Errichtung schon während des strategischen Aufmarsches, und im 
weiteren Verlauf desselben auf den bei Beginn der Operationen haupt­
sächlich für den Kranken-Abschub zu benützenden Gommunicationen 
nothwendig.

B eze ich n u n g: nach der Etapen-Station (dem Balmhof); wenn 
sich mehrere in einem Ort befinden, noch mit fortlaufenden Nummern.

P erson a l und M ater ia l wird der beim Armee-General-Gommando 
befindlichen Reserve entnommen. Berechnungs-Grundlage für das 
Erfordernis: in der Regel per Gorps zwei Einheiten für je 200 Kranke. 
Jede Einheit: 1 Arzt, 4 Ünterofficiere, 6 Gefreite, 15 Soldaten der 
Sanitäts-Truppe, 1 Officiers-Diener. Einrichtungs-Gegenstände für die 
Kranken-Haltstationen auf dem Ki'ieg-Schauplatz womöglich requirieren. 
—  Kranken-Haltstationen ohne Nachtruhe nur: 1 Arzt, 4— 6 Wärter.
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3. Ambulante Feld-Sauität-Anstalten.

Eisenbahn-Sanitätzüge (nur für liegend zu transporlierendeScliwer- 
Ki-iinke, resp. -Verwundete) sind selbständige Sanitilt-Anstalten. Über 
sie verfügt das General-Etapen-, dann das Armee-General-Cominando. 
—  Mindestens 26 Eisenbahn-Sanitiltzüge werden bei allgemeiner Mobi­
lisierung aufgestellt; vom Malteser-Ritter-Orden (Seite 99) überdies 6, 
eventuell 12 solche Züge. Jeder normal für 104 Kranke (4 Offleiere, 
100 Mann).

B eze ich n u n g: mit fortlaufenden Nummern; Eisenbahn-Sanität- 
züge des Malteser-Ritter-Ordens mit „A “ bis „M“ .

Stand: 1 Regiments-, 1 sonstiger Militär-Arzt, 1 Medicamenten- 
Accessist; 1 Feldwebel, 1 Zugsführer, 2 Gorporale, 6 Gefreite, 15 Sol­
daten der Sanitäts-Truppe; 0 Officiers-Diener. Eisenbahn-Betriebs- 
Mitteln: 1 Arzt-, 18 Kranken-, I Personal-, 1 Küchen-, 1 Vorraths-, 
1 Magazins-, l Gepäcks-Wagen.

Für jeden Sanitätzug des Malteser-Ritter-Orden: von letzterem
1 Gommaudant, 2 Arzte, 1 Rechnungsführer; nebstdem 10 Wärter,
2 Köche. Eisenbahu-Betriebs-Mitteln: 10 Ambulance-, 1 Gommandanten- 
uud Ärzte-, 1 Küchen-, 1 Proviaut-, 1 Magazins-, 1 Speise-, 1 Moulur- 
und Rüstmigs-Wagen.

D ien s t-B e tr ieb : wird vom Ghef-Arzt geleitet; dieser ist verant­
wortlicher Reclmuugsleger und der „Vorgesetzte“ des gesammten 
Personal (Strafrecht eines detachierten Unterabth.-Gommandnnten). 
U n tero rdn u n g : im Etaj)en-Bereich dem Armee-General-Gommaudo; 
während der Fahrt jener Mililär-Territorial-Behorde, in deren Bereich 
sie sich befinden; bezüglich Instradierung u. dgl. der Feld-Eisenbalm- 
Transport-Leitung.

Kranken-ZUge werden, sobald die Eisenbahn-Sanitätzüge nicht 
genügen, seitens der Arinee-General-Commanden aus den der Feld- 
Eisenbalm-Trausport-Leitung noch zur Verfügung stehenden Personen- 
uiid Güter-Wägen mit Hilfe der disponiblen Reserve an Sanitäts- 
Personal und -Material eingerichtet. Das Personal kann, wenn thuulich, 
der freiwilligen Kranken-Pflege entnommen werden. Der begleitende 
Militär-Arzt ist Transport-Führer; kann ein Militär-Arzt nicht beigestellt 
werden, so ist ein Ofticicr als Transport-Goinmandant zu bestimmen. 
Verköstigung und etwa nothige spitalsmäßige Pflege der Kranken in 
den Kranken-IIaltstationen.

Schiff-Ambulancen (auf der Donau, Theiß, Drau und Save): zur 
Beförderung von Kranken (Verwundeten), deren Zustand während des 
Transportes ein bettähuliches Lagerund spitalsmäßige Pflege erheischt. 
Hiezu werden Schlepp-Schiffe (Oberbau-Schleppe) besonders hergerichtet 
und jedes als ambulantes Spital ausgerüstet. (Näheres: ,,Normale für 
Schiti'-Ambulancen“ .) Vorläufig 7 solcher Schleppe bereit!

Handbuch. 7
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Jede Schili-AmLulance normal für: 8 kranke Ofliciere, 108 (iin 
Winter) bis VM  (im Sommer) kranke Soldaten. — 4 Scliiff-Ambulaucen 
können zu einem „Krankeu-Transport-Gonvoi“ zusammen^'esetzt werden 
(hiezu 1 Remorqueur mit starker Maschine).

Die Activierung der Schiff-Ambulancen erfolgt auf Anordnung des 
Reichs-Kriegs-Ministeriums (oder in dessen Auftrag der Cenlral-Leilung 
für Milililr-Trausporte auf Eisenbahnen) mittels Weisungen an die 
Direction der Donau-Dampfschiffahrt-Gesellschaft. Hinsichtlich der Auf­
lösung gilt dasselbe.

B eze ich n u n g: mit fortlaufenden Nummern. Stand: I Regi­
ments-, 1 sonstiger Militär-Arzt, 1 xMedicanienten-Accessist; 4 ünter- 
officiere, 6 Gefreite, 15 Soldaten der Sanitäts-Truppe; S Üfüciers- 
Diener. —  D ie u s t-B e tr ie b  und U n terordnu ng: wie Eisenbalm- 
SauitätzOge.

4. Stabile Sauitäts-Reserve-Anstalteii.

G arn ison -S p itä le r  dürfen höchstens auf einen Belags-Raum 
für 1.000 Kranke (Verwundete) erweitert werden; eventuell Filiale.

M ilitä r -H e ila n s ta lten  der C u rorte , sowie T ruppen-Sp i- 
tü ler können ebenfalls zu Sanitäts-Reserve-Anstalten erweitert werden.

Festung-Spitäler werden in jenen iu Krieg-Ausrüstung versetzten 
festen Plätzen eingerichtet, w'o sich im Frieden keine Militär-Sanität- 
Anstalten oder mir Truppen-Spitäler resp. Maroden-Häuser befinden 
oder wo das für den Maxirnal-Belag von 1.000 Kranken eingerichtete 
Garuison-Spital nicht genügt. Auch für die Festung-Spitäler ist der 
M axim al-B elag  auf 1.000 Kranke normiert: eventuell können Filialen 
etabliert werden. Arzueieu sind aus der Apotheke des Garnison-Spitals 
resp. der Garnison-Apotheke zu nehmen, oder es -wird eine Apotheken- 
Filiale beigegeben.

B ezeich n u n g: nach dem Platz und (wenn mehrere iu einem Platz) 
mit Nummern; Filiale analog Jenen eines Garnison-Spitals.

A u fs  iüh t- u nd  W  a r t -P e  r s on al. Beredm nngs-Basis: für je 6 Kranke 
ein Mann als Wärter, für je 16 Kranke ein Mann zu sonstigen Dienstleistungen 
und darunter für je 42 Kranke ein Aufsieht-Uuterofficicr; auf je 40 Manu des 
W art- und Aufsicht-Personal ein Oificior. Stärke der Iruppen-Abtheilung fQi 
den Sanitrits-Dienst derart zu beantragen, dass sie mit Zuziehung silmmtliLhor 
Blessierten-Träger i'utnl zugehöriger UntcrofCciero) der Besalzunga-Truppcii tOr 

des Maximal-Kranken-,Standes genügt (einschließlich der den Truppen für 
Olfensiv-Un tornohmungen beizugobenden Rcserve-Sanihit-Abllioihingen). Uber­
steigt im Vollauf des Krieges der wirkliche Krankon-Stand des sup|iuniarteii 
Maximum, so ist der w’cilero Bedarf an Wart-Personal durch Heranziehung von 
Landsturm-Pflichtigen oder nach §. 10 des Wehrgesetzos Verpllichteten, durch 
die etwa von der freiwilligen Kranken-Pflogc beigcstellfen Wärter und W ärte­
rinnen oder durch Aufnahme von Personen gegen Enllohnuug zu decken.

R eserve-Spitäler (außerhalb des Krieg-Schauplatzes) werden, u. zw. 
hauptsächlich aus bestehenden Truppen-Spitälern (Maroden-Häusern) 
errichtet, wenn die stabilen Militär-Sanität-Anstalten nicht mehr ge-
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nügeii. Bevieichnuiig; uach dem Staud-Oii; falls mehrere iu einem Ort, 
außerdem mit Nummern.

Vereins - Reserve-Spitäler, Kranken-Haltstationen und Reconvales- 
centen-Häuser, welche vom roihen Kreuz, von Corporationen, Vereinen 
oder einzelnen Personen aus Privat-Mitteln errichtet werden, stehen unter 
Goutrole des Sanitiit-Chef der betreffenden Militär-Territorial Behörde 
oder des Chef-Arzt der nächsten Militär-Sanität-Anstalt.

Civil - Heilanstalten, welche sich zur Aufnahme einer größeren 
Anzahl Kranker (Verwundeter) bereit erklären. Ausnahmsweise können 
einzelne Schwer-Verwundete und einer längeren Erholung bedürfende 
Reconvalescente in P r iv a t -P f le g e  gegeben werden.

„Montur-und Sanitäts-Material-Feld-Depot“ : Seite 126.

5. Frehvillige Sanitäts-Pfleg'e im Krieg.
Ober - Leitung ; G eu e ra l- lu sp e  c tor der freiwilligen Sanitäts- 

Pihge; für jede Reichs-Hälfte ein Gom m issär.

Deutscher Ritter-Orden. D e le g ie r te  (deutsche Ordens-Ritter oder 
Marianer, alle Ofliciere), einer bei jedem Corps oder (wenn die Armee 
aus Truppen-Divisionen ohne Coi'ps-Verband besteht) im Armee-Haupt­
quartier. Jeder ist berechtigt, 1 Diener und 2 Pferde mitzunehmen (von 
den Stabs-Truppen 1 Pferde-Wärter beizugeben).

Dem Spitler (oder dessen Stellvertreter), sowie dem General-Chef­
arzt des Orden bleibt es unbenommen, sich während des Kiieges bei 
der operierenden Armee anfzuhalten und sich entweder dem Armee- 
Hauptquartier oder dem Armee-General-Gommaudo anzuschließen.

Fe 1 d -S a n itä ts - C 01 ou u en : 41 mit Feld-, 3 mit Gebirg-Aus- 
rQstung; bilden einen integrierenden Theil derlnfanterie-Division-Sanität- 
Anslalten (Seite 92— 03). Train- und Ausrüstungs-Material (einschließ­
lich Zug-Geschirre), Bekleidung, Ausrüslung und Bewaffnung der Mann­
schaft des Soldaten-Standes stellt der Orden hei. Bespannung vom 1. Zug 
der Train-Escadron.

(-1) Verwundeten-Spitäler mit je 200 Betten; 1 Vereins-Reserve- 
Spiial (in Freudenthal) für 4-1 Mann.

IWalteser-Ritter-Orden: G, eventuell 12 E isen bahn -San itä t- 
züge (Seite 97).

Österreichische Gesellschaft und ungarischer Verein vom rothen 
Kreuz. D e le g ie r te :  bei jedem Armee-General-Gommaudo 1 Haupt- 
Delegierter, 1 Stellvertreter und 3 Delegierte.Der Haupt-Delegierte verfügt 
über das mobile Vereins-Depot; die Delegierten verfügen nach seinen, im 
Einvernehmen mit dem Armee-General-Gommaudo (Sanität-Chef des­
selben) zu treffenden Anordnungen über die Material-Filial-Depots und 
Material-Golonuen; sie dienen ev. auch als Ersatz für Commandanten 
der Blessierten-Transport-Goloimen, müssen aber dann Officiere sein.

7:5=
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(41) B less ie rten -T ra n sp o rt-G o lon n e ii (31 von der österrei­
chischen Gesellschaft, 10 vom ungarisclien Verein) zur Evacuierung 
der Division-Sanität-Anstal teil und Feld-Spitäler (Seite 94); Mannsciiaft 
aus dem Stand der Landwehren.

(2) F e ld -S p itä le r  (von jeder Reichs-Hälfte eines) mit 200 Betten 
und der zugehörigen Blessierten - Transport - Colonne (Geschenk des 
deutschen Ritter-Orden). Vereins-Reserve-Spitäler, R econva lesceii- 
ten -H äuser und Kranken  H a lts ta tion en  im Hinterland (mit oder 
ohne Nacht-Ruhe. (3) Mobile V ere in s-D ep o ts  (hei jeder Armee eines, 
bei jedem selbständig operierenden Armee-Körper ein Material-Filial- 
Depot).

S a n itä t-A b th  eilu  n gen in den oberwähnten Anstalten und 
zum Local-Kranken-Transport; G en tra l-N achw eis-B u reau  über 
den Aufenthalt und den Zustand der Verwundeten (Kranken) in den 
Sanität-Anstalten; Auskun fts-Burcaux (für jede Reichs-Hälfte eines). 
M a ter ia l-H au p t-D epots  in Wien und Budapest; San im el-S tatio - 
nen für freiwillige Spenden.

Freiwillige Rettungs-Gesellschaften (in Wien und Budapest); 
besorgen den Local-Kranken-Trausport von den Bahnhöfen (Landungs­
plätzen) zu den Spitälern.

Allgemeine Bestimmungen. M ilitä r isch e  A u fs ich t-O rga n e : 
jedes „größere“ Vereins-Reserve-Spital und jedes Reconvalescenten- 
Haus 1 Ober-Officier des Ruhe-Standes als „Inspecliou-Oflicier“ und 
2 oder mehrere Uulerofficiere; bei mehr als 400 Betten überdies ein 
Slabs-Officier des Ruhe-Standes.

U n terordnu ng der einzelnen Personen, sowie ganzer Ahthei- 
lungen: bezüglich Ausübung des Sanitäts-Dienstes dem Ghef-Ai'zt der 
betreffenden Anstalt. Alle treten unter die Militär-Straf-Gerichtsbarkeil 
und militärische Disciplinar-Strafgewalt. Zur freien Bewegung im Armee- 
Bereich ist den Mitgliedern der freiwilligen Sanitäts-Pflege eine „Oll'ene 
Ordre“ oder „Marsch-Route“ erforderlich.

A d j u s t i e ru  u g 11 n d A u 8 r 0 s t u n g. TJuiform für Delegierte, wclclie Ofii- 
rdcre sind, selbstverstäiidlicli. Andere Personen: Rock wie fürüfflciere dorlnfan- 
terie, jedoch von schwarzem Tuch mit srharlachroüiem Sammt-Kravenimd Armel- 
Anfscidag; Knopfe mit kaiserlichem Adler und dem Genfer-Kreuz im Brust- 
.Schild; Brust-Lutz aus weißem Tuch mit Genfer-Kreuz aiis scharjachrolhem 
Sammt; Achsel-Schnur links; Säbel wie für Tnfanlerie-Ofüciero; Klippel und 
Porlecpeo aus Gold, roth durch wirkt, an der Quaste der kaiserliche Adler mit 
rolhem Kreuz in w-eißem Schild. — Uistinctioiien: kais. Commissär Gold-Borte 
mit ;d, Stellvertreter mit 2, Haupt-Delegierter mit 1 Silber-RoseUc; die anderen 
Delegierten 3 goldene Rosetten am Samint-Kr.ngen.

Mannschaft der Blessierlon-Transport-Coionneu do.s rolhen Kreuzes: wie 
die Sanililts-Truppe (doch weiße Knöpfe), bezw. wie die k. ung. Laiidwelir; Brust- 
Schild mit dem Wappen der österr. Gesellschaft hezw. des ung. Verein.

Arm-Binde: weiß mit rolhem Kreuz; außordain tragen die Personen do.s 
deutschen Ritter-Orden eine weiße Binde mit dem Marianor-Kroiiz, jene dos 
Malteser-Ritter-Ordon eine rollie Binde mit dem Malleser-Kreuz. Hiezu für 
Mitglieder der treiwi 11 isen Sanitäts-Pflege eine zum Tragen der Arm-Binde ho- 
rechtigende, vom Genoral-Inspector uiilerfertigLe Logitiinalioiis-Karte; diese ist
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beim Eintreffen im Armeo-Boroicli im Wog des Haupt-Delegierten dem Armee- 
Ueneral Commando (bei kleineren selbständigen Armee-Körpern dem Commando 
uerselben) zux* vidierung vorzulegen.

V e r p f le g u n g :  General-Inspector, Spitler des deutschen Ritter-Orden, 
Delegierte und Arzte, sowie ihre Diener und Pferde-Wärter erhalten Brot, Etapeii 
und labak wie die Offleiere des Heeres; die anderen Personen (wenn sie auf dem 
Krieg-bchauplatz verwendet werden) freie Verpflegung; Reit- und Zug-Pferde 
loigeno und gemietete der Blessierten-Transport-Colonnen) Futter. Dem General- 
Inspector und Haupt-Delegierten ist gestattet, 1 zweisp, Wagen ins Feld milzii- 
nehmen. Personen und Ablhoilungen sind einer Abtheiliiiig (Anstalt) in Verpflesr- 
Ziithoilung zu geben. I

U n t e rk u n f t :  frei fOr .alle Personen. V e rg ü tu n  g vo  n T r  an s p o r t- 
A iis la g e n : w e  den .’Iqiiiparierenden Militär-Personen des Heeres.

A bgabe der Spenden von den Saxiiniel-Stellen: darf nur an die 
mobilen Vereins-Depots erfolgen. Truppen (Anstalten) dürfen sich nicht 
direct an die freiwillige Saiiitnis-Pflege um Zuweisung von Spenden 
etc. wenden.

D. Militär-Medicamenten-Anstalten.
, . Mil.-Medic.-Direetion und Mil.-Medic.-Depot sammt Labora­
torium (Wien), 26 Apotheken der Garnison-Spitäler, 11 Garnison-Apolheken.

Feld-Apotheken (in drei Sectionen, im Gebirgs-Krieg jede Section 
m 2 Halb-Sectionen tbeilbar) bei den Feld-Spitalern, deren integrie­
render Theil sie sind (aucli gleiche Nummer mit denselben). Fuhrwerke: 
3 viersp. Rüst-Wflgeu (für jede Section einen), von der Gonducteur- 
schaft des Feld-Spitals zu bespannen (im Gebirgs-Krieg Tragthiere).

Reserve-Spital-Apotheken (mit je 3 Medicamenten-Beamten) bei 
den Reserve-Spitälern; in Einheiten für 200 Kranke gegliedert. Einrich­
tung gleich Feld-Apotlieke, Transport auf Landesfuhren.

Apotheken für feste Plätze: in jenen ausgerüsteten festen Plätzen, 
wo sich im Frieden keine Medicamenten-Anstalten beiinden, werden 
Garnison-Apotliekeu ev. neu errichtet.

IVledicanienten-Feld-Depots; per Armee (selbständig operierenden 
Arraee Körper) eines, wenntiicht ausnahmsweise die stabilen Militär-Medi- 
camenten-Austalten genügen. Beim Ausmarsclt gebt in der Regel vorerst 
nur eine Expositur des Feld-Depot ab. Dotierung mit Arzneien etc. 
nacli Corps- und nach Reserve-Spital-Einheiten; erstere für 2 Krauken- 
HalLstatiouen, 1 Feld-Marodenhaus und Ersalz-Vorrätbe (einschließlich 
des Material für Kranken-Züge) bemessen. Das Depot ist gruudsätz- 
Hcli mit dem Montur- und Sanitilts-Material-Feld-Depot örtlich vereinigt. 
Wird von diesem eine Expositur vorgesdioben, so ist auch vom Medi- 
cameuten-l* eld-Depot eine Filiale in den gleichen Ort zu verlegen. 
Untersteht dem Armee-General-Commaudo. Viersp. adaptierte r'üsU  
Wügen mit Landes-Vorspann; Ausmaß nach Bedarf. Ersatz der Vor- 
rüthe aus dem Militär-Medicamenten-Depot in Wien.
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E. Sanitäts-Dienst auf Märschen, im Lager etc.
Iimerhalb jeder Truppeu-Division einlieitlicli zu leiten. Kranke, 

deren Genesung voraussichtlich länger dauern dürfte, au nächste Heil- 
Anstalt, bezw. Militär-Local-Behörde übergeben. Müssen im Foindes- 
T.and Kranke an Givil-Spital oder Orts-Behörde übergeben werden; 
liievon das nächste Etapen-Gominaudo benachrichtigen.

A u f M ärschen hat die Infanierie-Division-Sanität-Anstalt die 
Marsch-Unfähigen nach ärztlich constatierter Nothwendigkeit auf die 
Blessierten-Wägen aufzunelnneu und (mit Ausnahme der an eine Heil- 
Anstalt abzugebenden) beim Anlangen in der Station (Lager-Platz) den 
Truppen wieder zuzuschicken. Finden nicht alle Marsch-Unfähigen auf 
den Blessierten-Wägen Platz: den weniger schwachen die Rüstung ab­
nehmen und auf die Wägen geben, die Maroden aber müssen der 
Truppe folgen (ev. Sanität-Soldaten bei ihnen zurücklassen). In solchen 
Fällen von Zeit zu Zeit (während der Rasten) die Wägen revidieren, 
damit bereits gekräftigte Leute ausgeschieden und dafür neue Zuwächse 
aufgenommen werden können. Die Ärzte der Sanität-Anstalt (bezw. der 
zum Chef-Arzt der Division-Sanität-Anstalt bestimmte Militär-Arzt) 
bleiben auf Märschen bei den Blessierten-Wägen; die übrigen Truppen- 
Ärzte hei ihren Truppen.

W ährend der K riegs -M ärsch e  b eze ich n e t, wenn nüth ig, 
das Tru ppen -D iv is ion s-G  ommando für jeden  M arsch-Tag 
einen  Sam m elpunkt, wohin die Kranken nach dem Uinrücken ins 
Lager (in die Station) zu senden sind. Gewolmlich der Standort der 
Division-Sanität-Anstalt; würde aber ein anderer Sammel-Puukt 
bestimmt: ev. durch Gommamlierung von ärztlichem und Sanitäts- 
Hilfs-Personal für Pflege und Rück-Transport der Kranken sorgen und 
das nächste Etapon- (Stations-) Gommando verständigen. Aufentlialt 
der Kranken au diesen Sammel-Punktcn nur so lang, als zu ihrer Er­
holung unbedingt nüthig, damit sich die Divisioii-Sanität-Anstalt, resp. 
das coimnandierte Sanitäts-Personal schleunigst wieder den Truppen 
anschließe.

In der S ta t io n  oder im L ager ist die Division-Sanität-Austalt 
grundsätzlich Sammel-Punkt der in eine Heil-Anstalt bestimmten 
Kranken. Sie hat nach Thnnlichkeit mit ihren eigenen Blessierten- 
Wägen die Marsch-Unfähigen der Truppenabzuliolen; für deren weiteren 
Abschub, sofern er nicht mittels Eisenbahn oder zu Wasser geschehen 
kann, beim Platz-Gommando des Division-Stabsquartier Wägen anzu­
fordern; ev. Begleit-Personal beizustellen.

Bei län ger  dauernden C an tou ierungen  werden von den 
Truppen Maroden-Zimmer errichtet; ev. die Kranken in die als Maroden- 
Flaus (-Zimmer) etablierte Div.-Saiiität-Anstalt übergeben.

Die Amliulanee einer Infi.-Div.-San.-An.stalt kann als Maroden-Hans , eine 
Cav.-Div. - San.-Anstalt als Maroden-Zimmer elalilicrt werden. üiilerkUnfte
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und iimiingilnglicli nüthige Eiiu-iditniigs-iiegenst-iliide sind vom Siulioiis-Gom- 
mumlo oder von dor Oids-liohördo lieiznstollen, roiH). zu roqnirioren; nur aus- 
nalimsweise ist das AnsrUslnngs-MatGrial dor Ambnliince liiczn zu verwonden. 
Diü Dislocation dos Marodeii-Hausos (-Ziniinor) ist so zu wühlen, d;iss dasselbe 
im Fall eines feindlichen AngrilTes gleich an Ort und Stelle verldeiben könne.

Beim Abimirsr.h: die in den Marodeii-llilusern (-Zimmern) befind- 
lichen, niclit niarscldTihigen Kranken der näclisten Sanität-Anstalt, 
Niclit-Transportalile unter Benachrichtigung des näclisten Etapen- 
(Stations-) Commando der Orts-Behörde übergehen.

V e r vv e n d u n g d e r P e 1 d - S p i t il 1 e r : die den Corps zu gewiesenen 
vom Corps-, die übrigen nach Verfügung des ArmeeAkmeral-Coinmando. 
Vor Beginn der Operationen iverden Feld-Spitäler, mehrere hinter 
einander, auf den Haupt-Verbindungs-Linien (Marsch-Linien der Reserve- 
Anstalten) aufgestellt. Bei Vorrückung folgen sie der Armee in solcher 
Entfernung, dass sie zwar den Marscli nicht beirren, aber dennoch 
möglichst weit vorne etabliert werden können. Die vordersten nehmen 
die Kranken (Verwundeten) auf; sind sie zum größten Theil ihres 
Belages vo ll; Evaeuieruug, eventuell Ablösung durch Reserve-Spitäler.

Den Stand-Ort eines Feld-Spital bloß passierende Krankeu- 
Transporte dürfen in diesem nicht aufgenonimen "werden, sondern es 
ist für solclie Trausene eine Kranken-Haltstation zu errichten.

Ein etabliertes Feld-Spital soll tluinlichst nicht durch ein anderes 
Feld-, sondern durcli ein Reserve-Spital ahgelöst werden.

Rei Rückzug: alle transportablen Kranken zurück senden, untrans- 
portuhle, welche an eia Civil-Spital nicht übergehen werden können, 
mit nöthigstem Personal und Material zurück lassen; Waffen jedenfalls 
miinehmen. Das zurück bleibende Sanitäts-Personal hat nach Sichei'- 
stellung der weitei'ou Pflege der Verwundeten zum Spital einzurücken 
(Genfer Convention).

Reim Aush rucli c o n la g iö s e r  K ra iik h e ilen  müssen eigene 
Spitäler mit den Mitteln der Feld- oder Reserve-Spitäler möglichst 
abseits der Etapen-Straßen und in von Truppen iiiclit besetzten Orten 
eingerichtet werden. Höchstens für iäOO Kranke. Von dem Aufstellung- 
Ort dieser Spitäler die Truppen verständigen, die Anstalten selbst 
durch besondere Anfscliriftcn kenntlich machen.

E isen bahn -Sau itä tzO ge und S c h iff  - A m bn lan cen : so 
nalie als möglich an die operierenden Truppen heranziohen, um Schwer- 
Kranke (-Verwundete) aus den Feld-Spitälern oder direct von den Divi- 
sion-Sanität-Anstalten übernehmen zu können.

Die abzusemloiideii Kranken-mul VGrwnn(lcten-Tr,ati.sporle beim Sanitiit- 
Ghof (los belreiremlon Armee - General - Gommamlo anmelden ; dieser gil)t 
sie den Eisenbahn-Triuisport-Leilimgen bekaiml. Ausnahmsweise kann (über 
spoeiolle Ermiichtignng dos Armoe-General-Gommando) die Anmeldung seitens 
der Fold-Spiliiler (Gorps- oder Division-Chefärzte) direct bei den F.isenbalin- 
Transporl-Ijeitnngea erfolgen.

Iin Gebirgs-Krieg gelten im allgemeinen obige Bestimmungen. 
Jede Coloune ist schon von vornherein mit dem für ihre Selbständig-
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keit erforderlichen Sanitäts-Personal und -Mateiial zu versehen. Hiebei 
häufig nothweudig, auch auf jene Einrichtungen vorzudenken, welche 
fQr den Kranken-Abschuh erforderlich werden dürften (Feld-Tragen, 
hergerichtete Wägen).

Leitung des Sanitäts-Dienstes bei den einzelnen Golonnen (falls 
nicht ein eigener Chef-Arzt bestimmt wird): der raugälteste Truppen- 
Arzt (Obliegenheiten analog Div.-Ghefar/.t).

Der größere Theil bis zu zwei Dritteln der Ärzte bleibt stets bei 
der eigenen Truppe (für den Dienst am Hilfs-Platz). Ärzte der Caval- 
lerie, Artillerie und Train-Abtheilungeu können bei Sanitüt-Anstallen 
auf der Etapen-Linie verwendet werden.

V erw en du ng d e r D i v i s i o n ■ S a n i t ä t - A n s t a 11. Die Verband- 
platz-Sectionen können getrennt operierenden Golonnen beigegeben 
werden; Arabulance (mit Chef-Arzt und Sanität-Abtbeilungs-Gommau- 
dant) und Sanitäts-Material-Reserve grundsätzlich bei der Haupt- 
Golonne. In der Regel jeder detachierten Golonne eine Verbandplatz- 
Section schon dann zuzuweisen, wenn die Verbindung mit der Haupt- 
Golonne, resp. mit dem Verbandplatz derselben voraussichtlich nicht 
unterhalten werden kann; eine Section der Sanitäts-Material-Reserve 
wird aber erst beigegebeu, wenn die Golonne zu einer selbständigen 
Operation in der Dauer mindestens einer Woche berufen ist. Bei Zwei- 
theiluug der Truppen-Division auf längere Zeit wird grundsätzlich auch 
die Division-Sanität-Anstalt in allen Theilen (einschließlich Orden-Sani- 
täts-Golonne) getrennt.

Tornister und Rüstung der während des Marsches zurück bleiben­
den Maroden nach Möglichkeit auf die Reserve-Tragthiei*e verladen. 
Gänzlich Marsch-Unfähige werden mittels Fehl-Tragen forlgebracht. 
Die Kranken sogleich in eine rückwärtige Heil-Anstalt abgeben oder 
vorläufig in einer ev. errichteten Kranken-Haltstaüon mit Nächtignng 
unterbringen; im letzteren Fall einige Sanität-Soldaten, eventuell einen 
Arzt und selbst Bedeckung zurück lassen. Wird in dieser Station ein 
Etapen-Commando errichtet, so hat dasselbe die Kranken zu überneh­
men, sodann den Ai'zt und die Sanität-Soldaten wieder ihren Truppen 
nachzusenden.

V erw en du ng  der F e ld -S p itä le r . Ob einzelnen Truppen-Divi- 
sionen oder größeren Golonnen Feld-Spitäler zugewieseu werden, hängt 
von der Verbindung der einzelnen Golonnen ab. Selbständig operieren­
den Golonnen, Sectionen (Halb-Sect.) daun zuzuweisen, wenn das 
Terrain den Rücktransport der Verwundeten und Kranken so erschwert, 
dass als Mittel-Glied zwischen den Feld-Sanität-Anstalten erster Linie 
und einem stabilen oder Reserve-Spital unumgänglich ein Feld-Spital 
etabliert werden muss.

Verw'endung der Feld-Spitäler größtentheils sectionsweise. Unter 
Umständen in Halb-Sectionen theilen. Daher für den Gebirgs-Krieg 
auch abnorm dotierte Feld-Spiläler znweiseu.
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Muss man ein Feld-Spital oder Sectiouen desselben in Orte ver­
legen, zu welchen keine fahrbaren Gommunicationen führen, so hat das 
Colonnen-Gommando für TragÜiiere und Pack-Körbe zu sorgen.

P. Sanitäts-Dienst während eines Kampfes.
V e r b a n d - P a c k c h e n : 2 Gompressen antiseptisclier Gaze (Organ- 

tin), 10/7 entfettete Baumwolle, 2 Stückchen wasserdichten Verband­
stoff, 1 großes dreieckiges Tuch oder 1 Binde von 4 «/ Länge, 2 Sicher­
heits-Nadeln; alles (in einer Metall-Hülse mit zwei abhebbaren Deckeln) 
im vorderen Theil der linken unteren Tasche der Bluse (Uhlanka, 
Schoß-Futter des Waffen-Rockes der Feld-Artillerie), bei den Dragonern in 
einem an dieser Stelle an der inneren Seite des Rock-Futters angebrachten 
Täschchen und durch Heft-Stiche abgeschlossen.

1. Hei normaler Ansriistung'.

Blessierten-Träger formieren vor einem Gefecht eigene Abtheilun­
gen (Seite 6 und 89). In Patrouillen von je 4 Mann vertheilt, leisten sie 
den Sauitäts-Hilfdienst zwischen der Gefechts-Linie und den Hilfs- 
Plätzen; die Ilnterofficiere überwachen diesen Dienst. Tornister auf dem 
Hilfs-Platz ablegen.

Der Blessiertenträger-Abtheilungs-Gommandaut ist als solcher 
unmittelbar an sein Regiments- (Bataillons-) Gonunando gewiesen. 
Dieses verstärkt die Blessiertenträger, falls sie zur FörtschaÜung der 
Verwundeten unzureichend wären, nach Zulässigkeit durch Soldaten.

Arbeiten technische Abtheilungen im feindlichen Feuer, so versehen 
die Blessierten-Träger der diese Arbeiten schützenden Truppen den 
Sanitäts-Dienst bei jenen Abtheilungen. Verwundete werden auf die 
ITilfs-Plätze der Truppen-Division oder auf einen von den Ärzten der 
technischen Truppen errichteten Hilfs-Platz gebracht.

Ärzte; begeben sich alle (nach den vom Divisions-Gommando er­
gangenen Befehlen) mit ihren B andagen -T rägern  auf die Hilfs- und 
Verbandplätze, wohin auch alle M aroden abgegeben werden. Falls 
nocli keine Befehle hiefür ergangen wären oder bei unerwartet beginnen­
dem Kampf, unter normalen Umständen: von den Infanterie-Regimenteim 
die Ghef-Ärzte mit je zwei rang-jüngeren Ärzten für den Verband- 
Platz, die übrigen Ärzte für die Hilfs-Plätze; von den Jäger-Bataillonen 
die Ghef-Ärzte für die Hilfs-Plätze, die anderen Ärzte für den Verband- 
Platz; die Ärzte der Divisions-Cavallerie und -Artillerie sind grundsätz­
lich bei ihrer Truppe zu belassen und erst während der Action, je 
nach der Gefechtslage, auf die Hilfs- oder Verband-Plätze zu beordern. 
Bei einer Gavallerie-Truppen-Division hat die ev. Zuweisung der für den 
Hilfs- nnd den Verband-Platz notlnVendigen Ärzte erst mit der Anord­
nung zur Etabliernng dieser Plätze zu erfolgen; ein rangälterer Truppen-
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Arzt ist zum Chef-Arzt der Gavallerie-Division-Sanität-Anstalt zu 
beslinimen.

Verwendung der Infanterie-Division-Sanität-Anstalten. In der Regel 
werden Hilfs-Plätze und Verband-Plätze bei jedem bedeutenderen Gefecht 
eingerichtet. Die erforderlichen Weisungen erhält der Division-Cliefarzt 
vom Generalstab-Chef der Truppeu-Division. Von den 11 Blessierten- 
Wägeu der Sanität-Anstalt sind grundsätzlich je 4 zum Verwundeten- 
Transport zwischen Hilfs- und Verband-Platz, die übrigen 3, sowie die 
4 der Feld-Sauitäts-Colonne des deutschen Ritter-Ordens zum Kranken- 
xVbschub zu verwenden; hiebei darf jedoch die Trnjipeu-Division von 
Blessierten-Wägen nicht entblößt werden, so lang die Möglichkeit der 
Erneuerung des Gefechtes vorhanden ist.

H ilfs -P lä tze . Für jede Infauterie-Brigade grundsätzlich einer; 
außerhalb des Feuer-Bereiches auf ungefähr 1.000 — 1.2ü0>̂  hinter der 
Gefechts Linie in der Richtung der Rückzugs-, aber nicht hart an jenei 
Linie, auf welcher die rückwärtigen Truppen vorbei ziehen. Sie sollen 
durch einen Fahrweg mit dem Verband-Platz in Verbindung steheu; in 
ihrer Nähe soll wenigstens Wasser vorhanden sein.

Kennzeichen: bei Tag weiße Fahne mit rothem Kreuz und schwarz­
gelbe Fahne, bei Nacht Signal-Laterne mit rothem Kreuz.

Beim Vorrücken der Truppen-Division ist der Hilfs-Platz entweder 
vor zu schicken oder ein zweiter Hilfs-Platz vorne zu errichten, im 
erstereu Fall sind Signale über die Marsch-Richtung zurück zulassen. Beim 
Rückzug den Hilfs-Platz schnell räumen und die Verwundeten weg­
bringen; wäre letzlei’es unmöglich: Signal-Fahne mit rothem Kreuz auf- 
gestellt und ein Arzt (einige Sanität-Soldaten) zurück zu lassen.

V e rb a n d -P la tz : für jede Infanterie-Truppen-Division einer;
Errichtung von Filial-Verband-Wätzeu möglichst vermeiden.

Etablierung-Ort woinöglicli schon iu der Gefechts-Disposition fest­
setzen: 3.000 — 5.000^ hinter der Mitte der Gefechts-, jedenfalls in der 
Nähe der Hanpt-Rückzugs-Liuie, mit den Ililfs-Plätzen fahrbare Verbin­
dung; thunlichst neben und theilweise in größeren Wohn-Gebäuden, 
offenen Scheuern, Kirchen u. dgl. In der Nähe soll biureichend Wasser, 
auch Stroh und Holz vorhanden sein.

Die Ober-Leitung hat der Division-Chefarzt, den militärischen 
Befehl der Gommandant der Feld-Sanität-Abtheilung. Der rangälteste 
Militär-Arzt i.st „Ghef-Arzt des Verband-Platzes“ .

Kennzeichen: wie der Hilfs-Plätze.
Der Verband-Platz hat beim V^orrücken der Truppen-Division ent­

weder nach zu rücken oder es ist ein zrveiter weiter vorwärts zu eiiichten, 
worauf der rückwärtige, sobald er seine V'^erwundeteu besorgt hat, aul- 
gelassen wird; ist die Ambidance mit dem Verband-Platz vereinigt, so 
bleibt sie zurück. Beim Rückzug den Verbnnd-Platz, wenn nothwcndig 
und ausführbar, auch weiter rückwärts verlegen; wird er aber geräumt, 
so bleiben einige Ärzte und Sanität-Soldaten zurück.
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Am bu lance, bat eiitwedei’ direct auf dem Verband-Platz mit- 
zuwirkeii oder als Mittel-tTlied zwiscbeii diesem und den rückwärtigen 
Sani tat-Anstalten, resp.Absiihub-Stal innen zu dienen (falls der Verband- 
Platz von ihnen zu entfernt ist, um den Transport dahin direct, d. i. in 
einem Marscli bewirken zu können), um niclit-transporlable oder er- 
sc.lin[)rLe Verwundete aufzunelnneu und für die Labung aller ankommen- 
den Verwundeten (Kranken) zu sorgen.

Für die Einriclilung der Ambulance sind, falls Militär-Arbeiter 
mangeln, Civil-Arbeiter aufzunehmen, nötliigeii Falles zu reijnirieren.

Die Leitung einer getrennt etablierten Ambulance obliegt dem 
(¡bef-Arzl der Sanität-Anstalt, welchem die bei dieser eingetheilten zwei 
Ärzte und ev. noch einige Aushilf-Ärzle beigegeben werden.

Kennzeichen: wie Verband-Plätze.
Abschub der Schwer-Verwundeten erfolgt mittels Blessierten- 

Wägen, Wägen der Blessierten-Transport-Golonuen oder anderer hiezu 
hergerichteter Fuhrwerke. Alle vom Schlacht-Feld zurück geschickten, 
unbeladenen Fuhrwerke (mit Ausnahme jener der Artillerie) sind, wenn 
nöthig, für den Verwundeten-Transport heran zu ziehen; ev. ist vom 
Platz-Commando des Division-Stabsquartiers die Zumitteluug der dort 
vorhandenen Laudes-Fuhrwerke zu erwirken; werden noch mehr Wägen 
benöthigt, so sind sie in den nächsten Ortschaften zu recjuirieren. In 
der Regel für je 20— 30 Verwundete 1 Sanität-Soldat als Begleiter. 
(Ferneres: „Transport auf Straßen“ , Seite 112.)

Vor Beginn jedes größeren Kampfes wird der Chef des Febl- 
Eisenbahn-Wesen trachten, eine Vorschiebung von Eisenbahn-Sanität-, 
Kranken-Zügen, Schiff-Ambulancen etc. behufs directen Krankeu- 
Abschub aus den Division-Anstalten in eine Kranken-Abscliub-Statiou 
oder in den Kranken-Zerstreuungs-Rayon zu veranlassen. In diese 
ist das Sanitäts-Hilfs- und das zur Begleitung der Krankeu-Transporte 
nöthige Personal aus der dem Armee-CTeneral-Commando zur Verfügung 
stehenden Reserve vor zu senden; wäre dies nicht möglich, so muss 
getrachtet werden, Blessierten-Transport-Colonnen der freiwilligen Sa­
nitäts-Pflege oder eine Abtheilung Stabs-Infanterie liiefür beizuziehen.

Bei der Vorrückung der Truppen-Division wird die Ambulance 
durch eine Section des Feld-Spital abgelöst. Bei einem Rückzug wird 
in der Regel der Verband-Platz zur Ambulance stossen; erfordert es der 
weitere Rückzug, so sind die Untransportableu, wenn sie nicht der Orts- 
Behörde übergeben werden können, unter Obliut eines Arztes und 
einiger Sanität-Soldaten zurück zu lassen, wobei die Signal-Fahne mit 
dem rotben Kreuz aufgepflanzt bleibt.

Sani tä ts-M a te r ia l-R es  e rve  : wird auf dem Verband-Platz 
oder in der Nälie desselben aufgestellt.

F eld -S an ltä ts -G o lon n e  des deutschen R it te r  • Orden: 
wirkt in der Regel bei der Ambulance, kann jedoch vom Division-Ghef-
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arzt auch anderswo (Verband-Flatz) venvendel werden. Theilung und 
Trennung der Goloune möglichst vermeiden.

D iv is io n -C h e fa rz t : hat vorwiegend auf dem Verband - Platz 
anwesend zu sein und den gesammten Dienst-Betrieb zu überwachen; 
von der Stabs-Cavallerie bis zu 4 berittene Ordonnanzen anzufordern.

Verwendung einer Cavallerie-Division-Sanität-Anstalt analog jener 
einer Infanterie-Division-Sanität-Anstalt. Ililfs- und Verband-Platz so auf­
stellen, dass sie vor dem Oberrittenwerden geschützt bleiben; wenn 
thunlich örtlich vereinigt. Zur Überführung der Verwundeten (Kranken) 
in die rückwärtigen Heil-Anstalten vor allem Blessierten-Transport- 
Golonneir des rothen Kreuzes, dann Landes-Fuhrwerke verwenden.

Feld-Spitäler soweit vome etablieren, dass die Verwundeten so rasch 
und schonend als möglich in dieselben gebracht werden können. 
Anhäufung vieler Verwundeter unter einem Dach ebenso vermeiden, 
wie zu große Zerstreuung in viele Gebäude. Schon während des Marsches 
zum Etablierung-Ort Naturalien und Service wenigstens für 2— 3-tägigen 
Bedarf beschaffen.

Kennzeichen: gleich Hilfs- oder Verband-Plätze.
Ein dem Corps unmittelbar zur Verfügung gestelltes Feld-Spital 

wird in der Regel sectionsweise verwendet u. zw. derart, dass die ein­
zelnen Sectionen von den Truppen-Divisioneu entweder zur Ablösung 
der Division-Ambulancen oder zur unmittelbaren Aufnahme der vom 
Verband-Platz abgeschobeuen Verwundeten benützt werden, ln diesem 
Fall ist die betreffende Section uiuniltelbar an den Division - Chefarzt 
gewiesen, welcher nach Anordnung des Truppen-Divisions-Gomman- 
danten deren Etablierung veranlasst.

Bei größerem Andrang von Verwundeten haben die Feld-Spitäler 
in ihrem Aufstellung - Ort, außer den von ihnen bereits belegten, noch 
andere geeignete Räumlichkeiten spitalsmäßig einzurichten; hiezu auch 
Scheunen, Schupfen, ev. Zelte benützen, Flugdächer oder Baracken 
errichten etc. Arbeits-Kräfte, Spitals-Bedürfnisse requirieren. Orts- 
Bevölkerung kann zur Kranken-Pflege in Anspruch genommen werden.

Corps-Chefarzt: hat auf die sanitären Anordnungen der Truppen- 
Divisionen nur hinsichtlich Kranken-Abschub Einfluss zu nehmen; 
er bezeichnet die Aufstellung-Orte für Feld-Spitäler und die Abschub- 
Linien. Nach dem Kampf überzeugt er sich, wenn thunlich, bei den 
Division-Sanität-Anstalten von der Besorgung und Abtransportierung 
der Verwundeten, beantragt oder veranlasst diesfalls etwa noch noth- 
wendige Maßnahmen und hat endlich bezüglich Beerdigung der Ge­
fallenen, soweit ein einheitliches Verfahren nöthig, Anträge zu stellen 
und die Durchführung zu überwachen.

Sanitäts-Berichte nach dem Gefecht: XIX. Abschnitt.
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2. Bei Gobirg-Ausriistiuig.
Im Bedarfsfall kann jedes Bataillon einen H ilfs -P la tz  aufstelleu; 

derselbe wird, weil Deckungen leichter zu finden, häufig näher an der 
fechtendenTruppe etabliert werden können. Hiezu per Bataillon ein mit 
Sanitäts-Material beladenes Tragthier.

Ä rz te  jener Bataillone, w’elche als Reserve zurück behalten werden, 
bleiben, falls nichts anderes bestimmt wird, sammt ihren Bandagen- 
Trägern und den Tragthieren mit dem Sauitäts-Material bei ihrer 
Truppe, bis diese in Aclion tritt. Die für den Verband-Platz bestimmten 
Ärzte sollen in der Regel erst mit dem ersten Verwuudeten-Transport 
dahin zurückgehen.

Zurücksenden  der V erw u n deten  von den Ililfs-Plätzen 
auf den Verband-Platz in kleineren Transporten, ev. unter Bedeckung, 
H alte- resp. W ech se l-S ta tion en  bestimmen, wo die Verwundeten 
von den vom Verband-Platz auszuseudenden Patrouillen, Blessierten- 
Wägen oder Landes-Fuhrwerken übernommen werden; ist die Com- 
niunication nicht fahrbar, so können auch Landes-Bewohner zum Ver- 
wundeten-Transport verwendet werden. Wechsel-Stationen durch 
Signal-Fahne mit rothem Kreuz bezeichnen. Um dem Verband-Platz 
möglichst wenig Sanität-Soldaten zu entziehen, ist zu trachten, dass 
für mehrere Hilfs-Plätze nur eine Wechsel-Station genüge.

V e rb a n d -P la tz : wird bei Colonuen, welchen eine Verband- 
platz-Section beigegebeu ist, thuiilichst nahe den Hilfs-Plätzen etabliert, 
um den schwierigen ersten Transport der Verwundeten abzukürzen.

Abschub der Verw 'undeten vom Verband-Platz: in unwirt- 
bareu Ctegeudeu in der Regel nur bis zum nächsten Elapen-Ort, in cul- 
tivierten Gegenden zumeist direct in eine Sanität-Anstalt möglich. Ini 
ersteren Fall entweder die Ambulance in diesem Ort etablieren oder 
bis zur En-ichtung einer Kranken-Haltstation (rvomöglich mit den 
Mitteln des Ortes) ein Maroden-Ziimner einrichteu. Ist Abschub in rück- 
w'ärtigeu Etapen-Ort unthunlich: die Verwundeten vom A"erband-Platz 
in die nächst gelegenen Gebäude transportieren.

Am bulance behält die Verwundeten zumeist solang in Pflege, 
bis diese von einer rückwärtigen Heil-Anstalt oder durch eine hiezu 
vor disponierte Feld-Spital-Section übernommen w'erden.

S an itä ts-C o lon n e  des d eu tsch en  R itte r -O rd en : deren 
Tlieilung und Trennung möglichst vermeiden; wenn jedoch die Sanität- 
Anstalt gelheilt wird, dann auch die Golonne des Orden.

R ese rve  an S a n itä ts -P erso n a l (falls einer Truppen-Division 
zugew'iesen): meist zweckmäßig, mindestens einen Theil derselben der 
Ambulance zuzutheileu, um letztere einerseits im Bedarfsfall auch 
erweitern, anderseits nach Abschub der transportablen Verwundeten 
ehestens verfügbar machen zu können.

(S a n itä ts -B erich te  nach dem G efech t; XIX. Abschnitt.)
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G. Sanitäts-Dienst in festen Plätzen.

Sobald die Einschließung nahe bevorsteht, gibt Festungs-Coui- 
inaiulo die Orte bekannt, wo im Fall der Nothwendigkeit H ilfs -F l íltze 
errichtet wei’den, dann au Avelche Spitäler (fungieren grundsätzlich als 
Verband-Plätze) die einzelnen Vertheidigungs-Bezirke ihre Kranken 
und Verwundeten abzugeben haben.

R ecogn osc ie ru u gen : den Truppen Blessierten-Träger, wenig­
stens einen Arzt und nßthigenfalls auch Blessierten-^Yügen beigeben.

Größere O ffens iv -Ü u teru eh m u n gen , zu w'elchen ganze 
jVrmee-Körper (Brigaden, Divisionen) verwendet werden: den Truppen 
jedenfalls die volle Zahl ihrer Ärzte und den Golonnen nebst Blessierten- 
träger-Abtheilungen eine speciell zu formierende Sanität-Abtheilung 
beigeben. Für Stärke und Ausrüstung (Sanitäts-Material, Blessierten- 
oder andere Wägen) der letzteren maßgebend, ob die Verwundeten von 
den Flilfs-Plätzen unmittelbar in das Festung-Spital transportiert werden 
können oder ob die Entfernung von letzteren so groß ist, dass die 
Etablierung eines Vei'band-Platzes nothwendig wird.

Sobald  d ie Beschießung oder B e la geru n g  begonnen : 
auf der Angriffs-Front die Hilfs-Plätze sofort activieren (Blessierten-Träger 
der Truppen dahin senden). Bei Zuweisung des Sanitäts-Personal und 
der Transport-Mitteln berücksichtigen, dass nöthigenfalls eine regel­
mäßige Ablösung innerhalb 12 — 14 Stunden stattfinde.

Au fsuchung und Rück-Tran  sp o rtie ru n g  der Verw un­
deten : hiezu im Bedarfsfall dieBlessierten-Träger von den Hilfs-Plätzen 
patrouillenweise aussenden. Für den Transport in das Festung-Spital 
auch Einwohnerschaft heranziehen. Dem Festung-Spital wird eine 
Reserve an Transport-Mitteln zugewiesen, um den Hilfs-Plätzen, wenn 
erforderlich, Aushilfe lei.sten zu können.

In kleinen, selbständigen befestigten Objecten w-erdenbloßMaroden- 
Zimmer oder Maroden-Häuser eingerichtet.

Kann die B eerd igu n g  der Tod ten  wegen ungünstiger Terrain- 
Verhältnisse nicht stattfinden, sind auch sogenannte Leichen-Brunnen 
nicht vorhanden und ist ein anderes Auskunfts-Mittel (Versenken ins 
Meer), ja selbst die Möglichkeit zur Beerdigung außerhalb des Forts bei 
Nacht oder bei vereinbarten Kampf - Unterbrechungen nicht gegeben, 
so sind die Leichen in .5*>/oigen wässerigen Carbolsäure-Lösnngen zu 
conservieren oder möglichst weit von dem Object an einem hohen freien 
Ort auszusetzen, wo die Verwesung durch die atmosphärischen Ein­
flüsse am meisten begünstigt wird.

H. Krankexi-Abschub und -Zerstreuung.
Kranken-Abschub aus den Feld-Sanität-Anstalten der Armee: auf

den Eta(ren- oder speciell bestimmten Linien bis zu den vom Armee-
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Comuiuudo iui Eiuveruelmieu mit clem Reichs-Kiiegs-Ministerium fest­
gesetzten „ Auscliluss-Stationen“ . Durchführung nach Weisungen des 
Armee-Gommando durch Armee-General-Gommaudo; Dispositionen 
hiezu vom SaniUlt-Ghef im Einveruehmeu mit der Militär-Ahtlieilung 
resp. Feld-Eisiüibahn-Trausport-Leilung, wofür bei dieser, falls sich 
das Armee-Geueral-Gommando zu weit vou einer Eisenbahn entfernen 
müsste, ein delegiertes üi-gau des Sanität-Chef zurück zu lassen ist.

W ährend des s tra teg isch en  A u fm arsch es  sind die Kran­
ken an die im oder zunächst des Goncentrierungs-Rayon gelegenen 
stabilen Spitäler oder an die im Cantonierungs-Bezirk der einzelnen 
Corps ev. etablierten Feld-Spitäler ahzugeben.

W ährend der O p era tion en  sind, falls die Entfernung der 
Armee vou den im Goncentrierungs-Rayon verbliebenen Sanität-Anstalten 
die directe Rücksendung der Kranken in dieselben nicht mehr ge­
stattet, an Zwischen-Punkten des Krieg-Schauplatzes Reserve-Spitäler 
zu etablieren. In jenen Orten mit Sanität-Anstalten, in welchen die Kran­
ken zum Abscliub zu sammeln sind, d. h. also in Kranken-Abschub- 
Stationen, welche voraussichtlich auf längei’e Dauer als solche verwendet 
werden dürften, sind Kranken-HaltStationen, Reserve-Spitäler und Feld- 
Maroden-Häuser zu errichten, um die Kranken bis zu ihrer Abtranspor- 
tieruug unterbringen und pflegen (üutransporlable in Spitals-Behand­
lung, Leicht-Kranke in das Feld-Maroden-IIaus nehmen) zu können.

S teh t ein g rö ß e re r  An dran g von V erw u ndeten  b evo r, 
so lässt das (General-Etapeu-) Armee-General-Commando Transport- 
Mitteln bereit halten (Eisenbahn-Sanität-, Kranken-Züge, Schiff-Ambu- 
luncen, Schiffe, Fuhrwerke), und selbe ev. durch Requisition oder aus 
dem Montur- und Sauitäls Material- resp. dem Medicainenton-Feld- 
Depot einrichten. Den Feld-Sanität-Anstalten und denjenigen Armee- 
Körpern, welche in die Lage kommen können, ihre Verwundeten direct 
in eine Kranken-Abschub-Station zu senden: diese Stationen, sowie 
ev. den Zeitpunkt für Beginn der Evacuierung bekannt geben.

D eta il-B es tim m u n gen  fü r  den K ranken-Abschub . Alle 
Spitäler haben ununterbrochen aufKranken-Abschub bedachtzunehmeu. 
Insbesondere unmittelbar vor Beginn der Operationen die Feld-Spitäler 
womöglich vollständig evaciiieren.

Nach Weisung des Geueral-Etapeu-Gonnnando gibt das Anaee- 
General-Gommaudo den etablierten Feld- (Reserve-) Spitälern jene 
Sanimel-Punkte (Abschub-Stationen) bekannt, in welche sie die Kranken 
behufs w'eiteren Abschub zu senden haben und bestimmt gleich­
zeitig, ob die Kranken nach eigenem Ermessen der Spitals-Leitung dahin 
abzusenden oder ob die Transporte (beim Armee-Geueral-Gommando 
resp. der Feld-Eisenbahn-Transport-Leitung) erst anzunielden sind. 
Womöglich sollen die Transporte in directem Verkehr zwischen dem 
Feld- (Reserve-) Spital und der in der Abschub-Station befindlichen 
Etapen-Gommission erfolgen und von dieser angemeldet werden. Ist
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das Spital nicht in der Absdmb-StatioUj jedoch au der Eisenbahn 
etabliert: Transporte direct bei der Transport-Leitung anmelden.

In s tra  d ierung der K ra nken von der Ab schub-S ta t ion  
us: auf Straßen durcli das Arrnee-General-Gommando odei-, im über­

tragenen Wirkungskreis, durch die Bahnhof-Gommandin ; auf Eisen­
bahnen und Flüssen durch die Transport-Leitung resp. durch die von 
ihr delegierten Linien-Gomiiiissionen, u. zw. bis zu den Anschluss-Sta­
tionen, von hier bis an den Bestimmung-Ort aber durch die Eisenbahu- 
Gentral-Leituug (deren delegierte Linien-Gommissionen).

Organe für D urch führung des K ranken-Abschub . Beim 
Transport auf Eisenbahnen und zu Wasser: Bahnhof- (Etapen-j und 
Linien-Gommissionen. Auf Straßen: Etapen-Gommanden.

T ra n sp o rt-M itte ln . Auf Straßen Blessierten-Wägen , sonstige 
äi-arische und landesübliche Fuhrwerke; auf Eisenbahnen Eisenbahn- 
Sanität-, Kranken- und gewöhnliche Züge; zu Wasser Schilf-Ambulaucen 
und sonstige Wasser-Fahrzeuge. Von den Blessierten-Wägen werden 
hiezu grundsätzlich nur jene der Blessierten-Transport-Golonnen des 
rothen Kreuzes, die ärarischen jedoch nur ausnahmsweise verwendet, 
wenn ein Theil der operierenden Truppen mit Gebirg-Ausrüstung ver­
sehen ist und somit die normierten Blessierten-Wägen ganz oder theil- 
weise verfügbar bleiben. Ärarische und Laudes-Fuhrwerke thuulichst 
bequem herrichten; wenigstens durch ausgiebige Schüttung von Stroh, 
Heu, Moos etc., besser durch Suspendierung von Feld- oder mittels 
Stricken improvisierten Tragen, oder uacli der Methode Christen Smith 
(hölzernes Hänge-Gerüst).

T ra n sp ort au f Straßen. Große Transporte thuulichst ver­
meiden; 100 Kranke in der Regel das Maximum.

Ärzte, Äufsichts- und Hilfs-Personal werden vom Ärmee-General- 
Gommando der zur Verfügung stehenden Reserve oder den Etapen- 
Truppen entnommen und den Sanität-Anstalten oder Etapeu-Gomman- 
den, von denen die Transporte in Bewegung gesetzt werden, zugewieseu.

Es genügen für je 10 Kranke 1 Mann, für den ganzen Gouvoi 
2 Unterofficiere; ein Arzt ist nur zu Transporten von 100 oder mehr 
Kranken zu bestimmen. Der Arzt, und wenn ein solcher nicht beige­
geben wird, ein Officier (Gommandant der Blessierten-Transport-Golonuel 
oder Unterofficier ist Transirort-Führer, Für Gegenden, wo nicht 
genügende Kranken-Haltstationen vorhanden sind, ist der Transport 
auch mit 1— 2 Kochen, Küchen-Geräthen, Ess-Geschirren, Naturalien 
und Sanitäts-Material zu versehen. Wagen-Zahl: Blessierten-Wägen des 
rothen Kreuzes für 4 Schw'er-Verwundete und 1 Leicht-Verwundeten 
oder für 9 Leicht-Verwundete; landesübliche Wägen im allgemeinen 
für je 2 Schwer- oder 4 — 5 Leicht-Kranke.

Sofern die Mittags-Kost nicht in der Nacht-Station verabfolgt 
werden kann, ist im Marsch-Plan auch die Mittag - Station anzuführen 
und weiters auch beizusetzen, wohin das Transport-Gommaudo und die
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Wägeu nach Auflösung des Transiioites einzurtlcken haben. Marsch- 
Plan für den Rück-Transport vom Bahnhof-Gommando der End-Station.

Wenn eine Escoiie zum Schutz des Krankeu-Trausportes noth- 
weudig ist, hat sie das Bahnhof-Gommando beizustellen.

Jeder Kranken-Transport ist dem nächsten Bahnhof-Gommando 
durch die Quaj'tier-Macher (ev. telegraphisch) mittels „Anm eldung- 
A u sw e is “ zu avisieren. Muster für diesen Ausweis:

„.'tnmelduiig-Aiiswois“ des am . t e n .............. zu befördernden Kranken-
( V erwiindeten-) Transport. Zn liofördern: verwundete (kranke) Officiere und 
Mann der Kategorie a, b, c; Begleitungs-Personal (Geleit-flominando) n. zw. 
Offlciore und Arzte, — Mannschaft; Erfordernis an Kost-Portionen u. zw. 
gewiihnliche Kost, teichtere Kost und feineres Brot; —  Eintlieilung der Mahl­
zeiten; Anmerkung. — Von jedem Etapen-Coinniando wird auf dem Ausweis 
liestätigt, dass man von demselben Kenntnis erhalten hat.

Kranke und Verwundete werden in folgende Kategorien sortiert: aj auf 
Lisenbahii- SauilätzQgen oder .Schiff-Ambnlancon und ausuahmsw'eise auf 
Kranken- oder Verketirs-Zügen oder auf gew öhnlichen Schiffen mit hinreichen­
den Lagerungs-Vornchtungen zu befördernde Schwer-Kranke und Verwundete;

auf Kranken- und Verkehrs-ZOgen oder Passagier-Scliiffen sitzend zu 
befördernde Kranke und Verwundete; — c)  wegen bald anzuhoffendor Genesung 
nicJit weit zu befördernde Leiclit-Kranko und -Verw'undete. —  Bei telegraphischen 
Anmeldungen werden zur Bezeichnung der Kategorien nur die betreffenden 
Buchstaben aiigoföhrt, z.B. „för 15. August zum Ahschuh bereit a25, h65, c82.“

Kranken-Transport durcli eine kleine eiserne Signal-Fahne ( v̂eiß 
mit rothem Kreuz) auf dem ersten Wagen bezeichnen. Während des 
Marsches öfter anhalten, in der heißesten Tageszeit die Fahrt möglichst 
meiden. Die Station soll noch hei Tag erreicht werden. Wenn es der 
Arzt nacli den Witterungs-Verhältnissen imd der Beschaffenheit der 
Fuhrwerke gestattet, können Kranke und Verwundete während der 
Nacht auch auf den Fuhrwerken belassen werden. Bei Wagen-Wechsel 
lässt das Etapen-Gommando die Fuhrwerke durch die Etapen-Truppe 
herrichten. Verköstigung wie beim Krauken-Ti'ansport auf Eisenbahnen.

B e h a n d lu n g  d e r  L e g it im  a ti ons - B 1 att  e r  d e r  a u f  e inem  
T r a n s p o r t  G o s t o r b e n e u :  Transport-Ftthrer und noch oin Mann haben auf 
der Röck-Seite des Legilimations-BIattcs den Tod zu bestätigen. W ird die Lciclie 
unlerw’ogs einer MilUar-Behördo (Statioiis- oder Etapen-Gommandn) flbergebea : 
Legitimatious-Blalt bei der Leiche belassen; wird sie einer Orl.s-Behördo Ober- 
gebcii: Legitimations-Blatt abnolimen und dertrimsportierendeuSauität-AnstaU 
libergeben.

Kranken-Zerstreuung (von den „Anschluss-Stationen“ gegen das 
llinter-Land). Ob sie von den Anschluss-Stationen seihst oder von den 
zunächst befindlichen Orten auszugehen hat, hestiinniL fallweise 
Reichs-Kricgs-Miuisteriinn; in der Regel wegen großen Andranges zu 
den Anschluss-Stationen dieselben nicht gleichzeitig als Krankeu-Zer- 
streuung-Stationeu wählen.

In den Stationen, von welchen die Kranken-Zerstreuung ausgeht, 
oder iu geringer Entfernung von denselben: K ranken -H alt- 
äta tionen , R e s e rv e -S p itä le r  und ein oder mehrere F eld -M aro­
den-Häuser eini'ichten,

Handbuch. 8
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Von der fr e iw i l l ig e n  S a n itu ts -P fle ge  werden (infolge 
ratificierter Anerbieten) auf den Eisenbahn-Linien von den Kranken- 
Zerstreuung-Stationen bis zu den Sanität-Anstalten des Hinter-Laudes 
in entsprechenden Zwischeu-Räunien Kranken-Haltstationen errichtet; 
diese sind den Etapen-Cominaudeu unterstellt.

Für die Geschäfte der Kranken-Zerstreuung werden in den betref­
fenden Stationen die B a h n h o f - C o m in a n d e n oder L i n i e n - G o m m i s- 
sionen durch ärztliches und Intendantur-Personal, sowie durcli 
Bevollmächtigte der freiwilligen Kranken-Pflege verstärkt und fungieren 
als delegierte Organe des Reichs-Kriegs-Ministerium. In diesem wird 
mit Beginn der Mobilisierung eine permanente „C om m iss ion  für 
die G esch äfte  der K ra n ken -Z erstreu u n g“  eingesetzt: 1 General 
als Präses, 1 Organ der Central Leitung für Militär-Transporte auf 
Eisenbahnen, 1 Organ der 14. Abtheilung, 1 Organ der freiwilligen 
Sauitäts-Pflege.

Geschäft-Stücke, je nach Natur des Gegenstandes, unter Nuininern der 
14. Abthoilung oder der Ceiitral-Leitung für Mil.-Transp. auf Eisenbahnen.

S o rt ie ru n g  und V erth  e ilu u g de ra n  gern e ld eten K  ranken 
(Verwundeten) nach Kategorien besorgt der bei der Linien- (Etapeii ) 
Commission eingetheilte Arzt. Eisenbahn-Züge (Schiffe) mit bereits 
sortierten Kranken sollen, wenn sie zum Durchlaufen durch die An­
schluss-Station bestimmt sind, nur dann einer neuen Sortierung unter­
worfen werden, wenn unterwegs Fälle von infectiösen Krankheiten 
vorgekommen sind. Von jenen Eisenbahn-Zügen (Schiffen), welche niclit 
streng sortiert und nur bis in dieKranken-Zerstreuuug-Stationiustradiert 
sind, müssen hier die Kranken (Verwundeten) auswaggoniert (ausge­
schifft), erneuert sortiert und insbesondere jene, welche nicht weit zu 
transportieren sind, in das Feld-Maroden-Haus abgegeben werden, um 
sie nach Reconvalescenz schnellstens zur Truppe rücksendeu zu können. 
Schwer-Ki'anke (-Verwundete), welche weiteren Transport nicht vertragen, 
nach Thuulichkeit in Reserve-Spital abgeben.

R ege lu n g  des K ran k en -T ran sp ortes . Hiezu wird dem 
Reichs-Kriegs-Ministerium von 5 zu 5 Tagen, ev. täglich, von den 
Militär-Territorial-Behörden der verfügbare Belags-Raum sännntlicher 
für die Kranken-Zerstreuung gewidmeten Sanität-Anstalten bekannt 
gegeben. Darauf hin erhalten die Bahnhof-Gommanden (Liuien-Com- 
missionen) der Kranken-Zerstreuung-Stationen in der Regel täglich die 
Weisung, woliin, mit welchen Transport-Mitteln, in welcher Zahl und 
Kategorie die Kranken abzusenden sind. Manchmal wird es jedoch 
genügen, wenn das Reichs-Kriegs-Ministerium nur die Militär-Terri- 
torial-Bereiche bezeichnet, in welche die Kranken zu zerstreuen sind; 
die Zuweisung der Kranken erfolgt dann im directen Einvernehmen 
zwischen Bahnhof-Gommanden (Linien-Gommissionen) der Kranken- 
Zerstreuung-Station und der betreffenden MilUär-Territorial-Behörde.
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Die TerrUorial-Behörde resp. der Siinität-Chef bei derselben hat die Com­
mission (das Commando) von dem vorfügbarcn Belags-Raum der in ihrem Be­
reich boiindlichen Militilr-Sanitüt-Anstalten, Verein-Spitäler etc. täglich, evv 
telegraphisch zu verständigen, auf Grund dessen die C<immission (das Com­
mando) die Inslradieruiig bewirkt, llioboi sind die ankomraenden Kranken- und 
Eiscnbahn-.SanitiltzOge (SchiiFe, -Schiff-Ambulancen) in der Regel bis in die 
Htand-Orto der betrelFenden Heil-Anstalten mnt nur ausnuhmsvvoiso bis zu jenen 
l'unkteu innerhalb der Territnrial-Bezirke zn in.stradicren, von welchen aus die 
Territorial-Behördon selbst die Kranken an die einzelnen Heil-Anstalten ver- 
thoilon.

An diese Punkte (Ü b e r g a n g -S t a t i o n e n )  hat die Territoriai-Behördc 
ein Bahnhof-Comniando, welchem auch ein Arzt beizugeben ist, Zn delegieren. 
Von demselben sind, sofern Kranke (Verwundete) abseits der Eisenbahn-Linie 
zu befördern wären, die hieför nüthigeii Transport-Mitteln herbei zu schaffen, 
jene Kranken i Verwxmdeteni hingegen welche in an der Eisenbahn-(Schiffahrt-) 
Linie golegono Spitäler abzugeben sind, mit den ZDgen (Schiffen), in w'elchen sie 
aiikamen, an ihren Bestimmung-Ort zu befördern. Die in der Übergang-Station 
augcmeldeteu Transporte hat iler heigegebeno Arzt nach den von der TerrUorial- 
Behörde orlialtunen Weisungen an die IIoil-Anslalten zn verlheilon.

A usn ü tzu ng der T ransp  o r t-M ilte ln . ßesondei’s die Eisen- 
Imlm-Fahrinitteln und Schiffe durch volle Verwendung der Plätze und 
dadiu-ch, dass man die einzelnen Züge womöglich nur in eine Station 
dirigiert, aufs sorgfältigste ausnützen. BaJinhof-Gommanden (Linieii- 
Conmiissioneu) haben die Sanität-Züge (Schiffe, Schiff-Ambulancen) 
rückzuseuden. Desgleichen das für Kranken-Züge verwendete rollende 
Balm-Materiil, über welches die EisenhahnCentral-Leitung weiter 
verfügt. Das zm- Einrichtung der Transport-Mitteln aus den Vorrülheu 
der Armee entnommene Sanitäts-Material (Trag-Betten elc.) muss 
eliestens wieder in die Absclmb-Statioji zurück gelangen.

J. Perlustrierung des Schlacht-Feldes.
Das hehauptele Schlacht-Feld unter Aufsicht von Truppen- 

Officieren und Militär-Ärzten durch Patrouillen der Blessierten-Träger- 
und Feld-Sanität-Abtheilungen oder durch andere Pei’sonen absuchen; 
allenfalls noch vorhandene Verwundete der ärztlichen Hilfe zuiühren ; 
bei Zweifeln über den Tod Belebungs-Versuche unstelleu; den Ver­
storbenen die Legitimatious-ßlätter und Wertsachen ¿ihnehmen. Zur 
llerriditung der Gräber werden Infanterie- (Jäger-) Pionniere oder 
Abtheiluugeii technischer Truppen unter Commando von Ofliciereu ver­
wendet. Bei Beerdigung sind die letzten militärischen Ehren durch 
die als Lcichen-Gonducl ausgerückte Tru])pe nach Anordnung des betref­
fenden höheren Commando zu erweisen.

W'eun ein Armee-Körper die Durchsuchung des Schlacht-Feldes 
und Beerdigung der Gefallenen nicht seihst vornehmen kann, hat der 
Commandant dafür zu sorgen, dass dies unter Aufsicht der OiTs-Be- 
hörden von dcrBevülkevunggeschehe (Mitwirkungpatriotischer Vereine).

L e g i l  im a t io i i s -B lä t io r  sind (sammt Kapseln) don auf dem Schlachl- 
Fcld GßbliobeiiPii (sowohl der eigenen al.s der feindiiclion Annee) unmittelbar vor 
Beerdigung durch den mit einem Dotacliemenl hiezu commaudiurten Officier
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(Ilntürofflcier'i abzmiehmen; von diesem niul einem zweiten Mann ist auf der 
Hürk-Seite des Blattes Taf? und Ort der Beerdigung zu bestätigen. Die so ausge­
fertigten Legitimations-Blatter sind (sammt Kapseln) dem Armec-General-flom- 
niando (wo kein solches besteht, demjenigen Commando, welches im Gefecht den 
Ober-Befehl geführt hat) einzusenden. Beerdigt die Tiuppe ihre Gefallenen 
jedoch selbst, so ist thunliclist auch die Identität der Leichen festzustelleu und 
auf den Legitimations-Bhlitorn zu bestätigen; letztere dann unmitlelliar dom 
zuständigen Triippen-KOrpor übergeben. Erfolgt dio Beerdigung durch die Bevöl­
kerung: Orts-Behörden angehon, Legitimations-Blätter analog zu behandeln.

B e er d i gun  g der vor dem Feind Gobliobonen: möglichst bald nach dem 
Kampf. ItiefOr, wenn keine oder zu kleine Friedhöfe vorhanden, Felder, Irockene 
Wiesen-Gründo, Hut-Woideu oder Wald-Lichtnngen wählen; dio Nilhn von Woh­
nungen, Brunnen, stark fronuontierton Stralion, Gewässern, dann Überschwem­
mungs-Rayons, morastigen und suuipligen oder stark gonoigleii Boden nieiden.

Die Gräber sollen für jeden Todten l-.‘5 m breit, ' im tief und lang, Schachte 
für mehrere Leichen ( womöglich nie mehr als I—5 und nur in zwei Lagen über 
einander), für jede Lage O'Ö—O-Sm tiefer sein. Dio Leichen müssen wenigstens 
1'5 m hoch mit Erde bedeckt, Musson-Gräber nicht zu nahe, an einander angelegt 
worden. Zwischen den Lagen eine mindestens 0-Lö m hohe Schichte von Holz- 
Kohle, Asche oder zerstoßenem Atz-Kalk geben.

Wenn die Truppen längere Zeit in der Nähe dos Kampffoldcs bleiben, sind 
die Gräber nüthigenfalls zn i'ognlieren. Zu seichic Gräber werden mit einem 
mindestens 1-.5 H» hohen und an seiner Basis das ursprüngliche Grab um Im  
überragenden Erd-Hügel bedeckt, wozu aber dio Erde nicht aus der unmittelbaren 
Nähe der Gräber, sondern mindestens aus einer Entfernung von i  m vom Grabes- 
Rand genommen werden darf. An ungeeigneten Orten bestattete Leichen sind 
(Erd-Schichte nur alhnälig entfernen, dio zum Vorschein kommenden Loicheu- 
'Theile sogleich mit Chlor , Atz-Kalk, Kotilen-Pnlver u. dgl. bedecken) in ein neues 
Grab zu bringen; da.s frühere mit ungelöschtem oder carbotsaurem Kalk llieil- 
weise auszuföllen und durch fostgeslami>ftc Erde zu schließen. Reichen Desin- 
fections-Mitteln nicht aus oder erheischen es dio Boden-Verhältnisse, so können 
die Leichen in improvisierten Rost-Öfen verbrannt werden.

Thier-Ci'adaver in mindestens 2'5 m tiefen Gruben, abge.'^ondert von den 
Leichen, verscharren oder, wenn sehr viele vorhanden wären, verbreuuen.

K. Genfer Convention (v. J. 1864).
I. Ambulaiiceii und Militär-Spitäler werden als neutral anerkannt 

und demgemäß von den Ki’ieg-Pühreuden geschützt und geachtet \verden, 
so laug sich Kranke oder Verwundete darin befinden. Die Neutralitäl 
würde aufhören, wenn solche Anstalten mit Militär besetzt w'ären.

II. Personal der Spitäler und Am])ulancen für die Aufsicht, 
den Gesuudheits-, Verwaltungs- und Kranken-Traiisport-Dienst, sowie 
Feld-Prediger genießen, so lang sie ihren Verrichtungen obliegen (Ver­
wundete aufzuheben oder zu verpflegen sind), Neutralität.

III. Die im vorigen Artikel bezeichneten Personen können auch 
nach der Besitznahme durch den Feind in den von ihnen besorgten 
Spitälern (Ambulancen) ihrem Amt obliegen oder sich zu ihrem Corps 
zurück ziehen. Wenn sie unter solchen Umständen ihre Verrichtungen 
einstellen, sind sie den feindlichen Vorposten von Seite des den Platz 
innehabenden Heeres zuzuführen.

IV. Das Material der Militär-Spitäler unterliegt den Kriegs-Gesetzen, 
und die denselben zugetheilteu Personen dürfen daher hei ihrem Rück-
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ziignur die ihrPrival-Eigentlium bildenden Sachen mitnelimen. Dagegen 
verbleibt den Ambulancen unter gleichen Umständen ihr Material. (Als 
„Ambulancen“ zählen in der österr.-ung. Armee: Division-Sanität- 
Anstalten, Feld- und mobile Reserve-Spitäler; Eisenbahn-Sanitätzüge, 
Schiff-Ambulancen).

V. Landes-Bewohner, welche den Verwundeten zu Hilfe kommen, 
sollen geschont werden und frei bleiben. Die Generale der kriegführen­
den Mächte sind verpflichtet, die Einwohner von dem an ihre Mensch­
lichkeit ergehenden Ruf und der daraus folgenden Neutralität in 
Kenntnis zu setzen. Jeder in einem Haus aufgenommene und verpflegte 
Verwundete soll diesem als Schutz dienen. Wer Verwundete bei sich 
aufniiumt, soll mit Truppeu-Eiuquartierungen und theilweise mit all­
fälligen Kriegs-Gontributionen verschont werden.

VT. Die verwundeten oder kranken Krieger sollen, gleichviel, 
welchem Volk sie angehüren, aufgehoben und verpflegt werden. Den 
Feldherren soll gestattet sein, die während des Kampfes Verwundeten 
sofort den feindlichen Vorposten zu übergeben, wenn die Umstände es 
erlauben und beide Theile zustimmen. Diejenigen, welche nach ihrer 
Genesung dienst-untauglich befunden werden, sind heim zu schicken; die 
anderen können ebenfalls nach Haus entlassen werden, unter der Be­
dingung, dass sie für die Dauer des Krieges die Waffen nicht mehr 
tragen. Die Evacuationen und das sie leitende Personal werden durch 
unbedingte Neutralität gedeckt.

VII. Eine auszeichuende und überall gleiche Fahne wird für die 
Spitäler, Ambulancen und Evacuationen angenommen. Ihr soll unter 
allen Umständen die Landes-Falme zur Seite stehen. Desgleichen w'ird 
für das neutralisierte Personal ein Arm-Band zugelassen, dessen Verab­
folgung jedoch der Militär-Behörde überlassen bleibt. Fahne und Arm- 
Band tragen das rothe Kreuz auf weißem Grund.

A d d i t i o n a 1 - A r  1 ike  I n (vom 20. October 1868): vorläiilig’ noch nicht zu 
einem gesetzniüßigen internationalen Act erhoben; es wird daher bis zu der 
noch in Aussicht stehenden nllseitigen Hatiiicierung dieser Aidikeln, deren 
Hechts-Kraft im Bedarfsfall durch ein .specielles Übereinkommen der krieg- 
fährenden Mächte festgestellt werden.

I. Das im Artikel II der Convention bezoichnete Personal führt nach der 
Hosetznng durdi den Feind fort, soweit es das Bedürfnis erheischt, den Kranken 
und den Verwnndeton des Feld-Lazaroth oder des Hospital, zu dem es gehört, 
seine Sorgfalt zuzuwenden. Sobald dieses Personal .sich ztiröck zu zielten 
wünschl, hat der Commandant der Besatzungs-Truppen den Zeitpunkt des Ab­
zuges zu bestimmen, welchen er, jedoch nur auf eine kurze Zeitdauer, falls eine 
miliülrische Nuthwondigkeit hicfür voriicgt, hinaus schieben kann.

ir. Seitens der krieg'führenden Milchte süid Bestimmungen zu treffen, 
durch welche den in die Hände der feindlicheii Armee gefallenen nenlraleri 
Personen der unyerkürzte Genuss ihres Gehaltes gesichert wird.

III. In den in den Artikeln I und IV angegebenen Verhältnissen bezeichnet 
die Benennung „Ambnlance“ die Feld-Lazarethe und andere zeitweise Anstalten,
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welche don Truppen auf das Schlacht-Feld folgen, um auf demselben die Kranken 
und Verwundeten aufzunehnien.

iV. In Übereinsümmimg mit der Absicht des Artikel V der Konvention 
und den in dem Protokoll von 1864 niedergelegten Vorbehalten wird hiedurch 
foslgestellt, dass bei der Vertheilung der Lasten, welche aus der Einquartierung 
der Tnqipen und aus den zu loisten<lon Kriegs-Contributionon erwachsen, das 
Maß des von den betre-ffcndcn Einwohnern an den Tag gelegten mildtbütigon 
Eifer in betracht zu ziehen ist.

V. In Erweiterung des Artikel VI der Convention wii'd hiedurch fostge- 
setzt, dass, mit Ausnahme derjenigen Ofiiciere, deren Anwesenheit bei der 
betreffenden Armee auf den Erfolg' <ler Waffen von Einfluss sein wßrde und inner­
halb (1er durch den zweiten Abschnitt dieses Artikels gezogenen (tronzen, die in 
die Hände des Feindes gefallenen Blessierten, selbst weim sie nicht als unfähig 
zum Fortdienen erkannt werden, nach erfolgter Herstellung, oder wo möglicli 
noch früher in ihre Heimat zurück zu senden sind, unter der Be<lingung Jedoch, 
dass dieselben während der Dauer des Krieges nicht wieder die Waffen führen.

IX. Besondere Heeres-Einriclituiigeii.
A. Feld-Gendarmerie.

O ffic ie r e  (beritten) und u n beritten e  M annschaft dem Activ- 
Staiid der k. k. und der k. ungarischen (croatisch-slavoniscbeu) Gen- 
darmie entnommen (Wachtmeister, Posteuführer, Gendarmen, Rech­
nungs-Wachtmeister); Üfüciers-Diener und (für die Stabs-Officiere) 
Pferde-Wfirter vom Stand des Heeres. Stabs-Officiere 2 eigene Reit­
pferde; Ober-Officiere je 1 Reit-Pferd von der Train-Truppe.

B er itten e  M annschaft von den Gavallerie-Regimentern des k. 
und k. Heeres (thunlichst aus dem Präsenz-Stand) oder von der Laud- 
wehr-Gavallerie; in der Regel hat jedes Regiment (u. zw. erst iin Auf­
marsch-Raum) 12 im Feld-Gendarmerie-Dienst ausgebildete Unlerofficiere 
ahzugebeii; jene aus dem Präsenz-Stand sainmt Pferden; jene aus dem 
Reserve-Stand (ohne Pferde) werden seitens der Ersatz-Körper mit mög­
lichster Beschleunigung in den Aufmarsch-Raum nachgesendet, wo sie 
Pferde aus dem Stand der Feld-Escadroneu erhalten.

Stand. Arm ee-O ber-G om m ando: 1 Stabs-Officier, 1 Adjutant; 
operierendes Haupt-Quartier 1 Rittmeister, 5 berittene und 7 unberittene 
Feld-Gendarmen (darunter ein Piechnungs-Wachtmeister); General-Etapeu- 
Gommando 1 Rittmeister, 5 berittene und 6 unherittene Feld-Gend.armen; 
zusammen (incl. 4 Offic.-Diener und 1 Pferde-Wärter) 4 Officiere, 28 Mann,
2 eigene und 13 ärarlsche Reit-Pferde. *

A rm ee-H au p tq u a rtie r : Armee-Gommando 10 berittene und 
6 unherittene Feld-Gendarmen; Armee-General-Goinmando 1 Stabs- 
Officier, 1 Adjutant, 1 Ober Officier, 2ü berittene und 7 unberittene 
Feld-Gendarmen; zusammen (incl. 3 Offic.-Diener und 1 Pferde-Wärter)
3 Officiei’e, 47 Mann, 2 eigene und 32 ärarische Reit-Pferde. Ein seitens
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der k. ungarischen (croatisch-slavonischeu) Gendarmerie mit Feld-Gen­
darmen zu dotierendes Armee-llauptquarlier außerdem noch 1 Sub­
altern-Officier summt 1 Üftic.-Diener und 1 Reit-Pferd.

G or p s-II aup t q uar lie r  : 1 Rittmeister, 6 berittene und 6 unbe­
rittene Feld-Geudarmeu, 1 Offic.-Diener, 7 Reit-Pferde.

In fan ter ie - (Gava l 1 erie-) T ru pp en -D iv i s ion : 3 (4 )berittene, 
4 (— ) unberittene Feld-Gendarmen, 3 (4) Reit-Pferde. Falls k. unga­
rische Landwehr-Divisionen in den Corps-Verband einbezogen werden, 
erlialten sie noch berittene Feld-Gendarmen für das Gorps-Gommando.

R eserve  für den Dienst auf Etapen-Linien und bei den Reserve- 
Anstalten zweiter Linie: Genei'al-Etapeu-Gommando 1 Stabs-Officier,
1 Adjutant, 1 Rechnungs-Wachtmeister, 100 unberittene Feld-Gendarmen,
2 Offic.-Diener, 1 Pferde-Wärter (zusammen 2 Offleiere, 104 Mann),
3 Reit-Pferde; Armee-General-Gommando 1 Rittmeister, 1 Rechnungs- 
Wachtmeister, 100 unberittene Feld-Gendarmen, 1 Offic.-Diener (zu­
sammen 1 Officier, 102 Manu), 1 Reit-Pferd. Berittene Feld-Gendarmen 
aus dem Stand des k. und k. Heeres nach concreten Verhältnissen.

Bekleidung und Ausrüstung. Officiere and Mannschaft behalten die 
Adjustiex'ung ihrer Stamm-Körper; als Kennzeichen lederne Bandoulière. 
Jeder Feld-Gendarm (in einer an der Bandoulière befestigten Tasche): 
1 Hand-Laterne, 1 Notiz-Buch, 1 Hand-Schließe und 1 Verbindungs- 
Kette (zuin AiTestanteu-Trausport).

BeriUene Feld-Gendiirmeu liezw. deren Reit-Pferde sind seitens des Stainni- 
Körpors mit complé ter Montur, Rüstung, Reitzeug, Feld-Clerätlien (einschließlich 
Kocli-Ooschirren'i und den besonderen Äusrflstungs-Gegonstilnden, mit Armatur 
und Munition alizUKeben. Unl)erittene Feld-Gendarmen haben mit compléter 
Monlur, Rüstung, Armatur und Munition einznrückon; die besonderen Aus- 
rüstungs-Gugenstilndo, Feld-Gorilthe und Koch-Geschirre erhallen sie hei den 
höheren Commanden, Ofßc.-Dionor und Pferde-Wärter sind seitens der Stamm- 
Körper zu bekleiden und ausznrüsten.

Der Tornister der iinberittenen und das Pferde-Futter der berit­
tenen Feld-Gendarmen werden in der Regel auf den Fulu’werken der 
Stabs-Truppen, jene einzelner als Assistenz u. dgl. abcommandierter 
Feld-Gendarmen auf den Transport-Mitteln derjenigen Personen oder 
AiistaUen nachgefübrt, bei welchen sie sich in Dienstleistung befinden.

.le zwei berittenen Peld-Geudarmen und jedem Feld-Gendarmerie- 
Ober-Officier ist von der Stabs-Gavallerie ein Mann als Pferde-Wärter 
beizugeben; dessen Pferd dürfen sie aushilfsweise benützen. Im Bedarfs­
fall können diese Stabs-Cavalleristen .auch zur Uuterstützung der Feld- 
Geudarmeu verwendet werden.

Verwendung: Hilfdieust bei den Generalstabs-Organen (nur be­
rittene Feld-Gendarmen); Feld-Polizei-Dienst; Assistenzen, Gouriei'-, 
wichtigere E.scorte- und Ordonnanz-, besondere Sicherheits-Dienste. Als 
Wach-Posten sind Feld-Gendarmen gar nicht, zu ge-wölmlichen Sicher­
heits-Diensten aber nur als Leitende oder Beaufsichligeiide zu verw'enden.
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Dienst-Verhältnisse. Die einem Haupt- (Stabs-) Quartier beigege- 
beiien Feki-Geudarmeu bilden dessen „F e ld -G en d arm erie -A b th e i- 
lu n g “ .

Die Feld-Gendarmerie-Abtheilungen sind den betreffenden General- 
stabs-Abtheilungen, beim Armee-Ober- und beÍ2n Arniee Cominando der 
Detail-Abtlieilung bezw. der Militär-Abtheilung des General-Etapen- 
(Armee-General-) Gommando unterstellt nnd bei der Stabs-Truppe in 
Verpflegung. Auf Etapen-Liuien verwendete Feld-Gendarmen unter­
stehen den Etapeii-Linien-, ev. den Etapen-Commanden oder demTrain- 
Gommaudauten jener Reserv^e-Anstalt, welcher sie zugewieseu werden.

Officiere als G'ommandauten von Feld-Gendarmerie-Abtheilungen 
haben das S tra fre ch t eines Unterabtlieilungs-Gommandanten; Aus- 
übung desselben gegenüber den der Landes-Gendarmerie entstammenden 
Feld-Gendarmen nach dem für diese bestehenden Gesetze.

Die der Feld-Gendarmerie zugetheilten S ta b s -C a va lle r is ten  
bleiben, ausgenommen hinsichtlich ihrer specielleu Bestimmung, dem 
Gommandanten der Stabs-Gavallerie untergeordnet.

Zur Landes-G  en darm erie, sowie zu jedem behufs Aufrecht­
haltung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit in gesetzmäßiger 
Wirksamkeit befindlichen P o liz e i-K ö rp e r  steht die Feld-Gendarmerie 
im coordinierten, gegenseitige Unterstützung bedingenden Verhältnis.

Ausübung des Dienstes. Die Feld-Gendarmen sind möglichst ver­
eint, nahe der Generalstabs-Abtheilung unterzubringen. Ein ange­
messener Theil derselben hat jederzeit in B e re its c h a ft  zu sein. Bei 
allen Dienst-Verrichtungen müssen die F eu er-W a ffen  geladen sein; 
unberitteneFeld-Gendarmenhaben überdies das Baj onnett zu pflanzen.

E insehre itu n  g -A rten  in aufsteigender Ordnung: Ab- oder 
Ermahnung ; Zurechtweisung oder Androhuirg; Anzeige; sofortige Vor­
führung der betreffenden Person vor ihren Vorgesetzten oder vor die 
zuständige Behörde; Verhaftung (bei gefährlichen oder eines Flucht- 
Versuches verdächtigen Personen mit Anlegung von Eisen); Anwendung 
von Waffen-Gewalt.

Officiere, Geistliche und Beamte von der XI. Bangs-Glasse auf­
wärts dürfen nur in besonderen Fällen (bei Verbrechen oder groben 
Vergehen; wenn sie Wachen etc. nicht Folge leisten oder sie beschimpfen 
u. dgl.^ auf Befehl) bedingungslos, sonstaber bloß dann, wenn Patrouillen 
oder Wachen unter Gommando von Officieren einschreiten, oder wenn 
ein Höherer als der Excediereude es verlangt, verhaftet werden (ira 
letzteren Pall unter Intervention des Höheren). Im übrigen sind alle 
Feld-Gendarmerie-Officiere und Feld-Gendarmen verpflichtet, jene Per­
sonen (ohne Unterschied der Charge) ev. auf das Unerlaubte ihrer Hand­
lung aufmerksam zu machen und sie zu ersuchen, von ihrem Vor­
haben abzulassen, da sonst die Anzeige erstattet werden müsste.

Bei geschlossenen Abtheilungen unter Gommando von Officieren 
hat ein Einschreiten seitens der Feld-Gendarmerie nicht stallzufinden,



121

sondern es sind die betreffenden Gommandanten auf wahrgenoinmene 
Ungehörigkeiten geziemend aufmerksam zu machen. Bei Abtheilungen 
ohne Officiere oder hei aufgelösten Truppen können die Organe der 
Feld-Gendarmerie ohneweiters einschreiten.

F e ld -P o li ze i-D i e n s t : strafbaren Handlungen (Unterlassungen) 
Vorbeugen; Gesetz-Übertreter ausforschen und der gesetzmäßigen 
Behandlung zuführen. Jeder Feld-Gendarm ist (bei jeder Gelegenheit) 
auch ohne besonderen Auftrag zur Ausübung des Feld-Polizei-Dieustes 
nicht nur befugt, sondern verpflichtet.

Schutz der Lan des-B ew ohn er (besonders jener, welche von 
der Armee in irgend einer Weise in Anspruch genommen werden, ihr 
freiwnllig Dienste leisten oder Lebens-Mitteln zum Verkauf bringen) 
gegen Plünderung, Erpressung, uugebürliche Anforderung der Vor­
spann und andere Gewaltthaten.

I lin ta n h a ltu n g  der S p ion age : alle mit der Armee in Ver­
bindung tretenden oder bei ihr befindlichen Givil-Personen strengstens 
überwachen; auf die genaue Befolgung der Pass-Vorschriften (siehe 
„Platz-Gommanden“ ) sehen. Hausieren imBereich der Haupt- und Stabs- 
Quartiere ist nicht gestattet; in Lagern und Gantonierungen nur den 
vom Platz-Gommando mit Erlaubnis-Scheinen versehenen Händlern.

G on tro le  der M arketen der und son s tig en  Verkäu fer 
(im Verein mit den Platz-Gommanden und Profoßen): dass sie mit ge­
nießbaren Lebens-Mitteln und guten Getränken versehen sind, richtiges 
Maß und Gewicht, sowie die genehmigten Preise einhalten etc.

S tra ß e n -P o liz e i in den Haupt- (Stabs-)Quartieren undTruppen- 
Gantonierungeu: Aufrechthaltung der Ordnung.

F e ld -G en d a rm er ie -A ss is ten zen  werden von den General- 
stabs-Abtheilungen angewiesen; nur die Platz-Gonmranden sind befugt, 
solche Assistenzen direct beiniFeld-Gendarmerie-Abtheilungs-Commando 
anzufordern. Anderweitigen directen Anforderungen ist bloß bei außer­
ordentlich dringenden Anlässeir folge zu geben.

Bei B eg in n  e in es  K am pfes hat der nicht zu speciellen 
Geueralstabs- oder Ordonnanz-Diensten erforderliche Theil der Feld- 
Gendarmen, auf den Haupt-Communicationen als Posten und Patrouillen 
vertheilt, für die militär-polizeiliche Ordnung im Bücken der Truppe zu 
sorgen. —• Nach einem  K am pf obliegt es den Feld-Gendarmen, die 
Lan des-Bewohner zur Beerdigung der Todten, sowie zum Einscharren 
der umgestandenen Thiere zu verhalten („Sanitäts-Wesen“ , Seite 116).

Rechte der Feld-Gendarmen; wie Militär-Wachen. Ihren „im Namen 
des Gesetzes“ ergehenden Aufforderungen muss unbedingt Folge ge­
leistet werden. Alle Gommandanten (eventuell die Truppen-Officiere) sind 
verpflichtet, den Feld-Gendarmeiie-Officieren oder Feld-Gendarmen auf 
Verlangen jede Unterstützung angedeihen zu lassen, in Bedarfsfällen 
Assistenzen beizugeben.
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B. Feld-Archive.
Beim Aruiee-Obei’-, bei jedem Armee-, Armee-General-, Corps- und 

Truppen-Divisions Gommamlo ein Feld-Arcbiv. Außerdem bat jeder Genie- 
und Piomiier-Chef sein Feld-Archiv, welches vom technischen und ad­
ministrativen Militär-Comite dotiert wird, Bestand-Theile eines Feld- 
Archiv :

Landes - B esch re ibu u gs - Feld - E lab ora te  über den je­
weiligen Krieg-Schauplat/ (nach speciellen Bestimmuiif'en).

K arten -W erke. Photographische Co]>ien der Anfnahm-Seclionen 
der wichtigsten Abschnitte des jeweiligen inhlndischen Krieg-Schau­
platzes; Armee-Ober-Commando und Armee-Commanden je ein Exem­
plar. —  Mit Special-Karten w'erdeu versehen: alle jene Organe der 
höheren Commanden und Festung-Stäbe, welche solche Karten zur 
Ausübung ihres Dienstes unbedingt beuöthigen; Feld-Signal-Abthei- 
lungeii und flüchtige Feldbahnen. — Mit Geiiei*al-Karten: alle Personen 
der höheren Commanden und Festung-Stäbe, Avelche für die Ausübung 
ihres Dienstes eine Karte brauchen; alle Truppen- und Unter-Abthei- 
lungs-Gommandanten, dann Reserve-Anstalten je 1 , Gavallerie-Esca- 
droneu je 2, Trains und Feld-Telegraphen-Abtheiluiigen mehrere 
Exemplare. —  Marsch-Routeii-Karten (den Friedens-Vorräthen zu ent­
nehmen): alle Armee-General-Gommandeu 2 Exemplare, Eisenbahn- 
Linien-Commanden 1 Exemplar.

Als allgemeine Kriegs-Karte ist die General-Karte 1 : 200.000 in Aussicht 
geuonnnon.

M ess-Instrum ente und Z e ich en -R eq u is iten : Armee-
Ober-Commando, Armee-, Ai'mee-General-, Gorps-Commanden; das Feld- 
Archiv einer selbständigen Infanterie-Truppen-Division wird mit einem 
completen Detaillier-Apparat sammt Sonnenschirm, einem Fern-Rohr 
sammt Ring-Schraube und Stativ dotiert.

Führung der F e ld -A rc liiv e : je einem Officier übertragen. Ela­
borate, Karteu-Werke, Pläne etc. sind für den reservierten Dienst- 
Gebrauch der Generale, Generalstabs-Ofliciere und militärischen Hilf- 
Organe bestimmt. Eine zeitliche Benützung seitens anderer Personen 
bewilligt der Gommandant. (Ausständige Elaborate längstens nach 
6 Wochen einziehen.)

Vollzug definitiver Obenialmie (Üliorgabe) seitens der Oeneralstah-Ghefs 
durch Unterfertigung auf den Gegen-Sclieiiien zum Ausdruck liringea; in ilen 
Übernahm- (Übergab-) Acten alle Gegon-Scheine, nach woldion die (jbernahniu 
(Übergabe) stattfand, mit Nummer und Jahr der Ausstellung nennen. Evidenz- 
Officier alle Quittungen über die von ihm ausgefolgton, dann alle Gegen-.Schoino 
Ober die von der Generalstabs-Abtlieilung Obornommeneii Archiv-Vferke regi­
strieren und stets in Bereitscliaft halten.

O. Platz-Commanden
der Haupt- und S tabs-Q u artiere  haben Ordnung und Sicherheit in 
ihrem Dienst-Bereich (unmittelbarer Bereich des Haupt- bez. Stabs-
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Quartier, auf Märschen und im Gefecht die unmittelbare örtliche Um­
gehung des höheren Gommandauten und seines Stabes) zu erhalten; 
sie dienen ferner, wenn der betreifende höhere Gonnnandant als Militär- 
Stations-Gonimandant fungiert, als unterstützende und ausführende 
Organe für Militär-Stations-Augelegcnheiteu,

B eze ich n u n g : nach dem Haupt- (Stabs-) Quartier, bei welchem 
sie eiligetheilt sind ( „Platz-Gommando desHaupt- Quartiers der 1. Armee“ ). 
Vor der Kanzlei diese Aufschrift, bei Nacht überdies eine rolhe Laterne 
mit der transparenten Aufschriit „Platz-Gommando“ .

D is c ip lin a r -S tr a fb e fu gn is  ; beim Armee-Ober- und Armee- 
Gommando jenes eines Truppen-, sonst jenes eines Unter-Ahtheilungs- 
Gommandanteu; Bestrafung von Militär-Geistlichen, Aufsichts-Personal 
und Arrestanten des Feld-Arrestes nach Weisung des höheren Comman- 
danten bezw. Gerichts-Vorstandes. Dem Platz-Gommandanten beim 
Armee-Obei'-, Armee- und Gorps-Gommando kann (wenn Stabs-Officier) 
das Strafrecht auch über Ober-Officiere und Personen von der IX. Baugs- 
Glasse abwärts, mit oder ohne Beschränkung, übertragen werden.

Aus dem Stand der S tab s-T ru p p en  b e izu s te llen : Platz-
Gommandant (ausgenommen beim operierenden Haupt - Quartier) ; 
1 quartier-regulierender und 1 Proviant-Officier (Seite 125). — Je
1 Unterofücier als Schreiber und 1 Infanterist als ständige Ordonnanz 
für: General-Feldpost-Direcüon, Feldpost-Direction (Zahl der Schreiber 
und Ordonnanzen kann nach Bedarf erhöht werden), Feldpost-Leitung 
und -Expositur; Chef des Feld-Eisenbahti-Wesen. —  2 llnterofliciere als 
Schreiber und 3 Infanteristen als Ordonnanzen für die Feld-Eisenbahn- 
Transport-Leitung. — Je 1 Infanterist als ständige Ordonnanz für: Ghef 
des Feld-Telegraphen-Wesen und Feld-Telegraphen-Direction. — Je
2 Infanteristen und 2 Gavalleristeu als ständige Oi’donnanzeu zu den 
Infanterie-, bezw. 3 Gavalleristen zu den Gavallerie-Brigade-Gommanden. 
— Für je 2 berittene Feld-Gendarmen 1 berittener Stabs-Gavallerist als 
Pferde-Wärter (für die den Etapen-Gommaiiden zugewiesenen Feld-Gen­
darmen aus dem Stand der Etapen-Truppen). — 1 Infanterist als Pferde- 
Wärter für den Gorps-Delegirten des deutschen Ritter-Orden. — Der 
Infanterie-Division-Sanität-Anstalt auf Gefechts-Dauer nach Bedarf 4 
Stahs-Cavalleristen.

B e is te llu n g  der e r fo rd e rlich en W a ch en : insoweit dieStabs- 
Truppen ausreichen, von diesen, sonst von der nächsten Truppe. Wenn 
im Stand-Ort des Haupt- (Stabs-) Quartier keine andere als die Stabs- 
Truppe untergebracht ist, von dieser eine B ere its ch a ft unterhalten; 
überdies (wenn erforderlich) P a trou illen -G  änge. Die im Stand-Oid 
des Haupt- (Stabs-) Quartier von der Stabs- oder einer anderen Truppe 
heigestellten Wachen (Bereitschaften) unterstehen (bei Feld-Verpfleg- 
Anstulten im Weg ihres Train-Commandaiiten) dem Platz-Commando- 
Commandierung und Überwachung des Cantonieruugs- (Wach-, Bereit.
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Schaft-, Innpection-) Dienstes mir dann, wenn der MilUflr-Statioiis-Gom- 
maudant nicht einen Truppen-Gommandanten damit betraut.

Über alle zum Stand des Haupt- (Stabs-) Quartier gehörigen oder 
demselben mit besonderer Ermächtigung folgenden Militär- und Givil- 
Personeu ein „E v id e n z -P ro to k o ll“ zu führen. Jede derlei Person 
hat ihr Eintreffen oder Abgehen dem Platz-Commando zu melden bezw. 
bekannt zu geben.

R eq u is it ! 011 V 011 Fuhr werke n im Dienst-Bereich eines als Ürgan 
des Militär-Statioiis-Commando fungierenden Platz-Commando darf nur 
durch dessen Vermittelung bewirkt werden.

Für das Trau sen eu -G esc liä ft erforderliches Personal den Stabs- 
Truppen entnehmen; beim Armee-General-Gommaudo kann ev. ein Offi- 
cier der Stabs-Truppen dauernd damit betraut werden.

Militär- und Sanitäts-Polizei (vergl. „XV. Lager und Canto- 
merungen“ ). Jede im Gefolge der Armee befindliche Givil-Person und 
jeder nicht militärisch gekleidete Diener muss mit einer vom Platz- 
bezw. für nicht zum tiaupt- (Stabs-) Quartier gehörige Personen — 
von dem betreflenden Trupiieu- (Train-) Conimandauten ausgestellten 
L e g it im a t io n  versehen sein (Vor-und Zuname; Geburt-Ort, -Land, 
-Jahr; Religion; kurze Persons-Beschreibung; Charakter oder Beschäf- 
tigung; bei wem bedienstet; welchem Armee- bezw. Truppen-Körper 
zu folgen berechtigt; Dauer der Giltigkeit). .Jede beim Train eingetheilte 
Givil-Person (bei Reserve-Anstalten nur die Conducteure) und die nicht 
militärisch gekleideten Diener überdies eine schivarz-gelbe Arm -B inde 
(bezüglich Mitglieder der freiwilligen Sanitäts-Pflege, Seite 100).

Alle sonstigen im Armee-Bereich außerhalb ihres ständigen Wohn­
ortes sich aufhaltenden Givil-Persouen müssen mit einem (wenn seinem 
Besitzer der Aufenthalt im Dienst-Bereich des Platz-Commando gestattet 
sein soll) von der Generalstabs- (Detail-, Militär-) Abtheilung vidierten 
Pass versehen sein. Marketendern etc., welche zu Einkäufen in rück­
wärtige Landes-Theile reisen, sind vom Platz-Commando Pässe auszu­
stellen. Die Generalstabs- (Detail-, Militär-) Abtheilung kann während der 
Operationen die Giltigkeits-Dauer der Pässe beschränken, ev. die Aus­
stellung von Pässen ganz sistieren. Die näheren Bestimmungen über 
das Pass-Wesen werden nach den Kriegs-Verhältnissen geregelt.

Jeder ohne gütigen Pass oder ohne vorgeschriebene Legitimation 
Betretene und nicht im Dienst-Bereich des Platz-Commando Ansässige 
ist auzuhalteii und nach den über das Pass-Wesen ergangenen höheren 
Anoiduungen zu behandeln. Zur Erleichterung der Pass-Gontrole dient 
das M eldu ngs-W esen ; Verpflichtung aller Bewohner, Jeden bei ihnen 
Einkehrendeu und Übernachtenden, jvelcher nicht im ü ii ansässig ist, 
sogleich der Orts-Behörde zu melden.

Zum Haupt- (Stabs-) Quartier gehörige Civil- und Militär-Personen 
(vom Gadet-Offic.-Steüvertreter abwärts), im Feindes-Land alle Bewohner 
überhaupt, welche die Bewilligung erhalten, sich (außer Dienst) aus dem
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Dienst-Bereich des Platz-Conimando zu eutferuen, sind von diesem mit 
einem E rlau b n is -S c lie in  zu versehen.

Ilin ta u h a ltu n g  der S p ionage  und s on stige r  Verbrech en  
w id e r  die K rieg sm ach t des S taa tes ; Einwohner, besonders Ver­
käufer etc. beobacliten, beim geringsten Verdacht verhaften; Hausieren 
im Haupt- (Stabs-) Quartier und nächster Umgebung niclit gestattet. Ob 
und inwieweit dem Plalz-Commando die militär-polizeiliche Überwachung 
des Telegraphen-, Post-Verkehr u. dgl. obliegt, wird jeweilig festgesetzt. 
Alle Passanten zur Legitimierung verhalten (Officiere und Beamte von 
der XI. Rang.s-Glasse aufwärts, ohne anderweitige Ursache, nur vom 
Platz-( lommandanteu).

A u fre ch th a ltu u g  der Ordnung auf Straßen  und P liitzen : 
Orts-Behörde anw'eisen, für Reinlichkeit und Beleuchlung zu sorgen; 
Volks-Feste, Mäi'kte, Bälle u. dgl. nur mit Bewilligung des Militär- 
Staiions-Commatido. Für alle Fälle geeignete Vorsichts-Maßregeln. 
Sperr-Stunde für offeutliche Localitäteu vom Militär-Stations-Goimnando 
festzusetzen, vom Platz-Gommando zu überwachen.

In Feindes-Laud; Erzeugung, Vei-kauf, Besitz und Tragen von 
W a ffe  11 der Givil-Bevölkeruitg nur mit Bewilligung des Armee-Com- 
mando gestattet; Wallen-Pässe w’erdeii von der Detail-Abtheilung aus­
gestellt. Bei längerem Aufenthalt in einem Ort; Evidenz der Waffen- 
Pässe.

M arketender, W ir te  und an d ere Verk ä iife  r übenvachen; 
wenn nöthig die zum Markt gebrachten Gegeiisfände durch einen Militär- 
Ai"zt untersuchen, schlechte Lebens-Mitteln contiscieren und (im Einver­
nehmen mit der Orts-Behörde, in dringenden Fällen aber ohneweiters) 
vernichten lassen.

Für die V e rb re ilu n g  von  P roc lam a tion on  und sonstiger 
Kundmachungen sorgen. Wenn die Besitzer ein gefangener Pferde oder 
gefundener Gegenstände sich binnen 3 Tagen nach der Kundmachung 
nicht melden, die weitere Amts-Handlung eiuleiten.

Fa lls  die C iv il - B ehörden  zu fu n g ieren  au fg eh ört 
hä tten , sichert der Platz-Gonnnandant bis zu deren Wieder-Eiinsetziing 
die Durchführung der im militärischen Interesse gelegenen polizeilichen 
Maßregeln mit Hilfe geeigneter Bewohner.

Platz-Gommaiideii sind befugt, zur Durchführung niil.-polizeilicher 
Maßregalu A ss is ten zen  vom Feldgeudarmerie-Abth.-Gommando direct 
in Anspruch zu nehmen. Stehen hiezu weder Feld-Genclarinen noch 
Stabs-Truppen zur Verfügung: von der nächsten Truppe.

Quartier-regulierender Officier (Goinmandaiit des Stabs-Cavallerie- 
Zuges) wird bei Reise-Märschen in der Regel einen Tag vorher, bei 
Gefechts-Märschen ev. mit den Sicherungs-Truppen voraus gesendet; 
aus dem Stand der Stabs-Truppen Quartier-Macher beigeben.

Proviant-Officier (aus dem Stand der Stabs-Infanterie, erhält ein 
ungesatteltes Reit-Pferd von der Traiu-Escadrou) hat für die Fassung
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(ev. Beschaffung) .der Verpflegs- und Lager-Bedüi'fuisse, sowie für deren 
Zufulir zu sorgen, die Vertheiluug au dieBezugs-Berechtigteu zu bewirken 
und die Schlächterei durch die beigegebeueu Fleisclihauer ausführeii zu 
lassen. Verpfleg-Stand nach dem Evidenz-Protokoll, ohne Rücksicht auf 
zeitlich Abwesende; die zum Haupt- (Stabs-) Quartier gehörigen oder 
sonst au den Proviant-Oflicier gewiesenen Truppen (Anstalten) dagegen 
haben ihren Verplleg-Stand am Tag vor jeder Fassung bekannt zu 
geben. Das Futter für die Pferde aller im Haupt- (Stabs-) Quartier be- 
tindlichen isoliei’ten Gagisten ist vom Uber-Stabs- (Stabs-) Wagemneister 
zu übernehmen und zu vertheileu.

D. Transport-Häuser.
6 arn isons-Transport-F Iäuser, in der Hegel für 800’1’ransene; 

bei voraussichtlich auhattender Überschreitung dieses Maximal-SLaiides 
werden Filialen errichtet. Bezeichnung: „Garnisons-Transportliaus in N., 
Filiale Nr. 1 am Nord-BahnlioD. T ru pp en -T ran sp o rt-H äu ser, be­
sonders in Ergänzuugs-Bezirk-Stationen.

E. Montur-Verwaltungs-Anstalten.
M o n t u r - D e p o I s : Nr. 1 Brttrin, Nr. 2 Burlapost, Nr. .3 Graz, Nr. 4 Kaiser- 

Ebersdorf; Filial-Depot in Karlsbiirg und Sarajevo.
Montur- und Sanitäts-Material-Feld-Depots: Vonfdhe an Beklei­

dung-, Rüstung-, Gavallerie-Reitzeug-Sorten, Feldgeräthe untl Sanitäts- 
Material für die bei der Armee im Felde eingetheilten Truppen und 
Anstalten ; Reserve an Ausrüstungs-Gegenständen für die von den Armee- 
General-Gommanden im Etapen-Bereich zu activierenden Sanität-Anstalten 
Sanitäts-Material nach Gorps-Einbeiten gesondert.

.Jede Armee und jeder selbständig operierende Armee-Körper 
(Corps, Truppen-Division) ein solches Depot bezw. eine selbständige 
Expositur. Exposituren können auch an der Etapen-Linie näher an die 
operierende Armee vorgeschoben werden. 'Wenn im Verlauf der Opera­
tionen die dauernde Theilung eines Depots nöthig wird: aus Stand und 
Vorräthen desselben eine neue solche Anstalt aufstelleu.

Bezeichnung: nach dem Armee-Körper, welchem sie beigegebeu 
sind („Montur- und Sanitäts-Mateiial-Feld-Depot der n. Armee“ ).

Personal-Stand undVorräthe: nach Stärke und Zusammensetzung 
des Armee-Körper und dessen Sanität-Anstalten, Beschaffenheit des 
Krieg-Schauplatzes und Jahreszeit. Normal; 1 Stabs-, 7 Ober-Officiere, 
113 Mann; Vorräthe auf 2 — 3 Wochen. Für Material-Transport 
fallweise Landes - Fuhrwerke. Stärke und Dotierung der Exposituren 
bestimmt das General-Etapen- (Armee-General ) Commando.

Unterordnung: dem betreffenden Armee - General- (selbständigen 
Corps- oder Truppen-Divisions ) Commando.
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Die b e id en  Land w ehr eu je ein in analoger Weise eingerich­
tetes Depot für jede Armee; nach Stärke der bei derselben eingetheilten 
Landwehl-Truppen dotiert.

M ob ile  V ere in s-D ep ots  des ro t heu K reu zes : Seite 100.

F. Cassen.
Unterstehen den betreffenden Intendanzen. —  Operations- 

Gassen: je eine für jedes Armee-General-Cominando, jedes Corps und 
jede selbständige Truppen-Division. Stand: 'Ł Beamte, 1 Armee-Diener, 
t  Soldaten. — Festu ngs-G assen : je eine für jeden in Krieg-Aus­
rüstung versetzten festen Platz. Stand : jene in Krakau, Przemyśl, Komorn, 
Pula, Gattaro, Peterwardein, Karlsburg und Trient wie Operations- 
Gassen ; bei den anderen je 2 Ofiiciere.

G. Tmppen-Rechnungsführer
der mobilen Truppen, Haupt- und Stabs-Quartiere besorgen den Liqui­
dierungs-Dienst unter eigener Haftung und Veraniwortung; übernehmen 
im Krieg alle Functionen der Verwaltungs-Gommissionen mit Ausnahme 
jener für die Verpflegung (welche der Proviant-Officier besorgt). Die liqui­
dierenden Rechnungsführer der Haupt- und Stabs-Quartiere sind den 
PlatzGommauden derselben untergeordnet.

H. Auditore, Militär-Gerichte.
Hilf-Organe für A n ge legen h e iten  der M ilitä r-Ju stiz  (Audi- 

tore der Stabsofficier-Gharge) beim General-Etapen-Gommando, bei den 
Armee-Commanden, eventuell bei selbständig operierenden Corps.

Militär-Gerichte bei Armee-General-Gommauden, (Infanterie-und 
Ca\allerie-)Truppen-Divisiouen, selbständig operierenden Corps, Elapen- 
Gommandeu und in Krieg-Ausrüstung versetzten festen Plätzen.

Stau d. Bei den Militär-Gerichten derlnfanterie-Truppen-Divisionen 
in derRegel SAuditore; der rangältere zugleich Ililf-Organ für Militär- 
Justiz-Angelegenheiten. Bei den Militär-Gerichten der Armee-General- 
Commanden und Gavallerie-Truppen-Divisioueu nur I Auditor. Anzahl 
Auditore für Militär-Gerichte selbständig operierender Corps, Etapen- 
Gommanden und fester Plätze nach Bedarf.

Jedem Militär-Gericht ist die der Anzahl eingetheilter Auddore ent­
sprechende Zahl von Schrift-Führern, daun ein Feld-Arrest (bestehend 
aus 1 Profoßen und den erforderlichen Beschließern) beigegeben.

S tra f- und B egnad igu n gs-R ech t: Armee-Ober-Gommandant, 
Armee- und Gommandanten selbständig operierender Corps über alle
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ihrer Jurisdictiou unterworfenen Personen. Im Namen dieser Comman- 
danten üben auch die Vorstande der bei der Armee im Felde aufge- 
sfellten Gerichte gerichtsherrliche Rechte im beschränkten Umfang aus.

J. Militär-Seelsorge.
Arm e e-0 b er-G om m an do, für den Seelsorge-Dienst im Haujd- 

Qnartier: 1 Militär-Gaplan, einem der Feld-Superioren untergeordnet.
A rm ee-G om m ando: 1 Feld-Superior, 1 evangelischer Militär- 

Seelsorger, 1 Feld-Rabbiner und 1 Militär-Imam, eiugetheilt beim 
Armee-Gencral-Commando. Falls bei einem operierenden Armee-Körper 
unter der Stärke einer Armee kein Feld - Superior bestellt wird, be­
traut der apostolische Feld-Vicar einen Militär-Geistlichen dieses 
Armee-Körpers mit der kirchlichen Leitung und geistlichen .Turisdiction.

T ru ppen -D iV is ion : 2 Militär-Geistliche u. zw., je nach con- 
fessionellen und sprachlichen Verhältnissen, Militär-Gapläne oder evan­
gelische Militär-Seelsorger. Zum Haupt-Quartier eines Gorps ge­
hörige Personen und dem Gorps-Gommando direct unterstehende 
Truppen (Anstalten) werden einer Trup.-Div.-Seelsorge zugewieseu.

Feld -, R ese rve - oder F es tu n g -S p ita l: je 1 Militär-Gurat. 
F es tu n g-S tab  einer in Krieg-Ausrüstung versetzten Festung: 
1 Militär-Gurat oder Gaplan; wo ein solcher nicht systemisiert ist, 
besorgt der raugälteste Militär-Geistliche der Garnison (Besatzung) die 
bezüglichen Dienst-Geschäfte.

Bei den bosnisch-hercegovinischen Truppen  bestehen für Soldaten 
mohammedanischen Glaubens 2 Militär-Imams. Bei den Tiroler Laudes- 
Schützen: per Bataillon 1 Militär-Gaplan.

K. Civil-Landes- und Civil-Oommissäre
sind berufen, jene Angelegenheiten der Givil-Verwaltung, auf welche das 
Vorgesetzte Commando Einfluss nimmt, zu besorgen ; ferner bei der Aus­
nützung der Hilfs-Quellen des Landes für die Armee-Bedürfnisse mit­
zuwirken. Zu Civil- (Landes-) Gommissären werden bewährte Givil- 
Staats-Beamte oder sonstige hervorragende Persönlichkeiten gewählt, 
welche nebst Befähigung für den politischen Verwaltungs-Dienst die 
erforderlichenSprach-Kenntnisse und physischen Eigenschaflen besitzen.

Stand. A rm ee-G enera l-G om m ando: 1 Civil-Laudes-, 2 Givil- 
Commissäre, 1 Hilfs-Beamter. G orps-Gom m ando und Commando 
einer selbständigen Truppen-Division : 1 Givil-Gomraissär, 1 Hilfs-
Beamter. Festuugs-Com m ando(eines in Krieg-Ausrüstung gesetzten 
größeren Platzes): 1 Givil-Gommissär. V erfü gb are  R eserve  für den 
Dienst auf den Etapen-Linien: 12 Givil-Gommissäre.
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Bekleidung:- Civil-Staats-Beamte ihre Uniform; sonstige Per­
sonen eine Arm-Binde (weiß mit dem Namenszug Seiner Majestät in 
mattem Gold).

Dienst-Verhältnisse. C iv il-L an d es-C om m issä r  Lei einem 
Armee-General-Commando ist Hilf-Organ desselben; hat uebstdem die 
riiätigkeit der bei den Corps, selbständigen Truppeu-Divisionen, auf 
den Etapen-Linien oder bei Etapen-Commanden verwendeten Givil-Gom- 
missäre zu fördern und zu überwachen. —  G ivil-G  om rnissäre der 
Gorjis und selbständigen 1 ruppen-Divisionen erhalten Weisungen und 
Aufträge entweder unmittelbar vom Gorps- (Divisions-) Gommaudanten 
oder durch den Generalstabs- bezw. Intendanz-Chef. Die Civil- 
Gommissäre auf den Etapen-Linien unterstehen entweder dem Armee- 
General- oder dem Etapen-Linien- (ev. Etapen-) Gommando; ilire 
Stellung zu den Givil-Verwaltungs-Behörden wird dem jeweiligen Ver- 
luillnis entsprechend geregelt. Der Givil-Commissär eines Festungs- 
Gommaudo ist Mitglied der Approvisionierungs-Commission.

L. Marketender,
sowie ihre Gehilfen: entweder Soldaten oder Civil-Personen. Das Mit­
nehmen von Marketendern ist nicht obligatorisch, sondern davon ab­
hängig, ob man hiefür geeignete Personen findet. Jeder Marketender 
hat 1 Gehilien und 1 zweisp. Wagen mitzunehmen; bei den Infanterie- 
Regimenteni kann (statt 2) nur 1 Marketender aufgenommen werden, 
welchei dann zur Mitnabme von 3 Geliilfen und 2 zweisp. Wägen berech­
tigt ist. Militärische Abzeichen: Feld-Kappe und sclnvarz-gelbe Arm- 
Bmde; nebstdem eine Legitimation und (bei zeitweiser Entfernung) 
ein Erlaubnis-Schein oder Reise-Pass. Mannschaft und Pferde ärarische 
Veipüegung (Marketender Gorporals-, Gehilfe Infanteristen-Gebür).

Marketender und ihre Gehilfen haben keine militärische Rang- 
Stellung, sind aber der Militär-Gerichtsbarkeit, sowie den miiitär- und 
sanitäts-polizeilicheuVorschrifteu unterworfen; unterstehen im Weg des 
Proviant-Officier dem Truppen- (Platz-) Gommandanten, bei den Feld- 
Bäckereien im Weg des zugetheilten Ofiicier dem Vokstand. Die Marke­
tenderei ist Privat-Unternehmung des Marketender; sein Verhältnis 
zum Truppen-Körper wird durch einen Vertrag geregelt, vor dessen 
Unterzeichnung Bew-erber aus dem Givil-Stand 200 fl. als Gaution zu 
erlegen haben. Geld-Strafen von 1 bis 5 fl.; wenn diese nichts fruchten 
oder der Marketender sich weigert, sie zu erlegen, ist er nach vorheriger 
Einvernahme seines Dienstes zu entheben und sofort zu dem ihm 
gesetzlich obliegenden Dienst beizuziehen resp. (auf seine Kosten) in 
die Heimat zurück zu senden; Wagen und Pferde (Tragthiere) sammt 
allem Zubehör abschätzen und für den neuen Marketender behalten, oder 
falls ein solcher nicht aufgenommeu wird) dem Eigenthömer lassen.

HaiuUmch. 9
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X. Die Armee im Felde.
A. Armee-Körper höherer Ordnung.

Die zur Armee im Felde eingetheilten Truppen-Divisioneu werden 
bei ihrer Mobilisierung mit allen zur Ergänzung der Kriegs-Vorräthe 
erforderlichen Anstalten derart ausgerüstet, dass sie entweder in Corps 
vereint oder unter unmittelbare Leitung des Armee-Commando gestellt, 
in beiden Fällen jedoch auf längere Dauer selbständig verwendet ŵ erden 
können.

Als In fa n te r ie -  oder G a v a lle r ie -B r ig a d e  (Landwehr- 
Infanterie-, bezw. -Gavallerie-Brigade) werden, um die Überwachung des 
Dienst-Betriebes und die taktische Führung zu erleichtern, 6 bis 
9 Bataillone der Infanterie- und Jäger-Truppe, bezw. 2 Gavallerie- 
Regimenter, vereinigt. Eintheilung in Brigaden durch die Ordre de 
bataille festgestellt; taktische Gruppierung und Verwendung der 
Truppen w'ährend der Operationen und Gefechte fallweise durch die 
Dispositionen der Truppen-Divisions-Comraandanten zu regeln.

Nebst den im unmittelbaren Brigade-Verband eingetheilten Truppen 
werden dem Brigade-Gommando auch die dem Divisions-Commando 
direct untergeordneten Abtheilungen (Cavallerie, technische Tiaippeu) 
und Anstalten zum Zweck der militärisch-dienstlichen und administra­
tiven Inspicierung zugewiesen. Einen eigenen administrativen Wirkungs­
kreis hat das Brigade-Gommando nicht, doch ist dasselbe verpflichtet, 
in allen die klaglose Befriedigung der Bedürfnisse der Truppen betref­
fenden Angelegenheiten nach Bedarf einzugreifen.

Infanterie-Truppen-Division (Landwehr-Infanterie-, bezw.-Cavallerie- 
Truppen-Division): grundsätzlich aus allen Waffen-Gattungen formiert, 
bildet die Grund-Einheit für die Zusammensetzung von Corps und 
Armeen. Die im directen Armee- oder im Gorps-Verband eingetheilten 
lufanter^e-Truppeu-Divisionen werden in der Regel gebildet aus:

Tru ppen-Divisions-Commando (Division-Stabsquartier); 2 Infan­
terie-Brigaden; —  Divisions-Cavallerie; — Divisions-Artillerie (Divisions- 
Artillerie-Regimeut); —  Pionnier-Gompagnien und Kriegs-Brückeu-Equi- 
pagen (Divisions-Brückentrains), sowie Feld-Signal-Abtheilungen nach 
Ermessen des Gorps- (Armee-) Gommandanteu oder durch die Kriegs- 
Ordre de bataille; — Train-Escadron;

Divisioiis-Munitions-Park; — Infanterie-Division-Sanität-Anstalt; 
ev. Feld-Spitäler oder einzelne Seclionen derselben nach Weisung des 
Gorps- (Colonnen- bezw. Armee-) Gommando; — Infanterie-Verpflegs- 
Colonne (4 Staffeln mit je eintägiger Nachschub-und 1 Staffel mit drei­
tägiger Reserve-Verpflegung); ev. einzelne Sectiouen von Feld-Bäckereien 
und Schlachtvieh-Depots oder Verpflegs-Magazin-Staffelu, nach opera 
üven Verhältnissen durch das Corps- (Colonnen- bezw. Armee-) Gom­
mando zugewiesen.
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Stabs-Truppeu (1 Stubs-Compagnie der Fuß-Truppen uud 1 Stabs- 
Zug der Cavallerie).

T ru p p en-D iv is i0n für den Gebi r g s -K r ie g : besteht ge- 
wölmlich aus 3 Gebirgs-Brigadea. Diesen werden Cavallerie, Artillerie, 
technische Truppen und theilbare Reserve-Anstalten vom Divisions- 
Commando nacli Bedarf zugewiesen.

Division-Stab: analog jenem einer Infanterie-Truppen-Division,
nur ev. vermehrtes Personal und Feld-Signal-Abtheilungen.

Artillerie: lür jede Brigade eine Gebirgs-Batlerie; als „Reserve- 
Artillerie der Division“ 2 — 8 Feld-Batterien. Cavallerie: 1— 2 Escadro- 
nen. Technische Trupiien: 1 Pionnier-Compagnie. Bei normaler Aus­
rüstung itlr jede Brigade und für das Division-Stabsquartier (incl. An­
stalten) je 1 Gebirgs-Train-Escadron.

1 Gebirgs-Divisions-Munitious-Park; 1 Gebirgs-Divisiou-Sanität- 
Anstalt. Für eine Gebirgs-V^erpflegs-Coloune : 13 Beamte, 59 Verpflegs- 
Manuschaft, 13 Offic.-Diener.

Gebirgs-Brigade: Stab (Feld-Gendarmen, Ordonnanzen) ; 4 bis 5 Infantorie- 
(.lager-) oder Landwehr- (Landes-SdiOtzen-) Bataillone, Yjj Pionnier-Compagnie, 
V- bis 1 Escadron Landwehr-Gavallerie oder berittene Schützen, 1 Gebirgs- 
Battene; V, Gebirgs-Divisions-Munitions-Park, 'U Gebirgs-Division-Sanitilt- 
Anstalt.

Cavallerie-Truppen-Division (Landwehr-Gav.-Truppen-Div.) aus Ca­
vallerie als Haupt-Waffe, ferner (reitender) Artillerio uud nach Bedarf 
auch aus Fuß-Truppen formiert; ähnlich wie die Infani-Trupp.-Division 
mit Munition-, banität-, Verpfleg-Anstalten und sonstigen Organen ausge­
rüstet. In der Regel:

Truppeu-Divisions-Cominando (Division-Stabsquartier) ;
2 Gavallerie-Brigaden ; —  Divisions-Artillerie (reit. Batterie-Division) ; 

— Gavallerie-Telegraphen-Abtheilung; — nach Bedarf auch Jäger-Ba­
taillone; — Traiu-Escadron ;

Cavallerie-Mimilions-Colonne ; —  Cavallerie-Division-Sanität-An- 
stalt; ■ Gavallerie-Verpflegs-Coloime (5 Staffeln wie bei der Infauteide- 
Truppen-Division) ;

Stabs-Truppen (1 Stabs-Qompagnie der Fuß-Triqjpen und 1 Stabs- 
Zug der Cavallerie.

Corps im Armee-Verband werden in der Regel gebildet aus; Gorps- 
Gommando (Corps-Hauptquartier) ;

2 oder 3 Infanterie-Truppen-Divisionen ; —  Corps-Artillerie (Regi­
ment); — einer Anzahl Pioimier-Compagnieu, 1 leichten Kriegs-Brückeu- 
Equipage und 1 Schanzzeug-Golonne ; —  Corps-Telegraphen-Ahtheilung 
uud Telejihou-Abtheilung; —  Train-Escadron ;

Corps-Munitions-, —  Gorps-Train-Park ; —  Gorps-Verpflegs-Golonue 
(4 Staffeln mit je eintägiger Nachschub- uud 1 Staffel mit dreitägiger 
Reserve-Verpflegung für das Corps-Hauptquartier und die demselben 
direct unterstehenden Truppen und Anstalten; —  Operatioiis-Cassa;

9*
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Stabs-Truppen (1 Stabs-Compagnie der Fuß-Truppen^uiid 1 Stabs- 
Zug der Gavallei'ie).

Die einem Corps normal zugewiesene Cavallerie ist zwar in die 
Ordre de bataille der Infanterie-Truppen-Divisionen eingetbeilt, doch 
bleibt es dem Cor-ps-Commandanten überlassen, im Bedarfsfall haupt­
sächlich behufs Verwendung der Cavallerie bei Märschen und im Ge­
fecht, einen Theil derselben zu vereinigen und hierüber zu disponieren.

Den einzelnen Corps werden überdies (wenn nicht schon mittels 
Ordre de bataille) bei eintreteudem Bedarf Pionnier-Zeugs-Reserven, 
normale Kriegs-Brückeu-Equipageu, Feld-Spitäler, -Verpflegs-Magazine, 
-Bäckereien, Schlachtvieh-Depots, Depots für marode Pferde und ev. 
Feld-Signal-Abtheilungen durch das Armee- (General-) Commando zu­
gewiesen.

Zu selbständigen Operationen bestimmte Armeekörper (Corps- 
Truppen-Division, Brigade) erhalten alle zur Erfüllung ihrer Aufgabe 
erforderlichen Mitteln, sowie die zu ihrer Selbständigkeit erforderlichen 
Organe und Reserve-Anstalten; letztere werden nach Zahl der Streit­
kräfte, Beschaffenheit des Krieg-Schauplatzes und Natur der Aufgabe 
entsprechend ausgerüstet.

Armee. Die nach den jeweiligen Kriegs-Verhältnissen unter ein 
einheitliches Commando gestellten Armee-Körper höherer Ordnung bil­
den eine „Armee“ . Diese besteht aus:

A rm ee-C om m an d0, welches sich in das „ Armee-Hauptriuartier“ 
und in das „Armee-Geueral-Commando“ gliedei-t. Demselben speciell 
zugewiesen: Armee-Telegraphen-Abtheilung; — Train-Escadron; — Ver- 
pflegs-Train (4 Staffeln mit je eintägiger Nachschub- und 1 Staffel mit 
dreitägiger Reserve-Verpflegung für das Armee-PIauptquartier nebst den 
ihm direct urterstebenden Truppen und Anstalten); —  Stabs-Truppen 
(je 1 Stabs-Gomp. der Fuß-Truppen und je 1 Stabs-Zug der Cavallerie 
beim Armee-Hauptquartier und beim Armee-Geueral-Commando); — 
eine Operations-Gassa (für Arniee-IIauptquartier, Armee-General-Com- 
mando, sowie d e denselben direct unterstehenden Truppen und An­
stalten; an die Operations-Gassa einer Armee ist auch das Haupt­
quartier des Armee-Ober-Gommando gewiesen).

T ru ppen : die durch Ordre de bataille festgestellte Anzahl von 
Corps, Truppen-Divisioneii u. s. w .; —  die nöthige Zahl von Piomiier- 
Compaguieu, Kriegs-Brücken-Epuipagen und ev. Eisenbahn-Compagnien, 
flüchtigen Feld-Bahnen, Feld-Signal-Abtheilungen u. s. w.

Die den Armeen beigegebenen Gavallerie-Truppen-Divisionen bleiben 
in der Regel dem betreffeuden Armee-Commando direct unterstellt.

R e se rv e -A n s ta lten : nach concreten Verhältnissen; eben so 
Personal-Reserven und Etapen-Truppen.

Die Reserve-Anstalten sind theils bei den Truppen-Divisionen und 
Corps „organisationsgemäß eingetheilt“ , theils den Armeen zugewiesen 
und bilden dann eine „Disposilions-Reserve“ des Armee- (bezw. General-)
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Commandos. Letzteres weist davon den einzelnen Corps (Colonnen), Je 
nach deren Stärke und Aufgabe, die noch erforderlichen Reserve-An­
stalten oder Theile derselben zu, und lässt diejenigen, welche für diesen 
Zweck nicht beansprucht werden, entweder der Armee nachziehen oder 
im Etapeu-Bereich etablieren. Einzelne Reserve-Anstalten werden auch 
zur Verfügung des General-Etapen-Gommando gestellt.

Die Organisation der Reserve-Anstalten ist theils durch organische 
Bestimmungen vollkommen festgestellt, theils wird sie im Bedarfsfall 
den concreten Bedürfnissen entsprechend, durch das Reichs-Kriegs- 
Ministerium oder durch die Armee-General-Gommanden bestimmt. 
Zu letzterem Zweck ist jedem Armee-Generat-Gommando (nebst einer 
„Personal-Reserve“) auch eine dem Umfang der Armee entsprechende 
„Reserve an Kriegs-Material“ zur unmittelbaren Verfügung gestellt.

Die den Truppen-Divisionen und Corps organisations gemäß zuge­
wiesenen Reserve-Anstalten unterstehen in jeder Beziehung dem Com­
mando jenes Truppen- oder Armee-Körper, bei welchem sie einge- 
theilt sind. Während der Bewegung der Armee ist es aber nicht immer 
möglich, die den Truppen-Divisionen gehörenden Reserve-Anstalten im 
unmittelbaren \erband mit der Division marschieren zu lassen; die 
Disposition über alle von der Truppen-Golonne der Division getrennt 
marschierenden Reserve-Anstalten (Trains) obliegt dann den Corps- 
(Colonnen-) Commanden.

Diesen unterstehen auch in jeder Beziehung die ihnen jew^eilig vom 
Armee-General-Commando zugewiesenen Reserve-Anstalten; nur die 
Geschäfte, welche die Ergänzung der im Operations-Raum nicht aufzu- 
brmgenden Vorräthe betreffen, sind auf Grund der vom Golonneu-Com- 
mando beim Armee-General-Commando gestellten Nachschub-Anfor­
derungen thunlichst im directen Verkehr zwischen der Anstalt und dem 
Armee-General- (ev. Etapen-Linien-) Commando oder der von diesem 
angegebenen Bezugs-Quelle zu besorgen.

Alle anderen Reserve-Anstalten sind (ausgenommen der Armee- 
Mumtious-Purk, welcher unmittelbar dem Armee-Hauptquartier unter­
steht) m der Regel dem Armee-General-Commando untergeordnet.

B. Armee-Ober-Commando.
W irku n gsk re is  und specielle Vollmacliteu des Armee-Ober-Com- 

mandanten jeweilig nach Allerhöchstem Befehl.
Armee-Ober-Gommaiido führt den Ober-Befehl über die ihm unter­

stehenden Armeen. Es obliegt ihm im allgemeinen die Anordnung aller 
jener Maßnahmen, welche mit Rücksicht auf das gemeinsame Wirken 
der uiiterstehemlen Armeen einer ehiheiUiclien Leitung- Ledürfen, Es 
regelt durch besondere Verfügungen den Dienst-Verkehr der unterstehen­
den Armeen und Festungen, dann der in einen Armee-Verband nicht
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elngetheilten Armee-Körper mit dem Armee-Ober-Commando , dem 
Reichs-Kriegs-Ministerium, sowie mit soustigea Behörden.

Stand (beiläufig): Seite 143 und 144.
Generalstab-Chef; ihm beigegeben ein Hauptmann (zurDisposition), 

zugleich Referent über Personalien des Generalstabes. S t e l lv e r t r e ­
tung: Chef der Operation-Abtheilung.

1. Operierendes Hanpt-Quartier.
Operation-Abtheilung, in zwei Gruppen getheilt. Gruppe 1: Ordre 

de bataille, Operationen, Befestigungen und sonstige Herrichtungen des 
Krieg-Schauplatzes; Directiven fürdasGeneral-Etapen-Gommando, Tage- 
Buch, Gefechts-Berichte, Situations-Meldungen u. dgl., Bulletins, Parla­
mentäre. Gruppe 2: Kundschaft-Wesen, militär-diplomatischer Verkehr. 
Operation-Abtheilung hat 2 Beamte vom Ministerium des Äußeren.

Detail-Abtheilung: alle sonstigen Agenden. Ihr speciell unter­
geordnet: F lügel-Ad ju tan ten , O rdon n an z-O ffic ie re ; —■ 1 R eg i­
m en ts -A rz t  (besorgt den ärztlichen Dienst) und 1 In tendan tu r- 
B eam ter (besorgt den Yerpflegs-Dienst im Haupt-Quartier); — 2 o ffi- 
c ie lle  B er ich t-E rs ta tte r ; —  F e ld -G en d a rm erie -A b th e ilu n g ; 
—  die Abtheilung der L e ib ga rd e  - R e ite r  (für wichtige Ordonnanz- 
Ritte, Gourier-Reisen u. dgl.); — P la tz-G om m an do mit Froviant- 
Officier und Quartier-Regulierenden, liquidierenden Rechnungsführe- 
nebst 1 Hilfarbeiter, 1 Militär-Geistlichen, 1 Polizei-Beamten mit 2 Detec- 
tivs, 1 Marketender und 1 Fleischhauer mit je einem Gehilfen, Stabs- 
Truppen; — Tra in-G  om m andant; — Fel dp o st-Ex p o s itu r , — 
F e ld -T e leg ra p h  en -A b th e ilu n g .

2. General-Etapen-Coumiando.
W irku n gsk re is . Selbständig: Leitung des Etapen-Wesen, wöbe 

jedoch den Armee- (bezw. Armee-General-) Gommanden die möglichste 
Selbständigkeit zu wahren ist. Übertragener Wirkungskreis (vom Armee- 
Ober-Gommandanten nach dem jeweiligen Bedarf geregelt): Ausübung 
der gerichtsherrlichen Rechte bezw. Behandlung aller in diesen Ressort 
fallenden Angelegenheiten; Gebüren-Angelegenheiten, falls und insoweit 
solchedemArmee-Ober-Gommando Vorbehalten sind; militär-polizeiliche 
Anordnungen, insoweit solche vom Armee-Ober-Gommando für den 
ganzen Befehls-Bereich oder für Theile desselben zu erlassen sind.

Ö rtlich e  V ere in igu n g  m it dem op er ie ren d en  Haupt- 
Q u artie r  anstreben. Ist dies nicht möglich, so muss der Ghef des 
General-Etapen-Gommando mit dem Armee-Ober-Gommandanten und 
dessen Geueralstab-Ghef so oft als thunlich in Verkehr treten. In diesem 
Fall ist auch für den Post-Dienst beim General-Etapen-Gommando vor- 
zusorgeu; behufs Zusammenstellung der „Evidenzen“ eigens-Organe 
zu den Armee-General-Gommandeir senden.
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Chef des General-Etapen-Commando: dem Afmee Ober-Comman- 
datiten direct unterstellt; erlässt im eigenen Wirkungskreis Weisungen 
au die Armee- (General-) Gommanden (ev, Militür Territorial-Commandeu 
seines Befehl-Bereiches); verkehrt in allen Angelegenheiten, welche 
nicht der Einflussnahme des Armee-Oher-Gommandanten bedürfen, 
direct mit dem Reichs-Kriegs-Ministerium.

Sein Einfluss auf den Verkehr der Armee- (General-) Gommanden 
mit dem Reichs-Kriegs-Ministerium erfolgt nur bedingt, d. h. dort, wo 
das Eingreifen einer, mit den operativen Absichten des Armee-Ober 
Gommanda und mit den Etapen-Verhältuissen vertrauten, au Ort und 
Stelle befindlichen obersten Leitung erforderlich scheint.

Zur S te l lv e r t r e tu n g  ist der Generalstab-Ghef berufen.
Generalstab-Chef, zugleich Chef des Feld Eisanbahn-Wesen. S te ll­

v e r tre tu n g : Gbef der Militär-Abtheilung.
Militär-Abtheilung. Ihr speciell untergeordnet: O rdonn anz 

O ff ic ie r ;  —  Feld-G  e ndar m e r ie -A b t h e ilu n g ; —  P latz-G om - 
m an d 0 mltProviant-Officier und Quartier-Reguliereuden, liquidierenden 
Rechnungsführer und 1 Ililfarbeiter, 1 Polizei-Beamten und 2 Detec- 
livs, 1 Marketender und 1 Fleischhauer nehst je einem Gehilfen, Stabs- 
Truppen; —  Tra in-G om m andan t.

Besondere Referenten. A rtille r ie - , Genie- und P ion n ier- 
W esen: je ein Stabs-Officier des Artillerie- bezw. Genie-Stabes (Agenden 
Seite 11 bezw. 2.5). — Feld -E isen b ah n -W esen ; 2 Ober-Offieiere des 
General-, 1 Ober-Oflicier des Genie-Stabes; Regiments- und 2 Bataillons- 
Commandanten (sammt ihren Adjutanten) und 1 Ober-Officier des 
Eisenbahn- und Telegraphen-Regimentes; überdies ev. einige höhere 
Eisenbahn-Functionäre des Givü-Standes. —  F e ld -T e leg rap h en - 
W esen: 1 Stabs-Officier (Gbef des Feld-Telegrapheu-Wesen) und 
1 Ilauplmann des Generalstabes, 1 Ober-Beamter, 1 Feld-Telegraphist. 
— Ju stiz-W es en: Auditor der Stabsofficier-Gbarge. —  San itäts- 
W esen; 1 höherer Militär-Arzt, 1 Stabs- oder Regiments-Arzt. —  
In ten d an z-W esen : 1 höherer und 2 andere Intendantur-Beamte. — 
G en e ra l-F e ld p o s t-D ire c t io n : Seite 163. —  P o lit is c h e  A n ge­
le g en h e iten : 2 Beamte von den Ministerien des Inneren.

3. Stahile Militiir-liehördeii, Truppen etc.

Dem Armee-Ober-Gommando sind die in seinem Befehls-Bereich 
befindlichen Militär-Territorial-Gommanden, doch nur bezüglich jener 
Angelegenheiten, welche dieselben für Zwecke der mobilen Armee zu 
besorgen haben, unterstellt. Ersatz-Körper, Anstalten u. dgl. sollen zu 
besonderen Diensten in der Regel durch Vermittelung des Militör- 
Territorial-Commaudo und bloß bei Dringlichkeit direct in Anspruch 
genommen werden.
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S le  11V e r t r 01onde M ili t a r -C o r n m a n d o n  sind Territorial-Beliördon 
welche nach dem Ausmiirsch der Corps-Commandon den ßofohl Ober die nicht 
zur mobilen Armee gehörenden Militiir-Behörden, Truppen. Erratz-KOrper und 
Anstalten übernehmen. .Sie erhalten einen ähnlichen militärischen und Verwal­
tung-Apparat, wie die Corps-Commandeu im Frieden; Territorial-Brigadiero, 
inspicieronde der Cavallerie und -Artillerie sind ihnen beigogeben.

C. Armee-Commanden.
Führen den Befehl über alle Lei einer Armee eingetheilten Com- 

manden, Behörden, Truppen und Anstalten. S te l 1 v’ e r tre tu n g  des 
Armee-Commandanten: hei längerer Abwesenheit nach speciellen Wei­
sungen Seiner Majestät; hei kurzer Abwesenheit oder plötzlicher Dieust- 
\erhinderung der Generalstab-Chef, falls der Armee-Commandant nicht 
einen im Haupt-Quartier oder in unmittelbarer Nähe desselben befind­
lichen rangälteren General hiezu bestimmt,

Generalstab-Chef: erstes Organ des Armee-Commandanten; trägt 
diesem .alle wichtigen Angelegenheiten vor, empfängt dessen Befehle, 
hat deren Verlautbarung und Ausführung zu veranlassen. S t e l lv e r ­
tre tu n g : Chef der Operalion-Abtheilung.

1. Armee-Hanptquartier.
S tan d : Seite 145; kann nach Größe der Armee höher oder 

geringer bemessen werden; auch Vertreter der freiwilligen Kranken­
pflege werden im Haupt-Quartier anwesend sein. Selbständig operierende 
Anuee ev. noch: eine Abtheilung Leibgarde-Reiter; eine Feld-Eisenbahn- 
Transport-Leitung (sonst bestimmt das Armee-Ober-Commando, welche 
Armeen eine Transport-Leitung erhalten).

G eu era ls ta b s-A b th e ilu n g  (Operation- und Detail-Abtheilung) 
steht unter unmittelbarer Leitung des Generalstab-Chef.

Operation-Abtheilung: bearbeitet alle operativen oder mit den 
Operationen in unmittelbarem Zusammenhang stehenden, ferner die 
militäi-technischen Angelegenheiten. Ihr speciell untergeordnet: der ev. 
beim Armee-Commando eingetheilte S ta b s -O ffic ie rd esE isen b a h n - 
uiid T e le g ra p h eu -R eg im en te s ; ~  T ra iu -C om m an dan t des 
Haupt-Quartier.

Detail-Abtheilung: bearbeitet Personal-Angelegenheiten; mililär- 
dienstliche und -administrative Angelegenheiten mit Ausnahme jener, 
welche auf die Operationen unmittelbar bezug haben. Ihr speciell unter­
geordnet: F lü g e l-A d ju ta n ten , Ordonn an z -O ffic ie re ; —  Feld- 
G endarraerie-Ab  th e ilu n g ; —  P la tz-C om m ando mit Proviant- 
Ofücier und Quartier-Regulierenden, liquidierenden Rechnungsführer 
nebst 1 Hilfarbeiter, 1 Marketender und 1 Fleischhauer mit je einem 
Gehilfen, Stabs-Truppen; .—  F e ldpost-E xpos itu r.

Hilf-Organe: A r t i l le r ie -C h e f  der A rm ee (Chef der Arlillerie- 
Abtheilung). —  G en ie-C hef der Arm ee für alle auf den forfificato-
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rischen und bau-technischen Dienst, auf die taktisch-technische Verwen­
dung der bei der Armee überhaupt und speciell in der Armee-Reserve 
eingetheilfen technischen Truppen bezugnehmenden Angelegenheiten, 
dann für die Dispositionen mit den techuisclPen Reserve-Anstalten. —  
F e ld -T e le g ra p h en -D ire c t io n ; —  A rm ee -A u d ito r  für alle die 
Berichts-Pflege betreffenden Angelegenheiten (dem Armee-Gomniando 
steht das Straf- und Begnadigungs-Recht über alle bei der mobilen 
Armee eingeüieilten Individuen zu). — A rm ee-C h e fa rzt, zugleich 
Chef der Sanitat-Abtheiluug, mit 1 Regiments-Arzt (auch zur Aus­
übung des Sanitäts-Dienstes im Haupl-Quartier).

Um das Armee-Commando von Dienst-Geschäften zu entlasten, 
werden alle Agenden, welclie auch ohne directe Mitwirkung desselben 
erledigt werden können, von den betretfendeu Mil.-Territorial-Comman- 
den besorgt (vergl. Seite 139 — 140).

2. Ariuee-{ieiier.aI-Commaii<lo.
Hat doppelten Wirkungskreis: einerseits Organ des Arm ee- 

G ommando für die Aufstellung, Bewegung und Verwendung der den 
Gorps nicht zugetheüteu Reserve-Anstalten, sowie für die oberste Leitung 
der ökonomisch-administrativen Angelegenheiten der Armee überhaupt; 
anderseits eine dem Armee- (bezw. General-Etapen) Gommaiido unter­
geordnete B eh örde  m it se lb s tä n d igem  W irkun gsk re is  bezüg­
lich Beschaffung der Vorräthe, Nachscimbs- und Etapeu-Wesen.

Der Chef des Armee-General-Gommando ist betreff Detail-Anord­
nung und Durchführung der vom Armee-Commando erhaltenen Wei­
sungen dem Armee-Gonimandanteu untergeordnet, in allen zu seinem 
behördlichen Wirkungskreis gehörigen Angelegenheiten selbständig. Zur 
Stellvertretung des Chef des Armee-General-Commando ist sein General­
stab-Chef berufen.

Das Armee-General-Gommando ist mit dem Armee-Hauptquartier 
entweder örtlich vereint oder von diesem getrennt. Im letzteren Fall 
hat der Chef des Armee-General-Commando so oft als thunlich mit dem 
Armee-Gommandanteu persönlich in Verkehr zu treten oder seinen 
Generalstab-Ghef dahin zu senden.

Armee General-Gommando führt die Central-Leilung des Verwal­
tungs-Dienstes bei der Armee und die Detail-Leitung desselben für die 
den Divisionen und Corps nicht unmittelbar unterstehenden Anstalten.

L e itu n g  des V e rw a ltu n gs -D ien s tes : obliegt bezüglich
aller mobilen Truppen und Anstalten vollständig den Gommandanten 
der betreffenden Armee-Körper resp. der in Krieg-Ausrüstung gesetzten 
fe.steu Plätze; die Chefs der Intendanzen bei den Armee-Generiil- 
Gciimnaiuleu, dann die Corps-, Division- und Feslung-Intendanz- 
Chefs fungieren, insoweit nicht ausdrücklich eine Ausnahme festgesetzt 
ist, in allen Amts-Handlungen lediglich als ökonomisch-administrative
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Referenten der betreffenden militärisclien Commandanten (Chefs der 
Armee-General-Gommanden). Sie sind den letzteren dienstlich und per­
sönlich untergeordnet.

Wenn in einzelnen Fällen der Comniandant (Chef des Armee- 
General-Commando) der Meinung des referierenden luteudantur-Beamteu 
nicht beitritt, so ist die Entscheidung des ersteren unbedingt maß­
gebend, doch hat der Intendantur-Beamte das Recht, seine abweichende 
Meinung in dem bezüglichen Act behufs Wahrung seiner Verantwort­
lichkeit zum Ausdruck zu bringen.

Zum Generalstab-Chef, mit welchem sie stets im engsten Ein­
vernehmen vorzugehen haben, sowie zu den Hilf-Organen stehen die 
Intendanz-Chefs im Verhältnis der Coordination; jedoch sind sie in 
Beziehung auf alle mit der militärischen Leitung und Führung im 
Zusammenhang stehenden Angelegenheiten an den Generalstab-Chef 
gewiesen.

Durch die Generalstab-Chefs erhalten die Intendanz-Chefs der 
Armee-General-Commanden, dann die Corps-, Division- und Festuug- 
lutendanz-Chefs von allen beabsichtigten Unlernehmungen, welche 
administrative Dispositionen bedingen, so frühzeitig als möglich 
Kenntnis; sie sind aber ihrerseits verpflichtet, alle von ihnen in ihrem 
Wirkungskreis ausgearbeiteten wichtigeren Befehl-Entwürfe, bevor sie 
dieselben dem Commandanten vorlegen, dem Genera^stab-Chef zur 
Einsicht mitzutheilen.

Ein selbständiger Wirkungskreis kommt den erwähnten Functio­
nären bloß bezüglich Rechnungs-Controle und der mit dem Liquidations- 
Dienst in Verbindung stehenden Geld-Anweisungen zu.

Stand: Seite 146; nebstdem für den Etapeu-Dienst eine dem 
Umfang der Armee entsprechende Reserve an Personal für die einzelnen 
Dienst-Zweige, dann die jeweilig nöthige Zahl an Train-Begleitungs-Com- 
manden und Etapen-Truppen; zur Befehls-Führung über letztere ein 
Brigade-Commando (Deckel-Wagen beim 2. Zug der Train-Esc,). Behufs 
Vermittelung der Beziehungen mit der freiwilligen Sanitäts-Pflege: Ver­
treter derselben beim Armee-General-Commando.

Generalstab-Chef, zugleich Chef der Militär-Abtheilung, steht zum 
Intendanz-Chef und den Hilf-Organen des Armee-General-Commando 
im gleichen Verhältnis, wie der Generalstab-Chef der Armee zu den 
Abtheilung-Chefs und Hilf-Organen des Armee-Hauptquartier.

Militär-Abtheilung: bearbeitet, nebst den geheimen und Personal- 
Angelegenheiten, jene Dispositionen, welche die Anfstelhmg, Bewegung 
und Verwendung säinmtlicher dem Armee-General-Comrnando unter­
stehenden Reserve-Anstalten, das Nachschnb- nnd Etapen-Wesen, sowie 
die Regelung der Verhältnisse im Rücken der Armee überhaupt, zum 
Gegenstand haben. Ihr speciell mitergeoi-dnet: O rd o n n a n z-O ffic ie r ; 
— F e ld -G en d a rm er ie -A b th e ilu n g ; — P la tz-C om rnando mit 
Proviant-Officier, Quartier-Regulierenden, liquidierenden Rechnungs-
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ührer, 1 Marketender und 1 Fleischhauer mit je einem Gehilfen, Stabs- 
Truppen, Feld-Arrest, Trausene; — Feldp o st-D ir ection , Expo­
s itu r und Haup t-F e l dp os t-Am  t; —  T ra in -G om m andan t des 
Haupt-Quartier.

Intendanz: bearbeitet alle Angelegenheiten und Dispositionen, 
welche die Beschaffung der Vorräthe filr die Verpfleg-, Montur- und 
Sanität-Anstalten, die Fällung der auf den Etapen-Linieu etablierten 
Reserve-Anstalten, die Anfordei'ung und Zuweisung der Geldmitteln für 
die au die unterstehende Operalions-Gassa gewiesenen Gommanden etc., 
den einschlägigen Liquidations-Dienst u. dgl., dann die Ober-Leitung 
des Militär-Intendanz-Dienstes bei der ganzen Armee, sowie die Detail- 
Leitung und Gontrole dieses Dienstes bei den, den Gorps- und Truppen- 
Divisionen nicht speciell zugewiesenon Truppen und Anstalten betreffen. 
Ghef der Militär-Abtheilung und jener der Intendanz sind coordiniert; 
beide verpflichtet, sich gegenseitig von allen wichtigen Verfügungen 
ihres Wirkungskreises in Kenntnis zu erhalten, auch wenn die betreffen­
den Geschäfts-Stücke nicht in der eigenen Abtheilung behandelt werden. 
Der Intendanz speciell untergeordnet: O p era tion s-G assa  der Armee 
(ergänzt den Geld-Bedarf der anderen Operations-Gassen).

Hilf-Organe. B rigade-G om m an do zur Befehls-Führung über 
Etapen-Truppen. —  F e ld -E is eu b a h n -T ra u sp o rt-L e itu n g  für 
alle Transport-Angelegenheiten; —  Ci v il-L a  n des-Gom m is s är : 
bearbeitet die Verhandlungen zwischen Armee-General-Gommando und 
politischen Landes-Behörden betreff Kriegs-Leistungen und politische 
Verwaltung. —  A rm ee -T ra in -In sp ec to r  für die Angelegenheiten 
des Train-Wesen der Armee. — Sa n itä t-C  lie f (Ober-Stabsarzt): Leitung 
des Sanitäts-Dienstes bei den dem Armee-Gommaiido direct unterstellten 
Sanität-Anstalten, sowie des Verwundeten- und Krankeu-Abschub (nebst- 
dem Sanit.-Dienst im Haupt-Quartier). —  D e le g ie r te  des rothen  
K reuzes (Seile 99). —- J u s tiz -R e fe ren t, zugleich Richter beim
Militär-Gericht. -— M ilitä r -S ee l s o r g e : 1 Feld-Superior, 1 evangeli­
scher Militär-Seelsorger und 1 Feld-Rabbiner (und ev. ein Mil.-Imam), 
bearbeiten alle auf die Leitung der militär-geistlichen und auf den Dienst 
der bei der Armee eiugetheilten Seelsorger sich beziehenden Ange­
legenheiten.

Jedem Armee-General-Gommando wird ferner nach Bedarf eine 
S a lu b ritä ls -G om m iss ion  zugewiesen, welche die Aufgabe hat, 
im Armee-Bereich sanitäts-polizeiliche Maßnahmen zu beantragen, ev. 
selbst durchzuführeu oder deren Durchführung zu überwachen.

3. Sifthilo Militür-Behördcii, Truppen ii. s. w.

Dem Armee-Gommando sind, eventuell nach der vom Armee-Oher- 
Gommando festgestellteu Abgrenzung, alle jene stabilen Militär-Behör-
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den, Besatzungen, Garuisous-Truppeu, Ersatz-Körper uiui Aiistalleii des 
stehenden Heeres und der Landwehren in operativer und militärischer 
Beziehung untergeordnet, welche sich im Etapen-Bereich befinden. Den 
stellvertretenden Müitär-Gommanden werden, zur Entlastung des Armee- 
Lommando, gewisse Agenden übertragen (Superarbitrierung, Ehrenrath, 
Fassierung-Angelegenheiten n. dgl.).

Inwiefern im Inland dem Armee-Gonnnando ein nnmittelbarer Ein- 
üuss auf die Givil-Verwaltung im Etapen-Bereich der Armee zukommt 
w d  Mlweise bestimmt. Im alliierten Land regeln besondere Verträge 
oder Gonventionen die Beziehungen des Armee- (General-) Gommando 
zu den im Rücken befindlichen Militär- und Civil-Behörden.

D. Corps-Oommanden.
Im Armee-Verband führen sie den Befehl über die ihnen nnmittel- 

har unterstehenden Truppen und Anstalten, sowie über die im Gori.s- 
^erband eingetheilten Truppen-Divisionen. In militär-administrativer 
und Ökonomischer Richtung haben sie in den Wirkungskreis der Trnppen- 
I ivisions-Gomrnanden nur insofern einzugreifen, als eine einheitliche 
Leitung aus Rücksicht auf die jeweiligen operativen Verhältnisse noth- 
wendig ist. wahrend der Operationen obliegen den Gorps- (Golonneii-) 
Gonimanden auch die Disponierung des Gorps-Train, sowie die An­
ordnungen für Ausnützung der Hilfs-Quellen der jeweiligen Marsch- 
Zone. Stand: Seite 147.

Generaistab-Chef; ist als erstes Organ desCorps-Commandantenzur 
 ̂ ’^"‘1 speciell des operativen Dienstes bestimmt,

zur .Stellvertretung auf kurze Dauer jedoch nur dann berufen, wenn bei 
momentaner Abwesenheit oder plötzlich eingetretener Dienst-Verhin­
derung des Gorps-Commandanten kein anderer General im Stand-Ort 
des Gorps-Hauptquartier anwesend wäre. Zur Stellvertretung des 
Generalstab-Ghef ist der bei der Generalstabs-Ahtheilung eingetheilte 
rangalteste Officier des Generalstabs-Corps berufen.

Gorps-Intendanz-Ghef und sämmtliche HilfOrgane sind in allen 
die militärische Leitung und Führung des Gorps belreffenden und 
. stehenden Angelegenheiten an den General-

sLab-Glief gewiesen, in jeder anderen Beziehung demselben coordiniert.

Generalstabs-Abtheilung: steht unter Leitung des Generalstab-Glief 
Line formhclie Trennung der operativen und der Detail-Abtheilungs- 
Geschäfte findet nicht statt; jedoch sind innerhalb der Genernlstabs- 
Abthei ung die Arbeiten nach denselben Grundsätzen, wie sie sicli aus 
der Sclieidung beim Armee Hauptquartier ergeben, zu vertheilen.

Der Generalstabs-Abtheilung untergeordnet: P erson a l-A d iu - 
tan t und O rd o n n a n z-O ffic ie re ; —  Feld-G  en darm erie-Ab-
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Ih e ilu n g ; — P la tz-G om m an do mit Proviant-Officier und Quartier- 
Reguliereuden, dem für den Liquidations-Dienst bestimmten Rechnungs- 
fülirer der Coriis-Artillerie (gi'undsätzlicb im Corps-Hauptquartier) nebst 
1 Ililfai'beiter, 1 Marketender und 1 Fleischhauer mit je einem Ge­
hilfen, Stabs-Truppen, Traiiseiie; — F e ld -P o s t-L e itu n g  (zugleich 
-Expositur); — Tra in -C om m an dan t des Haupt-Quartier.

Corps-Intendanz; unter Leitung des Intendanz-Chef. Ihr obliegt 
die Detail-Leitung und Controle aller den Militär-Inteudanz-Dienst be­
treffenden Angelegenheiten der dem Corps-Commando direct unter­
stehenden, nicht im Divisions-Verband befindlichen Truppen und An­
stalten, endlich auch die Ober-Leitung dieser Angelegenheiten bei deu 
Truppen-Divisionen. Sie besorgt die Geld-Anweisung für alle an die 
Operations-Cassa gewiesenen Commanden, Truppen, Anstalten und 
Personen. Der Liquidations- und Rechnungs-Controls-Dienst obliegt ihr 
jedoch nur rücksichtlich jener an die Operations-Cassa gewiesenen 
Personen, Abtheilungeu und Anstalten, welche nicht in einem Divi­
sions-Verband stehen. Ihr untergeordnet; O p era tion s -C assa  und 
G ivit-Com m issär.

Hilf-Organe: A r t i l le r ie -B r ig a d ie r  (Commandant der Artillerie- 
Brigade); —  P ion n ier-B a ta illon s-G om m an d au t (unbeschadet 
der Commandoführung über die ihm unterstehenden Compagnien); 
—  Corps - T ra in  - G om m andan t, ein Stabs-Officier der Train- 
Truppe; —  C orps -C h e fa rzt (Ober-Stabsarzt); — ein D e le g ie r te r  
des deu tschen  R itte r -O rd en  für die Angelegenheiten der Feld- 
Sanitäts-Golonnen dieses Ordens.

E. Truppen-Divisions-Commanden.
Militärische Fühi'ung der Truppen und Leitung des ökonomisch- 

administrativen Verwaltungs-Dienstes. Bei Dispouierung mit den unter­
stehenden Truppen zu taktischen oder operativen Zwecken ist der Divi- 
sions-Commaudant an die B rigad e -E in th e ilu n g  nicht gebunden; 
Zuweisung der dem Divisions-Goramando direct unterstehenden Abthei­
lungen an die Brigadiere nach Ermessen. Stand: Seite 118 und 14D.

Generalstab-Chef: Besorgung des operativen und rein miliUirischen 
Dienstes, sowie Leitung und Überwachung des gesammten Dienst- 
Betriebes; zur Stellvertretung im Commando auf kurze Dauer jedoch nur 
dann berufen, wenn bei momentaner Abwesenheit oder plötzlich ein­
getretener Dienst-Verhinderung des Truppen-Divisions - Gommandanten 
kein Brigadier oder rangälterer Truppen-Gomraandaut im Stand-Ort des 
Division-Stubsquartier anwesend ist. Stellvertretung des Generalstab- 
Chef: der rangälteste Officier der Generalstabs-Abtheilung.

Der Iiiteudanz-Ghef und sämmtliche Hitf-Organe sind in allen, die 
militärisclie Leitung und Führung der Division betreffenden und damit
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im Zusammenhang stehenden Augelegeuheiten an den Generalstab- 
Ghef gewiesen, in jeder anderen Beziehung demselben coordiniert.

Generalstabs-Abtheilung : steht unter Leitung des Generalstab-Ghef. 
Ihr untergeordnet; O rdon n an z-O ffic ie re ; — Feld -G endarm erie- 
A b th e ilu n g ; — D iv is io n s -P ro v ia n t -O ff ic ie r  für den executiven 
Verpilegs-Dieust; —  Gom m andant des v e re in ig ten  Bagage- 
T ra in  (ein Oberoflicier); — P latz-G ou im ando mit Proviaut-Ofücier 
des Stabs-Quartier und Quartier-Regulierenden, dem für den Liqui­
dations-Dienst bestimmten Rechnungsführer der Divisions-Artillerie 
(grundstitzlich im Stabs-Quartier), 1 Marketender und 1 Fleischhauer mit 
je einem Gehilfen, Stabs-Truppen, Feld-Arrest, Trausene ; — Feld- 
P os t-E xp os itu r; — T raiu-G om m andant der Truppen-Division, 
— des Division-Stabsquartier.

Division-Intendanz: unter Leitung des Intendanz-Ghef. Ihr Wir­
kungskreis erstreckt sich auf die unmittelbare Leitung und Contrôle der 
ressortierenden Dienst-Zweige bei allen in den Verband der Truppen- 
Division gehörenden Truppen und Anstalten. Mit der Anforderung 
der Geld-Mitteln ist sie an die Corps-Intendanz gewiesen.

Hilf-Organe: Gom m andant der D iv is io n s -A r t i l le r ie  für
das Artillerie-Wesen, unbeschadet der Gommando-Führung über die 
ihm unterstehenden Artillerie-Abtheilungen; — Com m andant der 
e v en tu e ll e in g e th e ilte n  P ion n ier-C om pagn ie , u. zw. im ana­
logen Dienst-Verhältnis wie der Commandant der Divisions-Artillerie ; — 
D iv is ions-T ra in -G om m andan t, unbeschadet der Gommando- 
lührung über die ihm unterstehende]! Trains; — D iv is io n -C h e fa rz t  
(ein Stabs-Arzt); — M ilitä r-G erich t und M ilitä r -S e e lso rg e .

F. Brigade-Gommanden.
In fa n te r ie -  und Ga va lle r ie -B rigad e -G om m au do . Die 

operativen und militärischen Dienst-Geschäfte bei denselben werden 
nach Weisung des Brigadier durch den Geueralstabs- unter Mitwirkung 
des Ordonnanz-Officier besorgt. Ausnahmsweise und mit Einverständnis 
derihnen Vorgesetzten Generale können die Brigade-Generalstabs-Officiere 
zu besonderen Arbeiten in die Generalstabs-Abtheilung der Truppen- 
Division befühlen werden. Stand: Seite 148 und 149.

A rtille r ie -B riga d e -G om in a n d en : Seite 11.
T e r r i t o r i a l - B r i g a d i e r e  und I n s p i c i e r o n d e d e r C a v a l l o r i e  

(Generale oder Stabs-Officiere des Ruhe-Standes) : besorgen an Stelle der ini 
Mobitisierungs-Fall ausmarschiorenden Infanterie- und Cavaiierie-Brigade-Gom- 
Hianden die Inspicierung der Reserve-Escadronen, Ersatz-Körper, Remonten- 
Assent-Gommissionen und Ansfatten des k. und k. Heeres. Denselben sind auch 
die Ersatz-Körper der k. k. Landwehr und des k. k. Landsturmes untergeordnet. 
Unterstehen direct dem stellvertretenden Mititür-Conimando des Territorial- 
Bex-eichcs. Jedem beigegeben : 1 Adjutant ; vom Stand der unterstehenden Ersatz- 
Körper 1 Schreiber und 1 Kanzlei-Ordonnanz.

I n s p i c i e r e n d e  d e r A r t i t l e r i e :  Seite 11.
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Beiläufiger Stand des 
Armee-Ober-Commando :

Personal Pferde Fuhrw-
o
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1 4 9 24 4 2
8 20 28
2 3 1 2
2 ß 2 13 2

Feldinarschall als Armee-Obor-Gom. 
4 FlQgel-Adj., 4 Ordonnanz-Officiere 
Stabs-Officior der Fold-Geiidannerie
(ieneralstab-nhef mit 1 Hauptmann

O p e r i e r e n d e s  H a u p t q u a r t i e r :

I ' General als Chef . . . . . . 1 4 1 8 2
.Sj3 4 Stabs-) Offleiere des Gene- 4 12 16

5 Ober- i r a l s t a b e s ............... 5 10 15
© 2 Schreiber .......................... 2

O 2 politische B e a m t e .............. 4
Oberst des Generalstab als Chef 1 3 4
Ober-Ofßciero des General stab 2 4 6
Kanzlei - Manipulation - Officier 1 1 1

bO Registratur, Schreiber, Presse, 1 6
Regiments-Arzt, ünt.-Intendant 2 3 3

■© 2 officielle Berichterstatter . . 4
F e 1 d - G e n d a r in e r i e-A b-

JS t h e i 1 u n g ......................... 1 13 6 2
Jh Von der L  e i b g a r d e-R e i t e r-
CÖ E s c a d r o n  . . .  . . . 1 31 15 3
© P 1 a t z -  C 0 m m a n d 0 . . . 3 6 6 5 2

F e 1 d p 0 B t - E X p o s i t u r . 4
F e 1 d - T e 1 e g r a p h e n -A b-

t h e i l u n g  ..................... 1 39 1
Vorsorge für einige Generale etc. . . 10 10 10 40

V o n  d e r  T r a i n - E s c a d r o n :
Escadrons-Commando...................... 3 13 4 4 2 1
1. Zug der T rain -Escadron.............. 1 78 9 11 98 16 18 17

S t a b s - T r u p p e n :
1 S tabs-Com pagn ie ......................... 2 120
1 S tabs-C ava llerio -Z ug .................. 1 2.5 23 2

40 375 38 CO 102 123 22 18
Zusammen . . —^ ---- ------------------- -

453 285 40

Eventuell noch 33 zweisp. B e i - W l l g e n  (dann entfallen 4 Last-Wägen  
sammt Fuhrleuten).

F e 1 d -T  e ie  g r a p h e  n - A b t lie il u tig ohne Bespannung ausgewiesen, 
weil diese beim 1. Zug der Train-Escadron eingerechnet ist.

Wäre dem Armee-Ober-Commando keine A b t h e i l u n g  L e i b g a r d e -  
R e i t e r  beigegi ben, so ist die Zahl der 0 r d o n n a n z - 0  f f  i c i e r e zu ver­
doppeln.
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General-Etapen-Com m ando:

Personal Pferde Fuhrw.
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General als C l i e f ............................. 1 1 1
Ordonnanz-Officier ......................... 1 2 3
Oberst als Generalstab-Chef . . . . 1 a ’ 4
, 1 Stabs-, 2 Ober-Officiere des -̂---- '— ■

Generalslabes...................... a
Kanzlei-Manipulation-Offlcier . 1 1 1
Regi.stratur und 4 Schreiber . 1 5

M y Bei der Schnell-Presso . . . . 4
Fe 1 d - Ge u d a r m  ori  e - Ab -

t h e i 1 u n g . . .................. 1 12 ß
P l a t z - G o m m a n d o  . . . 1 1 6 4 2
Artillerie-W esen...................... 1 3

----

Genie- und Pionnier-Wesen 1 3O Feld-Eis enbahn-Wesen . . . . 10 18 3
'S s Feld-Telegrapheu-Wesen . . . 2 2 7

Justiz-Wesen . . . .  . . . . 1 1
San itäts-W esen .................. 2 4 4

¿ 's In tendanz-W esen .................. 3 3 1
tí General-Feldpost-Directiou . . 1

2 politische B e a m te .............. 4
2. Zug der Train-Fsoadron............... 1 m 6 I T "etT 12 11̂ 13

S t a b s - T r u p p 0 n :
1 Stabs-Com pagnie......................... 2 120
1 S tabs-Cavallerie -Zug .................. 1 2.5 23 2

31 283 24 43 G8 84 1^ T ä
Zusammen . .

.341 195 28

Hiezu eventuell noch 17 zwoisp. Boi-Wilgeii .
 ̂ Ncbstdem als R eserve  an Fel d - G en d arin en fllr den Dienst auf 

Dtapen-Linien und bei den Roservo-Anstalten zweiter Linie: SOfficiere, 104 Mann 
(unberitten), 3 Reil-Pferde (Details Heile 119).

Totale des
Armee-Ober-Commando :

87 |ß01 73 104 170 I274 43 33

851 548 7ß

Zum Stand  der  S t a b s -T ru p p e n  g e l iö r ig e s P e r so n a l  (Seite 123) 
bei diesen eingerechnet; unter „P la tz -C om m an do“ daher aiur die übrmen 
Personen angeführt. °
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Personal Pferd 3 Futirw.

Stand eines 
Armee-Hauptquartier:
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Arm ee-Com m andant...................... 1 4 8 2 18 3 2
2 Flögel-Adjut., 6 Ordonnanz-Oflic. . 8 18 26
Höherer General als Generalsl.-Ghef 4 2 2 8

Oberst des Generals!, als Chef . 1 3 4
Stahs-Officiere des Generalst. . 3 9 12

< Haui)tleute des Generalstabes . 3 t; 9
Ober-Offioiere (zugotheille’) . . 2 4 6
Dolmetsche (sammt Diener) . . 2 2
Militär-lntcndantur-Beamle . . 2 2 2o Kanzlei-Manipulation-Officier . 1 1 1

6 Uuterofliciere als Schreiber . . 2
tD Geueralstab -  Chef (Obersllient. 

oder M a jo r)............................. 1 3 4
Ober-Ofliciere des Gcnoralstabes 3 6 9
Kanzlei-Manipulation-Oflicier . 1 1 1
Registratur, Schreiber, Pressen- 

P o rs o n id ................................ 1 9
G e 11 d a r in e r i e - A b t h 0 i 1 u 11 g IG 10
P 1 a t z - G 0 m m a n d 0 . . . 2 8 4 1

Q F e l d p o s t - E x p o s i t u r  . . . •7

(Dd
A r t i l l e r i e - C h e f  sammt Per­

sonal ....................................... 3 12 1 3 2 10 2
iiC G B n i e - G h e f  sammt Personal . 2 G 1 2 8

3
2

u F e l d  - T e l e g r a p h . - D i r e c t .  . 3 6 1
A r ni c e -Ä  n d i 10 r (Stabs-Oflic.) 1 1

S
A r m e e  -  C h e f a r z t  (sammt 

Personal)................................. 2 4 4 1

V o n  d e r  T r a i n - E s c a d r o n : 
Vom Escadrons-Gommaiido . . . . 1 1
Vom 1. Zug der Traiii-Escadron . . 1 55 4 5 G8 8 16 11

S t a b s - T r u p p e n :
1 Stahs-Gom pagnio......................... 2 120
1 Stabs-Zug der Gavallerio . . . . 1 63 51 2

Zusamiuen . .
47 356 23 71 ^7G 139 2Ö 13

42 G 286 39

Hiozu ovcntuöll noch 11 zwoisp. B o i - W ä g e n .
W ird die Fo l d - G und arm  0 ri 0- Ah  1 li e i l n n g  von der k. ung. (kroutisch- 

slavoiiischon) Geiidannerio beigostelH: 1 Oflicier, 1 Diener und 1 Pferd mehr.
Zu m  S l a nd clor S l ab  s - T r n p p p n  g e h ö r i g e s  P e r s o n a l  (Soilo 123) 

liL'i diesen oingorechnot; unter „ P l a t z - G o m m  a n d o “ daher nur 1 Rechnnngs- 
lühi’er, 1 Hilfurheilor, 2 Fleisclihauer, 1 Marketender mit 1 Gehilfen, 1 Murkc- 
lender-Wagen angeführt.

A r m o e - G h o f a r z t  in clor General-Charge ist zur Mitnahme eines eigenen 
Wagon berechtigt.

HanJhuch. 10
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Stand eines
Artnee-General-Commando :

Personal Pferde Fuhrw.
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Feldmarschallt. o. Generalmaj.a.Chef 1 4 2 2 8 2
Ordonnanz-O fficier......................... 1 2 3

Generalstab-Ghef, ein Oberst ~ Y 4
Hauptmann des Gener.alstabes . 1 2 3

tu Dem Generalstab zug. Olficiere . 4 8 12
Kanzlei - Manipulation -  Ofticier 1 1 1

'S? Schreiber, Presse, Dolmetsch . 1 8
F e 1 d - G e n d a r m e r i e . . . . 3 31 20 3

’S P 1 a t z - G o m m a n d o .............. 1 6 2 1
F e l d  - A r r e s t :  Profoß, Be-

Schließer......................... 1 1
F e l d - T e l e g r a p h . - B e a m t e  . 1

s F e l d p o s t - D i r e c t i o n  . . . 3
H a u p t - F e l d p o s t - A m t .  . . 28 24 4 4
F e l d p o s t - E x p o s i t n r  . . . 4 .

S1 Höherer Intendant als Cliel . . 1 3 3 1
3 1 Ober-Intendant, 4 Intendanten 5 5 5

1 Rochnungs-Ratli, 2 Officiale . 3 3
O Registratur-Beamte, 3 Schreib.. 1 4
,5 O p e r a t i o n s - G a s s a  . . . . 2 3

F e l d  -  E i s e n b a h n  -  T ra n s-
p o r t - L e i t u n g  . . . . . . 6 12 17

<3 C i v i l - L a n d o s - G o m m i s s ä r
rt und 3 Beam te......................... 5ba A r m e e - T r a i n -  I n  s p e c  t o r  . 4 11 2 2 5 1
o S a n i t ä t -G l i e f  und 1 Regi-
si ments-Arzt ............................. 2 2
K D e l o g i e r t e  d . r o t h K r e u z e s 5 7 3 11 3

Mi l i t  är  - G e r i  c h t .................. 1 2
M i l i t ä r - S e e l s o r g e  . . . . 4 4

2. Z u g  de r  T r a i n - E s c a d r o n  . . 2 60 11 13 70 23 23 11

S t a b s - T r u p p e n :
1 Stabs-Gom pagnie......................... 2 120
1 Stabs-Zug der Gavallerie . . . . 1 53 51 2

.54 361 57 86 74 126 35 15
Zusammen . .

472 286 .50

Hiezu eventuell nodi 17 zwoisp. B e i - W ä s i o n .
Nebstdem; B r i  ga de - G o m m a u d  o für JEtapen-Truppeu (Seite 138 und 

139); R e s e r v e  an F e l d - G e n d a r m e n  (Seite 119).
Zu m  S t a n d  d e r  S t a b s - T r u p p e n  g eh  ör i ge s P er so n a l  (Seite 123) 

bei diesen eingerechnet; unter „ P l a t z - C n m m a n d o “ daher nur 1 Rechnungs- 
fnhrer mit 1 Hiifarbeiter, 2 Fleischhauer, 1 Marketender mit 1 Gehilfen, 1 Mar­
ketender-Wagen angeführt.

C h e f  d e r  I n t e n d a n  z in der General-Charge: 1 eigenen Wagen.
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Stand eines 
Corps-Hauptquartier:

Personal Pferde Îuhrw.
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Gorps-Gommandant......................... 1 4 5 2 12 2 1
Personal-Adjntant(Hauptm.o.Rittm.) 1 2 2
Uber-Ufficiore als Ürdounanz-Offic. . 3 6 9
Genoralstab-Ghef, ein Oberst . . . . ~ 3

--—
4

—

‘13 Stahs-Offleier des Goneralstabes ~ r 3
- — 4

fi Hauptleute des Gencralstabes . 3 6 9
Dom Generalstabe zugetheilte

O ff ic ie ro ................................ 2 4 6
Ober-Offleier dos Genie-Stabes 1 2 2
Dolmetsche sammt Diener . . . 1 2

Cfi Kanzlei-Manijuilation-Officier 1 1 1
* 2 Schreiber, 2 Mann zur Presse 4
'S F e l d  -  G e n d a r m e r i e  -  Ab -
u t h o i l u n g ............................. 1 13 6o P l a t z - C  0 m m a n  d 0 .............. 1 6 3 1CJ F e l d p o s t  - L e i t u n g  {Expo-

s itu r)........................................ 4
Obor-lutondaiil, 2 Intendanten,

—

Ö 1 Rechnungs-Rath, 1 Official,
2 Schreiber............................. 5 7 3s O p o r a t i o n s - C a s s a  . . . 2 3

S G i V i 1 - G 0 m m i s s ä r und 1 Be-
a m t o r .................. ... 2

<s> A r t i l l e r i e - B r i g a d i e r  . . . ~ r I " 2 2 7 2
—

« Pi  o n n i  o r - B  at. -  G o mma  n d. 2 6 1 2 3 1
u C o r p s - T r a i n - G o m m a n d .  . 2 8 2 2 3 1
o C 0 r p s - G li e f a r z t .................. 1 2 2

D e l o g i e r t e r  d. d e u t s c h e n
R i t t e r - O r d e n .................. 1 1 2

V o n  de r  T r a i n - E s c a d r o u :
Escadrons-Gominundo...................... .3 13 4 4 3 1
1. Zug der Train-Escadrou.............. 1 4-i 5 7 52 10 10 10

S t a b s - T r u p p e n :
1 Stalis-Goinpaguio......................... 2 1201 Stabs-Zug der Gavallorio . . . . 1 53 5t 2

320 T T ~7 ^~ "öT 1l7~
Zusammen . . 376 224 29

Hiezu ovuiiluell nocli 12 B e i - W ä g e u .

Z u m  S t a n d  d e r  S t a b s - T r u p p e n  g e l i ö r i g o s  PorsonaI ( So i to  123i 
hoi diesen eingereelinot; unter „ P l a t z - C o m m a n d o “ daher nur 1 Hechnungs- 
fflhrcr (borittonl mit 1 Hilfarbeiter, 2 Fleischhauer, 1 Marketender mit 1 Gehilfen 
1 Marketender-Wagen angeführt. ’

10=ä=
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Personal Pferde Fulirw.

Stand eines Infanterie- 
ipen-Division-Stabsquartier :

S ärarische

Tru(
E>
S
tn S 

0

03

s >

T3 i  

§ 1  

n oi

o

o'.t

s

03

s ö K S3 2- 4-
Feldmarschallt. als Truppen-Divis. . 
Generalmajore als Brigadiero . .
n 1 „ nr« iför den Divisionär ürdonnanz-ümc. ■■ ■ j-(für die Brigadiere

1
2
2
2

4
8
4
4

2
2

2
4

8
12
6
6

2
4

Generalstab - Chef {Oberstlieutenant 
oder M a jo r ) .................................... 1 3 4

Haiiptm. d. Gcneralstabs-Gorps 1 2 8
5c Oberoffic., d. Goneralst. zugeth. 3 6 9

D o lm etsche .............................
Kanzlei-Manipulations-Feldw. .

2
1

4 bclirtnber, 2 Mann zur Hand­
presse .................................... 6

F e l d - G e n  d a r m e r i e - A b t h . 7 3
D iv i s .  - P r  0 v i a i i t - O f f i c i e r 1 1
C o m m a n d ,  d. v e r e i n i g t e n 

B a g a g e - Ï  r a i n .................. 1 2
P l a t z - C o  mm an do . . . . 1 G 3 1

0
F e l d - A r r e s t :  Profoß, 2 Be­

schließer ................................ 3
Fe I d p o s  l - E x p o s i t u r  . . . 4
Intendant als C h e f .................. 1 1 1
1 Ünter-Iiitend., IRech.-Oflicial 2 2 1

a ̂ 1 Untorofficier als Schreiber . 1

0) G 0 in m a n d a n t d e r D i v.-A r- 
t i l l e r i e ................................

¿>10
O

C o m m a n d a n t  d e r  P i o n ­
n i e r - C o m p a g n i e  (event.)

D i v i s i o n - C h e f a r z t  . . . . 1 2 2
M i 1 i t ä r - G e r i c h t .............. 2 4
M i l i t ä r - G e i s t l i c h e .  . . . 2 2

V 011 d e r T r a i n - E s c a d r ü 11 ; 
Escadrons-Commando ...................... 2 11 2 4 4 6 2 1
1. Zug der Train-Escadroii.............. 1 34 3 7 36 6 10 5

S t a b s - T r u p p e n :
1 Stubs-Compagnie .......................... 2 120
1 Slabs-Zug der Cavallerie............... 1 53 51 2

Zusammen . .
29 289 l îT ß5 "sr 69 19

TT*
331 180 25

Hiezu eventuell noch 8 zwcisp. I 
Z u m S t a n d d c r S t a b s - T r u p p e n  ge l i ö r i g e s P e r s o n a l  (Seite 123) 

bei dieseii eingerechnet; unter ,P  1 a tz - Go mi n  a n d o “ daher nur 1 Rochnungs- 
fUhrer (beritten) mit 1 Hilfarbeitor, 2 Fleischhauer, 1 Marketender mit 1 Gehilfen, 
1 Marketender-Wagen angofllhrt.

B e i m  1. Z u g  d e r  T r a i n - E s c a d r o n  ist die Bespannung für die 
Division-Sanität-Anstalt nicht eingerechnet.

B r  i g a d  0-S  la b  : 1 General, 1 Generalstabs-, 1 Ordonnanz-Offleier;

Wagen, 1 zweisp, Wagen des Brigadier; zusammen 3 Gagisten, I t  Mann, 
16 Pferde, 2 Fuhrwerke. Selbständige (Gobirgs-) Brigaden ev. noch 1 Proviant- 
Offleier, 1 Arzt und 1 Intendantur-Beamten.
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Stand eines Cavallerie- 
Truppen-Division-Stabsquartier;

Personal

«  K cü

Pferde
ärarisclie

,SPo

Fulirw.

FoldmarschallL als Trujjpen-Divis. 
Gonoralmajore als Brigadioro . . . ,
Ordonnanz-Offlc. den Divisionär 

(für die Bngadiere
Generalstab-Chef (ÖbersUieutenanf 

oder Major)

a

Hauplmanii des Goneralstabs-
C o r p s ....................................

Ober-Officiere, dem Generalstab
zu g e t lie ilt .............................

Dolmetsche sammt Diener . . 
F. d. Kanzlei-Manip.-Dienst . . 

j Untcroffic. als Trompeter . . . 
4 Schreiber, 2 Mann zur Hand­

presse ......................... ...
F e l d - G e n d a r m e r i e  . . . 
D i v i s . - P r o v i a n t - O f f i c i e r  
C o ni m a n d. d. v e r e i n i g t e n

B a g a g e - T r a i n ..................
T e l e g r a p h e n - O f f i c i e r  . 
P 1 a 17. - G o m m a n d o . . . . 
F e l d - A r r e s t :  Profoß, Be­

schließer  
F e l d p o s t - E x p o s i t u r .  . . 

Intendant als Chef . 7  . . .
1 Unter-Intendant, 1 Schreiber 
Mil.-Ilechnung-Official . . . .  
G o m in a n d a n t d e r D i v.-A r-

t i l l o r i e .............................
D i v i s i o n - C h o f a r z . t .  . . .
M i 1 i t ä r - G e r i c h t ..............
M i l i t ä r - G e i s t l i c h e  . . .

V o n  d e r T r a i n - È s c a d r o n :
Escadrons-Commando..................
1. Zug der Train-Escadron . . . .

S t ah s - T rn  j) p e n :
1 .Slabs-Gompagnie . . . . . . .
I Stabs-Zug der Cavallorio . .

Zusammen .

120 
53 

300 |Ts 

3.1fi

51
20

26
Hiezu eventuell noch 8 zweisp. B e i - W ä g e n .

S t a n  d de r  S t a b s - T r u p p e n  g e h ö r i g e s  P e r s o n a l  iSeite 12.3} 
bei diesen eingerechnet ; unter „ P l a t z - C o m m a n d n “ daher nur 1 Reclinungs- 
raiirer (unberitteu) mit :l Hilfarbeiter, 2 Fleischhauer, 1 Marketender mit 1 Gehil­
ten, 1 Marketender-Wagen angeführt.

B r i g a d e - S t a b :  1 Genor.al, 1 Gener.alst.abs-, 1 Ordonnanz-Ofßcier;
1 Irompoter 1 Schreiber, 3 Stab.s-Cavalleriston, 1 Train-Soldat, 3 Mann beim 
BiUmdior, je 2 Mann bei den Oflicieren, 1 Civil-Dienor ; Brigadier 6, jeder Officier 
3 Pferde, 4 ärarische Reit-, 2 ärarisclie Zug-Pferde ; 1 zweisp. Deckel-Wagen
2 FuhrwerU*^“'' Brigadier; zusammen 3 Gagislen, 14 Mann, 18 Pferde,







152

XI. Etapen-Dieiist.
Er umfasst alle ThiUigkeiteu, um die Verbindung der operiereudeu 

Armee mit dem eigenen Land ununterbrochen zu erhalten, und den 
Verkehr im Raum hinter der Armee zu regeln. Demnach: Zuschub 
aller Mitteln, welche die Armee zur steten Erhaltung ihrer Operations- 
Ffihigkeit bedarf; — Rückschaffung der von der Armee abgehenden 
Pei'sonen, Thiere und Gegenstände; —  Vorsorgen für die Unterbringung 
und Verpflegung der zu und von der Armee gehenden Personen und 
Transporte; —  Erhaltung, Wieder- oder Neu-IIerstellung von Land- und 
Wasser-Gommunicationen, der Post und des Telegraphen; —  militärische 
Sicherung dieser Verbindungen und Handhabung des polizeilichen 
Dienstes auf denselben; —  Verwaltung des occupierten feindlichen 
Gebietes bis zur Aufstellung von „Militär- und Givil-Gouvernements“ .

B e s t i m m  un g e n  ü b e r  E t a p e n -  D i e n s t  enthalten : Vorschrift für den 
Etapen-Dienst. — Organische Bestimmungen für die Armee im Felde:- (Seite 12 
bis IG, 24 bis 27) Wirkungskreis des Armee- (General-) Commando ; (Seite 56) Be­
stimmungen über Etapen-Trains ; (Seite 66—69) SanitUt-Austalten im Etapen- 
Bereich; (Seite 70) Montur- nnd Sanitats-Material-Feld-Depot. — Geschäft-Ord­
nung für die höheren Commanden: (§. 11) direct ohne Intervention der Armee- 
Commanden) zu erledigende Agenden (Ergänzung von Mannschaft und Pferden, 
Ersatz an Officieren und Cadeten); Unterstellung der stabilen Mililär-Behörden 
im Etapen-Bereich unter das Armee- (Ober-) Gommando; (Seite 31— 36) Geschäfl- 
Eintheihmg hinsichtlich Etapen-Wesen. —  Vorschrift für Instradiernngon im 
Kriegs-Fall : (§. 5,42 bis 44) Instradierungs-Befugnis im Etapen-Bereich; (§. 6) 
Eisenbahn-Linien-Commanden, Etapen-, Verköstigung- und Tränk-Stationen, 
Dampfschiff-Etapen-Stationen ; (Seite 43) Belheilun^ der Etapen-Behörden mit 
Marsch-Plänen; (Seite 73) Mitwirkung bei Verpflegung der Transporte. — Dienst- 
Reglement I. Theil (§. 62) Etapen-Gommaiideii; (Seite 317) Disciplinar-Strafreclit 
gegen Landwehr-Personen. — Vorschrift für den Militär-Transport auf Eisen­
bahnen : Instradierungs- und Feld-Eisenhahn-Transport- (Eisenbalm-Etapen-) 
Behörden. —  Weisungen für die Errichtung von Eisenbahn-Etapen- und Tränk- 
Stationen, Präs. 181 ex 1885. — Vorschrift für den Militär-Transport zu Wasser: 
§. 14) Etapen-Gommanden.

A. Organisation des Etapen-Dienstes.
Etapen-Llnien: Eisenbahneu (schiffbare Flüsse) und Straßen

zwischen der operierenden Armee und dem Hinterland.

Einrichtung derselben: Aufstellung von „Etapen-Gommanden“ an 
wichtigeren Straßen-Punkten, von „Bahnhof-Gommanden“ in den wich­
tigeren Eisenbahn-Stationen; Etahlierung von Magazinen, Sanität- 
Anstalten u. dgl.; Bereit-Stellung von Transport-Mitteln; Maßregeln zur 
Einrichtung und Sicherung des Verkehr.

Etapen-Stationen, — Die für die operierende Armee bestimmten 
Zuschübe werden auf den Haupt-Eisenbahu-Linien des Inlandes ge­
sammelt, nach Armee-Theilen oder Armeen geordnet und dann in ge­
schlossenen Transporten, möglichst ohne Aufenthalt, zum Bestimmung-
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Ort oder zu jenen Punkten, wo die Eisenbahn endigt oder die Transporte 
von ihr abbiegen müssen, gesendet.

S a m m el-S ta tion en : werden, entsprechend der territorialen 
Dislocierung der Corps (Armee-Theile) und ihrer Eintheilung in den 
Armee-Verband, auf den Ilaupt-Eisenbahn-Linien des Inlandes in jedem 
Corps-Bereich oder zunächst desselben bestimmt; sollen möglichst 
während der ganzen Dauer des Feldzuges stabil bleiben. Wenn thunlich, 
hiezu Haupt-Eisenbahn-Stationen wählen; sie und ihre Umgebung sollen 
große Beqnartierungs-Fähigkeit haben.

Von der Armee rückkehrende Transporte werden in den Sammel- 
Stationen, ihrer End-Bestimmung entsprechend, anfgelöst.

E tapen -A n fan g -S ta tion en . — Hieher gelangen aus den 
Sammel-Stationen die Transporte und werden nun entweder nochmals 
in größere Transporte gesammelt oder (bei Mannschafts- und Pferde- 
Transporteu grundsätzlich) ohne Aufenthalt der Armee nachgesendet.

Diese Stationen noch im Hinterland, möglichst nahe dem Krieg­
schauplatz zu wählen; dienen sonach als Regulatoren für die Bewe­
gung der zur Armee abgehenden Transporte aller Art. Von ihnen aus 
stehen in der Regel die Eisenbahnen zur ausschließlichen Verfügung der 
operierenden Armee; sie sind dahermeistzugleich „Anschluss-Stationen“ 
für die Instradieruugs-Befugnisse der Feld- und Central-Eisenbahn- 
Trausport-Leitungen.

Sie erhalten die Einrichtung für Unterbringung großer Verpflegs­
und sonstiger Güter (Magazine, Depots etc.).

E ta p en -IIa u p ts ta ticn en : wohin die Transporte aus den
Anfang-Stationen gelangen, und von liier aus auf den verschiedenen in 
den Armee-Bewegungs-Raum führenden Verbindungen (die Güter speciell 
thunlich st auf Feld-Bahnen) zu den Armee-Körpern inslradiert werden.

Diese Stationen möglichst vorne wählen; auf Eisenbahnen sind sie 
gewöhnlich „Eud-Stationen“ . Sollen große Bequartierungs-Fähigkeit für 
Personen und ausreichende Magazms-Räume haben (eventuell nahe 
liegende Orte einbeziehen).

Von der Armee in das Hinterland abgehende Transporte werden 
in den Etapen-Hauptstationeu gesammelt.

Straßeu-E tap en -S tationen , kurzweg „E ta p en -S ta tio n en “ 
genannt: in der durchschnittlichen Entfernung eines Marsches. Ein 
„Etapeu-Commando“ (in kleineren Stationen ein Etapen-Officier) als 
Local-Behörde; an den Aufmarsch-Straßen können auch die Militär- 
Statious- (Platz-) Gommanden hiezu verwendet werden.

Auf Eisenbahnen nach Bedarf, in angemessener Entfernung von 
einander, „Bahnhof-Gommanden“ .

Hauptsächliche Bestimmung dieser Gommanden: Bereithaltung 
von Vorräthen zur Befriedigung aller militäi-ischen Bedürfnisse für die 
durchziehenden oder anhaltenden Transporte. Mangeln Magazine u. dgl., 
so können sie durch Provisorien ersetzt w-erdeu.
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Etapen-Bereich: der Raum ZMÜschen den Etapen-Anfang- (Au 
Schluss-) Stationen und der operierenden Armee; derselbe wird für jede 
Armee speciell abgegrenzt. Während des Aufmarsches umfasst der 
Etapen-Bereich die zum Aufmarsch-Raum gehörendeu Corps-Bezirke 
oder Theile derselben.

B. Etapen-Behörden.
R ei ch s -Kr i e g s - M in i s t e ri u m : Beistellung des Personales und 

Materiales, von Truppen, Anstalten und sonstigen Einrichtungen für 
den Etapen-Dienst;

Festsetzung des Etapen-Bereiches der aufmarschierendeu Armee; 
Bestimmung der Sammel-Stationeu für die einzelnen Corps, der Krauken- 
Abschub- und Zerstreuung-Stationen, endlich im Verlauf des Auf­
marsches auch der Etapen-Anfang- (Anschluss-) Stationen;

erste Aufstellung der zunächst für den Etapen-Dienst bestimmten 
Reserve-Anstalten, und Disponierung von Vorräthen aller Art in den 
Aufmarsch-Raum;

Aufbringung, Formiernng und Bereit-Stellung der für den Etapen- 
Dienst erforderhchen Transport-Mitteln;

Einrichtung von Etapen-Stationeu an den Aufmarsch-Straßen (im 
Weg der betreffenden Militär-Territorial-Commanden);

Aufbringen von Vorräthen aller Art für die operierende Armee 
aus dem Inland und Zuscliub derselben in die Etapeu-Anfang-Stationeii, 
dann ununterbrochene Erneuerung dieser Vorräthe.

General-Etapen-Commando; zur einheitlichen obersten Leitung des 
Etapen-Wesen auf dem Krieg-Schauplatz.

Um die materielle Vorbereitung der Operationen rechtzeitig eiu- 
leiten zu können, muss der Chef des General-Etapen-Commando über 
die jeweiligen operativen Absichten unterrichtet sein, daher so oft als 
möglich mit dem Armee-Oher-Commandanten und dessen Geueralstab- 
Chef in persönlichen Verkehr treten.

Das General-Etapen-Commando leitet (im selbständigen, zum Theil 
im übertragenen Wirkungskreis): Etapen-Dienst im engeren Sinn, Feld- 
Eisenbahn-Wesen, Feld-Telegraphen-, Feld-Post-, Intendanz-, Feld- 
Sanitäts- und Justiz-Dienst, endlich noch Angelegenheiten des Artillerie-, 
Genie- und Pionnier-Dienstes, Feld-Gendarmerie- und politische Ange­
legenheiten.

Dasselbe nimmt bezüglich Etapen-Dienst nur auf jene Maßnahmen 
der Armee-Cornmanden Einfluss, welche unbedingt einer einheitlichen 
Leitung bedürfen: Abgrenzung der Etapen-Bereiche; Zuweisung von 
Etapen-Truppen und Reserve-Anstalten; Ausgleichung der Vorräthe und 
des Personales nach dem jeweiligen Bedarf der Armeen; allgemeine 
Anordnungen für den Beginn und für die Durchführung des Betriebes 
auf schiffbaren Gewässern etc.
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Wenn zwei oder mehrere Armeen an eine einzige Eisenbalm-Liuie ge­
wiesen werden müssten, hat das General-Etapen-Gommando den ge- 
samraten Zu- und Abschub bis zur Eisenbahn-End-Station zu regeln. 
Es wird sich in diesem Fall empfehlen, für jede Armee eine eigene 
Eisenbahn-End-Station zu bestimmen.

Das (leneial-Etapen-Gommando vertehrt in allen Angelegenheiten 
des Etapen-Wesen direct mit den Militär-Territorial-Gommandeu des 
Etapen-Bereiches und mit dem Reichs-Kriegs-Ministerium, sowie (nach 
dessen Weisungen) mit den anderen Militär-Territorial-Gommanden des 
Inlandes.

Die Wirksamkeit des General-Etapen-Gommando beginnt mit dem 
Eintreffen im Aufmarsch-Raum, knüpft an die im Frieden getroffenen 
Vorhereitungen an und erstreckt sich später —  im Feindesland ■—• 
vor der Armee rückwärts bis zum eigenen Land oder bis zur Grenze 
des occupierten feindlichen Gebietes, wo Militär- und Givil-Gouverue- 
ments functiouiereu.

Armee-Commando: beschränkt sich auf Bekanntgabe der den 
Etapen-Dienst beeinflussenden operaliven Absichten, sowie der dadurch 
bedingten Bewegung und Verwendung der Truppen und einzelnen Gorps.

Sobald Armee-Ober-Gommando den Etapen Bereicli für die Armee 
festgesetzt hat, bestimmt das Armee-Gommaudo die Etapen-Liuien für 
die einzelnen Armee-Theile und trifft die allgemeinen Anordnungen 
zur Sicherung des Etapen-Bereiches, u. zw. vornehmlich im weiteren 
(operativen) Sinn durch specielle Detachierungen an wichtigere Punkte 
oder in widdigere Räume.

Armee-General-Commando: oberste Etapen-Behörde bei der Armee; 
hat, nach den vom General-Etapen- und vom Armee-Gommando er­
gehenden allgemeinen Weisungen, innerhalb seines Bereiches die volle 
Selbständigkeit und Verantwmrtlichkeit-

Der Chef des Armee-General-Commando untersteht einerseits 
dem Armee-Gommandanten, anderseits dem General-Etapen-Gommando. 
Er muss über die jeweilig beabsichtigten Operationen und die Ver- 
theilung der Truppen unterrichtet sein, daher mit dem Armee-Gom- 
mandauten und dessen Generalstab-Ghef so oft als möglich persönlich 
verkehren.

Das Armee-General-Commando erhält, abgesehen von dem bereits 
in den Etapen-Stationen seines Bereiclies befindlichen Personal: Offi- 
ciere für die Aufstellung neuer Etapen - Commanden (für jedes Corps 
anfangs drei solche Stationen bemessen); —  Auditore und Profoßeu 
(für Etapen-Gerichte), sowie Feld-Arreste, Truppen-Rechnungsführer, 
Militär-Intendantur und thierärztlicheBeainte, Civil-Commissäre und 
Hilfs-Beamte; — eine Sanitäts- und eine Verpflegs-Personal-, eine Feld- 
Gendarmerie-Reserve; — eine Anzahl Reserve-Telegraphen-Abtheilungen 
— die erforderlichen Etapen- und technischen Truppen.
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Als VoiTalh- und Aufnahme-Anstalten dienen sämmtliche der 
Armee zugewiesenen und nicht bei den Heereskörpern eingetheilfen 
Reserve-Anstalten.

Für den Verkehr auf den Etapen-Straßen, insbesondere für 
Güter-Transporte von den Eisenbahn-End- (Abzweigungs-) Stationen zur 
Armee: Personal und Material für „flüchtige Feld-BtUmen“ und Etanen- 
Train-Züge. “

1 j.  zur Erbauung von Feld-Bahnen und im allgemeinen
auch die Bestimmung der Trace derselben, werden in der Regel vom Genoral- 
Mapen-Commando erfolgen; Armee-General-Gommando besorgt die Einleilunv 
des Betriebes, die successive Weiterfahrung derselben u. dgl.

Das Armee-General-Gommando trifft alle Detail-Anordnungen für 
die Sicherung des Etapen-Bereiches, sowie die Maßnahmen für die 
Erhaltung der Ordnung in demselben (Zuweisung von Feld-Gendarmen 
oder Etapen-Truppen an die einzelnen Stationen, Aufstellung von 
Etapen-Gerichten, Anordnung größerer Streifungen; Publicieruug des 
Standrechtes u. dgl.)

Dasselbe bestimmt —  und dies ist eine seiner Haupt-Aufgaben — ̂
die Art der Ausnützung des occupierten Gebietes für die Verpflegung 
der Armee.

Der Chef des Armee-General-Gommando und dessen Generalstab- 
Chef dürfen niemals gleichzeitig Inspicierungs-Reisen vornehmen.

Verkehr mit Reichs-Kriegs-Ministerium und Militilr-Territorial- 
Behörden, ferner Beginn der Wirksamkeit etc.: wie Geueral-Etapen- 
Gommando.

Etapen-Linien-Commanden, welche den Befehl über die ganze oder 
nur über eine Iheil-Strecke der Etapen-Linie zu führen haben, werden 
errichtet, wenn beim Fortschreiten der Operationen die bedeutende 
Lange der Etapen-Linie oder die Vervielfältigung der letzteren die directe 
Leitung seitens des Armee-General-Gommando behindert.

Der Verkehr zwischen letzterem und den Etaiien-Gommanden hat 
dann nur durch die, mit möglichster Selbständigkeit und den erforder­
lichen Organen auszustattenden Etapen - Linien - Commanden zu 
erfolgen.

Etapen-Commanden (Bahnhof-Gommanden Seite 231): haben den Ver­
kehr zu und von der Armee zu vermitteln, für die stete und sichere 
Benützbarkeit der Verkehrs-Wege zu sorgen und im Feindes-Land hei 
Ausnützung der Hilfsquellen des Landes mitzuwirken.

Der Etapen-Commandant ist entweder seihst Mil.-Stalions-Gom- 
mandant oder er steht zu letzterem im Verhältnis eines Platz-Gom- 
tnandos.

Etapen- (Mililär-Stations-) Commanden unterstehen im Etapen- 
Bereich direct dem Armee-General-, sonst jenem Territorial-Commando 
(Militär- und Givil-Gouvernement), zu welchem sie jeweilig gehören.

Der Bahnhof - Commaudant in einer Etapen - Station ist dem 
Etapen-Commaudanten gleichgestellt. Bei Gompetenz - Zweifeln ent-
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scheidet bis zur höheren Entscheidung der Rangältere, in Eisenbahn- 
Hetrieb-Angelegeuheiten jedoch stets der Bahuhof-Gommandant.

In Sanirnel- und Etapeu-IIaupt-Slaüonen ist außer dem Bahnhof- 
unbediiigt ein eigenes Etapon-Goniniando uotlivvendig; für Etapeu- 
Aiifang-Stationen genügen in der Hegel Bahnhof-Gommanden.

Stand: 1 Stabsofficier oder Hauptmann als Gommandant, 1— 2 
Ober-Officiere, die nöthigen Schreiber und Ordonnanzen (möglichst von 
den Etapen-Truppen). Ausnahmsweise können zur Fülurung der Etapen- 
Geschilfte in einer kleineren Station auch einzelne („Etapen-“ ) Officiere 
bestimmt werden. Truppen, Sanitäts-Personal, Truppen-Rechnnng- 
führer (geprüfte Hilfarbeiter), Intendantur- und Verpflegs-Beamte, 
Givil-Gommissäre und Feld-Gendarmen nach Erfordernis.

D ieus t-B ere ich : (falls nichts anderes verfügt wird) bis zur 
halben Entfernung von dem nächsten Etapen-Gommando und in den 
Richtungen, wo andere Etapen-Stationen nicht bestehen, soweit, als der 
Gommandant seinen Einfluss auszuüben vermag.

Auf Etapen-Slraßen durchschnittlich in der Entfernung eines 
Marsches (i20 —30 km) Je ein Etapen-Gommando.

Etapen-Diensi bei selbständig operierenden Heeres-Theilen. Leitung 
desselben vom Gorps-Haupt- (Division-Stabs-) Quartier aus, Avelchem 
hiezu der Mehrbedarf an Officieren und Beamten zugewiesen wird; unter 
voraussichtlich schwierigen Verhältnissen kann dem Corps- (Divisions-) 
Commando ein General oder höherer Stabs-Officier beigegeben werden, 
welcher in Vertretung des betreffenden Gommandanteu (als dessen 
Hilfs-Organ) die Leitung des Etapen-Dienstes besorgt.

C. Sicherung des Etapen-Bereiches.
Sie obliegt theils der Feld-Gendarmerie, theils den Etapen-Truppen. 

Specielle Theile der letzteren sind für den Dienst auf den Etapen- 
Linien zu bestimmen (in den Etapen-Stationen, Geleit-Gommanden, 
Ausführung von Requisitionen, Streifungen etc.); der Rest ist für 
besondere Unternehmungen, später nothwendige Besetzungen u. dgl. 
verfügbar zu behalten.

Die wichtigsten Punkte im Etapen-ßereich, nach Nothwendigkeit 
auch die Etapen-Stationen, sind in VertheidigungfZustand zu setzen, 
Eisenbahnen-, Post- und Telegraphen-Verbindungen gegen böswillige 
Zerstörung-Versuche zu schützen.

Wesentlich ist die Einrichtung eines verlässlichen Kundschafts­
und Nachrichten-Wesens, wozu alle geeigneten Elemente heranzuziehen 
und keine Geld-Mitteln zu scheuen sind.

Die Sicherung der rückwärts des Etapen-Bereiches gegen das 
Inland führenden Etapen-Verbindungen obliegt den Militär-Territorial- 
Commandeti, nach Umständen den Militär- und Givil-Gouvernements.
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D. Landes-Verwaltung auf feindlichem Gebiet.
Das Armee-Geiieral- hat nach den ■Weisungen des General-Etapen- 

Commando die Landes-Verwaltung, mit Rücksicht aufDeckimg der Armee- 
Bedürfnisse und auf Erhaltung von Ruhe und Ordnung im Rücken der 
Armee zu regeln.

Soweit es mit den militärischen Verhältnissen vereinbar, soll auf 
die Schonung des Landes bedacht genommen werden.

Die Verwaltungs-Behörden sind im Amt zu belassen; unverläss­
liche Beamte zu entlassen. Haben sich die Behörden aufgelöst, so 
müssen sogleich andere bestellt werden, welche mit anerkannt recht­
lichen Männern, den angesehensten und reichsten Bürgern, nach Um­
ständen auch mit militärischen Functionären zu besetzen sind. An den 
vorhandenen politischen oder sonstigen, den öireutlicheu Dienst 
betreffenden Einrichtungen, some an der Geschäfts-Behandlung ist wo­
möglich nichts zu ändern.

Den Landes- und Bezirks-Behörden oder den etwa eingesetzten 
Verwaltung-Ausschüssen können Intendantur-Beamte oder Civil-Landes- 
Gommissäre au die Seite gestellt werden. Dieselben überwachen die 
pünktliche Ausführung der den Behörden ertheillen Weisungen, greifen 
aber ohne Nothwendigkeit nicht in die Geschäfte der Verwaltung ein.

Sobald Etapen-Linien-Gommanden aufgestellt sind, kann den­
selben auch die Landes-Verwaltung im betrefTendcn Gebietstlieil 
übertragen werden.

M i l i t ä r -  und G iv i l -Go uveru eme nt s  werden, bei großer 
Ausdehnung des occupierten Landes oder sobald es die Verhältnisse 
sonst zcveckmäßig erscheinen lassen, im Rücken der Armee errichtet. 
Deren Bereich ist im Sinne der vom Armee-Ober-Gommandanteu er­
gehenden Directiven zu verwalten.

Die Stellung dieser Gouvernements in militärischer Beziehung ist 
die gleiche, wie jene der Militär-Territorial-Commanden iin Inland. Es 
übergehen an dieselben ohne weitere Weisung alle Etapen-Geschäfte im 
betreffenden Gebiet, daher auch das dazu verwendete Personal direct 
unter ihren Befehl tritt.

Sie haben sofort nach ihrer Aufstellung die förmliche Organi­
sierung und Leitung der Landes-Verwaltung, sowie die weitere Aus­
nützung der Hilfsquellen des Landes zu besorgen.

XII. Die k. und k. Kriegs-Marine.
Nachstehend angewendote Abkärznngen: „Ton.“ Tonnen ;„M .“ See-Meilon 

Geschwindigkeit mit ganzer Kraft; „P f.“ indicicrto Pfcrdo-Krüfte; „Gosch.“ Ge­
schO tze (Boots-Goschützo sind auf größeren Schiffen zu gl eich Landu ngs-Gesch 0 tze 
und haben 7 cm Caliber); „Schf.-Gesch.“ Schnellfeuer-Geschütze (4-läuügo 25m»i 
Milrailleuscn, 5-lüuiige 47 mm Revolvor-Kiinoneri, 1-läufige 37 ??(?«, 47 mm und 7 cm
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Schuollfeuer-Kauouen); „el.Abf.“ elektrische Abfeuerung; „ol.Lichtm.“ elektrische 
Licht-Maschine für Außenbord-Beleuchtung mitProjectoren; „el. Bel.“ elektrische 
Innenbord-Beleuchtung; «Torp.“ (Wliitehead Fisch-) Torpedo; „Gew.“ Gewehre; 
„St.“ Schiff-Slab ; „Msch.“ Mannschaft; „D.“ Diener.

Die Geschütze von 18 cm Galiber aufwälrts werden als „schwere“ , die 15 cm 
und 12 cm als „mittlere“ (Abkürzung „m“), die bronzenen 9 cm und 7 cm Geschütze 
als „leichte“ (Abkürzung „1.“) bezeiclinel; außer den schweren Geschützen sind die 
15 cm und 12 cm Geschütze (aus Stahl oder Bronze erzeugt) : Panzer-Geschütze 
(Abkürzung „Pnz.“) ;  18 cm und 23 cm Geschütze sind Vorder-, alle anderen 
Hiuter-Lader.

Schlacht-Schiffe. 2 T h u rm -S ch iffe : 5.150 und 6.940 Ton.; 
7.500— 10.000 Pf.; 16— 17M.; 10 — 11 Gesch. u. zw. 2 — 3 Haupt-Gesch. 
(30'5 cm), 6 Bei-Gesch. (15 cm oder 12 Pnz.-Gesch.), 2 Boots-Gesch.; 
11 Schf.-Gesch.; el. Abf.; el. Lichtm.; el. Bel.; 12 Torp.; 200 Gew.; 
St. 33, M.sch. 378 — 391, D. 23.

7 K a s e m a tt-S c h iffe : 3.550— 7.390 Ton.; 2.700— 8.800 Pf.; 
13— 16 M.: 14— 18 Gesch. u. zw. 6 — 10 Hauiit-Gesch. (21, 24, 26 cm 
Krupp, 23 cm Armstrong) mit el. Abf., 4— 6 Bei-Gesch. (9 cm 
Uchatius), 2 Boots-Gesch.; 11 Schf.-Gesch.; el. Lichtm.; 8— 12 Torp.; 
200— 360 Gew.; St. 32— 37, Msch. 410 — 569, D. 21— 25.

1 P a n zer-F re g a tte : 5.140 Ton.; 3.500 Pf.; 12 M.; 20 Gesch. 
u. zw. 14 Haupt-Gesch. (18 cm Armstrong) mit el. Abf.; 4 Bei-Gesch. 
(9 cm), 2 Boots-Gesch.; 9 Schf.-Gesch.; el. Lichtm.; 300 Gew.; St. 32, 
Msch, 514, D. 21.

3 P a n ze rd e ck -S ch iffe  (Ramm-Kreuzer) in Bau: 4.030— 5.270 
Ton.; 6.400--9.000 P f.; 18 M.; 10 Gesch. u. zw. 2 Haupt- (24 c«i), 
6 Bei- (15 cm Pnz.-), 2 Boots-Gesch.; 11— 18 Schf.-Gesch.; el. Ab f.; el. 
Lichtm.; el. Bel.; 12 Torp.; St. 32, Msch. 367, D. 23.

Kreuzer. 7 T o rp ed o -S c h if fe :  850— 1.684 Ton.; 1.200— 6.000 
Pf.; 14 — 18 M.; 2— 4 Gesch. (12 cm oder 15 cm Pnz.-Gesch.; 4 Schiffe 
haben Boots-Gesch.); 7 — 10 Schf.-Gesch.; el. Lichtm,, 4— 8 Torp.; 
60 Gew.; St. 13, Msch. 133—-175, D. 11.

6 T o rp ed o -F ah rzeu ge : 350— 540 Tou.; 2.900—4.000 Pf.; 
20— 28 M.: 9— 10 Sch.-Gesch.; el. Lichtm.; el. Bel.; 4 Torp,; 20 — 30 
Gew.; St. 5̂—6, Msch. 50— 78, D. 5 — 6.

65 T o rp ed o -B o o te : 3 1 -9 4  Ton.; 300— 1.000 Pf.;16 —22 M.; 
t — 2 Schf.-Gesch. (37 mm); 2— 4 Torp.; 3— 6 Gew.; St. 1— 2, Msch. 
11—14. Darunter 23 Torpedo-Boote I. GL mit el. Lichtm. uud el. Bel.

3 A v is o -S c h if fe  (YachteuMiramar, Greif, Fantasie): 330 — 1.850 
Ton.; 400— 4.500 Pf.; 13— 17M.; 2 Gesch. (9 c»i Uchatius), el. Lichtm. 
(ein Schiff hat weder Gesch. uocli el. Lichtm.); 67 — 71 Gew. (ein Schiff 
14 Gew.); St. 3 — 14, Msch. 43— 144, D. 3— 11.

6 T ra in -S c h iffe  (1 Torp.-Depot-, 1 Werkstätten-, 2 Material- 
Transport-, 1 Kranken-Scluff): 910 — 2.470 Ton.; 650— 4.600 Pf.; 
10 — 18 M.; 2— 4 Gesch. (9 cm Uchatius), ein Schiff noch 4 Schf.-Gesch. 
und el. Lichtm.; 28— 37 (ein Schiff 78) Gew.; St. 7 — 10, Msch. 60— 121, 
D. 7 — 10.
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4 F lu ss-S ch iffe  (Mouitore): 310-448 Ton.; 220-1.250 P f.;
8—  10 M.; 1 — 2 Gesch. (12 cm Krupp); 2 Schf.-Gesch.; 23 Gew.; 
St. 4, Msch. 58, D. 4. Nebstdem 1 Patrouilleii-Boot.

Für specielle Zwecke der Flotte. 2 F rega tten : 3.430 Ton.; 
2.600 Pf.; 13— 14M.; 17 Gesch. u. zw. 15 Pnz.-Gesch. (15 cjh) mit 
el. Abf., 2 Boots-Gesch.; 7 Schf.-Gesch.; eh Lichtm.; 8 Torp.; 270 Gew.; 
St. 29, Msch. 448— 451, D. 18.

3 gedeck te  Corv^etteu: 1.590— 2.500 Ton.; 800— 1.800 Pf.;
9—  12 M.; 11 Haupt- (15 cm Pnz. oder guss-eiserne) und 1 Boots-Gescli.;
zwei Corvetten haben el. Abf. und eh Lichtm.; 135 198 Gew.;
St. 12— 23, Msch. 241— 311, D. 12— 15.

4 G la ltd eck -G orve tten : 1.370— 2.000 Ton.; 1.000 1.700
Pf.; 11 — 12 M.; 4 Haupt- (15 cm Pnz. oder guss-eiserne) und 1 Boots- 
Gesch. ; eine Corvette hat noch 2 Bei-Gesch. (7 ein) und eh Lichtm ; 
91 — 135 GeA/.; St. 18, Msch. 193— 238, D. 11.

6 K anou eu -B oote: 350— 900 Ton.; 2.50— 950 Pf.; 9— 13 M.; 
2—4 guss-eiserne 15 cm und 1 Boots-Gesch.; 27— 61 Gew.; St. 6- -11, 
Msch. 62-119, D. 6— 9.

2 R ad -D am pfer: 560— 860 Ton.; 350— 550 Pf.; 11 M.; 
1 _ 5  Gesch. (9 cm Uchatius, zwei Schilfe haben außerdem 1 Boots- 
Gesch.); 25— 39 Gew.; St. 10, Msch. 60 — 71, D. 8.

Für den Hafen- und KUsten-Dienst. 3 S ch ra u b en -S ch iffe : 
360 Ton.; 260— 300 Pf.; 8M.; 2 Gesch. (guss-eiserne 15 cm); 27Gew.; 
St. 3, Msch. 30, D. 2.

2 R ad -D am pfer: 120 — 180 Ton.; 200— 360 P f.; 8— 10 M.; 
2 Gesch. (7 cm. Uchatius); 7 Gew.; St. 1 — 3, Msch. 25— 28, D. 1— 2.

Gemeinsame Operationen der Flotte mit dem k. und k. Heer.

Eine zu gemeinschaftlicher Action vereinigte Anzahl von Krieg- 
Schiffen formiert sich (.¡e nach ihrer Gesammt-Stärke u. zw. zufolge 
Allerhöchster Entschließung) entweder zu einer F lo tte ,  E scadre oder 
zu einer S c h iffs -D iv is io n  und unterstellt als taktischer Körper aus­
schließlich dem von Sr. Majestät hiezu ernannten obersten Befehlshaber. 
Die F lo t te  (fallweise auch die Escadre) theilt sich in mehrere Uiiler- 
Abtheilungen (S ch iffs -D iv is io n en ), Avelclie zwar ebenfalls dem 
obersten Befehlshaber untergeordnet bleiben, jedoch von diesem zeit- 
Aveilig in operativer Beziehung einem Armee-Gommando zugewieseu 
werden können.

Dort, wo die Flotte den Angriff oder die Vertheidigung gemein­
schaftlich mit dem k. und k. Heer vollführt, bleibt wmhl die etwm aus­
geschiffte Mannschaft unter dem directen Befehl ihrer Schiff’-Officiere, 
doch erhalt der Gornmandant der gesammten Ausschiffungs-Truppen die 
auf Operationen bezug nehmenden Weisungen von jenem Befehlshaber 
des k. und k. Heeres, welcher die Operation im großen leitet.
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Sind die Ausschiffungs-Truppen vermöge ihrer Zahl zu einer selb­
ständigen Lösung ihrer Aufgabe zu schwach, so können sie einem 
anderen taktischen Körper als Verstärkung zugewiesen werden.

Wenn bei kriegerischen Anlässen die Flotte allein gegen Objecte 
operiert und die eigenen Ausschiffungs-Truppen dahin entsendet, ist der 
Befehlshaber der hiezu vereinigten Kriegs-Schiffe auch Höchst-Comman- 
dierender zu Land, somit der alleinige Leiter der ganzen Operation.

XIII. Verl)in(Uiiig’8-Mittelu.
G ru n dsä tz lich  hat das n ied ere  Com m ando (der kleinere 

Theil) V erb in du n g  m it dem nächst höheren  Com m ando 
(größeren Theil) au zustreben  und zu erhalten .

A. Ordonnanz-Dienst.
Wichtige Meldungen, Befehle und Mittheilungen sollen durch Offi- 

ciere oder sehr verlässliche Unterofficiere überbracht werden.
Unsicherheit des zurilckzulegenden Weges erheischt mehrfache 

Ausfertigung und Beförderung auf ver.schiedenen Wegen. Überbringer 
sollen in diesem Fall vor der Absendung vom Inhalt in Kenntnis gesetzt 
werden; nach Bedarf ihnen Bedeckung mitgeben.

Sind die Communicationen frei, so können für weitere Entsen- 
duiagen gut bespannte Wägen (requirierte oder von jenen der Haupt- 
bezw. Stabs-Quarliere) benützt werden.

B er itten e  O rdonnanzen . Den Officier hat in der Regel ein 
Stabs-Cavallerist zu begleiten. Vor dem Feind alle eigenen Notizen und 
Schriften zurück lassen. Mannschaft nicht weiter als 15 hm senden; 
Gang-Art auf der Siegel-Seite des Dienst-Paket durch Wort und Zeichen 
ersichtlich machen (Schritt t> Sclnitt und Trab ft, Trab und Galopp ttt)-

Bis 15 km Eulfermnig kann man bei günstigen Boden-Vorhältnissen den 
Kilometer in 4 bis 5 Miiiulon reiten; clarQber nimmt die Zeit zai.

Wird einem berittenen Officier oder Feld-Gendarmen während des 
Meldungs-Rittes das Pferd undienstbar, so hat die nächste Truppe die 
weitere Vermittelung zu übernehmen oder ein Dienst-Pferd beizustellen. 
Zur Benützung der Pferde oder Wägen eines Ordonnanz-Gom-ses ist eine 
schriftliche Vollmacht nöthig.

O rdonnanzen  zu Fuß: nur wenn Reiter nicht vorhanden oder 
nicht verwendbar; nicht weiter als 7 km (ausgenommen im Iloch- 
Gebirg). Bei unsicheren Verhältnissen, ungünstiger Witterung oder 
wichtigen Briefschaften sind zwei Ordonnanzen abzusenden; nöthigeu 
Falles Wegweiser mitgeben.

Handbuch. 11
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A u srü stu n g der O rdouuauzeu : vor dem Feind vollkommen, 
sonst nach Bedarf gerüstet, immer aber vollkommen bewaffnet; Scbrifteu 
in einer Umbäng-Tascbe oder im Tornister.

C 0 uri e r e : auf größere Faitfernungen bei besonderer Dringlichkeit, 
oder wenn es die Wichtigkeit der Angelegenheit erheischt und die Be­
nützung des Telegraiihen unzulässig ist, hezw. nicht genügende Sicher­
heit hielel. Zu ihrer Entsendung sind die Commaudanteu der Armee- 
Küi-per, fester Plätze und selbständig auftretender Truppen berechtigt.

Gourieren w êrdeu in der Begek Extrapost- oder Vorspanns-Pferde, 
nöthigeii Falles Extra-Locomotive oder -Dampfer angewiesen. Behufs 
Benützung des jeweilig schnellsten Beförderungs-Mittel eine schriftliche 
Ermächtigung. Bei Fahrten zu Wagen für alle Fälle einen Reit-Sattel 
niitnehmen. Die Leder-Tasche mit den Schrift-Slückeu ist niemals ah- 
zulegeu. Alle Stations-, Etapen- und Truppen-Gommandanteu, die Feld- 
Post etc. sind verpflichtet, Gourieren Vorschub zu leisten.

W er den In fa n ter ie -T ru p p en  für den M e lde-D ien st m it 
G ava lte r ie  b e th e ilt , so genügt jeder Brigade 1 Zug. Hievon soll 
ein detachiertes Regiment mindestens 6— 8 Reiter erhalten, damit jedes 
detachierte Bataillon mit 2 Reitern betheilt werden könne. Im Siche­
rungs-Dienst sollen auch kleinere Infanterie-Abtheilungen Gavallerie- 
Ordonnanzen erhalten. Dem Gonnnandanten jeder Marsch-Golomie min­
destens 1 Zug Cavallerie für das Meldungs-Wesen belassen.

Ordonnanz-Course bei größeren Entfernungen in der Weise ein- 
richteu, dass auf 7— 15 km von einander „B r ie f  - Ordonnanz- 
P o s ten “ (je 1 Unterofficier und mindestens 3 Mann) aufgestellt werden. 
Bei denselben müssen, wenn erforderlich, auch bespannte Wägen bereit 
sein. Vor jedem Posten leicht sichlhare Zeichen (Strolnvische oder 
Fahnen bei Tag, Laternen hei Nacht) anhringen; nach Bedarf auch den. 
von den Ordonnanzen einzuschlagenden Weg durch Orientierungs- 
Mitteln kenntlich machen.

Die zur nächsten Versendung bestimmten Leute haben angezogen 
und in Bereitschaft zu sein; deren Pferde bleiben gesattelt, jedoch ab­
gezäumt und mit nachgelassenen Gurten.

Alle nach dem gleichen Ort zu befördernden Dienst-Briefe sind zu 
einem Paket zu vereinigen. Wenn Straßen-Knoten passiert werden 
müssen: der Adresse die zur genauen Bezeichnung des Weges nöthigen 
Zwischen-Stationen beisetzen.

Über die eingehmgtcu und abgesendeten Briefschaften führt der 
Gommandaut des Ordonnanz-Posten ein Vormerkungs-Protokoll. Jeder 
abgehenden Ordonnanz ist ein Gours-Bogen mitzugebeu; wäre dessen 
Ausfertigung in dringenden Fällen nicht möglich, so hat der Adressat 
den Empfang auf dem Umschlag des Dienst-Briefes zu bestätigen.

Rubriken dos Vormerkungs-Protokoll; Name, Charge, 'ITuppen-Körpor dos 
Poslen-Gommandanten: „Eingolaiigl“, Datura, Stunde etc., woher (Ort), Anzahl 
und Nr. der Briefschaften (Pakete), von wem, an wen, Name des Überbringer;
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„Weitor bufördert“, Datum, Stunde, etc., durch wen, wohin (bei Cavuil.-Ordon- 
nanzent Gang-Art. — Rubriken eines Cours-Bogen (Nr. . . ): Datum, .Stunde etc. 
Nr. und Art der Sendung; an wen; Datum, Stunde ctc. des Empfanges, Unter­
schrift des Empfilnger.

B. Feldpost.
Zur Beförderung von Gorrespoudenzen, Zeitungen und Geld-Sen­

dungen (jedoch keine Geld-Anweisungen); Fracht-Sendungen nurfallweise 
unter Ijesonderen Bedingungen; Beisende nie.

General-Feldpost-Direction: beim General-Etapen-Gommando, für 
die oberste Leitung des Feldpost-Dienstes; untersteht militärisch in 
allen auf das Fehlpost-’VVesen bezug nehmenden Angelegenheiten dem 
Chef des General-Etapen-Gommando, in Angelegenheiten des eigentlichen 
Post-Dienstes den beiderseitigen Ressort-Ministerien.

Stand: 1 Feldpost-Director, 1 Mainpulations-Beamter, 1 Amts- 
Diener; 2 Schreiber und 2 ständige Ordonnanzen von den Stabs-Truppen;
1 LTiterofficier und 3 Soldaten der Train-Truppe; 1 Givil-Kutscher;
1 Reit-, T Zug-, 2 gemietete Pferde; 1 viersp. Post-Fourgon, 1 zweisp. 
Personen-Wagen.

Feldpost-Direction: bei jedem Armee-Geueral-Gommaudo; unter­
steht diesem in militärischer Beziehung, sonst dem General-Feldpost- 
Director. Stand: gleich einer General-Feldpost-Direction; Anzahl der 
Beamten, Schreiber und Ordonnanzen wird nach Bedarf erhöht.

Haupt-Feldpost-Amt; hei jedem Armee-General-Gommando. Eiu- 
zurichten: auf Verkehrs-Knotenpunkten, welche den ungestörten und 
directen Verkehr mit den Feldpost-Leitungen und -Exposituren, soAvie 
mit den rückAvärtigen Post-Anstalten im Inneren der Monarchie oder auf 
 ̂den Etapeu-Linien gestatten.

Stand: von der Stärke der Armee abhängig und fallweise vom 
Reichs-Kriegs-Ministerium im Einvernelnnen mit dem betreffenden Res­
sort-Ministerium festgesetzt. Durchschnittlich für je 2 bei der Armee 
eingetheilte Expositmen (Fehl})ost-Leitungen) 1 Beamter, für je 4 Exjm- 
situren 1 Gonducteur und- 1 Ands-Diener; für jedes Gorps 1 Fourgon 
und l Personen-Wagen (mit Landes-Besjiannung fortzubringen).

Haapt-Feldpost-Ämt eiuor aus -4 Cprii.?! bestehenden Armee: 1 Leiter, 
9 sonstige Beamte, 5 Gonductoine, ö Anils-Dioner, 4 viersp. Post-Fourgons, 
4 zweisp. Pcrsnnon-Wilgen.

Feldpost-Leitung (zugleich Exposilur) bei jedem Gorps. Stand:
2 Beamte, 1 Gonducteur, 1 Amts-Diener; 1 Schreiber und 1 ständige 
Ordonnanz von den Slahs-Truppeu; 1 üiderofticier und 3 Soldaten der 
Train-Truppe; 1 Civil-Kutscher; 1 Reit-, 4 Zug-, 2 gemietete Pferde; 
1 viersp. Fourgon, 1 ZAveisp. Personen-Wagen.

Feldpost - Exposituren; Armee - Ober - Gommando (operierendes 
llaupt-Quartier), Armee - Plaupt<]uarliere, Armee - General - Commauden 
und Truppeu-Divisiouen.

11*
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Expositur eines Armee-Hauptquartier: 2 Beamte, 4 Couducteure; 
des Armee-Ober-, eines Armee-General-Gommando oder einer Infanterie- 
Truppen-Di\ision: 2 Beamte, 1 Conducteur; einer Cavallerie-Truppeu- 
Divisiou: 1 Beamter, 1 Conducteur.

Jede Expositur: 1 Amts-Diener; 1 Schreiber und 1 Ordonnanz von 
den Stabs-Truppen; 1 Corporal und 4 Soldaten der Train - Truppe;

Reit-, 6 Zug-Pferde; 1 zweisp. Carriol- und 1 viersp. Manipulations- 
Wagen. (Die zur Entsendung von Courieren nothweudigen Kaleschen 
oder sonstigen leichten Fuhrwerke fallweise requirieren.)

Feldpost-Expositnr einer Infanterie-Truppen-Division mit Gebirg- 
Ansrüstung: (statt 4) 5 Soldaten der Train-Truppe. Jeder Beamte und 
der Unterofficier der Train-Truppe 1 Reit-Pferd; statt der Post-Fuhrwerke 
3 Tragthiere: für das Privat-Gepäck der beiden Beamten 1 Tragthier.

Etapen-Post-Ämter werden von denFeldpost-Directionen auf den für 
die betreffende Armee bestimmten Etapen-Linien nach Bedarf ein­
gerichtet. Sie unterstehen dem im Stations-Ort befindlichen Etapen- 
Gommando. ^

Bezeichnung. Feldpost-Directionen,Haupt-Feldpost-Ämter, Feldpost- 
Leitungen und -E.xposituren nebst den correspondierenden Nummern 
auch die Bezeichnung der Armeen, Corps- und Infanterie-Truppen-Divi- 
sionen, zu denen sie gehören; die Expositureu der Gavallerie-Truppen- 
Divisionen, Armee-Hauptquartiere, Armee-General-Comnianden und des 
Armee-Ober-Commando die Nummern von 43 aufwärts: „Feldpost- 
Expositur Nr. 50“ (Haupt-Quartier der 2. Armee). —  „Feldpost-Expositur 
Nr. 54“ (Armee-Ober-Commando) u. dgl.

Personal, Fuhrwerke, Bespannungen. Sch reiber, O rdonnanzen 
und F ah r-S o lda teu  unterstehen bezüglich des Post-Dienstes den 
Beamten, militär-polizeilich und disciplinar dem Platz-Commando resp. 
dem Officier der Train-Truppe.

G onducteure werden mitPionnier-Säbel und Revolver bewaffnet; 
erhalten von der Vorgesetzten Behörde eine „Offene Ordre“ , welche zur 
ev. nöthigen Requirierung von Vorspann berechtigt.

P o s t-F o u rg o n s , M an ipu la tion s- und C a rr io l-W ägen  
werden, insofern das Militär-Ärar sie nicht besitzt, von den Post-Ver­
waltungen gegen Vergütung heigestellt.

B espannungen : von der beim höhereuCommando eingetheilten 
Train-Escadron (gemietete Personen-Wägen und Bespannungen der Haupt- 
Feldpost-Ämter ausgenommen). Zur Beförderung der Fahrpost-Sen­
dungen sind nach Bedarf auch Vorspanns- resp. Landes-Fuhren zu 
verwenden, falls die Garriol-Wägen nicht ausreichen.

Post-Fuhrwerke jeder Art und deren Bespannungen, sowie Eisen- 
bahn-Post-Waggons dürfen, selbst für den Sanitäts-Dienst, unter keiner 
Bedingung requiriert werden.

Dienst-Verhältnis. Die F e ld p o s t-A n s ta lten  unterstehen in 
allen, nicht den eigentlichen Post-Dienst betreffenden Angelegenheiten
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dem höheren Gommauclo, bei welchem sie eingetheilt sind, und haben 
mit diesem durch den Generalstab-Ghef (Chef der Detail-Abtheilung) 
zu verkehren; bezüglich des Feldpost-Dienstes unterstehen sie dem 
Feldpost-Director (bei den Gorps im Weg der Feldpost-Leitung).

Bestimmungen betreff Benützung der Feld-Post. Privat-Briefe und 
Feldpost-Gorrespondenz-Karlen, welche von Militär- und Givil-Personen 
des Heeres, der Kriegs-Marine, der Landwehren und des activierteu 
Landsturmes aufgegeben oder welche an solche Personen adressiert 
werden, sind portofrei.Maximal-Gewicht der Briefe: TOy.— Recomman- 
diert dürfen nur Dienst-Schriften aufgegeben werden.

D ien s t-B e tr ieb . Sendungen zur Armee sollen mit Adressen 
nach folgendem Formular versehen sein: „Sanität-Soldat N. N., Infau- 
terie-Division-Saiiität-Anstalt Nr. 10, 2. Armee“ . Die Sendungen werden 
bei den für jede Armee bestimmten Post-Sammelstellen (stabile Post- 
Ämter des Ilinter-Landes) gesammelt, sortiert und an die Haupt-Feld- 
posl-Ämter (ev. direct an einzelne Feldpost-Leitungen) gesendet.

Sendungen von der Armee nehmen, sofern sie von den Exposituren 
nicht direct an stabile Post-Ämter übergeben werden können, den um­
gekehrten Weg; wenn nöthig eigene Post-Vertheilung-Stellen.

Innerhalb des Armee-Bereiches besorgen in der Regel die Haupt- 
Feldpost-Ämter und Feldpost-Leitungen den Umspedierungs-, die Feld­
post-Exposituren den Zustellungs-Dienst. Feldpost-Dienst auf Etapcn- 
Linien: im Inland durch stabile Post-Ämter, im Ausland durch (von 
der Feldpost-Direction einzurichtende) Feldpost-Gourse mit Relais.

V o llm ach ten  zur Behebung der Pos t-S en  düngen können 
von Truppen-Gommandanten nur fürOber-Officlere ansgefertigt werden; 
müssen mit der Unterschrift des GommandanLeiiuud dem Dienst-Siegel 
versehen sein. Von Unter-Abtheilungen und selbständigen Detache­
ments können auch Uuterofficiere bevollmächtigt werden; führt die 
Abtheilung kein Dienst-Siegel, so ist die Legalisierung der Vollmaclit 
durch das im Stand-Ort des Feldpost-Amtes befindliche Platz- oder 
jenes Gommando erforderlich, welches die Functionen des letzteren 
versieht (Ujiterschrift des Gomniandanteu oder eines von ihm hiemit 
betrauten Officiers und Beidrückung des Dienst-Siegel).

Überdies hat jede Vollmacht mit der Unterschrift des Bevoll­
mächtigten versehen zu sein. — Ausnahmsweise können Briefe und 
Fahrpost-Sendungen auch an is o lie r te  O ffic ie re  und Beam te 
erfolgt werden, wenn sich diese legitimieren.

C. Feld-Signal-Abtheilungen
werden bei einzelnen Gorps-Gommandeu und in festen Plätzen nach 
besonderen Weisungen aufgestellt, und nach concretem Bedarf Armee- 
Körpern (besonders im Gebirg) zugewiesen.
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Stand: 2 Sub.-Officiere; 9 Unterofficiere, 14 Soldaten, 2 OfQc.- 

Diener; jeder Abtlieilung überdies einige berittene Ordonnanzen zu­
weisen. M ater ia l: 5 Apparate (4 für Stationen, 1 als Reserve).

T ra n sp o rt-M itte ln : im Aufraai-sch-Raum von der Train-Ab­
theilung (Gebirgs-Train-Escadron, Gebirgs-Divisions- oder Gorps-Train- 
Park) des betreffenden Armee-Körper beizustellen, u. zw.: 2 ungesattelle 
Reit-Pferde mit 1 gemeinsamen Wärter; (je nach Ausrüstung) 2 Laiides- 
Fuhrwerke oder 7 ungesattelle Tragthiere mit 5 -Fübrern. Reitzeug 
bezw. Pack-Sättel gehören zur Ausrüstung jeder Signal-Abtheilung.

Bekleidung, Bewaffnung e tc .: complete Montur. An Rüstung und 
Feld-Geräthen nur: Kalbfell- und Patroueu-Tornister, Mantel-Riemen, 
Ess-Schale (jeder Unterofficier), Koch-Geschirre (jeder Infanterist bezw. 
Jäger), Pionnier-Säbel, Revolver; 30 Patronen. Officiere und Mannschaft 
schwarz-gelbe Arm-Binde. Dotierung mit Kriegs-Karten seitens jener 
Gommanden, bei denen die Feld-Signal-Abtheilungeu eingetheilt werden.

Dienst-Verhältnisse. Die Abtheilungeu unterstehen dem General- 
stab-Ghef jenes Armee-Körpers, bei dem sie eingetheilt sind, und werden 
in der Regel der Stabs-Truppe in Verpfleg-Zutheilung gegeben.

Verwendung der Signal-Abtheilungen: hängt vom Terrain, der 
Witterung und der verfügbaren Zeit ab. (Die Etablierung einer Signal- 
Kette abseits der eigenen Marsch-Linie erfordert stets mehrere Stunden.) 
Auf dem Gefechts-Feld zur Dirigierung der entfernteren Reserven und 
Nachschub-Anstalten, zur Verbindung getrennt vorgehender Golonnen 
u. dgl.; in Festungen zur Verbindung des Noyau mit den Forts; Haupt- 
Verwendung im Gebirg.

E ntfernun g der S ta tion en  von einander; 7'5— 11 hm, bei 
besonders reiner Luft und günstiger Aufstellung 1.5 hm \ beimehr als 
11 Ävu, Entfernung zur Sicherheit „Zwischen-Stationen“ aufstellen.

Ob die Depeschen zu chiffrieren sind oder nicht, sowie die W ahl 
des G h iffren -Sch lü sse 1 sind Gegenstand jeweiliger Disposition 
seitens des Generalstab-Ghef (Operation-Abtheilung).

D. Feld-Telegraphen-Wesen.
(„Eisenbahn- und Telegraphen-Regimenl“, Seite 32.)

Chef des Feld-Telegraphen-Wesen: ein Stabs-Ofücier des General­
stabes, Hilf-Organ des General-Etapen-Gommaudo. Ihm beigegeben: 
1 Hauptmann des GeneraLstabes, 1 Beamter; 1 Feld-Telegraphist, 
1 Unterofficier, 1 Infanterist als ständige Ordonnanz, 5 Offic. Diener 
und Pferde-Wärter; 7 eigene Reit-Pferde, 1 zweisp. Personen- und
1 zweisp. Station-Wagen.

Feld-Telegraphen-Directionen: für jedes Armee-Gommaudo eine. 
Von derselben wird ein Ober-Beamter (vom Staats-Telegraphen) zum 
Armee-General-Gommando als Executiv-Organ für die unmittelbare
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Überwachung des Bau- und Betriebs-Dienstes beim Reserve-Telegraphen

'’B ezeich nun g: „Feld-Telegraphen-Directioii der n. Armee“ . — 
Stand und Ausrüstung: Seite 34— 35.

Feld- und Gebirgs - Telegraphen - Abtheilungen obliegt: Her­
stellung und Betrieb der im Bereich der operierenden Armee jeweilig 
auf kurze Zeit erforderlichen Feld-Telegraphen-Verbindungen und das 
seinerzeitige Abbrechen derselljen; ev. das üiibrauchbar-Machen von 
Telegraphen-Verbinduugen.

.lede Abtheilung gliedert sich in „Bau-Detachement (vorn 
Eisenbahn- und Telegraphen-Regiment) und „Train-Detachemeiil“ .

B ezeich nun g: „Feld-Telegraphen-Abtheilung Nr. . — Stand
und Ausrüstung: Seite 34—35.

U nter Ordnung: Telegraphen-Abtheilung des Armee-Ober-Coni- 
mando dem Chef des Feld-Telegraphen-Wesen. Armee-Telepaphen- 
Abtheilungen unterstehen der betreffenden Feld-Telegrapheii-Direction ; 
die anderen Abtheiluugen aber dem betreffenden Geueralstab - Chef. 
In technischer Beziehung, in Betrieb- und Angelegenheiten des inneren 
Dienstes unterstehen jedoch alle bei einer Armee eingetheilten Tele­
graphen-Abtheilungeu der betreffenden Feld-Telegraphen-Direction. Feld- 
Telegraphen-Stationen: in militärischer Beziehung dem nächsten Truppeu- 
(Stations-, Etapen-), sonst ihrem Abtlieilungs-Commando.

V erp flegu n g . Die einzelnen Telegraphen-Abtheilungen bilden 
selbständige Verrechnungs-Körper und bewirken ihre Natural- (Service-) 
Fassungen bei der uächsteii \erpfleg-Anstalt; die Ga\allerie-Felegiapdien- 
Abtheiluugen jedoch treten bei der Train-Escadrou der betreffenden 
Cavallerie-Truppen-Division in Verpflegs-Zutheilung.

D is c ip lin a r -S tra fre c h t der zu Gommandanteu einer Tele- 
graphen-Abtheilung bestimmten Officiere gleich einemUnter-Abtheilungs- 
Gommandanten. Bei den Gavallerie-Telegraphen-Abtheilungen übergeht 
dasselbe an den vom Truppen-Divisionär- mit der Leitung des Tele- 
graphen-Dieustes betrauten Officier.

(11) Reserve-Telegraphen-Abtheilungen obliegt: Herstellung und 
Betrieb der auf längere Zeit erforderlichen Telegraphen-Verbinduugen 
zum*Auschluss des Feld-Telegrapheii an das permanente iidändische 
Netz, sowie das Wieder-Herstellen und Inbetrieb-Setzen zerstörter stabiler 
Telegrapheu-Leitungen im Etapen-Bereich der Armee; ev. auch das Un- 
brauchbar-Machen von Telegraphen-Verbindungeu.

R ese rv e -T e le g ra p h en -B a u -A b tlie ilu n gen : in der Regel
1 Beamter als Bau-Leiter, 1 Leitungs-Aufseher und beiläulig 50 Arbeiter- 
Material (darunter für 30 km Leitung), Re(iuisilen und Werkzeuge werden 
auf Landes-Fuhrwerken fortgebracht.

R e s e r v e - T e l e g r a p h e n - B e t r i e b - A b t h e i l u n g e n :  mit Per­
sonal und Einrichtungen (jede Abtlieilung 4 Stationen) für den Betrieb
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Correspondenz. D ien s t-T e legram m e bedürfen der Untersclirif- 

des Commaiulanten oder seines Geueralstab-Chef; Amt-Stampiglie beizut 
drücken. Telegramme (dienstliche) der leitenden Organe der freiwilligen 
Sanililts-Pflege und mobiler Vereins-Depots sind gebürenfrei, müssen 
jedoch von den hiezu berufenen militärischen Organen vidiert sein.

Da von unberufener oder feindlicher Seite eine Einschaltung in die 
Feld-Telegraphen-Linie stattlinden und dies von den correspomherenden 
Stationen unter Umständen nicht wahrgenommen w êrden kann, sind 
alle wichligen operativeiiDepescheii theilweisezu chiffrieren. Auch wenn 
sich höhere Gonmiandanten (persönlich oder durch luterveiitioii eines 
Feld-Telegraphisten) der Telephone bedienen, geheime Depeschen wenig­
stens tlieilweise chiffriert sprechen (hiezu der gewöhnliche oder ein 
eigens zusammen-gestellter Gbiffren-Schlüssel).

P riva t-T e leg ram m e bedürfen des Visum seitens des Militär- 
Station.s-Gonimandanten, bei höheren Commanden des betreffenden 
Generalstab-Ghef; Depeschen mit geheimen Text verboten. Die nicht 
autorisierte Vermittelung telegraphischer Nachrichten ist w'ährend 
eines Gefechtes bei kriegs- ev. standrechtlicher Behandlung untersagt.

XIY. Miirsclie.
Krank e n- nntl V nrwuncleten- T ransporte :  Seite 110. Sani täts -  

Diens t  w ;i li r e n d d e s M a r s c b o s : Seite 102. M a r s c li - D i s p o s i t i o n e n : 
Seite 283.

A. Reise-Märsche.
1. Vorbereitung- der Unterkunft.

A n f  o r d e r n n g d e r U n l e r k Ü n f t e (im Frieden): von dem iicstradieren- 
den Commando (hehördn) schriftlich hei der politischen Beliürde; nur in drin- 
{renden Fällen, fornor hoi kleinen, den Stand von 30 Manu (Pferden) nicht über­
steigenden Transporten direct ])oim Gemeinde-Vorstolier.

Q u a rtie r -R eg u lie ren d e r : als solchen einige Tage vor dem 
Abmarsch von jedem Truppeii-Körper (wemi nöthig auch von den Ab- 
theiluugen) einen Ilauptmami oder Oherlieulenaut voraus seudeii; wemi 
nöthig und zulässig auch von den Anstalten (Officiere oder Beamte). 
Bel Truppen (AnslaUeii), welclie keinen Quartier-Reguliereuden entsen­
den, gehen die Ohliegeuheiteu desselben an den Commandanleii der 
Quartier-Macher über. Die höheren Gommanden haben eigene Quartier- 
Begidierende.

Im Frieden der engere Einipiartiernngs-ßezirk: Marsch-Stalion und luimit- 
lelbar angrenzende Orte bis zu 4 l-m Enlferming. Woiteron Einqn.artiernngs Be­
zirk (von der politischen Landes-Bohörde im Einvernehmen mit dem MiliÜir- 
Territorial-Coramando festgesetzt) nur dann in Anspruch nehmen, wenn der 
engere nicht ausreic.lit oderschon zu sehr belastet wurde.
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Wenn infolge nnvorhergesehener Umstände die Truppe weder in 
der im Marsch-Plan (-Befehl) hezeichneten Station, noch in ihrem engeren 
(weiteren) Einquartierungs-Bezirk auch in Noth-Uiiterkauften nicht unter- 
gebracht werden kann, einen Lager-Platz ausmitteln.

Ini Mobilisionmgs-Fall entsenden überdies in den Aufmarsch-Raum : 
Armee-Ober-, Armce-Coinmanden, Corps, Cavallerie- und nicht im Corps-Vor- 
band stehende Infanterie-Triippcn-Divisionen quartier-regnliorondo Genoral- 
stabs-Officierc; Corps außerdem Militär-Ärzte und Intendantur-Beamte; Feld- 
Verplleg-Anstalton quartier-reguliercndo Vorpflegs-Beamte (von jeder Infanterie­
oder Cavallerie-Vorpflegs-Colonne 1 Beamter, 1 Unteroffic., 2 Mann; von jedem 
Fcld-Verpflegs-Magazin 1 Beamter, 3 Unteroffic., 3 Mann; von jeder Feld- 
Bäckerei 1 Beamter, 3 Unteroffic., 2 Mann; von jedem Schlachtvieh- und 
Reserve-Schlachtvieh-Depot 1 Beamter, 2 Unteroffic.; von jeder Reserve- 
Bäckerei 1 Beamter, 2 Unteroffic., 2 Mann).

Quartier-M ach er, tags vor dem Ahmarsch voraus zu senden: 
per Bataillon (Division) 1 Subaltern-Officier (mit der Besorgung der 
Quartiere des Stahes sind die Quartier-Macher einer Unter-Abtheiluug 
zu betrauen); per Compagnie 1 Uuterofiicier, P (im Frieden 2) Soldaten; 
per Gavallerie-Escadron 1 üutei-officiei-, 1— 2 Soldaten von jedem Zug; 
per Batterie 1 Unterofficier, 2— 6 Soldaten; von jedem Zug einer Train- 
Escadron (im Frieden für die ganze Escadron) 1 Unterofficier, 1— 2 Sol­
daten. Schwächere Truppen entsenden eine verhältnismäßig geringere, 
Anstalten die ihrem Standes-Verhältnis entsprechende Zahl von Quar­
tier-Machern. Für einen Regiment-Stab werden 1 Unterofficier und 
1 Soldat dem quartiermachenden Officier eines Bataillons (einer Divi­
sion) zugewiesen. Die Quartiere für Brigade-Commanden sind durcli die 
Quartier-Macher eines der unterstehenden Truppeu-Körper zu besorgen. 
Dem Quartier-Regulierenden der höheren Gommanden sind die uothi- 
gen Quartier-Macher von den Stabs-Truppen beizugeben.

Im Mobilisierungs-Fall senden jo 1 Unterofficier als Quartier-Macher mit 
dem quarlier-regulierenden Officier in den Äufinarsch-Raum voraus: Regiment- 
Stab; jedes Bataillon; jodo Gavallerie-Escadron; selbständige Compagnien; 
jode Batterie; Reserve-Anstalten nach besonderer Weisung.

N oth -U n terku n ft. Wenn es sich darum handelt, Truppen, für 
welche die Bequartierung nicht im vorhinein ausgemittelt werden 
konnte, rasch unter Dach zu bringen, so weist der Gominandant des 
Ganzen ihnen die Orte für ihre Unterkunft zu. Der Gommandant der in 
einem Ort unterzubringenden Trnppe (Gnqqm) sendet dann einen 
berittenen (Generalstabs-) Officier mit Gehilfen (womöglich Adjutanten) 
und ev. einen Intendantur-Beamten voraus; dieser Officier ermittelt 
(durch Einvernehmung des Orts-Vorstelier oder durcli Abscliätzen der 
Orts-Au.sdehuuug) für jede Truppe (Anstalt) einen Beijuartierungs- 
Bereich; der Intendantur-Beamte besorgt die einer einheitlichen Leitung 
bedürfenden Verpflegs-Maßnahmeu.

2. Abmarseli.
Aufbruch-Stunde : in der Regel nicht vor Tages-Aiibruch; es soll 

jedoch darauf Bedacht genommen werden, dass die Truppe das Marscli-
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Ziel vor Einbruch der Dunkelheit, in heißer Jahreszeit (wenn müglich) 
vor Eintritt der Mittags-Hitze erreiche. Gavallerie und Artillerie auch 
im Sommer nicht vor 6 Uhr.

D iffe r e n z  der A u fb ru ch -Z e iten  bei größereren  G olon- 
nen: Golonnen-Länge des voraus marscliiereuden Truppen-Körper oder 
Train-Theiles(sammtvorgeschriebeneu größeren Abständen) in Schritten, 
dividiert durch die Marsch-Geschwindigkeit (durchschnittlich 100^ in 
der. Minute, so dass mau von der Golonnen-Länge die letzten zwei 
Ziffern als Decimalen abstreicht, um die Zeit-Differenz in Minuten zu 
erhalten).

Marsch-Adjustierung. In fa n te r ie  (Jäger): Feld-Kappe, Bluse; 
Mantel im Kranz, bei Regen-Wetter und im Winter aber angezogen; 
Feld-Geräthe; Feld-Flasche im Brot-Sack; letzterer am Leib-Riemen 
gehängt oder an der Gürte getragen, u. zw. die nicht mit Bajonnett 
Bewaffneten (Gadet-Offic.-Stellvertreter, Feldwebel, Rechnung-Uuter- 
officier, Tambour etc.) rechts, andere Mannschaft links; Fäustlinge 
während eines Winter-Feldzuges.

Sobald die Mannschaft den Mantel im Kranz trägt, kann er von 
den zu Fuß marschierendenOfficieren eu bandoulière getragen werden; 
von den Berittenen auf den Sattel geschnallt. Mäntel sammt Gapuze 
aus wasserdichtem Stoff' sind den Officieren gestaltet. Reit-Pferde der 
Officiere mit Pack-Tornister; statt der Pferde- kann die Filz-Decke ge­
braucht werden; Revolver und -Tasche, Fernrohr, Feld-Flasche und 
schwarz-lederne Tasche fürKarteu etc. gestattet (letztere am Leib-Riemen 
der Säbel-Kuppel, rechte Seite, zu tragen).

G a va lle r ie : Helm, Gzako oder Gzapka; Waffen-Rock (ühlanka, 
Attila) augezogen, Pelz-Rock (Pelz-Uhlanka, Pelz-Attila) umgehängt 
oder (bei Regen-Wetter und im Winter) ebenfalls angezogen. Mantel 
augezogen oder auf den Sattel geschnallt; im ersten Fall wird der 
Pelz-Rock (Attila, Pelz-Uhlanka) aufgeschnallt. Bei plötzlich eintielendem 
schlechten Wetter darf der Mantel umgehäugt wmrden. Volle Armatur, 
Rüstung, Futter (Seite 50) und Feld-Geräthe. Fäustlinge (Handschuhe) 
während eines Winter-Feldzuges.

O ffic ie re  d e r  D ra g o n e r  m it  S tu lp -H a n d s c h u h e n . R e v o lv e r  s a m m t  

T asch e , I-Ia fe r-S ack  m it  3 -tä g ig e m  R e se rv e -H a fe r . P fe rd e -P f lo c k , F uß -  
-F e sse ln  u n d  E ss -S c h a le  au fp ack en . F e rn ro h r, F e ld -F la s c h e  u n d  T a sc h e  

fü r  K a r le n  gesta tte t.
A r t i l le r ie :  Feld-Kappe; reitende Batterien Gzako. Bei der Feld- 

Artillerie wird der Waff'eu-Rock (im Winter über das Woll-Leibcheu) auge­
zogen; Festung- und technische Artillerie Bluse. Bei günstiger Witterung 
ist der Mantel auf den Sattel zu schnallen resp. en handoulière zu 
tragen; bei falirenden Batterien können die Mäntel der Geschütz- 
Bedieiiuugs-Manuschaft im Protzkasten-Korb verwahrt werden. Fäust­
linge während eines Winter-Feldzuges. Volle Armatur und Rüstung, 
Feld-Flaschen, Ess-Schalen und Brot-Säcke. Tornister (Pack-Tornister)
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der unberiüeiien Mamischaft auf den Bagage-Leiterwägeu und sonstigen 
Fuhrwerken (Tragthieren) zu verladen. Heit- und Zug-Pferde (Trag- 
thiere) vollständig gesattelt etc. mit Stall-Halfter. Pferde-Deckeu sind 
vierfach, hei rauher Witterung und im Winter jedoch auf gesattelten 
Zug-Pferden zweifach zusammen zu falten, auf Hand-Pferden aber ein- 
fach aufzulegen.

Offleiere analog der Mannschaft; statt der Pferde-Decke kann die 
Filz-Decke gebraucht werden; Revolver und Revolver-Tasclie etc.

S o n s tig e  M a ffen -G attu n gen  und B ranchen : analog der 
Infanterie resp. Cavallerie.

Erleichterungen während des Marsches. Sobald eine marschierende 
Coloune (bei größeren Körpern jedes Bataillon, jede Escadrou, jede 
Batterie, jeder Train-Theil) den Abmarsch-Ort hinter sich hat, lässt der 
betreffende Gommaudant das Signal „AbblaSen“ geben, worauf fol­
gende Erleichterungen gestattet sind: Säbel werden versorgt; es 
kaun ohne gleichen Schritt marschiert werden (dochbleibt es den Goni- 
mandanten übeidassen, wenn sie es zweckmäßig finden, den gleichen 
Schritt anzuordnen); Mannschaft darf die Gewehre nach Bequem­
lichkeit, jedoch nur so tragen, dass niemand dadurch belästigt werde; 
Rauchen ist im allgemeinen erlaubt, jedoeb den auf Munitions- und auf 
Sprengmittel-Wägen sitzenden Soldaten (bei heftigem Luftzug auch 
allen in der Nähe befindlichen Leuten) verboten. Überdies können die 
Colonnen-Gominandauten (bei größeren Körpern auch die Goniman- 
danten der Truppen und der sonstigen selhstäudigen Theile) das Ab­
nehmen der Halsbinden und das Öffnen der Röcke (Mäntel, Blusen etc.), 
sowie das Singen gestatten.

3. Marsch-Onliuiiig’.

Truppen und Trains ii}arschieren, sofern eine Abweichung nicht 
ausdrücklich angeorduet wird, nach der (unten angeführten) Nonnal- 
Marsch-Ordnung. Bei Armee-Körpern wird die Reihenfolge der einzelnen 
Truppen jeweilig festgesetzt; hiebei, soweit zw^eckdienlich, einen 
Wechsel eintreten lassen. Märsche ganzer Armee-Körper sollen zur 
Schonung der Truppen, falls es die Verhältnisse gestatten, slafiel- 
weise ausgeführt W'erden; Bewegungen der einzelnen Staffeln nur inso­
weit regeln, als es die einheitliche Durchführung des Marsches erfordert. 
Vereinigung verschiedener Waffen in eine Golonne nach Thunlichkeit 
vermeiden. Jede Golonne marschiert mit Vor- und Nachhut.

Traiu-Theile folgen, wenn nichts anderes befohlen ist, in derselben 
Marsch-Ordnung w'ie ihre Truppen-Körper; Reihenfolge der einzelnen 
Fuhrwerke innerhalb jedes Train-Theiles bleibt so, als ob er selbständig 
marschieren würde.

Unentbehrliche Reserve-Reitpferde w'erden nach Weisung der 
Truppen-Gommandanten in die Truppen-Golonne eingetheilt.
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D istan zen : im allgemeinen nach Dienst-, Exercier-Reglement 
und Train-Vorschrift; sonstige Abstände sind aus der Normal-Marsch­
ordnung einer Infanterie-Truppen-Division (Seite 177) zu entnehmen. 
Marschiert eine Triippen-Division oder ein kleinerer Körper für sich allein, 
so kann der Commandant zur größeren Bequemlichkeit die Distanzen 
vergrößern lassen.

Fuß-Truppen (mit Bezug auf Normal-Marschordnung): Compagnie von 
Compagnie ‘JX; — Pionnior-Compagnio vom Division-Stab, Regiments-Mu.sik von 
der Pionnier-Abiheilung, Tote-Balaillon von der Regiments-Musik resp. Pionnier- 
Abtlieilung, Pionnier-Abtheilung vom Brigade-Stab lOX; — Pionnier-Abiheilung 
von der vorderen Truppe, Bataillon von Bataillon, Pionuiei-Compagnie vom Bri­
gade-Stab, sowie zwischen Regimentern 24X.

Gavallerie: Regiments- (Divisions-) Commandant bestimmt die Abstände 
zwischen den einzelnen Escadronen (gewöhnlich lOX); denselben Abstand 
nimmt auch die Tete-Escadron vom Pionnier-Zug.

Artillerie; einzeln hintereinander marschierende Geschütze oder Munitions- 
Wägen 3X (können nach Bedarf bis auf IX ansclilioßen); in der Zugs-Golonne 
lOX. Zwischen den einzelnen Batterien oder Munitions-Colonnen SOX; zwischen 
reitenden Batterien oder den Rcs.-Mun.-Colonnen dos Armoe-Muuilions- 
Park 40X.

Train; die einzelnen Fuhrw'erke, Handpferde oder Tragthierc (zu Zweien) 
hinter einander auf 3X. Um Stockungen zu vermeiden, zwischen den einzelnen 
Wagen-Partien (Soctionen etc ) 10— 15X Abstand.

Sind die Divisions- (Corps-)Artillerie und -Gavallerie in der Colonne einge­
lheilt, so halten sie von der vor ihr marschierenden Truppe (Train) 2B0X Di­
stanz; diese gilt auch für die ihnen oder einer Infanterie-Brigade unmittelbar 
folgenden Truppe ; der nächste größere Train-Körper nimmt 250 bis 500X Di­
stanz. — Eine Truppen-Division folgt der anderen auf l.OOOX. — In großen Traiu- 
Colonnen sind nach je 200—300 Fuhrw-erken Abstände von 500X zu nehmen. 
Der erste Staffel des Corps-Train (vereinigter Gefechts-Train) von der Truppen- 
Colonne l.OOOX.

V erb iu d u n g ; jeder Colomien-Theil mit dem voraus marschie- 
rendeu zu erhalten; hiezu, wo es geboten erscheint, Patrouillen von je 
2 Mann in „entsprechenden“ Abständen von einander einschiehen. Die 
Gommandanten der voraus marschierenden Golonnen-Theile sind ander­
seits verpflichtet, an Weg-Kreuzungen und -Abzweigungen (wenn die 
Verbindung mit dem nachfolgenden Golonnen-Theil verloren gehen 
könnte) solche Patrouillen zurück zu lasseu.

S e lb s tä n d ig  m arsch ie ren d e  B a tte r ien  oder T ra in s ; 
ein oder zwei Berittene haben auf 200 — 300^ vor der Colonne zu 
marschieren, damit Hindernisse rechtzeitig wahrgenommen und besei­
tigt oder umgangen werden. Der Queue einer solchen Colonne haben 
gleichfalls ein oder zwei Berittene zu folgen, welchen die Ohliegenheiteu 
der Nachhut zukommeii.

M arsch s t är k e r e r G o 1 o n n e n. Einlheilung von Trains in die 
Truppen-Colonue unvermeidlich, u. zw. : unbedingt Öauität-, Ärtillerie- 
Beserve-Anstalten hinter jeder Truppen-Division; einzelne Staffeln des 
Verpflegs-Train, wenn man auf Nachschub angewiesen ist (Seite 67 bis 
68). Bei länger dauernden Märschen, entfernt vom Gegner, werden im 
Interesse der Bequemlichkeit der Truppen auch Gefechts- und Bagage- 
Train in die Truppen-Goloime einzutheileu sein.
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Selbständig marschierendes Infanterie- oder Jäger - Bataillon.
T ru p p e n -C olon n e : Pionnier-Abtheilung; die Compagnien;Ärzte mit 
Bandagen- und Blessirteu-TrSger; Rechnung-Unterofficiere ; Offic.- 
Diener; Munitions-Wägen (Reihenfolge der Compagnien); heschirrte 
Reserve-Pferde; Bataillons-Iiispections-Chargen. (.50  ̂Distanz.)

Tra in  (unter Commando des Proviant- oder des mit diesem Dienst 
betrauten Officier). Cefecbts-Train (unter Commando des Stabsfübrer 
oder eines anderen Unterofficiers) : entbehrliche Reserve-Reitpferde; 
Mai'ketender- und Proviant-Wägen. —  Bagage-Train: Rechnungsffdirer 
und Hilfarbeiter, daun (unter Commando des Wagenmeister oder eines 
anderen Unterofficiers) Bei- und Deckel-Wägen, Büchsenmacher.

Infanterie-Regiment, T ru p p en -C olon ne: Pionnier-Abtheilung; 
Musik; die Bataillone (u. zw. Jedes in Normal-Marschordnung mit Aus­
nahme der Pionnier-Abtheilung und der Munitions-Wägen), Munitions- 
Wägen nach Reihenfolge der Bataillone; beschirrte Reserve-Pferde; 
Regiment-Chefarzt und Regiments-Inspection-Officier. (250^ Distanz.)

T ra in  (unter Commando des Proviant-Officier). Gefechts-Train 
(unter Commando eines Stabsfühi'ers) : entbehrliche Reserve-Reitpferde, 
Marketender- und Proviant - Wägen, Werkzeug - Wagen, unbeschirrte 
Reserve-Pferde. — (15^ Distanz) Bagage-Train: Rechnungsführer und 
Hilfarbeiter, dann (unter Commando des Wagenmeister) Bei- und Deckel- 
Wägen, Büchsenmacher.

Cavallerie-Regiment. Tru ppen-C olonn e: Pionnier-Zug; erste 
Division, deren Arzt mit Bandagen-Träger, Curschmiede, Rechnung- 
Unterofficiere und Division-Inspection-Chargen; zweite (wie die erste) 
Division; Regiment-Chefarzt; Thier-Arzt; Regiments-Inspectiou-Offi- 
cier. (250^ Distanz.)

Tra in  (unter Commando des Proviant-Ofücier). Gefechis-Train 
(unter Commando eines Unterofficiers) : Ofiic.-Diener mit den entbehr­
lichen Reserve-Reitpferden, Pack-Pferd mit Spreng-Mitteln, Marketender- 
Wagen, Proviant- und Werkzeug-Wägen, Reserve-Zugpferde, Escadrons- 
Riemer. —  (1.5^ Distanz) Bagage-Train: Rechnungsführer und llilf- 
arbeiter, dann (unter Commando des Wagenmeister) Bei- und Deckel- 
Wägexi, Büchsenmacher, unberittene Soldaten.

Divisions- oder Corps-Artillerie-Regiment. Tru ppen -C oloune: 
Batterien mit ihren Ersatz-Abtheilungen; an der Queue die Rechnung- 
Unterofficiere, Ärzte mit Bandagen-Träger; Thier-Arzt; Regiments- 
Inspection-Officier. (2.50^ Distanz.)

T ra in  (unter Commando des Proviant-Officier). Gefechts-Train 
unter Commando eines Stabsführers) : Reserve-Reitpferde, Marketender- 
Wagen, Proviant- und Requisiten-Wägen; Reserve-Zugpferde. — (1.5^ 
Distanz) Bagage-Train: Rechnungsführer und Hilfarbeiter, dann (unter 
Commando eines Stabsführers) Reserve- und Bagage-Wägen, Professio- 
nisten und Reserve-Mannschaft.
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Pionnier-Compagnie. Tru ppen -G o lon iie ; die Compagnie; (Lei 
einer Compagnie Nr. 5 bis 7) die zwei Pferde für Recognoscenten; zwei 
Zugs-Requisiten-'Wiigen; Reclmuug-Unlerofficier; Offic.-Dieuer; Inspec- 
tions-Cliargen. (25^ Distanz.)

Tra in . Gefechts-Train (unter Connnando eines Unterofficiers): Bei- 
Wiigen, Comp.-Re<iuisiten-Wagen, (2) Zugs-Requisiten-Wägen, Proviant- 
Wagen, Reserve-Zugpferde. — (10^ Distanz) Bagage-Train (unter 
Commando eines Unterofficiers): Bei- und Deckel-Wagen.

Pionnier-Bataillon. T ru ppen -C o lon n e: Compagnien; Arzt mit 
Bandagcn-Ti-äger; Rechnung-Unlerofiiciei’e ; Offic.-Diener; von jeder 
Compagnie zwei Zugs-Requisiten-Wägen; Bataillons-Inspection-Chargen. 
(50^ Distanz.)

T ra in  (unter Commando des Proviant-Officier). Gefechts-Train 
(unter Commando des Stabsführer oder sonstigen Unterofficiers): 
Reserve-Reitpferde, Bei-, Compagnie- und Zugs-Requisiten, Proviant- 
Wägen, Reserve-Zugpferde. —  (10^ Distanz) Bagage-Train; Rech- 
uimgsführer und Hilfarheiter, dann (unter Commando des Wagen­
meister) Bei- und Deckel-Wägen, Büchsenmacher.

K riegs -B rü ck en  - E iju ipagen  und D iv is  io ns-B rück e n- 
Trains, soAvie Sch an zzeu g-C  ol onn en werden jeweilig den Um­
ständen gemäß in die Marsch-Golonne eingetheilt.

Eisenbahn-Compagnie analog Pioimier-Gompagnie; Scheidung der 
Train-Fuhrwerke findet jedoch nicht statt.

Teiegraphen-Abtheilungen: bei den Fuhrwerken nicht ein-
getheilte Mannschaft; Stations- und Material-Wägen (innerhalb einer 
Armee-Telegraphen-Abtheilung nach Bau-Partien hinter einander); 
daun hei Corps-Telegraphen-Abtheilungeu der Proviant-Wagen, bei 
Armeo-Telegrapheu-Abtheihmgeii Flusskabel- und Deckel-Wagen, Rüst- 
Wä gen, Reserve-Pferde; endlich der Rechuung-Uiiterofficier und 
die Ofticiei’S-Diener.

Sanität-Anstalten. Jene einer In fa n te r ie -D iv is io n : Hilfsplätze, 
Verbandplatz, Ambulanz, Feld-Sanitäts-Coloime des deutschen Ritter- 
Orden, Sanität s-Material-Reserve.

Jene einer C ava lle rie -D  i v i si on analog einem Verbandplatz: 
Sanitäts-Mannschaft, Blessierten-Wägen; Bei-, Requisiten- und Proviant- 
Wagen.

F e ld -S p ita l: Spitals-Leitung und 1. Seclion, daun 2. und 
;j. Seclion.

Munitions-Trains. — D iv is iou s-M u n ition s-P ark ; Ergänzungs- 
Mannschaft, lufanterie- und (50^ Distanz) Artillerie-Munitions-Colonne.

C 0 r p s - M u n i t i 0 n s - P a r k : Park-Commaudo, Ergänzungs-Mann­
schaft; Infauterie-Mun.-Golonne; (50^ Distanz) Artillerie-Mun.-Coloime 
Nr. 1; (50^ Distanz) Artillerie-Mun.-Colonne Nr. 2.
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A rm ee-M u n itiou s-Park : Park-Commando, Zeugs-Goloime ;
(250^ Distanz) die Munitions-Golounen mit Distanzen von 250^ und 
50QX.

Verpflegs-Trains. —  In fa n te r ie -V e rp fle g s -G o lo n n e : jeder 
Nachscliub-StaiFel hat die Verpilegs-Beamteu voran, dann folgen die 
nach der Ordre de bataille gebildeten Wagen-Partien, endlich Rech- 
nung-Unterofficiere etc.; der Reserve-Staffel analog, jede Tages- 
Partie in nach der Ordre de bataille gebildeten Wagen-Partien. 
Zwischen den Staffeln 50^ Distanz. —  G ava llerie- und Gorps- 
V e rp fle g s -C o lo n u e  marschieren in gleicher Weise.

V e rp fle g s -T ra in  des A rm ee-G om m ando: die 4 Staffeln 
mit Abständen von 50^ hinter einander, dann (50^ Distanz) der 
Reserve-Staffel. — Jener des Arm ee-O ber-C om m ando analog, 
die Staffeln aber olme Distanzen angeschlossen.

F e ld -V e rp fle g s -Ma gazin  (unter Befehl des Gommandanten 
der Train-Begleitung-Escadron) ; erstes Drittel (3,, 6., 9., 12., 15. Zug 
mit je 50^ Abstand), dann (500^ Distanz) das zweite Drittel (1.,
2., 4., 5., 13. Zug), endlich (500^ Distanz) das dritte Drittel (7., 8.,
10., 11., 14. Zug).

S ec tion  e iner F e ld -B äck ere i (unter Befehl eines Officiers 
des Train-Detachement): Personen-Wagen, Wägen für Feld-Bäckerei- 
Ausi'üstung, Last-Wägen mit Mehl etc., Gepäck-Wagen, Reserve-Pferde.

S ection  eines S ch la ch tv ieh -D ep o ts  (unter Befehl eines 
Verpflegs-Beamten) : Personen-, Last-, Gepäck-Wägen, 3 Schlachtvieh- 
Triebe à 100 Thiere.

Train-Reserve-Anstalten. — C orp s -T ra in -P a rk : Ergänzungs- 
Mannschaft; 1. Park-Golonne (Bei- und Zeugs-Wägen, Bagage- und 
Proviant-Wägen, Ergänzungs-Pferde); 2., 3., 4. Park-Golonne analog; 
Bei- und Deckel-Wagen des Park-Gommando, Detail-Officier, Thierarzt.

D epot fü r m arode P fe rd e :  Last-Wägen, marschfähige
Pferde, eventuell Last-Wägen für Proviant und Futter ; Schmied, Officiers- 
Diener und Zugsführer.

Stabsquartier einer Infanterie-Truppen-Division. G e fo lg e  des 
T ru ppen -D iv is ion s-G om m an dan ten : Generalstabs- und Ordon- 
nauz-Officiere; Division-Chefarzt; Intendanz-Chef mit den Intendantur- 
Organen ; (falls denselben nicht anderweitige Dienste zufallen) der Platz-, 
Train-Escadrons - Commandant, Divisions - Proviant - Officier, Proviant- 
Officier des Divisions-Stabsquartier, quartier-regulierender Officier; die 
berittenen Feld-Gendarmen; Stabs-Gavallerie als Abtheiluug formiert.

T ra in  (unter Commando des Stabs-Wagennieister) : die (Officiers-) 
Diener mit den Reserve-Reitpferden; eigene Wägen des Truppen- 
Divisions-Gommandanten; Personen-Wägeu für Geistliche, Auditore 
und Beamte; Deckel-Wägen des Division-Stabes mit dem Feldwebel 
für den Kanzlei-Manipulations-Dienst, den Schreibern, der Mannschaft 
zur Feld-Presse und dem Rechnung-Hilfarbeiter; Feldpost-Fuhrwerke
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sammt. Personal; Marketender-Wagen sammt Personal; Proviant.-Wfigen; 
Deckel-Wagen des Train-Zugs-Commandanten und jener der Stabs- 
Truppen; Bei-Wi'igeu; Reserve-Pferde; Schriftführer des Militär-Ge­
richtes, Feld-Arrest; eventuell transene Mannschaft; unherittene Feld- 
Gendarmen; Rest der Stabs-Infanterie; Rechnungsführer.

S ta b s-Q u a rtie r  e in e r  G a va lle r ie  - Truppen - D iv is io n : 
analog jenem einer Infanterie-Truppen-Division.

Brigade. T ru pp en -C o lon n e : Truppen in der durch die Marsch- 
Disposition festgesetzten Reihenfolge; dieTruppen-Körper (selbständigen 
Abtheilungen) mit Distanzen von 50 Schritten. —  (250^ Distanz.)

T rain des Brigade-Stabes; Trains der einzelnen Truppen-Körper 
(selbständigen Abtheilungen) in derselben Reihenfolge wie die Truppen, 
zu denen sie gehören, mit Distanzen von 50 Schritten.

Infanterie-Truppen-Division. T ru ppen -C o lon n e: Truppen der 
Tete-Brigade. (50^ Distanz.) Unter Befehl des Commandanten des 
1. Zuges der Train-Escadron: Train des Division-Stabsquartier; (10 bis 
15^ Distanz) Train des Stabes der Tete-Brigade, Gefechts-Train der 
Tete-Brigade. (250^ Distanz) Truppen der Queue-Brigade. (50^ Distanz.) 
Unter Commando des rangältesten Ti-ain-Theil-Gommandanten: Train 
des Stabes der Queue-Brigade, Gefechts-Train der Queue-Brigade.

Die einer Infanterie-Truppen-Division etwa zugewiesenen tech­
nischen Truppen marschieren mit einer Brigade der Division.

Sind die Divisions- (Corps-) Artillerie- und -Gavallerie in derColonue 
eingetheilt, so marschiert ihr Gefechts-Train mit dem Gefechts-Train 
jener Brigade, welche ihnen unmittelbar folgt; sind diese Waffen-Gat- 
tungen hinter dem Gefechts-Train der Queue-Brigade eingetheilt, so 
schließt ihr Gefechts-Train hinter ihnen auf 50 Schritte au.

Von der Infanterie-Verpflegs-Colonne wird jener Tages-Staffel, 
welcher nach Beendigung des Marsches die Vorräthe an die Truppen 
der Division abzugeben hat, vorgenommen und marschiert hinter dem 
letzten Theil des Gefechts-Train. (500^ Distanz.)

Tra in , unter Befehl des Commandanten der Train-Escadron: 
vereinigter Bagage-Train (unter dem vom Truppen-Divisions-Commando 
hiefür schon im Frieden bestimmten Officier des Reserve-Standes), die 
Train-Theile in derselben Reihenfolge wie die Truppen, mit Distanzen 
von 50 Schritten; —  (50^ Distanz) Division-Sanität-Anstalt; — (50^ 
Distanz) Divisions- und eventuell (falls die Corps-Artillerie bei der 
Infanterie-Division eingetheilt ist) Corps-Munitions-Park ; —  (500^ 
Distanz) Infanterie-Verpflegs-Colonne.

Fallweise beigegebene Trains der tlaupt-Quartiere werden vor 
dem Tram des Division-Stabsquartier eingereiht; technische Trains 
entsprechend ihrer voraussichtlichen Verwendung.

V e re in ig te r  G e fech ts -T ra in , unter Befehl des Comman­
danten des 1. Zuges der Train-Escadron: Train des Division-Stabs­
quartier; — (15^ Distanz) des Stabes der Tete-Brigade, der Divisions-

Handbuch. 12
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Cavullerie, des Infanterie-Regimentes, der Di visions-Artillerie, des zweiten 
Infanterie-Regimentes, des Jiiger-Bataillon; —  (50^ Distanz) Train- der 
Queue-Brigade.

V e re in ig te r  B aga ge-T ra in , unter Befeld des vom Truppen- 
Divisions-Commaudo schon im Frieden hiezu bestimmteii Officier: Train 
derliivisions-Cavallerie, des ersten Infauterie-Regimentes, der Divisions- 
Artillerie, des zweiten Infanterie-Regimentes, des Jäger-Bataillon; — 
(50^ Distanz) Train der Queue-Brigade. —  Reclmuugsführer, Hilf- 
arbeiter, Büchsenmacher, Professionisten, Reserve-Mannschaft (bei der 
Cavallerie die Unberittenen) im Gefechts-Traiii einzutheileu.

Cavallerie-Truppcn-Division : analog einer Infanterie-Truppen-
Division. Train des Stabs-Quartier, der Brigade-Slilbe und der Gefechts- 
Train folgen auf 50 Schritte hinter der Truppen-Golonne.

Corps. — T ra in  des I la u p t-Q u a r t ie r , unter Befehl des Com- 
mandanten des 1. Zuges der Traiu-Escadron : (Officiers-) Diener mit den 
Reserv^e-Reitpferden; eigene Wägen des Gorps-Commandanten und 
Artillerie-Brigadier; Personen-Wägen für Beamte; Deckel-Wiigen des 
Gorps-Gominando mit dem Schreiber, der Mannschaft zur Feld-Presse 
und dem Rechnung-Hilfarbeiter; Deckel-Wagen des Artillerie-Brigadier 
und des Geuie-Ghef (mit je einem Unterofficier) ; Operations-Gassa- 
Wageu mit einem Unterofficier; Feldpost-Leitung; Marketender- und 
Proviant-Wagen; Deckel-Wagen der Stabs-Truppen und des Traiu-Zugs- 
Gommandanten; Bei-Wagen; Reserve Zugpferde ; uuberittene Fehl- 
Gendarmen; Rest der Stabs-Infanterie; Arzt und Thier-Arzt; Rechnung­
führer.

V e re in ig te r  G e fech ts -T ra in , unter Befehl des hiezu vom 
Corps-Train- bestimmten Divisions-Train-Commaudanten: Train des 
Hauptquartier; — (15^ Distanz) Train der Tete-Division, Piounier- 
Gompagnien, der Corps-Artillerie; —  (250^ Distanz) Train der zweiten 
Division; — (250^ Distanz) Train der Queue-Division.

V e re in ig te r  B a g a g e - T r a i n, unter Befehl des Gommandanten 
der beim Corps-Gommaudo eingetheilteu Traiu-Escadron: Train der 
Tete-Division, Pionuier-Gompagnien und der Gorps-Artillerie ; — (50^ 
Distanz) Train der zweiten Division; — (50^ Distanz) Train der Queue- 
Division, Deckel- und Bei-Wägen des Train-Commaudauten.

Der „G orp s -T ra in “ (große Train des Corps), aus allen nicht bei 
den Trui)p)en-Divisionen eingetheilteu Trains gebildet, folgt unter Befehl 
des „Gorps-Train-Commandauten“ hinter dem Train der Queue-Division. 
Er wird nach Bedarf in „Gorps-Train-Staffelu“ gegliedert, deren 
Golonnen-Länge 20 hm nicht überschreiten soll.

Vier oder mehr Infanterie-Truppen-Divisionen auf einer Marsch- 
Linie. —  Die nicht bei den Truppen-Divisioneu eingetheilteu Trains 
bilden den „G o lo n n eu -T ra in “ (großen Train); er folgt unter dem 
Befehl des raugälteren Gorps-Train-Gommandanten dem Train der 
Queue-Division.
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Verpflefi-StaiTeln, welche noch am Marsch-Tag eineTruppen-Division 
7U überliolen haheii, um zu einer vor dieser marschierenden Truppen- 
Divisiou zu gelangen, müssen unbedingt unmittelbar hinter dem Gefechts- 
Train jener Division eingetheilt werden, welche sie überholen sollen. 
Der Tages- (Reserve-) Staffel, welcher nach Beendigung des Marsches 
die Vorräthe an die Truppen der Division ahzugeben hat, marschiert 
hinter den vorerwähnten Verpfieg-Staffeln.

Schlachtvieh ist womöglich auf Parallel-Wegen u. zw. thunlichst 
in gleicher Höhe mit der Colonne zu treiben oder als letzter Train- 
StalTel in die Colonne einzureihen.

Pcld-Spitäler, Gorps-Train-Parks und Depots für marode Pferde 
Averden nach Bedarf (meist an der Queue) der Colonne eingetheilt.

4. C olo im en-Läugeii.
(In Schritten. Wo nichls anderes ausdrücklich beigefOgl ist, beziehen sieh 

die Daten auf die Formation der Fuß-Truppen und der Gavallerie zu Vieren.)
B e r e c h n u n g  d e r  C o l o n n e n - L ä n g e n .  Fuß-Truppen: per Doppel- 

Reihe oder Reibe (150 m ) 2; im (iebirg per Pferd oder Tragthier 7. — Cavallerie: 
per Reihe (zu Vieren oder zu Zweien) 4, hei schlechten (steilen) Wegen und bei 
ungünstiger Witterung 6. —  Zweisp. FuhrAverk (einschließlich H Schritte Abstand 
vom nächst vorderen) 11, viersp. 17, seclissp. 21 ; eine Koppel Tragthiere 7 ; ein 
Paar Hand- oder Reserve-Pferde (einschließlich 1 Schritt Abstand) oder ein Stück 
Rindvieh 4. Bei sclilecliten (steilen) Wegen und bei ungünstiger Witterung 
V.i mehr.

B e ilä u fig e  G o lon n en -Län ge  einer Abtheilung (ohne Dis­
tanzen). Bei den Fuß-Truppen: in einfachen Reihen gleich der Ziffer 
des marschierenden Standes; in Doppel-Reihe 1/2, zu Sechsen t/», zu 
Achten davon. —  Bei der Gavallerie: zu Vieren gleich, zu Zweien 
das Doppelte der Ziffer des marscliierenden Standes. — Bei Fuhrwerken: 
20-mal die Auzald derselben (da mau die Colouueu-Läuge eines Fuhr­
werkes, gleicligiltig ob zwei-, vier- oder sechs-spännig, durolisclmittlich 
mit 20 Schritten annehmen kann).

Stäbe und Haupt-Quartiere. B riga d e -S ta b . 20, Train 70. — 
Tru ppen  - D iv is io n  - S ta b : 60, Train 400. —  C orp s -H au p t­
qu a rtie r : 100, Train 670. —  A rm ee -H a u p tq u a r t ie r  (Arinee- 
General-Commando): 200 (100), Train 1.000 (950). —  Arm ee-Ober- 
Com m ando (General-Etapen-Gommando: 200 (100), Train (saimnl 
F eld-Telegraphen-Abtheilung) 840 (500).

Infanterie und Jäger. P io n n ie r -A h th e ilu n g  eines Infanterie- 
Regimentes zu 3 (4) Bataillonen 25 (30), eines selbständigen Infanterie­
oder Jäger-Bataillon 10. — R egim en ts-M u sik  25. —  C om pagn ie; 
130, in Reihen 260; auf Gebirgs-Wegen in einfachen Reihen 300, beim 
Eiiizeln-Marsch 500. —  B a ta illo n : Truppen-Golonne 670, mit Gefechts- 
Train 725, mit ganzem Train 800; auf Gebirgs-Wegen (ohne Train) in 
einfachen Reihen 1.100, heim Einzeln-Marsch 2.000. — In fan ter ie - 
R eg im en t zu 3 (4) Bataillonen: Truppen-Golonne 2.000 (2.600), mit

12=1'
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Gefechts-Train 2.300 (3.000), mit ganzem Train 2.500 (3.200). ■— In­
fa n te r ie -B r ig a d e  zu 7 (S)Bataillonen, einschließlich Marsch-Distanzen : 
Truppen-Colonne 4.650 (5.300), mit Gefechts-Train 5.200 (6.900), mit 
ganzem Train 5.850 (7.600). Normale Gebirgs-Brigade (Seite 131) auf 
einem Saumweg (ohne Train) S.OOO— 10.000.

Cavallerie. E scadron : Truppen-Colonne 160 (zu Zweien 270, 
einzeln 550), mit Gefechts-Train 210, mit ganzem Train 290. Auf Ge- 
birgs-Wegen: abgesessen, zuZweien 600, beimEiuzeln-Marsch 1.200. — 
D iv is io n s -G a va lle r ie  (Regiment-Stab, Pionnier-Zug, 3 Escadronen): 
Truppen-Colonne 520 (560), mit Gefechts-Train 650(750), mit ganzem 
Train880(1.050). —  C a va lle r ie -R eg im en t (6Escadronen): Truppen- 
Colonne 1.100, mit Gefechts-Train 1.650, mit ganzem Train 1.900.

Artillerie. Fahrende (reitende) B a tte r ie : Truppen-Colonne 420 
(410), mit Gefechts-Train 470 (470), mit ganzem Traiu 570 (570). —  
Gebirgs-Batterie: Truppen-Colonne 150, mit Gefechts-Train 350, mit 
ganzem Train 450. — R e iten d e  B a tte r ie -D iv is io n : Truppen-
Colonne 890, mit Gefechts-Train 1.000, mit ganzem Train 1.250. 
—  D iv is ions- oder C o rp s -A r t ille r ie  (4 Batterien): Truppen-Colonne 
1.800, mit Gefechts-Train 2.200, mit ganzem Train 2.700. -- Divi- 
sions-Munitions-Park: 2.000. Cavallerie-Divisions-Munitions-Colonne 
520. Gorps-Munitions-Park mit (ohne) Infanterie-Munitions-Golonne :
3.950 (2.600). Armee-Munitions-Park mit 4 (5) Reserve-Munitions- 
Golonnen: 15.000 (18.000).

Technische Truppen. Pionnier-Compagnie (Bataillon): Truppen- 
Colonne 140 (600), mit Gefechts-Train 260 (1.000), mit ganzem Train 
310 (1.250). Kriegs-Brücken-Equipage: 460. Diyisions-Brücken-Train: 
240.—  Scbanzzeug-Colonne: 150. —- Eisenbahn-Compagnie ohne 
(mit) Train: 120 (270). F e ld -T e legrap h en -A b th e ilu n g : Cavallerie- 
125, Corps- 200, Ar-mee- 715.

Feld-Sanität-Anstalten. Infanterie- (Cavallerie-) Sanität-Anstalt: 715 
(140). Division-Sanität-Anstalt mit Gebirg-Ausrüstung : Mannschaft in 
Reihen, Tragthiere einzeln 520, alles einzeln marschierend 620. — Feld- 
Spital: 1.280.

Train-Reserve-Anstalten. Gorps-Train-Park (4 Colonneu): 1.220. —  
Depot für marode Pferde: 60 (ohne marode Pferde).

Feld-Verpfleg-Anstalten. In fa n te r ie -  (C a va lle r ie - ) V erp flegs - 
G olonne (vier Nachschub-Staffeln und ein Reserve-Staffel): 6.930 
(7.700). — Corp s -V e rp fle g s -C o lo n n e  (fünf Staffeln) : 3.465. — 
V e rp fle g s -T ra io  des A rm ee -(Ober-) Com m ando (fünf Staffeln) : 
4.310 (625). —  F e ld -V e rp fle g s - M a ga z in : 25.000. —  Section einer 
F e ld -B ä ck ere i (eines S ch la ch tv ie li-D ep o t): 2.600 (630).

Infanterie-Truppen-Division. Vereinigter Gefechts-Train (mit den 
Trains der beiden Brigade-Stäbe) 2.300. Vereinigter Bagage-Train 1.325.

In n o rm a le r  M arsch-O rdnung: Truppen-Colonne 10.000 
7 ‘5 km)\ Truppen-Divisipn mit Gefechts - Train 12.000 (9'0 7rm), mit
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Gefechts- uud Bagage-Train 16.000 (12’0 l'm), mit allen drei Train- 
Gruppen 20.000 (15'0/rwi); Truppen-Division mit Vor- uud Nachhut 
circa 25.000 (19-0/r«t).

Wenn die Division mit „Boi-WSgon“ (Seite 80) versehen ist, verlängert sich 
die Colonno um beiläufig 6.400 Schritte.

In g ed rä n g te r  M arsch-O rdnung: zu Sechsen die Truppen- 
Colonne 7.800 (5'9 km), die ganze Division 16.700 (12‘5 km) \ zu Achten 
die Truppen-Golonne 6.800 (5'1 km), die ganze Division 15.800 
(11-9 km).

Cavallerie-Truppen-Division. Gefechts-Train 1.300, Bagage-Train 
2.300. Truppen-Golonne (ausgeschiedener Gefechts-Train) 7.000 (5’2 A’»»). 
Truppeii-Division mit Gefechts-Train 9.200 (6‘8 km), mit Gefechts- 
uud Bagage-Train 12.000 (9’0 Ana), mit allen drei Train-Gruppen 
16.700 (12-5 km).

Corps zu 3 Divisionen. —  V ere in i g t er G e fech ts -T ra in  8.920, 
vereinigter B a ga ge -T ra in  4.540.

5. Marsch-Formation.
G e w ö h n 1 i c h e M a r s c li - F 0 r m : Fuß-Truppen und Festung-Artil- 

lerie in Doppel-Reihen; Gavallerie zu Vieren; Batterien und Trains in 
„Marsch-Colonne“ ; Hand-Pferde zu Zweien. Im Gebirg; Infanterie in 
Reihen, Pferde und Tragthiere einzeln; Gavallerie (wenn thuulich) 
zu Zweien.

G ed rän gte  M arsch-Form ; Fuß-Truppen und Festung-Artillerie 
zu Sechsen oder Achten; Gavallerie- und Artillerie-Abtheilungs- (Zugs-) 
Golonne; Fuhrwerke aulf gebahnten Wegen einzeln, auf sehr breiten 
Straßen in zwei- oder mehrfacher Reihe.

Anw endung der M ar s c h - F o r m e n nach der Weg-Beschaffen- 
heit; auf den meisten Straßen von Mittel-Europa (5 m br.) können 6 Mann 
der Fuß-Truppe oder 4 Reiter, auf den (meist eingeleisigeu) Vicinal- 
Wegen (ohne Banket 2'5 m br.) 4 Mann der Fuß-Truppen oder 2 Reiter 
betiuem neben einander fortkommeii; auf Straßen über 7 m Breite 
Infanterie zu Achten.

G. Marsch-Tempo, (taug-Art.
R ege lu n g  des Mar sch -Tem po; mit Rücksicht auf Weg-Be­

schaffenheit, Wetter, Zustand der Truppe und Colouneu-Tiefe durch 
den Gommandanten. An der Spitze der Golonne, jedes Bataillons, jeder 
Escadron und Batterie soll ein Officier marschieren, um das geeignete 
Tempo auzugeben. Sind Trennungen entstanden, kann vom Golonnen- 
bezw. von den rückwärtigen Bataillons- (Escadrons-, Batterie-, Train-) 
Gommandanten „Kircheii-Ruf“ gegeben werden (Seite 186).

G an g-A rten : XX. Abschnitt (Seite 298). Allein marschierende 
Gavallerie (reitende Batterie) soll auf günstigem Boden streckenweise.



jedoch nicht länger als 20 Minuten ohne Unterbrechung, traben; Noth- 
wendigkeit des frilhen Eintreffen, Beschaffenheit der Marsch-Linie, Wit­
terung, Zustand der Pferde und deren Belastung maßgebend, ob und 
wie oft wäbrend eines Tag-Marsches getrabt werden kann. Fahrende 
und Gebirgs-Batterien, gleichwie Trains, haben sich, wenn sie allein 
marschieren, im Schritt zu bewegen.

Marsch-Geschwindigkeit. E rfahru ngsgem äß  rech n et man 
bei län ger  dauernden M ärschen per M inute: für Infanterie-und 
gemischte Golonnen 100^; für Gavallerie- und Ärtillerie-Colonnen im 
Scliritt 140^, im Schritt und Trab 170^; für größere Train-Golonnen 
CO— 80^, für kleinere Train-Theile 110— 120^. In großen Golonnen 
hat bei günstigen Marsch-Umständen die Infanterie (100^ per Minute), 
bei ungünstigen der Train die geringste Marsch-Geschwindigkeit, wonach 
sich das Fortkommen der ganzen Golonne richtet.

Zum Z u rü ck legen  von  23 ¿«i sammt Rasten brauchen er­
fahrungsgemäß unter günstigen Marsch-Umständen: eine Infanterie- 
Brigade 6— 7, — eine Cavallerie-Brigade im Schritt 4— 6, im Schritt 
und Trab 3-—-5, —  eine Infanterie-Truppen-Division mit Gefechts- 
Train, sowie große Train-Golonnen 7— 8 Stunden. Bei tiefen Armee- 
Golonnen: für jede folgende Division 1 (2) Stunden mehr.

Zum Z u rü ck legen  von 30 hu braucht: eine Infanterie-Truppen- 
Divisiou mit Gefechts-Train auch unter günstigen Umständen 10— 12 
Stunden; eine selbständig marschierende Train-Golonne von 60— 80 be­
ladenen ürarischen Wägen bei guten Marsch-Umständen 10 Stunden 
(incl. einmaliger Fütterung). Leere Fuhrwerke können in derselben Zeit 
-10—4.5 km zuiücklegen.

Lan des-FU hrw erke im allgemeinen eine um geringere, bei 
schlechter Bespannung nur i/g der Leistung des ärarischen Train. — 
S ch la ch tv ieh  täglich 15— 20 hn, Avobei keine Rast-Tage nöthig.

M axim um der L e is tu n g s fä h ig k e it :  für Infanterie un d Train 
hn, für Gavallerie-Abtheilungen circa 60 i » « ;  auf eine Wiederholung 

dieser außergewöhnlichen Leistung am nächst folgenden Tag kann nicht 
mit Sicherheit gerechnet werden. Im Echiquier-Verhältnis marschierende 
größere Armee-Körper legen durchschnittlich täglich 15 km zurück. 
Maximum eines forcierten Marsches für stärker beladene Wageu- 
Golounen 40— 45 km.

Im  Ge b irg : außer der horizontalen Weg-Länge, für je 800 m Weg- 
Steigung noch ein Zeit-Auftvand von 1 Stunde.

Bei N acht: nur -¡¡, der bei Tag möglichen Marsch-Leistung.

7. Marscli-THscipliu.
S t r aßen- B e n ü t z un g. In der Regel haben Batterien und Trains 

eine Seite, die übrigen Truppen eine Seite oder die Mitte, beim „Halten“ 
stets eine Seite der Straße frei zu lassen. Berittene, welche längs
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der Coloune vor oder zurück müssen, haben sich möglichst neben der 
Straße zu hallen.

Wenn auf besonders breiten Straßen große Train-Colonnen in zwei 
oder mehreren Col,onnen neben einander marschieren, ist unter Um­
standen — statt eine Seite — die Mitte der Straße frei zu lassen.

In sp ec tion -C h argen : marschieren an der Qneue jener Abthei­
lung (Unter-Abtheilung), auf welche sich ihr Dienst erstreckt; auch an 
der Queue jedes Trains (Train-Theil) soll sich eine Aufsicht-Charge 
befinden. Diese Chargen haben die Zurück-Gebliebenen, welche marscL- 
fabig sind, aufzuschreiben, zu sammeln und bei der nächsten Rast ihren 
Unter-Abtheiluiigeu zu übergeben; über alle marsch-unfähig Gewordenen 
eine Vormerkung zu führen, und bei laugen Rasten, sowie am Marsch- 
Ziel ihren Conunaiidanten die Meldung zu erstatten.

Den Marsch-Unfähigen ist, falls der Arzt (wenn nöthig und zulässig 
schriftlich) die Anweisung gibt, das Aufsitzen auf Wägen von den Train- 
(Traintheil-)Gomniandaulen zu gestatten; letztere entscheiden in Erman­
gelung eines Arztes nach eigenem Ermessen.

O ff ic ie r e :  per Compagnie je einer an der Queue, die übrigen 
können an der Tete oder an der Queue der Compagnie marschieren. In 
Feindes-Nähe alle Officiere auf den ilmeii nach Exercier-Reglement zu 
kommenden Plätzen.

Bei w arm er W itte ru n g : die Vorhut nach Thunlichkeit veran­
lassen, dass Orts-Bewmhner Gefäße mit T rin k -W asser auf die Straße 
stellen, damit sich jeder im Vorbei-Marsch ohne wesentliche Storung 
der Ordnung damit versorgen könne.

A u s tre te ii w ährend des Mar sch e s : darf bloß in den drin­
gendsten Fällen u. zw. nur von den Voi'gesetzten vom Unter-Abtheilungs- 
Gommandanten aufwärts gestattet werden; dem Anstretenden, wenn 
nöthig, einen Soldaten beigeben.

H ers te llu n gen  am H u fbesch lag  haben abseits des Weges zu 
geschehen, damit der Marsch nicht aufgehalten werde; Reiter begeben 
sich dann im Trab in ihre Eintheilung.

B estim m ungen  für G esch ü tze und Fuhrwerke. Kein 
Geschütz (Fuhrwerk) darf eigenmächtig angehalten, aus der Reihe 
gebracht oder anderen vor gefahren werden; verfahren dürfen nur Ver- 
wundeten-Transporte, Telegraphen- und Post-Fuhrw'erke, Couriere und 
solche Personen, welche die Dringlichkeit ihrer Reise darzuthun ver­
mögen. Niemand darf sich in die Colonne ein- oder durchdräugen. 
Die Kutscher (Reit-Knechte) dürfen w'ährend des Marsches nicht schlafen 
oder ohne Erlaubnis absitzeu.

Auf Train-Fuhrwerke dürfen mit Bewilligung des Train- (Traintheil-l 
Gommandanten nur Marsch-Unfähige und ausnahmsweise (w'enii es 
mit Rücksicht auf beschwerliche Arbeiten nöthig erscheint) die nicht 
zur Train-Bewachung verwendeten Professionisten, ferner die unberit- 
teuen Cur- und Beschlag-Schmiede aufsitzen.



Bedienungs-Mannschaft der fahrenden Batterien ist nach größeren 
Anstrengungen oder wenn solche bevorstehen, das Aufsitzen zu ge­
statten.

S t ra f fä l l ig e  Soldaten  (welche sich während des Marsches 
grobe Ausschreitungen zuschulden kommen lassen) sind einer Arre- 
stautenAVache oder der Nachhut zu übergeben.

Nachhut hat Ordnung hinter der marschierenden Golonne zu 
halten; sammelt alle Zurück-Gebliebenen in eine Abtheilung, sorgt für 
die Weiterbeförderung der Marsch-Unfähigen und sendet die übrigen 
bei nächster Gelegenheit zu ihrer Truppe. Können Marsch-Unfähige nicht 
mitgenommen werden, so sind ihnen nöthigen Falles (besonders in 
insurgierten Gegenden) Soldaten beizugeben. Bei der Nachhut soll ein 
Arzt, wenn nöthig auch ein Thier-Arzt (Curschmied) eingetheilt werden.

8. Rasten.

Kurze Rast: beiläufig i/g Stunde, nachdem die Queue einer Golonne 
(eines Golonnen-Theiles) den Abmarsch-Ort verlassen hat, bei länger 
dauernden Märschen wenn nothwendig nach jeder Marsch-Stunde, un°-e- 
fähr 10 Minuten.

B ei k le in e ren  G olonnen vom Regiment abwärts, sowie bei 
Train-Golonnen bis zu 2.000^ Länge, die Rast gleichzeitig zu halten.

Bei größeren  G olonnen so einzurichteu, dass der Weiter- 
Marsch der nachfolgenden Truppen oder Trains nicht oder doch nur 
inöglichst kurze Zeit aufgehalten werde. Es sollen daher (wo thunlich) 
Fuß-Truppen und Gavallerie truppenkörper-weise auf geeigneten, in 
gleicher Höhe befindlichen Plätzen neben der Straße in der Marsch- 
Formation rasten; Batterien und Trains auf der Straße verbleiben.

Beim „Divisions-Train“ ward die erste kurze Rast gewöhnlich wie 
folgt gehalten: der vereinigte Gefechts-Train mit dem Train des Haupt­
quartier gleichzeitig; —  der vereinigte Bagage-Train für sich; —  die 
Infanterie- (Gavallerie-) Verpflegs-Golonne in zwei Theilen.

Ist das Räumen des Weges nicht möglich und gestattet dessen 
Breite auch nicht, dass zwei Truppen (oder Trains) in der Marsch- 
Formation neben einander Platz finden: die durch AJjstäude von 
250^ oder 500>< getrennten Golonnen-Theile abgesondert rasten lassen, 
und es muss die Rast mit Rücksicht auf den Anmarsch der nachfol­
genden Truppen (Trains) entsprechend gekürzt werden.

B en eh m en d erT ru pp e : gegen die Tete anschließen, compagnie­
weise „Beim Fuß“ nehmen bezw. escadrons- (batterie-, traintheil-) weise 
absitzen; gestattet, nach Bedarf auszutreten; Mängel an Beschuhung, 
Sattelung u. dgl. sofort beheben.

Lange Rast, auf gewöhnlichen Märschen, sobald mehr als die 
Hälfte des Weges zurückgelegt ist. Wie oft und wie lang auf großen 
Marschen von mehr als 23 hn gerastet werden soll, ist abhängig vou:
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Marsch-Zweck, voraussichtliche Marsch-Dauer, Wetter, Weg--Beschaifeu- 
heit, Ausdehnung und Zusammensetzung der Golonnen, physischen Zu- 
sLaud der Menschen und Thiere. Sind Weg- und Witterungs-Verhältnisse 
günstig, so können Fuß-Truppen (Festung-Artillerie) und Gebirgs- 
Batterien auf Märschen bis zul5A-m, Cavallerie, Feld-Batterien und 
Irains bis zu üd km dieser Rast entbehren. So oft eine lange Rast 
angeordnet wird, ist auch ihre Dauer bekannt zu geben; zwingen be­
sondere GrQnde dazu, hinter einander marschierenden Divisionen Rasten 
von verschiedener Dauer halten zu lassen, so müssen auch die Auf- 
brucli-Stunden aus der Rast geregelt werden.

Bei Gewalt-Märschen außer den gewöhnlichen Rasten noch eine 
Rast von 4 — 5 Stunden zum Abkochen.

W ahl der R a s t-P lä tz e : abseits der Straße an solchen Punkten, 
wo M asser (wenn abgekocht werden soll, auch Holz) vorhanden ist’ 
möglichst bei Ortschaften; in Ortschaften selbst aber nur bei schleclitein 
Wetter und kalter Jahreszeit, oder wenn es die W^asser-Versorgung 
erheischt. Cavallerie und Trains thunlichst in der Nähe fließender Ge­
wässer; Schlachtvieh an Weide-Plätzen und (um es absperren zu können) 
liei größeren Gehöften. Von anderen Truppen bereits benützte Rast- 
Platze thuiilicbst vermeiden. Die Truppe soll nicht dem Sonneu-Brand 
oder heftigem Luftzug ausgesetzt sein.

A u sm itte lu u g  der R a s t-P lä tz e  in ähulicher W'eise, wie 
(beite 170) für Noth-Unterkünfte angegeben.
o. 1 2 Stunden genügt soviel Raum, um die Truppen in con-

centiierte Aufstellung zu lu-ingen. Hiezu benöthigt (die eingeklammertou Zahlen 
geben die liefe des Aufstellungs-Raumes an ): Bataillon 100(20), Inft.-Regiment 

«  —  Escadron 26 (100), Wvision
(d E»c.) OOO) Gav.-Brigade 200 (230); -A W tillerie -
Regiment 100 (idO) Schritte. Mehr als 300 Fuhrwerke sollen in der Regel nicht 

 ̂ “ i f  rasten. — Sind für die Trains keine geeigneten Rast-Plluze vor- 
bU '  auf parallelen Seiten-Wegen oder (falls dies auch

mehl möglich vvdre) auf der Marscb-Slraße selbst gehalten werden, wobei jedoch 
M .V ‘i'? hei zu lassen ist. Die BentUzung der
larsch-bliaßo möglichst vermeiden. Bei längeren als zweislflndigen Rasten ist 

dur iür Lager vorgeschnebeiie Raum erfurderlicli.
Als Rust-Platz für eine Truppeu-Division —  bei eiustüudiger Dauer 

dei Rast genügt so viel Raum als für eiue lufaiiterie-Rrigade und 
die Divi-sioiis-Arlillerio uötbig ist. Dauert jedoch die Rast länger als 
4 Stunden, so ist es zweckmäßig — soll wälireud der Rast gekocht 
werden aber iiotliweudig —  vollständiges Lager (bei selir schlechter 
Witterung Marscli-Cantonieruugeu) zu beziebeu; daun muss Raum für 
die ganze Division vorhanden sein.

V e rh a lten  der Truppe. Jede Compagnie, sobald sie ihren 
Aufstellungs-Platz erreicht hat, Gewehre in Pyramiden stellen, Rüstung 
ablegen. Cavallerie, Artillerie und Train escadrons-, batterie-, traiiiUieil- 
weise ahsltzen, Pferden die Gurten uachlassem Muss gefüttert werden, 
so ist in der Regel nur Hafer zu gehen und mit Vorsicht tränken zu 
lassen. Die zum Herbeiholeu von Wasser uud Lebeus-Mittelu he-
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stimmten Leute sind abtheilungsweise zu sammeln und' durch luspec- 
tion-Ghargen (wenn Orte betreten werden sollen, jedenfalls unter Com­
mando eines Ofliciers) zu führen.

9. Signale.
Die Golomien-Commandaiiten vom Brigadier abwiirts (bei Golonnen 

von der Truppen-Divisioii aufwärts die Brigadiere, Gommandanten der 
Divisions-, (Corps-) Artillerie, -Cavallerie, des vereinigten Gefechts­
und Bagage- Train, der Infanterie- (Cavallerie-) Verpflegs-Golonne, 
der einzelnen Corps- (Golonnen-) Train-Staffeln, sowie der durch 
Distanzen von 500^ von einander getrennten Trains können sich zur 
Leitung ihrer Truppe (ihres Trains) der reglementsmäßigeu Signale be­
dienen, von denen auf Märschen eine besondere Bedeutung haben; 
„A b b la sen “ : Gestattung der zulässigen Erleichterungen. — „H a lb er 
R uf“ : Annahme der reglementsmäßigen Haltung. Die Einstellung der 
Adjustierungs-Erleichterungen ist dem Ermessen des Colonnen-Comman- 
danteii anheim gestellt. —  „H a lt“ : wenn Trennungen entstanden waren, 
ist erst nach Erreichung der vorgeschriebenen Distanzen stehen zu 
bleiben. — „H a lt  —  R ast (A b s itzen )“ : kurze Rast. —  „H a lt  — 
d re im a l R ast (A b s itzen )“ : zufälliger Aufenthalt, welcher voraus­
sichtlich mindestens eine halbe Stunde dauert (Seite 18/), oder lange 
Rast. — „V e rg a tte ru n g  (A u fs itzen )“ : zum Marsch bereit machen. 
— „V o rw ä r ts “ : Weitermarsch. —  „L inks (rech ts )“ : Übergehen auf 
eine Seite der Straße. —  „E in fa c lie r  Stoß links (rech ts )“ : 
AiTillerie-ßedienungs-Mannschaft auf die bezeichnete Seite der Geschütze 
(Fuhrwerke). —  „G anzer R u f“ : Übergang der Artillerie-Beclienuugs- 
Mannschaft in die Normal-Stellung. — „K irch en ru i“ : Mäßigen des 
Tempo an der Tete.

Wenn nöthig, sind besondere Aviso-Signale festzusetzen. Jedem 
Signal, welches nur einen Truppenkörper betritit, hat dessen (Regi­
ments-) Ruf voran zu gehen. Signale sind bataillons- (escadrons-, 
batterie-) weise, beim Train von den einzelnen Train-Theilen abzu­
nehmen.

10. Eiiiriickcii iit Marsoli- (Eml-) Stationen.
Erfolgt in reglementsmäßiger Haltung. Unmittelbar vor dem Ein­

rücken in Festungen oder solche Garnisonsorte (Standlager), in denen 
Generale (Admirale) als Militär- (Marine-, Landwehr-) Stations- (Lagei-) 
Gommandanten fungieren, ist an diesen ein Offlcier abzuschicken, um 
ihm das Anlaiigen der Golonne auzuzeigen und (falls er rangälter als 
der Colonnen-Gommandant wäre) dessen Weisungen einzuholen; das 
Eiurücken, sowie auch der bloße Durchmarsch, erfolgt mit klingendem 
Spiel und fliegender Fahne (Cavallerie mit ergriffenem Säbel).
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Nach dem Eiurücken marschiert die Truppe auf dem bestimmten 
Platz auf, leistet dem auAvesendeii höchsteu Gonimandanteu die Ehreii- 
Be/.eigung-, Avorauf das Siguiü „Gebet“ geschlagen (geblaseu), die Fahne 
abgegeben und in die Kasernen oder Quartier- (Lager ) Bereiche ab-e- 
rückt Avird. ''

11. Abkochen.
In der Regel AAurd erst nach dem Eintreffen am Marsch-Ziel, bei 

GeAvaltniilrscben Avährend einer langen Rast abgekocht, avozu diese min­
destens i  Stunden dauern muss. Sollte erst nach 11 Uhr vormilta- ab- 
marschiei't Averden, so ist vorher abessen zu lassen. (Seite 71.)

12. Besondere Bestiininungen.
( Ü b e r s c h i f f n n g e n :  Seite 256—26.3.)

Verhalten in besonderen Fällen. Bei g roßer K a lte : die Berit­
tenen und die auf den Fuhnverken befindlichen Marschfähigen zeit- 
Aveilig absitzen, um durch streckeuAveisen Fußmarsch dem Erstarren 
der Glieder vorzubeugen.

B eim  Z u sam m en tre ffen  ZAveier G olonnen: Avenn sie in 
entgogen-gesetzter Richtung marschieren, Aveichen sie sich rechts aus. 
Gestattet die Wegbreite nicht den Vorbeimarsch, oder Avenn beide die- 
selbe Richtung haben, endlich beim Kreuzen ZAveier Golonnen, entscheidet 
die Wicht'gkeit des Marschzweckes oder die erhaltene Weisung, Avelcber 
Golonne der Vor- oder Durchmarsch zu gestatten (in Avelcher Ordnung 
der Kreazungs-Punkt zu überschreiten) ist; der raugältere Golouneii- 
Commandaut hat darüber (in Avichtigen Fällen schriftlich) zu verfügen. 
Venvundeteu-Transporten unbedingt Passage frei lassen.

Kann beim Kreuzen eine Golonne den Vorbeimarsch der anderen 
nicht abAvarteu, so ordnet der rangiiltere Gommandant das dichte An- 
schließen beider Golonnen und die Annahme einer breiteren Formation 
an und bisst die Abtheilungen Avechsehveise im Laufschritt (Trab) den 
Kreuzungs-Punkt überschreiten.

Bei Gefecht-Märschen hat (insofern keine besonderen Befehle erlassen 
Avuideii) der Zurückgehende dom Vorrückenden, eine Train-Golonue der 
Ti u2jpen-Coloune den Vortritt zu lassen.
„  . ^^^^''®i'li®rgesehene A u fen th a lte  für voraussichtlich längere 
Zeit: (Jommandant der vordersten im Weitermarsch gehinderten Abtbei- 
lung die muthmaßliclie Dauer des Aufenthaltes sowohl dem Golonnen- 
Commandanten, als der folgenden Truppe (Train) bekannt geben (Signal 
Seite 186): Truppen (Trains) benebmen sich wie bei Rasten.

Kann ein Fu h rw erk  n icht w e ite r , so muss es Avoraöglich 
von den folgenden umfahren oder bei Seite geschafft und ausgebessert 
werden, schließt dann Avieder an und Avird Aväbrend einer Rast in seine 
■'intheiluug geführt; bei einem solchen Fuhnverk hat Avenigstens 1 Manu
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der Train; Wache zurQck zu bleiben. Wäre dasselbe aber nicht weiter zu 
schaffen: dessen Fracht auf andere Wägen vertheilen.

Um kehren von  T ra in s : falls auf der Stelle nicht thuiilich, 
möglichst in kleinen Abtheilungen seitwärts der Straße auffahren und 
daun in verkehrter Ordnung ahrücken.

Ü b ersch re iten  sch lech ter B rücken , g e fro re n e r  Ge­
w ässer, su m p figer oder san d iger S tellen . Brücken von geringer 
Festigkeit, sowie gefrorene Gewässer haben die Fuhrwer'ke in größeren 
Abständen oder, bei besonderer Gefährlichkeit, einzeln zu passieren. 
Über sumpfige Stellen haben Fuhrwerke möglichst rasch und, um 
weniger einzusinken, nicht alle im selben Geleis zu fahren; bei längeren 
tiefsandigen Strecken in größeren Abständen, u. zw. thunlichst im 
nämlichen Geleis und (insoweit es die zwischen den Colonnen-Theilen 
eingchaltenen Distanzen gestatten) öfter anzuhalteu, um die Bespan­
nung wieder zu Athem kommen zu lassen.

Passieren von Weg-Steilen: Truppen (Trains) zur Erholung öfter 
halten. Gavallerie hinterlegt sehr steile Weg-Strecken (auf- und abwärts) 
zu Fuß. Beim Bergauf-Fabren über längere steile Strecken können 
zwischen den einzelnen Geschützen (Fuhrwerken) größere Distanzen 
genoiiunen werden; alle Marsch-Fähigen und in der Kegel die gesainmle 
Fahr-Mannschaft haben abzusitzeii; Sattel-Pferde an der Hand führen; 
an besonders schwierigen Stellen die Bespannungen einander voi'- 
spannen. Beim Bergab-Fahren müssen die Räder gebremst oder gesperrt 
werden; Staugen-Reiter bleiben zu Pferd, Mittel- und Vor-Reiter sitzen 
in der Regel ab und verhüten, dass ihre Pferde ziehen; bei anlialtendem 
Bergab-Fahren kann man selbst die Br-acke (Zugwage) abnehmen und 
das Fuhrwerk bloß durch die Stangen-Pferde führen lassen.

Passieren von Eng-Wegen, welche den Übergang in eine schmälere 
Formation nothwendig machen: in raschem Tempo durchschreiten; die 
allenfalls im Neben-Terrain befindlichen gangbaren Stellen von einem 
Theil der Truppe zu benützen. Bei großen Train-Colonnen können, um 
Stockungen zu vermeiden, die rückwärtigen Train-Theile zum Rasten 
befehligt werden und brechen dann successive, mit größeren Abständen, 
auf. Ist es nach Passierung eines Eng-Weges zur Wieder-Annahme der 
früheren Marsch-Formation nothwendig, die Tete halten zu lassen, so 
soll dies erst geschehen, bis sie um die dieser Formation entsprechende 
Länge der ganzen Golonne über den Defilö-Ausgang vorgerückt ist.

Übergang Uber Kriegs- (Noth-) BrUcken. Weisungen des Brücken- 
Gommandanten unbedingt Folge zu geben. Kriegs-Brücken sind von 
Fuß-Truppen in Doppel-Reihen, nöthigen Falles in Reihen (zwischen den 
Bataillonen äO— 30^ Abstand) in Schnell-Schritt (jedoch „ohne Schritt“ ) 
zu jjassieren; von Gavallerie zu Zweien (abgesessen, die Reiter 
auswärts), von Batterien und Trains in Marsch-Golonne, möglichst 
in der Mitte der Brücken-Bahn (Fahr-Soldaten mit Ausnahme der Stan- 
gen-Reiter absitzeu). Beim Halten auf der Brücke dürfen die Reihen
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(Geschatxe, Fuhrwerke) nicht, an einander scliließen, und es ist der 
MarsLdi am Eingang; der Brücke sogleich einzustellen. Bei liingerem 
Aufenthalt muss die Brücke geräumt werden. Auf rampen-artig gebauten 
Kriegs-Brücken die Bäder nicht sperren, sondern nur bremsen oder 
durch Leute im Rollen hemmen lassen. Stürzt ein Pferd ins Wasser, 
so ist es loszulassen.

Jede Abtheilung muss nach Passierung der Brücke den Ausgang so 
schnell als möglich frei machen. Das Aufsitzen auf Pferde und Geschütze 
(Fuhrwei’ke) soll erst in einiger Entfernung geschehen.

Abtheilungs- (Train-) Gommandanten überwachen beim Ausgang, 
ein berittener Officier am Eingang der Brücke den Fortgang des Mar­
sches. Der Golonnen Gommandant oder dessen Organe beaufsichtigen 
die Einhaltung der Reihenfolge der Truppen und Trains beim Übergang, 
sowie der Richtung ihres Weiter-Marsches.

Z e it-B erech n u n g . Wenn Ponton-Kriegs-Brücken von großer 
Länge selbst zu Sechsen passiert werden, tritt eine Verlängerung der 
Golonne um 1/3 ihrer Länge ein (wegen der größeren Abtheilungs- 
Distanzen). Es muss daher gerechnet werden: für jedes Marsch-Glied 
der Fuß-Truppe (gleichgiltig ob 4, 6 oder mehr Manu breit) 3^; für eine 
Reihe Cavallerie 5’7^; für ein einzelnes Fuhrwerk (durchschnittlich 30^).

Bei kurzen Ponton- und Bock-, dann bei stabilen oder halb-perma­
nenten Brücken die gewöhnliche Golonnen-Läüge.

Zeit-Erfordernis för das Überschreiten einer 203X langen, 3 m breiten 
Normal-Kriegs-Brdcke (in Minuten): Bataillon in Doppel-Reihen Ö, zu Sechsen 7: 
Infanterie-Regiment zu 3 Bataillonen analog 27 *resp. 20 ; — Escadron 4'5, 
Ciivallerie-Regiment (ß E.scadronen) 29, Cavallerie-Brigado (12 Escadronen) öS; 
— Batterie?, Artilleri'’-Regiment 30 (zwei reitende Batterien 12); — Division- 
Sanitid-Anstalt 4— 6, Divisions-Muuitions-Park 20 Minuten ; —  eine (Infanterie­
oder Cavallerie ) Truppen-Division circa 3 Stunden.

Passieren von Furten. Nach Untersuchung ist die Furt zu markieren: 
unterlialh derselben sind Reiter oder starke Männer mit Stangen aufzn- 
stellen. Fuß-Truppen und Cavallerie passieren in möglichst breiter For­
mation, Geschütze (Fuhrwerke) zu Zweien mit möglichst kleinen Inter­
vallen. Distanzen zwischen den Abtheilnngeu (Unter-Abtheiluugeu), iiacli 
Umständen auch zwischen den Gliedern (Reihen) nach Stärke der Strö­
mung vergrößern; in jeder Reihe aber haben die Leute möglichst nahe 
an einander zu schließen und sich die Hände zu reichen. Jeder hat gerade 
vor sich nach dem Ufer zu blicken.

Wenn zulässig, sollen zuerst Fuß-Truppen, dann Batterien und 
Ti-ains, zuletzt Cavallerie die Furt passieren.

Wagen-Transport. Wenn Fuß-Truppen mittels Wägen zu befördern 
sind, werden letztere in Partien für je eine Compagnie eingetheilt. Bei 
Wägen größerer Gattung lür je 6— 10 Mann 1, per Compagnie 
bis 40, per Bataillon 100— 160 Wägen, in welchen Sitze herzurichten 
sind oder wenigstens Stroh ausgebreitet werden soll. Nach ungefähr 
45 hm immer andere Wägen bestellen.
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Die Mannschaft behält ihre Ausrüstung bei sicli. In jeder Wagen- 
Partie einige Plätze für den Fall, dass ein Wagen unbrauchbar würde, 
frei lassen. Officiere und Unterofficiere werden gleichmäßig, jedoch 
so vertheilt, dass sich auf dem ersten und letzten Wagen jeder Com­
pagnie ein Oftic'er belinde. Die berittenen Officiere bleiben zu Pferd im 
Bereich ihrer Abtheiluugen.

AVird zur Beschleunigung eines Marsches das Nach führeu  der 
Torn is t e r  angeordnet, so sind per Infanterie-Compagnie auf Krieg- 
Stärke 4 Fuhrwerke erforderlich.

Nacht-Märsche Hauptsäclilich die berittenen Officiei'e sogleich 
nach der Ursache aller Stockungen forschen und diesen abhelfen. An 
Weg-Kreuzungen muss, wenn die nächstfolgende Abtheilung nicht dicht 
angeschlosseu wäre, die schließende Charge oder ein Soldat deren Fiin- 
treffen abwarlen. In Ortschaften sollen die an der Vormarsch-Linie 
gelegenen Fenster erleuchtet werden; ob dies die Vorhut zu veranlaseu 
hat, entscheidet der Golonnen-Commandant, ebenso, ob Zugs-Laternen 
und wie viele augezündet wei^den sollen.

Kundige Boten müssen sich beim Colouuen-Führer eines jeden 
Train-Theiles befinden. Kanu dem Einschlafen der Fahr-Mannschaft 
nicht anders vorgebeugt werden, so hat die Hälfte derselben mit Ab­
wechslung abzusitzen und unmittelbar neben ihren Sattel-Pferden zu 
gehen. In finsteren Nächten sind die bei den Fuhrwerken vorhandenen 
Hand - Laternen nach Anordnung des Golonnen - Gommaudauten an- 
zuzündeu.

Eisenbahnen als Marsch-Linien: ein Noth-Behelfund in der Regel 
nur für Fuß-Truppen; für Fuhrwerke, wenn die Beschotterung keine zu 
grobe ist und bis auf die Oberfläche der Schwellen reicht. Bei Fluss- 
Übergängen jedoch können ganze Divisionen und Corps sammt Train 
auf einer Eisenbahn-Brücke übergehen; dies- und jenseits Rampen 
erbauen, dann den Brückeu-Belag (wenn er kein voller) mittels Brettern, 
Faschinen und Schotterung uachbessern. Ein Übertreten der Bahn- 
Linie auf eine fahrbare Commuuication kann für Fuhrwerke nur in den 
Balm-Stationen und bei AA'eg-Obersetzungeu im Niveau als gesichert 
betrachtet werden.

B. Gefechts-Märsche.
Zusammensetzung der Colonne, Marsch-Ordnung: hauptsächlich 

taktische Anforderungen maßgebend. Im allgemeinen d'e einzelnen 
Waffeu-Gattungeu in jener Reihenfolge, wie sie voraussiclitlicli im 
Gefecbt zur Verwendung gelangen.

C a v a l l e r i e  (bei der Golonue eingetheilte): versieht den ihr bei 
dem Sicherungs-Truppen und bei der Haupt-Truppe zufallenden Dienst; 
der entbehrliche Theil im Bedarfsfall zur Entsendung von Nacbrichten- 
Patrouillen (-Delachemenls) oder als aufklärende Cavailerie.



101

A r t il le r ie .  Kleinere Körper bis zur Stärke einer Infanterie-Bri­
gade oder Gavallerie-Truppen-Division (vergl. Seite 30 t) werden ihre 
Artillerie meist bei der Haupt-Truppe eintbeilen (nimmt von der vor 
ihr marschierenden Truppe 50^ Distanz).

Bei einer ini \ormar.sch begriffenen Infanterie-Tuppen-Division 
soll sich schon bei der Vorhut-Reserve (hinter dem ersten Bataillon) 
Artillerie befinden; Rest der Divisions-Artillerie hinter dem Tete-Regi- 
ment, ev. schon hinter dem ersten Bataillon der Haupt-Tru])pe; unter 
Umständen auch die ganze Divisions-Artillerie bei der Vorhut, besonders 
dann, wenn die Corps-Artillerie bei dieser Division eingetheilt wäre.

Corps-Artillerie im Vormarsch bei der vordersten oder jener Truppen- 
Division, wo sie voraussichtlich am vortheilhaftesten zur Geltung 
kommen dürfte: gewöhnlich hinter der ersten Brigade dieser Division.

Bei Rück-Märscheu wird die Nachhut zumeist ausgiebig mit Artil­
lerie dotiert werden müssen. —  Bei Seiteu-Märschen oder bei Märschen 
in mehreren Golounen erfolgt die Eiutheilung der Artillerie mit Rück­
sicht auf die taktischen Forderungen und die Wegsamkeit des Terrain.

T ech n is ch e  T ru p p en : nach ihrer voraussichtlichen Verwen­
dung. Brücken-Equipagen bleiben so lang als möglich an der Queue 
der Truppen-Colonne; steht aber deren Verwendung während oder 
nach Beendigung des Marsches in Aussicht, so muss für die rechtzeitige 
Heranziehung derselben gesorgt werden.

T ra in s : je wahrscheinlicher der Zusa mmen - Stoß mit dem 
Gegner, desto mehr Trains müssen aus der Golonne ausgeschieden 
werden. Schlachtvieh-Depot-Sectionen sind (wie Schlachtvieh über­
haupt), wenn möglich auf Parallel-Wegeu in gleicher Höhe mit der 
Golonne, sonst neben der Straße zu treiben; wäre auch letzteres unmög­
lich: als letzten Train-Staffel in die Golonne eiutheilen.

Bei Infanterie-Trupp en -D iv i si on eu, wenn sie nur in einer 
Golonne marschieren müssen : Division-Sanität-Anstalt und Divisions- 
(Gorps-) Munitions-Park folgen unmittelbar der Truppen-Goloime; bei 
schlechten Weg-Verhältnissen die dringend nolhwendigen Theile dieser 
Anstalten mitnehmen, die andereu einem der rückwärtigen Staffeln 
anschließen. Unter Umständen werden Theile der Division-Sauität- 
Anstalt zur Vorhut, Munitions - Wägen der Munitions ■ Parks in dig 
Truppen-Goloime eingetheilt.

Der vereinigte Gefechts-Train der Division marschiert hinter dem 
Divisions- (Gorps-) Munitions-Park.

Hierauf folgen die sonstigen Trains, falls sie nicht etwa von der 
Golonne ganz abgetrennt werden. Letzteres, wenn Feind nahe, in den 
meisten Fällen nothwendig, weil Bagage-und Verpflegs-Train 10— 
vom Gefechts-Platz abWeiben sollen.

Soll die Vorhut ihren Gefechts-Tr,ain bei sich haben (oder Hilfs- 
Plätze, Brücken-Trains, Signal-Stationen u. dgl. niitnehmeu), so muss 
dies speciell angeordnet werden.
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Bei r.avallerie - Trappen - Divisionen analog. Trains  ̂ welche aus 
irgend einem Grund 7,urück gelassen werden, .sind dem Commando 
der nachfolgenden Colonne zur weiteren Disponierung zu übergeben.

Bei Corps (A rm ee-C olonne), der größeren Gefechts-Bereitschaft 
wegen, die Truppen-Colonne verkürzen durch; Vervielfältigung der 
Colounen, Nächtigen mit verkürzten Abständen, Annahme breiterer 
Marsch-Formationen. — Wenn in mehreren Colonnen marschiert wird, 
kann der Corps- (große) Train auf der Haupt-Marschlinie bleiben. Müsste 
alles auf einer und derselben Marsch-Linie bleiben: Theile der zwiscben 
den Truppen-Divisionen marschierenden Divisions-Trains nusscheiden 
und in den Corps-Train nehmen, hauptsächlich Bagage- und die nicht 
unbedingt erforderlichen Theile des Verpflegs-Train.

Der vereinigte Bagage-Train des Corps, sowie die nicht bei den 
Truppen-Divisionen belassenen Theile aller Verpflegs-Colonneu folgen 
als erster Corps-Train-Stafl’el hinter dem Gefechts-Train der Queue- 
Division.

Nahe am Feind, insbesondere bei Angriffs - Märschen, den ver 
einigten Gefechts-Ti-aiu des Corps hinter der Queue-Division folgen 
lassen; die etwa noch beiden Truppen-Divisionen verbliebenen Verpfleg- 
Staffeln ebenfalls ausscheiden. Nach Beendigung des Marsches die 
Truppen-Divisionen mit verkürzten Abständen nächtigen lassen, um 
die Truppen-Colonne zu verkürzen und den Aufmarsch auf die Tete zu 
beschleunigen.

Ist es nicht wahrscheinlich, dass die Theile des vereinigten Gefechts-Train 
am Abend des Marsch-Tages zu ihren Comnmnden und Truppen gelangen 
können: Deckel Wägen der Kanzleien, eigene Wägen der Generale, Reserve- 
Reitpferde und die etwa heim Gefechts-Train befindlichen Personen hinter den 
Divisions-Munitions-Parks eintheilen; — ist ausgeschrotetesFleisch vorhanden, 
dasselbe in den Koch-Maschinen raitnehmen ; — Reserve-Hafer auf den Rcsorvo- 
Reitpferdeii, bei der Infanterie- und .Täger-Truppe auf die Gomp.-Munitions-, hei 
den technischen Truppen auf die in der Truppen-Colonne eingetheilten Zugs- 
Requisiten-Wägen aufpacken.

Wenn möglich auch bei den in der Truppen-Colonne marschieren­
den Trains breite Marsch-Fonnationen aiinehmen.

Marsch-Formation; so oft es mit Rücksicht auf Marsch-Zweck und 
■Wahrscheinlichkeit des Zusammeu-Stoßes mit dem Feind angemessen 
oder nothwendig erscheint, die gedrängte; es sind hiebei, wenn nicht 
ausdrücklich eine andere Bestimmung getroffen wurde, alle Distanzen 
von 50^ aufwärts auf die Hälfte zu verringern.

Verhalten während des Marsches. K a m p f-B e re its ch a ft: nach 
Wnhrsclieinlichkeit eines überraschenden Zusammentreffen mit dem 
Feind; im allgemeinen die bei Reise-Märschen gestatteten Erleichte­
rungen zulässig; in Feindes-Nühe marschieren alle Ofliciere auf den ihnen 
nach Exercier-Reglement zukommenden Plätzen.

A u fen th a lt des C om m andanten : in der Regel bei dem zu­
nächst des Feindes befindlichen Theil der Haupt-Truppe; wenn Zu-
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sammen-Stoß mit dem Gegner wahrscheinlich, begibt er sich zu der dem 
Feind zunächst befindlichen Sicherungs-Truppe.

V e rb in d u n g  zwischen Haupt-Truppe und Sicherungs-Truppe 
sowie Neben-Colonnen unausgesetzt erhalten; kleinerer Theil sich stets 
nach dem größeren richten, Marsch-Sicherungs-Truppen jedoch werden 
bezüglich Verbindung von der Haupt-Truppe aus geleitet. Zur Verbin­
dung nach seitwärts sind, falls die Golonuen sich nicht sehen und keine 
auderenVerfügungen getrofi'en wurden, von demjenigen, welchem die Er­
haltung der Verbindung obliegt (der kleinere Theil), Patrouillen 
(Truppeu-Thei],e) einzuschieben, welche (wenn es das Terrain zulässt) 
zwischen den Golonneu marschieren oder auf den die Marsch-Linien ver­
bindenden Gommunicationen zur Nachbar-Golonne entsendet werden; 
wenn thunlich hiezu Gavallerie verwenden. Falls die Verbindung so 
nicht gelingt, ist es übrigens Pflicht jedes Golonnen-Gommandanten, für 
die Herstellung derselben selbst zu sorgen.

L a n ge R a s te n : Plätze sollen nach Thuulichkeit der feindlichen 
Einsicht entzogen sein. Gruppierung derart, dass die Entwickelung zum 
Gefecht, sowie ein ev. Eingreifen in den Kampf von Nachbar-Golonneu 
rasch und unter günstigen Verhältnissen eiTolgeu könne.

Abkochen : Seite 71. — S ign a le : nur dann anwenden, wenn 
es unbedingt geboten ist.

Z u rü ck b le ib en d e  Leu te  und Fuhrwerke. Erstere,besonders 
beim Marsch durch insurgierte Gegeudeu, in Sicherheit bringen. Fuhr­
werke, welche nicht weiter gebracht werden können, sowie deren 
Ladung müssen in dringenden Fällen (wenn die Gommunicationen um 
jeden Preis frei zu machen sind) auf Befehl des Truppen- oder Troin- 
Gommandanten unverzüglich in jeder Weise beseitigt werden; Weiter- 
Beförderung von Gassen und Kanzleien anstrebeu, hiezu nöthigen Falles 
andere Gegenstände abladen; erst Heu und Getränke, dann Hafer und 
Brot (unter Bewachung) zurück lassen und die nächst folgenden Truppen 
auffordern, selbe zu übernehmen; wenn diese Dinge jedoch in Feiudes- 
Hand fallen könnten, sie (Sanitäts-Matei’ial ausgenommen) vernichten

K reuzungen  (sofern keine besonderen Befehle erlassen wurden)- 
der Zurückgehende dem Vorrückeudeu, die Train- der TruiDpen-Coloime 
den Vortritt lassen.

W egw e is e r  (Givil-Personen) gut behandeln, jedoch bewachen. 
Vor Beginn ihrer Verwendung ihnen bekannt geben, dass sie für jede 
absichtliche Irreleitung strengstens, nach Umständen mit dem Tod 
bestraft und bei Flucht-Versuchen nieder geschossen werden; sie erst 
dann entlassen, wenn sie durch Verrath nicht mehr zu schaden vermögen.

Verhallen beim Zusammentreffen mildem Feind. Beim Beginn eines 
Gefechtes begeben sich sämmtliche Inspection-Chargen auf die ihnen 
nach Exercier - Reglement zukommenden Plätze. Arrestanten - Wachen 
und die nur zu marsch - polizeilichen Zwecken ausgeschiedeiien Nach- 

Ilaiulbnch. 13
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hüten rücken zu ihren Unter-Abtheilungen ein; An-estanten sind in die 
Gefechts-Linie nhtzunehinen.

Rechnung-Ünterofiiciere der Infantei’ie und Jäger begeben sich zu 
den Munitions-Wägen ihrer Truiipe, diejenigen der übrigen Truppen zu 
ihrem Gefechts-Train; der Rangälteste übernimmt dort das Commando.

Die für Hilfs-Plätze und den Verband-Platz bestimmten Ärzte ver­
fügen sich mit ihren Bandagen-Trägern zur Division-Sauität-Anslalt; 
Blessierten-Träger und die übrigen in der Truppen-Golonne eingetheilten, 
nicht zum Gefecht-Stand gehörigen Personen verhalten sich nach Wei­
sung der Truppen-Gommandanten (Trains; Seite 85). ,

Zeit-Erfordernis zum Übergang aus der Marsch- in die Gefechts- 
Formation, ein Tempo von 100^ in der Minute und den Aufmarsch auf 
die Golonnen - Spitze angenommen, weiters vorausgesetzt, dass die 
Truppen mit Gefechts-Train marschierten: B a ta illon  5, In fan t.- 
R eg im en t (8 Bataill.) 10 — 17, In fan  t.-B rigade 20— 40 Minuten, je 
nachdem der Aufmarsch nach einer oder nach beiden Seiten stattfindet. 
In fan t.-T ru p p en -D iv is ion  aus der normalen Marsch-Form nach 
beiden Seiten l'/g — l /̂̂ , nach einer Seite 2— 2*/« Stunden; aus der 
gedrängten Marsch-Form analog 1 Stunde bezw. iV i ' '^Va Stunden.

G ava lle r ie -B riga  de im Trab 7, G ava llerie-T ru ppen - 
D iv is ion  15 Minuten.

Corps zu 2 (3) Divisionen unter günstigen Verhältnissen 4 — 5 
(6— 7) Stunden, um aus der gewöhnlichen, 3 — 4 (4 — 5) Stunden, 
um aus der gedrängten Marsch-Form sich zu entwickeln.

Xy. Lager und Cantonierungeii.
G ru n dsätz lich  so llen  nur jen e  Tru ppen  la ge rn , fü r 

w e iche ein höher er Grad von G e fech ts -B ere itsch a ft geboten 
is t oder w elche n ich t unter Dach geb rach t w erden  können.

A. Lager.
L a ge r , w e lch e  nur w egen  M angel an U n terkün ften  

b ezogen  w erden : auf thunlichste Bequemlichkeit der Truppen Rück­
sicht nehmen; in nicht zu großen Körpern lagern; Lager-Bedürfnisse 
leicht herbei zu schaffen. Für größere Körper insbesondere den tak­
tischen Verband wahren. In der Regel soll nicht mehr als eine Bri­
gade (200 — 300 Fuhrwerke) auf einem Lager-Platz vereint werden.

L a g e r , w e lch e  w egen  g röß erer  G e fech ts -B e re its ch a ft 
b ezogen  w erden  (G e fech ts -L ager ): den vorstehenden Rücksichten 
nur insoweit Rechnung tragen, als mit dem angestrebteu Zweck im 
Einklang steht; bei Gruppierung der Truppen an den bedrohten Seiten 
Waffen-Gattungen eintheilen, welche schnell gefechtsbereit sind.
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Schutz gegen  W itte ru n g-E in flü sse : Zelte oder nach Mög­
lichkeit einfache Laub-, Schilf- oder Stroh-Hütten, Wetter- (Flug-) 
Dächer oder Wind-Schirme hersteheu (XXII. Abschnitt). Normale Hütten­
oder Baracken Lager (Stand-Lager) nur auf besondere Anordnung.

Baracken- oder Zolt-Lagor finden Anwnndimg iji eingeschlossenen Festun­
gen (z.B. zwischenEnceinto und vorgeschohenenForts), ferner zurUiiterhringimg 
von Kriegs-Gefangenen ; Hatten guis Reisig, Stroh, Erde etc.) bei Eiiischlicllmig 
von Festungen. Hütten oder Zelle sind, in einer oder mehreren Reihen, einzu­
richten: hoi Fuß-Truppen iFestung-Artillerie) hinter eleu Gewehr-Pyramiden; bei 
den übrigen Wallen und Trains hinter der letzten Pferde-Roihe. Eingänge gegen 
die Formierungs-Linie; Abstand der Lager-Linien entsprechend vergrößern; 
Koch- und Lager-Fener mindestens 20X von Zelten und Hüllen entfernt 
annmclien. Lagern Fuß-Tnippnn (Festung-Artillerie) in entwickelter Linie: min­
destens lOX Inforvall zwischen den Compagnien und Halb-Compagnien.

Thu 111 i ch st in H äusern uu t erzu )iri n gen , unfern des Lager- 
Platzes: Haupt- und Stabs-Quartiere, Brigade-Stäbe; Kanzleien der 
Tru]ipeu-Körper und größerer Trains; die zum Magazius-Dieiist verweii- 
tlelen Ofticiere und Militär-Beamten der Reserve-Anstalten. Sonst haben 
jedoch alle zur Truppe (Traiu) geliörigen Ofliciere (Beamte), einschließlich 
Commandanten der Truppen-Körper, zu lagern.

K ranke Ofliciere (Beamte) dürfen ein Quartier angewiesen und die 
Bewilligung erhalten, außerlialb des Lager zu bleiben; scinverkranke 
Mannschaft liis zur Abgabe au Sanität-An.stalteu iiacli Tliunlichkeit im 
Marode-Zimmer uulerbriugen.

In Feindes-N ähe müssen die Kanzleien jeden Abend gepackt und 
auf die Wägen verladen werden.

Lager-Plätze sollen entsprechend geräumig, vor ungesunden Aus­
dünstungen und heftigen Winden gescliülzt sein; trockenen Boden, 
gute Zu- und Ausgänge in geuügeuder Zahl besitzen; trinkbares Wasser, 
Holz, Stroh und Lebens-iMitteln in der Nähe haben; nach Thuulichkeit 
der feindlichen Einsicht entzogen sein.

L a g e r-P lä tz e  für C a va lle r ie , B a tte r ien  und T ra ins  wo­
möglich an Gewässern, jedoch gegen plötzliche Üherschwemmungeu 
gesichert und so wählen, dass die Pferde zum Tränken nicht durch die 
Lager anderer Truppen (Trains) geführt werden müssen; für Batterien 
und Trains ferner auf festen Boden, Feuer-Sicherheit und angemessene 
Nähe bewohnter Häuser BQcksiciit nehmen.

G e fech ts -L ager : günstig, wenn denselben auf der dem Feind 
ZLigekehrten Seite Anuähenings-Ilindernisse oder vertheidigungsfähige 
Abschnitte vorliegeii.

i-i . T ^ s i n d :  trockeno Hnlwoideu; Acker-ßodeu au
santleu Ibal-Lelmeu m doi- Nähe von Wulduugeu, an Ortschaftau angelehnt. 
Licliten Wald mit Infanterie belegen; am vom Feind abgokelirten Wald-Rand 
Cavallerie und Arhllerio. Ungünstige Lager-Plätze: Wiesen (meist feucht), Lager 
hart an Hanpt-Marschliiiien (Staub und Lärm).

Wasser (Beschaffung desselben „Lager-Arbeiten“ im XXII. Ab­
schnitt). Zum Trinken am besten Quellen- und Brunnen-Wasser; zum 
Kochen und Maschen das weiche Wasser aus Bäclien, Flüssen, Teichen,
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Seen. Mindestens für jedes Bataillon und jedes Gavallerie-Regiinent 
(wenn die Pferde eigene Tränk-Plätze haben) einen Brunnen. Müssen 
die Pferde Brunnen-Wasser trinken, je zwei Escadronen einen Brunnen.

T ä g lic h e r  W a s s e r -B e d a r f :  per Manu 3-5 (hievon Triuk-Wasser 2), 
per Pferd .30 und per Rind .50 Liter (bei Grünfutter '/a dieser Mengenl; datier 
täglicher Bedarf für eine Compagnie 9— 10, Escadrou 52, fahrende (roilonde) 
Batterie ,5.3 (7.3), Bataillon 36—38, Inft.-Regiment zu 3 Bataillonen 112, Gaval- 
lerie-Reginiont 330, Division-Siabsquartier 39 Hektoliter zum Trinken, Tränken, 
Kochen und Waschen, Umgekehrt genügen 10 Hektoliter Wasser täglich für bei­
läufig .300 Infanteristen oder 30 Reiter sammt Pferden, oder .33 Pferde.

Holz und Stroh. —  Holz (zu Koch- und Lager-Feuer) für üiiter- 
Abtheiluugen, Stäbe mit dem vorgescliriebenen Stand unter 50 Mann 
100 bis 100 Mann 150 bis 150 Mann hg, bis 200 Mann 
350 hg, bis 300 Mann 450 hg täglich nebst einem 5f/(, Zuschuss zur Be­
reitung der Morgen- und einen 50«/„ Zuschuss für die Abend-Kost, falls 
thatsächlch 2 bezw. 3 Mal abgekocht wird (1 m’  hartes oder 1'5 
weiches Scheiter-Holz sind gleich 423 hg). — Stroh gebürt in der Tiegel 
nur bei längeren Stillständen und speciell ertheilter Bewilligung: bis zu 
50 Mann 20, bis zu 100 Mann 35, bis zu 150 Mann 50, bis zu 
200 Mann 70, bis zu 300 Manu 90 Bünde zu 10 hg für die Sommer- 
Monate; im Winter (1. October bis 31. März) das Doppelte. — Lager- 
Service ist während der Operationen im Feiudes-Laud zu requirieren, 
im Inland durch Hand-Einkauf zu bescbaffeu.

Trockenes Holz zum Kochen; grünes, friscli gefälltes Holz für Lager-Feuer 
verwenden. Zugeführt wird es durch leere Train-Fuhrwerke oder durch rerpii- 
rierte Wägen.

1. Lsiger-Form.

Richtet sich nach Gestalt und Größe des Platzes, Lage der Zu- und 
Ausgänge, der Brunnen und Tränken, sowie nach den Rücksichten auf 
Bequemlichkeit der Truppe. Der Latrinen-Eiurichtuug wegen das 
Lagern in mehreren Treffen ilmnlichst vermeiden. Von den für die 
Lager-Formen festgesetzten (unten angeführten) Distanzen und Inter­
vallen darf im Bedarfsfall abgewichen werden.

E r fo rd e r lic h e r  Lager-R aum . Breite (unter Klammer Tiefe) 
des Lager-Raumes in Schritten; Bataillon 120 (230), Infanterie-Regiment 
zu drei Bataillonen 400 (230), zu vier Bataillonen 530 (230); Escadron 
Gavalierie 100 (240), Gavallerie-Regiment (sechs Escadronen) 700 (240); 
Feld-Batterien 100 (290), Artillerie-Regiment (vier Batterien) 440 (290), 
Gebirgs-Batterie 60 (170), Divisions-Munitions-Park 120 (200); 82
viersp. Fuhrwerke 260 (135).

Fui)-Truppen (Festung-Artillerie) norm al: Lager-Hauptwache, 
(20^) Formierungs-Linie, (30^) vier Linien der Gewehr-Pyramiden mit 
je 20^ Distanz, (20^) Koch-Feuer, (20^) Officiers-Linie, (30^) Marke­
tender-Wägen, (20^) Munitions- und Train-Fuhrwerke, (20^) Traiii- 
Pferde, (10^) Traiu-Mannschaft; zwischen den Gompagnien jedes Halb- 
Bataillons 3^, zwischen den Ilalb-Bataillonen und Bataillonen 20^
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Intervall. Mannschaft unmittelbar hinter den Gewehr-Pyramiden; Rech- 
nung-ünteroffieiere hinter der Officiers-Linie in der Nähe ihrer Gommam 
danten; rückwärts und zunächst der Officiere deren Diener und Pferde; 
der Pionnier-Abtheilung ist ein eigener Lager-Platz anzuweisen.

Munitions-Wägen und Train jedes Truppeu-Körper in der Regel 
vereint; Marketender-Wägen jedoch bleiben bei den Bataillonen. Die 
Fuhrwerke (sofern keine andere Verfilgung getroffen wird) in der ihrer 
Marsch-Ordnung entsprechenden Reihenfolge mit Intervallen von GX.

Lager-Feuer zu beiden Seiten jedes Bataillons und in den Inter­
vallen zwischen den Halb-Bataillonen; jenes der Lager-IIauptwache

vor- und seitwärts ihres Stand-Ortes. Erfordert es die Wind-Rich­
tung, Koch- und Lager-Feuer angemessen verlegen.

In en tw ick e lte r  L in ie  oder C olonne neben oder hinter 
einander. Bei entwickelter Linie die Lager-Feuer in der Linie der Koch- 
Feuer. Beim Lager in Colonne hinter einander: Züge gleichfalls 20X 
Distanz von einander; Formierungs-Linie entfällt; Officiere, Koch- und 
Lager-Feuer, ev. auch Lager-Hauptwache seitwärts der Colonne. Zwischen 
hinter einander lagernden Bataillonen oder kleineren selbständigen 
Körpern mindestens 50^ Distanz.

V e re in t la ge rn de  B rigad e : wenn es das Terrain zulässt, in 
einem Treffen, Regimenter mit 100^ Intervall; müssen zwei Treffen 
formiert werden, mindestens 100^ Treffen-Distanz. Munitions-Wägen 
und Train jeder Truppe bleiben in Vier Regel bei derselben; es können 
aber die Munitions-Wägen, ev. der ganze Train einer Brigade (ausge­
nommen die bei den Bataillonen verbleibenden Marketender-Wägen) zur 
leichteren Bewachung vereint lagern.

Cavallerie n orm al: Lager-Hauptwache, (5O^j Formierungs-Linie, 
(20^) vier Linien der Pferde mit je 15^ Distanz, (20^) Koch-Feuer 
(20^) Officiers-Linie, (30^) Marketender-Wägen, (20>̂ ) Train-Fuhrwerke, 
(20><) Train - Pferde, (10^) Train-Mannschaft; zwischen den Halb- 
Escadronen IQX, zwischen den Escadronen 20^ Intervall. Mannschaf- 
hinter jeder Linie der Pferde; Rechnung-Unterofficiere, Trompetert, 
Curschmiede und Escadrons-Riemer hinter der Officiers-Linie in der 
Nähe ihrer Gommandanten; rückwärts und zunächst der Officiere deren 
Diener und Pferde. Pionuier-Zug und Train analog Fuß-Truppen.

Lager-Feuer in der Linie der Koch-Feuer; jenes der Lager-Haupt­
wache 2QX vor- und seitwärts ihres Stand-Ortes (auf der entgegen­
gesetzten Seite stehen die Pferde). Erfordert es die Wind-Richtung, 
Koch- und Lager-Feuer angemessen verlegen.

Escadronen h in ter e inan der: 2QX Distanz (von der letzten 
Pferde-Linie der vordei-en bis zur Formierungs-Linie der rückwärtigen 
Escadron); Officiere, Koch- und Lager-Feuer, ev. auch Lager-Hauptwache 
seitwärts der Escadronen. In ähnlicher Weise können die Divisionen 
mit hinter einander befindlichen Escadronen neben einander lagern.

V ere in t lagern de  B rigad e : analog Fuß-Truppen.
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Feld- (Gebirg-) Artillerie uorm al: Park-Wache (zugleich Front- 
Linie, wenn ohne Geschütze ausgerückt wird), (BO )̂ Geschütze, (30^) 
reit. Batt., 40^) Batterie-Munitions-Wilgeu, (25^) reit. Batt., (35^) Train- 
Fuhrwerke, (20^) vier Linien der Pferde mit je 15^ Distanz, (20^) 
Bedienungs-Mannschaft, (20^) Koch-Feuer, (20^J OfJiciers-Linie, (30^) 
Marketender-Wagen, (2ü^) Train-Wägen, (20^) Train-Mannschaft, (10^) 
Train-Pferde; zwischen den Halb-Batterien 10^, zwischen den Batterien 
20^ Intervall. Bei Gebirgs-Batterien 20^ hinter den GeschOtzen die 
Munition, 20^ hinter dieser die Bagage und der Proviant. Pferde (Trag- 
thiere) bilden so viele Reihen ab« nothwendig; Pferde der Bedienungs- 
Mannschaft hei reitenden Batterien in die rückwärligsten Bedien. Mann­
schaft hinter jeder Linie der Pferde (Tragthiere); Reclinung-Unterofficiere, 
Trompeter, Gurschmiede und Sattler hinter der Officiers-Linie in der 
Nähe ihrer Commandauten: rückwärts und zunächst der Offlciere deren 
Diener und Pferde. — Lager- und Koch-Feuer: analog Gavallei'ie.

B a tte r ien  h in te r  einander: 40^ Distanz (von der letzten Linie 
der vorderen bis zur Geschütz-Linie der rückwärtigen Batterie); Offlciere, 
Koch- und Lager-Feuer, eventuell auch Pai'k-Wache seitwärts der 
Batterie. In ähnlicher Weise können Artillerie-Regimenter mit hinter 
einander befindlichen Batterien neben einander lagern.

M u n itions-Parks: analog Feld- (Gebirg-) Ai-tillerie. — B e­
deckungen : in der ihrer Waffen-Gattung entsprechenden Formation 
auf den ihnen besonders zuzuweiseuden Plätzen.

Selbständige Trains, welche nicht zur Artillerie zählen: Park- 
Wache (zugleich Front-Linie, \venn ohne Fuhrwerke ausgerückt wird), 
(30X) zwmi oder mehrere Wagen-Reihen mit je 3üX Distanz, (2(jX) 
Linien der Pferde mit je 15X Distanz, (20^) Koch-Feuer, (20^) Offlciers- 
Linie; zwischen den einzelnen Fuhrwerken flX, nach je 12 Fuhrwerken 
I 5X Intervall. Mannschaft hinter jeder Linie der Pferde; Rechnung-Unter- 
offlciere, Trompeter, Curschmiede und Professionistenhinter der Offlciers- 
Linie in der Nähe ihrer Commaudanten; rückwärts und zunächst der Offl­
ciere deren Diener und Pferde. Muss in mehreren Treffen gelagert w'erden: 
IOQX Treffen-Distanz. — Lager- und Koch-Feuer: analog Gavallerie.

W agen bu rg : wenn es zur besseren Überwachung oder bei Be­
drohung des lagernden Train durch Landes-Bewohner (feindliche Streif- 
Gommanden) zweckmäßig; in der Regel nicht mehr als 100 Wägen.

Als Beispiel eine Wagenburg für 82 Fuhrwerke : Wägen mit ihren Deichseln 
parallel zu den Seiten des Lager-Raumes (Hinter-Achsen 12X von einander); 
diese Formation 210X breit und tief. Oder: Wägen mit ihren Deichseln unter 
20° nach innen gekehrt, in einander geschoben (Hintor-Achsen 8X von einander); 
die.so Formation circa 160X breit und tief. Deichseln stets gegen die Rückzugs- 
Linie. Inwendig die Pferde (hinter ihren Wägen) ; lOX dahinter die Reit-Pferdo 
der betreifonden Seite ; 10— 15X hinter der anderen Seite die Offleier-Linio, 
daun (10—15X) Rechnung-Unterofficiere, Curschmiede, Trompeter, Professio- 
nisien, Diener und (lOX dahinter) Officiers-Pferde ; das Übi-ige Manipulations- 
Raum. Purk-Wache am Eing.ing in die Wagenburg oder an einem sonst geeig-
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iieten Punkt. Koch- und Luger-Feuer außorhalh der Wagenburg, je nach der 
Wind-Riciitung.

2. Ausiuitteluiig und Zuweisung der Lager-Plätze.

A u sm itte ln d e  Organe: wie hei Reise-Märschen (Seite 169) und 
Cuntonierungeu (Seite 206).

D e t a i 1 ■ V 0 r k c h r u u g e u für das Beziehen des Lager: (wenu nöthig) 
Bezeiciuiuug der Ilaupt-Puukte des Lager durch Stangen, Strauchwerk
u. dgl. — Zuweisung der Brunnen und Quellen au die einzelnen Truppen 
(Trains), Bezeichnung der Ufer-Stellen von Gewässern mit Rücksicht auf 
Trink-und Koch-Wasser, Tränken, Reinigen der Koch-Geschirre, Waschen, 
Baden und Schwemmen (bei fließenden Gewässern nach der Richtung des 
Wasser-Laufes in der vorbezeichueten Reihenfolge); — Sicherstellung von 
Holz, Stroh und Lebens-Mitteln (durch das beigegebene Intendantur- 
Organ), wobei zu trachten, dass diese Artikeln von den Bewohnern der 
umliegenden Ortschaften auf den Lager-Platz geschafft oder mindestens 
zur Übergabe bereit gehalten werden (im letzteren Fall ausmittelu, 
wohin die Fassungs-Detachements zu senden sind, und Vorsorgen, dass 
nicht deren mehrere an einem Ort zusammen treffen oder später 
anlangende benachtheiligt werden); —  Orde für Latrinen.

M eldu ng an denCommandanten,welchereventuellderTruppe 
(dem Train) voraus eilt, über die Vorbereitungen. Der Gommandant 
ertheilt hierauf die Befehle für das Beziehen des Lager.

R ege lu n g  gem ein sam er A n ge l egen h e iten , falls in mehre­
ren Gruppen nahe an einander gelagert wird, vom Gommandanten 
des Ganzen: Gommando-Verhältnisse; etwa erforderliche gemeinsame 
Abschließung mehrerer Gruppen durch Lager-Wachen; (sofern es zweck­
mäßig erscheint) Vereinigung der Infanterie- (Jäger-) Munitions-, sonsti­
gen Fuhrwerke und des Schlachtvieh mehrerer Körper; Handhabung 
der Militär-Polizei; Verhalten bei einem Alarm; Maßregeln zur raschen 
und sicheren Vermittelung des Verkehr mit den Vorgesetzten Gommau- 
den; Befehl-Ausgabe; Fassungen, Requisitionen u. dgl.

E rw arten  der G o lon n en -T h e ile  durch die Organe (Gehilfen) 
des mit der Ausmittelung der Lager-Plätze bezw. mit der Vorbereitung 
der Unterkunft im allgemeinen betrauten Oflicier: dort, wo die Golonnen- 
Tlieile von der Straße abzubiegen haben.

3. Beziehen und Einrichten des Lager.

Der Gefeclits-Train rückt, falls nichts anderes angeordnet ist, zu 
seiner Truppe ein; bezüglich jenes der Sicherungs-Truppen besondere 
Veriügungen erforderlich. — Der Bagage-Train der Truppen-Division 
nächtigt in der Regel vereint.

D e ta il-A n ord n u n gen  für den D ien st und das V e rh a lten  
im L a ge r  sind von dem zur Führung des Lager*-Gommando Berufenen,
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wenn tlmnlich noch vor dem Einrücten iu das Lager zu treffen, damit 
dasselbe ohne Verzögerung bezogen werden könne.

E inrücken iu das L ager: in reglementsmäßiger Haltung. Die 
Abtheilungen marschieren auf den für sie bestimmten Plätzen mit 
Rücksicht auf die anzunehmende Lager-Form (Cavallerie mit dem 
zweiten Glied auf der vierten Pferde-Liuie) auf; Gewehre in Pyramiden 
ansetzen; Cavallerie, Artillerie und Train absitzen, alle Truppen ruhen.

Lager-H au pt-tPark -)W ache rückt {mit der Fahne) auf ihren 
Aufstellung-Ort, entsendet von dort die von ihr beizustellenden Lager­
und Train-Wachen.

D e ta il - Bestim m ungen. Unter-Abtheilungen überprüfen den 
Stand, melden das Ergebnis ihren unmittelbar Vorgesetzten Com- 
mandanten und beziehen hierauf das Lager.

Fuft-Truppen (Festung-Arlilleric) legen die RQslimgen hinter die Gewehr- 
Pyramiden.

Cavallerie: Escadrons-Commandanten lassen das erste Glied 30X, dann 
die Ungeraden beider Glieder 1.5X vorrücken; Pferde-Pflöeke unmittelbar vor 
den Pferden einschlagen; Pferde anhalftern and fesseln. Waffen und Pferde- 
Rüsiungen hinter den Pferden auf den Boden; je zwei Sättel über einander, 
Pferde-Decken zwischen dieselben, Carabiner an die Sättel angelehnt.

Batterien und Irains: Pferde-Pflöeke einschlagen, ausspannen (abpacken). 
Bei der Feld-Artillerie werden dann die Pferde auf ihre Plätze geführt, ange­
halftert und abgeschirrt; Kummete jedes Pferde-Paares mit den Leibern’ gegen 
einander (thunlichst auf einer Unterlage) hinter den Pferden auf den Boden; 
Riemenzeug (die Pferde-Decken darauf) über die Kummet-Deckeln derart, dass 
es den Boden nicht berühre ; Sättel über die Deckeln der paarweise aufgestellten 
Kummete; Waffen und Reitzeuge wie Cavallerie, unberittene Unteroffleiere und 
Bedienungs-Mannschatt, sowie überzählige Fahr-Kanoniere legen ihre Waffen 
vor sich nieder. Bei Gebirgs-Battorien werden nach dem Abpacken die Pack- 
Ladungen auf die betreffenden Linien getragen, hierauf die Tragthiere auf ihre 
Plätze geführt; sonst analog Feld-Artillerie. Trains: analog Artillerie.

Wird im Regiments-Verband gelagert, so begeben sich die Ab- 
theilungs-Gommandanten mit ihren Adjutanten (Inspection-Ghargen) 
zum Regimeuts-Gommandanten, um dessen Befehle eiuzuholeu. Untev- 
abtheilungs-Gommandanten und ihre Inspection-Ghargen sammeln sich 
vor der Mitte der Abtheiluugen und erwarten dort die höheren 
Anordnungen; sobald diese erfolgt sind, die Adjutanten hezüglicli 
Dienst und der rroviaut-Officier bezüglich Passungen das Erforderliche 
bekannt gegeben haben, begehen sich die Unterabtheihmgs-Gommau- 
danlen zu ihrer Truppe und verfügen ihrerseits das Nothwendige, 
insbesondere bezüglich Fassungen und Menage-Bereitung.

B ezieh en  eines H ütten - oder Z e lt -L a g e r : Mannschaft mit 
den dazu gehörigen Chargen nach dem Fassungs-Raum der Hütten 
(Zelte) derart abtheilen, dass der taktische Verband gewahrt bleibe. 
Rüstungen und Waffen in den Hütten (Zelten) uuterbringen.

O b liegen h e iten  nach dem B ez ieh en  des Lager. Sofort 
mit der Anlage von Latrinen beginnen (in gehöriger Entfernung seit- und 
rückwärts des Lager-Platzes; nach Thunlichkeit mit Blendungen um­
geben; durch Stangen mit Strohwischen, bei Nacht überdies durch
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Laternen kenntlich maclien). Verfügungen hinsichtlich Abkochen und 
Pferde-Wartuug, Ergänzung der Munitions- und Verpflegs-Vorräthe, 
Instand-Haltung des Material. Sonstige Lager-Einrichtung nach Bedarf. 
Herstellung von Verbindungen im Inneren desLagers; Gominunicationen 
nach außen; Herrichten von Brunnen, Tränken u. dgl.

A u fs ch r iften , Fahnen, L a te rn e n  für Haupt-,Stabs-Quartiere, 
Aufeutlialt-Orte der Brigadiere (Seite 264); Feld-Sanität-Anstalten 
(Seite 91); Munitions-Parks (Seite 21); Feld-Verpflegs-Anstalten (Seite 
50); abseits der Truppe vereiutlagerude Munitions-Wägen der Infan­
terie- und Jäger-Truppe (Seite 5). Sind die Lager-Plätze der Trains 
(nicht leicht auffindbar) abseits der Straße: an Slraßeu-Puukten, von 
welchen aus die Zufahrt geschieht, zur Bezeichnung der einzuschlagen­
den Richtung ebenfalls eine Fahne (Laterne) oder Ordonnanz.

4. Commando und Bienst im Lager.

Lager-Commando: der höchste (rangsälteste) unter den im Lager 
selbst befindlichen Gommandauten; bei einer vereint lagernden Brigade 
der Brigade-Gommandant. R ech te  und P flich te n : im allgemeinen 
jene eines Militär-Stations-Gommandanten.

W irku n gsk re is : umfasst insbesondere alle, den Dienst und das 
Verhalten im Lager betreffenden Angelegenheiten, welche einer einheit­
lichen Leitung bedürfen.

Maßregeln zur Sicherung des Lagers (insoweit dieselben nicht durch höhere 
Anordnungen getroffen wären), Regelung des Verhalten bei einem Alarm. —  
Regelung dos Lager-Dienstes und des Dienst-Betriehes Oberhaupt (insbesondere 
Lager-Wachen, Bereitschaft, Inspections-Dieiist, Patrouillen-Gang. Ausgabe der 
Befehle, Erkennung-Zeichen u. dgl). —  Aufrechthaltung der Ordnung und 
Disciplin; Regelung der gemeinschaftlichen Beschäftigungen und Verrichtungen, 
(ev.) Tagwache und Retraite. Abtheilen der Wachen, Anwendung der Signale, 
Entfernen aus dem Lager, Anzönden von Lager-Feuer, Fassungen (welche von 
mehreren Truppen an einem gemeinsamen Ort zu bewirken sind ); Handhabung 
der Militär- und Sanitäts-Polizei. — Maßregeln zum raschen und sicheren Ver­
kehr mit den Vorgesetzten Gommanden: Regelung des Ordonnanz-Dienstes; 
Bekanntgabe der Quartiere (Stand-Orte) der höheren Commandanten an die 
I.ager-Hauptwache, sowie an alle diejenigen, welche sie des Dienstes wegen 
kennen müssen u. dgl.

U n te rs te llu n g : auch in Lager-Angelegenheiten direct seinem 
unmittelbar voi'gesetzten Truppen-Gommando, in besonderen Fällen 
jedoch derjenigen Behörde, an welche er duixh die Natnr der Dienst- 
A^erhältuisse oder durch die getroffene Anordnung gewiesen wird.

F rü h -R apporte  seitens der lagernden Truppen (Trains) nur auf 
besondere Anordnung dem Lager-Gommaudo einzusenden.

Dienst-Betrieb im allgemeinen. A u sgeben  der B e feh le  für den 
ganzen Truppen-Körper: bei der Lager-Haupt- (Park-) Wache, deren 
Commandant auch alle von auswärts einlangenden Befehle, Meldungen 
und dienstlichen Mittlieiluugen entgegen nimmt. Bei einem aus ver­
schiedenen Truppen (Anstalten) bestehenden Körper bestimmt dessen
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Gommandant, wo die von ihm ergehenden Tags-Befehle ausgegeben 
werden und au Avelche Lager-Hauptwache die für ihn bestimmten Mel­
dungen, Rapporte und Mittheiluugen zu leiten sind.

E rkenn un g-Zeich en  gelten von Mittag zu Mittag; deren Aus­
gabe (Seite 265) und Verlautbarung wie im Frieden.

E n tfern en  aus dem L a ge r  nur nach Ermessen des Luger- 
Gommaudanten; Eilaubnis ertheilen für Officiere die Truppen-, für 
Mauuschaft die Uuter-Abtheiluugs- (Traiu-Theil-) Gomraandanten. Mann­
schaft erhält Erlaubnis-Scheine und darf das Lager nur bei der Lagei’- 
Haupt- (Park-) Wache oder bei einer hiefür bezeichueleu Lagei’-Wache 
(zu welcher ein Uuterofficier zu commandiereu) verlassen.

H erb e ih o len  der L a g e r-B ed ü rfn is s e  (Wasser, Holz, Stroh) 
und Leben s-M itte ln : wie bei Mai'sch-Rasteu (Seite 184).

W eid en  und Tränken der P fe rd e ; partienweise unter Auf­
sicht von Chargen; per Mann nur 1 Hand-Pferd. Um Unordnungen zu 
verhüten, können Posten aufgestellt werden.

Inspections-Dienst. Bei jeder Compagnie (Escadrou, Batterie) 1 Cor­
poral vom Tag, 1 Inspection-Gefreiter (-Soldat); bei jedem Bataillon 
(Division) oder abgetrennten Halb-Bataillon 1 Inspection-Feldwebel 
(-Wachtraeistei', -Feuerwerker) und 1 Inspections-Officier; für 2 oder 
mehr Bataillone, 4 oder mehr Escadroneu (Batterien) eines Regimentes 
1 Regimeuts-Inspection-Officier (Hauptmaun oder Rittmeister). Bei der 
Feld- (Gebirg-) Artillerie ein besonderer Park-Inspections-Dieust: per 
Batterie 2, per Munitions-Park (Golonne des Armee-Muuitious-Park) 
3 Bedienungs-Kanoniere. Von den Inspection-Feldvvebelu (-Wachtmei­
stern, -Feuerwerkern) verweilt abwechselnd einer bei der Lager-Haupt- 
(Park-) Wache seines Truppen-Körper (Train).

L a g e r- In s p e c t io n : wenn in einem Lager mehr als 4 Bataillone 
(6 Escadronen, 5 Batterien) vereinigt sind (bei geringerer Stärke nur 
dann, wenn Theile verschiedener Körper vereint lagern): 1 Stabs- (ev. 
Ober-) Officier; wenn bloß Theile eines Truppen-Körper auf einem Lager- 
Platz vereint sind, die rangälteste Inspection-Gharge.

B e r itten e  (Lager-) lu s p e c t io u -O ff ic ie r e  müssen ein ge­
satteltes Pferd in Bereitschaft haben.

Ordonnanz-Dienst. In das Division-Stabsquartier von jeder Bri­
gade und jeder außerhalb eines Brigade-Verbandes befindlichen Truppe 
oder Anstalt: 1 Unterofficier und 1 Soldat. Zum Brigade-Commaudo 
von jeder selbständigen Truppe oder Anstalt: 2 Soldaten. Zu derjenigen 
Lager-Hauptwache, bei welcher das Ausgeben der Befehle erfolgt, von 
jeder selbständigen Truppe oder Anstalt: 1 Soldat. Beistellung der 
Ordonuanzeu zu den höheren Gommaudeu nur dann, wenn sich diese 
im Lager oder zunächst desselben befinden.

Zubereitung der Kost für Ordonnanzen: durch jene Commandeu 
zu veranlassen, welchen sie beigestellt werden.
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Die Ordonnanzen haben, sobald aus dem Lager aufgebrochen wird, 
zu ihrer Truppe (Anstalt) einzurilcken.

Wach-Dienst.Ehren-Wachen (-Posten ): 1 Compagnie oder i/aEs- 
cadron zu Fuß beim Hoflager Seiner Majestät; zwei Ehren-Posten bei 
Erzherzogen, fremden Majestäten und deren Familien; ein Ehren-Posten 
beim Reichs-Kriegs-Minister, General-Inspector des Heeres, Feldmai- 
schall, Landwehr-Ober-Gommandanten, Armee- und Corps-Comman- 
danten in ihrem Territorium, bei politischen Landes-Ghefs oder sonst 
einem Vertreter Seiner Majestät.

S tabs-W achen  haben Kanzleien und Fuhrwerke zu bewachen? 
ev. den Ehren-Posten zu bestreiten; wenn thunlich von den Stabs' 
Truppen. Reichs-Kriegs-Minister und Armee- (Ober-) Gommaudant: 
1 Officier, 2 Unterofficiere, 1 Spielmann, 12 Soldaten. Gorps-Gommaii- 
dant: 2 Unterofficiere, 1 Spielmann, 12 Soldaten. Truppen-Divisionär: 
1 Unterofficier, 8 Soldaten. Brigadier: 1 Gefreiter, 4 Soldaten.

Lager-H au pt wache (stets nnter Gommando eines Officiers): 
bei Regimentern Compagnie (Escadron) mit Spielmann; bei Batail­
lonen (Divisionen) 1 Zug mit Spiehnann; schwächere Abtheilungeu 
statt der Lager-Haupt- eine Lager-Wache von 1 Unterofficier nnd 6 Sol­
daten, wenn erforderlich auch eine Train-Wache.

Lag  er - Wach e n (unter besonderen Verhältnissen, besonders in 
insurgierten Ländern, auch zum Schutz gegen Überfälle bestimmt) 
50— 100^ vom Lager entfernt, an Ort-Eingäugen, Weg-Knoten u. dgl.; 
bei Nacht mit Zugs-Laternen beleuchten. Anzahl nach Bedarf; jede 
1 Gefreiter, 3 Soldaten.

Tra in -W achen : je 1 Unterofficier, 1 Aufführer, 3 — 6 Mann; 
bewachen auch das bei der Truppe befindliche Schlachtvieh.

Park-W achen  verrichten im allgemeinen den Dienst der Lager- 
Hauptwache und sind zugleich dort, wo ein besonderer Park-Inspections- 
Dienst nicht verrichtet wird, zur Bewachung des Parkes bestimmt. Bei 
Batterien 1 Unterofficier, 6 Mann; bei Batterie-Divisionen, Regimenteni 
und Ärmee-Munitious-Pax'ks 1 Officier, 1 Trompeter und soviel Unter- 
ofliciere (Vormeister) und Kanoniere, dass auf jede der lagern den Batterien 
(Munitions-Golonnen) 5 — 6 Mann entfallen. Bei Trains: für je 50 (bei 
Feld-Verpflegs-Magazinen für je 100) Wägen und für je 100 Stück 
Schlachtvieh ein Posten (per Posten 1 Aufführer und 3 Manu); bei 
größeren Train-Körpern sind die Park-Wachen von Officieren zu com- 
maudieren und ihnen die uötlnge Zahl von Unterofficiereu, w-enn thun­
lich auch ein Trompeter beizugebeu. Wenn die Park-Wache auch die 
Lager-Wachen aufzustelleu hat, ist sie angemessen zu verstärken.

V erstä rku n g  der W achen: falls der Lager-Haupt- (Park-) 
Wache und den Lager-Wachen auch die unmittelbare Sicherung des 
Lager gegen Überfälle zukommt; bei isolierten Artillerie- und Train- 
Körpern dann die Bedeckungen hiezu verwenden.



204.

V erh a lten  der W achen: alle müssen stets feldmäßig gerüstet, 
Cavallerie-Wachen grundsätzhch zu Pferd sein (Gavallerie-Posten zu Fuß). 
Zur Ehreu-Bezeigung treten (von Ehren-Wachen abgesehen) nur Lnger- 
Haupt- (Park-) und die etwa im Inneren des Lager aufgeslellten Stabs- 
Wachen unter das Gewehr, u. zw. nur vor: Allerhöchster IIerrs(diaft; 
Mitgliedern des Kaiser-Hauses; Generalen (vor Oberst-Brigadieren nur 
die eigene Stabs-Wache); Fahnen der bewaffneten Macht; Truppen, 
welche von Officieren mit gezogenem Säbel cominandiert werden. In 
Feindes-Nähe kein Spiel schlagen (blasen). Keine Ablösungs- und Früli- 
Rapporte.

Bereitschafts-Dienst: nach Anordnung des Lager-Commandanlen ; 
stets ganze Abtheiluugen oder Lnter-Abtheilungen bezw. Theile der- 
•selben. Falls eine erhöhte Kampf-Bereitschaft geboten ist: an einem 
geeigneten Platz außerhalb des Raumes der lagerndenTruppe aufsfeilen. 
Officiere und Mannschaft gerüstet, Gewehre in Pyi-amiden; Gavallerie 
legt die Garabiner ab.

Signale; werden bei der Lager-Haupt- (Park-) Wache gegeben ; 
nur bei Annäherung der Allerhöchsten Herrschaft, eines Mitgliedes des 
Kaiser-Hauses oder eines Vorgesetzten General hat ein Spielmann jener 
Abtheilung, bei welcher der Ankommende zuerst bemerkt wird, das 
Avertissement-Signal zu geben, worauf die Lager-Haupt- (Park-) Wache 
es abnimmt. Wenn mehrere Truppen-Körper auf einem Platz vereint 
lagern: vor jedem Signal für alle „dreimal Ilabt-Acht (drei Wirbeln)“ : 
vor jedem Signal für einen Truppen-Körper dessen (Regiments-) Ruf. 
In Feindes-Nähe darf außer „Alarm“ kein Signal gegeben werden.

5. Militär- und Sanitäts Polizei.
Umfasst alle Verfügungen bezüglich R e in lic h k e it  im Lager, 

Etablierung von Sch läch tere ien , Beaufsichtigung der M arketen der 
und von G iv il-Person en , Erhaltung der Lager-O rdn u n g.

Gefallenes Vieh und nicht verwendete Schlachtung-Abfälle wenig­
stens 600 Schritte vom Lager entfernt mindestens 2 m tief eingraben.

6. Alarmierungen.
A la rm -S ig n a l wird auf Anordnung des Lager-Gommandanten, 

in besonders dringenden Fällen auf Befehl des Lager-Inspections- 
Officier oder des Commandanleu der Lager-Haupt- (Park-) Wache 
gegeben; ist von allen Spielleuten abzunehmen und so oft als 
nöthig zu wiederholen. Für besondere Fälle (Alarmierung größerer, 
nicht auf einem Lager-Platz vereinigter Körper): Kanouen-Schüsse,
Signal-Raketen, Feuer-Signale u. dgl.; bei deren Wahrnehmung sofort 
„Alarm“ blasen (schlagen).

V erh a lten ; mit aller Beschleunigung und in voller Rüstung 
ausrücken, u. zw. (wenn kein anderer Alarm-Platz bestimmt wäre)
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mit dem ersleu Glied der vordersten Abtheilung auf der Formie- 
rimgs-Linie: außerhalb des Lager Befindliche sofort einrücken; alles, 
was während des Marsches zum Train gehört, begibt sich zu dem­
selben; Fahne wird abgeholt. Lager-Haupt- (Perk-) Wache, Lager-, 
Stabs- und Train-Wachen bleiben stehen, bis der Lager-Cominandant 
ihr Einziehen anordnet, oder werfen sich erforderlichen Falles mit 
der Lager-Bereitschaft dem Feind entgegen; Park-Inspectionen rücken 
zu ihrer Truppe ein.

B. Cantonierungen.
( V e r p f l e g u n g  in Cantonierungon: Seite 65. S a n i t ä t s - V o r k e h r  un-  

gon:  Seite 102. S i c h e r u n g  von Cantoniorungeii: Seite 222. D i s p o s i t i o n e n  
für Ca7itoniorungen: Seite 285.)

IVIarsch-Cantonierungen: werden nach zurückgelegtem Marsch in 
der Absicht bezogen, die Bewegung am nächsten Tag fortzusetzen; in 
der Regel (um die Mai'sch-Leistungen einzelner Truppen nicht erheblich 
zu steigern) nur die an und zunächst (nicht über 4 der Marsch- 
Linie gelegenen Ortschaften für die Unterbringung der Truppen zu 
benützen (daher zumeist Noth-Unterkünfte).

O rtsch a fts -Lager : falls nicht alle zur Unterbringung in einem 
Ort bestimmten Truppen unter Dach gebracht w êrden, den im Freien 
verbleibenden Truppen (-Theilen) unter Aufrechthaltung ihres taktischen 
Verbandes im Ort oder zunächst desselben Lager-Plätze zuweisen. Erhei­
schen zur Aufrechthaltung der Ordnung und Disciplin strenge militär­
polizeiliche Maßnahmen. Bei zweckmäßiger Anordnung derselben wdrd 
sich in der Regel ein genügender Grad von Gefechts-Bereitschaft erzielen 
lassen; daher zur Schonung der Truppen auch in Feindes-Nähe nach 
Thunlichkeit anwenden.

Länger dauernde Cantonierungen. Breite und Tiefe des Cantonie- 
rungs-Raumes annähernd gleich; sonst lieber in die Tiefe als in die 
Breite ausdehuen. ludustrie-Bezirke und Städte für Fuß-Truppen und 
Artillerie, das flache Land für Cavallerie und Trains.

R au m -E rfordern is  (Maßstab hiefür die Bevölkerung.s-Ziffer): 
innerhalb eines Raumes von 400—500 km- befinden sich in gut 
cultivierten Ländern (ohne größere Städte einzurechnen) durchschuiitlich 
3.000 — 3.600 Feuer-Stellen (4— 5 Leute auf eine Feuer-Stelle). Zu 
berücksichtigen: Beschäftigung und Lebensweise der Bewohner, Bau- 
Art der Häuser, größere Etablissements etc. In gut cultivierten 
Gegenden bei bequemer Bequartierung 5 — 6 (bei enger 12—-14), 
in mittelgut cultivierten Gegenden, bei bequemer Bequartierung 
(ohne Quartier-Verpüegung) 2—4 (bei enger Bequartierung 5 — 8) Mann 
per Feuer-Stelle rechnen. Bei mittlerer relativer Bevölkerung und ent­
sprechender Wohlhabenheit derselben braucht eine Infanterie-Truppen- 
Division bei enger (weiter) C'antonierung 1'7 (3'5), analog ein Corps 
4'5 — 5 (11 — 12) mrm^. Sind Landes-Bewohner arm, Häuser klein (ohne
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Scheuern), keine größeren Etablissements vorhanden: bei enger Bequar- 
tierung 3— i  Mann per Feuer-Stelle. Bei ganzer oder theilweiser Ver­
pflegung durch den Quartier-Träger die Cantonierung mehr ausdehnen.

Alle in einem Raum von 400— 500 km^ cantonierendeu Truppen 
können im Lauf eines Tages für den nächst folgenden Tag auf jeden 
Punkt des Gantonierungs-Rayon versammelt werden.

E rh o lu n gs-C an ton ieru n gen  sind w e ite  Cantonierungen. 
(Möglichste Bequemlichkeit, Ressourcen ausnützen.) Würde die Ausdeh­
nung der Armee so groß, dass ihre Vereinigung mehrere Tage erfordert: 
zur Sicherung dieser Vereinigung womöglich hinter einem deckenden 
Hindernis cantonieren oder die Sicherung-Sphäre hinaus schieben.

V ersam m lungs-C an ton ierun gen  sind enge Cantonierungen 
im Marsch-Echiquier). Ausdehnung hängt weniger von der Belags- 
Fähigkeit der Gegend, als von den Absichten des Feldherren ab; oft 
wird ein großer Theil der Armee Noth-ünterkunft, ja selbst Frei-Lager 
beziehen müssen. Jedenfalls müssen die Corps binnen 24 Stunden auf 
den Vorrückungs-Linien zur Offensive bereit stehen oder (wenn Defen­
sive unvermeidlich wäre) doch binnen 48 Stunden selbst auf einem 
Flügel zur Schlacht vereinigt werden können.

C an ton ieru ngen  bei E insch ließu ng fe s te rP lä tz e  (XXIIL 
Abschnitt)sind am engsten. WassichinnerhalbderEiuschließungs-Ring- 
zone an Unterkünften vorfindet, wird benützt; für größere Unterstützungen 
und Reserven, deren Aufstellungs-Punkte von anderen Rücksichten ab- 
hängen, Zelt-Lager anwenden oder zur Herrichtung künstlicher Unter­
künfte schreiten (Hütten-Lager, Baracken, Erd-Hütten)

1. Ausmitteliuig- mul Zuweisung der Cautonieriiiigen.

A u sm itte ln d e  Organe: von den größeren Armee - Körpern 
(wenn thunlich) quartier-regulierende Generalstabs-Officiere mit den 
nöthigen Gehilfen (ev. auch ärztlichen und Intendantur-Organen); von 
den Haupt- (Stabs-) Quartieren, Truppen und Anstalten Quartier-Regu­
lierende und Quartier-Macher (Seite 169). Wenn diese nicht voraus 
gesendet werden können, sowdein Feindes-Nähe: analog Ausmittelung von 
Noth-Unterkünften (Seite 170).

Zuw eisung der Gau ton ierungs-Räunie: nach operativen und 
taktischen Rücksichten; taktischen Verband thunlichst wahren. In 
Feindes-Nähe auf die wechselseitige Unterstützung der einzelnen Waffen 
bedacht nehmen; Artilleide und Trains, insow’eit zu ihrer Sicherung 
nothwendig, im Verein mit Fuß-Truppen oder Gavallerie und mehr in 
der Mitte des Gantonierungs-Bereiches unterbringen; selbst Gavallerie 
soll, wenn sie in vorderster Linie sein muss, gemeinschaftlich mit Fuß- 
Truppen cantonieren. Sonst der Bequemlichkeit der Truppen und den 
Bedürfnissen der einzelnen Waffen Rechnung tragen; um Quartiere und 
Stallungen möglichst zu veiuverten, die berittenen Waffen auf die
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Fuß-Truppen vertlieileu; Train wird in der Regel mit seiner Truppe 
vereint. Stäbe möglichst dort bequartieren, wo es zur raschen Vermit­
telung des dienstlichen Verkehr (in Feindes - Nähe insbesondere zum 
sclmelleu Ertheilen der Dispositionen) am zweckmäßigsten erscheint.

D eta il-V ork eh ru n gen : hiezu ertheilen die quartier-regulieren- 
den Oeneialstabs-Ofiiciere, nach Maßgabe der ihnen von ihrem höheren 
Commando zugekommeiien Directiven, den Quartier - Regulierenden 
I-Machern) die erforderliclien Weisungen. Letztere danach und im Sinn 
der von ihrem Commando erhaltenen Weisungen das Weitere bewirken.

Wenn mehrere Truppen in einem Ort zu cantonieren haben, sind 
ihnen die Ort - Abschnitte zuzuweisen und diese (ev. auch Gassen und 
Häuser) durch Aufschriften oder in sonst leicht erkenubarer Weise zu 
bezeichnen; wo nöthig, Wegweiser anbringen. Können nicht alle zur 
Unterbringung in einem Ort bestimmten Truppen unter Dach gebracht 
werden ; auch Lager-Plätze ausnütteln.

M eldung au den Com m audanten: so bald als möglich seitens 
des quartier-regulierenden Generalstabs-Officier über die Vorbereitungen. 
Der Cominandant gibt sodann die Anordnungen für das Beziehen der 
Gantonierung; er bestimmt, falls nicht alle Truppen unter Lach gebracht 
werden können, welche von ihnen zu cantonieren und welche zu lagern 
liaben, oder er weist jeder Truppe einen Ort-Abschnitt zu und überläst 
es dem betreffenden Unter-Gommandanten, das Weitere zn entscheiden.

2. IJezioheii und Einrichten der Cantonierungr.

Detail-Anordnungen für den Dienst und das Verhalten in der Can- 
Lonierung sind, damit diese (bezw. Ortschafts-Lager) ohne uunöthige 
Verzögerung bezogen werden können, von den Gommaudauten sowie 
von den zur Führung des Militär-Stations-Commando Berufenen thun- 
lichst vor demEinrOcken zu treffen. (Alarm-Instruction: Seite286.)

Treffen Truppen und Anstalten vor dem betreffenden höheren 
Gonimando im Gautonieruugs-Bereich ein (oder könnten ihnen die für 
das Beziehen der Gantonierung erforderlichen Befehle überhaupt nicht 
rechtzeitig gegeben werden), so haben die quartier - regulierenden 
Generalstabs-Officiere im übertragenen Wirkungskreis die hiefür uner­
lässlichen Weisungen selbst zu ertheilen.

E inrückung in die G anton ierung: unterBerücksichtigungder 
durch die Verhältnisse gebotenen Vorsichts - Maßregeln, wie in Marsch- 
(End-) Stationen (Seite 186). Flat in Feindes - Nähe nicht schon eine 
Truppe den Ort passiert: erst daun einrücken, bis die Sicherungs-Truppen 
den Ort passiert (durchSucht) haben. *■

O b liegen h e iten  nach dem B ez ieh en  der G an ton ieru n g: 
die beizustellendeu Ordonnanzen (Seite 208) entsenden; alles Nöthige 
hinsichtlich Abkochen und Pferde-Wartung, Ergänzung der Munitions­
und Verpflegs-Vorräthe, Instandsetzen des Material veranlassen. Mit der
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etwa nöthigenEinrichtung derCantonierung beginnen: Gommunicationen 
(besonders mit Hinblick auf eine rasche Concentrierung) herstellen; die 
vorhandenen Verkehrs- und Verbindungs - Mitteln durch neue Tele- 
graphen-Linien, Telegraphen- oder Post-Ämter, Ordonnanz-Gourse, ev. 
auch durch Einrichtung eines Signal-Dienstes u. dgl. vervollständigen, 
soweit es die rasche Vermittelung des diensiliclien Verkehr erheischt. 
Eisenbahn-, Schiffahrt-, Telegraphen-Linien etc. wenn nöthig gegen 
feindliche Unternehmungen sichern. Post- und Telegraphen-Wesen dem 
militärischen Bedürfnis entsprechend regeln.

3. Coiiiiumido und Dienst in Cantonierungen.

IVlilitär-Stations-Commando: in jeder Gantonierung-Station (jedem 
Ortschafts-Lager). Hat außer den ihm sonst zukommeudeu Rechten und 
Pflichten hinsichtlich Einrichtung der Gantonierung im Sinn der 
höheren Befehle die erforderlichen Detail-Anordnungen zu treffen; 
hieher gehören bei Ortschafts-Lager auch alle Verfügungen, um den 
Lager- und Gantonierungs-Dienst in Einklang zu bringen (Regelung der 
gemeinsamen Angelegenheiten, Festsetzung der von den lagernden 
Truppen etwa beizustellenden Wachen und Bereitschaften u. dgl.)

F rü h -R apporte  seitens der Truppen (Anstalten) sind in Marsch- 
Gantoniex'ungen (Ortschafts-Lagern) nicht einzusenden.

Platz-Commando: bei länger dauernden Gantonieruugen in jeder 
größeren Station (sofern sich nicht schon ein Platz-Gommando daselbst 
befindet) aufzustellen; oder ein S ta tion  - O ffic ie r  zu bestimmen. 
Gommandierung und Überwachung des Gantonierungs- (Wach-, Bereit­
schafts-, Inspections-) Dienstes fällt den Platz-Gommanden nur dann zu, 
wenn der Militär-Stations-Gommandant nicht einen Truppen-Gomman- 
danten damit betraut.

Dienst-Betrieb: im allgemeinen wie in Garnison-Orten. Truppen- 
Körper (Abtheilungen), w'elche bei Anwendung des Ortschafts-Lager 
lagern müssen, benehmen sich (insoweit vom Militär-Stations-Gommando 
nichts anderes bestimmt wurde) wie im Lager.

W achen: in jeder Gantonierung - Station eine Stations- (Haupt-) 
Wache; Stärke den jeweiligen Verhältnissen angemessen. Zur Hand­
habung der Militär-Polizei, Beobachtung von Alarm-Zeichen und (wenn 
nothwendig) zum Schutz gegen den Feind: an den Orts-Ausgängen und 
wichtigen Punkten Gantonierungs - Wachen (-Posten) aufsteUen und 
Patrouillen entsenden. Ehren-Wachen (-Posten), Stabs-, Train- und Park- 
Wachen wie im Lager (Seite 203).

Auf der Stations- (Haupt-) Wache soll eine Quarkier-Lisie über die höheren 
Befehlshaber, Kanzleien und Anstalten vorhanden sein. Gantonierungs- und 
Train-Wachen treten nicht unter das Gewehr; nur Schnarr- und Ehren-Posten 
leisten die Ehren-Bezeigung. In Marsch - Cautonierungen (Ortschafis-Lageru 
wie im Lager. Ehren-Wachen treten unter das Gewehr nur vor; der Allerhöchsten 
Ilerrschaft, Mitgliedern des Kaiser-Hauses, Reichs-Kriegs-Minister und anderen 
Wflrden-Trügern innerhalb ihres Bereiches.
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Ber e itsch a ften  und O rdonnanzen : wieimLager(Seite 202 und 
204). Bereitschaften müssen in Feindes-Nähe stets in Localitäten (Alarm- 
Quartieren) vereint gehalten werden. Ordonnanzen überdies zur Stations- 
(llaupt-) Wache von jeder selbständigen Truppe (Anstalt) 1 Soldat; zum 
Militär-Stations-Commando nach Bedarf.

E n tfernen  aus der C an ton ieru n g  - S ta tion  (dem Ort­
schafts-Lager) außer Dienst: nur nach Ermessen des Militär-Stations- 
Commandauten; Ertheilen der Erlaubnis und Ausslelleu von Erlaubnis­
scheinen wie im Lager (Seite 202).

fa s sn n g en  (Herheiholen von Wasser, Holz, Stroh und Lebens- 
Mitteln), R eq u is it io n en  und F ou rag ieru n gen  , W eiden  und 
Tränken der Pferde: nach den für Lager geltenden Bestimmungen.

S ign a le : in Marsch - Cantonierungen (Ortschafts - Lagern) bei 
Feindes-Nähe außer „Alarm“ kein Signal.

4. Militär- und Sanitäts-Poiizei.

Im allgemeinen analog den bezüglichen Bestimmungen für Platz- 
Commandeu der Haupt- und Stabs-Quartiere (Seite 124) und wie im 
Lager (Seite 204). Verdächtige Personen erforderlichen Falles dem nächsten 
Haupt- (Stabs-) Quartier, Verbrecher wdder die Kriegsmacht des Staates 
unbedingt dem nächsten Militär-Gericht übergeben.

Im Feindes-Land alle Post-Sendungen unter militärische Controle 
stellen; die Post Oberhaupt gleich in Beschlag nehmen; den Post-Ver­
kehr, selbst nach den vom Feind nicht besetzten Gegenden, wenn iiölhig 
ganz einstellen. Civil-Behörden zur energischen Fortsetzung ihrer Thätig- 
keit auffordern und bei Ausführung ihrer Amts-Pflichten unterstützen, 
zugleich aber sorgfältig überwachen; hiebei ihnen nur jene Änderungen, 
Beschränkungen und Erfordernisse vorschreibeu, welche die Verliält- 
uisse erheischen.

Nach Umständen das Glocken-Läuten, in Gebirgs-Gegenden das 
Rufen von Berg zu Berg, sowie die Anwendung sonstiger zur Verstän­
digung dienender Zeichen untersagen. In Feindes-Nähe den Orts-Bewoh­
nern streng auftragen, bei Alarm in den Häusern zu bleiben und nachts 
die Fenster zu beleuchten.o. Alarniicrniiifcn,

A llg em e in e  A la rm ieru n g  der Truppen des Cantonierungs- 
Bereiches: nur der oberste Befehlshaber hiezu berechtigt. Wo es geboten 
erscheint, muss der Befehl hiezu, gleichzeitig mit dem Alarm Zeichen 
in der Station des Ober-Befehlshabers, schriftlich, wenn thunlich tele­
graphisch in die anderen Stationen ertheilt werden.

A la rm ieru n g  in den e in ze ln en  C an ton ieru ng-S ta - 
tiou en  (Ortschafts-Lagern): wie in Garnison-Orten. Zu derselben sind 

Handbuch. 14-
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die Militilr-Stations-Gommandanten, bei Gefahr im Verzug auch die im 
Garnison-Inspections-Dienst Stehenden (wo keine solchen fungieren, die 
Truppen-Inspection-Officiere) und die Commandanten der Stations- 
(Haupt-) Wachen befugt.

XYl. Aufklaruiig-s- und Siclieruiigs-Dieiist.
A. Aufklärungs-Dienst.

S ich eru n gs -lru p p en  klären in der Regel nur insoweit auf, als 
es zu ihrer taktischen Sicherung notliwendig ist. Nachrichten-Patrouillen 
(-Detachements) entsenden sie nur über besonderen Befehl.

Nachrichten-Patrouillen (welche weiter, als für die taktische Siclie- 
rung erforderlich, entsendet werden). Den Commandanten mit Umsicht 
(in belangreichen Fällen unter den geeignetesten Ob er-Officieren) wählen; 
auf Eignung der Mannschaft Rücksicht nehmen, .jene der Gavallerie 
muss gut beritten sein. Stärkeren Infanterie- (Jäger-) Patrouillen für den 
Ordonnanz-Dienst Reiter beigeben. Um Nachrichten-Patrouillen zu 
größeren Marsch-Leistungen zu befähigen, können sie, wenn es die Um­
stände gestatten, mit leerem Sattel (bei den Fuß-Truppen ohne Tor­
nister, ev. auf Wägen) abgesendet werden.

Den Patrouille-Gommandariten womöglich persönlich abfertigen. 
Ihm bekannt geben: wohin (ev. auch wann und von wo aus) er zu melden 
hat; ob und inwieweit ihm die dem Commandanten eines Nachrichten- 
Detachements zustehendeu Befugnisse zukommen. Wichtige und um­
fassende Aufträge schriftlich. Erkennung-Zeichen.

Nachrichten-Detachements (welche weiter als einen Tag-Marsch 
Vordringen, längere Zeit in der Nähe des Feindes verweilen müssen 
oder ihre Aufgabe voraussichtlich nicht ohne Kampf durchführen 
können) ist größere Freiheit des Handeln eingeräumt; entsenden ihrer­
seits Nachrichten-Patrouillen; trachten dem Gommando, von welchem 
sie abhängen, wenigstens einmal im Tag Nachricht zu geben.

Gommandant ist ermächtigt: das Detachement im Bedarfsfatl nach 
eigenem Ermessen (durch Recjuisitionen oder Einkäufe, Verwendung 
des Reserve-Verpflegs-Vorrath, Auszahlung des Relutum oder von 
Quoten desselben u. clgl.) zu verpflegen; Briefschaften, Telegramme 
und sonstige Gorrespondenzen mit Beschlag zu belegen und „Personen 
aufzuheben“ . Er muss jedoch über derartige Maßregeln unter Begrün­
dung derselben nach der Rückkehr berichten.

Aufklärungs-Dienst durch selbständige Cavallerie-Körper (vor der 
Front oder in der Flanke einer Armee) wird vorwiegend durch Nach­
richten-Patrouillen und -Delaehements betrieben. Dem Gommandauteii
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die aufzuklärenden Räume, wenn nöthi^ auch besondere Linien oder 
Funkte, unter Umständen auch die tagweise zu erreichenden Abschnitte 
bestimmen. (Näheres hierüber; Seite 290.)

Breite der aufzuklärenden Zone muss die Armee-Front über­
greifen, daher unter größeren Verhältnissen in Abschnitte für je eine 
Cav.-Trupp.-Division getheilt werden (30—40 km Breite). Gliederung 
eines größeren Gaviillerie-Körpers im Aufklärungs-Dienst:

Für sp ec ie lle  A u fk lä ru n g -Z w eck e  (Herstellung der Fühlung 
mit dem Feind): selbständige Ofüciers-Nachrichten-Patrouillen, Nach- 
ricliteu-Detachements oder Streif-Corps.

N ach rich ten -D etach em en ts  (normal 1, ausnahmsweise Vs 
oder 2 Escadronen) mit auf circa 10 km vorgeschobenen Nachrichteu- 
Patrouilleu; Aufklärungs-Breite (wenn 1 Esc.) 10— 15 hn\ Verbindung 
mit dem Gros durch Ordounanz-Gours (eventuell Cavallerie-Telegraph).

Gros der G ava lle r ie -K ö rp e r, so stark als möglich und am 
besten uugetheilt auf 25 — 30 km hinter den Detachements auf der 
wuchtigsten und möglichst central gelegenen Marsch-Linie; sichert sich 
selbständig. Verbindung mit Armee-Gommando durch Telegraph (Ga- 
vallerie-Telegraphen-Abtheilung) und Ordounanz-Gours.

B e ig e geb en e  In fa n ter ie -  (Jäger-) T ru ppen  folgen der 
Gavatlerie von Abschnitt zu Abschnitt und halten jeden solchen so 
lang besetzt, bis die Cavallerie den nächsten erreicht hat; zur Erzie­
lung größerer Marsch-Leistungen können die Tornister, ev. diese Truppe 
selbst auf Wägen befördert werden. Train thunlichst beschränken; even­
tuell nur Muuitions- und Sanitäts-Wägen mituehmen, Verpflegung 
requirieren.

Aufklärungs-Dienst der Divisions-Cavallerie. Diese versieht in erster 
Linie den Dienst bei den Sicherungs-Truppen und bei der Haupt- 
Truppe; der entbehrliche Theil kann als aufklärende Gavallerie vorge­
schoben w'erden. Ihre Bew'egungen stets so einrichten, dass sie die 
Verbindung mit dem eigenen Armee-Körper niemals verliere und im 
Bedarfsfall zur Hand sei. Daher für weitere Entsendungen im allge­
meinen nur Nachrichten-Patrouillen (-Detachements); diese, sowie die 
Divisions-Gavallerie selbst, w'eun sie dem Armee-Körper weit voraus 
geeilt wäre, können auch über Nacht außen belassen werden.

Sind selbständige Gavallerie-Körper im Aufklärungs-Dienst thätig, 
so soll die Divisions-Cavallerie nach Thunlichkeit in Fühlung mit den­
selben treten.

Kundschafter können, selbst gegen Entlohnung, entsenden: alle 
Gommandanten, welchen die Einziehung von Nachrichlen über den 
Feind obliegt (Gommandanten selbständig auftretender Truppen, in 
größeren Verbänden auch jeder Colonnen- oder Gruppen-Gommandant); 
Gommandanten der Sicherungs- und Aufklärungs-Truppen.

Den als Kundschafter sich legitimierenden Personen ist unter Auf- 
reclithaltung der nolhigen Vorsiclit in ausgiebiger Weise Vorschub zu

14*



212

loisten und Schutz zu gewähren. Die von Feindes-Seite kommenden 
Kundschafter unter Bedeckung, ohne Verzögerung (mithin auch ohne 
Verhör) an jenes Commando senden, zu welchem sie gebracht zu wer­
den verlangen; beim Geleiten dafür sorgen, dass sie weder durch 
Gespräche noch Augenschein Verhältnisse erfahren, aus deren Kenntnis 
oder Verbreitung der eigenen Armee Nachtheil erwachsen könnte.

Kriegs-Gefangene, Deserteure und Civil-Personen (insbesondere 
die Vorstände und sonst als angesehen und wohl-unterrichtet geltende 
Einwohner der im Bereich dei' Truppe befindlichen Orte) bezüglich des 
Feindes vornehmlich (u. zw. abgesondert von einander) befragen über: 
Stellung und Marsch-Richtung, Stärke, Waffen-Gattung und Truppen- 
Körper (Kennzeichen derselben), Verpflegung und Unterkunft, Absichten 
und Zustand des Feindes, Namen der Gommandanten. Kriegs-Gefan­
genen und Deserteuren überdies alle Papiere abuehmen und diese durch 
die Vorgesetzten Commanden (ev. mit jenen Personen) an das Armee- 
Gommando leiten; verdächtige Personen genau untersuchen und nach 
Umständen (unter Anzeige der den Verdacht begründenden Daten) in 
das Armee-Hauptquartier senden.

Post-Sendungen (Zeitungen, Briefe, sonstige Schrift-Stücke), sowie 
die jüngsten Post-Acten, Register über die abgegangenen und eingelau- 
fenen Telegramme, die letzten Schrift-Stücke der Behörden, ev. auch 
die Correspondenzen und Aufzeichnungen einflussreicher Persönlich­
keiten: im Feindes-Land, insoweit es Zeit und Umstände gestatten, in 
Beschlag nehmen und durchsehen; die wichtigeren durch die Vorgesetz­
ten Gommanden dem Armee-Gommaudo einsendeu, alle übrigen zurück­
stellen. Wenn keine Zeit zur Durchsicht, das gesammte Material unter 
Bezeichnung des Eigeuthümer dem Armee-Gommando übermitteln.

Meldungen betreff des Feindes haben vornehmlich zu enthalten: 
wo und wann er gesehen wurde; wie stark und aus welchen Waffen- 
(Truppeu-) Gattungen er zusammengesetzt war; ob und ev. wohin er 
marschierte, ob er lagerte oder ob er sich in einer Aufstellung befand; 
Spuren und Anzeichen, welche auf die Anwesenheit des Feindes in einer 
Gegend schließen lassen. Vom Gegner zurück gelassene Papiere und 
Gegenstände, welche über denselben Aufschlüsse zu geben geeignet sind, 
wenn nöthig und zulässig, eiiisenden. In vielen Fällen ist es auch wich­
tig zu wissen, ob der Feind dort, wo er verinulhet wurde, nicht anwesend 
is t; ob sich während einer gewissen Zeit vorausgesetzte oder bekannte 
Verhältnisse nicht geändert haben. Aus jeder Meldung soll zu ent­
nehmen sein, wann und wo eine Wahrnehmung gemacht worden ist, 
Wenn gleichzeitig an mehrere Stellen gemeldet wurde, dies erwähnen.

Meldungen im Aufklärungs-Dienst sollen thunlichst schriftlich (ev. 
auch telegraphisch) erstattet und im offenen Gouvert versendet werden; 
Couvert als Empfangs-Bestätigung dem Überbringer zurück geben.

Meldungen der Nachrichten-Patrouillen, welche für den Gomman­
danten der Haupt-Truppe Wichtigkeit haben, sind von dem Gommaudo,
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welches die Ahseiiduiig der Pairouille veranlasste, zu vidieren, eventuell 
zn ergänzen und ohne Verzug weiter zu senden; passieren solche 
Meldnngen beim Commandanten der Sicherungs-Truppen, so sind sie 
von diesem gleichfalls zu vidieren. Meldungen von geringerem Belang, 
oder welche erst zusammengefasst Wert besitzen, zurück behalten und 
seinerzeit zu einem Gesammt-Bild der Situation vereinen.

B. Sicherungs-Dienst.
An ordn u n g der S icherung. Jeder Gommaiidant einer selb­

ständig auftretenden Truppe, in größeren Verbänden auch jeder Cnlonnen- 
(Gruppen-) Gommaiidant, ist verpflichtet, für deren Sicherung aus­
reichend zu sorgen; den Gonnnaudauten der Flügel-Golonnen (Gruppen) 
kommt überdies auch ohne besonderen Befehl die Flanken-Sicheruug zu. 
Wenn nicht besondere Umstände eine Ausnahme bedingen, wird bei 
Vormärschen den Marsch-Sicherungs-Truppen am Ende des Marsches 
auch das Aufstellen der Vorposten, bei Rückmärschen aber den Vor­
posten der Dienst der Nachhut Zufällen.

S ich eru n gs-T ru pp  en: i/g oder noch weniger, höchstens aber 
V4 der ganzen Truiipe; taktischen Verband möglichst aufrecht erhalten. 
Den Sicherungs-Truppen sind (wo es angeht) auch Gavallerie-Abthei- 
lungen, nach Bedarf auch Gescliütze und technische Truppen .oder 
Infanterie- (.Jäger-, Gavallerie-) Pionniere, ev. auch Ililfs-Plätze, Signal- 
Stationen u. dgl. beizugebeu. Den Gefechts-Train nehmen sie nur auf 
besondere Anoi'dnung mit. — Isolierte Artillerie- und Train-Körper 
werden durch ihre Bedeckung (Train-Wache) gesichert.

Entfernung der Sicherungs-Truppen vom Gros nach der Zeit be­
messen, welche dieses zum Übergang in die Gefecht-Stellung beuöthigt.

1. Marscü-Sicheniii!?.
Die Marsch-Sicherungs-Truppen sollen bezüglich Verbindung mit 

der Haupt-Truppe von dieser aus geleitet werden.
Sicherungs Dienst im Vormarsch. Befinden sich mehrere Truppen- 

Divi.sioneu auf derselben Marsch-Linie: nur Tete-Division die Vorhut aus- 
scheiden. Vorpatrouille führt ein Officier. Während der Operationen 
dürfen Givil-Personen niemals über die Vorpatrouille hinaus.

G 0 m p a gn i e (E s c a d r o n). Vorpatrouille: 2 Schwänne (1 Patrouille) 
auf 400 — 600ÍÍ von der Haupt-Truppe. Nachhut: 1 Schwarm oder 
Rottenpaar (1 Rottenpaar) 100^ hinter der Haupt-Truppe.

B a ta illon  (D iv ision ). Vorpatrouille: i/a Gompagnie (1 Zug) auf 
GOO— 1.000^vor der Haupt-Truppe. Nachhut: l Schwarm (l Patrouille) 
100^ hinter der Haupt-Truppe (bezw. Train).

In fa n te r ie -  (G ava lle r ie -) R egim en t. Voriiatrouille: 1 Zug 
auf 400— 600^(1 Zug oder Patrouille auf GOO-—1.000^) vom Vortrab.
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Dieser; DV4 Comp. (3 bezw. 1% Züge) aufl.OO()X von der Haupt-Truppe. 
Nachhut: i  Zug (1 Patrouille) hinter der Haupt-Truppe (bzw. Train).

In fa n te r ie -  (G ava lle r ie -) B rigade. Vorpatrouille: </., Com­
pagnie (1 Zug) auf 400— 600^ vom Vortrab. Dieser: 3*/.) Compagnien 
(■V4 Escadron) auf 1.000— 2.000^ von der Haupt-Truppe.Nachhut: IZug 
(1 Patrouille) 100^ hinter dem bei der Brigade befindlichen Train.

In fan ter ie - (G avallerie-) T ru pp e ii-D iv is ion . Vorpatrouille 
V2 Compagnie (1 Zug) auf 600— l.OOOX vom Vortrab. Dieser; 31/2 Com­
pagnien (3/̂  Escadron) auf 1.000— 2.OOOX von der Vorhut-Reserve. 
Diese; 1— 2 Bataillone mit Artillerie auf a.-'iOOX (2 Escadronen auf 
o.OOOX) von der Haupt-Truppe. Von der Divisions-Cavallerie 1— 2 Züge 
bei der Vorhut und 1 — 2 Züge bei der Haupt-Truppe einzutlieilen. — 
Nachhut: 1/3 Compagnie (1 Zug) 100^ hinter dem bei der Truppen-Divi- 
sion befindlichen Train.

F lanken-D eckuug wird durch die Vorhut, welche das Terrain 
beiderseits der Marsch-Linie in gehöriger Breite durchsucht, und durch 
die Seitenhut erzielt. Letztere besteht aus Patrouillen oder Äbtheilungen, 
welche: entweder die Haupt-Truppe auf Parallel-Wegen begleiten, rvobei 
sie sich hauptsächlich in die Tiefe gliedern und auf allen Quer-Wegen 
die Verbindung mit derselben aufsuchen; oder nur nach Bedarf in die 
Flanken zur zeitweiligen Beobachtung (ev. Besetzung gewisser Punkte) 
entsendet werden, bis die Marsch-Coionne an ihr vorbei gerückt ist oder 
bis man sie ablöst (marschieren also vorerst an der Spitze des sie aus- 
scheidendeu Körj)er und rücken später zur Nachhut, von dort während 
der langen Rast oder zu Ende des Marsches wieder zur Haupt-Truppe 
ein). W enn thunlich, für den Dienst der Seitenhut Gavallerie verwenden.

N o t i z e n  f ü r  den  G e n e r a l s t a b s - O f f i o i e r .  Mit der Vorpatronillo 
marsclneren; sich eine Gavallerie-Patrouille zur Begleitung und zimi Ordorinanz- 
inenst zuweison lassen. Wogwoisimg übernehmen; Boten benützen; Gonioinde- 
Vorstelier, Geistliche, Beamte ausfragen; Aussichts-Pnnkto aufsuchoii. Für 
rasche Beseitigung der Marscb-Hoinmnisse sorgen; zerstörte Olijecte (Brücken) 
rasch berstellen, schlechte Weg-Stellen ansbessern lassen, Vorhut mittlerweile 
auf seiiwärtiiien ^\egell oder Hrücken oder aliseits der Straße weiter ftllireii. 
leirain und Feind durch Cavallerie-Officiere recognoscieren lassen; Terrain mit 
Hinsicht auf Gefecht im Auge behalten ; Erkundigungen ülier Feind oiiiziehon ; 
Gefangene anshören. Post- und Telegraphen-Ämter in Beschlag nehmen. Beim 
/usammonstoß mit dem Feind: Meldung an Vorhut- oder Colonnen-Cmnman- 
danlen, unter Angabe der Wege, welche die naclirückendeii Truppen nehmen 
können, überhaupt alles Wichtige schriftlich oder jiersönlicli melden.

Sicherungs-Dienst im Rückmarsch; analog wie beim Vormarsch. 
Die Nachhut wird jedoch, da sie auf eine Unterstützung seitens der 
Haupt'Trujipe in der Regel nicht rechnen kann, stärker .s*iii müssen, als 
eine Vorhut im Vormarsch, besonders au Artillerie; Distanz von der 
Haupt-Truppe mit Rücksicht auf etwaige Marsch-Verzögerungen der­
selben durehscliiuttlich weiter bemessen, als jene einer Vorhut. Um die 
Fühlung mit dem Feind zu behalten, bleibt Gavallerie zurück und widmet 
auch den Flanken ein besonderes Augenmerk; in größeren Verhält­
nissen hiezu selbständige Cavallerie-Körper. Unter Umständen Verlhei-
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(liRung-Abschnitte durch Truppen der Vorhut (ev. der Colonne) besetzen, 
welchen nach dem Durchzug der Colonne und der Nachhut der Dienst 
der letzteren zufällt.

V orhu t hat Marsch-Hindernisse zu beseitigen und solche für den 
Feind vorzubereiten, damit die Nachhut sie nur zü vollenden braucht; 
daher technische Truppen oder Infanterie-Pioimiere bei der Vorhut 
und bei der Nachhut eintheilen. Bei ROcbmärschen großer Heeres- 
Kürper der Vorhut einen Generalstabs-Officier beigeben, um Gefecht- 
Aufstellungen für die Nachhut recognoscieren und voi’bereiten zu lassen.

F lanken -D eckung wie beim Vormarsch. Um Irrungen vorzu­
beugen, Bezeichnungen „rechte“ und „linke“ Seitenhut vermeiden.

N o t i z e n  f ü r  den G e n e r a l s t a b s - O f f i c i e r .  Mit dem Nachtrab mar­
schieren. Fühlung mit dem Feind, genaue Meldungen Ober denselben an Nach- 
hTd-Commandanlen oder an llanpt-Golonne. Terrain besonders in Flanken genau 
beob.aehten; Aufstellungen anfsuchen: Oefileen besetzen; Hindernisse vorbe- 
reilen, Hinterhalte legen. Allen persönlichen Einfluss aufbioten, um Übereilungen 
oder zu häufige Aufmärsche zu verhüten. Wägen für Verwundete und Marsch- 
Tlnfüliigo mitnehmon.

Sicherungs-Dienst im Seiten- (Flanken-) Marsch, Für Stärke und 
Zusammensetzung der Seitenhut ist maßgebend, dass es sich haupt­
sächlich um Zeit-Gewinn für die Haupt-Truppe handelt. Aufklärung und 
schnelle Verbindung erheischen Zutheiluug von Gavallerie. Seiteuhuten, 
welche vorraussichtlich einen längeren Widerstand zu leisten haben, 
sind nach Thunlichkeit aus Truppen aller Waffen zusammen zu setzen.

Wo Gommunications-Verhältiiisse es nicht gestatten, die Seitenhut 
in gleichmäßiger Bewegung mit der Haupt-Truppe zu erhalten, ferner 
l)ei größeren Armee-Körpern Überhaupt, erscheint es geboten, Flankeu- 
Märsclie durch stehende Seiteuhuten zu decken, indem diese geeignete 
Punkte iii der Flauke so lang besetzt halten, bis alle Theile der Haupt- 
Truppe einschließlich etwa folgender Traius diese Punkte passiert haben. 
Den hiezu bestimmten Abtbeilungen genau bezeichnen, wie lang sie 
derartige Punkte besetzt halten müssen; auf welchem Weg und wohin 
sie wieder eiuzurücken haben.

Vorhut, so lang ein Angriff auf die Tete möglich, wie im Vor­
marsch, sonst schwächer; ebenso Nachhut bezüglich eines Angriffes auf 
die Queue.

Sicherungs-Dienst während der Rast: „g e s ic h e r te r  H a lt“ . 
Marsch-Sicherungs-Truppen bleiben in ihrem Verhältnis, nehmen Front 
nach außen; überdies auf wichtigen Seiten-Wegen Feld-Wachen, nach 
Umständen Hauptposteu von den zunächst befindlichen Truppen auf­
stellen. Ein Tlieil der Sicherungs-Truppe kann Gewehre ahlegen (ab- 
sitzen). Gavallerie - Patrouillen bleiben, in Thätigkeit; lebhafter 
Patrouillen-Gang.

2. Vorposten im Feld-Krieg'.
Den aus Fuß-Truppen zusammengesetzten Vorposten ist (wo es 

allgeht) G ava llerie  in solcher Stärke beizugehen, dass sie bei den
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einzelnen Vorposten-Gliedern den Ordonnnnz-Dienst versehen können. 
A r t i l le r ie  wird nach Bedaif, techn isch e Truppen iverden für 
größere Verstärkung-Arbeiten zugewiesen.

Nimmt die Vorposteu-Aufsiellung eine beträchtliche Ausdehnung 
em oder zwiugeu Terrain-Verhältnisse zu einer Theilung der Vorposten- 
Lime überhaupt, so können zwei (unter Umständen auch mehr) selb- 
ständige V orposteu -A b  schn itte  mit eigenen Vorposten-Reserven 
gebildet werden.

Gliederung der Vorposten: bei Bataillonen (Divisionen), sowie bei 
schwächeren Körpern nur Feldwachen; bei Regimentern und Brigaden 
e dwachen und Hauptposten; bei Truppen-Uivisionen überdies eine 

Vorposten-Reserve.
Durch Verwendung ganzer Compagnien (Escadronen) als Haupt- 

posten und ganzer Schwärme (Patrouillen) als Feldwachen soll der 
taktische Verband gewahrt bleiben.

Feldw ach en  nicht unter 8 Mann; werden von Unterofficiereu, 
an Haupt-Gommuuicalionen oder an sonst wichtigen Punkten jedoch 
von Sub.-Officieren befehligt. Stehen beiläufig 1.000 Schritte vom 
Hauptposten bezw. von der Haupt-Truppe, an Orten, wo sie verdeckt 
das Terrain gut beobachten können (vornehmlich auf den für den Feind 
benützbaren Zugängen). Bezeichnung: innerhalb der einzelnen Vor­
posten-Gruppen vom rechten gegen den linken Flügel mit fortlaufenden 
¡Nummern. —  Jede Feldwache unterhalt einen Doppel-Posten, ausnahms­
weise über besondere Anordnung des Commandanten der zu sichernden 
iruijpe einen einfachen Posten, als „Vedette“ .

H au p tposten : 1 (ausnahmsweise 1/3) Compagnie (Escadroii), 
wo ein hartnäckiger Widerstand zu leisten ist, selbst 2 oder mehrere 
mrnpagmen (Escadronen); ausnahmsweise auch einzelne Geschütz- 

Zuge besonders dann, wenn eine wahrscheinliche feindliche Annäherung 
urch ein Defilé fuhrt, welches unter wirksames Feuer genommen 

werden kann. Stehen 2.000-.S.000 Schritte von der Vorposten-Reserve 
bezw. von der Haupt-Truppe, in der Nähe der wichtigsten Anuüherimgs- 
Limen, möglichst verdeckt und auf solchen Punkten, welche die Linien 
beherrschen und eine kräftige örtliche Vertheidigung ermöglichen.

ezeichuung: Hauptposten einer geschlossenen Vorposten-Aufstellung 
vom rechten gegen den linken Flügel (bei Vorposten-Abschnitten nur 
innerhalb dieser) mit fortlaufenden Nummern; alle Hauptposten über­
dies nach der Örtlichkeit, wo sie sich befinden.

V o rp o s te n -R e s e rv e : unter gewöhnlichen Verhältnissen min­
destens die Hälfte der gesammten als Vorposten bestimmten Truppen; 
im allgerneinen .3.000-T.OOO Schritte von der Haupt-Truppe entfernt, 
am zweckmäßigsten nächst der Vereinigung mehrerer Annäberungs- 
Lmien des Gegner.

Arten von Vorposten. M a rsch -V orposten  (nach zurückgelegtem 
ar&c 1, nur für eine Nacht): Besetzung der wichtigsten Annäherungs-
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Linien und VervollsÜlndignng dieser Siclierungs-Maßnahmen durch 
Patrouillierungen genügt.

G esch lossene V o rp o s te n -A u fs te llu n g  (in Feindes-Nähe): 
die Entfernung zwischen den Feldwachen darf nur so groß sein, dass 
eine unausgesetzte Beobachtung des Zwisclien-Terrain ermöglicht ist; 
bei Tag und in einem übersichtlichen Terrain daher etwa 500— 800 
Schritte, bei Nacht und Nebel oder im bedeckten Terrain jedoch durcli 
Einschieben von neuen Feldwachen, ev. durch Zurücknahme der Feld­
wachen ven-ingern. Ausdelmung jeder Vorposten-Gruppe (ITauptposten 
mit den von ihm aufgestellten Feldwaclien) beil.äufig 2.500 Schritte.

G e fech ts -V o rp o s ten  (wenn bei einem durch die Nacht unter- 
hrochenen Gefecht in unmütelbarer Nahe des Feindes genächtigt werden 
muss): nehmen den Charakter einer Gefechts-Linie au. Die Gefechts- 
Gruppen sichern sich in ihren Abschnitten selbständig.

Vorposten-Commandant: verfügt bei Vorposten, welche aus Feld­
wachen und Hauptposten oder nur aus Feldwachen bestehen, auch über 
die Bereitschaft der Haupt-Truppe; versieht, wenn keine Hauptposten 
aufgestellt werden, auch alle Obliegenheiten des Hauptposten-Comman- 
danten. Falls mehrere Vorjiosten-Abschnitte gebildet werden, in jedem 
derselben ein selbständiger Vorposten-Commandant.

Aufstellen der Vorposten: beim Vormarsch in der Regel durch die 
Vorhut, — beim Rückmarsch von Abtheilungeii der Haupt-Triipjie, 
durcli welche sich die Nachhut durchzieht.

Dem V o rp 0 s te n -C 0 mma n d a nt en bekannt  zu geben:  
Nachrichten über den Feind; ■— allgemeine Gruppierung der zu sicliern- 
den Truppen (Anstalten) und Aufenthalt-Ort des Commandanten; — 
Zusammensetzung der auf Vorposten bestimmten Truppe; ■— Aus­
dehnung der Vorposten-Aufstellung (Vorposten-Abschnitte) und diejenigen 
Punkte, wo mit den Vorposten anderer Armee-Körper (Vorposten-Ab­
schnitte) Verbindung zu suchen oder zu erhalten ist; — etwaige besondere 
Bestimmungen hinsichtlich Verpflegung und Ablösung der Vorposten;

Weisungen hinsichtlich der etwa %mn den Vorposten zu entsen­
denden Nachrichten-Patrouillen; — etwaige Directiven für das Verhal­
ten bei einem feindlichen Angriff; — wms für den folgenden Morgen 
im allgemeinen beabsichtigt wird; — Erkennung-Zeichen. Ist aufklä­
rende Cavallerie vorgeschoben: die derselben ertheilten Weisungen 
insoweit dem Vorposten-Commandanten zu wissen nüthig.

Anordnungen  des V orp osten  - Com m andanten: Nach­
richten über den Feind; —  beiläufige Aufstellungs-Plätze der (Feldwachen, 
wo nur solche bestehen) Hauplposteii und die von ihnen zu deckenden 
Abschnitte, Aufstellung der Vorposten-Reserve, Aufenthalt des Vor- 
posten-Commandanten; — Abkochen, Füttern, Tränken und über die 
Ablösung; — einheitliche Festsetzung hinsichtlich der von den Flaupt- 
posten (Vorposten-Gruppen) zu entsendenden Verbindungs-, Sicherungs­
und Nachrichten-Patrouillen (,1ene der Cavallerie bis an den Feind oder
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wenigstens U,km, jene der Fuß-Trnppen nach Tliunliclikeit bis 7,11 7 k»i 
über die eigene Feldwacben-Linie); — wann regelmäßige Meldungen ein­
zusenden, Befehle einzuholen sind; — Verhalten bei feindlichem Angriff; 
— Erkennung-Zeichen; — sonst erforderliche Weisungen (Conmiuni- 
catiouen, auf welchen das Passieren der Vorposten-Linie staltzufinden 
hat, Unterhalten von Feuern bei den Feldwachen u. dgl.). Ist aufklä­
rende Cavallerie vorgeschoben: deren Aufstellung.

Mehr als 4 Hauptposten eines Vorposten-Abschnittes sollen von 
2 Bataillonen flügelweise beigestellt werden.

A u fk lä ru n gs -P a trou illen  entsenden: sobald die Vorposten- 
Glieder ihre Aufstellungs-Plätze erreicht haben; wenn Cavallerie zur 
Verfügung steht, schon während des Anmarsches.

A u fs te lle n  d er V o rp o s ten -R ese rve : den vierten, nach Um­
ständen auch den achten Theil als Bereitschaft. Diese unterhält einen 
Posten und stellt die noch zur unmittelbaren Sicherung der Reserve 
nothwendigeu Posten, nach Umständen auch Lager- (Cantonierungs-) 
Wachen (bei der Cavallerie zu Fuß) auf.

Commandant der Vorposten-Reserve bestimmt, ob der Rest lagert 
oder in nahe gelegene Objecte (unter Beobachtung der gebotenen 
Sicherungs-Maßnahmen) unter Dach zu bringen ist.

A u fs te llen  der H au p tposten ; am Aufstellungs-Platz in ge­
sicherten Halt übergehen; in Feindes-Nähe so lang unter Waffen blei­
ben, bis das Aufstellen der Feldwachen beendet ist. Befehle an die 
Feldwach-Commandanten: Nachrichten über den Feind; — Aufstellungs- 
Punkte der Feldwacl^^; — Regelung des Patrouillen-Ganges zu den 
Nachbar-Feldwachen, sowie zur Durchsuchung des Terrain vor und 
zwischen den Feldwachen und in den Flanken; — falls aufklärende 
Cavallerie vorgeschoben ist, das hierüber Nöthige; — Erkennung-Zei­
chen; — Bezeichnung jener Feldwachen, bei welchen das Passieren der 
Vorposten-Linie gestattet ist; — etwaige besondere Anordnungen (Unter­
halten von Feuern, Zeit und Reihenfolge der Ablösung u. dgl.).

Sobald die Feldwachen abmarschiert sind: Patrouillen zur Verbin­
dung mit den Nachbar-Hauptposten und (falls es besonders befohlen 
wurde) auch Nachrichten - Patrouillen entsenden. Der vierte Theil, bei 
Nacht die Hälfte des Flauptposten als Bereitschaft; sie stellt zur Beob­
achtung in der Richtung der eigenen Feldwachen, ferner zur Sicherung 
vor Überfällen bei Nacht (soweit nothwendig auch bei Tag) Posten (bei 
der Cavallerie zu Fuß) auf.

Sobald das Aufstellen der Hauptposten bewirkt ist, recognosciert 
dessen Commandant (ev. auf einem Herd der ihm beigegebenen Reiter), 
von einer Patrouille begleitet, das ihm zur Beobachtung zugewiesene 
Terrain, berichtigt nöthigenfalls die Aufstellung dar Feldwachen etc.

Nach dem Aufstellen der Feldwachen: dem Vorposteu-Gommau- 
danteu einen Besetzungs-Rapport (in der Regel mit einer Skizze der 
Aufstellung) einsenden.
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Form ular: Besetzungs-Rapport am (Datum). Obigen Hauptposten mit. 
3 Officioren und 197 Mann der 4. Compagnie um 4 Ühr Naclim. bezogen, üntor- 
lialle drei Feld-Wachen: Nr. 1 beiN., Zugsführcr A, lOManu; Nr. 2 vorgeschoben 
auf dio Höhe-H., Lieutenant L., 8 Mann ; Nr. 3 etc. Die Verbindung ist hergo- 
stellt mit dem Hauptposten; Nr. 1 bei F., Nr. 3 bei G. Vom Feind wahrgenommen 
(Über <len Feind in Erfahrung gebracht durch . . . ). Etwaige Anstände bei
AusfQhrung der erhaltenen Befehle; ev. dass dioTruppe zur gehörigoiiBowachuiig 
nicht ausreiclit. Expediert um 4 Uhr 5ü Min.durch N. N.

V o rp o s ten - Com manda nt orientiert sich über das Terrain, 
überzeugt sich (so\veit möglich persönlich) von der richtigen Aufstellung 
der Vorposten und sendet dem Commandanten der Haupt-Truppe eine 
Skizze der Vorposten-Aufstellung (Nachrichten über den Feind).

E in zieh en  der M arsch -S icheru ngs-Tru ppeu : erst wenn 
die Hauptposten (bei kleineren Körpern die Feldwachen) ihre Aufstel- 
lungs-Pliltze erreicht haben.

Verhalten der Vorposten. Leisten keine Ehrenbezeigung. Niemand, 
der von feindlicher Seite kommt, darf zurück gewiesen werden; Militär- 
Personen mittels Erkennung - Zeichen abfertigeu, Givil-Persouen zum 
Hauptposten geleiten. Wenn jemand auf den zweiten Anruf nicht 
stehen bleibt, von der Waffe Gebrauch machen.

Das Überschreiten der Vorposten von innen nach außen bloß 
Palrouillen, Truppen und solchen Personen gestatten, welche sich mit 
einem vom Commandanten der Haupt-Truppe (oder noch höheren Vor­
gesetzten) ausgestellten Erlaubnis-Schein ausweiseu; beim Hauiitposten 
wird letzlerer vidiert und die betreffende Person dui'ch einen ünter- 
officier (Gefreiten) zur nächsten (für das Passieren bestimmten) Feld­
wache geleitet.

Visitierende Vorgesetzte, welche der Feldwach-Commandant (Ab- 
fertigende beim Hauptposten bezw. bei der Vorposten-Reserve) nicht 
persönlicli kennt, stellen und abfertigen; der Commandaut meldet sich 
dann mit geschultertem Gewehr (versorgtem Säbel).

Bezüglich tragbare Zelt-Ausrüstung: Feldwachen, Hauptposten, 
und die Bereitschaft der Vorposten-Reserve dürfen keine Zelte auf­
stellen ; die Bereitschaft der lagernden Haupttruppe Ja, doch ohne 
Benützung der Gewehre. Jene Theile der Vorposten, w'elche von den 
Zelten keinen Gebrauch machen dürfen, können die Zeltblätter als 
Regen-Mantel umnehmen und den kapuzen-ähnlichen Theil benützen; 
letzteres ist nicht gestattet: den Vedetten, Posten, Patrouillen, Feld­
wachen und abfertigeuden Uiiterofficieren.

V e rh a lten  d er Feldw achen. Vedetten haben das Gewehr 
geladen, bei Nacht, Nebel oder bedecktem Terrain auch das Bajonnett 
gepflanzt und das Gewehr entweder „Beim Fuß“ oder wie beim 
Plänkeln; Gavallerie-Vedetten stehen zu Fuß (ihre Pferde bei der Feld­
wache) und halten den Garabiuer in der Hand; die Leute können sich 
bei Tag mit Bewilligung des Feldwach-Commandanteu abwechselnd 
nieder setzen. — Die Leute der Feldwache bleiben in Reih und Glied, 
bei den Fuß-Truppen mit dem Gewehr in der Hand und den Tornister



220

umgeliängt; Gavallerie ist zum Aufsitzen bereit; den Leuten kann das 
Niedersetzen und (mit Ausnahme der Vedette und der Patrouillen) das 
Rauchen, vom Vorposten-Coinmandanten auch (wenn es die Verhältnisse 
erlauben) das Anmachen von Feuer gestattet werden.

Bei einer geschlossenen Feldwachen-Linie halten sich die Feld­
wachen durch je zwei (ausnahmsweise einen) Soldaten, welche wenigstens 
alle Stunden zu den Nachbar-Feldwachen abgesendet werden, in Ver­
bindung. Bei allen Entsendungen darauf Rücksicht nehmen, dass außer 
der Vedette noch wenigstens 2 Mann beim Feldwach-Commandanten 
verbleiben.

Vedetten sind in der Regel nach 1, bei rauher Witterung oder 
drückender Hitze nach 1/3 Stunde abzulüsen; Feldwachen nach 
4 Stunden.

V erh a lten  der H au ptposten . Bereitschaft bleibt in Reih und 
Glied, behält dieGewehre in derlland (Gavallerie zum Aufsitzen bereit); 
den Leuten kann das Niedersetzen gestattet werden. — Rest des Haupt­
posten setzt (in Feindes-Nähe erst nachdem die Feldwachen aufgestellt 
sind) die Gewehre in Pyramiden oder lehnt sie an und legt die Rüstung 
hinter dieselben; Pferde bleiben aufgezäumt bezw. eingespanut (mit 
nachgelassenen Gurten), die Leute in der Nähe der Gewehre (Pferde, 
Geschütze): Ilauptposteu dürfen abkochen, Lager-Feuer (an möglichst 
gedeckten Orten) unterhalten, ferner (partienweise) Füttern und Trünken. 
Aufstellungs-Platz (wenn zweckdienlich) technisch verstärken.

Patrouillen bei Tag und Nacht in eutsjjrechenden Zeiträumen zur 
Veibiudung mit den Nachbar-Hauptposten und zur Durchforschung der 
etwa von den Feldwachen nicht genügend bewachten Terrain-Strecken.

Kleinere feindliche Abtheilungeu angreifen und zurück werfen, aber 
nicht weit über die Feldwachen-Linie hinaus verfolgen, sondern nur 
durch nachgesendete Patrouillen beobachten; vor einem bedeutend 
überlegenen Gegner sich langsam derart zurück ziehen, dass der zu 
deckende Zugang nicht preisgegeben werde. Drängt der Feind mit über­
legenen Kräften gegen einen Nachbar-Hauptposten vor und ist ein 
unmittelbarer Angriff auf die eigene Stellung nicht zu gewärtigen: unter 
Zurücklassung einer Patrouille den angegriffenen Haupfposten unter­
stützen; wenn hiedurch der eigene Aufstellungs-Platz zeitweilig bloß- 
gestellt wird, dem Vorposteu-Gommandanten sofort Meldung erstatten.

Bereitschaft nach 4— 6 Stunden ablösen; Hauptposten in der 
Regel nur daun, Avenn die Vorposten für länger als einen Tag aufgestellt 
sind, u. ZAv. am frühen Morgen.

V erh a lten  der V orp os ten -R eserve . Bereitschaft bei unmit- 
I eibarer Nähe des Feindes und bei Nacht angetreten, behält die Gewehre 
in der Hand (Gavallerie zum Aufsitzen bereit); sonst werden die Gewehre 
in Pyramiden angesetzt und die Rüstung abgelegt (Pferde mit nach­
gelassenen Gurten, jedoch aufgezäumt bezw. eingespannt); den Leuten
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das Niedersetzen gestatten. Örtlichkeiten, deren Vertheidigung etwa 
der Vorposten-Reserve zukommt, technisch herrichten lassen.

Bereitschaft nach 4— G Stunden ahlösen; Vorposten-Reserve und 
mit ihr die ganzen Vorposten nur dann, wenn diese für länger als zwei 
Tage aufgestellt bleiben sollen, u. zrv. in der Regel am frühen Morgen.

Einziehen der Vorposten. Beim  V orm arsch : sobald die neue 
Vorhut durch die Feldwachen-Liuie bricht. An und zunächst der Marsch- 
Linie stehende Vorposten-Glieder rücken ein, sobald die Queue der Vorhut 
in ihre Höhe gelangt ist (Hauptposten nehmen ihre Feldwachen im Vor­
marsch auf); Vorposlen-Gommandant entfernteren Vorposten-Gliedern 
bekannt geben, w-anu und wohin sie einzurücken haben.

Beim  Rückm arsch bilden die Vorposten in der Regel die Nach­
hut. Die Hauptposten Avarten das Einrücken der Feldwachen ab und 
vereinigen sich dann mit der Vorposten-Reserve. Schonung Amn Manu 
und Pferd gebieten, dass jene Truppen-Theile, A\-elche den anstrengenden 
Dienst der FeldAÂ achen und Hauptposten A êrsehen haben, zur Nachhut- 
Reserve eingetheilt Averden.

3. Vorposten im Festnng-s-Tirie .̂

Angreifer (vergl. XXRI. Abschnitt). Seinen Vorposten fällt auch die 
Einschließung der feindlichen Besatzung, soAvie die Sicherung der Angriff- 
Arbeiten und des Angriff-Materials zu; daher geschlossene Vorposten- 
Linie und luelirere, den Gernierung - Abschnitten entsprechende Vor­
posten-Abschnitte. Die Voi’posten bei Tag in dünnerer Linie entfernter, 
bei Nacht in dichterer Linie näher an den Platz (Tag-, Nacht-Stellung); 
nicht immer dieselbe Nacht-Stellung Avählen.

Die Möglichkeit überras chender und überlegener feindlich er Angriffe 
und die Nothwendigkeit, das schiittAveise gewonnene Terrain festzu­
halten, erheischen: näheres Heranzieheu der rückAvärligen Vorposten- 
Glieder und den zuverlässigen Anschluss der Vorposten-Linie an den 
Abschnitts-Grenzen; Herstellung ausgiebiger technischer Verstärkungen 
in der Hauptposten-, ev. auch schon in der Feldwachen-Linie. Bei sehr 
geringer Tiefe sind Vorposten-Reserven entbehrlich, können durch Bereit­
schaften der nächstgelegeneu Truppe ersetzt Averden. ,

Sind die Vorposten dem feindliclien Geschütz- oder GeAvehr-Feuer 
ausgesetzt: Deckung der einzelnen Vorposten-Glieder; besondere Ein> 
richtungen zur gesicherten Verbindung unter einander und mit der 
rückwärtigen Truppe. Vorposten sollen, so av eit es die Kampf-Bereitschaft 
zulässt, gegen Einflüsse der ’Witterung geschützt Averden.

Kampf-Bereitschaft: im allgemeinen, Avegen Möglichkeit über­
raschender Angriffe, bei allen Vorposten-Gliedern höher als im Feld-Krieg.

Um besonders bei Nacht jeder Verwirrung vorzubeugen, müssen 
die Vorposten örtlich genau orientiert sein; dies speciell für Palrouil-
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lierungen in unmittelbarer Nähe des Vertheidiger unerlässlich, daher 
für diesen Dienst ev. ständige Detachements aus sehr geeigneten Leuten.

Ablösungen in der Regel nur in der Dunkelheit; besonders in 
früher Morgen-Stunde, damit zu dieser (Ausfällen günstigen) Zeit die 
doppelte Kraft zur Verfügung stehe. Die abgelösten Vorposten rücken 
erst ab, bis die ablösenden eingerichtet und orientiert sind.

Mit dem Fortschreiten des Angriffes nehmen die Vorposten eine 
Gliederung an, welche dem durch besondere Grundsätze geregelten 
Angriffs-Verfahren entspricht (siehe „Kampf um Befestiguugen“)_

Vertheidiger. Bis zum Moment der Einschließung bietet ihm eine 
active Aufklärung das wesentlichste Mittel, sich gegen überraschende 
Angriffe zu sichern.

Diese Aufklärung wird Um auch in Stand setzen, rechtzeitig jene 
Maßnahmen zu treffen, welche im Interesse einer activen Vertheidigung 
geboten erscheinen. Hiezu gehört vor allem das zähe Festhalten des 
Vor-Terrain durch Truppen, welche sich in ähnlicher Weise wie im 
Feld-Krieg sichern; sie dienen der vorgeschobenen Gavallerie als Rück- 
lialt und können beim Angriff jene Vortheile zur Geltung bringen, welche 
ihnen durch die Nähe des befestigten Platzes, technische Vei'stärkung ihrer 
Positionen und bessere Orientierung geboten werden.

Sind die Sicherungs-Truppen in die Werke und Intervalle zurück 
gedrängt: Sicherungs-Dienst nach besonderen Bestimmungen.

4. Postieriing-en

zur Sicherung ausgedehnter Cantonierungen. Sicherungs-Truppen mit 
Rücksicht auf die große Ausdehnung: des zu sichernden Raumes und auf 
die Ökonomie der Kraft: abschnitt- (gruppen-) weise au den wichtigsten 
Annäherungs-Linien des Gegner aufstellen.

Der große Zeit - Bedarf zur Coucentrierung der cantonierendeu 
Truppen erheischt hartnäckigen Widerstand der Postierungs-Truppen : 
daher auch technische Verstärkungen im Postierungs-Bereich.

Die längere Dauer der Postierungeu erfordert : Bestimmungen hin­
sichtlich Unterkunft und Ablösung der Postierungs-Truppen; Verpflegs­
und Sanitäts - Vorkehrungen; Verbindungen (Telegraph, Ordonnanz- 
Cours) innerhalb der Postieruug-Abschnitte und mit den Vorgesetzten 
Gommanden, ferner der Abschnitte unter einander.

P os tie ru u g  au einem  A n n äh eru n gs -H in d ern is : diejeni­
gen Zugänge, Défilés, Landungs-Plätze, Brückenschlag-Punkte u. dgl., 
welche der Feind beim Übergang über das Hindernis benützen muss, 
durch hinreichend starke Hauptposten besetzen, welche sich dort 
zum nachhaltigen Widerstand eiurichten und durch Feldwachen sowie 
Patrouillen sichern. Hinter den Hauptposten nach Bedarf Postierungs- 
(Abschnitts-) Reserven analog Vorposten-Reserven. Diese Sicherung in 
den eiuzelnen Postierungs-Abschuitten wird am zweckmäßigsten den in
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erster Linie cantonierenden Armee-Körpern übei’tragen, denen auch im 
Fall eines übermächtigen feindlichen Angrifles die Unterstützung ihrer 
Postierungs-Trupije zufallt, und auf diese Weise die Goncentrieruug der 
anderen Truppen erinü glicht.

P os tie ru n g  ohne An nah eru n gs - H in d e rn is : Sicherung 
wird durch einen entsprechend weit vorgeschobenen Armee-Körper be- 
wiikt, welcher sich durch eine einheitlich geleitete Postierung deckt.

U n terU m stän deu  kann auch eine V e re in igu n g  b e id e r  
S icherung- A rten  p la tz g re ife n .

O. Streif-Commanden
werden zu mannigfaltigen Zw'ecken im Anschluss an die Operationen 
oder auch unabhängig von letzteren entsendet, wenn zur Lösung der 
Aufgabe auf mehr als einen Tag-Marsch von der Haupt-Truppe vor- 
gedrungeu werden muss.

S tä rk e  und Zusam m ensetzung nach der jeweiligen Aufgabe. 
Der Cavallerie fallen in der Regel die w’eitgeheuden Bewegungen zu ; wo 
ein Widerstand geleistet werden soll, darf es an Infanterie (Jägern), ev. 
auch an Geschützen nicht fehlen. Was an Zahl abgeht, muss an Qualität 
ersetzt werden; minder brauchbare Leute und Pferde daher ausscheiden.

Zur E rz ie lu n g  groß erer M arsch -Le is tu n  gen können bei 
den Fuß-Truppen die Tornister, nach Umständen die Truppen seihst auf 
Wägen befördert werden (Seite 189).

Der G o mm and an t soll besonders über die allgemeine Lage der 
eigenen Truppen, sowie über dasjenige, wms über den Feind bekannt ist, 
unterrichtet werden; wie die Aufg’abe zu lösen ist, bleibt ganz seinem 
Ermessen überlassen. Demselben kommen ähnliche Befugnisse wie dem 
Gommaiidanten eines Nachrichten-Detachement zu (Seite 210).

XVII. Eisenbaliii-Wesen.
[Eisoiibaliu- und Telegraphen Regiment: Seite 32.)

A. Leistungsfähigkeit der Bahnen.
1. Bauliche Anlage der Balmeu.

N o r m a l e  S p u r w e i t e : ! -435 m (in Russland 1-520.)

Niveau-Verhältnisse, Krümmungen. Zulässige S te igu n g  hei 
Hauptbahnen: im Flach-Land 1:200 (5 per mille), im Hügel-Land 
1:100 (10 per mille), im Gelnrg 1:40 (25 per mille); Steigungen über 

ei'fordern die Anwendung von Zahnstangen (derartige Bahnen
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haben eine sehr geringe Leistungsfähigkeit). — Kleinster Krümmun gs- 
H a lb m esser; bei Haupt-Bahnen nicht unter 250, ausnahmsweise 
180 m; bei Local-(Vicinal-) Bahnen nicht unter 250, ausnahmsweise 
125 m.

Bahnhöfe. Nutzbare Geleis-Länge (zwischen den Sicherheits-Marken) 
erforderlich: für 50 Achsen 224m, lür 70 Achsen 307m, für 100 Achsen 
431iii (per Locomotive 16m, per Wagen 8'3m): bei Anwendung von 
zwei Locomotiven 16 m, in Wasser-Stationen (weil die zweite Locomotive 
zum Wasser-Nebmen Vorfahren muss) 32 m mehr. —  Jede Zwischen­
station für gewöhnliche Zug-Kreuzungen muss wenigstens 2 durch­
laufende, jede Ein- und Auslade-, sowie Wasser-Station 3 durch­
laufende und 1 Stock-Geleise besitzen; bei Doppel-Zügen jede Kreuzung- 
Station mindestens 4 Geleise; wiclitigere Bahnhöfe entsprechend mehr 
Geleise (einige für Zusammenstellen der Züge, Ein- und Ausladen, 
einige für Verschiebung der Züge und Revision des Material); Ver­
bindung mit_ den Heiz-Häusern, Kohleu-Depots und Wasser-Krahnen 
muss frei bleiben; ungehinderter Übei'gang jedes Zuges von den 
Seiten-Geleisen in die Haupt-Bahn mittels bloßer Wechsel-Vorrichtung, 
ohne Anwendung von Drehscheiben möglich sein.

Die Entfernung der Bahnhöfe und Steigungs-Verhältnisse einer 
Eisenbahn-Linie sind maßgebend für die Anzahl Züge, welche in Ver­
kehr gesetzt wez’den können.

Anm arsch-L in ien  zum B ahnhof müssen auch die Bewegung 
von Geschütz und Fuhrwerk ermöglichen. Für Truppen soll außerdem 
hinreichender Raum zum Aufstelleu vorhanden sein.

V erladu n gs-V  o rr i ch tu ngen : für Infanterie bei Beförderuugiu 
Güter-Wägen Stiegen- (Schutz-) Bretter; zur Verladung von Geschützen 
und Fuhrwerken etc. feste oder transportable Rampen erforderlich. 
Zur Verbindung der Wägen unter einander und mit den Ramiien dienen 
kleine Verbindungs-Brücken. —  Alle provisorischen Vorrichtungen hat 
die Bahn-Verwaltung bei eintretendem Bedarf in kürzester Zeit und 
ohne Entschädigung herzustellen.

E in r ich tu n gen  zur V erk ö stigu n g : gedeckte Räume zum 
Abspeisen; ev. einfache Speise - Hallen und Feld-Küchen lierstellen.

2. >Viisser-iicdarf.
Setzt sich aus folgenden Factoren zusammen : Wasser-Bedarf, welcher der 

Locomotive vermöge ihrer Constructions-Verhältnisse individuell ist, nämlich 
auf Höhe der Dampf-Spannung, Kolben-Fläche, Kolben-Hub etc. basiert, alles 
bezogen auf eine horizontale Bahn. — Wasser-Bedarf, welcher aus den Niveau- 
Verhältnissen der Bahn resultiert (Große der Steigungen und ihre Länge etc.) 
und durch die erforderliche Geschwindigkeit bedingt wird. — Maximum und 
Minimum dos Wasser-Bedarfes, hervorgerufen durch die EinlUlsse der Atmo­
sphäre (Gegen- oder Parallel-Wind, Rogen, Glatteis etc.), durch die meclianische 
und chemische Zusammensetzung des Wasser u. dgl. — Es kann daher der 
Wasser-Bedarf nur für jeden concroten Fall auf Grund obiger Factoren criuittelL 
werden. Nachstehende Angaben dienen bloß als Anhaltspunkt.



Eine Eastzug-Mascliiiie für Militär-Züge beiiüthigt bei Fabr-Ge- 
schwindigkeit von 18— 23 ¿»t in der Stunde, niittlere Verhältnisse an­
genommen; durchschnittlich per 100 Tomien-Kilometer 0’04«i3, hiezu 
noch für die Maschine allein circa 4 w-'' (0'3 3h"> auf je7'5 km) Wasser.

(Tonnen-Kilomeler ist jene Kraft, welche 1 Tonne I Kilometer weit mit 
einer Rowissen Geschwindigkeit zu bewogen vermag.)

Bedeutet „T“ die in Tonnen ausgedrQcklo Brutto-Last (Kigen-Gewicht des 
Waggon mehr Belastung), welche auf „K“ Kilometer befördert werden soll, so ist 
bei. einer Fahr-Geschwindigkeit von IS — 23 i-iu in der Stunde, derWasser-Bedarf 
Iteiiiluiig, d. i. ohne Berücksichtigung der Niveau-Verhillinisse, des Zustandes 
der Atinosijhiire etc. etc.: W =  (0-Ü4 -j- 0-0(I04 T) K.

Genauere Formel: per Kilometer W  =  0-00006.5 (P -f- Q) Z, für eine durch- 
schnillliche Geschwindigkeit von 2.5 X-wt per Stunde, Hiebei bedeutet: „P“ die 
Zug-Belastung in Tonnen ; „Q“ das Gewicht der Locomotive und des Tender in 
Tonnen; „Z“ (Zug-Widerstand) =  4 ±  n, wobei <ier Zug-Widerstand in der 
horizontalen mit 4 X7 per Tonne .angenommen ist; ,n “ Steigung oder Gefälle 
pro millc. Boi Berechnung des Wasser-Bedarfes worden Gefalle bis 5%„ als 
horizontal angenomiueu.

3. Brenn-Material.
Durchsclmitllichcr Bedarf per Stunde: Persoiienzug-Maschine 

140 kr/ Steiu-Kuhle; Lastzug-Maschine 250— 450 Coaks oder 350 bis
555 k// Stein-Kohle; bei llolz-llei/.uiig 1'3 hartes Holz. Maschinen, 
welche für Holz-Feuerung eingerichtet sind, können, der Verscliiedenheit 
des Rostes wegen, ohne Änderung des letzteren nicht für Kohle ver­
wendet w-erden.

4. liioeoinotivc.
I.ei.stungsnihigkeil wird in Kilogramm oder in Tonnen Brutlo-L,ist, oder 

durch Zahl der Achsen angegohen, welche eine Maschine hoi 20— 25 X-i» Fahr- 
Geschwindigkeit per Stunde und horizonlaler Bahn fortzuhringen imsland ist. 
Jede Bahn hat für jede GaUung ihrer Maschinen die Zug-Kraft schon lierechuet.

Für Militär-Transpitrte sind vorzugsweise Lastzug-Maschinen 
zu verwenden; Personenzug-Masclnneu als Stations-Reserve, Vorspann, 
ev. für Extra-Züge mit größerer Geschwindigkeit, Vorspann vermindert 
die Ges.ammt-Leistungsiähigkeit um */4-

S o lle n  L o com o tive  von  e iner Bahn-Linie au f die andere 
ü bergeh en ; unlersuchen, oh Rahu-Profile, über- und Untei'-Bau u. dgl. 
dies gestalten. Auch das Heiz-Material hat darauf Einfluss. T.oeomotiv- 
Eührer müssen eine Probe- oder Orientieruiigs-Falirl unternehmen.

Z u g-B e la s tu n g : für jede Bahn unter Berücksichtigung aller 
maßgebenden Factoren eigens hereclmet, darf nicht überschritten w-erden. 
Der Waggon wird mit zwei Achsen angenommen. Auf jede Achse (incl. 
Wagen-Gewicht) hei Persouen-Transiaort in der Regel 4'5 Tonnen; größte 
Belastung bis zu 10 Tonnen.

Eigen-üewicht eines zwei-achsigen leeren Waggons rund 6 eines 
Lowry durchschnittlich 5 X. Daher Brutto-Gewicht ungefähr: Personen­
wagen mit 24 Offjcieren 12 X; Güter-Wagen mit 32 Mann 9 X, mit 
ß Pferden 8 X, mit (8 X) Fracht 14 X; Lowry mit einem uuheladeneu 

Hiiirdbuch. 1-5
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Fiüirwei’k 6;'; ein 50-achsiger Zug 225 )*, ein 70-achsiger 315/, ein 
lüO-achsiger 450 /.

Bei jedem Zug sind inbegrifl'en; Locomotive (mit Tender) und ein 
„Sicherheits-Wagen“ (nur mit (jepäclc zu behiden, infolge dessen z. B. 
l)ei 7Ü-iichsigeu Zügen nur G8 Achsen nnsgenützt werden).

M ti s c Ji i n e n- W e c h s c 1 - S t a l i o n e n : etwa auf je 150 km.

5. Eisenbalm-\Väs>eii.

Für Bahnen mit staiken Krünmmngeii nur solctie Wagen, deren 
Rad-Reifen (Tyres) wenigstens 13‘2 <-m ])i-eit sind und eine gewisse 
Achsen-Stellung (Entfernung der Aclisen) lie.sitzen.

Nü i m a l - E i n r i c h  I na  g:  2 Thttr-Vorleger znin Auikiappeii ; 4 .Sdilos.s- 
Bler.he zur Aufnaliiue von 2 Pferde-Brustriegoln ; au einer iStiru-Wiind 2 Ringe 
zum Einliängeii von Streif-Bäumen; ;> Blecli-Hiiken zmn Auniiingüii der 
Lateinen; 4 Schluss-Bleche behufs Verwendung des l ’forde-Bruslidegol zum 
Aufhängen des Gepäckes (Gepäck-Leiste hei Mamistduifl.s-Trausporleii). Aus­
rüstungs-Gegenstände für Mannschaft- oder ITerde-Transpurt: 2 Brusl-Riegolii ; 
1 Schutz-(gleichzeitig Stiegen-1 Brett; 1 Häng-Laterne. Nur für den Mannschaft- 
Transport; zusammen-legbare einfache und doppielte Sitz-Bänke; 2 Gewohr- 
Rechon sammt Fusslcistcii. Nur für den Pferde-Trans]iovf ; für je zwei Wägen 
1 Slrcif-Banm.

Wägen für Personen. P erson en -W ä gen  I. bis IV. Classe, aus­
schließlich für Persoueu-Transpoi-te : jene IV. Classe sind durch Ein­
stellen von Sitz-Bänken (entsprechend den Kasten-Dimensionen) benütz- 
Ijar zu maclien. Bei Transporten von Mannschaft ohne Wallen und 
Gepäck sind alle Sitz-Plätze zu besetzen ; iiei ausgerüsteten Truppen 
soll in Wägen ohne Coupés der zehnte Theil der Plätze, in Coupe- 
Wägen per Coupé 2 Plätze (zur Unterbringung der Rü.siung, Brot- 
Säcke etc.) unbesetzt bleiben. Als Berechnuugs Gruudlage über den 
Bedarf (Seite 235) per Wageu 24 Plätze für üfficiere, 36 für Mann- 
scliaft amieliraen.

Gedeck te Güter- (Kasten-) W ägen werden uacli der „Normal- 
Einrichtung“ für den Mamiscliafts-Transport benützbar gemacht, für 
Kacht-Fahrteii mit je einer verschlossenen Laterne versehen. Zu den 
älteren Wägen gehören die eigens für den Maniischafts-TraiiS()ort 
bestimmten, mit Sitz-Bänken und kleinen Fenstern versehenen „Militär- 
Wägen“ . Bei ausgerüsteten Truppen (analog Personen-Wägeu) den 
zehnten 'JTieil der Sitz-Plätze frei lassen. Berechnungs-Grundlage per 
Wagen; bei Mannschaft ohne Armatur und Rü.stuiig 36, hei ausgerüsteter 
Mannschaft 32 Plätze.

O ffene h och h ord ige  G ü ter-W ägen  bloß ausnahmsweise 
u. zw. nur auf kurze Strecken, zum Mannschafts-Transport verwenden.

W äh r e n d d o r k ,-1 ! ( e n .1 a h r c s z u i t ist die MannschaR (falls Hei- 
zuug der zugowiosciicn Wägen uriihuulidi wäre) soweit der Vorrulh reicht, mit 
ärarischen Deeken (Kotzen) zu versehen ; wenigstens eine Decke für 2 Mann. Der 
Transport-Goiumandant luit die nölhigen Decken vuin Ralm-Amt gegen Einpfang- 
Hchoin zu überuchmen und auf der End-Station wie<lur abzugeheii (diese Decken 
worden vom Arar fallweise den Balin-Verwalluiigen zudisponiert). In Ennaiige-
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hing von Decken darf von den instradierenden Behörden das Bedecken der Fuß- 
Böden mit Stroh angeordnel werden (per Mann >/«

Wägen für Pferde. E ig e u llic h e  P fe rd e -W agen  (Stall-Wägen 
mit 8 gepolsterten Ständen und einem Vor-Ramn für 1— 2 Pferde- 
Wärler) sind in geringer Zahl vorhanden; daher für Officiers-Pferde.

(i ed eck le  f! ü ter-W ägen  in der Regel für ti Pferde, 8 Pferde- 
Wärter, die Pferde-Rüstung und wenigstens zwei-tägiges Futter. Ent­
weder Normal- oder ältere Einrichtung; hei Nacht-Fahrten noch je eine 
verschlossene Laterne.

O ffene, h och b ord ige  (tüter- oder F lornvieh -W ägen  nur 
ausnahmsweise irn Krieg und hei warmer Witterung für den Transport 
von Pferden, wobei Seilen-Wände von mindestens 1'4»» Höhe uüthig. 
Die zum Pferde-Transport geeigneten derlei Wägen sind als solche 
hezeiclmet und mit Anhind-Ringeu versehen.

S t r e i f  - B ä u in 0 sollen bei jeder Fferdc-Verladung in Bereitschaft sein, 
Hin besonders utiruhigo Pferde ahsondoni zu können.

S t r e u - S t r o h  (P7 kg per Pferd) gehOrl vom 1. November tiis letzten 
März (ausnahmsweise, an hesouders kalten Tagen, auch im April und Oclober); 
wenn eine regelmäßige Fassung desselben unmöglich wäre, ist der Transport- 
Coiumandaiit zum Itand-Einkaiif ermächtigt.

Wägen für Fuhrwerke und Geschütze: vorzugsweise P lateau- 
W ägen ohne Seiten - W ä n d e und o f f e n e u i e d e r b o r d i g e Güter­
wagen; letztere müssen umlegbare oder abnelnnbare Rord-Wäude 
haben. Als Rereclmungs-Grundlage für den beiläuligen Bedarf (Seite 235) 
ist für jede.s Lowry (2 Achsen) zu rechueii: 1 Fulinverk; oder 1 com- 
ptetes Feld-Gescliülz und noch l Protze; oder 1 Munitions-Wagen und 
1 Protze; oder 2 Munitions-lliulerwägen oder 2 complete Compaguie- 
Munitions-Wägen.

Bei Yorwendung olfeimr Güter-Wägen mit nicht uinlegbarer Seiteu-Wand 
muss für die Verladung von Gompagiiie-Muiiitioiis-Wägen eine uiindestens t ’35 m, 
für die Verladung von Geschützen und Muiiitions-WägfU aber eine 1*75 m breite 
Öffnung in deusolben vorhuudeii sein.

Die zur Befestigung der GoscliOtzo und Fuhrwerke erforderlichen Haken, 
Hinge, Stricke, Unterlags-Keile oder Spur-Bretter, Nägel uud Hand-Werkzeuge 
werden vun den Bahu-Verwalluugen ko.'^lenfroi l)eigestelll.

K 0 ti 1 e n -Wä g e n m it fe s 1 eu W ä n d e n können ausnahmsweise 
auch beuOizt werden; es müsste jedoch vorher eine Seiten- oder eine 
Stirn-Wand entfernt werden.

Wägen für Frachten. B eson dere  V orr ich tu n gen  an den 
Wägen sind nur für den Transport von frisch gebackeuem Brot uud 
voiiMuuitiüu erforderlich. Bei ausnahmsvveiser Beladung offouer Wägen 
mit Gegeustäiideii, Avelche durch Nässe leiden könuleii oder feuer­
gefährlich sind, werden die Bahn-Verwaltungen (unentgeltlich) wasser­
dichte, bezw. getheerte oder grapliilierte Deck-Tücher heistellen.

S c lila ch t-T h ie re , wenn entsprechende Vieh-Wägen fehlen, in 
gedeckten (ausnahmsweise auch otfenen Imclibordigeu) Güter-Wägen.

15*
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Fassungs-Raum : ein Hornvieh- oder gedeckter Güter-Wagen 

6— 12 Stück Hornvieh, je nach Qualität (gemästet oder ungemästet) 
mul Race (kurzes oder langes Horn), sowie nacli Wagen-Gattung.

Trag-Vermögen eines 4-räderigen gedeckten Güler-Wagcii oder 
Lowry (von 5.600/,Y/Eigen Gewicht): 10 i: durchsclmitllich 8/: Fracht 
(Montur, Armatur, Brot, Frucht, Mehl, Salz oder Raüch-Tahakl, an 
Munition jedoch 10 t. Heu in gepresstem Zustand vermag ein gewöhn­
licher Wagen (5'7 m lang, 2'o m hreit und hoch) 2‘5 f, Brot 8.700 Por­
tionen im Gewicht von 6 zu fassen.

11 oruv ieh -W ägen , L ow ries  und K oh len -W ägen  aus­
nahm sw eise auch zum T ra n sp ort von  V e rp fle g s -A r t ik e ln  
(nach sorgfältiger Reinigung), u. zw. nur für Weizen, Halbfrucht oder 
Korn, Kukuruz, Gerste und Hafer, Avelche den Witterungs-Einflüssen 
nicht so sehr unterliegen.

B. Verkehrs-Arten.
Post- und T ran sen en -Zü ge verkehren regelmäßig und dienen 

hauptsächlich zur Beförderung der Post, Einzeln-Reisender (Militär- und 
eventuell Givil-Personeu) und kleiner Transporte.

M ilitä r-Z ü ge  verkehren nach Bedarf und dienen zur Beförde­
rung großer Transporte.

F a cu lta tiv -Z ü ge  für unvorhergesehene, während der Massen­
iransporte sich ei'gebende Instradierungen, für dasDurchhringen zurück 
gebliebener Transporte, eventuell für den Nachschub von Feueruugs- 
und sonstigem Betriebs-Material der Bahnen.

Turnus-Verkehr. Tu rn u s-Z e it : Fahr-Zeit hin und zurück, mehr 
einer gewissen Zeit für kleine Betriebs-Aufenthalte, Ein- und Ausladen, 
Revision und Vorbereitung der Wägen für den folgenden Turnus.

Z u gs-In ter A' al 1, Bei be.schränktemBetriebs-Material: Turnus-Zeit 
(oder Länge der Turnus-Linie) dividiert durcli die Anzahl der aus dem 
verwendbaren Betriebs-Material zu bildenden Züge. Wenn Fahr-Park 
unbeschränkt, nach den Kreuzungs-Verliältnissen: doppelte zum Zurück­
legen des längsten Stalions-Intervalles erforderliche Fahr-Zeit mehr 
10 Minuten lür Uhren-Ditlerenz; bei Doppel- (ZAvilling-) Zügen noch 
Sicherheits-Inter\mll zuschlagen. Das größere Resultat maßgebend.

E r fo rd e r lic h e  Zugs-G arn itu ren  (bei unbeschränktem Falir- 
Park): Turnus-Zeit dividiert durcli Zugs-Intervall Aveniger 1.

A n zah l der tä g lich  absendbaren  Züge: 1,440 Minuten 
(24 Stunden) diAudiert durch das Zugs-Intervail.

Echelon-Verkehr. S ich erh e ils  - In te r v a ll (Zeit - Unterscliied 
zwischen zw'ei unmittelbar auf eiuander folgenden Zügen) je nach den 
Steigungs-Verhältnis.sen mindestens 10 — 20 Minuten.

E rg ie b igk e it  e ines Echel on - Transp  or tes Avird beeinflusst 
durch: Menge der disponiblen Betriehs-Mitteln; — Raum-Verhältnisse
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der Ein- und Auslade-Stationen; — nach Leistungsfähigkeit der Wasser- 
Reservoirs und aus SicherheUs-Rücksichten gebotene Zugs-Intervall.

D urcliführung des E chelon -V erkehr. Bedingt der Trans­
port eine mehrtägige Leistung und ist nicht piincipiell jeder zweite Tag 
dem Zuführcn des Materiales gewidmet, so wird es rathsam sein, die 
Fahr-Dispositioneu nur tagweise im vorhinein zu treffen.

Bei zweigeleisigeu Balmen besteht in der Leistung zwischen Turuus- 
und Echelon-Verkehr kein Unterschied.

C. Militär-Eisenbahn-Transport-Behörden.
Sie sind ermächtigt, bei Gefahr im Verzug die zur m ilitä r is ch  e n 

S ich eru n g  der S ch ien eu -W ege und B e tr ieb s -M itte ln  erfor­
derlichen Maßregeln direct von Jenen Trnppen- oder Stations-Gomman- 
danten zn verlangen, welche sich dem bedrohten Bahn-Theil zunächst 
befinden. Diese Gommaudanten können in Erwägung ziehen, ob die 
von ihnen verlangte Lhiterstützung mit der sonstigen Aufgabe ihrer 
Truppen vereinbar und der Wichtigkeit des Falles angemessen ist, 
bleiben jedoch für die Folgen vei'antwortlich, wenn sie solchen Anfor­
derungen der Transport-Leitung nicht rechtzeitig oder nicht genügend 
entsprechen.

Weiter sind sie berechtigt, falls zur Fahrbarmachung einer unter­
brochenen Bahn-Strecke u. dgl. weder Givil-Arbeiter, noch Eisenbahn- 
Truppen verfügbar sind, sonstige im nächsten Bereich befindliche (ins­
besondere technische) Truppen anzufordern. Letztere müssen, w'enu sie 
nicht durch wichtigere Dienste verhindert sind, dieser Anforderung 
unbedingt entsprechen.

A rm -B in  de (kaisergelb mit einem schwarz gestickten doppelt 
geflügelten Rad); sämmtliche Militär-Personen, w-elche bei Eisenbahn- 
Betriebs-Formationeu eingetheilt sind, sowie das Personal der Eisen- 
balm-Arbeiter-Abtheilungen (mit Ausnahme der Ofticiere des Eiseub.- 
und Tel.-Regimentes), ferner die Eisenbahn-Linien-Gommandauten uud 
alle bei Bahnhof-Gommauden eingetheilten Ofticiere bezw. Mil.-Beamte.

Chef des Feld - Eisenbahn - Wesen zm- obersten Leitung des ge- 
sammten Feld-Eisenbalm-Wesen, ein General oder höherer Stabs-Officier 
des Generalstabes, beim General-Elapen-Gommando eingelheilt. Seine 
Thätigkeit beginnt ndt der Mobilisierung der Armee; er fungiert bis 
zu seinem Abgehen auf den Krieg-Scliauplatz als Präses der Gentral- 
Eisenbalm-Transport-Leitung.

Nach Weisung des Geueral-Etapeu-Goumiaiido verfügt der Ghef des 
Feld-Eisenbahn-Wesen direct oder im Weg der ihm unterstehenden Hilf- 
Behörden über das gesummte Material der Bahnen. Er ist befugt, w’o 
es ihm nothwendig erscheint, zur Regelung und Ordnung der Balm- 
Verhältnisse besondere Commissionen zu entsenden. Er verwendet die 
Eisenbahn-Gompagnien und Milifär-Eisenbabn-Betriebs-Abtheilungen,
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liât die zur rasclien Inbetrieb-Setzung occupierter Bahnen liütliigen 
Maßnahmen zu treffen und die Heranziehung des für die Betrieb- 
Führung solcher Bahnen erforderlichen Personal zu beantragen.

Wenn nur e ine Bahn- oder F luss-Lin ie in den O perations- 
B ere ich  führt, regelt der Chef des Feld-Eisenhahn-Wesen auf der­
selben nach Weisung des General-Elapen- {Armee-General-) Commando 
und im Einvernehmen mit den betreffenden Geschäft-Abtheilungen 
resp. Ililf-Organen den ganzen Nachschub und das Etapen-Wesen.

Bei e iner tb e i lw e is en M ob ili si erung werden die Funclionen 
des Chef des Feld-Eisenhahn-Wesen nach besonderen Weisungen durch 
den Chef des Eisenbahn-Bureau des Generalstabes ausgeübt.

B e ig egeb en es  Person a l: Regiments- und zwei Bataillons-Com- 
mandanten des Eisenbahn- und Telegraphen-Regimentes (nebst ihren 
Adjutanten) als militär-technische llilf-ürgane, insbesondere für alle 
Angelegenheiten, welche die Verwendung der Eisenbahn-Compagnien 
oder die Durchführung der denselben übertragenen Arbeiten betreffen; 
vornebndich zur Inspicieruug, Leitung und Überwachung von Bau- 
Arbeiten, können aber auch als Militär-Eiseidjahn-Directoren zur 
Leitung des Betriebes occupierter Bahnen verwendet werden. Nehst- 
dem einige Generalstabs-Officiere, die im Eisenbahn-Bureau des General­
stabes eingetheilten Officiere des Eisenbahn- und Telegrapheu-Regi- 
inentes, eventuell einige höhere Bahn-Fuuctionäre.

Central-Eisenbahn-Transport-Leitung (abgekürzt „Central-Leitung“ ): 
besorgt die Einleitung und Ausführung größerer Militär-Transporte, 
sowie alle Angelegenheiten, welche das Eisenbahn-Wesen außerhalb  
des Etapen-Bereiches betreffen. Sie ist die oberste iustradierende 
Behörde auf allen Eisenbahnen bis zu und von den Eisenbahn-Anschluss- 
Stalionen, von denen angefangen die Eisenbahn zur ausschließlichen 
Verfügung der operierenden Armee stehen (vergl. „Etapen-Dienst“).

Bezüglich Einleitung und Durchführung von Massen-Transporten 
ist die Central-Leituiig selbständig; — alle übrigen Angelegenheiten 
werden im Weg des Kriegs-Ministerium erledigt. Den Anforderungen 
des Chef des Feld-Eisenhahn-Wesen ist im vollen Umfang zu ent- 
spr-echen.

Die Central-Leitung besteht, sobald der Chef des Feld-Eisenhahn- 
Wesen auf den Krieg-Schauplatz .abgegangen ist, aus: 1 höheren Stabs- 
Officier des Generals tabes als Präses, je 1 Vertreter der beiden Landes- 
Vertheidigungs-Minister, der k. k. General-Inspection der osterr. 
Eiseidjahnen und k. ung. General-Insjjection für Eiseidjahnen und 
Schiffahrt; einem höheren Functionär von jeder betheiligten (ev. auch 
ausländischen) Bahn-Verwaltung; der „Central-Wagen- und Locomotiv- 
Dirigieruug“ , Dem Präses werden die nöthigen Generalstabs-Officiere, 
1 Intendant, 1 Vertreter der 14. Abtheiluug des Kriegs-Ministerium, 
ferner .3 Ober-Officiere zu den Manipulations-Geschäften, die erforder-
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liehen Unterüfliciere als'Si'hreiher, und Soldaten als Ordonnanzen bei- 
^̂ egeben.

Feld-Eisenbahn Transport-Leitungen: jo eine für jede Armee, als 
Ililf-Organ des Armee-General-Gommando. Den Beginn ihrer Thiiligkeit 
bestimmt Oeneral-Etapen-Commando itn Einvernehmen mit Kriegs- 
Minisferium. Sie sind oberste instradierende Behörden innerhalb des 
betrciremleii Armee-Bereiches von und bis zu den Anschluss-Stationen.

Stand: 1 Stabs-Officier des Generalstabes als Vorstand; 1 Ver­
treter der k. k. General-lnspcction der österr. Eisenbahnen oder der
k. nng. General-Inspection für Eisenbahnen und Schiffahrt (oder, nach 
der Lage des Krieg-Schauplatzes, von beiden General-Tnspectionen): 
je 1 Vertreter der (ev. auch ausländischen) Bahn-Verwaltungen, sowie 
der etwa errichteten Militär-Eisenbahu-Directionen des betreffenden 
Armee-Bereiches: Sanität-Chef des Armee-GenerahCommando (oder 
dessen Stellvertreter) für den Kranken-Abschub. — Überdies: 3 bis 
4- Officiere des Generalstabes, 1 Ober-Oflicier zum Kanzlei-Manipulations- 
Dienst; 2 Uuterofliciere als Schreiber, 3 Ordonnanzen.

Eisenbahn-Linien-Commanden: Ililf-Organe der Central-, bezw. 
Feld-Eisenbahn-Transport-Leituug. Haben die Ausführung deren Anord­
nungen (tnstradierungen), sowie die Leistungen der Balm-V^erwaltungen 
und den Dienst der Balmhof-Commandeu zu überwachen.

S tand : 1 Stabs-Oflicier oder Hauptmann als „Eisenbahn-Linien- 
Commandant“ ; Je 1 höherer Eisenbahn-Beamter jeder Bahn-Verwal­
tung, von welcher Balm-Linien zum Bereich des Linien-Commando ge­
hören, als „Eisenbalm-Linien-Commissäre“ : 1 Adjutant und das sonst 
erforderliche llilf-Pei’sonal. Außerhalb des Etapen-Bereiches gelegene, 
mit der Krauken-Zerstreuung beauftragte Ijinien-Commanden überdies: 
ärztliches Personal; eventuell l Rechnungsführer oder Hilfarbeiter, 
sowie Delegierte der freiwilligen Sanitäts-Pflege.

Bahnhof-Comnianden (vergl. „Etapen-Commanden“ ) werden nach 
Bedarf in Ein-, Auslade-, Verköstigung-, Rasl-Stationeu und wichtigen 
Eisenbahn-Knotenpunkton aufgestellt; haben die Detail-Anordnungen 
hinsichtlich Beförderung, Ver})llegung, Unterkunft und Kranken-Pflege 
zu treffen (Kranken-Abschub etc. Seite 110).

S ta b ile  B ahn h o f - G omm an d en in dauernd wichtigen 
Stationen. Stand: 1 Stabs-Officier oder Hauptma.nn als „Bahnhof-Com- 
mandant“ ; 1 Verpflegs-Beamter, eventuell (in Verköstigung-Stationen) 
mit Koch-Gonnnando; dem sonst erforderlichen Hilf-Personal und einem 
Wach-Detachement (im Etai)en-Boreich sammt Feld-Gendarmen). Wird 
eine Station auch zur Krankenpflege eingerichtet, eventuell noch: 
l Ober-Oflicier, Sanitäts- und Administrations-Personal.

M obile Bahnh o f-G 0 mman den in Stationen mit vorüber­
gehendem Zweck (bei Massen-Transporten in Stationen, wo zahlreiche 
Auswaggonierungen stattfinden, aber keine Verpflegung verabfolgt
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wird). Stand (iu der Regel): 1 Ofücier, 2 Uiiterofficiere und einige^ 
Soldaten.

B eze ich nu n g nach der Station („K. und k. Bahnhof-Gominando 
in N.“).und, wenn mehrere in einem Ort sind, dem Bahnhof („K. und k. 
Balmhof-Commaiido iu 'Wien, Nord-Bahnliof“ ).

B e fin d e t s ich  iu der S ta tion  g le ic h z e it ig  ein  Bahnhof- 
und ein E tapen-G om m ando: beide selbständig und gleichgestellt; 
sie haben sich iu jeder Beziehung rechtzeitig zu unterstützen. Bei 
Gompetenz-Zweifelu entscheidet, bis zur liöheren Entscheidung, der 
Rang-Ältere, in Eisenbalm-Betriebs-Augelegenheiten jedoch stets der 
Bahnhof-Gommandant.

Mililär-Eisenbahn-Direclionen für die Einrichtung und Führung 
des Beti-iebes occupierter Bahnen, falls dies nicht den anschließenden 
Bahnen des Inlandes (unter angemessener Vermelirung des Personal) 
übertragen wird. Für beiläufig 450 l-jn Eisenbahn wird eine Direction 
gerechnet. Derselben kann auch der Betrieb inhTndischer auf dem Krieg- 
Schauplatz gelegener Bahnen übertragen werden, wenn deren Verwal­
tungen infolge der Kriegs-Verhältnisse nicht mehr iinstand sind, ohne 
Aushilfe den Betrieb weiter zu führen. Aufstellung wird auf Antrag des 
General-Etapen-Gommando vom Reichs-Kriegs-Miuisterium verfügt; die 
weiteren bezüglichen Anordnungen werden (im Weg des Ghef des Feld- 
Eisenbahn-Wesen) vom tTeneral-Etapeu-Commando getroffen.

Stand: 1 Stabs-Officier als Director für die betriebs-technische 
und administrative Leitung (ein Adjutant ihm beigegeben); 2 Eisen- 
bahn-Bau-lngeuieure, 2 Eisenbahn-Verkelu’s-Beamto, 1 Maschinen-Tech- 
niker und 1 Verwaltungs-Beamter zur Leitung der Geschäft-Zweige (Bau 
und Bahn-Erhaltung, \ erkehr, Zug-Förderung, Werkstätten-Dienst und 
Material-Verwaltung); überdies 1 Militär-Arzt, 2 Militär-Rechnungs- 
Gontrol-, 2 Bau-Rechnungs-Beamte, 4 Schreiber und Zeichner für den 
Sanitäts- bezAv. für den allgemeinen Verwaltungs-, Gassa- und Kanzlei- 
Dienst; 7 Offic.-Diener.

U n terordn u n g : bezüglich Transporte der Feld-Eiseuhahu-Trans- 
port-Leitung, bezüglich aller betriebs-technischen Angelegenheiten dem 
Ghef des Feld-Eisenbahn-Wesen, .Jede Militär-Eisenbalm-Direction mit 
den ihr unterstellten Betriebs-lnspectionen und Betriebs-Abtheilungen 
bildet einen selbständigen Rechnungs-Körper.

Militär-Eisenbahn-Betriebs-Inspectionen und Militär-Eisenbahn- 
Betriebs-Abtheilungen sind zur Ausführung und Überwachung des 
Betriebes, soAvie zur Vornahme von Ausbesserungen, Enveiteriings- 
Bauten und Bahn-Erhaltungs-Arbeiten bestimmt und Averden den Militür- 
Eiseubahu Directionen zugeAviesen. Für 100— 120 km Bahn-Strecke, 
Averden je nach Beschaffenheit der Balm, 2— 3 Betriebs-Abtheilungen 
unter einer Mil.-Eisenbahn-Beti'iebs-lnsjiection aufgestellt. Wie Auele und 
Avelche Betriebs-lnspectionen und Abtheilungen jeAveilig aufzustellen sind,
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bestimmt, auf Antrag des Geueral-Etapen-Commaudo bezw. Chef des 
Feld-Liseubahii-Wesen, das Kriegs-Miiiisteriuin.

M ilitä r-E isen  b a h n -B e tr ieb s-In sp oc tio n : 1 Hauptraaiiu als 
Über-Inspector und Vorstand; ^  1 Inspector als Stellvertreter, 2 Bau-, 
2 Maschinen-, 1 Telegraphen-Ingenieur, 1 Materiat-Verwalter (sollen 
nach Ihunlichkeit Angehörige des Heeres oder der Landwehr sein, die 
llanptinaun- oder Subaltern-Ülticier-Gharge bekleiden; sonst aus dein 
Civilstand aufzuuehmen); — 12 LFuterofficiere und die erforderlichen 
Offic.-Diener. Der Ober-Iuspector, der Inspector und die Ingenieure 
werden ev. von den Eiseiibalin-Betriebs-Abtheilungcu zugetheilt.

M i 1 i t ä r - E i s en b a h n - B etrieb  - A b t h e i t u n g : 1 IIau2itmann
als Betriebs-Insjiector mit 1 Hauptmann oder Ingenieur als Stellver­
treter, 1 Schreiber und 1 Reclmung-Unterofficier (alle vier ev. bei der 
Betriebs-Inspection eingetlieilt); —  für den Stations-Dienst 5 Subaltern- 
Üfficiere als Stations-Vorstände, 23 IJnterofficiere, 53 Soldaten; — 
für den Strecken-Dienst 5 Unterofüciere, 46 Soldaten; — für den Fahr- 
Dienst 30 Unterofficiere, 48 Soldaten. - Zusammen: 7 Officiere (ev. 
6 und 1 Ingenieur), 207 Mann und 7 (6) Offlciers-Diener. — Betriebs- 
Abtheilungen, Avelche keiner Militär-Eiseubahn-Direction zugetheilt sind, 
werden als selbständig detachierte Unter-Abtlieilungen an den liquidieren­
den Rechnungsführer desjenigen Haupt- (Stabs-) Quartier gewiesen, hei 
welchem sie eingetlieilt sind.

Ausrü stu n gs-G egen stände, Gerüthe, Signal-Mitteln u. dgl. 
werden durch das Reichs-Kriegs-Ministerium aus den Vorräthen der 
inländischen Ralinen beschafft.

D. Einleitung eines Eisenbahn-Transportes.
AnmeldunQ ''on Transjiorten und mehr als eine Wagen-Ladung 

betragenden Irächt-Sendungen auf dem Krieg - Schauplatz au die 
Iiansjiort-Leitungen (ev. Linien-Goninianden) zu richten; je nach 
Dringlichkeit schriftlich oder telegraphisch. Mündliche Anmeldungen 
nur in den dringendsten Fällen zulässig; Überbringer hat die Vormerkung 
aul Veilangen zu unterfertigen. Schriftliche Anmeldungen grundsätzlich 
dui-cli „ A n m e 1 dun g - A u s w e i s“ .

Ruln-ikeii: Triippen-Korrer ii. dgl. (hiol)ei nach Bedarf die Abtlieilungen, 
hnler-AliUioihuigen auszuwoisen); — marschierender Stand (Slabs-Officiere; 

Ulißr-Üiliciore, Beainto und Cudßten; Maiinschañ; Urarische, eigene Pferde); 
i~ (Schlaclitvioli; GcscliQlze; Fuhrwerke [theilbar oder unthoiL
narj; anßerhalh der Fnlirwerke); — sind inarscli-bereit (am . . . ;
in der Äiifbrncli-Slaüon); — tílglirlies Erfordernis (Brot-Porlionen; Hafer-, Heu- I un-Lionen a . . . Graiimi); Bestinmuuig-Ort; — Anmerknng.

 ̂ Wären hei der Beförderung besondere Rücksichten zu nehmen 
(\ ei'wmidete, Kriegs - Gefangene etc.) oder ist ein Transport außer- 
gewöhnlich wichtig, so ist dies mit der Anmeldung bekannt zu geben.
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Aiim  el düng von Kranken- (Verw undeten-) T ransporten : 
nach „Anmeldung-Ausweis“ Seite l lh , — von  V erp flegs-G ü tern  
seitens des ahsendenden Magazin durch einen „Anineldimg-Ausweis“ .

Rubriken: Mittels Ei.seiihalui zu befördern am u., von . . . , nach . , . * 
RaUun^^ und Verpackung-Art [z. B. 1.070 Säcke ä 5 0 /.v/Hafer etc.), Sporco- 
(Tcwicht der YerpHeg-Arükelu in q \ — „Besiimimnig für . . — „soll dttselbst
uiutreffen . . . “ i ■— Stand des Geleit-Coininando; — Aninorkung.

Transport-Entwurf. Cher alle angenieldeten, mittels Eisenbahn zu 
instradiereuden Transporte wird ein „T r  ansp ort - V er z ei chn i s“ 
verfasst. Dasselbe enthält auf der einen Blatt-Seite alle auf die Jnstra- 
dierung des Transportes bezugnehmenden Daten: Transport. Anmel­
dungs-Nummer; Benennung des Transportes; beiläufiger Stand (Officiere, 
Beamte, Gadeleu, Mann, Pferde, Schlachtlhiere, Geschatze und Fuhr­
werke, Güter außerhalb der Fuhrwerke in Meter-Centner); — Tag, zur 
Abseudung bereit; — Durchschnitts-Belastung (Tonnen, Achsen); 
Inslradierung (als Skizze); Bestimmung-Ort. Sonstige Anweisung: für 
die Militär-Behörden und den Transport, —  für die Balm-Verwaltungen.

Auf der anderen Blatt-Seite sind die für die Bahn-Verwaltungen 
nüthigeu Daten und die Marschplan-Vertheilung angegeben.

Für Instradierungen mittels Fuß-Märschen oder mittels Dampf- 
Schiffen sind ähnliche Trausport-Verzeichnisse aiizulegen.

Beurtheilung der Leistungsfähigkeit der Transport-Linie. Schlie­
ßen mehrere Bahnen an einander, ist jene als Maßstab anzunelnnen, 
welclie die geringste Leistungsfähigkeit hat. Hiebei auf Steigerung der 
Leistungsfähigkeit durch Zug-Theilung Rücksicht nehmen. Die ge­
trennten Theile werden, sobald es die Bahn-Verliältnisse ge.statten, in 
einer Station mit längerem Aufenthalt wieder vereint.

Graphische Darstellung der Fahr-Ordnung. Stationen in Abständen 
nach dem Verhältnis ihrer Entfernungen unter einander. Der Breite nach 
i^etz-Linien, w'elche Zeit-Abstände von 10 Minuten bezeichnen: jene, 
w-elche ganze Stunden bedeuten, stärker ausziehen. Rubriken der Nacht- 
Zeit womöglich durcli dunklen Farben-Ton bezeiclinen. Die graphisclie 
Darstellung hat volle 24 Stunden zu enthalten. Bei den Stations- 
Namen ŵ erden vorgemerkt: Entfernung vom Anfangs-Punkt, von Station 
zu Station; fVächter-Haus Nr.; Brücken-Wagen; Locomotiv- und Wägen- 
Drehscheiben; Reserve-Maschine; Locomoliv-Wechsel: Wasser-Station;

Geleise und Aufnahms-Gebäude: kleinster Radius in Metern; Gefälle 
in der Station per mille; grüßte Steigung und größtes Gefälle per 
mille, Strecke mit Schiebe-Diemst; Höhe über dem adriatischen Meer 
in Metern.

Erfordernis an Eisenbahn-Wägen. Fassungs-Raum der verschie­
denen Wagen-Gattungen: Seite 22ü— 228. Ein Separat-Militär-Zug kann 
angetordert w'erdeu, w'eun w^enigslens 400 Mann gleichzeitig zu be­
fördern sind; bei gemischten Trausporteii, w'enn sich diese Zahl aus 
der Berechnung ergibt (L Pferd =  4 Manu, 1 Fuhrwerk oder lafettierles 
Geschütz =  8 Mann, 2’.5 Meter-Gentner Fracht =  1 Mann).
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G ew ich t eines gerüsteten Mannes zu 90 ̂ -i/, eines Pferdes in kriegs­
mäßiger Ausrüstung als Reitpferd 400 kg, als Zugpferd 450 %/, eines 
Schlacht-Thieres zu 350 kg, eines Geschützes oder Ijeladenen Fuhr­
werkes zu 1.500 kg rechnen. Für Gepäck-, Gondu'cteur- oder 
Si ch erli ei t-W  agen können ungefähr 10 Tonnen abgeschlagen werden.

13 ei I ilu fi go s Er fo r d e r  iiis a II Ei sei i  h a h n - Wi l g e n .  Bei den folgen­
den Aiigalieii liezeiclinel : I/O einen Olficiers-Wagen (d i Sitz-riütze), 1/M einen 
Maunschuhs-Wageii (3ü Sitz-I’liltzel, 1/P einen Pfordo-Wagen ((i Pferde, 3 Mannl, 
1/G einen GtUor - Wagen , 1/L ein Lo w iy , ] /A eine Acliso (fUr Aclisen-
Aiizalil). Bei Geschfitzen und 2-tlieiligen Fnlinverkon sind stets 3 Tlieile per 
Eowry (2 Achsen), liei den Train-Körponi koiiio Civil-Fuhren gerechnet. —  Bei 
der Infanterie und Artillerie sind die Rogiinent-, liei der Gavallerie die Divisiou- 
Stüho auf die Bataillon- bozw. Batterie- (Escadron-) .Stalfehi vertheilt. — Bei 
Gitter- (Ycrpfleg-) Zügen ist nicht die Achsen-Zahl, .sondern Brutto-Last in Tonnen 
zu lierllcksichtigen.

Gorps-Haupt-Quartier: 3/0, 10/M, 40/P, 37/L; 19.3/A. —  Bivisions-Stabs- 
((uartier: 3/0, 7/M. 26/P, 19/L; llü/A.

Infanterie- (Jäger-) Bataillon: 2/0,30/.\I, 7/P, 10/L; 98/A. — l'/.. Cavallerie- 
Escadronen (ohne Train): I/O, 4/M, 42/P, 1/G, 1/L; 98/A. — Stab, Pionnier-Zug 
und Train eines Gavallerie-Reginientes (zu 6 Esc.); I/O, 1/M. 21/P, 29/L; 104/A. 
— Batterie; I/O, 4/M, 2G/P, 1/G, 17/L: 98/A. —• Pionuier-Gompagnie: I/O, 7/M, 
ß/P, 7/L; 42/.i. —  Leichte Kriegs-Brücken-Equipage: 1 O, 1/M, 19/P 25/’fu 92/A.

Oivisions-Munitions-Park: 2/0, 7/M, 72/P, 1/G, 61/L; 2G8/A. — Gorps-Mu- 
nitions-Park: 3/0, 7/M, 74/P, 1/G, 04/L; 298/A. Gorps-Train-Pai'k: 2/0, 4/M, 
5ß/P, 2/G, 23/L: 174/A. — Feld-Spital (sammt Bless.-Transp.-Got.): 2/0, ß/M, 
2ß/P, 2/G, 45/L; Ifi2/1A. -  Gorps-Verpilogs-Golonne: 1/0, 1/M, 14/G; 32/A (211 
Tonnen). —  Infant.-Verpfleg.s-Golonne: I/O, 1/M. 31/G; 68/A (447 Tonnen). -  
Feld-Verpflags-Magnzin: 4/0, 3/M, 116/G; 2.52/A (1.761 Tonnen). —  Fehl-Bäckerei: 
I/O, 7/M, 28/G; 76/.A(451 Tonnen). — Scidachtvieh-Dopot: I/O, 1/M, 1/L; 6/A.—  
Depot für marode Pferde: 2/A.

Mit einem  Zug von 100 Achsen  (durch.schiuttUch 4-50 Tomieu 
Brutto-Last) kOnneii befördert werden: 1 Infanterie- (.Tägor-) Bataillon; 
1 Escadron Gavallerie (sammt Train): 1 Batterie; 1 Inft.-Div.-Sanität- 
Anstalt; — im allgemeinen l.öGS Mann, oder 294 Pferde und 147 Mann, 
oder 400 Stück Schlachtvieh, oder 256 Tonnen.

Mit einem  Zug von 70 Achsen  Idurchschnittlich 315 Tonnen 
Brntto-Last): 1 Escadron; (ohne Train) 2 Gebirgs-Batterien; im all­
gemeinen 1.000 bis 1.100 Mann, oder 204 Pferde und 102 Mann, oder 
280 Stück Schlachtvieh oder ISO Tonnen.

Achsen-Zahl bei Militär-Zügen: 50— 100.
Fahr-Geschwindigkeit der Militär-Züge: durchschnittlich 20— 25 km 

per Stunde, einschließlich der kleinen Aufenthalte (bis 5 Minuten).
Die Post wird, sobald die regelmäßigen Züge eingestellt sind, mit 

den Post-, oder Post- und Transenen-Zügen befördert.
Instradierung: erfolgt mittels M arsch -P lan  entweder schriftlich 

oder telegraphisch.
Jedem größeren Transport sind, wenn Zeit vorhanden, Quartier- 

Macher und im Bedarfsfall auch K öche in die nächste Mittag- oder 
Nacht-Station voraus zu senden. Sollte der Transport mehr als eine 
Mittag- oder Nacht-Station halten müssen und geht es nicht an, die 
Quartier-Macher (Köche) aus einer Station rechtzeitig in die folgende zu
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befördern, so sind solche aus der ersten Abfahrt-Station direct in die 
zweite Mittag- oder Nacht-Station voraus zu senden.

Vorkehrungen auf den Bahnhöfen: Herstellung p ro v is o r is c h e r  
Ram pen, wenn die Zahl der schon vorhandenen Verladungs-Vorrich­
tungen nicht genügt, eventuell Disponierung von Krahnen und trans­
p ortab len  Ram pen; BeiiützAing der M agazine zur Verladu ng, 
zur Entgegennahme der V erk östigu n g , dann inUmlade-Stationen zum 
Schutz der Truppen  gegen  sch lech te  W itte ru n g ; Releuch- 
tung der Verlade-Plätze, Zu-und Abfahrten; V erküstigungs- und 
V e rp fle g s -A n s ta lte n , wozu entweder vorhandene Localitilten 
benützt oder provisorische Vorrichtungen hergestellt Averden können; 
Herrichtung von La tr in en , eventuell auch von Brunnen.

Reihenfolge der Beförderung; täglich annähernd den per Tag
entfallenden ali<iuoteu Theil der verschiedenen Waffen-Galtungen und 
Anstalten befördern, um das Betriebs-Material voll auszunützen. 
Alternieren von Truppen- und Train- mit Verpfleg-Zügen ist behufs 
Gewinnung zweckmäßiger Ein- und Auslade-Stunden wünschenswert.

T ak tisch en  Verband womöglich aufrecht erhalten. Trachten, 
dass auch die Pferde und Fuhrwerke bei ihren Abtheilungen verbleiben. 
Ist Avegen der Zug-Belastung eine Theilung der Bataillone, Escadronen 
etc. uothwendig, so sollen die getrennten Theile derselben Einheit in 
unmittelbar folgenden Zügen eiuwaggouiert werden.

Zugs-Ordnung; Locomotive sammt Tender; „Sicherheits-AVagen“ , 
d. i. ein Conductenr- oder gedeckter Güter-AVagen mit Ofliciers- und son­
stigem, nicht auf eigenen Fuhrwerken verladenen Gepäck; ein Lowry 
mit transportablen Rampen, Avenn solche rnitzunehmen uöthig; dann 

bei Zügen für In fa n te r ie : eine Hälfte der Mannschafts-AVägen; 
Officiers-, zweite Hälfte der Maimschaits-AATlgen; AÂ ügen für Pferde, für 
das im Sicherheits-AVagen nicht untergebrachte Gepäck, für Fuhrwerke;

bei Zügen für G ava lle r ie : Wägen für die nicht bei den Pferden 
bleibende Mannschaft; AVägen für Officiere, für Ofliciers- und Mannschafts- 
Pferde, für l'ubrwerke und das Gepäck;

bei Zügen für A r t i l le r ie  und T ra in -K ö rp er ; ITerde-AATlgen; 
AVägen füi- die nicht bei den Pferden bleibende Mannschaft; Officiers- 
AVägen; Lowries mit Proviant- und Bagage-Leiter-AATigen; LoAvries mit 
den Geschützen, Munitions-, Sanitäts-Fuhrwerken, Kriegs-Brücken-Wägen, 
Requisiten-AA'ägen; AVAgeu für die übrigen Train-Beslaudtheile.

Der letzte AÂ agen dient zugleich als Signal-AA^ageu.

AVüre eine K op f-S ta tion  zu p ass ie ren , so sind die mit frei­
liegenden, leicht entzündbaren Gegenständ'en beladenen AVägen in die 
Mitte des Zuges zu geben, damit sie, wenn die Locomotive umgekehrt 
und rückAvärts eingespannt Avird, nicht als erste AVägen ausfallen und 
daher dem Funken-Plug ausgesetzt sind. Eventuell hat die Balm-A"er- 
AAaltuiig getheei'te Plachen beizustelleu, oder der Zug ist umzurangieren.
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W äre un terw egs  e ine Z u g-Th eilu n g  n öth ig , so soll die 
Rangierung schon in der Ausgang-Station derart erfolgen, dass auf 
jedem Theil-Zug sich möglichst eine ganze Ünter-Abtheilung befinde 
und die Theil-Züge eine aunüherml gleiche Brutto-Last haben.

B rem s-W ägen : bei Militär-Zügen muss unter allen Umständen 
miudefteus der vierte Theil der Wägen mit Bremsen versehen sein; 
deren factische Besetzung richtet sicli nach den Gefälls-Verhältnissen.

Durchschnittliche Verladungs-Zeit (Truppen sammt zugehörigen 
Pferden und Fuhrwerken): Bataillon auf Krieg-Stärke 1 Stunde; Caval- 
lerie-, Train-Escadron oder Batterie auf Krieg-Stärke 1 Stunde 30 
Minuten; Schlachtvieh per Zug 1 — 1V2 Stunden. — Aushide-Zeit; 
circa die Hälfte der angeführten Zeit.

V e rp fle g s - (te g en s tä n d e  sowohl zum Ein- als zum Ausladen 
per Zug G— 13 Stunden.

Nothwendige Aufenthalte. Zum Speisen einer Locomotive 10 Mi­
nuten. Zum Wechseln der Maschine 5 — G, bei Zug-Theilungen 10 — 15 
Minuten. — Für Truppen  im allgemeinen auf beiläufig 8 Stunden 
Fahrt mindestens einen Aufenthalt von 25 Minuten; für Frühstück und 
Nachtmal Va“ ! Stunde. Mittag-Aufenthalte 1 — 2 Stunden, sollen in 
die Zeit von 10 Uhr V. M. bis 5 Ehr N. M. fallen. Nach 3 — 4 Stunden 
Fahrt überdies 10 Minuten zur Befriedigung sonstiger Bedürfnisse. — 
In nicht zu heißer Jahreszeit ist bei Fahrten von nicht über 12 Stunden 
das Tränken der P fe rd e  während der Fahrt nicht nöthig, hingegen 
bei größerer Hitze mindestens alle 8 Stunden.

Län gere A u fen th a lte . Die Truppe soll hei mehrtägiger Fahrt 
innerhalb 24 -3G Stunden eine Station erreichen, in welcher sie warme 
Kost erhalten kann; nach 48 Stunden sind im Frieden Leute und 
Pferde behufs einer 12 — 24-stündigen Bast auszuwaggonieren und eiu- 
zuquartieren.

Eisenbahn-Verpflegung. Vom 1. Mob.-Tag an haben alle Transporte 
auf die Eisenbahn-Verpilegs-Portion (Brot und Tabak, Frühstück- und 
Abend-Kost je 10 Kreuzer; Mittags-Kost in natura oder 30 Kreuzer), 
Tliiero auf die volle Kriegs Futter-Portion Anspruch.

Vom 5. Mob.-Tag an wird Mittags-Kost (400 r/Rindfleisch, iU ) g 
(iemüse) vom Bahuhof-Gommando (nach Anweisung im Marsch-Plan) 
aus der Verköstigung-Anstalt verabreicht; wenigstens einmal täglich 
schwarzer Kaffee iThce mit Bum, oder Wein bezw. Brantwein) unent­
geltlich und ohne Verrechnung als Zubuße.

Aus der Aufhruch-Slation mitzunehmen: vom Frühstück- und
Abendkosl-Geld kalte Speisen und Getränke; Brot, Tabak und Futter für 
die ganze Fahi--Dauer.

Iransenen-Transporte unter 50 Mann erhalten die Eisenbahn-Ver- 
püegung grundsätzlich in reluto.Pferde-Abholungs-Gommanden 1 Gulden 
taghell statt jeder anderen Verpflegung; Futter aus den Pferde-xVssent- 
Statiouen für ganze Fahr-Daiier nhtzunehinen. —
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Jede auf einem Zug verladene Trausport-Abiheiliuig übersendet 
durch die Quartier-Macher dem Balmhof-Goinmando der Verköstigung- 
Station einen „A u sw e is “ . Wäre Voraussenduug von Quartier-Machern 
untbimlich, so ist Verpfleg-Slaud nui Angabe der ïraus])ort-Nuuiinern 
und Aiikunft-Zeit mindestens S Stunden vor Essenszeit telegraphisch 
anzumelden.

„Auswei.s Ober den za ver])flogeiidcii 'ri iiiisporl Nr. . . . für das Balmhof- 
Cominando in . . . Rubriken: Beuoniinng der Tr:jiisi)orte; —  Transport- 
Stand (Generale, Stabs-, Ober-Ofbcioi-e, Cadeten, Mit.-Beamte, Mannschaft, 
Pferde, Geschütze, Fuhrwerke, Melor-Centiier Etfecteu außerhalb Fuhrwerke, 
Schlactitvieh): — treffen in obiger Eisenbahn-Verköstigung-Station ein am
n-ten Mob.- (Kalender-1 Tag, um . . Uhr , . Min. Vorsorgen sind zu treffen 
für: Frühstück (bei Kranken-Transportenl, Mittags-, Abend-Kost-Porlionen, 
Zubuße, Brot, Hafer- und Heu-Portionen zu . . . Gramm, Vorsjiann etc.

Sicherheits-Maßregeln. Nach Umstilndeu; Telegra[)heii unter 
Contrôle nehmen: Bahnhöfe (ev. auch Wächter - Häuser) militärisch
besetzen; einen Vorhut-Balmzug mit teclmi.sclicn Truppen, Eisenbahu- 
Bau-Material und -Personal voraussenden, oder wenigstens dem er.sten 
Balmzug einiges Bahu-lTerstellung.s-Material mitgehen; militärische Vor­
sichten während der Fahrt (in der Nähe dés Feindes ein Officier oder 
Unterofficier während der Fahrt auf die Locomotive), bei Einfahrt in 
Bahnhöfe, Defileen etc.

JVenu fe in d lic lie  B eg egn u n g , V erraU i u. dgl. zu be­
fü rch ten ; Cavallerie-, Artillerie- und Train-Transporten nach Bedarf 
Infanterie-Bedeckung heigeben; zur Bescldeunigung des Abladen den 
mit Pferden und Fuhrwerken beladenen Zügen trans|iortable Rampen 
mitgeben. lu Feindes-Nähe nur Infanterie per Eisenbahn befördern.

W a r d i e B a h n - S t r e c k e b c r e i t s V o m F e i 11 d b e s e t z t, so müssen 
Recognoscieruiig-Züge voraugeben. Der Locuiiiotiv-Führer ist, wenn 
unveriässlicb, durch ein mit der Leitung einer Maschine etwas vertrautes 
Individuum zu überwachen. Vennutbet mau die vorbereitete Zerstörung 
eines Objectes : Recognoscierungs-Loconiotive mit voran gekoppelten, 
schwer beladenen Lowries voraus .senden.

E. Dienst-Vorschrift für die Truppe.
Womöglich 24 Stunden vor der Ahfalirt einen Officier oder Unter- 

officier als T ra n sp o rt-R egu lic ren d en  zur Besichtigung der Detail- 
Vorkehrungen auf den Bahnhof senden. Nach Emstäiiden begibt sicli 
derselbe auch ¡n die Zwiscben-Stationeii und in die Eiid-Station. Bei 
mehreren unmittelbar auf einander folgenden Transporien genügt für 
je einen, der Stärke eines Regimentes gleiclikommeudeii Transport- 
Staffel, ein Transport-Regulierender (in den Marsch-Plänen den Truppen- 
Körper bezeichnen, welcher ihn beistellt).

Zur Detail-Regelung der Einwaggonierung hezw. Verladung hat 
ferner von jedem Bataillon, jeder Escadroii oder Batterie wenigstens 
3 Stunden vor der Abfahrt ein Officier (oder Unterofficier) als Vor-
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la d u n gs -O ffic ie r  (Unterofficier) auf deniBalmLof eiuzuti’effeu. Dieser 
kann, wenn sich das Regulierungs-Geschäft auf die Abgang-Station 
beschränkt, auch die Verrichtungen des Ïransjiort-Regulierenden 
übernehiiien.

Beide sind, wo Eisenbalm-Liuieu- oder Raliuliuf-Coiiimauden be­
stehen, an tliese, sonst an die Betriebs-Leiter oder Station-Chefs ge­
wiesen.

Eintreffen auf dem Bahnhof: kleine Mannscliafts-Trausporte Ve» 
Pferde und Fuhrwerke t — 1'/e Stunden vor Abgang des Zuges; für 
gröbere ïransj)orte wird die Ankunft-Zeit vom Transport-Regulierendeii 
bestimmt.

Bezahlung der Bahn-Gebüren: im thdedeu in der Regel bar; im 
Krieg nachträglich. Kleinere Transporte werden mittels Fahr-R i 11 ets, 
größere mittels T ra n sp o r t-R eg is te r  ahgefertigt: letztere aus vier 
Theilen bestehend : Anmeldung, Bestätigung und Begleit-Schein (für 
die Bahn), Transport-Schein (als Fahr-Legitirnation für Transp.-Com- 
mandanten).

Einwaggonieren. Bis alle Vorbereitungen hiezu getroffen sind, hat 
jeder Transport außerlialb des Bahnlrofes zu bleiben, w obe i be­
schränktem  Raum auch die Eintheiiung in Wagen-Partien zu ge- 
schelien hat. G a va lle r ie , A r t i l le r ie  und T ra in -A b th  eil ungen 
müssen Eintlieilung der Pfenle in Wagen-Partieir jedenfalls vor Ein­
marsch in den Bahnhof vornehmen und gleichzeitig jene Leute be­
stimmen, welche in den Pferde-Wägen zu bleiben haben; sie werden 
nach localen Verhältnissen entweder zu Pferd oder abgesessen in den 
Ratmhof bezw. zur Verlade-SteJle geführt. Fürjeden Wagen (jedes Coupé) 
ist ein Commandant zu bestimmen. Gewehre dürfen nicht 
geladen sein.

G eschütz oder Fuhr.werk wird bei breiten, festen Rampen 
durch die Stangeu-Pferde, sonst durch Mannschaft und Bahn-Personal 
hinauf geführt. Soweit thunlich und uothwendig verbleibt auf jedem 
mit Gescliütz oder Truppen-Fulinverk (insbesondere mit Munition) 
beladenen Bahn-Wagen 1 Maiin zur Aufsicht und zum Löschen auf­
fallender Funken, wozu Wasser-Eimer (der Truppen) bereit zu halten.

P fe rd e -R ü s tu n g  (nud im Frieden Fuf te r fü r  2 Tage) bleiben 
in den Pferde-Wägen; ein größerer Futter-Vorrath wird in Güter­
wagen verladen. Das nicht auf Militär-Fuhrwerken verpackte Heu muss 
stets gesponnen oder gepresst sein. Im Krieg sind die von den Esca- 
dronen etc. milzunehmenden, nicht auf Proviant-Wägen verladenen 
Verpflegs-Vorräthe im Sicherheits-Wagen unterzubringen.

Beobachtungen während der Fahrt. Bei jedem Militär-Zug ein 
In s p e c t io n s -O ff ic ie r  und eine AVacbe von 1 Unterofficier, 1 Spiel- 
maiiu, 10— 12 Soldaten. Dieselben haben mit der ersten Abtheilung —  
falls Pferde, Fulirwerke und Gepäck voraus gesendet werden, mit
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diesen — am Bahnhof einzutreffen, den Verladungs-Platz ahzusperren, 
das Gepäck etc. zu überwachen, kurz Ordnung aufrecht zu halten.

P fe rd e  bleiben bei Fahrten unter 12 Stunden Dauer in der Regel 
gesattelt; sännntliche berittene Mannschaft bei den Pferden (Gurten 
nachlassen resp. auslegen, Zaum abzunehmen). Bei Fahrten von 
längerer Dauer wird abgesattelt; für je 2 Pferde t Manu in die Pferde- 
M'ägen, die übrige Mannschaft in die Personeu-Wägen. Ob bei längeren 
Fahrten das Geschirr abzunehmen ist, bestimmt der Gommandaut mit 
Rücksicht auf die Verhältnisse der Fahrt.

A u fen th a lte : unter 5 Minuten darf niemand, bei Aufenthalten 
von .5— 10 Minuten dürfen nur in dringenden Fällen einzelne Leute 
aussteigen.

S igna le: Einmarsch in den Bahnhof (zur Verlade-Stelle) und 
Einsteigen: „Habt Acht, vorwärts (Trommel-Streich „Marsch“) “ . — 
Längere Rast: „Habt Acht, Rast (Absitzen), rechts (links)“ . —  Rast 
behufs Verköstigung: „Habt Acht, Rast (Absitzen) lialber Ruf, rechts 
(links).“ —’ Auswaggonieren (Abladen): „Habt Acht, Vergatterung 
(„Ausrücken zu Pferd“ , „Ausrücken“), rechts (links)“ .

Fü ttern  und Tränken : Heu wird während der Fahrt aus der 
Hand, Hafer im Futter-Tornister gereicht; Tränken nur in den hiefür 
bestimmten Stationen.

Befugnisse der Commandanleti. Diese, sowie die G enera ls tabs- 
O ff ie ie r e  haben  u n ter g ew ö h n lic h e n  V e rh ä ltn is s en  auf 
d ie D u rch fü hru ng des techn i s d ien  B etr ieb es  keinen E in­
flu ss  zu nehmen. Wenn aber feindliche Begegnung, Zerstörung der 
Bahn, Bedrohung oder Unterbrechung des Betriebes durch Gewalt oder 
Verrath zu besorgen, sind die Commandanlen, sowie die mit der Ein­
leitung und den Vorbereitungen zum Transport beauftragten Officiere 
berechtigt, alle für die beschleunigte Bereitstellung des Materials und 
für die militäi’ische Sicherheit der Fahrt förderlichen Vorkehrungen 
anzuordnen und deren Ausführung zu überwachen.

W enn in ganz au ß ero rd en tlich en  F ä llen  e inem  Com­
m andan len  keine In s trad ieru n g  gegeb  en w er d en kann, —  
in Kriegs-Zeiten oder im Frieden bei Gefahr im Verzug (Hilfe-Leistung, 
Eiusclireiteu bei Unruhen u. dgl.), er daher nacli eigenem Ermessen 
handeln muss: hat derselbe sich wegen Beförderung der Truppe direct 
an das Balin-Amt zu wenden, und dieses ist veriillichtet, der Aufforde­
rung zur schnellen und sicheren Beförderung, ev. durch sofortige Ein­
leitung eines Separat-Zuges nachzukommen.

F. Besondere Transporte.
Kranken- (Verwundeten-) Transporte. — Für den Transport: 

Eisenba hu -Sani täts-. Kranken- und gew öh n lich e  Eisenbahn- 
(Post- und Trans enen-) Züge. Mit letzteren sollen Kranke (Ver-
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wuudete) uur ausnahmsweise und in kleineren Transporten befördei t, 
dabei höchstens 3/3 der für Gesunde bemessenen Sitz-Plätze besetzt 
werden; ärztliches und Hilf-Persoual wird eventuell von den Bahnhof- 
Commanden beigestellt.

Die lür Kranken-/Üge bestimmten Güter-Wägen werden seitens 
der Militär-Verwaltung mit Trag-Betteu (je 7 per Waggon) oder mit 
scluvach gefüllten Stroh-Säcken und -Polstern auf einer Lage Stroh 
ausgerüstet. Oflene, mit hohen, festen Seiten-Wänden versehene 
Wägen nur im äußersten Noth-Fall bei guter Jahreszeit und wenn sie 
ein leichtes Dach erhalten, auch für Schwer-Kranke.

Abschnitt iusb. „Ambulante Feld-Sauitat-Auslalttm“,
J7 „Kianken-Abschub und -Zerstreuung“, Seite 110. Behandlimg der 

negitiiuations-üiatter der auf einem Transport Gestorbenen, Seite 113.)

B eg le it -P e rs o n a l zu jedem Kranken-Zug: 1 Arzt (gleich­
zeitig Transport-Führer), ferner bei Schwer-Verwundeten für jeden 
Wagen, bei Leicht-Verwundeten, Kranken und Reconvalescenten für 
je 2 Wägen 1 AVärter, für den ganzen Zug 3 Aufsicht-Unterofüciero; 
kann dem Transport kein Arzt beigegeben werden, so ist 1 Officier 
oder Unterofficier als Transport-Führer zu bestimmen. Das Begleit-Per- 
soiial hat den Transport in der Regel ohne Ablösung bis an das End­
ziel zu begleiten.  ̂ Können Begleit-Ärzte nicht beigegeben werden: 
im Ŵ eg der beireffenden Miiitär-Eisenbahn-Transport-Behördon mit 
den Bahn-Verwaltungen vereinbaren, dass Bahn-Ärzte die Kranken- 
Züge streckenweise begleiten oder doch wenigstens an den Stalionen 
mit längerem Aufenthalt anwesend seien.

Eiseubahn-Sauitäts- und Kranken Züge verkehren gründsätzlich 
mit der für Kriegsfahrordnuugs - Züge vorgeschriebenen Fahr- 
G esch w in d igk e it ; nur auf Linien mit sehr geringem Verkehr 
können sie (bei Genehmigung seitens der Feld-Eisenbahn-Transport- 
Leitung bezw. des Eisenhahn-Liuien-Commando) als Separat - Züge, 
unter Vermeidung unnölhiger Aufenthalte, mit einer größeren Fahr- 
Geschwimligkeit verkehren. —  Zu g-O rdnu n g: WRigen mit Schwer- 
Kr. nken in die Mitte.

V e rp fle gu n g . Frühstück: 50 Einbrenn-Suppe und 233 <j 
Brot. Mittag-Essen: 400^ Rindfleisch nebst mindestens 36c? Suppe, 
140)7 Gemüse, 40 c/ Wein und 234 g Brot. Abend-Kost 50c/ Ein­
brenn-Suppe und 233 g Brot. — Auf Sanitäts-Zügen spitalsmäßige Ver­
köstigung; auf Kranken-Zügen in den Kranken-Halt-Statiouen. Kann 
eine der drei Mahlzeiten nicht in natura verabfolgt werden, so ist hie- 
fOr, doch nur der Mannschaft, das Relutum auszuzahleu; die Bahnhof- 
Gommanden haben aber dafür zu sorgen, dass auf dem Bahnhof oder 
in dessen nächster Nähe Lebens-Mittel erlangbar sind.

Transport von Militär-Frachten. — Welche W agen-G attun  gen 
zu verwenden: siehe Seite 227, dann „Vorschrift für die Verpflegung des 
k. und k. Heeres, IT. Theil“ .

Haiidbucli. 16
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A n m eldu n g  des T ra n sp ortes : seitens der Verpfleg-Aiistalt 
bei der Militär-Transport-Behörde (Anmeldung-Ausweis Seite 233).

G e le it -P e rs o n a l: im Krieg ganze Verpfleg-ZOge stets mit 
Geleit-Commaudo (1 Verpfleg-Unterofücier und mehrere Soldaten) zur 
Überwachung, Instandhaltung und Sicherung der Vorriilhe. Bei 
kleineren Sendungen, w'elche dem Verderben leicht ausgesetzt sind: 
1 Gorporal, 1-—2 Verpfleg-Soldaten; für Schlachtvieh-Triebe 1 Ver- 
pfleg-Unterofficier (Fleischhauer) und die nöthigen Treiber.

L e is tu n g s fä h ig k e it  eines G üter-Zuges. Wenn ein solcher 
248 Tonnen fasst, kann er die 2-tägige JMachschub-Verpflegung für ein 
Corps zu 3 Divisionen fortschaffen: 120.000Verpflegs-Portiouen zu 1 /!//, 
17.400 Plafer-Portionen zu 5 h] und 12.000 zu 3 kg.

E r fo rd e r l ic h e  A rb e ite r , Z e it  zum Auf- und A b laden  
für Verpfleg-Artikeln, ausgenommen Brot und Schlachtvieh: 6— S Ar­
beiter beladen einen Waggon in '/g— 1 Stunde. Wenn rasch gearbeitet 
ward, können 20— 24 Arbeiter 8— 10 Wägen in 1 Stunde beladen. 
Für das Abladen fast dieselbe Zeit und Arbeiter-Zahl. — Zum Verladen 
von 10.000 Portionen Brot in Wecken zu 2 Portionen (die gewöhn­
liche Ladung eines Last-Waggon mit 10 < Trag-Fähigkeit) 6 Ar­
beiter ungefähr 2 1/2— 3, zum Abladen 2 Stunden. — Zum Beladen 
eines Waggon mit Hornvieh 10 Arbeiter beiläufig 4 Minuten, zum Ab­
laden die Hälfte dieser Zeit und Arbeiter-Zabl.

V e rp fle gu n g  der S ch la ch tth ie re : während des Transportes 
Futter und Wasser; wenn die Fahrt länger als 24 Stunden dauert, bei 
Zügen, auf welchen bloß Schlachtvieh verladen ist, dasselbe in einer 
geeigneten Station auf mindestens 8 Stunden ausladen, um gefüttert 
und getränkt zu werden; in der heißen Jahreszeit soll das Vieh min­
destens binnen 24 Stunden einmal Wasser erhalten. Futter-Gebür: 
10 Heu (40/cy Grünfutter). — R asten : nach 36 Stunden Fahrt soll 
das Vieh auf 12— 24 Stunden auswaggoniert werden.

Transport von Pulver und Munition. A n m eldu n g  beim Balm- 
Amt: kleinere Sendungen wenigstens 24, größere 48 Stunden vor der 
Aufgabe.

A u fg a b e : derart einleiten, dass die Munition sich nicht länger auf 
dem Bahnhof befindet, als zum Übergeben und Aufladen erforderlich 
ist (kleinere Sendungen höchstens 2 Stunden vor Abgang des Zuges 
resp. — bei Nacht-Zügen — vor Schluss der Aufnahme).

N i cht in M ilitä r -F u h rw e rk en  v e rp a c k te  M u n ition  darf 
nur in gedeckten Güter-Wägen, deren Verschalung dicht gefügt ist und 
deren Thüren gut schließen, verladen werden, u. zw. nie von Güter- 
Magazinen aus, sondern auf einenunoglichst abgelegenen Seiten-Geleis 
im Freien. Verladungs Platz durch Mditär-Posten absperren. Alle zum 
Verladen, sowie zur festen Lagerung und Bedeckung nöthigen Vorrich­
tungen und Miterialien smd vom Bahn-Amt beizustellen.
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Mit M unition  b e laden e Fu lirw erke sollen nicht eher auf 
den inneren Bahnhof geführt werden, als ihre Verladung erfolgen 
kann. Hieinit so beginnen, dass sie erst kurz vor Abgang des Zuges 
vollendet werde. Bis dahin müssen die Munitions-Wägen durch Militär- 
Posten bewacht werden.

G e le ite : größeren, mehrere Wagen oder ganze Zug-Ladungen 
betragenden Sendungen stets Geleite beigeben.

V e rs tä n d igu n g  des E m pfän ger über die voraussichtliche 
Stunde des Anlangen eines größeren Transportes bewirkt rechtzeitig 
die Abgabe-Station, damit die uothigen Vorkehrungen zur ungesäumten 
Entfernung der Munition vom Bahnhof getroffen werden können.

Auf- und A b lad en : durch Militär-Mannschaft unter Mithilfe des 
Bahn-Personal. Nach dem Anlangeu in der End-Station sind die Muni­
tions-Fuhrwerke sogleich abzuladeu, vom Bahnhof zu entfernen und 
bis zu ihrer \\ eiterbeförderung durch Militär-Posten zu bewachen.

G. Flüchtige Feld-Bahnen.
Sie sind wesentlich dazu bestimmt, den Verpflegs-Nachschub 

zwischen den End-Punkten des großen Normal-Bahnnetzes (Etapen- 
llauptstationen) und den Feld-Verpflegs-Anstalteu der Operations- 
Armee zu vermitteln.

Die A n la g e  der Feldbahn wird nach den vom General-Etapeu- 
Gommando gegebenen allgemeinen Directiven durch das Armee- 
Geiieral-Gommando bestimmt.

Dem normalen Bau kann eine durchschnittliche Tages-Leistung 
von 10 km zugrunde gelegt werden, welche in besonders günstigen 
Fällen auf 15 km erhöht werden konnte.

la h rp a rk  und Bespannung. — Für jeden Kilometer Geleise 
werden 12 Doppel-Wägen gerechnet. Hiezu per geladenen Doppel- 
Wagen 1̂ Paar Pferde. Diese Bespannung bringt den Wagen noch über 
längere Steigungen von Ŝ /o, über kurze v o n h i n w e g ,  bei größeren 
oder längeren Steigungen ist Vorspann erforderlich; die angeführte Be- 
spamiung verdopjielt, bringt den beladenen Doppel-Wagen noch über 
8<Vn Steigung hiirweg. Ausnahmsweise werden Menschen als Zug-Kraft 
verwendet: per Doppel-Wagen 8 Manu.

Fahr-G esch  w in d ig k e it : im „Voll“ -Zug 3, im „Leer“-Zug 
4 per Stunde. Jeder Feldbahn-Zug behält thunlichst dasselbe Auf­
sichts-Personal und die gleiche Bespannungs-Partie; bei längeren Feld­
bahnen am Anfangs- und Endpunkt eventuell ein Basttag.

L e is tu n g s fä h ig k e it . — Einzel-Wagen 1‘S, Doppel-Wagen 
3 tonnen trag-Vermögen; doch soll wegen leichterer Förderung auf 
ersteren nicht mehr als 1, auf letzteren durchschnittlich 2‘3 Tonnen 
Netto-Last geladen werden.
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Grundsätzlich Doppel-Wägen. Auf einem solchen können verladen 
werden: Mehl, Gemüse und Conserven bis zu 2'5 Tonnen; Zwieback, 
Press-Brot und Hafer bis zu Tonnen; Brot bis 1’2 Tonnen; —  als 
Zuladung für Verpflegung der Bespannungen und Arbeits-Kräfte etwa 
3 Meter-Gentner. —  Ein Zug von 50 Doppel-Wägen bringt daher die 
ein-tägige Verpflegung für circa 110.000 Mann oder 22.000 Pferde oder 
beiläufig für ein Corps von 3 Divisionen fort.

Nach der Bau-Vollendung kann die Feldbahn täglich 450 bis 
500 Tonnen Netto-Last (circa der vier-tägige Nachschub für ein Corps 
zu 3 lufanterie-Truppen-Divisionen) an den End-Punkt der Bahn 
bringen. —  Während des Baues einer 90 km laugen Feldbahn können 
in 2 Zwischen- (Section-) Stationen nach beiläufig 30 und 60 km, Ver- 
pflegs-Güter e inm al abgegeben werden: am 4. Bautag 450 bis 500 
Tonnen nach 30X-?k ; am 7. Bautag 450 bis 500 Tonnen nach circa 
6011;«; am 10. Bautag und jeden folgenden Tag 450 bis 500 Tonnen 
nach 90 km.

Steigerung der Leistungsfähigkeit nur ausnahmsweise möglich, 
wenn; wesentlich mehr als die normierten Wägen, — derart viele Zug- 
Kräfte vorhanden sind, dass ein (sonst nicht zweckmäßiger) Nacht-Ver- 
kehr auch mit vollen Wägen eingeleitet werden kann; —■ bei einer 
Bahn mit sehr günstigen Steigungs-Verhältnissen und bereits einge­
fahrenen Pferden die Wägen etwa noch mehr ausgenützt werden kömien. 
—  Hingegen drücken anhaltend regnerisches Wetter und kurze Herbst- 
Tage die Leistungsfähigkeit bedeutend herab.

Am Anfangs-Punkt und dort, wo Ausgaben von Ver[)fiegsgüterii 
stattfinden, einen Verpüegs-Bahuhof nebst Ausgabs-Magazin einrichten, 
welchem die Abgabe, Übernahme und weitere Vertheiluug der Verpflegs- 
Güter obliegt.

Reichen die flüchtigen Feldbahnen nicht aus, so muss eine Ergän­
zung durch Etapen-Verpflegs-Trains erfolgen.

XYIII. Seliiifalirt-Wesen.
A. Dampf-Schiifahrt auf Flüssen.

1. Transport-Material und seine Verwendung.
Dampfer. Für den Militär-Transport Rad- (Schaufel-) D am pfer. 

Je nach ihrer Bestimmung unterscheidet man:
Passagier - Dampfer: zur Verschiffung kleinerer Abtheilungen, 

geringer Frachten, einzelner leichter Fuhrwerke. Pferde dürfen damit 
nur in dringenden Fällen und bei entsprechender Bauart des Schiff- 
Oberdeckes befördert werden; mit den regelmäßig verkehrenden Passa-
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gier-Schiffen unbedingt nicht. Bei größeren Truppen-Bewegungen sind 
sie zur Beförderung der Stäbe, die stärkeren Schiffe allenfalls zum 
Remorquieren verwendbar.

Remorqueure: nur ausnahmsweise zur Aufnahme von Material 
u. zw. bei Überschiffungen, wenn der Dampfer ohne Schlepp-Schiffe 
oder mit diesen Bord au Bord gekoppelt verkehrt. Bei großen Truppen- 
Verschiflungen sind jedoch auf den Remorqueuren (unbeschadet ihrer 
eigentlichen Bestimmung) nocli die Stäbe, überhaupt Officiere, wenn 
möglich auch die zugehörigen Pferde oder leichte Fuhrwerke (auf 
Vorder-Deck) einzuschiffen.

Fracht- oder Waren-Dampferr als Remorqueure bestimmt, nehmen 
jedoch selbst Frachten an Bord.

Sch rau ben -D am pfer (Propeller) haben geringere Breite, doch 
größeren Tiefgang als Rad-Dampfer, verhältnismäßig geringes Leistungs- 
Vermögen und müssen bei Berg-Fahrt über reißende Stellen remorquiert 
werden. Man verwendet sie gewöhnlich nur zum Güter-Trausport.

Ketten- und S e il-D am p f er nur auf einzelnen Fluss-Strecken, 
wo eine am Fluss-Grund liegende Kette oder ein Draht-Seil vorbereitet 
ist. Derlei Dampfer nur zum Remorquieren.

Schlepp-Schiffe: entweder ohne oder mit Verdeck. Einige haben 
auf Deck noch einen barackeu-artigen Aufbau. — W a.ren-Sch leppe 
(B oote) lassen sich alle zum Militär-Transport eiuricbten. — L ich ter- 
S ch iffe  sind Waren-Schleppe mit geringerem Tiefgang. Bei Militär- 
rransporten deren Anwendung möglichst vermeiden; hochbordige 
Lichter-Plätten können zum Überschiffen von Mannschaft und leichten 
Frachten benützt werden. -  K oh len  - S ch leppe  haben entweder 
geschlossenes Verdeck oder sind offen („Kohlen-Tender“) ; jene ei-nen 
sicli, wenn ihr Verdeck wasserdicht und fest ist, zum Militär-Transport 
eben so gut, wie Waren-Boote gleicher Größe; in Kohlen-Tender Fuß- 
Truppen nur im Notb-Fall und auf kurze Fahrten. Kriegs-Material bloß, 
wenn es ohne Krahne verladen werden kann und durch Nässe nicht 
leidet, einschiffen. -  S c h o tte r -P lä tte n : ausschließlich zum Über- 
sclnffen von Fuß-Truppen.

G ekoppelte  und überb rü ck te S ch iffe  (G lieder). Schlepp- 
Schifle der Länge nach neben einander oder au die Seite ihrer Dampfer 
zu koppeln empfiehlt sich: auf kurze Fahrten und bei einem Über- 
sclmss au Zug-Kraft (Thal-Fahrten, Überschiffungen, besonders wenn es 
sich darum handelt, größere Truppenkörper, hauptsächlich Gavallerie 
und Artillerie, in schlagfertigem Zustand schnell an einen Punkt zu 
schaffen u. dgl.). Dabei jedoch nur daun ein bedeutender Vortheil rück- 
sichthch Menge der einzuschiffendeu Trujipeu oder ihrer Bequemlich­
keit, wenn der Raum zwischen den Schiffen noch mit Pfosten überbrückt 
und mit Geländern versehen wird.
_  wepien in der Regel aus zwei ScIilepp-SchifFen gebaut. Decke aus
gewnlinlichem Holzwerk oder ausnalmisweise aus Kriegs^Brücken-Geratlie,
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Breite des Gliedes soll nicht über 19 «/ betrugen; die 1 9 //i langen Balken 
haben in der Mitte mindestens 32 cm stark, die Deck-Pfosten 6 cm dick zu sein. 
Länge des Gliedes circa 38 m. —  Krabne und Waren-Winden vom Verdeck ent­
fernen, Schiff-Pumpen jedoch belassen. Hat man nur kurze und schwache Balken, 
so können bei günstigen Wasser-Verhallnissen auch drei Schleppe vereinigt 
werden; Breite eines solchen Gliedes circa 30 «/, Länge circa 18 m.

2. Eiuriclituiig- und Aiisriistmig der Seliitfe.
Dampfer bedhrfen (selbstfili-Kranken-Trausporte) keiner besonderen 

V orkelirungen.
Schlepp-Schiffe znm T ra n sp o rt von  M ann sch aft ringsum mit 

einem soliden, beiderseits au mehreren Stellen zum Aushebeu eingerich­
teten, 0’75—-1 m hohen Geländer, zu längeren Fahrten überdies auf 
Deck mit 20— 25 hölzernen Bänken für je 6— 8 Manu versehen. Wird 
an Bord übernachtet: zur Sicherung gegen das Fallen über Bord an die 
(von 2 m zu 2 m einzusetzendeu) Geländer-Säulen einen 0'2 m breiten 
Pfosten nahe am Deck befestigen; untere Räume, Verdecke, Eingänge 
vom Land, sowie Gommunicationen mit anderen Schiffen mittels 
Laternen, während der Fahrt jedoch nur die unteren Räume beleuchten. 
Müsste au Bord ahgekocht werden: für jedes Schlepp-Schiff wenigstens 
einen transportablen Koch-Herd heistelleu, damit mindestens die Hälfte 
der Mannschaft gleichzeitig abkochen könne. Alle Verdeck-Lucken jener 
Schilfe, in deren unteren Räumen Mannschaft untergebracht wird, mit 
Flachen gegen Sonne und Nässe schützen. Wiiidfänge aus Leimvaud 
oder kupferne Luft-Rühren (wie auf Dampfern), endlich Aborte her- 
richten. Bei kalter Jahreszeit ist die Mannschaft mit ärarischen Kotzen 
(1 Stück für 2 Mann) zu versehen.

Ein transportabler Koch-Herd besteht ans einem hölzernen, mit Lehm ge­
füllten 2'2 «» langen, L 4 2 «»  breiten, 0'55 «> hohen Kasten, w^elcher auf vier 
Füßen ruht und auf zwei Seiten mit hölzernen, innen mit Eisenblech beschlagenen 
Schutz-Wänden versehen ist; letztere sind beim Kochen zur Verhütung des An- 
brennen längs der Herd-Fläche mit Lehm zu bestreiclieu. Aufjedeip solchen 
Herd können 16— 20 Nenberg’sche Koch-Kesseln ä 13 Porlionen aufgestellt 
werden.

T ra n sp o rt von P ferden . Hiezu sind ebenfalls Geländer, dann 
(wenn an Bord gefüttert werden muss) in der Schilfs-Mitte 2 feste, 
ü'63 m gleichlaufend von einander entfernte Holz-Schranken zum Au- 
halftern anzübriugen. Die transportablen Pferde-Stämle lür unruhige 
Pferde und zur thunlichsten Ausnützung des Verdeckes verwenden.

T ra n sp o rt von  Fuhrsverken, M unition  und anderen 
K r ie g s -G erä th en : die zur gesicherten Verladung erforderlichen 
Stützen, Unterhölzer, Keile, Stricke etc. werden von den Schilfs-Ver- 
waltungen kostenfrei beigeslellt.

A r b e i t s - K r a f t  u n d  - Z e i t  zur  H e r r i c h t u n g  e i n e s  S c l H e p p -  
S c h i f f o s :  beiläufig 6 Zimmerleute und 1 Schlosser u. zw'. für die Hcrriclitimg 
zum Mannschafts-Transport auf einen, zum Pferde-Transport auf zwei Tage. 
— Herstellung von 4 S c h 1 e p p - G l i e d e r n kann von 900 bis 1.000 Pion­
nieren in 12 Arbeits-Stunden bewirkt werden, wenn das erforderliche Material 
am Dfer vorbereitet ist.
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Vorsorge für Wasser. Alle Dampfer und Schlopp-Sclnffe sollen 
bei Mannschafl-Transporten mit so vielen Wasser-Fässern versehen 
sein, dass per Mann und Tag wenigstens 1-5 Liter entfalle. Zmn 
Tränken: für je 6 — 10 Pferde ein Wasser-Eimer.

Auf den unteren Strecken der Donau, Theiß und Save ist man häufig an­
gewiesen, Fluss-Wasser zu trinken. Zum Kochen kann dasselbe mit Ausnahme 
des Theiß-Wassers, welches meist zu viele erdige und vegetabilische Stoffe ent­
hält, allerwärts benützt werden.

3. Fassuiigrs-Yermög-en der Schiffe.
Ermittelung des verfügbaren Raumes folgendermassen:
O ber-D eck au f D am pfern : vom Product der Länge (von den 

vorderen resp. rückwärtigen Büffeln bis zum Masclnnen-Raum) und der 
dui-cbschuiltlichen Breite zwischen den Geländern wird der Flächen- 
Raum der freibleibenden Stiegen-Häuser, Lucken u. dgl. abgezogen.

O ber-D eck  auf S ch lep p cS ch iffen : der Abstand von den vor­
deren bis zu den rückwärtigen Büffeln wird als Länge angenommen; 
von der Schiffs-Breite der zum freien Durchgang und zur Sicherheit 
erforderliche Raum von beiderseits Im  abgezogen. Vom Resultat abzu- 
zuziehen: per Verdeck-Lucke 6 w®, für Jede allenfalls nicht entfernte 
Waren-Winde sammt Scliiffs-Kraliu

U nter-D eck  au f D am pfern  und S c h lep p -S ch iffen : nur 
der von den Stiegen eingenommene Raum abzuziehen.

Decke von  G lied ern : Rerechnung analog dem Obigen, Räume 
der Lucken (wenn diese nicht eingedeckt sind! abschlagen.

Anzahl der In jedem Schiff unterzubringenden Mannschaft etc.
Dauer der Fahrt von wesentlichstem Einfluss; Witterung resp. Jahres­
zeit erst in zw’eiter Linie.

Für M annschaft. Bei Fluss-Übersetzungen und Fahrten kurzer 
Dauer, überhaupt wenn die Leute ohne Nachtheil unausgesetzt stehen 
und vollkommen gerüstet bleiben können: ober Deck ^venigstensOulSm^, 
unter Deck bei iriindestens Im  Zwüschendeck-Hohe bei 1*73
bis P89 m Zwischendeck-Höhe 0'.55 m~, bei w^eniger als 1'73 m 
Zwischendeck-Höhe per Mann.

Bei Fahrten von 5 - 6  Stunden: ober und unter Deck per Mann 
w’enigstens 0‘55 m~, w'elcbes Ausmaß den Leuten schon das Nieder­
setzen, Ablegen der Rüstung etc. gestattet.

Für lange Fahrten, bei welchen die Rüstung abgelegt, an Bord ab­
gekocht und geschlafen wird: ober und unter Deck per Mann l ’ l 
wovon 0’9m^ (42 cm Breite, 1'lA‘cm Länge) zum Lagern entfallen. Die 
auf Deck Beündlichen können sich w'ührend schlechten Wetters in die 
unteren Räume begeben, ln kalter Jahreszeit dürfen, wenn nicht höhere 
Rücksichten es anders gebieten, bloß die unteren Schiffs-Räume u. zw. 
mit 0‘74tô  in xknschlag gebracht werden.
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Bei Überschiffungen und kurzen Fahrten auf Gliedern: 0-5 
per Mann; in der Mitte des Gliedes Raum für OfQciere und einzelne 
Pferde.

Für P fe rd e  je (0 '95»i Breite, 3'16m Länge), wobei schon 
der 0'63m breite Abstand der Holz-Schi'anken in der Schiffs-Mitte und 
der nöthige Raum für den Verkehr rück- und seitwärts der Pferde ent­
halten. Unter Deck werden Pferde gewöhnlich nicht verschifft. Einzelne 
Pferde nehmen beim Übersetzen den Platz von 9 Mann, bei kurzen 
Fahrten und Verschiffung auf Gliedern den Platz von 6 Mann, bei län­
geren Fahrten von 3 Mann ein.

Bleiben die Pferde während der Fahrt gesattelt oder beschirrt und 
die Leute bei ihnen, dann auch für längere Fahrten, Avenn nur ein 
Theil des Verdeckes für Pferde in Anspruch genommen wird, ist für 
Reiter, Wärter, Bespannungs- und unberittene Mannschaft der Gavallerie 
oder des Train, endlich für die Pferde-Rüstung und das Futter kein 
eigener Raum zu bemessen. Hiefür aber muss bei längeren Fahrten und 
Benützung des ganzen Verdeckes für Pferde in den unteren Schiffs- 
Räumen Yorgesorgt Averden.

Für Fuhrw erke. Auf Verdeck der Dampfer oder Schlepp- 
Schiffe für jedes Fuhrwerk lO-Sw^ (1-9w Breite, 5'69iw Länge); für 
einen Balken-Wagen der Brücken-Equipagen ( 6 * 6 4 Länge) 12-6 
für Geschütze und Munitions-Wägen Avenn sie aber abgeprotzt
unh in einander geschoben werden, bloß Zerlegte FuhrAverke
lassen sich auf Deck beiläufig doppelt so viele unterbringen als un- 
zerlegte; unter Deck sollen Fuhrwerke etc. nur zerlegt verladen 
Averden.

Für Fuhrwerke, welche mit Fuß-Truppen oder Gavallerie auf dem­
selben Fahrzeug eingeschifft werden, durchschnittlich S-LwiS per Fuhr­
werk von dem für die Mannschaft berechneten Raum des Ober Deckes, 
somit 26 Manu beim Übersetzen, 15 Manu für kurze, 8 Mann für längere 
Fahrten abzuschlageu.

Der durch Fuhrwerke der Artillerie oder des Trains eingenommene 
Raum über Deck wird den betreffenden Abtheilungen bei laugen Fahrten 
in gleicher Ausdehnung auch unter Deck zugewiesen, Avodurch auch die 
allenfalls beigegebene Infanterie-Bedeckung bequem Platz findet.

Auf Gliedern, aa’o die Fuhnverke mit eingespaunleu Stangen-Pferden 
verschifft werden, rechnet man für ein Fuhrwerk 18m2= 36 Mann, 
ein Geschütz oder Munitions-Wagen 14'4>»2 =  29 Mann.

Für das auf Wägen nicht verladene Gepäck ist kein besonderer 
Flächen-Raum zu bemessen, da jenes der Officiere und des Stabes auf 
dem Remorqueur, jenes der Unter-Abtheilungen »aber an solchen 
Stellen der Schlepp-Schiffe, Avohin man Mannschaft oder Pferde nicht 
geben kann, Platz findet.
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4. Militäi'-Transport-Beliördeii.
C en tra l-E isen ba h n -T ran sp  o r t-L e itu n g ; — Dampfschiff- 

T r anspoi’ t-Leit,ung en ; Dampfschiff-Lin ien-Gommanclen; Dampf- 
schifl'-Etap en-Gomm anden. — Diesen Transport-Beliörden sind Abge­
ordnete der betreibenden Schiffahrt-Untei'nehmungen beigegeben.

Für die Durchführung größerer T ra n s p o r te  zur See ist das 
Militär-Statious-Gommando zu Triest als See-Trausport-Leitung delegiert.

5. Einleitung eines Transportes zu Wasser,
Für den Transport zur See verfügbares Material: Schiffe der 

Kriegs-Marine, sofern sie nicht ausschließlich für rein operative Zwecke 
verwendet werden müssten; See-Schiffe der Transport-Unternehmungen.

Erfordernis an Donau-Schleppschiffen (58 lang,6 o m breit, 2-3 w 
hocli).

B ei kurzen  Fahrten  bis zu 6-stündiger Dauer (unter Klammer 
die hiebei zur Beladung unter Deck verfügbar bleibenden Schiffe) : 
Armee-Ober-Commaudo 13 (12), Arinee-Gommando 9'5 (7), Corps- 
Hauptquartier 5‘5 (4'5), Stabs-Quartier einer Infanterie- oder Cavallerie- 
Truppen-Division 4‘5 (4); Jäger-Bataillon 2'5 (— ), [nfauterie-Regiment 
zu 3 Bataillonen 7 (— ), zu 4 Bataillonen 9 (—), Cavallerie-Escadron 
3‘5 (3‘5), fahrende Batterie 4 (4), reitende Batterie 5 (5), Gebirgs-Batterie 
1 (— ), Festung-Artillerie-Gompagnie 1 (1), Pionnier-Compagnie ohne 
Brückeu-Train 1 (—), Pionnier-Compagnie mit 2 Brücken-Equipagen 
8 (2); Divisions-Muuiiions-Park 8 (8), Gorps-Muuitions-Park IG'5 (16’5), 
Inft.-Div.-Sanitat-Anstalt 3'7 (3'7), Gav.-Div.-San.-Anstalt 1 (1), Infan­
terie- oder Gavallerie-Verpflegs-Goloune 13 (13), Gorps-Verpflegs-Golouue 
3-5 (3).

Bei län geren  F ah rten , wenn die Fuhrwei'ke unzerlegt (unter 
Klammer, wenn sie zeidegt) unter Deck verladen Averden: Armee-Ober- 
Gommando 13 (7); Armee-Gommando 9‘5 (8'6), Corps-Hauptquartier 
.5'5 (5), Stabs-Quaiiier einer Infanterie- oder Gavallerie-Truppen-Divi- 
sion 4‘5 (4); Jäger-Bataillon 4'5 (4'5), Infanterie-Regiment zu 3 Batail­
lonen 12 (11), zu 4 Bataillonen 15‘5 (14'5), Cavallerie-Escadron 3'5 
(3‘5), fahrende Batterie 4 (3'5), reitende Batterie 5 (4'5), Gebirgs-Batterie 
1 (1), Festung-Artillerie-Gompagnie 1 (1), Pionnier-Compognie ohne 
Brücken-Train 1 ( 1),Pionnier-Compagnie mit2 Brücken-Equipagen8‘5 (6); 
Divisions-Munitions-Park 8 (7), Gorps-Munitions-Park 16'5 (T4'5), Infan- 
terie-Division-Sanität-Anstalt S'7 (3), Gavallerie-Division-Sauität-Anstalt 
1 (1), Infanterie- oder Cavallerie - Verpflegs-Golonne 13 (10), Corps- 
V^erpflegs-Golonne 3'5 (3).

Bei längeren Fahrten, wenn Fuhrwerke nicht zerlegt werden : eine 
Infanterie - Truppen - Division 22 Remorqueure, 112 Schlepp - Schiffe 
(5 Convois mit je 4 Schleppen, 10 Convois mit je 5 Schleppen, 7 Convois 
mit je C Schleppen); — eine Cavalterie-Truppen-Division 23 Remor-
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queure, 121 Schlepp-Schiffe (2 Convois mit je 4 Schleppen, 13 Convois 
mit je 5 Schleppen, 8 Convois mit je 6 Schleppen); — ein Corps zu 2 
Infanterie-Truppen-Divisionen 61 Remorqueure, 305 Schlepp-Schiffe 
(16 Convois mit je 4 Schleppen, 29 Convois mit je 5 Schleppen, 16 
Convois mit je 6 Schleppen).

Anmeldung. Soll die Beförderung von einer Haupt-Station aus 
stattßnden: Mannschafts-Transporte mit Persouen-Schifi’en, sowie Mate­
rial-Sendungen his zur Normal-Ladung eines Schleppes 24, alle anderen 
Transporte 48 Stunden vor der Aljfahrt resp. Verladung. Bei Beförderung 
von kleineren Stationen aus, oder wenn außergewöhnliche Vorberei­
tungen nöthig wären: nach den Betriehs-Verhältnissen. Anmeldung von 
Kranken- und Vei’wundeten-Transporten: Seite 113.

Anmeldung durch Zusendung des Marsch-Planes an die Dampfschiffahrt- 
Betriobs-Direction (Local-Agentie), wobei jedoch nur die für selbe maßgebenden 
Rubriken eingetragen werden. Besondere jdemerkungen als Indorsat.

Schiffzug- (Convoi-) Ordnung: dem Schiffs-Capitän überlassen. 
Gewöhnlich in folgender Weise: dem Remorqneur zunächst die Schleppe 
mit Mannschaft, dann jene mit Pferden, endlich jene mit Fuhrwerken etc. ; 
unter sonst gleichen Bedingungen sind die am schwersten heladeneu 
oder am tiefsten tauchenden Schleppe zunächst des Remorqueur ins 
Tau zu nehmen u. s. w. ; Schleppe mit brennbaren oder explosiven 
Gegenständen (wenn auch unter Deck) als letzte anhängen; bei der 
Thal-Fahrt womöglich auf einer oder auf beiden Seiten des Remorqueur 
ein Schlepp koppeln; die rückwärts im Tau hängenden Schleppe zu 
Zweien koppeln und zu Vieren in Front stellen; hiebei die größeren und 
schwereren innerhalb, die kleineren außerhalb des Kiel-Wasser einzn- 
theilen, ist vortheilhaft; Schleppe mit Pferden oder Fuhrwei-keu auf die 
Seite der Landungs-Brücke geben; Reserve-Kohlenschiffe oder Kohlen- 
Tender werden bei Thal-Fahrt an den Remorqueur oder an ein Schlepp- 
Schiff gekoppelt, bei Berg-Fahrt aber, je nach Große und Tauchung, im 
Schiffzug eingetheilt.

Schiffzug-Intervall. Unter gewöhnlichen Verhältnissen: rvenn die 
Schiffzüge ohne Zwischen - Stationen bis zur End-Station fahren und 
dort für jeden derselben eine Landungs-Brücke vorbereitet ist, 10 bis 
15 Minuten; mit Zwischen-Stationen, w'enn hier oder in der End-Station 
weniger Landungs-Brücken vorhanden wären, 30 Minuten. In Feindes- 
Nähe: da immer Landungs-Brücken mitgeführt werden sollen, kann das 
Intervall, je nach Stärke der Strömung, bei Thal-Fahrt his auf 500^, bei 
Berg-Fahrt auf 300— 200^ vermindert werden.

Reihenfolge der Schiffzüge. .Tene voran, w êlche wegen besserer 
Remorqueure oder geringerer Belastung voraussichtlich schneller 
fahren.

Die Post: wenn erforderlich, mit den zum Militär-Transport ver­
wendeten Schiffen befördern.
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Fahr-Disposition folg^endc Rubrllcen: Ni'. der Trauspoit-Ablheilung 
(des Coravoi); Truppen-Körper; Ofiiciere und Offic.-Stellvertreter; Mann­
schaft; Pferde; Geschütze und Fuhrwerke; Einscliiil'ung-Station; Tag 
und Stunde der,Abfahrt; Zwischen-Stationen, Zeit der Ankunft und 
Dauer des Aufenthaltes; Ausschiffung-Station; Tag und Stunde der An­
kunft; Gesammt-Fahrdauer iu Stunden; Verköstigung; Anmerkung.

Sicherheits-MaRregeln. Nach Umständen: längs der Wasser-Straße 
bestellende Telegraphen-Linien unter Gontrole nehmen; Schiffs-Werften, 
Häfen, Landungs-Plätze oder Schiffe militäriscli besetzen und die im 
Verkehr befindlichen Schiffe überwachen; Vorhut- oder Hecognoscie- 
rungs-Danipfer den Militär-Schiffzügen voraus senden; militärische Vor­
sichten während der Fahrt, insbesondere bei Passierung von Defileen, 
die Schiffahrt erschwerenden Fluß-Stellen u. dgl.; in Feindes-Nähe die 
Schiff-Gonvois durch Kanonen-Boote oder Monitors geleiten lassen; 
Cavallerie-, Artillerie- und Train-Transporten Infanterie-Bedeckung.

Beiläufiges Zeit-Erfordernis zum Ein- und Ausschiffen auf Schiffen 
mittlerer Größe und wenn nur eine Landungs-Brücke vorhanden; zum 
Eiiischiffen von Truppen unter Deck oder für den Einmarscli auf das 
Ober-Deck je 10 Minuten. Soll das ganze Verdeck für Pferde benützt 
werden, 20 Minuten; wenn gleichzeitig Infanterie unter Deck einzu­
schiffen ist, weitere 10 Minuten. Zur Einschiffung von Geschützen oder 
Fuhrwerken auf das ganze Verdeck 30 Minuten; wenn gleichzeitig Mann­
schaft unter Deck kommen soll, weitere 10 Minuten. Werden Geschütze 
oder Fuhrwerke in zerlegtem Zustand unter Deck verladen, während 
auf Deck Pferde und Fuhrwerke zu stehen kommen, 11/2 bis 2 Stunden. 
Ausschilfen von Mannschaft erfordert beiläufig von Pferden und 
Fuhrwerken 2/3 der zum Eiuschiffen nöthigen Zeit.

Zur B ese tzu n g  der Decke von  B rü cken -G lied ern  mit Fuß- 
Truppen ö Minuten, mit Cavallerie 13 Minuten, mit Artillerie- und Traiii- 
Abtheilungeu (bei eingespaunten Stangeu-Pferden) 12 Minuten. Zur Aus­
schiffung kürzere Zeit. Sollen auch die unteren Bäujne benützt werden: 
noch wenigstens 10 Minuten zuschlagen.

Verpflegung. Mit Brot und Futter auf die ganze Dauer der Fahrt. 
V erk östigu n g  hat entw'eder in den Ein-, Ausschiffung-und Etapen- 
Stationen oder auf dem Schiff zu erfolgen. In letzterem Fall bei kleinen 
Transporten durch den Schiffs-Traiteur. Bei größeren Transporten hat 
der Comniandaut vor der Einschiffung oder (wenn dies nicht thunlich) 
in einer Halt-Station für die-Beschaffung der Nahrungs-Mitteln und 
des Koch-Services zu sorgen; es ist daun an Bord oder während eines 
entsprechend langen Aufenthaltes am Land (am besten während des 
Vacht-Aufenthaltes1 ahzukochen. Nöthigen Falles kann auch leb en des  
S ch la ch tv ieh  mitgenommen und an Bord der Schlepp-Schiffe ge- 
scldachtet werden. Die Mannschaft soll innerhalb je 24 Stunden warme 
Nahrung erhalten.



E tapeu -V erp flegu n g . Bei Faliilen über S stüncliger Dauer 
gebürt das Frühstück in der Zeit von 12 Uhr nachts bis S Uhr früh, 
das Mittag-Essen von 8 Uhr früh bis 4 Uhr nachmittags, die Abend-Kost 
von 4 Uhr nachmittags bis 12 Uhr nachts, u. zw. nach dem für Eisen­
bahn-Transporte festgesetzten Ausmaß (Seite 237). Falls diese Ver­
köstigung in natura nicht möglich wäre, das Relutum verabfolgen; ev. 
kaufen die Unter-Abtheilungs-Gommandanten dafür kalte Ess-Waren 
und Getränke.

6. Vorschrift für die zu triinsportiereiule Truppe.

Vorbereitungen. T ra n sp o r t-R eg u lie ren  der und Verladung- 
ö ff ic iß r  wie bei Transport auf Eisenbahnen (Seite 238). Bei mehreren 
für einen größeren Truppen-Körper bestimmten Schiffzügen genügt per 
Regiment oder Brigade ein Transport-Regulierender. —  Mannschaft und 
Pferde vor der Einschiffung ärztlich untersuchen.

E in tre ffen  au f dem E in sch iffu n g s -P la tz : nach jeweiliger 
Vereinbarung mit dem Schiff-Amt.

Einschiffung. In s p e c t io n -O ff ic ie r  und W ache von 10 — 20 
Mann (worunter 1 Spielmanu) mit der ersten Abtheilung auf den Ein­
schiffungs-Platz senden (analog Transport auf Eisenbahnen). Nach Be­
darf auch Mannschaft zur Verladung der Fuhrwerke und des Gepäckes.

- In zerlegtem Zustand zu verladende Fuhrw erke womöglich schon 
vor dem Marsch zum Landungs-Platz zerlegen: bei Übersetzungen und 
Verschiffungen zu taktischen Zwecken keine Zerlegung. Gepäck mög­
lichst auf die Fuhrwerke verladen.

Abtheilen der Truppe in S c h iffs - ,  wenn die Einschiffung mit 
Booten erfolgt, auch in B oo ts -P a rtien . Per Compagnie etc. bleibt 
1 Subaltern-Officier, wenn 4 oder mehr Compagnien auf ein Schiff 
kommen, auch 1 Hauptmann bei der Mannschaft; bei Fluss-Ubersetzungen 
und Verschiffungen zu tactischen Zwecken alle Officiere bei ihren Ab­
theilungen. Der rangältesle Officier ist militärischer Schiffs-Conunan- 
dant. Bei Beförderung mit Passagier-Dampfern dürfen Gewehre unbe­
dingt nicht, sonst nur unter besonderen Verhältnissen geladen sein.

Zum E inm arsch ; Signal „Plabt Acht — Vorwärts“ (Trommel- 
Streich „Marsch“ ). Wird, wenn mehrere Schiffe an einer Landungs-Brücke 
stehen, von jener Abtheiluug begonnen, welche für das vom Land ent­
fernteste Schiff bestimmt ist, u. zw. mit Doppel-Reihen, Reihen oder 
einzeln. Von jeder Schiffs-Partie marscliieren jene Abtlieilungeu zuerst 
ein, n eiche unter Deck kommen. Bei gemischten Abtheilungen werden 
zuerst die Fuhrwerke, dann die Pferde, endlich die Mannschaft eiugeschifft. 
Einschiffung der Pferde auf Schlepp-Schiffen am besten alhnälich von 
beiden Enden gegen die Schiffs-Mitte.

Breite und Gattung der Landungs-Bräcken beslimnit, ob Fuß-Truppen in 
Doppel- oder einfachen Reihen oder einzeln einniarschieren, Pferde einzeln oder 
zu Zweien eingefOhrt werden sollen.
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R au m -V erth e ilu n g . Aufstellung der Mannschaft: in Doppel- 
Reihen oder Reihen, auf Deck Front gegen den Schiffs-Bug, unter Deck 
gegen die Schiffs-Mitte. Pferde meist in (mit den Längen-Seiten parallelen) 
Reihen. Geschütze und Fuhrwerke, wenn nicht zerlegt, in einander ge­
schoben. Hochgeladene Wägen mittels Stricken an einander oder 
au feste Schiffs-Theile koppeln. Pferde bei längeren Fahrten an Holz- 
Schranken, Ketten oder Seile anhalftern.

W enn a lles  an B ord  is t: Geländer schließen; niemand darf
mehr das Schiff verlassen. Alles bleibt in Reih und Glied, bis der Com- 
mandaut „Abtreten“ befiehlt oder das Signal „Abblasen“ geben lässt. 
Außer bei Fluss-Übersetzungen kann sodann jede zulässige Bequemlich­
keit gestattet werden; Pferde werden abgesattelt oder abgeschirrt.

Beobachtungen während der Fahrt. Beim Transport auf Flüssen 
und Binuen-Seen behalten die Leute W a ffen  und Gepäck stets bei 
sich. Bei Falu'ten zur See werden Waffen und Rüstungen in den ange- 
Aviesenen Raum hinterlegt; auf Krieg-Schiffen nur mit Bewilligung des 
Schiff's-Commandanten A\neder genommen. Bei kürzeren Fahrten ev. 
andere Dispositionen. Officiere behalten ihre Waffen.

Die in Patron-Taschen und Tornistern A^erwahrte oder im Besitz 
der Officiere befindliche M unition  ist auf Krieg-Schiffen in den Pulver- 
Kammern, auf anderen Schiffen au sicherem Oit zu deponieren.

T ran sp ort-C om m an dan t überwacht die Befolgung der Trans- 
jiort-Vorschriften, hält die Ordnung aufrecht, erlässt die nöthigen 
Signale, commandiert den Dienst, veranlasst nach dem Bedarf den 
Weclisel der auf und unter Deck Eingetheilten, ordnet Zeit und Reihen­
folge des Abkochen an und regelt die etwa angeordneten Fassungen in 
den Zwischen-Stationcn im Einvernehmen mit dem SchiÜ's-flapitän. In 
Noth und Gefahr hat er diesem über Aufforderung jede Assistenz zu 
leisten und sich hiebei dessen Anordnungen zu fügen.

Bei größeren Transporten und längeren Fahrten: auf jedem Dampfer 
und Schleppereine V erdeck -W ach e von 1 Unterofficier, 3— 9 Mann 
und 1 Spielmann zur Handhabung der Disciplin, Bewachung der Fahnen, 
Gassen und Arrestanten, soAvie Bestreitung sonst nöthiger Posten. Für 
die einzelnen Pferde-Gruppen: S tal 1-Wachen. Auf Krieg-Schiffen sind 
nur über Aufforderung oder im Einvernehmen mit dem Schiffs-Com- 
mandanten Wachen zu unterhalten, Avelche im Weg des Inspection- 
üfficier dem Gesammt-Detail-Officier unterstehen.

S c h iff-P o liz e i.  Betreten des Capitän-Steges, Schiff-Buges, der 
Schilf-Ränder, Maschinen-, Steuer- und sonst reservierten Räume, 
das Verstellen der Communicationen, Anlehnen an die Geländer, Be­
rühren der Anker-Ketten und Taue, Stören der Schiffs-Equipage in 
ihrem Dienst ist untersagt. Desgleichen das Rauchen, sOAvie Unter­
halten freien Lichtes unter Deck, in der Nähe feuer-gefährlicher 
Gegenstände; in finsteren Nächten darf nicht geraucht werden. Über­
haupt gegen Feuers-Gefahr die größte Vorsicht. Verkleinern von
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Brennholz soll nicht auf Deck stattfmden. Mit dem Triuk-Wasser muss 
wirtschaftlich gebahrt werden; zum Kochen und Tränken thunlichst, 
zum Waschen ausschließlich Fluss-Wasser verwenden. An Bord die 
größte Reinlichkeit. Maßregeln, um die Pferde ruhig zu erhalten.

B ei A u fen th a lt in Z w isch en -S ta tio n en  darf das Schiff 
(außer wenn zu Land abgekocht Averden soll) nach Ertheilung des 
Signal „Rast“ nur von Fassungs-Commanden verlassen werden; Dauer 
des Aufenthaltes bekannt geben. Auf dem Landungs-Platz Wachen 
aufstellen. Zur Fortsetzung der Fahrt: Signal „Vorwärts“ .

Zur V ers tä n d igu n g  der an geh än g ten  S ch leppe m it dem 
D am pfer sind für den Fall, dass weder Rufe noch Signale gehört 
werden könnten, leicht auszuführende sichtbare Signale (z.B. Schwenken 
eines Tuches, einer Laterne) zu verabreden. Ein „tIalt“-Signal darf von 
den Schleppen nur dann gegeben werden, wenn eines derselben eine 
Beschädigung erlitten hätte. Jemand über Bord gefallen wäre, sich sonst 
ein Unglück ereignete oder ärztliche Hilfe dringend benöthigt würde. 
Zum Zeichen des Verständnisses sind die Signale auf allen Schiffen, 
für welche sie gelten, abzuuehmen.

Für erk rank te  Leu te oder P ferde  ist im Einvernehmen mit 
dem Schifl's-Capitän vorzusorgen.

Ausschiffen. Mannschaft rechtzeitig avisieren, dass sie sich bereit 
halte, d. h. vollkommen adjustiere; Pferde satteln resp. anschirren, ln 
Nähe der Station erfolgt Signal „Vergatterung“ (bezw. „Aufsitzen und 
Ausrücken“) —  „rechts“ („links“ ). AusschiffengeschiehtinanalogerWeise 
und umgekehrter Ordnung wie das Einschiffen; zur Beschleunigung 
ist es bei entsprechender Ufer-Beschaffenheit zweckmäßig, wenn von 
jenen Schiffen, welclie nicht an die Landungs-Brücke anlegen können, 
die mithabenden Stegladen benützt werden. Ausgänge der Landungs- 
Brücken durch Wachen frei halten; Ordnen der Abtheilungeu hat in 
angemessener Entfernung von den Landungs-Brücken stattzuiinden.

7. Transport von Kranken und yerwundeten.
(Vergleiche IX.Abschnitt, irush.„Ambulante Feld-Sauit.-Anstalten“ Seile 97, 

dann „Kranken-Abschnb und -Zerstreuung“ Seite 110, Behandlung der Legiti­
mations-Blätter der auf einem Transport Gestorbenen; Seite I DL)

Von den Dampfern sind die Passagier-Schiffe (nur für Leicht- 
Kranke, welche in sitzender Stellung befördert werden köimen), von den 
Schlepp-Schiffen jene hochbordigen Waren-Schleppe am geeignetsten, 
welche unter Deck mehrere gesonderte Räume und zugleich große Ver­
deck-Lucken haben. Als Remorqueure für Krankeu-Transport-Schifl'e: 
Dampfer mit starken Maschinen, damit der Transport möglichst schnell 
durchgeführt werden könne. Auf die Remorqueui'e bloß das Admini­
strations-Personal und nur ausuahmsweise Kranke einschiffen.

E i n r i c h t u n g V 0 n S c h 1 e p p - S c h i f f  e n z u in K r a n k e n - T r a n s - 
port. Außer den gewöhnlichen Einrichtungen noch: Verdeck-Lucken
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und Stiegen mit Geländer versehen; längs der Geländer auf Deck Sitz- 
Bänke anbringen; über das Deck Leimvand-Plachen spannen, auf 
Schlepp-Gliedern Zelte aufschlagen; nebst Windfängen womöglich auch 
Fenster in den Bord-Wänden anbringen (thunlichst jedoch solche Schiil'e 
wählen, welche bereits mit Fenstern resp. Lichtpforten versehen sind); 
Anzahl Koch-IIerde nach Bedarf vermehren, damit für den ganzen 
Kranken-Stand gleichzeitig gekocht werden könne. Beim Transport 
Schwer-Kranker Bettzeug beischaffen.

Auf „Plätten“ (sollen Seiten-Wäude und Dächer haben) werden 
in einer, zwei oder melir Reihen Liege-Stellen liergerichtet. Dasselbe 
geschieht auf großen Schifl'en auf dem Verdeck.

Fes ts te l l ung  des Fassungs-Raumes  der Sch i f f e  für 
Verwundete  und Kranke;  Dauer der Fahrt, hauptsächlich aber 
Zustand der Kranken maßgebend. Man rechnet per Mann: bei kurzen 
Fahrten und beim Transport von Reconvalescenten oder Leicht-Kranken 
mindestens VbinP ober und unter Deck; bei längeren Falirten und 
beim Transport Schwer-Kranker auf Deck unter Deck 7 niP. Ein
58 Mi langer, 6‘5wi breiter, 2’5?n hoher Schlepp fasst durchschnittlich 
69 Schw'er-Kranke u. zw. 3/. ober und unter Deck.

Gelei t-Gommanden.  Für jeden größeren Kranken-TrauspoiT 
1 Arzt, dann Wart- und Aufsichts-Personal.

Verp f l egung ;  auf Schifl'-Arabulanceu spitalsmäßig; für sonstige 
Ki-anke, wenn nicht die Durchzugs-Verpflegung eintreten kann, Früh­
stück, Mittag-Essen und Nachtmahl wie Seite 241.

Verköstigung von kleiiioii auf Passagier-Schiffen einbarkierten Kraiiken- 
Transpm-ten gleicli der gesunden Mannscliaft. Für größere, auf gewölmlidien 
Schiffen bofindlicho Transporte zwar auch, dodi haben die drei Mahlzeiten (so­
fern nicht für oinzolno Kranke eine besondere Diät angeordiiot) zu bestehen aus: 
Frühstück 60d  F.inbrenn-Suppe oder 18 oZ schwarzen Kaffee oder 36 d  russischen 
Thee; Mittag-Essen wie Seite 241; Nachtmahl 60 d  £iid>reuu-Suppo, ferner (auf 
ärztliche Anordnung) 18 d  oder 36 d  Wein.

8. Transport von Yerpilegs-Geg'mistäiKleu.

A u f Deck nur solche Frachten verladen, welche durch Nässe 
nicht leiden; stets aber durch wasser-dichte Decken schützen.

Über  das ' zw eckd ien l i c hs te  V e r f ah re n  bei  der Ver­
ladung immer das Einvernehmen mit den Dampfscliifiähii-Organen 
pflegen. Speciell Rro t  kann sowohl auf als unter Deck verladen 
werden; auf Deck in der Regel nur bei kürzeren Fahrten.

Fassungs-Ver m ö g en  eines Schlepps  g rößere r  Gattung:  
circa 3.100/¿Z Getreide, oder 11.200% Heu in gepresstem Zustand, 
oderl .400ÄZGetränke in Gebünden zu 5 — 8 hl oder 100 Stück Schlacht­
vieh. Brot auf einem Sclilepp-Schifflll. Gl. bei dem Schichten in 5 Lagen 
über einander: unter Deck 72.000, auf Deck 8.400 Portionen.

Transpor t  von Sc h la cht v i e h :  Futter für die ganze Dauer der 
Fahrt mitnehmen; auf Lloyd-Schift'en für je 15 Tiñere ein Treiber.



256

Ze i t  und A r b e i t s - K r a f t  speciell beim Verladen vou Brot: 
24 Arbeiter können durchschnittlich bei nicht ungewöhnlicher Ufer- 
Formation in einer Stunde 6.000 Portionen ein- und doppelt soviel aus- 
laden; auf Deck doppelt soviel.

0. Transport von Pulver und Munition.

Nie auf Dampfern, sondern nur auf Schlepp-Schilfen verladen; mit 
Passagier-Schiffen nur die Tascheu-Munition. — A n m e ld un g :  we­
nigstens 24 Stunden vor der Aufgabe.

Au fgabe :  derart, dass derlei explosive Frachten sich nicht länger 
auf dem Landungs-Platz befinden, als zum Übergeben und Verladen 
erfordeiiich. Bis zum Verladen durch Militär-Posten bewachen lassen. 
Munitions-Fuhrwerke müssen gehörig gedeckt und geschlossen. Ver­
schlage und Verpackurigs-fiefäße in gutem Zustand sein.

Her r i c h te n  der Schi f fe .  Um die Fässer und Kisten (Verschlage) 
vor der Reibung mit Eisen-Bestandtheilen zu sichern, Schiff-Boden und 
Seiteu-'VVände dort, wo die Gefäße anliegen, mit Theer-Tüchern, graphi- 
tierter Leinwand u. dgl. bedecken.

Ver ladung:  Platz durch Wachposten absperren. Einladen hat 
durch Militär-Mannschaft unter Leitung sachverständiger Militär-Organe 
zu geschehen. Alle zum Verladen sowie zur festen Lagerung und Be­
deckung erforderlichen Vorrichtungen und Materialien werden von den 
Schiffs-Verwaltungen beigestellt.

Beze i chnung  der mit  Pu lve r  etc. be ladene n  Schi f f e :  
durch eine am Flaggen-Stock des Ilinter-Deck gehisste scluvarze Flagge.

Gele i t e  nach Zahl der Schleppe und Dauer der Fahrt (womöglich 
von der Artillerie). Bei kurzen Fahrten genügen, außer dem Transport- 
Commandanteu, 3 — 4 (darunter ein der Binder-Profession kundiger) 
Mann; für längere Fahrten derart bemessen, dass die in Nacht-Stationen 
erforderlichen Wachposten bestritten werden können. Während der 
Fahrt bleibt das Geleit-Commando auf dem Remorqueur.

Vors i ch ts -Maßrege ln während  der  Fahrt :  bei kurzen 
Aufenthalten die Schiffe mehrere hundert Schritte, bei längeren w'e- 
nigstens 1.000^ von Ortschaften, anderen Schiffen, Schiffs-Mühlen etc. 
(und wenigstens 500^ von einander) verankern oder an das Ufer heften.

Vers tänd igung  der j en igen  Mi l i t är -Behörde,  für welche 
der Munit i ons-Transpor t  bes t immt ist.

10. Überschiifen größerer Heeres-Körper.

A l l g eme in e  Le i tung :  hiezu ein Officier des Generalstabes als 
„Local-Commaudant“ (vergl. Seite 289). Demselben beigegebeu: so 
viele Verladungs-Officiere, als Dampfer für selbständige Überfuhren 
vorhanden; berittene Officiere und Feld-Gendarmen. Rechte und Be-
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fugnisse eines Stations-Commandauten, welche nach Bedarf vom Armee- 
(Ober-) Gommando noch erweitert werden können.

Loca l-Gom mai idant :  sorgt für zweckmäßige Herrichtung der 
SclniTe als Üherfuhr-Miltelu (welche, wenn thuulich, zu Gliedern ver­
bunden und überhrückt werden sollen), Bau von soliden und möglichst 
vielen Lauduugs-Brückeu und -Rampen, Herstellung von Colouuen- 
Wegen auf beiden Ufern, um die bequeme Eiu- bezw. Ausschifi'uug und 
den ungehiuderteu Weiter-Marsch zu fördern. Hiezu auchPionuier-  
Of f ie i e re  und t echnische Truppen  (besonders Piouniere oder 
C i v i 1 - A r b e i t e r beizugehen).

Fas sungs-Vermögen der  Sc h i f f e  und Überfuhr -G l i eder  
für j ede  Waf f en-Gattuug,  ebenso Zei l  für e inm al i g e  Hin- und 
Rück-Fahr t  (einschließlich Ein- und Ausschiffung) genau ermitteln und 
den Verladung-Ofliciereu bekannt geben.

Ist der Local-Gommandant verständigt, dass ein größerer Heeres- 
Körper zur Überschiffuug eiulrelfen wird, so sendet er dem Truppen- 
Connnaudauteu (wenn er sich nicht selbst zu diesem begeben könnte) 
einen seiner Verladung-Officiere mit einem „ A u sw e is  der v o r ­
handenen Überschi f fungs -Mi  tt ein und ihrer  Le istungs-  
Fä h i gke i t “ entgegen. Dieser Officier muss auch die sonst nöthigen 
Auskünfte zu ertheilen imstand sein, damit der Truppen-Gommandant 
die Dispositionen zum Einschiffen treffen könne.

Durchschnittlicher Fassungs-Raum der Schleppschiff-Glieder. Beim 
Überschiffen können, ohne Rücksicht auf Bequemlichkeit, beiläufig 
(Geschütze und Fuhrwerke mit eingespannten Stangen-Pferden) eiuge- 
schiffL werden auf ein Schleppschiff-Glied:

aus g ew öh n l i c he m  Ho l  z -Mate r ia l :  unter Deck bis zu 1.440 
Personen; auf Deck 1.B72 Personen oder 228 Pferde, oder 47 Geschütze, 
oder 88 Armee-Fuhrwerke:

a u s K r i e g s - B r ü c k e n - G e r ä t h e : uni er Deck bis zu 1.440 Perso­
nen; auf Deck 012 Personen oder 152 Pferde, oder 31 Geschütze, oder 
25 Armeo-Fuhrwerke;

aus e i u e m R a d - D a m p f e r u n d 2 S c h 1 e p p - S c h i f f  e u : unter 
Deck 232- 1.640 Personen; auf Deck 1.652 Personen oder 275 Pferde, 
oder 56 Geschütze, oder 45 Armee-Fuhrwerke;

aus e inem Rad-Dam pfe r  und e inem Sch lepp-Sch i f f :  
unter Deck 216—-920 Personen; auf Deck 1.174 Personen oder 195 
Pferde, oder 40 Geschütze, oder 32 Armee-Fuhrwerke;

aus einem Sch rauben-Dampf  er und zw'ei Schlepp- 
Sch i f fen:  unter Deck 132 — 1.540 Personen; auf Deck 2.060 Pex'- 
sonen oder 343 Pferde, oder 71 Geschütze, oder 57 Fuhrwerke:

aus e inem Schrauben-Dampfer  und e inem Schlepp- 
Schi f f :  unter Deck 116 — 820 Personen; airf Deck 1.248 Personen oder 
208 Pferde, oder 43 Geschütze, oder 35 Armee-Fuhrwerke.

Haudbath. 17
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11. Übersetzen und Verschiffen zu taktischen Zwecken.
Es kommt darauf an, bis unmittelbar vor dem Einschiffen die 

Gefechts-Verfassung beizubehalten, nach der Ausschiffung schnell 
wieder in Gefechts-Aufstellung zu gelangen.

.leder Gonvoi (und, wenn bei allen oder mehreren Gliedern eines 
solchen das Ein- und Ausschiffeu gleichzeitig geschehen muss, jedes 
dieser Glieder) soll seine eigene mob i l e  Land-Brücke erhalten.

Hiezu gewöhnliche Waren-Schleppe in V'erbindung mit Pionnier-Kriegs- 
brücken-Geräthe am besten geeignet. Zum Schlagen oder Abbrechen eine Pion- 
nier-Abth. von 1 Officier, 2 Unteroffic., 24 Pionnieren erforderlich, welche das 
Schlagen in 15—20 Min., das Abbrecheu in noch kürzerer Zeit bewerkstelligen 
kann. Auf jedem Landbrücken-Schlepp können, nebst dem BrOcken-Material 
1 —3 Compagnien eingeschifft werden.

Diese Land-Brücken werden entweder von demselben Dampfer, 
welcher die Glieder bugsiert, oder von einem eigenen Dampfer befördert. 
Letzteres erleichtert und beschleunigt nicht bloß die Manöver, sondern 
gestattet auch, eine Infanterie-Abtheilung und vielleicht auch einige 
Geschütze als Vorhut auf den Landbrücken-Schleppen einzuschiffen und 
auf den Landungs-Platz voraus zu senden, resp. umgekehrt eine als 
Nachhut zurück gebliebene Abtheilung nach dem Einschiffen der Haupt- 
Truppe und nach Abfahrt der Glieder aufzunehmen.

Übersetzen der Vor- und Nachhut; hiezu, wenn es die Umstände 
erfordern, bemannte Ruder-Boote (Pontons) bereit halten.

Zusammenstellung der Convois. Auf schmalen, schnell fließenden 
Gewässern wird ein Remorqueur selten mehr als 1 Glied, auf breiten 
Gewässern 2 und mehr Glieder bugsieren können.

Aufstellung der Überfuhr-Mitteln am Ufer. Glieder so neben ein­
ander, dass die Truppen, ohne sich zu kreuzen, möglichst gleichzeitig 
einmarschieren können. Entfernung der Glieder von einander nur so 
groß, dass sie, ohne sich zu beirren, ahfahren und landen können 
(in den meisten Fällen 20— 30^, daher bei 55’6 m Schleppschiff-Länge 
90— 100^ Ufer-Länge für jedes Glied). An jeder Landungs-Brücke 
(wenn es deren gibt) oder an jeder Einschiffung-Stelle zwei, bei sehr 
breiten, nicht fließenden Gewässern mehrere Schiffe anlegen lassen. 
Dampfer stellen sich ober- oder unterhalb der Glieder am Ufer auf, oder 
legen sich auswärts neben denselben vor Anker.

Taktischen Verband aufrecht erhalten, Waffen-Gattungen trennen: 
der Cavallerie und Artillerie besondere Einschiffung-Stellen. Zweck­
mäßig, sowohl die Landungs-Brücken (Ein- und Ausschiffung-Stellen) 
wie die zwischen denselben verkehrenden Schiffe einer jeden separaten 
Übersetzungs-Linie mit Fähnchen von g l e i cher  Farbe oder über­
haupt gleichen, a u f fa l l e nd en  A bze i c he n  zu versehen.

Leitung der technischen Ausführung von Übersetzungs- und Ver­
schiffungs-Manövern : für jeden Landbrücken-Schlepp, jeden Gonvoi und 
jedes Glied Pionnier-Officiere bestimmen, rvelche sich mit den Schiffs- 
Gapitänen ins Einvernehmen setzen.
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Versuche haben gezeigt, dass unter günstigen Verhältnissen 3 Infanterie- 
Bataillone, 1 Escadron, 1 Batterie und 1 Sanitäts-Wagen in ungefilhr 15— 20 
Minuten auf 4 Schlepp-Gliedern eingeschifft und der ganze Schillzug in Bewe­
gung gesetzt werden kann; dass zum Landen, u. zw. vom Augenblick des Anlan­
gen der LaiidbrOcken-Schleppe an der zum Ausschiffon bestimmten Stolle bis 
zur Vollendung des Ausmarsches, 25 Minuten genügen.

Commando an jeder Einschiffung-Stelle: der höchste daselbst zu 
überschiffende Officier. Übersetzt der Gommandaut des ganzen Truppen- 
Körper auf das andere Ufer, so hat er am diesseitigen Ufer einen Stell­
vertreter zu bestimmen.

B. Transport zur See.
En t w u r f  e in  e s T r a n s p o r t e s  zu r  S o e : Seite 249. (Verhaltungen für 

dio auf Krieg-Schiffen einbarkierten Truppen: §§. 51— 54 der „Vorschrift für 
den Militär-Transport zu Wasser*^ und §. 19 des Dienst-Regl. TI^Tlieil, Diese Be- 
Stimmungen haben nach Umständen auch beim Transport auf See-Schiffen und 
Fluss-Dampfern Anwendung.)

Transpor t  an Bord eines Kr i eg -Sch i f f es .  Den Befehl über 
die Truppe führt der Gommandant des Krieg-Schiffes in allem, was 
Schiff-Disciplin und Operationen gegen den Feind hetriüt, u. zw. selbst 
dairn, wenn er im Rang niederer wäre, als der Truppen-Gommandant. 
Er ist verpflichtet, diesen von allen jenen Vorschriften und Schiffs-Ge­
bräuchen, welche sich auf das Verhalten der Truppe wälireud ihres 
Aufenthaltes au Bord beziehen, in Kenntnis zu setzen.

Die Handhabung der Disciplin und Ordnung obliegt in erster Linie 
dem Gesammt-Detail-Officier. (Die auf Schiff-Ordnung bezüglichen Fest­
setzungen sind im Dienst-Reglement für die k. und k. Kriegs-Marine, 
111 Theil, §. 78 angeführt.)

Bei einem größeren Transport mittels mehrerer, nicht in einem 
taktischen Verband stehenden Schiffe wird ein See-Stabsofficier zum 
See-Transport-Gommandanten hestimmt; findet ein solcher Transport 
mittels einer Escadre statt, so trifft deren Gommandant alle Dispositionen.

Beim T ra ns por t  auf  Fahrzeugen ,  we l che  ni ch t zur 
Kr i egs -Marine gehören ,  muss sich der Gommandant mit dem 
Schiffs-Capitän, Schiffs-Gommandanten oder Schiffs-Führer über das zu 
beobachtende Vei'halten ins. Einvernehmen setzen, weil er in solchem 
Falle für das Benehmen der eingeschillteu Truppe in jeder Hinsicht die 
Verantwortung trägt.

Leitung des Schiffes oder Schittzuges obliegt ausschließlich dem 
Schifls-Gapitäu (-Gommandanteu, -Führer). Er allein ist für die Sicher­
heit und Regelmäßiglceit der Fahrt verautwortlicli; seinen Weisungen 
innerlialb des ilini zukommenden Wirkungskreises ist unbedingt naöh- 
zukommen.

Sollte unter kriegerischen Verhältnissen der Gommandant einer 
einzuschiffenden oder bereits eingeschifl’ten Abtheilung finden, dass bei 
der durch die Schifi-Agentien (Gapitäne) beabsichtigten Beförderungs- 
W'eise der vorgezeichnete militärische Zweck uicht ex’reicht werden

17 =1=
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kann und Gefahr im Verzug ist, so hat er die volle und pünktliche 
Durchführung seiner diesfalls schriftlich zu treffenden Anordnungen 
unter eigener Verantwortung zu verlangen.

Die mit tiesellschafteii der Handels-Marine bestehenden Überein- 
kominen betrefl Beförderung von Mililar-Trausporten sind zu beachten.

Das mit der D.nnpfscliiffahrl-Gesellschaft des östeir. LUiyd aclrofleue 
Ubereinkommon wurde nnl Nnrin.-Veri.rd.-tllall Hd. .SfUck von JS'Di publiciert. 
tenier bestellen noch Ubereiiikoniinen mit der uug.-kroat. Soesdntfalirt-AcMeii- 
ttesellschaft, nut der k. ung. .SooscliilTalirl-Actieii-Gosellschaft „Adria“ in 
tiuine, dannmi naclist.ohondeii kleinereuDampfschifTaln t-rTesollscliaften ilstria- 
iiiestc in Inest Ser. lopic AConip. iii Lissa. Endlich bestehen noch die Gosott- 
bchaiten: Inyitelli Risinondo m Macarsca, Kagusea in Ragn.sa und Radonicikli in
^Anv^\ ’̂f* —  sNavigazione vaporo postale Gravosa-Melkovic
(Altrod Gesare)“ m Inest.

Vorbere i tung.  Wenn möglich M  Stunden vor der Einschiffung 
dem Schiffs- (See-Transport-, Escadre-) Comuiandauten (Schiffs-Gapitilu, 
Schiffs-Führer) einen Ausweis der zu befördernden Ofticiere und 
Mannschaft, des ärarischeu und Privat-Gepilckes nach Anzahl und 
Gewicht der Kisten, endlich der Pferde und Wägen übermitteln, Mann­
schaft und Pferde ärztlich untersuchen lassen.

E inschi f fen;  nach Weisung des Schiff- (See-Transport-, Escadre-J 
Commandanten (Schiffs-Capitäii, Schiffs-Führer).

Verkös t i gung ;  auf Krieg-Schiffen durch die k. und k. Kriegs- 
Marine, auf anderen Fahrzeugen nach dem seitens des Reichs-Kriegs- 
Ministerium mit den Schiffahrt-Unternehmungen getroffenen Verein­
baiungen. Auf Krieg-Schiffen beginnt die Gebür mit dem Tag clor 
Einschiffung, wenn diese vormittags geschieht, sonst vom iinchst fol­
genden lag an; erfolgt die Ausschiffung nachmittags, so gebürt die 
Schiffs-Kost auch für diesen Tag, — Diese ßestimmungeu liaben für 
Gagisteu und Ofticier-Stellvertrcter auch bei der Einschiffung auf See- 
Schiffen Geltung. Den Unterofiicieren und Soldaten gebüren auf Lloyd- 
Schiffen jene Mahlzeiten, welche während ihrer Einschiffung zur Ver- 
theilung gelangen; Mittags-Kost am Tag der Einschiffung jedoch nur 
dann, wenn sie vorher nicht schon in anderer Weise empfangen worden 
ist. Für die Ventilierung der Zwischendecks, Beleuchtung der Unter­
kunfts-Räume, Trink- und Koch-Wasser, sowie Mitnahme von Aushilfs- 
Kochherden, endlich für Herrichtuiig von Aborten haben die Gesell­
schaften vorzusorgen.

Sowohl beim An lau fen  von Zwischen-Hüfen als beim An­
laugen au der End-Sta t i on  ist auf Krieg-Schiffen der Verkehr mit 
dem Land, mit anderen Schiffen und Fahrzeugen an die Erlaubnis des 
Schiffs-Gommaiidanten gebunden; auf Privat-Schiff'en sicli mit dem 
Capitäii oder Schiffs-Fülirer diesbezüg'lich verständigen.

S t ra f r e ch t  des Gommaudan len der e i n g e s c h i f f t e n  
und jenes des Sc l i i f f s  - Commandanten nach der 

Disciplmar-Strat-Vorschrift für die k. und k. Kriegs-Marine (Dienst-Regle­
ment für die k. und k. Kriegs-Marine, 111. Theil, Punkt l . ' iO l , bezw.
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Seite 63 und 64 der „Vorscluift für den Milililr-Transport zu Wasser“ ). 
Dein am Schiff Leliiidlichen Marine-Befelilsluiber konunt nur dann das 
Disciplinar-Strafbefug:nis zu, wenn der Goinmandaut der Truppe nacli 
Cliai’Re und Ranfi niederer stellt. Wann und wo die Strafen in Vollzug 
zn setzen sind, Lestimrat immer der Schiffs-Gommandant.

C. Ruder- und Floß-Schiffahrt.
1. Zu Traiisport-Zncckeu.

Im allgemeinen traclde man, eine Art Tu rnus -Ver kehr (gegen- 
wärts mittels Schilf-Zug) herzustellen.

Berechnung der L e i s tu n gs f äh ig k e i t  einer Strecke: nur 
nach concretem Fall möglich, da die localen Verhältnisse unzähligen 
Varianten unterworfen sind.

Soll eine Wass e r-L in ie  al s Etap en-Straße dienen, so muss 
sie Landungs-Plätze für das Aus-, Einladen und Übernachten, daun Ver- 
pfleg-Stationen für Mannschafts-, Kranken- und Verwundeten-Transporte, 
endlich Sicherung gegen feindliche Unternehmungen erhalten.

2. Zu Überschiffuug'cu.
Geschieht das Übersetzen mittels Ruder, so sind bei Gliedern mit 

ganzer Decke aus Pontons zur Beschleunigung der Fahrt au der strom- 
abwärtigen Wand Schlepp-Pontons (Bugsier-Schiffe) anzubringen.

Übersch i f f en  von Sch la cht v i e h  vermeiden, weil das Zu- 
sammeu-Drängeu der Thiere auf dem Fahrzeug gefährlich werden kann; 
daher durchwaten oder durchschwimmen und von nachfolgenden Kähnen 
aus treiben lassen.

Erfordernis an Kriegs-Brücken-Geräthe. Glieder mit halber oder 
ganzer Decke aus 3- resp. 4- oder 5-theiligen Pontons benöthigen (nebst 
einem Vorder-Stück): 2 resp. 4 oder 6 Mittel-Stücke; Glieder mit ganzer 
Decke aus 6-tbeiligen Pontons 8 Mittel-Stücke,

Eine Kriegs-Brücken-Equipage mit 1/4 Pionnier’-Gompagnie über­
schifft auf einmal: 1'/̂  Infanterie-Compagnie; oder 1/2 Compagnie und 
1 6 Pferde; oder 1/2 Compagnie, 8 Pferde und 2 Fuhrwerke.

F a s s n n g s - V e r m 0 g e 11 d e r  au s  K r i e g s - B r ö c k e 11 - G e r ä f. h e z n- 
s a m m e n g e s e t z t e n  Ü b e r s c h i f f i i u  g s -M i l t e ln .  Es können Obersrliifft 
werden: in einem Pontnn-Theil bei einfachen oder gekoppoltonPontons lOMann; 
bei Gliedern auf jedem Brücken-Feld 60 Mann (statt jo 10 Mann 1 Pferd sannnt 
Reiter, stall 40 Mann I Geschütz, oder Armee-Fuhrwerk). Glieder mit ganzer 
Decke nur hei sehr geringer Wa.sser-Goschwindigkeit vorlheilhaft, weil sie der 
Fahr-Mannscliaft keinen Raum zur Itandhahung der Ruder l)ieten, der Schlepp- 
Ponton aber ein nur wenig genügendes Aushilfs-Miltel bietet.

Auf Glieder aus 3-theiligen Pontons mit halber Decke: 120 Mann, oder 
G(» Mann und 6 Pferde, oder 60 Mann liehst 2 Pferden und 2 Fuhrwerken. Mit 
g.anzor Decke; 120 Mann, oder 12 Pferde (immer sainmi Reitern oder Wärtern), 
oder 4 Pferde und 2 Fuhrwerke.

Auf Glieder aus 4-theiligen Pontons mit halber Decke: 170 Mann, oder 
80 Mann und !) Pferde, oder SO Mann nebst 5 Pferden und 1 Fuhrwerk. Mit 
ganzer Decke ; 180 Mann, oder 18 Pferde, oder 6 Pferde und ‘ü Fuhrwerke.
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Auf Glieder aus o-theiligeii Ponlons mit lialber Decker 250 Mann, oder 
lOO Mann und 13 Pferde, oder 100 Mann nebst 4 Pferden und 2 Fulinverken. Mit 
ganzer Decke: 240 Mann, oder 24 Pferde, oder 8 Pferde und 2 Fuhrwerke.

Auf Glieder aus C-theiligen Pontons mit ganzer Decke (vorzugsweise für 
fliegende Brücken): 300 Mann, oder 30 Pferde, oder 10 Pferde und 5 Fuhrwerke.

Zeit-Erfordernis, Herr i c l i t en (Zusamraensetzen)  der Über- 
sch i f fungs-Mi t te ln  (nebst 1 Stunde per Equipage für Vor-Arbeiteu) 
mit i/o Pionnier-Gompagnie: einfache Pontons 5, gekoppelte 15; Glie­
der mit halber (ganzer) Decke aus 3-theiligeu Pontons 30 (40), aus 
4-theiligen 35 (50), aus 5-theiligeu 40 (60), aus 6-theiligen (70) 
Minuten.

Ein- und Aussch i f f en :  100 Mann einzeln 20, in Reihen 10, in 
Doppel-Reihen 5 Minuten; 10 Pferde einzeln 6, zu Zweien 3 Minuten; 
Fuhrwerke mit Stangen-Pferden einzeln 7 Minuten.

Übe rsc h i f f en  bei 2 »i Geschwindigkeit: einzelne Pontons 75 m, 
gekoppelte 50 ?«, Glieder mit halber (ganzer) Decke 40 (35 — 20) in 
der Minute. Ablenkung unter denselben V^erhältnissen: i/g, i/«, s/4 
(1 1 Vs) &trom-Breite. Für die Rück-Fahrt (weil die Fahrzeuge um
die doppelte Ablenkung aufwärts geschafft werden müssen) 2 — 3-fache 
Zeit. Mit Fähren und fliegenden Brücken wie für gekoppelte Pontons, 
bei der Rückfahrt jedoch keine Verspätung. Werden Glieder mit Dampfer 
remorquiert: einmalige Hin- und Rück-Fahrt bei 1.200^ Strom-Breite 
cii’ca 40 Minuten.

Herstellen der Landungs-Brücken (nur für Cavallerie, Artillerie und 
Fuhrwerke) während des Herrichten der Überschiffungs-Mitteln und der 
ersten Fahrt; jenseitige Landungs-Brücke darferst nach der ersten Fahrt 
begonnen werden.

Überschiffen taktischer Körper (Krieg-Stände sammt Gefechts-Train) 
mittels Kriegs-Brücken-Material (2 Kriegs-Brücken-Equipagen); 200 m 
Fluss-Breite, 2 m Wasser-Geschwindigkeit angenommen.

In fa n t e r i e -  oder  Jäg er -Compagn ie  (Batai l lon) : 4 (2) ein­
fache 3-theilige Pontons und 1 (1) Überschiffungs-Glied mit halber Decke 
aus 3- (5-) theiligeu Pontons; 1 (5) Fahrten; Ein- und Ausschiffen je 
6 (10), Übersetzen 4 (5) Minuten; ganze Überschiffung 16 Minuten 
(2 Stunden und 40 Minuten).

Escadron Caval le r i e :  2 Überschiffungs-Glieder mit ganzer
Decke aus 4-theiligen Pontons; 5 Fahrten; Ein- und Ausschiffen je 6, 
Übersetzen 9 Minuten; ganze Überschiffung 3 Stunden.

Fahrende  (rei tende)  Batter ie :  2 (2) Überschiffungs-Glieder 
mit ganzer Decke aus 4-theiligeu Pontons; 6(7) Fahrten; Ein- und Aus- 
schiffeu je 23 (17), Übersetzen 9 (9) Minuten; ganze Überschiffung 7 
(7) Stunden.

P ionn ie r-Compagu ie :  1 Überschiffungs-Glied mit halber Decke 
aus 5-theiligen Pontons; 1 Fahrt (oder mittels 2 derlei Übersclhffungs- 
Gliedern aus 3-theiligen Pontons in 2 Fahrten); Ein- und Ausschiffen 
je 15, Übersetzen 5, ganze Überschiffung 35 Min. (1 Stunde und 30 Min.),
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Sau i tä t s -H i l f s - P la t z :  1 Überschififungs-Glied mit gauzer Decke 
aus 6-theiligen Pontons; 1 Fahrt; Ein- und Ausschiffen je 30, Über­
setzen 10, ganze Überschifl'ung 1 Stunde.

Verhalten der Truppe. Übersc h i f fun geu  mi t te l s  e inze lner  
Fahrzeuge :  Mannschaft der Fuß-Trnppen steigt einzeln, in größere 
Fahrzeuge zu Zweien, Gewehr in der Balance, beim Vorder-Theil (Kranzei) 
ein, rückt nach und nach gegen den rückwärtigen Tlieil (Steuer) vor, 
stellt sich mit dem Gewehr beim Fuß, Front gegen das Kranzei, ge­
schlossen so auf, dass die Schiß-Leute im Handhaben derFahr-Requisiteu 
nicht beirrt w'erden, oder begibt sich auf die hergerichteten Sitz-Plätze. 
Bei heftigem Wind kann das Niedersetzen auf den Schiffs-Boden in zAvei 
oder drei Reihen derart angeordnet werden, dass zwischen den Füßen 
je eines Mannes ein anderer sich befinde.

Reiter sitzen ab, führen ihre Pferde einzeln, höchstens zu Zweien 
beim Kranzei ein, rücken nach und nach gegen das Steuer vor, und 
stellen sie senkrecht auf die Längen-Richtung des Fahrzeuges. Bei Auf­
stellung in einer Reihe müssen (der gleichmäßigen Belastimg wegen) 
je zw'ei neben einander befindliche Pferde oder Pferde-Paare in ent­
gegengesetzter Richtnng stehen. Bei Aufstellung in zwei Reihen sind 
die Pferde mit den Köpfen gegen einander zu stellen. Jeder Mann hat 
sein Pferd gleich an jene Stelle zu führen, wo es stehen soll. Ist das 
Fahrzeug beladen, so soll eine Änderung in der Aufstellung nicht mehr 
stattfinden. Während der Fahrt fasst jeder Manu sein Pferd am Zügel 
und trachtet dasselbe ruhig zu erhalten. Springt ein Pferd ins Wasser, 
so ist es loszulassen.

Geschütze (Fuhrwerke) werden durch Mannschaft in das Fahrzeug 
geschafft und entweder parallel mit dessen Längen-Richtung oder senk­
recht auf diese gestellt. Pferde bleiben während der Überfahrt stets aus­
gespannt; deren Übersetzuug darf nur dann getrennt von ihren Ge­
schützen (Fuhrwerken) geschehen, w'eun dies durch die Beschaffenheit 
der Fahrzeuge geboten erscheint.

Ausschiffen von Mannschaft und Pferden hat nur beim Vorder-Theil 
zu erfolgen. Niemand darf sich eher von seinem Platz erheben und be­
wegen, bis die Reihe zum Aussteigeu an ihn kommt.

Bei Überschi f f eu  m i t t e l s  P ioun ie r -Fahrzeugeu nach den 
Weisungen der Pionnier-Officiere vorgehen; bei anderen Überfuhren 
nach jenen der Boots-Leute, Kahn-Führer und Fähr-Männer.

Ü b e r s c h i ffu n g e n mi t t e l s  F lößen:  Fuß-Truppe rückt reihen­
weise, Cavallerie abgesessen zu Zwmieu auf das Floß. Die zuerst Aulau- 
geudeu nehmen dessen Mitte ein, die folgenden sind rechts und links 
nach und nach so zu vertheileu, dass die Belastung möglichst gleich­
mäßig sei. Von Gescliützen (Fuhnverken) die schwersteu in die Mitte, 
die weniger beladenen an die Ränder des Floßes. Beim Ausschiffeu die 
äußersten Reihen (Geschütze, Fuhrwerke) zuerst.
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XIX. Notizen über Generiilstabs-Dieusf.

A. Geschäfts-Betrieb im allgemeinen.
Aufstellung der Kanzleien: womöglich iu der uumiUelLaieu Nälie 

des Commajidaiden und nalie hei einander; Generalstah-Ghef Uiuidiclist 
nn seihen Haus mit dem Commandauten.

Desgleichen die Operation- bozw. Generalstabs-Abtheilung gomeinschaft- 
hch mit deni Connnandanfen initerbringen. In der Niiho des Arniee-Coiunian- 
danten eine Kanzlei für den Chef des Arniee-Ceneral-Comnmndo und einige 
soinei Organe einrichton, da deren Aufenthalt im Haiiid-yuariier oft nolli- 
Ablheiinng " Personal geineinschaftlich mit der betreffenden

■\Vohuungen der höhei-en Commandauten durch schwarzgelbe 
Fahnen, Kanz l e i en  durch Aufschriften (nachts mittels Laternen be­
leuchtet) bezeichnen. Überdies werden die Stand-Orte der Kanzleien vom 
Platz-Gommando in ein Verzeichnis eingetragen; Abscliriften desselben 
bei der Stations-Wache und den einzelnen fTescliäft-Abtheilungen.

In den Kanzleien halten Officiere oder Beamte In spec t i on ;  für 
die Bewachung der Locnlitfiten sorgen.

Kanzlei-Director: im operierenden und Armee-Hauptquartier der 
Chef der Detail-Abtheilung: heim Geueral-Etapen- und Armee-Geueral- 
Gommando ein vom Generalstah-Ghef zu bestimmender Officier der 
Militär-Ahthedung; im Gorps-IIauptituartier der zweite Stahs-Officier 
der Geueralstab-Abth.; im Division-Stabsquartier der Generalstab-Clhef.

Obliegenheiten; Ordnung und Disciplin im Haupt- (Stabs-) Quartier 
aufreclit halten; einlangende Geschäft-Stücke übernehmen, (mit Aus­
nahme der zur eigenhändigen Eröffnung bezeiclmeten) eröffnen; den 
Geschäft-Ahtlieiluugen und Hilf-Organen znweisen; Expedilion der 
ausgefertigten Geschäft-Stücke; Manipulations-, Hilf - Personal und 
Ordonnanzen überwachen. Er veranlasst die Aufstellung der Kanzleien, 
Aufbewahrung der Depositen, Gebarung mit dem Kanzlei-Material und 
Pauschal.^ Für die Aufbewahrung der Gelder ist die hiefür bestimmte 
mittlere Cassa-Truhe zu benützen; ein zweiter Officier führt die Gassa- 
Mitsperre.

Beim Chef der Detail-Ahtheilung hat sich jeder Officier, welcher in 
das Armee-Hauptquartier commandiert wird oder von dort abgelit, zu 
melden, hezw. (wenn rang-älter) Ankunft (Ahgelien) bekannt zu gehen.

Abfertigung. Im opeiierenden Haupt-Quartier und beim General- 
Etapeu-Gommando nur für das eigene Haupt-Quarti(;r. Beim Armee- 
Gommando hält sie, wenn sich der Generalstah-Glief dies nicJit selbst 
Vorbehalt oder nicht den Chef der Operation-Ahtheiluug hiemit betraut, 
der Chef der Detail-Ahtheilung; beim Armee-General-, Corps- und 
Truppen-Divisions-Gommando der Generalstah-Ghef oder ein von ihm 
heslimmter, heim Brigade-Commaudo der Generalstahs-Officier.
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Zur Abfertigung beim unmittelbar Vorgesetzten Commando ent­
sendet jedes Haupt- uml Stabs-Quartier, jedes Brigade-Commando einen 
Generalstabs- oder Ordonnanz-Officier, jedes selbständige Truppen- 
Commando, jede direct unterstehende Truppen-Abtheilung und Reserve- 
Anstalt einen Officier (wenn unthunlich, Unterofficier).

Die Entsendung zur Abfertigung unterbleibt bei Entfernungen 
über 12 Äon. Abtbeilungen, welchen ein Berittener oder ein Wagen nicht 
zu Gebote steht, entsenden zur Abfertigung nur dann, wenn sie sich 
im Stand-Ort des vox'gesetzteu Commando oder unmittelbar zunächst 
desselben befinden. Für die Zustellung der Befehle au Commaudeu, 
Truppen und Anstallen, welche bei der Abfertigung nicht vertreten 
sind, sorgen deren unmittelbar Vorgesetzte Gommanden.

Vom eigenen Haujit- oder Stabs-Quarüer erscheinen:
A rm  ee - Go m m an d  o : ein Flügel-Adjutant oder Ordonnanz-Officier 

des Armee-Coimmmdanten; je  ein Ofüner der Operation-, Artillerie-, Genie- 
AMheilung, des Pionnier-Truppen-Comniandanten; Plalz-Gommandant, Pro- 
viant-Offieier, Quartier-Regulierender; ein Officier oder Unterofficier der Feld- 
Gendarmerie-Abtheilung; SlaLs-Wagenmeister; Ordonnanz-Officier des Chef 
des Armee-General-Gommando, wenn letzterer im Haupt-Quartier anwesend ist;

A r m e e - G e n e r a  1 - G o m m a n d o :  Ordonnanz-Officier des Chef des 
.Arniee-General-Gommando ; ein Officier des Armee-Train-Inspoctor ; ein Offi­
cier oder Unterofficier der Feld-Gendarmerie-Abth.; P]atz-Command{|nt, Pro- 
viaut-Ofiieier, Qiiartier-ltegulicrouder, Stabs-Wagenmeister, Profoß ; ein Be­
amter der Intendanz ;

G o r p s - G o in m a n d o : Personal-Adjutant oder ein Ordonnanz-Officier 
des Gorps-Goinmandanlen ; Adjutant des Artillerie-Brigadier, jener desPionnier- 
Biitaillons-Connnandaiilen,Train-Cümmandanten ; Platz-Coraraandant, Proviaut- 
Officier, Qhiartior-Regulierender; ein Officier oder Unterofficier der Fehl-Gen- 
dnrnierie-Ablheihrag; Sfabs-Wagenmeistor; ein Beamtnr der Intendanz;

T r n p p e n - 1) i V i s i o n s -  C o m in a n d o : ein Ordonnanz-Officier; Platz- 
floinmaiulant, Proviant-Officier des Stabs-Quartier, Quartier-Regulierender; 
Stabs-Wagenineister, ProfoR ; ein Beamter der Intendanz.

Bei der Abferliguug sind die Uhreu zu richteu.
Erkennungs-Zeichen: werden vom Armee- (Ober-) Commando oder 

dem Commando eines selbständig operierenden Armee-Körper (einer 
eingeschlossenen Festung) bestimmt und von fünf zu fünf Tagen, aus­
nahmsweise auch auf längere oder küi’zere Dauer, schriftlich zuge- 
seudet; Truppen-Kürper etc. im Stand-Ort des Haupt- (Stabs-) Quartier 
oder zunächst desselben erhalten sie täglich bei der Abfertigung.

,,Allgemeine Befehle“ : Armee-Ober-, Armee-(General-)Commando- 
Befehle etc.; werden mit fortlaufenden Nummern bezeichnet. Arniee- 
Oher-Commando-Befehle dürfen nur vom operierenden Himpt-QuarÜer 
ausgegeben werden. Die Chefs der Abtheilungen und die Hilf-Ürgaue, 
welche die Verlautbarung einer in ihren Wirkungskreis fallenden Ver­
fügung mittels eines allgemeinen Befehles nothwendig linden, üher- 
mittehi die bezüglichen Coucepte an die Detail- (Militär- oder General- 
rtabs-) AhÜieilung; letztere stellt diese Befehle zusammen. Operative 
Dispositionen nicht in allgemeinen Befehlen verlautbaren.

Behandlung der einlaufenden Geschäft-Stücke. Erö f fnung durch 
den Kanzlei-Director.
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Pr ä se n t i e r t  werden die Stücke von den Abtheilung-Ghefs, beim 
Brigade-Goinmando vom Brigadier; nöthigen Falles Stunde und Minute 
der Präsentierung beisetzen. Zuweisung an die Concipienten besorgt der­
jenige, welcher die Stücke präsentiert.

Exhibi eren.  Je ein eigenes Exhibiten- und Durchlaufer-Protokoll 
führen: operierendes Haupt-Quartier, General-Etapen-Gommando, Ge­
schäft-Abtheilungen des Armee-Hauptquartier und Armee-General-Com- 
mando; beim Gorps- uudTruppen-Divisions-Gommando die Generalstabs- 
Abtheilung und Intendanz; Brigade-Gommandeu.

Bei jedem höheren Gominando für alle Geschäft-Abtheilungen ein 
gemeinschaftliches Reservat-Protokoll; durch einen Officier geführt, 
welchem auch die Reinschrift und das Versiegeln der Reservat-Stücke 
obliegt. Im Armee-Hauptquartier besorgt dieser Officier auch die Auf­
bewahrung der Reservat-Acten, während im Gorps-Haupt- und Divisiou- 
Stabs-Quartier dies Sache des Kanzlei-Director, beim Brigade-Gom- 
mando Sache des Generalstabs-Officier ist.

Den inneren Dienst des Generalstabes betreffende Geschäft-Stücke 
werden beim Armee-Ober-Gommando (insoweit diese Agenden nicht 
durch den dem Generalstab-Ghef beigegebenen Ober-Officier geführt 
werden) vonderDetail-Abtheilung des operieren den Haupt-Quartier, beim 
Armee- (General-) Gominando in der Operation- (Militär-) Abtheilung, bei 
den Gorps- und Truppen-Divisionen in der Geueralstabs-Abtheilung unter 
eigenen Nummern behandelt, und hiefür eigene Protokolle geführt.

In ähnlicher Weise sind von den Inteudanz-Ghefs und Hilf-Organen 
jene Geschäft-Stücke zu behandelu, welche den inneren Dienst, dann 
die Personal-Angelegenheiten ihres Ressorts betreffen.

Jene Geschäft-Stücke, welche von den Hilf-Organen für eine 
Geschäft-Abtheilung bearbeitet werden, erhalten die Nummer aus dem 
Protokoll der betreffenden Geschäft-Abtheilung.

Gh i f f r i e re  u: zu chiffrierende Worte sind im Goncept zu unter 
streichen, und es ist ober dem Text des Gonceptes eine darauf bezüg­
liche Anmerkung zu machen. Das Ghiffrieren besorgt die Detail-, resp. 
Militär- oder Generalstabs-Abtheilung.

Behand lung  der Geschäf t -Stücke  auf  Märschen, auf  
dem Sch 1 a ch t -Feld und in Dr ing l i chk e i t s -Fä l l en :  insofern 
eine andere, lals die Erledigung des Stückes sofort erfolgt. Ausfertigung 
mittels Gopier-Buch ist in solchen Fällen meistens die zweckmäßigste.

y  or Antritt eines Marsches, Beginn eines Gefechtes etc. iin Gopier-ßiich stets 
jene Nummern vermerken, mit welchen an die bereits exhibierten Dienst-Stücke 
anzuknüpten ist. Aus dein Cnpior-Buch gemachte Ausfertigungen fortlaufend 
numerieren; die zurückgebliebenen Copien gelten als Concepte.

Auf dem Gefechts-Feld einlangende Meldungen von Wichtigkeit 
numerieren uud aufbewahren. Gommanden, weiche mit dem Ghitfren- 
Schlüssel versehen sind, Sorge tragen, dass jederzeit die Ghilfrierung 
und Dechiff'rieruug stattflnden könne.
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Concep te :  Orts-Namen nach Angabe der (ev. zu benennenden) 
Karte schreiben (Latein); Anwendung von Chiffren möglichst beschrän­
ken (zeitraubend), und beachten, wer mit Ghiffren-Schlüssel betheilt ist; 
genaue Bezeichnung der Adressaten sammt Stand-Ort, ev. auch Name 
des Commandanten. Vidiernng der Concepte a. a. und a. e. thunlichst be­
schränken (Zeit-Verlust), meist nur vom Corps-Commando aufwärts; statt 
dessen Rücksprache mit den anderen Gteschäft-Abtheilungen und Hilf- 
Organen, dies auf dem Concept bemerken; Generalstabs-Offfcier, welcher 
Tage-Buch uiid Ordre de bataille führt, erhält Concepte p. e.

S c h r i f t l i c h e  Re fe ra te  und Gutachten nur beim Armee- 
(General-) Gommando zulässig und auf Fälle unumgänglicher Nothwen- 
digkeit beschränken. Referate, welche von Abtheilungen oder Hilf- 
Organen verfasst werden, vidiert der Geueralstab-Chef. Zur Wahrung 
der den Abtheilung-Ghefs und Hilf-Organen übertragenen Verantwort­
lichkeit, das Referat auch dann den Acten beischließen, wenn der 
Antrag vom Commandanten nicht genehmigt wurde.

Schriftliche Gutachten können in fach-technischen Fragen, wenn 
zum Beleg eines mündlichen oder schriftlichen Referates unbedingt 
erforderlich, eingeholt werden. Erledigung fach-technischer Fragen im 
Zusammenhang mit anderweitigen Arbeiten am zweckmäßigsten durch 
Concepts-Fortsetzung seitens des Hilf-Organ. Gutachten zu Einsicht- 
Acten vermeiden, weil sie den Geschäftsgang erschweren; Bemerkun­
gen in dieser Hinsicht thunlichst mündlich austragen.

A u s f e r t i g u n g  der Re in s chr i f t  nach den Bestimmungen der 
„Geschäft-Ordnung“ ; wenn nothwendig, istheimDatum auch die genaue 
Stunden-Angabe anzusetzeu. Operierendes Haupt-Quartier wendet die 
Überschrift „Armee-Ober-Gommando“ an; General-Etapen-Gommando 
bei allen den übertragenen Wirkungskreis (Seite 134) betreffenden 
Stücken, sowie bei den an Armee-General- und Militär-Territorial-Com- 
maudeu im eigenen Wirkungskreis zu erlassenden Weisungen die Über­
schrift „Armee-Ober-Commando“ und darunter „General-Etapen-Gom- 
mandü“ , sonst nur letzteres.

Reinschriften erhallen am oberen Rand die vollständige Bezeichnung dei 
bearbeitenden Behörde, darunter zur Linken die Nummer des Stückes, und 
unter dieser die abgekürzte Bezeichnung der ausfertigenden Abtheilung (d. b. 
jener Abtheilung, von welcher das Stück exhibiert und numeriert win-de, gleich- 
gütig, wo dessen Bearbeitung erfolgte). Reservat- und Durchlaufer-StOcke werden 
überdies als solclie bezeichnet.

Für die Bezeichnung der Geschäft-Stücke ergeben sich folgende Varianten: 
beim operierenden Hauptquartier des Armee-Obor-Coiumando und beim Armee- 
Hauptquartier Nr./Op. Abth. und Nr./Det. A btb .; —  beim General-Elapen- und 
beim Armee-General-Commando Nr./M. Abth. und Nr./Int.; — beim Corps- und 
Trnppen-Divisions-Cominando Nr./Gstb. Abth. und Nr./G. Int. bezw. Nr./D. Int.; 
— beim Brigade-Gommando einfach N r.; —  bei allen diesen Comnianden 
nebstdem Res. Nr.

LTut er Schrift.  Beim Armee-Ober-, beim Armee- und beim Gorps- 
Gommaudo unterschreibt der Gommandaut alle Stücke von Bedeutung; 
die Unterschrift für Ausfertigungen, über welche dem Befehlshaber noch
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Ersatz- und Stamm-Körper und von diesen, wenn nöthig, an das Vor­
gesetzte Militär-Territorial-Conmiando, bezw. Reiclis-Kriegs-Ministerium 
oder hiezu bestimmtes Militilr-Territorial-Commando zu leiten. Truppen- 
Commandauten, welclie sich an den Ersatz-Körper um Mannschaft- 
(Pferde-) Ersatz wenden, haben dies im näclisten Früli-Rapport zu 
melden; Organe der höheren Commanden erstatten diesen in ähnlichen 
Fällen eine mündliche, erforderlichen Falles schriftliche Anzeige.

Superarbitrierangen von Mannschaft sind im Weg der Ersatz- 
(Slamm-) Körper einzuleiten und bei dem diesen Vorgesetzten Militiir- 
Territorial-Gommando zu erledigen. — Superarbitrieruugen vonGagisten 
der VI. oder einer niedei-en Rang-Glasse werden auf Anordnung des 
Armee- (General-Etapen-) Gommando beim nächsten Mil.-Territ.-Com- 
mando, — von Gagisten der V. oder höheren Rang-Glasse vom Armee- 
Über-Gommando angeordnet und beimReichs-Kriegs-Minislerium durch­
geführt.

B. Operative und statistische Berichte etc.
Ordre de b a ta ille .Dauernde  Ände ru n ge n  darf nur das Armee- 

Ober-, ein selbständiges Armee-Gommando oder der Goinmandant einer 
cernierten Festung vornehmen. Z e i t l i ch e  Än der ungen  bann inner­
halb eines Armee-Körper auch der Corps- und Truppen-Divisions-Gom- 
mandant nach eigenem Ermessen anordnen.

D is loca t i on  und Stand sind auf Grund der den höheren Gom- 
mandeii für den letzten Tag jedes Monates zukommenden Früh-Rappoite 
neu einzuiragen u. zw. bei der Generalstabs-Ablheilung des Truppen- 
Divisions-Commando für die uulersteheuden Truppen und Anstalten; 
bei der Generalstabs-Ablheilung des Gorps-Gominando für die unmittel­
bar unterstehenden Truppen-Körper und Reserve-Anstalten im Detail, 
für jede im Gorps-Verband stehende Truppen-Division summarisch; — 
bei der Operation-Abtheilung des Armee-Gommando für die unmittelbor 
unterstehenden Truppen und Reserve-Anstalten im Detail, für Jede 
Trnppeu-Division und für jedes Corps (mit Einschluss der demselben 
unmittelbar unterstehenden Truppen und Anstalten), dann für das 
Arrnee-General-Gommando summarisch; — bei der Militär-Abtheilung 
des Armee-General-Goimnando für die unterstehenden Truppen und 
Reserve-Anstalten im Detail; — beim Armee-Ober-Gommando in der 
Operation- (Militär-) Abtheilung des operierenden llaupt-Quartier (Ge- 
neral-Etapeu-Gommando) analog wie beim Armee- (General-) Gornniandp; 
— bei der Geueralstabs - Ablh. des Festungs-Gommando in Krieg- 
Ausrüstung gesetzter fester Plätze über die Besatzungs-Truppen und 
Anstalten (in kleineren befestigten Punkten genügt der Früh-Rapport).

Das Ordre de bataille-Protokoll dem Intendauz-Ghef des Armee- 
Körper oder Gommando, so oft wesentliche Änderungen eintreten, zur 
Vidierung übermittelu.
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Einse ndu ng  von Abschr i f t en  der Ordre de bata i l l e :  
wird das Armee- (Ober-) Commando besonders anordnen; regelmäßige 
Einsendung findet nicht statt.

Sobald angeordnet, wird von den im Corps - Verband stehenden 
Truppen-Divisionen eine Abschrift an das Corps-, eine zweite durch 
dieses an das Armee-Commando eingesendet; von den Corps-Commaiiden 
und den im unmittelbaren Armee-Verband stehenden Ti'uppen-Divi- 
sionen, sowie vom Armee-General-Commando eine Abschrift dem Armee- 
Commando. Letzteres legt die Ordre de bataille dem Armee-Ober- 
Commando, dieses dem Reichs-Kriegs-Ministerium vor.

Rubr iken des Ordre de b a ta i l l e -P r o to ko l l :  (1) Armee-) 
(2) Corps-Commandant, (3) Divisionär, (4) Brigadier; (5) Truppen-Körper> 
Reserve-Anstalten und Trains; „Formieren“ ; (6) Bataillone, (7) Compag' 
uien, (8) Escadronen, (9) Batterien, (10) Kriegs-Brücken-Equipagen! 
(11) Stand-Ort; (12, 13) Verpfleg-Stand (Mann, Pferde); (14, 15, Ifi) 
Gefecht-Stand (Mann der Fuß-Truppen, Reiter, Geschütze); (17, 18, 19) 
Fuhrwerk-Stand (2-, 4-, 6-spänn. Fuhrwerke); (20) Anmerkung.

Rubriken 1 — 5 werden auf ein dem Protokoll-Format entsprechen­
des Blatt übertragen, an der Längeu-Seite der ersten Seite des Pro­
tokoll angeklebt und in Form einer Klappe umgebogen. Bei dauernden 
Änderungen der Ordre de bataille sind diese Vertical-Rubriken auf 
einer neuen Klappe zusammen zu stellen und im Protokoll an die dem 
letzt eingetragenen Rapport zunächst befindliche Seite anzukleben.

Reihenfolge, in welcher die Truppen und Anstalten in Rubrik 5 einzu- 
tragen sind;

T r u p p e n - D i v i s i o n :  Stabs-Quartier; Rrigaden mit ihren Regimentern 
und Bataillonen (Esc.); Pionnier-Truppe, Artillerie, Cavallerie, Stabs-Truppen; 
Divisions-Reserve-Anstalten und Trains (Sanität-Anstalt, Munitions-Park, Train- 
Esc., Infanterie- bezw. Cavallerie-Verptlegs-Golonnen, Gavallerie-Telegraphen- 
Abtheilung); zeitlich zugetheilt (Magazin-Staffeln, Feld-Bäckerei-, Schlachtvieh- 
Depot-Sectionen etc.).

C o r p s ;  Haupt-Quartier; dem Corps-Commando unmittelbar untergeordnet 
(Corps-Artillerie, Pionnier-Truppen, Gorps-Telegraplien-Ahtheilung, Stabs- 
Truppen); Gorps-Reserve-Anstalten und Trains (Gorps-Munitions-Park, Schanz- 
zeug-Colonne, Train-Escadron, Corps-Train-Park). Summe des Gorps-Gommando. 
Hiezu: Gosammt-Summe der Infanterie-Truppen-Divisionen. Zeitlich zugetheilt: 
Feld-Verpflegs-Magazin, Feld-Bäckerei, Schlachtvieh-Depot, Feld-Spitäler, Depot 
für marode Pferde etc.

A r m e e - G o m m a n d o  : Haupt-Quartier; dem Armee-Commando unmittel­
bar untergeordnet (Pionnier-Truppen, Kriegs-ßrücken-Equipagen, Eisenbahn- 
Compagnien, Stabs-Truppen); Reserve-Anstalten und Trains (Armee-Munitions- 
Park, mobiles Plonnier-Zeugs-Dcpot, Train-Escadron etc.)

A r me e ;  Armee-Commando; die Corps, jedes mit Gorps-Gommando (sum­
marisch nach „Sinnrne des Gorps-Gommando“ aus der Ordre de bataille des 
Corps),Truppen-Divisionen, zeitlich zugetheilte Anstalten ¡Landwehr-Infanterie-, 
dann Cavallerie-Truppen-Divisionen; Armee-General-Coininando (summarisch'). 
Hiezu: Festungs-Besatzungen etc. '

A r m e e - G e n e r a l - C o m m a n d o :  Haupt-Quartier; dem Armee-Gonoral- 
Gommando unmittelbar untergeordnete Truppen und Reserve-Anstalten; die 
Personal-Reserv^e und die Reserve an Sanität- und Train-Abthoilungen für den 
Etapen-Dienst, falls die erwähnten Reserven infolge ihrer theilweisen oder
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vollständigen Verwendung bei den Reserve-Änslalten nicht schon hei diesen 
ansgewiesen erscheinen. Details hierüber, sowie Ober

das Ordre de baiaille-Protokoll der B e s a t z u n g  e i n e r  F e s t u n g :  „Ge- 
sclihft-Ordnnng für die höheren Coromanden der Armee im Felde“.

Rubriken 6— 10 enthalten: (6) Infanterie-, Jäger-, ev. Landwehr­
und Landsturm - Bataillone, Stabs-Infauterie-Compagnien; (7) Com­
pagnien der technischen Truppen und der Festung-Artillerie; (8) Gaval- 
lerie-Escadrouen, Pionnier- und Stabs-Cavallerie-Züge; (9) Feld- und 
Gebirgs-Batterien; (10) Kriegs-Brücken-Equipagen, Divisions-Brücken- 
Trains. Unter-Abtheilungen sind durch Ziffern in Bruch-Form darzu- 
stellen, kleinere Bruch-Theile als 1/4 nicht ausweisen.

Rubrik 11: jene Stand-Orte angeben, in welchen sich die Stäbe 
und Unter-Abtheilungen am Tag der Verfassung des FrOh-Rapportes 
befanden, u. zw. detailliert bis auf Stationen der Bataillone, Escadronen, 
Batterien, Compagnien der technischen Truppen und der Festung-Artil­
lerie, Reserve-Anstalten und ihrer Theile. Bei Eiseubahn-Sauitätzügen 
und Schiff-Ambulanceu nur, wenn sie nicht in Bew-egung sind.

Rubriken 12— 19 (Stand) nach folgenden Angaben:
Bei Brigade-Gommandeii n ur: Brigadier, Geueralstabs-, Ordonnanz-Offi- 

eiere, deren Diener und Reit-Pferde, bespannte eigene Wägen des Brigadier. — 
Bei Truppen-Divisions-Gommanden nicht aufnehmeii: Brigade-Gommanden ; im 
Stabs-Quartier befindliche Theile der Train-Esc. und Stabs-Truppen. —  Bei 
Gorps-, Armee- und Armee-General-Gommanden nicht aufnehmen: im Haupt- 
Quartier beflndlicho Theile der Train-Esc. und Stabs-Truppen.

Stabs-Truppen und Train-Escadronon (einschließlich Landes-Fuhrwerke, 
Givil-Fuhrleute und Goiiducteuro) sind in den betreffenden Rubriken mit ihrem 
Gesammt-Stand, — Fahr-Soldaten (-Kanoniere), Reit- und Zug-Pferde, ärarische 
und sonstige Fulirwerke hei den betreffenden Aiitheilungen nachzuweisen.

Werden den Infanterie-Verpflegs-Colonnen Theile der Corps-Verpflegs- 
Golonne oder des VerpflegS-Train der Armee-Commanden zugew-iesen, so ist dies 
unter Angabe des Standes dieser Theile in der Anmerkung ersichtlich zu machen.

Eine eventuell eingethcilte Fcld-Sigual-Abtheilimg ist heim betreffenden 
Stabs- hezw. Haupt-Quartier nachzuweison.

In Horizontal-Rubrik „Summe der Truppen-Körper“ auch den Stand des 
Truppen-Divisions- (Corps-, Armee-) Stabs- iHanpt-) Quartier eirireclinen.

„Verpfleg-Stand“ ; alle Militär- und Civi'-Personen, Reit- und Zug-Pferde, 
welche bei den Gommanden, Truppen und Anstalten verpflegt werden müssen, 
mit der thatsächlich vorhandenen Zitier. Bataillon-Stäbe der FTiß-Truppen, 
Division-Stäbe und Pionnier-Züge der Gavallerie, sind (sowohl im Verpfleg- als 
im Gefecht-Stand) niehl beim Regiment-Stab, sondern orstere hoi den betreffen­
den Bataillon, letztere (für sich) in der hiezu bestimmten Rubrik einzustellen.

„Gefecht-Sfand“ : Stalis-Truppeu zählen nicht dazu; tür die Artillerie nur 
die Geschütze ausweisen.

„Fuhrwerk-Stand“ : alle ärarisclien und eigenen oder sonstigen Fuhrwerke; 
bei der Artillerie auch die GescliOtze. Bei Infanterie-Bataillonen und Gavallerie- 
Escadronon den Fnhrwcrk-.Sland nur dann ausweisen, wenn dieselben detachiert 
sind; sonst die Fuhrwerke für das ganze Hegimeul in summa eintragen.

Rubrik 20 (Aumerkuug): insbesondere jene Angaben, welche sich 
auf die zeitliche Zutheilung einzelner Truppen-Körxier und Reserve- 
Aiistalleii beziehen. Bei den Fold-Sauität-Anstalten: der eigentliche 
Spitals-Kranken-Staud mit der Unterscheidung in „Officiere“ und „Mann­
schaft“ . Bei den ambulanten Feld-Sanität-Anstalten: nur Sanitäts- und 
AVart-Personal.
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statt aer Rubriken 1— 5: „Tnippen-Körper“. Zwischen Rubrik 16 und 17 
wird „Maroden“ mit den Sub-Rubriken „Mann“ und „Pferd“ eingeschaltet.

A u s f ü l l u n g  de r  S t a n d e s - R u b r i k e i i :  alle Fahr- und Train-Soldaten, 
Civil-Fuhrleiile, Reit- und Zug-Pferde, ärarischen und sonstigen Fuhrwerke, 
einschließlich des Aufsichts-Personal, dann die Stabs-Truppen dort nachweisen, 
wo sie thatsächlich anwesend sind. Demnach jene der höheren (lommanden und 
Stäbe bei diesen; jene der Truppen beim Truppen-Körper; jene der Train-£s- 
cadroii bei den höheren Gominanden, bei den Roserve-Anst.alten.

In den mit Abschluss auf den Letzten jeden Monates einzusendendenFrilh- 
Rapporten ist bei jenen Truppen-Körpern, welche Mannschaft verschiedener 
Standes-Gruppoii im Verpfleg-Staiid führen, der Stand nach Standes-Gruppen 
gesondert nachzuweisen. Im übrigen sind die für Eintragung der Standes-Rub- 
riken der Ordre de bataille getroftbnen Boslimmungen m.ißgebend.

Ordre de batai l l e und F rü h -Rapp ort  werden vom Ge- 
ner a l s tab-Ghe f  unte r f e r t i g t ,  vom Cominai idanten v idiert .

Tagebücher. Bei jedem höheren Gommando, jedem Truppen-Körper 
(detachierten Truppeii-Tbeil bis zur Uuter-Abtheilung) und Jeder Anstalt 
ist, vom Beginn der Mobilisierung (bezw. vom Tag der Aufstellung) an, 
ein Tagebucli zu führen, welclies eine vollstündige Übersicht aller 
militärisch wichtigen Begebenheiten enthalten soll: Bewegungen, Auf­
enthalte, Gefechte, stets mit Angabe der Zeit; Sicherungs-Dienst; be­
sondere Vorfallenheiten; fortificatorische und sonst wichtige Arbeiten; 
Bemerkungen Ober Ausrüstung, Bekleidung und Verpfleg-Art, über 
Witterung; wichtige Beobachtungen über den Feind (nur dasjenige, was 
mit Gewissheit oder Wahrscheinlichkeit erfahren oder beobachtet 
werden konnte) u. dgl. Nebst der getreuen Darstellung der Ereignisse, 
leitende Beweggründe kurz angeben. Berichte und Meldungen, Disposi­
tionen und Befehle nicht abschreiben; es genügt, sich auf derenNummer 
zu beziehen. Angeben, ob und wie die Dispositionen zur Ausführung 
gelangten. Über die tägliche Situation eine graphische Skizze.

Als Tagebuch bei Truppen (Anstalten) ein einfaches Notizbuch 
(dessen Seiten numeriert werden), bei höheren Gominanden ein Heft aus 
Klein-Kanzlei-Papier mit den Rubriken: „Datum“ und „Begebenheiten“ . 
Bei Truppen (Anstalten) vom Gommandanten oder einem hiezu bestimm­
ten Ofticier, bei höheren Gominanden von einem Generatstabs-Officier 
imter Einflussnahme des Generalstab-Ghef (Ghef der Operation-Ahtliei- 
lung) zu verfassen; täglich vom Verfasser (bei Truppen bozw. Anstalten 
vom Gommandanten) zu unterschreiben und durch einen Querstrich 
abzuschließen. Später in Erfahrung gebrachte Ereignisse sind an dem 
Tag einzutragen, an welchem sie dem Gommando bekannt werden. 
Die Notizen der ganzen Breite nach; mit Bleistift geschriebene Stellen 
baldigst mit Tinte übenschreiben. — Beilagen: Ordre de bataille-Pro- 
tokoll, Situations-Meldungen, Goncepte der Verlust-Listen und bei den 
Armee-Gommanden noch die Evidenz-Rapporte über die feindliche 
Situation an verschiedenen Tagen.

Nach Beendigung des Feldzuges ist von den Truppen (Anstalten) 
eine Abschrift des Tagebuches auf Ktein-Kauzlei-Forraat anzufertigen 
(Richtigkeit durch den Cominaiidanten zu bestätigen) und, sobald es 

HanclLuch. 18
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das Reichs-Knegs-Mimsteiium bestimmt, dem Kriegs-Archiv eiuzu- 
senden. Die Tagebücher der höheren Commanden werden beim Ab­
schluss vom Geueralstab-Ghef (beim operierenden Haupt-Quartier und 
beim Armee-Comniando auch vom Glief der OperutioiuÄbtlieiluug) 
uiitei-schriebeu, vom Gommaiidaiiten \idiert uud gleichzeitig mit den 
übrigen Operation-Acten dem Reidis-Kriegs-Ministerlum eijigeseudet.

Gefechts-Berichte (kurze) uumit te l l j ar  nach e inem Kampf :  
von jenem Gommando, welches den Ober-Befehl führte, zu verfassen, 
unabhängig von der (wenn möglich telegraphischen) Meldung über den 
stattgehabten Kampf uud dessen Ergebnis. Den Gang des Gefechtes 
niu in allgemeinen ETmrisseu darstellen! alle Einzehiheiten vermeiden, 
über welche man noch keine genügende oder verbürgte Nachweisung 
besitzt. Eigene Verluste: nur so weit sie bekauut sind oder geschätzt 
werden können. Hervorragende Wafleu-Thateu einzelner Truppen- 
Korper uud Per.soneu nicht aufzunehmeu.

Aus f üh r l i che  Ge fechts -Ber i ch te  und G e f ech ts -Re l a ­
tionen.  Sobald als thuulich nach dem Gefecht haben alle Gomman- 
danten von Truppeu-Körpern und Anstalten, sowie von isolierten oder 
detachierten Truppen-Theilen (bis einschließlich Unter-Abtheilungen) 
dem unmittelbar Vorgesetzten Gommando einen ausführlichen Gefechts- 
Bericht“ einzureichen.

Auf Grund dieser Berichte, wie der eigenen Wahrnehmungen, 
stellt das Gommando, welches den Ober-Refehl führte — bei Kämpfen 
in größeren Truppen-Verbäuden jedes höhere Gommando von der Bri­
gade aufwärts —- eine „Gefechts-Relation“ zusammen.

Da diese Berichte (Relationen) als Quelle kriegsgeschichtlicher 
Darstellung dienen, und die in ihnen enthaltenen Urtheile über 
Leistungeu von Truppen und -Führern gewichtige Urtlieils-Punkte für 
Belohnung-Anträge bilden: düi’fen sie nur von Augen-Zeugeu u. zw. mit 
voller Gewissenhaftigkeit uud Unparteilichkeit verfasst werden; über 
Begebenheiten, welche sich widersprechen u. dgl., Auskünfte eiuholeu.

Darlegung der allgemeiueii Verhältnisse (bezw. der taktischen Lage 
des Truppen-Körper) vor Beginn des Gefechtes, oline sich in weite Be­
trachtungen oder in die Erzählung vorhergegangener Ereignisse eiuzu- 
lassen; leitender Gedanke in Bezug auf Durchführung des Gefechtes; 
(womöglich in Momente getrennte) Darstellung desselben in übersicht­
lichem Zusammenhang, basiert auf thunlichst genaue Angaben der 
Stunden; Skizzen bilden eine wertvolle Ergänzung. Vom Gegner uur 
jene Verhältnisse erwähnen, welche mit Gewissheit festgestellt oder 
mit Wahrscheinlichkeit beobachtet werden konnten. Hierauf das Ergeb­
nis des Gefechtes und seine nächsten Folgen zusammen fassen, Tro­
phäen und Gefangene aufzähleu und (.summarisch, jedoch mit nament­
licher Anführung der gefallenen uud vei’wnndeten Officiere) die eigenen, 
sowie die bekannt gewordenen Verluste des Feindes augebeu. Zuin 
Schluss eine Schilderung des Benehmen der im Kampf gestandenen
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Truppen, ferner besonders hervorragender Waft'en-Thaten einzelner 
Truppen-Körper und Personen (Seite 310}. Beilagen: Gefechts-Berichte 
der unterstehenden Commanden und Iruppen; Relation des Chef-Arzt. 
Dem Concept werden die während des Kampfes eingelangten wich­
tigeren Meldungen beigelegt.

Bulletins, gleichen im allgemeinen den unmittelbar nach Gefechten 
verfassten Berichten: so kurz als möglich, in allgemein fasslicher 
Sprache, Vermeidung aller teclmischeu Ausdrücke, Hinweglassung 
strategischer Betrachtungen und Motive; deutliche Bezeichnung des 
erkämpften Resultates. Zur Ilinausgabe von Bulletins nur das Armee- 
Ober-Gomniando befugt.

Proclamationen : Maß der Strenge oder des Entgegenkommens, 
der Strafe oder Drohung hängt von Umständen oder Zweck ab; Form 
soll retborisch, die Sprache schön, einfach, militärisch und stets so 
berechnet sein, damit sie überzeugend und auf das Gemüth wirke; 
Forderungen des Feldherren (gewöhnlich in Artikeln gefasst) mit voller 
Bestimmtheit und Deutlichkeit aufzählen. Wenn für gewisse Handlun­
gen das Martial-Gesetz angedroht wird, ist beizufügen, dass Unkenntnis 
nicht vor den Folgen schützt.

Verlust-Listen (nomiuativ): nach jedem Gefecht von jedem der 
betheiligt gewesenen höheren Commanden, Truppen-Körper und selb­
ständigen Anstalten (isolierten oder selbständigen Truppen-Theilen, 
Anstalten u. dgl.) binnen 48 Stunden dem Reichs-Kriegs-Ministerium 
direct einzusenden; müssen nebst genauer Bezeichnung des Gefechtes, 
des Truppen-Körpers (bei Personen des Mannschaft-Standes auch der 
Unter-Abtheilung) und Individuum noch die Angabe enthalten, ob letz­
teres todt, verwundet, kriegsgefaugen ist oder vermisst wird. Berichti­
gungen in gleicher Weise dem Reichs-Kriegs-Ministerium melden.

Situations-Meldungen während der Beweg ung  der  Arm ee :  
von Corps-, Divisions- und selbständigen Brigade-Commanden jedes­
mal wenn die vorgeschriebenen Mai-sch-Ziele nicht erreicht werden 
können oder aus was immer für Rücksichten verändert werden müssen, 
dem unmittelbar Vorgesetzten Commaudo; enthalten die Vertheilung 
der unterstehenden Truppen und Anstalten bei Einbruch der Nacht 
(ohne Einzelnheiten), meist in Form einer Skizze mit etwa beigefügten 
Bemerkungen. Ob und wann die Armee-Commanden dem Armee-Ober- 
Commando derlei Meldungen einzuseuden haben, wird letzteres 
bestimmen. S i tua t i o ns - Me ldungen  während der Ge fechte :  
Seite 809.

Übersicht über Munitions-Vorräthe und den Stand der Artillerie- 
Ausrüstung in den mobilen Anstalten. Artillerie-Brigadiere, Artillerie- 
Chefs selbständiger Truppen-Divisionen, Commanden der Armee-Muni- 
tions-Parks und -Feld-Depots senden (unter normalen Verhältnissen bis 
5. jeden Monats) auf Grund des ihnen von allen unterstehenden Batte­
rien und Munitious-Golonnen vorzulegenden „Park- und Eiuthei-

18*
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lung-Stand“ ein Totale an den Artillerie-Clief der Armee, welcher 
seinerseits wieder ein Totale znsammenstellt und (so lang die Opera­
tionen nicht begonnen haben) bis 15. jeden Monats dem Reichs-Kriegs- 
Ministerium vorlegt. Diese Eingabe ist eine Übersicht Ober die taktischen 
Verbände, Stand-Orte, den Stand an Officieren, Mannschaft, Reit-, Trag- 
nnd Zug-Thieren, feld-tüchtigen Geschützen und Fuhrwerken und über 
die brauchbare Beschirruug. Mit dem Beginn der größeren Operationen 
hört sie auf; es steht dann dem Artillerie-Chef der Armee frei, bei 
Stillständen in den Operationen oder nach verlust-reichen Actionen die 
sogleiche Wieder-Vorlage derselben anzuordnen.

Auswe is  über ve rw en de te  G e s ch ü l z - Muni t i on, dann 
Ver lu s te  an Mannschaft,  P f erden  und A r t i l l e r i e -M at e r ia l :  
nach jedem Gefecht von allen daran betheiligten Batterien und Parks 
mit möglichster Beschleunigung an die Artillerie-Chefs der Corps und 
selbständigen Truppen-Divisionen, welche Totale verfassen lassen und 
dem Artillerie-Chef der Armee Amriegen, Amn welchem Avieder ein Totale 
an das Reichs-Kriegs-Ministerium abgeht.

Muni t i on-Stand:  gleichzeitig mit der vorigen Eingabe von 
jedem Corps-Munitions-Park nach bewirkter möglichster Completierung 
der Batterien und der KleiugeAvehr-Munitiou; kann (Avenn uöthig) durch 
den Artillerie-Chef von allen Parks abverlangt werden.

Vorraths-Rapporte über Naturalien und Schlacht-Thiere (vergl. 
Seite 64). Täglich früh einzusenden: Amn den Feld-Verpflegs-Anstalten 
au die Intendanz jenes Divisions- (Corps-) Commando, hei dem sie ein- 
getheilt sind; während der BeAvegung auch an die Intendanz des 
Colonnen-Commando, sofern dies nicht gleichzeitig dasCorps-Commando 
ist. Dem Armee-General-Commando: von allen ihm unterstehenden 
Verpfleg-Anstalten. —  Während der BcAvegung ent.A\irft das Corps- 
(Colonnen-)Commando (Intendanz) auf Grundlage der Rapporte und der 
vorAvaltenden Verpfleg-Verhältnisse die an das Armee-General-Com­
mando fallweise abzusendenden „Verpllegs-Rapporte“ Avegen des erfor- 
deiiichen Verpflegs-Nachschubes.

Ärztliche Eingaben. „K ranken-Rappor  t“ bis 5. jeden Monats 
(direct) in zAvei Parien: den Truppen-Divisioiis-Commanden von den 
unterstehenden Truppen; Corps-, Armee- (General-) Commanden von 
den unmittelbar unterstehenden Abtheilungen und Anstalten. Ein Pare 
dann direct an Reichs-Kriegs-Ministerium, das zweite im Dienst-Weg 
an Armee-Commando.

„Verwundeten-  und K ra nk en -Tages -Rappo  r t “ : Fehl-, 
Reserve-Spitäler, Feld-Maroden-Häuser und Kranken-Haltstationen dem 
Armee-General- resp. Corps-Commando (Avenn die Anstalt direct einem 
solchen untersteht); Sectionen eines Feld-Spitals, w<5lche einem Trnpp.- 
Div.-Commando unterstehen, ein zweites Pare diesem; Sanitäts-Res.- 
Anstalten an die Vorgesetzte Territorial-Behörde; Festung-Sanität-An- 
stalteu im Weg des Festung-Chefarzt dem Festungs-Commando.
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„Verwundeten-  und Kranken - M o i iats-R app o r t “ (instruiert 
mit „Auszug aus dem Verwundeteu-Bucli“ und „Kameiis-Liste der au 
Kranktieiteu, daun der auf dem Transport zur Anstalt Gestorbeueu“ ) 
am Letzten jedeu Müuats iu zwei Parien; Dirision-Sauität-Austalt (bis 
4. des folgenden Monats) dem Divisions-; Feld-Spitäler uud Sectionen 
derselben (im Weg des Divisious- resp. Gorps-Conmiaudo, wenu sie 
einem solchen unterstellen), Reserve-Spitäler, Feld-Maroden-IIiluser und 
KrankenTlaltstationen dem Armee-General-Commando: Sanitäts-Re- 
serve-Austalten (ohne der letzterwähnten Beilage) direct, Festung- 
Sanität-Anstalteii im Weg des Festung-Chefarztes der Militär-Territorial- 
Behorde. AVeitere Belumdlung wie Kranken-Rapporte.

„Standes  - Auswe is  über das ä r z t l i che  und Medica- 
menteu-Pe rs oua 1“ am Letzten jeden Monats in zwei Parieu (eines 
direct dem Reichs-Kriegs-Ministerium, das andere im Dienst-Weg dem 
Armee-Gommando): Divisious-, Corps-, Armee-Cliefärzte und Sanität- 
Chefs der Armee-General-Commandeu bezüglich der dem betreffenden 
Commaudo unmittelbar unterstehenden Truppen und Anstalten Sanitäts- 
Reserve-Anstalten nur in einem Pare direct dem Reichs-Kriegs-Miui- 
sterium, Festung-Chefarzt au die Vorgesetzte Territorial-Behörde.

„Auswe is  über die im Spita l  a u f g eno m m en en  Verwun­
de ten“ alle 10 Tage: Sauitäts-Reserve-Anstalten durch die Militär- 
Territorial-Behörden, Feslung-Sanität-Anstalten im AVeg des Festung- 
Chefarzt und der Territorial-Behörde dem Reichs-Kriegs-Ministerium.

„Ber i chte  und R e la t i o n en  nach Ge fechten  und Sch lach­
ten“ (instruiert mit den bezüglichen Detail-Berichten und deren Bei­
lagen): die leitenden Ärzte der Hilfs-Plätze berichten über die Dienst- 
Leistung der ßlessierteu-Träger-Abtheilungen und das ärztliche AVirkeu 
auf dem Hilfs-Platz; Chef-Arzt des Verband-Platzes (ev. auch jener der 
Ambulance, wenu diese getrennt verwendet wurde) über das ärztliche 
AVirken und die Thätigkeit der Sanitäts-Mannschaft auf dem A'̂ erbaud- 
Platz. Diese Berichte gehen im AVeg des Chef-Arzt der Division-Sanität- 
Anstalt an den Division-Chefarzt; von detachierten Verbandplatz-Sec- 
tionen im AA"eg des Chefarzt der Golonne an das Golouuen-Gommando.

Feld-Sanität-Abtheilungs-Gommandant der Division-Sanität-Austalt 
(ev. auch der Gommandaut des Sauitäts-Truppeu-Detachement der 
Ambulance, wenn diese getrennt verwendet wurde) relationiert über die 
Thätigkeit der Feld-Sanität-Abtheilung und des Bespannungs-Körper 
dem Division-Chefarzt; Sanität-Ofiicier einer detachierten A'̂ erband- 
platz-Section dem Golouueu-Commando im AVeg des -Chefarzt.

Division-Chefarzt relationiert (auf Grund der eingelangteu Detail- 
Berichte uud eigener AALihrnehmuug) über das ärztliche AVirken und die 
Ausübung des Sanitäts-Dienstes bei der Division; Corps-Chefarzt 
nebstdem über die Dispositionen mit den ev. zugewiesenen Feld- 
Spitälern uhd über die A'^orkehrungen für den Kraukeu-Abschub. Nach 
ev. Begutachtung durch das Truppen-Divisious- resp. Corps-Commaudo
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m Weg des Armee-Commaiido und unter Reisdiluss der Relation des 
Annee-Cdiefarzt au das Reiclis-Kriegs-Ministerium. Sanitilt-Clief des 
Arinee-General-Gominando verfasst eine analoge Relation nur auf An­
ordnung des Arinee-Gominando.

Tagebuch:  von jedem leitenden Militär-Ai'zt über alle wissens­
werten Vorkommnisse seines Wirkungskreises zu führen; nach Beendi­
gung des Feldzuges im Dienst-Weg an Reichs-Kriegs-Miuisterluni.

Berichte und statistische Nachweisungen- über die während eines 
Feldzuges gemachten Wahrnehmungen wird das Reichs-Kriegs-Miuisle- 
rium nach Beendigung des Feldzuges oder beim Eintritt längerer Ope­
ration-Stillstände von den Gommandeu, Behörden, Trui>peji, Anstalten 
und einzelnen Personen abverlaugen. Nur das Armee-Ober-Gommando 
und die Armee-Gommanden sind berechtigt, ihre Wahrnehmungen und 
Vorschläge auch ohne Aufforderung jederzeit einzuseuden. Überdies 
bestimmen Special-Vorschriften die Einsendung gewüsserNaclnveisungen 
und Berichte unter allen Verhältnissen.

C. Verträge mit dem Feind.
Verhandlungen mit dem Feind werden durch Parlamentäre ein­

geleitet; Abschluss der Verträge gew’öhnlich durch Bevollmächtigte an 
einem neutral erklärten Ort, meist zwischen den Vorposten, jedenfalls 
außer Gefechts-Bereich, wenn nicht schon Waffen-Ruhe ist.

B er e ch t i g t  zum Verkehr  mit  dem Feind  s ind:  Amee- 
(Ober-) Gouimandant; Gonimandanten von Geruierungs- und Belage­
rungs-Truppen, cernierter, belagerter oder blockierter fester Plätze (unter 
Mitwissenscliaft des Vertheidigungs - Rathes); abgeti-ennter Annee- 
Körper; Streif-Gommandeu, welche sich außer Verbindung mit der 
Armee befinden; vom Armee- (Ober-) Gommando in besonderen Fällen 
liiezu berechtigte Personen. Alle Verhandlungen mit dem Feind sind 
ehestens zur Kenntnis des Armee- (Ober-) Gommando zu bringen.

A ls  Pa r l am en tä r  imme r  ein Of f ic ier .  Er muss sich mit 
einem weißen Tuch (Fahne) kenntlich machen und von einem Hornisten 
(Tambour) begleitet sein, welcher bei der Annäherung den General- 
Marsch zu blasen (schlagen) hat; nebst dem Spielmann höchstens noch 
eine Person als Begleitung zulässig.

Mit f e ind l i che n  P a r la m e n tä r en  stets größte Vorsicht beob­
achten. Kann sich der angebliche Parlamentär mit keiner schriftlichen 
Legitimation ausweisen, denselben gefangen nehmen. Das Erscbeineu 
eines Parlamentärs darf bei strenger Verantwortung in keinem Fall bin­
dern, Gefechte oder begonnene Unternehmungen fortzusetzen; ebenso 
die Angabe des Feindes, dass ein Waffen-Stillstand abgeschlossen sei, 
selbst wenn der Gegner das Feuer einstellt und sich zurück zieht.
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Briefschaften dem Parlamentär hei der nächsten, von einem 
Officier befehligten Truppe abnehmen und unverzüglich an den nächsten 
zum Verkehr mit dem Feind berechtigten Commandanten senden. Ver­
langt der Parlamentär mit einem Truppen-Gomniandanten zu sprechen, 
so ist er bei der nächsten von einem Officier befehligten Truppe unter 
Aufsicht zu halten, seine Legitimations-Documente mit der Bitte um 
Entscheidung an den HOchst-Commandierenden zu senden.

AVenn ein Parlamentär innerhalb der Armee-Aufstellung irgend 
■wohin geleitet wird, sind ihm und seiner Begleitung die Augen zu vei’- 
binden; der Kutscher ist durch einen Soldaten zu ersetzen. Einem Par­
lamentär steht die Rückkehr erst dann frei, wenn die Mittheilung des 
etwa von ihm AVahrgenonnnenen keinen Schaden mehr bringen 
kann.

Capituiationen : in Form von Protokollen zu verfassen, welche nebst 
Einleitung alle beiderseitigen Zusagen, Punkt für Punkt, genauestens 
feststelleu. Haupt-Punkte sind meistens: V e r f ü gu n g  über  die zu 
cap i tu l i e r enden  S t r e i t - K r ä f t e ,  ob und wie selbe abziehen 
dürfen, oder ob sie gefangen gehalten wei’den; — Bestimmung des 
Momentes zur Einstellung der Feindseligkeiten und einer Demar- 
ca t i o n s -L in i e ; — Übergabe oder Mitnahme der AAürffen, des 
K r i e g s -M a te r ia l  u. s. w.; Einfluss auf die Administration des occu- 
pierten Landes tEntfernung oder Beibehalt der Beamten, Schutz für die 
öffeutlichen Anstalten, Landes-Bewolmer etc.); — allenfalls zu lei­
stende K r i e g - E111 s c h ä d i g un g e n. Ausw'echslung der Gefangenen,  
Lieferung von Naturalien u. s. w.; —  Ze i t -Fr i s t ,  binnen welcher 
jede dieser Bedingungen ins Leben tritt, und wie lang sie gütig ist; 
—  Form der  Aufkünd igung ,  wenn der A'̂ ertrag temporär wäre, 
dann ob und inwiefern er als Basis weiterer A'^erhandluugen gelten 
Süll; — Ort, Tag und Stunde des Absch lusses  und die beider­
seitigen Unterschr i f t en .  Gapitulation-Urkunde doppelt (für jede 
Partei).

Conventionen gleichen in Form und Fassung den Gapitulalionen.
Waffen - Stillstände ebenfalls. AATchtigste Vertrags-Punkte: für 

welche Truppen und Gebiels-Theile die AAhiifen-Buhe gütig ist; Moment 
zur Einstellung der Feindseligkeiten; Dauer der A\''affen-Kuhe; Moment 
des Ablaufes derselben; Bedingungen und Modalitäten einer allen- 
fälligen Kündigung, Erneuerung oder stillschweigenden Verlängerung: 
Demarcations-Linie; Entfernung, auf welche sicli die A'^ortruppen der­
selben nähern dürfen (bei längerer Dauer neutrale Demarcation-Zone); 
allenfällige Räumung oder Besetzung gewisser Gebiels-Theile, sammt 
Modalitäten; allenfälliger Vorbehalt höherer Ratification; Ort und Zeit 
zur Auswechslung der ratificierten Urkunden. —  Unmittelbar nach Ab­
schluss eines AATiffeu - Stillstandes sämmtliche Unter - Gommandanten 
hievon und über die A^ertrags-Bedingungen verständigen.
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D. Kundschafts-Wesen.
Central-Kundschafts-Bureau: als solches coiistituierl sich gleich 

hei eleu ersten kriegerischen Anzeiclien das „liureau fürEvident-Haltung 
fremder Heere“, um den Commandanteu der Feld-Armeen, sobald sie 
ihren Stab gebildet haben, die bis zu diesem Zeitpunkt gesammelten 
Daten über die Situation des Gegner zu liefern und eine Anzahl erprob­
ter Kundschafter zur Verfügung zu stellen.

Das Central - Kuudschufts - Bureau setzt dann das Kundschafts- 
Wesen im großen energisch fort, indem es Agenten und Kundschafler 
entsendet, Verbindungen mit dem Ministerium des Äußern, den Militilr- 
Attacbes bei den k. und k. Gesandtschaften, den inländischen Polizei- 
und Grenz-Behörden unferhillt. Mit dem Leiter des Kundschaft s-Wesen 
bei der Armee bleibt es in ununterbrochenem telegrapbisclien Verkehr, 
so dass auch alle seitens der Armee-Leitung eiugebrachteu Nachrichten 
an das Central-Kundschafts-Bureau mitgetheilt werden.

Die Militar-Attaches bleiben auf Grund reciproker Duldung so lang auf 
ihren Posten, als der diplomatische Vorkehr mit dem bolreffenden Staat nicht 
abgebrochen ist.

Kundschafts-Dienst bei einer Armee: wird durch einen Stabs-Officier 
des Generaistahes geleitet; dieser erhält seine Aufträge du-ect vom 
Generalstab-Chef der Armee. Ihm zugewiesenes Personal: in der Regel 
1— 2 Generalstabs-Ofliciere, wovon einer auch die Eignung zum Conci- 
pieren frauzösisclier Schriftstücke besitzen soll (Verweuduug von Unter- 
officieren ist ausgesclilossen). Neb.stdem eine Anzahl Eeld-Gendarmen; 
diese sollen mit den Local-Verbältuisseu und der Sprache des Krieg- 
Schauplatzes vertraut sein, für den eigentlichen Kundschafts-Dienst 
uur ausnahmsweise benützt werden. Zur Vermittelung des Verkehrs 
mit den Polizei-Behörden, daun zur Controle über die im Armee-Bereich 
verkehrenden Civil-Personen, ein mit den Local-Verbältuisseu des 
Kriegs-Schauplatzes vertrauter Polizei-Beamter; er führt nebstdem in 
der Regel das Pass-Journal.

Beginn  des Kundscha f t s -D i ens tes :  schon in der Versara- 
melungs-Cantonieruug. —̂ Mi tte ln für d enselb e n : Nachrichten vom 
Central-Kundschafts-Bureau; Zeitungen aus dem feindlichen Gebiet, auf 
diesem saisierte Amts - Gorrespondenzen, Briefschaften etc.; Befragen 
der Gemeinde- und politischen Behörden jener Bezirke, in denen sich 
der Feind eben aufhielt; Verhören feindlicher Deserteure, Gefangener, 
von feindlichem Gebiet kommender Reisender, vom Feind entlassener 
Boten und Fuhrleute, ortskundiger Jäger, Schmuggler, Wirte,' Kauf­
leute etc; Entsendung von Kundschaftern mit einer bestimmten Auf­
gabe; eiiilaufeude Meldtmgen von KuudschafLs-Gavallerie, der Siche- 
ruugs - Truppen, detachierter Heeres - Körper etc.; unmittelbar nacli 
Gefechten einlaufeude Gefechts-Berichte etc. etc. (Seite 210 und 309).

B l e ib en  Lücken in den gemachteu Wa hrne l imuu geu : 
Streifungen und gewaltsame Recoguoscieruugen in bestimmter Bich-
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timg beim Armee - Commando auregen (falls die geAvüuschteu Nach­
richten sich dem Änsclieiii nach dadurch sicherer und leichter als durch 
Kundschafter einhiingeu lassen) uder dem Gentral-Ivundschafts-Bureau 
darauf bezügliche Impulse ertheilen.

E V i d enz-R a pp 0 rte, woriu auf Grund der eiiigegangenen Nach­
richten die Lage des Gegners dargelegt wird, sind dem Armee-Com- 
maudunten und Generalstab-Ghef täglich oder sobald sie von diesem 
begehrt werden, vor/.ulegeu. Sie gelangen dann an jeueu Generalstabs- 
Oflicier, welcher das Tagebuch führt, als Beilagen für'dasselbe.

E tab l i e rung  des Kundscha f t s -Bureau :  in einem möglichst 
separierten, von der Operatioii-Abtheilung nicht zu entlegenen Dien.st- 
Local mit mehi'ereu Zimmern und Eingängen.

Ge s ch ä f ts-B e tri  eh : einer der Officiere hat uuunterbrocheu, 
auch zur Nachtzeit, im Dieiist-Local anwesend zu sein.

Folgende Dienst-BQcIior sind zu führen: Evidenz-Protokoll (ordre de 
l)ataille, Dislocatiou, höhere militärische Personen des Feindes'i; — Kundschafts- 
Protokoll (Tagebuch für alle officiellen und jourualistischon Kundschafts-Nach­
richten) ; — Correspondenz-Protokoll; — Missions-Register (Evidenz der Kund­
schafter und ihrer Missionen); — Gassa-Journal; — Pass-Journal (Pass-Controle 
bnd zur Überwachung aller die Vorposten-Linie passierenden Individuen).

Kundschafts-Dienst bei einem Corps (bezw. einer selbständigen 
Truppen-Divisiou); analog Armee-Comniaudo. Beso rgu ng  des Kuud- 
s chu f t s -D ie us te s  wird unter persönlicher Leitung des Generalstah- 
Chefs, eiuem Ilauptmaun des Generalstabes übertrageu, tvelcbem, da er 
in der Hegel auch das Tagebuch führt, eiu zugetheilter Officier für das 
Kuii dschafts-Protükoll beigegebeu wmrdeu kauu.

G r und -B ehe l f e  zur Keuutn is  des Gegner ;  werden dem 
Corps w'omüglich schon vor Begiuu des Krieges vom Armee-Commaiido 
zugemittelt. Geld zur Bestreitung der Kundschaft-Auslagen iii mouat- 
licheu Maximal-Summeu vom Armee-Gommaudo.

Veiwvertuug der Nachr ich teu.  Aus allen über die Verhält­
nisse des Feindes gesammelten Nachrichten abschnittweise eine comhl- 
uierteilbersicht(im Kundschafts-Protokoll selbst) zusammen stellen und 
dem Generalstab-Ghef vorlegen, welcher Auszüge davou, sowie alle auf 
die Kampf-Bereitschaft, Stellung, Absicht und Stärke des Gegner bezüg­
lichen Nachrichten je nach ihrer Wichtigkeit so schnell als möglich an 
das Armee-Goinmando gelangen lässt.

Ge fangene,  Ü b e r l ä u f e r  u. dgl. P e rs on en  sollen in den vom 
Armee-Hauplquarlier uicht zu sehr entfernteu Corps-IIauptquartiereu 
mit schriftlichen Verhören niclit aufgehalteu, sondern nach einer kurzen 
mündlichen Vernehmung au das Armee-Gornmaudo ahgeseudet werdeh. 
Bei delachierten oder vom Armee-Hauptquartier sehr eutlegenen Corps 
sind schriftliche Auszüge aus den mit den Gefaugeueii etc. aufgeuom- 
meuen Verhörs-Protokollen dem Armee-Gommaudo einzuseudeu.

V er t rau te  uii d Kuridsch a f t e r  des Armee-Gommaudo düifeu 
weder verhört noch aufgehalten werdeu.
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E. Dispositionen.
Befehls -Form:  mündlich oder schriftlich, u./.w. Armee-Oher-, 

Armee- (General-) und Gorjis-Commanden gTundsiltzlich, Truppen-Divi- 
sions-Gominanden meist, Brigade-Gommanden ausnahmsweise schrift­
lich. Bei mündlichem Befehl ist es gut, selben in Schlag-Worten zu 
notieren und durch Uutei'schrift des Befehlenden bestätigen zu lassen.

Befehls -Gruppen und Befehls-Weise .  Armee-Über-Gom- 
mando disponiert mit: Armeen und direct abhängigen anderen Heeres- 
Körpern: Dispositionen besch ilnkeu sich auf Darlegung des Zweckes 
und Feststellung der Operation-Ziele für die Heeres-Gruppen.

Armee-Gommando disponiert m it: Gorps, selbständigen Truppen-
Divisiouen oder sonst selbständigen Gonnnanden, Armee-Golonnen, 
Reserve-Anstalten (durch Armee-General-Gommando). Auordnungen 
aufänglich für mehrere Tage voraus; in Feiudes-Nähe für entferntere 
Armee-Theile Instructionen (Directiven), für nähere anfangs täglich, 
dann in immer rascherer Folge (Dispositionen, Befehle); auf dem 
Schlachtfeld in telegramm-artigem Styl. i'.

Gorps-Commando disponiert mit: Truppen-Divisionen, besonders 
formierten Körpern (Gavallerie-Brigade), Reserve-Anstalten, ihm direct 
unterstehenden Truppen (meist den Divisionen zugetheilt); als Golonnen- 
Gommando mit allen auf der Marsch-Linie befindlichen (auch nicht zum 
Corps gehörigen) Truppen und Anstalten in Hinsicht des Marsches.

Truppen-Divisions-Gommando disponiert m it: nach Bedarf zu­
sammen gesetzten Gruppen (Truppen, Trains und Anstalten). Neue 
Gruppierung (ritt (wenn nichts anderes befohlen) mit dem Moment des 
Abrücken in Kraft; bisherige Gruppeu-Gommandanten ertheilen daher 
allen ihnen bei Erhalt der Disposition unterstehenden Truppen etc. die 
Befehle; enthält jene für die aus einer Gruppe scheidenden Theile keine 
besonderen Weisungen, so sind diese Theile von der Änderung im Be­
fehls-Verhältnis in Kenntnis zu setzen nnd dem neuen Gruppen-Gom- 
mandanten entsprechend bereit zu stellen, damit sie imstande sind, 
die nöthigen Weisungen vom neuen Gruppeu-Gommandanten einholen 
zu können, bezw. damit der neue Gruppen-Commandauts eine Anordnun­
gen zu ertheilen vermöge.

Brigade-Commando disponiert als Gruppen-Gommando mit den je­
weilig zugewiesenen Truppen etc.

Be fe h l -Obe rmi t t e lung .  Divisions- (Corps-) Gommando-Befehle 
(nach besonderem Vertheiler) jedem selbständigen Truppen-Körper 
(Abtheilung). Operative Befehle (gleichlautende Dispositionen) in so 
vielen Exemplaren, als Dispositions-Gruppen, mehr einigen in Reserve. 
Ausnahmsweise (z. B. bei zerstreuter Bequartierung) Gruppen-Gom- 
inando mit so vielen Exemplaren betheilen, als selbständige Trui)iien- 
Körper (Abtheilungen) in der Gruppe; ergänzende Anordnungen des 
Gruppen-Gommando in dorso; einzelne detachierte Abtheilungen, Train.
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Gruppen etc. separate Verstäudigungen. Abfertigung: Seite 2G4.
eitleren von Gommaiulanteu: nur rvenn sie in unmittelbarer Nähe und 
mündliche Informierung von Vortheil.

Es empliehlt sich, operative Verfügungen (beliufs Geheimhaltung) 
von administrativen (wenn sie größeren Umfang haben und verschie­
dene Geschilfts-Grupiien hezw. Ililf-Organe daran arbeiten) zu trennen. 
Dies ermöglicht auch entsprechende Theilung und Beschleunigung der 
Arbeit: operative Verfügungen kommen in die Disposition, welche in 
den erforderlichen Exemplaren autographisch vervielffdtigt oder von 
Oflicieren des Haupt- (Stabs-) Quartier geschrieben oder bei der Ab­
fertigung eindictiert wird: administrative Verfügungen werden (falls ihre 
Vervielfältigung nicht mehr möglich wäre) bei der Abfertigung eindictiert 
bezw. den Dispositionen beigefügt.

Marsch-Dispositionen hat, wenn nüthig, ein Marsch-Aviso voran 
zu gehen, welches alle ungesäumt ins Werk zu setzenden Maßregeln 
enthält; Fassungen, Abkochen, Requisition von Fuhrwerken, Munition- 
Ergänzung, Kranken-Abschub, Vorbereitungen zur Formierung von 
Train-Gruppen u. dgb

1. Dispositionen für Grefeehts-Märsche.

In der Regel nur an die unmittelbar untergebenen Commandanten 
zu ricliten; besondere Verfügungen für Einzelne der betreffenden Aus­
fertigung anzufügen. Organe der Haupt- und Stabs-Quartiere mündlich 
oder mittels Auszügen verständigen.

1. Nachr i ch ten  über den Feind und die a l l geme ine  
Si tna l i on;

2. e i gene  Absi cht ,  bezw. Marsch-Zweck ;  beides nur inso­
weit, dass die Unter-Gommandanten in allen Fällen im Geist der Ab­
sichten des Befehlshaber handeln können (darüber hinaus gehende Ver­
lautbarungen, insb. der Absichten des Commandanten, vermeiden);

3. Zusamme nse t zung  der Colonnen,  Gomman do - Ver- 
h ä Unisse.  Marsch - L in i en (Bewegungs-Räume) nöthigen Falles 
durch Angabe von Zwischeu-Punkten oder durch Skizzen zweifellos 
feststellen. Werden einem Körper mehrere Orte als Marsch-Zie l e  an­
gewiesen, angeben, wohin das Gominando dieses Körpers zu gelangen 
hat. Marsch-Ordnuirg in den einzelnen Colonnen wird in der Regel 
vom Colonnen-, bei den Sicheimngs-Truppen von deren Commandanten 
festgesetzt. Anordnungen über Marsch-Format ion nur, wenn Abwei­
chungen von den Bestimmungen für Reise-Märsche einzutreten haben.

4. Zei tpunkt  des A u f b rue be s  (ev. Ehdreffen an bestimmten 
Punkten): im allgemeinen nach Entfernung des Feindes und Terrain 
derart feststellen, dass die Colonnen unter möglichst günstigen Verhält­
nissen in das Gefecht treten können; bezieht sich stets auf die Tête 
der Haupt-Truppe des betreffenden Körper und ist vom Commandanten
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des letzteren auch für alle unmittelbar unterstehenden Cülonnen(-Theile) 
festzusetzen. Bei zerstreuten Gantouierungeu (Lagern), wenn es sich um 
das Einreihen in eine Colonne oder darum handelt, hei gewissen Punkten 
zu bestimmten Zeiten anzulangen: nicht Aufbruch-, sondern Eintreff- 
Zeiten angeben. Unter Umständen: wann die Queue einer Colonne 
(eines Golonnen-Theiles) einen bestimmten Punkt passiert haben muss.

5. Lange  Rasten.  Für Festsetzung der Rast-Orte in erster Linie 
taktische Rücksichten maßgebend. Dauer oder (besser) Zeitpunkt des 
Wieder-Antrittes der Bewegung für die einzelnen Golonnen (-Tlieile). 
Anordnungen ev. erst an Ort und Stelle erlassen, besonders, wenn die 
Karte keine genügenden Anhalts-Punkte für 'Walil der Rast-Orte gibt, 
wenn auf nachfolgende oder Kachbar-Colonnen keine Rücksicht ge­
nommen zu werden braucht, oder wenn dem Verhalten des Gegner 
Rechnung getragen werden müsste.

6. Verp f l egung :  Verschiebung der Vorräthe oder der leeren 
Staffeln; Beschaffung (Kauf, Liefermag, Requisition); Passungen 
und Evidenz der Vorräthe nach Menge und örtlicher Vertheilung. 
Hat die Truppe zu requirieren: für die einzelnen Gruppen Requisitions- 
Bereiche. Bei Fassung-Anordnungen bestimmt aussprecben: auf welche 
Tage der Bedarf zu fassen; wann, wo und wie die Vorräthe der Feld- 
Verpfleg-Austalten zu ergänzen. —  Zeitpunkt für Abkochen (Seite 71) 
im allgemeinen derart, dass dasselbe voi-aussichtlich ohne Störung er­
folgen könne; besondere Anordnungen nur dann, wenn während der 
langen Rast oder schon in der vorhergehenden Nacht gekocht werden 
soll (letzteres auch nur selten, da die Reserve-Verpflegung Auskunfts- 
Mittel hei beschi-änkter Zeit bietet).

(Dispouieruug der Trains, um innerhalb Armee-Colounen die Ver­
pflegung durch Nachschub zu ermöglichen: VI. Abschnitt, Seite 49).

7. Maßnahmen zur Au fk lä rung  und Si cherung (Seite 210). 
Welchen Golonnen (-Theilen) der Aufklärungs- und Marsch-Sicherungs- 
Dienst zufällt, ergibt sich schon aus Punkt 3, daher nur etwaige be­
sondere Befehle zu geben beti-eff; Aufklärung eines bestimmten Raumes, 
Besetzung einzelner Puiakte, (falls es nicht erst während der langen 
Rast geschieht) Sicherung nach Beendiguaig des Marsches u. dgl. Ilei'- 
stellung (Erhaltung) der Verb indung  mit selbständigen Nachbar- 
Golonuen kann der zunächst befindlichen Colonne (Seitenhut) über­
tragen oder vom Gommandanten des Ganzen selbst geleitet weiden; im 
ersteren Fall Linien (ev. auch Punkte) bezeichnen, über welche hin­
aus die Verbindung zu suchen (erhalten) ist.

8. Au fent ha l t -O r t  des Commaudanten während des 
Marsches; dessen Nacht-Quartiei*.

9. Me lde -Diens t :  allgemeine Festsetzung, wohin Meldungen ein- 
zusenden; ev. Anordnungen für Truppen, welche von bestimmten 
Punkten aus oder zu bestimmten Zeiten melden sollen.
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Corps-Train-Staffeln müssen unter einander und mit Corps-Haupt­
quartieren wenigstens durch Ordonnanz-Gours verliehren: zwischen 
Corps - Hauptquartier und Corps-Train-Gominandanten telephonische 
Verbindung.

10. V e r h a 11 e n h e i m Z u s a m rn e n t r e f fe n mit dem Feind ; 
Directiven hiefür in der Regal nur jenen Theilen im voraus zu geben, 
welche die Befehle für das fTefeclit nicht rechtzeitig erhalten könnten.

Besondere  Ver fügungen :  über Trains; Benehmen bei Kreu­
zungen: Recognoscierungen; Herstellung oder Zerstörung von Com- 
immicationen; Ordonnanz-Course; Aufnahme von Wegweisern; Kund­
schafts-Dienst u. dgl.

Bezüglich Train.s: Abweichungen von der normalen Bildung der Train- 
Gruppen ; Gnmmando-Verhältnisso (.sofern nicht bestimmte Normen gelten); Ein- 
theilnng der Trains der Haupt-und Stabs-Quarliere ; Ort und Zeit (ev. auch Art) 
des Versammeln der im Truppen-Verbarid nächtigenden Trains zu Train-Gruppen 
IGefechts-, Bagage-Train), mit Rücksicht auf administrative Vorbereitungen, 
besser abgesondert anordnen.

Am Schluss jeder schriftlichen Marsch-Disposition angeben, wer 
mit derselben betheilt wird.

B eso nd ere  Mar sc h- Be f eh l e  für rüc kw är t i ge  Train- 
Cruppeu, falls diese eine besondere Aufgabe erhalten (Fassungen, 
Etablierung von Feld-Spitälern): Marsch-Ziele; (so weit nöthig) Aufloruch- 
Slunden und lange Rasten; specielle Verfügungen (Absenden von Ver- 
plleg-Staffeln nach Beendigung des Marsches, Beistellung von Traiu 
Bedeckungen u. dgl.).

2. Dispositionen für Cantonierung-cn anf läng-ere Dauer.
Hauptsächlich: 1. Zuwe isung  der Gauton ie rungs -Räum e 

und (sofern es nichl den Unter-Gommapdanten überlassen bleiben .soll! 
Vertheilung der Truppen in denselben; —  2. S i c h er u n g  der Ganlo-  
ni erung (Seite 222): —  3. V e rp f l e gu n g  (Seite 65); —• 4. Sani täts-  
Maßregeln;  — 5. C ommunica t ionen,  sowie Verkehrs- und Ver­
bindungs-Mitteln überhaupt; —  G. V e rh a l t en  b e i  e inem A larm;  
— 7. Handhabung  der Mi l i t ä r -Po l i z e i .

Bezüglich der Postierung: unbedingt festzuhaltende Punkte in der 
Front und an den Flügeln der Postierung, deren Besetzung durch Haupt- 
posteii; —■ ob und in welchem Sinn selbe fortiiicatorisch zu verstärken 
sind; —  ̂Linie der Beobachtungs-Posten (thunlicbst an den Feind vor- 
sebieben); —  Organisation des Melde-, Kundschafter- und Naclu-icliten- 
Dienstes im großen (Einstellen jede.s Verkehrs, Zurückweisen aller 
Passanten etc). —  Benehmen im Fall feindlichen Angriffes. —- Andere 
zur lufomiation des Comrnaudanten der Postierung oder der einzelnen 
Postierungen notliwendige Erörterungen kommen meist in besondere 
Dispositionen oder Instructionen.

Sanitäts-Maßregeln (Seite 102) beziehen sich hauptsächlich auf: 
Benützung der stabilen Militär- und Civil-IIeilanstalteu, ev. Errichtung
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solcher Anstalten; Etablierung und Zuweisung der Feld-Sanität-An- 
stalten; Abschub der Kranken aus dem Cautonierungs-Bereich; Rege­
lung der Militilr-SanitiUs-Polizei.

Alarm- (Concentrierung-) Instruction (Disposilion): 1. Sammel ­
p lä t ze  der einzelnen Gruppen, daliin einzuschlagende Wege; —
2. A l a rm -Z e i c h en ;  — 3. welche Ob j ec t e  zu beset zen sind und 
welchen Truppen dies zukommt; —  i .  Ve rha l t en  der Eisenbahn-, 
Schi f f ahrt - ,  Te l egraphen- ,  Po s t - Ä m te r  u. dgl., T ra ins  und 
Ansta l t en ,  ferner Maßregeln zu deren Schutz.

Endlich vielleicht: was mit den in den Gantonierung-Stationen zurück blei­
benden Kranken zn geschehen hat;—^dass nach bewirktem Abmarsch derHaupl- 
iind Stahs-Quartiere durch 12 Stunden in den betreffenden Stationen 1 Officier 
mit 2 berittenen Ordonmuizen zur Übernahme und Nachsendung der verspiilet 
einlaufenden Befehle, Briefschaften und Telegramme (in Feiiides-Land eventuell 
Sauve-Garden zum Schutz der Feld-Spitäler u. dgl.) zurück zu lassen sind; — 
Bestimmung, wie lang nach augeordneter Goncentrierung die mobilen Ver­
bindung-Einrichtungen (Feld-Telegraph. Signal-Strecken, Ordoiinanz-Gourse etc.) 
zu bestehen haben, w-ohin sie dann einzuziehen sind; — oh Deinolierungeu 
von stabilen Verbindungen und Objecten (Eisenbahnen, Telegraphen, Brücken) 
vorzunehmen, zu welcher Zeit und auf w-essen Anordnung; — da.ss der Empfang 
des Aarm- (Concentriennigs-) Befehles schleunigst zu bestätigen sei.

Dem Commaudo der äußeren Sicherungs-Truppen die Alarm-Dis­
position vollinhaltlich zustellen, damit es danach seine Detail-Dispo­
sitionen treffe ieigenes Verhalten bei einem Angriff, Besetzung der 
Haupt-Zugänge, Repliieruug auf das Gros).

A l a rm -P lä t z e :  müssen rechtzeitig zu erreichen sein; Jene,
welche an der Peripherie und an Haupt-Zugängen liegen, günstige locale 
Bedingungen für ein hartnäckiges Gefecht bieten. Mit Bezug auf die 
Sammel-Plätze so w'ählen, dass die Ahtheilungen keinen Weg zweimal 
macheu. Alarm-Plätze in rückwärtigen Liinen müssen au Straßen- 
Knoten liegen. Höchstens Divisious- (nicht Corps-) Alarm-Plätze be­
stimmen (schon Inft.-Truppen-Division ist ein so großer Körper, dass 
es nicht unter allen Umständen zweckmäßig, dieselbe auf einem Alann- 
Platz zu versammeln); für unvorhergesehene Angriffe Gefecht-Stellungeu 
recoguoscieren (bilden Stütz-Punkte für die Versammlung).

Nach dem Beziehen der Cantonierung werden sich foJgejide Anord­
nungen als dringend erweisen;

Se i t ens  der Mi l i t ä r -S t a t i ons -C  om m a u dan t e n : Alarm- 
und Feuerlösch-Ordnuug; Conimandierung von Bereitschaften und 
Wachen; Durchführung sonstiger, höheren Orts für die innere Siche­
rung erlassener Andeutungen; Einse2iduugen von ünterkuuft-AusAveisen 
(falls angeordnet).

Eine Feuerlösch-Ordnurig enthält; orisühllches Fciier-Zeicheii; in welcher 
Weise das Eiitsteiien einer Fenershrunst dem Mil.-Stntions-Gornniaiidanten mid 
den Inspection-Ofiicieren zur Kenntnis zu bringen ist; welche W^achen und Be­
reitschaften das Signal „Feueiiärm“ zu geben haben; Maßregeln zur Aufrecht­
haltung der Ordnung und zmn Schutz des ärurischen Gutes.

Unterkunft-Ausweise etwa mit folgenden Rubriken: Truppen-Körper, Ver- 
pfleg-Stand (Officiere, Mannschaft, Pferde); sind hequariiert im politischen 
Bezirk, Ort; Einwohner-Zahl, sanitäre Verhältnisse, Untoiknnits-Verhültnisse
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der Cantonierimg-Station; Beschaffenheit der Verpflegung (insbesondere bei 
Qnartier-Verpflegungl; Alarm-Platz ; Anmerkung (Vorschläge Ober Änderung der 
Unterkunft, besondere Wünsche der Truppe netreff Verpfleg - Einrichtungen, 
Wasser-Mangel u. dgl.).

S e iten s  der Truppen-, B rigade-, D iv is io n s -u n d C o rp s -  
r.om m anden: Versammeluiig-Ürle für den Fall einer Concentrieruug; 
Recoguoscierung der zu Versammeluug - Orten fülirenden Comniuui- 
cationen; Ausinittelung der etwa nüthigeu Lager-Plätze; Ausführung 
der angeordneten Verbindungen, resp.^Ergänzung derselben im eigenen 
Rayon; Instandsetzung der wichtigsten Gommunicationen, ev. Anlage 
von Colounen-Wegeu, Brücken etc.

S e iten s  des Aru iee-G om m ando: allenfalls nöthige Ergän­
zungen der Sicherungs-Dispositionen; Publicierung der mittlerweile aus­
gearbeiteten Befehle für die Durchführung der Verpflegung, des Sanitäts­
und Veterinär-Dienstes und für die Handhabung der Sanitäts-Polizei; 
Publicierung des auf die Dauer der Cantonierung gütigen Fahr-Planes 
für die regelmäßig verkehrenden Züge, nebst Angabe, wie selbe von den 
Commanden und Anstalten ausgenützt werden dürfen.

3. Gefechts-Disifositioneii.

Gefechts- (Angriffs-, Vertlieidigungs-) Dispositionen müssen einfach, 
kurz und bestimmt sein; dürfen, um Abänderungen soweit als möglich 
hintanzuhalten, nicht späteren Gefechts-Momenten vorgreifen. Werden 
von der Truppen-Division aufwärts in der Regel schriftlich ertheilt:

1. N ach r ich ten  über den Feind  und d ie a llg em e in e  
S itu a tion .

2. E igen e A b s ich t (Gefecht-Zweck, Gefechts-Plan).
3. Zusam m ensetzung und A u f gaben der e in ze ln en  

Gruppen (Aiigrifl’-Objecte, Angriffs-Richtung, zu besetzende Ab­
schnitte oder Punkte u. dgl.); für Gruppen, deren Theile nicht in einem 
organischen Verband stehen, stets den (Gruppen-) Gommandanten aus­
drücklich bezeichnen.

4. V erh ä ltn is  der e in ze ln en  Gruppen zu e in a n d er  
(Direction, Verbindung u. dgl.), insoweit dies nicht etwa schon aus 
dem Vorstehenden zu ersehen ist.

5. Z e itpu n k te  für d ie A u sfü h ru n g  der e in ze ln en  Be­
w egu ngen  oder Bezeichnung jener Gruppe, nach welcher sich zu rich­
ten ist (Abwarten der Artillerie-Wirkung, des Angriffes einer bestimmten 
Gruppe u. dgl.).

(i. Au fk lärungs- und M e lde-D ien st; etwaige besondere Anord­
nungen; Sicherung der Flanken, technische Verstärkungen, Recognos- 
cieruugen u. dgl.

7. A u fen th a lt des Gom m andanten. Überdies (wenn nicht 
schon früher an geordnet):

8. A u fs te llu n g  des M un i ti o n s ■ Pa r k (von Munitions-Wägen);
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9. A u fs te llu n g  der F e ld -S a n itä t ■ A n s la lte i i  und Maß­
nahmen hinsichtlich Ahschub der Verwundeten ;

10. V erfü gu n gen  b ezü g lich  der Tra ins.
R ü ckzu gs-L in ien  oder S am m el-P lä tzo  für den F a ll

e ines M iss -E r fo lg es  nur insoweit, als es unbedingt nothwendig 
erscheint, im vorhinein bekannt zu geben.

Sofern einzelne dieser Anordnungen bereits in der Marsch-Dispo­
sition oder in sonstigen (früher ertheilten) Befehlen enthalten sind: sich 
auf bloße Ei-gänzung derselben beschränken.

4. Dispositionen für besondere Unternehmungen,
Klar und bündig den Zweck der ünterneJim ung; bestimmte 

B egren zu n g  der jed em  Th e il zu fa llen d en  Au fgabe.
Fluss-Übergänge im Echiquier-Verhältnis. V orbere itu n gs- 

D isp os it ion en : 1. Bezeichnung des Punktes, wo jede Golonne Ober­
zugehen haben wird, und der dahin zu benützenden Wege. __
2. Rechtzeitige Zudisponierung oder entsprechende Vermehrung des 
Kriegs-Brücken-Material für jene Golonnen, welchen keine stehenden 
Übergänge zugewiesen werden konnten (für den Fall plötzlich eintreten­
den Hochwassers vordenken, daher das Brücken-xMaterial nicht zu karg 
bemessen). —  3. Bezeichnung jener Punkte, wo neben den Kriegs- 
Brücken sogleich der Bau von Noth- oder halb-permanenten Brücken in 
Angritf zu nehmen ist. — 4. Einleitung des Ersatzes aus dem Armee- 
Brücken-Train bei jenen Golonnen, welche allenfalls genöthigt wären, 
ihre Equipagen an der Übergang-Stelle zurück zu lassen. —  5. Bestim- 
rnung jener Punkte, welchefortificatorisch zu sichern sind. —  G.Goraman- 
dierung eines Brücken-, Brückenkopf- oder Local-Gommandanten für 
jeden Übergangs-Punkt.

D u rch fü h ru n gs-D ispos ition en  an die Truppen: 1. Nach­
richten über den Feind; eigene Absicht in klarer und bestimmter Weise. 
—  2. Vorsichts-Maßregeln zur Geheimhaltung der ünternehmung. —  
•d. Bekanntgabe der bewirkten Vorbereitungen (Gommunicationen, 
Brückenschlag, Befestigungen). —  4. Formierung der Golonnen zum 
Übergang; Zuweisung der Übergang-Stellen an jede einzelne derselben; 
Vorpng bei der Überschreitung des Flusses. — 5. Aufgabe der einzelnen 
Theile nach bewirktem Übergang (Aufklärung, Besetzung von Objecten, 
Entwickelung, Gefecht-Aufstellung). — 6. Einrichtung des Munition- 
Ersatz; —  7. des Verwundeten-Abschub. —  8. Bestimmungen für 
den Rückzug unter detaillierter Zuweisung der einzelnen Übergangs- 
Punkte. 9. Aufenthalt des Gommandanten, Vei’bindungen während 
des Überganges (Signal-Wesen). — 10. Nachziehen der Trains.

Dispositionen für Fluss-Forcierungen. V orb e re itu n gs -D isp o ­
s ition en : 1. Placierung von Batterien zur Fernhaltnng des Feindes 
vom jenseitigen Ufer, ev. noch vorher Bau von Erd-Batterien und Zu­
fahrts-Wegen für sie. —  2. Abladen der zum Überschiffeu der Vor- 
Truppen nöthigen Pontons; Sammeln des sonstigen Überschiifuugs-
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Material, Zusammensetzen der Glieder, Herrichten und Bereithalten 
des Brücken-Geräthes. — 3. Üherschiffen der Vor-Truppen, Besetzung 
des jenseitigen Ufer, wo ev. flüchtige Befestigungen anzulegen; Bau von 
Landungs-Brücken jenseits. —  4. Ausführung des Brücken-Schlag, 
Schutz der Brücken (Verpfählungen, schwimmende Ketten, Ufer- 
Batterien, mobile Wach-Schiffe mit Torpedo-Ausrüstung, versenkte 
Torpedos). Für den Schutz der Brücken gleichzeitig mit dem Bau der­
selben, wo thunlich noch früher versorgen. —  5. Ansammeln der Haupt- 
Truppe am diesseitigen Ufer (für Ansammelungen von kurzer Dauer, 
unter 4 Stunden, genügen „concentrierte Aufstellungen“ ; auf längere 
Dauer Lager beziehen); Anordnungen zum raschen Übergang.

D u rch fü h ru n gs-D isp os ition en  an die Truppen: 1. Bezeich­
nung der Brücken, welche die Corps (Divisionen) beim Übergang zu 
benützen haben. — 2. Zeit des Eintrelfen daselbst oder die Aufstel­
lungs-Punkte beim Brücken-Eingang, falls vorerst eine Ansammelung 
nöthig; welche Formation dabei anzunehmen. —  3. Passierung der 
Brücke; Reihenfolge der Corps (Divisionen), dann der Waffen-Gattungen 
in denselben, Formation (Reihen, Doppel-Reihen, zu Sechsen etc.) —  
4. Bezeichnung jener Theile des Gefechts-Train, weiche auszuscheiden 
und diesseits (am ZAveckmäßigsten auf dem ursprünglichen Ralliierungs- 
Punkt) zurück zu lassen sind. —  5. Aufstellungs-Plätze für die Bagage- 
und Verpflegs-Trains mit Rücksicht auf die weiteren Marsch-Directionen.
— 6. Vorläufige Disponierung von bloß je einem Divisions-Munitions- 
Park per Corps auf das jenseitige Ufer; Bekanntgabe, wo derselbe auf­
gestellt wird, an sämmtliche Truppen, da grundsätzlich der Munitions- 
Ersatz nie über die Brücke geschehen soll. — 7. Bezeichnung jener 
Batterien, Avelche zur Deckung der Entwickelung oder für einen ev. 
Rückzug Amiiäulig auf dem diesseitigen Ufer zurück zu bleiben haben.
— 8. Bezeichnung der Punkte, welche im Fall des Kampfes auf dem 
diesseitigen Ufer zur Aufstellung der Ambulancen gewählt werden 
sollen. —  9. Vertheilung von lithographierten Plan-Skizzen, welche die 
Situation der Brücken, der dahin führenden Cotounen-Wege, die Auf­
stellung der Heeres-Theile etc. enthalten. —  10. Publicierung des für 
jeden Üliergangs-Puukt speciell ernannten Brücken- und Local-Comman- 
danten, sowie des demselben beigegebeneu Generalstabs-Oflicier an 
die enigen Truppen und Anstalten, welche an die bezügliche Brücke 
gewesen sind. — 11. Bestimmungen für das Verhalten jenseits der 
Brücke (Übergang in das Marsch-Echiquier, Beziehen einer Vertheidi- 
gung-Stelluug etc.).

Dienst der „Local-Commandanten“ (vergl. Seite 257) nach erfolgter 
Disposition für den Übergang: 1. Überwachung der richtigen Durch­
führung des Überganges nach der Disposition, Ausführung der vom 
Armee-Gommando für die diesseits zurück gebliebenen Theile ge­
troffenen Anordnungen. — 2. Nachsendung der zurück gelassenen Trains 
und sonstigen Reserve-Anstallen zu den betreffenden Heeres-Körpeni 
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(hiezu von jeder Train-Partie ein berittener Ober- oder Unter-Offlcier 
zuin Local-Commandanten). —  3. Zeitweise Absenduug berittener 
Ofliciere zur Armee-Leitung (bei zunehmender Entfernung Errichtung 
eines Ürdonuanz-Courses). —  4. Falls jenseits gekilmpft wird; Be­
obachtung des Kampfes von einem Aussicht gewährenden Punkt aus. 
—  5. Am jenseitigen Ufer: Sammeln der Versprengten oder unbefugt 
gegen die Brücke Zurückgehenden; Zurückseiideu derselben zu ihren 
Truppen. —  6. Maßregeln, damit bei eventuellem Rückzug ein Zu- 
sammen-Drängen bei der Brücke vermieden werde; Brücken-Zugilnge 
durch weithin sichtbare färbige Fahnen (uaclits Lampen mit färbigeu 
Gläsern oder Fackeln) oder durch Aufstellen von Berittenen als Weg­
weiser kenntlich machen. — 7. Regelung des Verkehr über die Brücken 
im allgemeinen, damit dieselben immer passierbar bleiben; bei mehreren 
Brücken genau bestimmen, welche von ihnen zum Verkehr nach der 
einen, welche nach der anderen Richtung benützt werden dürfen. —•
8. Vertheiluug der eintreffenden Verwundeten in die Ambulanceu. —
9. Bei Fortsetzung der allgemeinen Armee-Bewegung: Instradieruug 
der Train-Colonnen nach Weisung des höheren Connnando. — 10. An­
ordnung ^er technischen Vorkehrungen gegen die Eventualität eines 
plötzlichen Hochwassers oder feindlichen Zerstörungs-Versuches.

5. Dispositionen für die Aufklärnngs-CaYallerie.
(Aufklärungs-Dienst der Gavalleric: Seite 210.)

D irec t iv en  der H ee res -L e itu n g  an die Commandanten der 
Cavalierie-Divisionen in der Regel auf einige Zeit, am besten von einem 
Terrain-Abschnitt zum anderen: Nachrichten vom Gegner; eigene Ab­
sichten; der von jeder Division aufzuklärende Rayon; — Bezeichnung 
jener Eisenbahn- und Telegrapheu-Linien, deren Besitznahme und Zer­
störung beabsichtigt wird; —- tagweise Stationen der Armee-Golonnen- 
Teten und des Ai-niee-Hauptquartier, dann wieweit die aufklärende 
Gavallerie vor eilen darf; —  Verpflegung; — Kundschafter etc.

B e feh le  des D iv is io n ä r  tageweise. Für vorgeschobene Esca- 
dronen: allgemeine Lage; Weg-Linie, Aufklärung-Zone und Marsch-Ziel 
derEscadron, so wie der Nachbar-Escadi’(m, Neben-und Ilaupt-Colonnen; — 
Aufbruch, weitgehende Officiers-Patrouilleu, Meldungen, Nacht-Station, 
Verpflegung, Ablösung.

Für Neben-Golonnen: Aufgabe iin allgemeinen, Tages-Leistung, 
Verbindmigen, Meldungen, Verpflegung, Dauer der Selbständigkeit.

Für die Ilaupt-Golonne (Reserve), bei welcher sich der Divisionär 
befindet, nur: Marsch-Linie, Marsch-Ox’duung, Aufbruch, Verbindungen, 
Officiers-Patrouillen, Verpflegung.

P. Recognosciemngen.
Dieser Abschnitt ist ein Auszug aus dem ,Taschen1iuch für inilit. Rocn- 

gnoscenten“ und behandelt bloß jene Recugiioscierungen, zu denen der General-



291

stabs-Officier ohne anderen Behelfen berufen sein kann. —  Conventionelle 
Zeichen für graphische Darstellungen: XXV. Abschnitt. — Mit einem * sind 
jene Daten bezeichnet, welche ganz oder zum Theil graphisch dargeslellt werden 
können. Alle Dimensionen der Objecte sind in der Hegel im Meter-Maß arizu- 
gebcii; wo ausnahmsweise das Schritt-Maß anzuwonden ist, wird dies im Text 
besonders angefOlud. —  Papiei’-Forniat bei allen Rocog.-Berichten: A 3 4/42 an 
Sonstige Bestimmungen für Recog.-Berichto werden bei den Routen-ßeschrei- 
bungen angeführt und beziehen sich analog auch auf die anderen Recog.- 
Berichto.

1. Besclireibiing: von Marsch-Linien.
(Routen-Beschreibung.)

B e ne n n u u g  d er R o ut e (Zwischen-Punkte anführen). L ä n g e :  im Flach- 
Land in Kilometer, im Gebirg in Marsch-Stunden (M. St.) für einzelne Fußgänger 
(exclusive Hast). — Verfasstauf Grund welcher Karte. Recognosciertvon — bis — , 
bei (nach) welchem Wetter. Benützte Berichte, Bücher u. s. w. Anzahl Bogen 
dos Textes, Anzahl Beilagen (Karten, Skizzen).

B e s c h r e i b u n g e n  in Tabellen-Form. Routen von mehr als 25km werden 
in Märsche zu 20—254*)» eingethoilt. Rubrik 1: Endpunkt des nebenan beschrie- 
beneuMarsches (soll ein größererOrt, womöglichStraßen-Knotensein). Rubrik2: 
Länge jedes Marsches. Rubrik 3: eigentliche Beschreibung nach den folgenden 
(stets anzuführenden) .Schlag-Worten. Beschreibung immer in der Richtung des 
Marsches, u. zw. zuerst längs der Route, dann rechts, endlich links derselben 
(wenn nichts anderes befohlen, so weit seitwärts, als sich die Marsch-Sicherungs- 
Truppen einer Inft.-Truppen-Division resp, Gebirgs-Brigade ausdehnen).

Jeder Recognoscierungs-Boricht bat in der Regel: schriftlichen und graphi­
schen Theil; letzterer soll nur dann wegbleiben, wenn die bei der Recognos- 
cierung benützte Karte im Besitz dosLesers vorauszusetzen ist. Ander-seits kann 
der schriftliche Theil im graphischen ganz aufgehen (Rand-Bemerkungen u. dgl,).

E i g e n - N a m e n  mit lateinischen Lettern und nach Orthographie der 
Karte; Berichtigungen in Klammern, besondere Aussprache erwähnen,

Weg-Benützbarkeit: für welche Truppen und Fulmverke; noUi- 
wendige Vorkehrungen hiefür. Classification nach Zeichen-Schlüssel. 
B re ite : jene der Fahrbahn nur, wenn sie geringer als die Gesamint- 
Breite u. zw. daun diese als Zähler, Fahrbahn-Breite als Nenner. Aus- 
w e ic h -P lä tz e ’*': Lage, Breite; Länge in Schritten. Verengungen  
durch Ortschaften, Hohlwege etc.; lichte Höhe niedriger Durchfahrteu; 
Miltelu, diese Hindernisse zu bewältigen. — H in d ern isse  für das 
A bgeh en  von der B o u te : Seiteu-Gräben, Hohlwege*, Aiifdäin- 
mungen*, Futter-Mauern*, Einfriedungen* etc., Mitteln zur Abhilfe. — 
S te igu n gen : Höhe zur Anlage (1 :a), Länge der Steigung in Schritten. 
Wo Vorspann zu haben. Angaben, wo „Rasten“ fehlen. Krüm m ungen, 
welclie den Marsch erschweren. Krümmimgs-Halhmesser der äußeren 
Fahrbaim-Begrenzimg. Mitteln zur Ahliilfe. —  C on s tru c tio n  und 
E rh a ltu n g  des S traß eu -K örper : Verhältidsse hei andauerndem 
Verkehr, bei nasser Witterung; Schotter-Vorräthe, oh und wann perio­
dische Beschotterung; Elementar-Ereignisse, welche die Benützbarkeit 
der Straße beeinflussen. — K u u s t- u ii d S c h u t z-B a u t e n, S icherung 
des V erk eh r; Tumiels*, Galerien*, Stütz- und Futter-Mauern*, Wand- 
Brücken* etc. Orientienmgs-Mittehi, Telegraphen-Leitung. Führer nötlug, 
wo zu fmdeii? —  H in d ern isse  für den V erkeh r: Überschwem-
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mungen, Schnee-Wehen, Lawinen, gefähi’liche Stellen. Eisenbahn- 
Kreuzungen im Niveau*, Tramway-Verkehr auf der Straße.

Für eine Fahrbahn 2'2 m Breite (bei 3'5 m Höhe) ausreichend, 1-5 m Breite 
Minimum; fflr Tragthiere genügt O-ön» Pfad-Breite, 1'75 îh Über dem Boden muss 

freie Breite sein; bei Holil-Bauten oder überhîingenden Stellen 2'5»n freie 
Höhe erforderlich. — (Dimensionen der Compagnie-5Iimitions-Wägen Seite 5, 
der Artillerie-Fuhi-werke Seite 316).

Infanterie kann bis l'3m  weit, bis 2-5 m tief springen. Cavallerie überspringt 
0‘8 «ihohe, 2'0 breite Hindernisse, bewältigt kurze Böschungen bi s/u 30°. 
Geschütze überfahren Erhöhungen von 0'25 m, sowie 1 m breite und O'u m tiefe 
Gräben, und überwinden 20— 25° Böschungen. Train-Fuhrwerke übersetzen Fr- 
höhungen von 0-2 m, Vertiefungen von 0-3»».

Vorspann erforderlich: unbedingt bei 1: 9, sonst wenn die Steigung länger 
dauert. Bei 1 : G kann Train-Fuhrwerk nicht mehr fortkommen.

Minimal-KrÜmmungs-Halbmesser für zwei-spänniges, feldmäßiges Fuhr­
werk circa 5 m. Gassen im rechten Winkel müssen 6-3 m. Dämme 3-8 w breit sein

Brücken und Stege über Hindernisse, welche ohne längere Vorberei­
tung nicht zn überschreiten wären; Brücken, rvelche nicht den Verkehr 
mit soviel Wagen-Golonnen als die Straße gestatten; solche mit unge­
nügender Festigkeit. Lage  (über den N-FIuss, nördlich Â). — Brücken- 
Bahn: Breite der Fahrbahn und Geh-Wege. Bei Eisenbahn-Brücken: 
Zahl der Geleise, durchbrochene oder geschlossene Fahrbahn, Länge in 
Schritten. Höhe Ober dem größten tlochwasser. —  B rü ck en -B e lag : 
ob schon abgenützt, ob Streuhölzer schon locker; ob beschottert oder 
gepflastert. — T ra gw e rk : Construction, Material, Dimensionen, Bau- 
Zustand, Trag-Fähigkeic. — B rü ck en -U n terla gen : Anzahl, Art, 
Material, Dimensionen, Bau-Zustand, ob Verbreiterung der Fahrbahn 
möglich; Eisbrecher. Bei schwimmenden Unterlagen außerdem: Zahl, 
Lage und Breite der Durchlässe ; Arbeiter und Zeit, welche für das 
Öflhen und Schließen erforderlich. Zahl und Verlässlichkeit des Per­
sonal; Reserve-Bi-ücken-Material; Aufbewahrung im Winter. — Dem o­
lierungs-M inen . —  Von den nicht einzeln angeführten Brücken: 
allgemeine Charakteristik.

Überfuhren und Fähren über nicht durchwatbare Gewässer, u. zw. 
Lage*, Classification*, Fassungs-Raum (für jeden Mann 0'54, jedes 
Ffei’d 2*5, jedes Geschütz oder Fuhrwerk 11'2 m"). Constructions- 
Details, Zufahrten, Dauer der Hin- und Rück-Fahrt, Benützbarkeit bei 
verschiedenen Wasser-Ständen.

Furten : Lage*, Benützbarkeit’ hei verschiedenen Wasser-Ständen, 
Länge (in Schritten), Wasser-Tiefe (für Infanterie und Train-Fuhrwerke 
1 m, für Cavallerie 1*2 m, für Aiiillerie 0‘6 m Maximum), Geschwindig­
keit (höchstens l '2 m  per Secunde), Fluss-Grund (beständig oder ver­
änderlich), Zufahrten, nothwendige Vorsichts-Maßregeln.

Eis-Ubergänge; Lage, Breite, Richtung, Bezeichnung, Benützbar­
keit für Truppen und Fulmverke.

Lager- und Rast-Plätze, wo sie (wie im Gebirg, Weichland etc.) 
selten verkommen: Lage*, Eignung für taktische Einheiten* u. zw.
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bezüglich Größe uud Lager-Bedürfnisse. Von wo Wasser', Holz. Epide­
mische Krankheiten u. dgl.

Terrain; Beeinflussung der Gangbarkeit und des Gefechtes. Aus­
sichts-Punkte*, Stellungen für optische Signal-Stationen. Gewässer, 
deren Überschreitung künstliche Mitteln erfordert,

Bo d o n - P l a s t i k :  Hoch-Gebirg über 1.900 wi mittlere Kamm-Höhe; von 
9.300— 2.600 w an ewiger Schnee. Älpen-Gebirg 1.300—1.900«, Mittel-Gebirg 
600— 1.300 m, Bergland bis zu 6 00 «, Hochland über 200 m, Hügelland, Ebene, 
Karst.

Bo d e n - K r u s t e :  Fels, steiniger Boden, Karst, Sand- und Schotter-, 
Lehm- (Thon-) Boden und schwarze Erde (Czernozem), erdiger Boden, Weich- 
land. Für Erd-Arbeiten: leichtes, mittleres, schweres Erdreich.

T e r r a i n - F o r m e n :  Zwischen-Forraen, welche in der Karte nicht ange­
geben, Gangbarkeit und Gefecht aber durch ihr häufiges Vorkommen beein­
flussen. Durchschnitts-Böschungen. Steigungen bis 3° auf die Manövrier-Fähig­
keit aller Waffen nahezu ohne Einfluss; bis zu 10° kann Infanterie und Cavallerie 
noch in geschlossener Ordnung marschieren, Feld-Geschütz bei gutem Boden 
fahren; bis zu 20° kommt nur Infanterie und Cavallei-ie u. zw. in gelockerter 
Ordnung vorwärts; bei 30° (anhaltende) Steigung Infanterie nur mehr einzeln. 
Im allgemeinen die ungehemmte Bewegung aller Waffen bei Steigungen über 15° 
nicht mehr möglich, Artillerie und Cavallerie an die Wege gebunden.

B o d e n - B e d e c k u n g :  Steppen, Haiden, Hutweiden, Wiesen (angeben, 
in welchen Zeiten sie nass sind), Äcker (Reis-, Mais- und Hanf-Felder, tiefe 
Furchen, hervorragende Raine hindern die Bewegung, Mais-Felder auch die 
Übersicht), Hopfen- und Wein-Gärten (deutsche, italienische Cultur) hindern 
Bewegung und Übersicht, Gebüsch (wenn dornig: Gestrüpp). Bei Waldungen: 
Baum-Gattung, Bestand (Wald-Anflug, Stangen-, Mittel-Holz. Hocliwald)7 oh 
licht oder dicht, mit oder ohne Unterholz, ob Boden trocken, nass oder 
sumpfig; Durchhaue. Bei Einfriedungen: Gonstruction, wie zu beseitigen.

Militärisch wichtig. B e fe s t ig u n g e n : Lage*, Classification*.
P e r m a n e n t e  B e f e s t i g u n g e n :  Lager-Festungen, Brücken-Köpfe, 

Depot-Festungen, Sperren, Citadellen, Castelle ; Haupt-Kriegshäfon, KriegslrSfen, 
hefestigto Flotten-Lager, befestigte Häfen (Rheden), KOsten-Forts und Küsten- 
ßatterien. P r o v i s o r i s c h e  B e f e s t i g u n g e n :  verschanzte Lager, Brücken- 
Köpfe, Sperren; Kriegshafen, befestigte Flotten-Lager, befestigte Rheden, 
Küsteu-Forts und Küsten-Batterien. F e I d - B  e fo s ti gn u g e  n:  verschanzte 
Gefechts-Felder, Bröcken-Köpfe, Sperren. —  Außerdem : flüchtige Befestigungen, 
Places du moment, KOsleii-Posten.

L e ich t zu sp erren d e  oder (durch Deniolierungs-Miuen) zu ze r­
s tö ren  d e Strecken (exclusive Brücken); ev. Mitteln zur Wieder-Herstel- 
hing. Für das G e fech t w ic h t ig e  D e ta ils  au der Marsch-Liuie, 
weuu aus Special- (foi)Ograph.) Karte nicht zu eulnehmen (Stärke der 
Truppen, deren Vertheilung, Gefecht-Zweck und Andeutungen über 
Durchführung des Gefechtes nicht aufnehmen). G e fech ts -F e ld  er, 
taktisch günstige F1 u s s - Üb e r ga u g-S t e 11 e n (Befestigungen etc., über 
welche Detail-Elaborate bestehen, nur erwähnen).

Orte: alle, welche au der Marscli-Linie und abseits derselben liegen 
(im Flachland höchstens 4 km von der Route entfernt). Häuser- uud 
Einwohner-Zahl, N o t h-Be q uarti er un g für Manu und Pferd (in Bruch 
Form u. zw. Zähler: vor der Ernte, Neuner: nach der Ernte); immer lias 
Maximum des Belages für , Pferd“ und nur den Rest für „Mann“ »uszu- 
weisen. B eson d ers  g roß e  G ebäu de (Schlösser etc.). — B au -A rt 
der Orte, Häuser, Stallungen, Scheunen und Schupfen. Be wohn er-

}
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Wohlstand, Haupt-Erwerbzweig; unter Umständen: Gesinnung, wich­
tige Persönlichkeiten. —  Landesübliche W ägen (Tragthiere): Zalil, 
Leistungsfähigkeit. — Fabriken  für Verpflegs-, Bekleidungs-, Aus- 
rüstungs-, Eisenbahn-Betriebs-Milteln, Pionnier-Bedürfui.sse.

Neben-Wege: allgemeine Charakteristik; Detail-Beschreibung bloß 
von besonders wichtigen Transversal- oder Parallel-Gominuuicationen 
(analog Haupt-Route, an der Abzweigung von dieser beginnend).

Anmerkung; Verhältnisse, unter ŵ elchen dieRecognoscieruug statt­
fand; selbst benüthigte Marsch-Zeit u. dgl.

2. lieschreibuiig von Fluss-Übergang-Stellcn.

In taktischer Beziehung, B eh errsch u n g  des jenseitigen Ufer, 
Geschütz-Stellungen. Inseln, Boden-Bedeckung u. s. w., welche die 
eigene Feuer-Wirkung beeinträchtigen. — A n m arsch  zum Fluss und 
F es tse tzen  am jen se it ig en  U fer: Gommunicationen, u. zw. müg- 
lich.st kurz nach den bei der allgemeinen Routeu-Beschreibung angege­
benen Directiven. Objecte, Boden-Bedeckung etc., welche die feindliche 
Feuer-Wirkung beeinträchtigen. Örtlichkeiten am anderen Ufer, welche 
als Brücken-Kopf benützt werden könnten. — W e ite r-M arsch  vom 
Fluss: Straßen und Wege; Terrain-Beschaffenheit bezüglich Entwickelung 
zum Gefecht. Feindliche Gegeu-Stellungen innerhalb 8.000^. —
S chlu ss -F 0 Ige ru n gen : Eignung des Punktes znr Durchführung 
eines Fluss-Überganges. Wenn die Richtung nicht im voraus fixiert: 
Angabe, auf welcher Seite der Übergang günstiger. Eventuell erforder­
liche Übergangs-Mitteln, Vervollständigungen des Weg-Netzes.

Wenn die Entwickelung kurz nach dem Übergang über ein nicht durchwat­
bares Gewässer, u. zw. in ziemlich gleicher Ausdehnung zu beiden Seiten der 
Marsch-Linie geschieht, soll nächst jenem Flügel, von welchem aus ein Stnss gegen 
den Feind beabsichtigt ist, noch ein zweiter Übergang gesichert sein, um den 
beengenden Einfluss zu beheben, welchen die Bedachtnahme auf einen einzigen 
Übergang auf die Gefechts-Führung übt. Ist die Entwickelung nur an einer .Seite 
der Bewegungs-Linie möglich, dann wird ein zvyeiter Übergangs-Punkt uner­
lässlich. Werden zunächst eines bestehenden Überganges mehrere Brücken 
geschlagen : muss Communications-Netz, dessen Äste naturgemäß gegen den be­
stehenden Übergang convergieren.durchColonnen-Woge derart corrigiert werden, 
dass für ungehemmten An- und Weiter-Marsch der Colonnen kein Hindernis.

In technischer Beziehung. B esteh en de Ü b ergän ge : nothwen- 
dige Gonstruction-Äiiderungeu oder Ausbesserungen; Arbeiter, Zeit- 
und Material-Berechnung. Genügen lufanterie-Pionniere oder sind tech­
nische Truppen nöthig? Woher das Bau-Material? Falls einige Übergänge 
nicht benützt werden sollen: wie selbe zu demolieren wären.

Zu erbau ende Ü b ergä n ge : technisch günstige Ühergang- 
Stelleniunerlialb des taktisch entsprechenden Raumes. —  Profil: Breite, 
Tiefe, Grund, Ufer, Inseln, Kunstbauten. — Wasser-Masse: Strom­
strich, Geschwindigkeit, Wasser-Stände, Hoch-und Nieder-Wässer, Üher- 
ßchwemmungen, Verhältnisse im Winter. — Zn-und Abflüsse: insoweit 
sie auf Herstellung der Übergänge von Einfluss sind. —  Ufer-Gelände:
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Zu- und Abfahrten, Park-Ablade-Plätze, Stellen fbr Hinablassen der 
Pontons. —■ (Ev. in Tabellen-Form) Material-Bezug-Orte für Noth- und 
halb-permanente Brücken (Widder, Holz-Depots, Säge-Mühlen, Werften, 
Schiffe), Arbeits-Kräfte (Professionisten, Fuhrwerke), Werkzeug - Vor- 
räthe. — Schluss-Folgerungen: Übergang-Art, Brücken-Form, Arbeiter-, 
Zeit- und Material - Bedarf (Anzahl Brücken-Equipagen) bei Nieder-, 
Mittel- und Hoch-Wasser, Reserve-Material.

T e c h n i s c h  v o r t h e i l h a f t e  Ü b e r  g an g s -1’ u ri k t e : gerader Flusslauf; 
Inseln in der Milto; unterhalb permanenter Brücken ; bereits vorhandene Zufahrt- 
und Abfahrt-Straßen; nicht zn hoho, aber auch nicht zu niedere, Überscliwem- 
nnmgen ansgesetzte Ufer. Für BrOckcn auf schwimmenden Unterlagen: ein- 
mOndende Gewässer, todto Arme u. dgl. stromanfwürhs der Übergang-Stelle, in 
denen die Unterlagen zusammen gestellt werden können. —  P a r k - F l a t z  f  ür  
e i ne  K r i e g s - B r ü c k e  n - E q u i p a g e :  wenigstens 40X im Quadrat (1.000

F o r t if ic a to r is c h e  V ers tä rk u n geu  in einem separaten Ela- 
boratals„Entwurf eines O ffen s iv-(D e fen s iv -)B rü cken -K op fes : 
bei N.“ . Darin alle die Anlage von Befestigungen beeinflussenden, in 
der Detail-Beschreibung erwähnten Daten, dann noch anzuführen: Lage 
der Befestigungs-Linien und ihrer StÜtz-Punkte sammt Motivierung; 
taktische Würdigung der einzelnen Abschnitte (Schlüssel-Punkte, OflFeu- 
siv-, Defensiv-Feld). Charakter der Befestigungen und etwaige Grenzen 
bezüglich Arbeits-Kraft und -Zeit. Minimal-Besatzung und ihre Grup­
pierung nach Abschnitten. Die meisten dieser Daten sind nebst Angaben 
über Arbeiter- und Material-Erfordernis in einem „B efes tigu n g-, Be­
satzung- und A rm ie ru n g -E n tw u rf“ zusammen zu stellen.

Rnbriken: Nummer des Objectes; nähere Bezeichnung, Zweck-und wesent- 
lißho Beschaffenheit des Objectes; Minimid-Besatziing: Infanterie-Bataillone, 
Pionnier-, Festungs-Artillerie-Coinpagnien; Minimal-Armiernng: leichte,
schwere Feld-Geschütze, Festungs-Geschütze. „Der Bau erfordert“ : geübte, un­
geübte Erd-Ärbeitor, Zimraerlcute, Banmfäller; kürzeste Arbeit-Zeit (Stunden, 
resp. Tage); Material (Balken u. s. w .); zweisp. Wägen (Fuhrwerk-Stunden, 
rosp. Tage). Besondere Bemerkungen.

Auf flüchtige, durch die Bes.atzung mit dem Infanterie-Spaten herzu- 
stollende Deckungen keine Rücksicht nehmen, dagegen angeben, wie ein ev. 
Kraft-Überschuss zu verwerten. — Hinsicliüich Gegner, falls nichts anderes be­
stimmt wurde, annelimen, das.s er auf Mitteinder Feld-Armee beschränkt sei.

Bei größeren Entwürfen empfiehlt sich eine mehr detaillierte Nacli- 
weisung über Material- und AVerkzeug-Bedarf als abgesonderte Beilage. 
Wird auf Rerpiisitionen reflecliert: noch ein „A u sw e is  über d ie in 
der U m gebu n g von  N. zu re q u ir ie re n d e n  A rb e ite r , Fuhren, 
AVerkzeuge und M a te r ia lien “ .

Graphischer Theil, Für Darstellung der laktisclien Verhältnisse 
eine Karte 1 : 100.000 bis 75.000 adjustieren (AALllder und sonst taktisch 
wicldige Boden-Bedeckungen mit Farben). Zur näheren Bezeichnung der 
Übergang-Stellen, Park - Plätze und Anmarsch-Linien (wenn nöthig) 
Skizze 1:25.000. Das Detail der unmittelbaren Umgebung des Über­
gangs-Punktes im Maß 1:12.500, ev. noch größer; auf diesem Blatt 
auch Profde Über Querschnitt des Flusses und über Höhen-Verhältnisse 
innerhalb der Inundations-Grenzen ; Verhältnis der Horizontal- zu den
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Vertikal-Maßen 1:5. Nütliigen Falles Projects-Plüne für Noth- uud Iialb- 
pernianeiite Brücken. Auch Wasserstands-A^erhältnisse, Straßen-Bauten 
u. dgl. thunlichst graphisch darstellen.

Dem Entwurf des Brücken-Kopfes eine Oleate zur Uingebungs- 
Karte beilegen. Darin alle projectierten Befestigungen, Emplacements, 
Schuss-Linien, Feuer-Eraft derselben; weiters (wenn Maßstab mindestens 
1 .2o.OOO, sonst abgesondert in einer besonderen Beilage) Form der 
Merke, Länge der einzelnen Feuer-Linien. Endlich angeben, welche 
Artillerie-Linien enfilierbar (durch „e“ bezeichnen) oder im Rücken 
beschießbar („z-“).

3. Beschreibung Ton Ciefeclits-Felderii.

Welche Räume (Punkte) in Bezug auf Gefecht zu schildern, wird dem Re- 
cognoscenten mitgetlieilt oder ergiebl sich aus seiner eigenen Initiative auf 
Grund der strategischen M^Ordigung des Operations-Abschnittes.

Zweck und Lage* Wird das Gefechts-Feld nicht graphisch darge­
stellt, so sind soviel Terrain-Linien und -Punkte in demselben anzu­
führen, dass es rasch und sicher in der Karte zu finden ist.

Ausdehnung in Front und Tiefe in runden Ziffern (Schritten) ohne 
Einrechnung etwaiger Flügel - Detachierungen. Über Vertheiluug der 
Truppen und Durchführung des Gefechtes keine Erörterungen.

B es e t z u n g e i n e s G e f e c h t s -  F e l d e s ;  durchschnitllich 5—6 Mann per 
Schritt der Gefechts-Front, Cavallerie und Artillerie nicht eingerechnet. Von 
der Infanterie und Artillerie soUen in der Regel mindestens »/, käm­
pfen; Vi vorläufig m Reserve. ~  R e i  B e s e t z u n g  v o n  O b j e c t e n  
wird, je nachdem dieselben Pivots für Gegen -  Manöver, defensive Stütz- 
Punkte oder Stütz-Punkte für kurze Zeit sein sollen, für jeden Schritt Feuer- 
Lime (bedrohten Umfang) gerechnet: bei einem linearen Abschnitt (Gräben 
Dämme etc) 4 - 3 ,  2 -1 -5 ,1 -5 -1 , bei Wald 3 -2 ,  1 -5 -1 , 1 -0 -8 , bei einem 
D o rfs  1*5, 1 oder 0*5 Mann. Ist die zu besetzende Linie vielfacli gchrochen 
misst man sie nach der Haupt-Gontour und schlägt für Krümmungen 0-4 der 
Länge dazu.

Würdigung des Terrain für den Gefechts-Zweck: Boden-Plastik, 
•Bedeckung, Gewässer, Gommnnicationen. Hierauf basiert: Schluss- 
Folgerungen für das Gefecht, Bewegung im Gefechts-Feld und Rückzug

De f e n s i v - u n d O f f e n s i v - F e l d .  Über die als Slütz-Punkte dionoii- 
den Objecte angehen :

_ Von H ü  h en  : Lage, Beschaffenheit und Bedeckung des Oher-Theiles 
sowie der Hänge, Hindernisse am Fuß der Hölie, Gummimicationen; Um-Terraiu 
(vorliegende Gehöfte, Wald-Parcellen etc., todto Räume).

V p n O r t s c h a f t e n  : Lage und äußere Forin(Gnuid-Typus)Einfriedungen 
(Mauern, Wälle, Gräben, Hecken etc.) und ihre Stärke, Ban-Art und Bedachung 
der Gebäude, Breite der Eingänge und Gassen, freie Plätze im Inneren ; Um- 
Terrain ; Deckungen vor der Umfassung, von denen aus das Vor-Terrain hessor 
als von letzterer bestrichen werden könnte, vorliegende Gehöfte, todte Räume; 
Abschnitte und Reduits.

Von W a l d u n g e n :  Lage und äußere Form, Wald-Lisière (Gräben,' 
Dämme etc.), Holz-Bestand, Gangbarkeit. Um-Terrain, (todte Räume vor der 
Lisière), Abschnitte (Durchschläge, Wald-Blößen, Wasser-Läufe etc.).

B e i  a l l e n  O b j e c t e n :  Orientierungs- und Aussichts-Punkte.



297

Unterkunfts-Räume, falls die Truppe voraussichtlich mehr als einen 
Tag auf dem Gefechts-Feld zuwarten müsste, u. zvf. Orte (nur bezüglicli 
Unterkunft und Ressourcen), Lager-Plätze.

Technische Vorkehrungen. Verb indungen , welche herzustellen 
und jene, welche dem Feind zu zerstören sind. Arbeiter und Zeit.

Directe Commuiiicationen nötliig : von der Reserve zu den einzelnen 
Gefechts-Gruppen (Divisionen, Corps), mindestens eine Rocade-Linie zwischen 
den letzteren und für jede derselben eine Rückzugs-Linie ; diese sollen sich nicht 
innerhalb des Verfolgungs-Bereiches vereinigen. Liegt ein Fluss ohne BrOcken- 
Köpfe hinter der Front, so ist mindestens für jedes Corps ein Übergang herzu­
stellen (Eisenbahn-Brücken für Truppen-Verkehr einrichten, Canäle ab lassen etc.). 
Für Bewegungen der Unterstützungen und Special-Reserven, besonders aber 
der Geschütze: Bezeichnen (Jalonuieren) der Communicationen, Ahmälien der 
Felder, Durchbrechen von Hecken, Planken, Mauern, Herstellen von Rampen 
Ober Gräben und Dämme, Äushauen des Unterholzes in Wäldern u. s. w.

L ich tu n gen  im Vor-Feld und in der Aufstellung, um Übersicht 
und Ausschuss zu verbessern; Arbeiter, Zeit; Observatorien.

Gebäude (Häuser-Gruppeii) abbrennen oder dazu vorbereiten, Breschen 
erzeugen, Thore und Fenster-Gitter wegnehmen. Einfriedungen umlegen, W ald- 
Parcellon abstocken (wäi-en sie hiefür zu ausgedehnt, so wird der gegen die 
Stellung zugekehrte Raum verhaut). Objecte, welche dem Feind das Einschießen 
oder die Orientierung erleichtern (Bild-Stocke, einzelne Bänme) entfernen. Un­
regelmäßig stehende, schwaclie Bäume auf 150— 200X vor der Front hindern 
den Gegner, die Wirkung seiner Artillerie zu beobachten.

F o r t if ic a to r is c h e  V ers tä rku n gen : in der Regel „flüchtige“ 
Befestigungen.IIauptsächlich Stütz-Punkte schaffen (Deckungen zwischen 
denselben grundsätzlicli von den Truppen selbst herzurichten) ; wo 
natürliche Stütz-Punkte fehlen, Infanterie-Schanzen oder Gruppen von 
solchen und Batterien; nur Vferkzeuge der Feld-Ausrüstung.

Für Befestigung von Gefechts-Feldern vor dem Feind ist dem Re- 
cognoscenten zu wissen nötbig: Absicht des Truppeu-Commaudanteu; 
Vertheilung der Streit-Kräfte im großen (Gefechts-Gruppen, Reserven) ; 
Grenzen der V^ertheidigung-Abschnitle ; Rückzugs-Wege der Gefechts- 
Gruppen; was vom Feind bekannt ist; verfügbare Zeit für Haupt- und 
Ergünzungs-Arbeiten; verfügbare technisclie Arbeiter eiuschließlich 
Infanterie- (.Jäger-) Pionniere. — Mau beginnt am besten mit dem Auf- 
suclien jenes Punktes, welcher die meiste Übersicht gestaltet, folgt daun 
der Ilanpl-SLellung womöglich in jener Linie, welche für die Verllieidi- 
gung mit Infanterie am geeignetsten ist; wenn thunlicb, die Stellung 
vom Vorfeld aus besehen.

Graphischer Theil. Ü b ers ich ts -K a rte  1 : 100.000— 75.000, 
in welcher die wichtigeren Boden-Redeckungen etc. durch Farben her­
vorgehoben werden. Für den nuinittelbaren Bereich der Stellung ein 
Plan 1:25.000 bis 12.500; die projeclierten technischen Vorkehruugmn 
auf einer Oleate. Bei Slellungeu im Gehirg, wenn nötliig, T erra in - 
P ro f i le  oder An sich ten .
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XX. Notizen für das Oefeclit.
A. Verwendung der Infanterie (Jäger).

Schwärm e dürfen nicht mehr als 7 und nicht weniger als 
4 Rotten stai’k sein; bei 7 oder weniger Rotten bildet der Zug einen 
Schwarm. F ron t-R aum  eines Soldaten 1^, G lied er-D is la n z  
120 cm.

Frontal-Formen. Masse: Compagnien neben einander in Golonnen 
(ev. mit Halb-Compagnien) mit .3̂  Intervall. — C o 1 o n n en-Lin i e: Com­
pagnien neben einander in Golonnen (ev. mit Halb-Compagnien), auf Ent­
wickelung-Intervall mehr 3\  — E n tw ick e lte  L in ie : Compagnien 
neben einander in entwickelter Linie mit 3^ Intervall. — C on cen trie rte  
A u fs te llu n g : Bataillone in Massen oder Golonnen, in einem oder 
mehreren Treffen mit Intervallen von 10^. Größere Körper in mehreren 
Treffen (flügel- oder treffenweise); Treffen-Distanz gewöhnlich 40^; 
Intervall zwischen Brigaden und Truppen-Körpern 20^, von neben 
stehenden Gavallerie-, Artillerie- und Train-Körpern 50^,

Colonnen-Formen. G ew öh n liche M arsch -Colonne: in Doppel­
reihen, auf schmalen Communicationen in Reihen; Distanz zwischen 
den Doppel-Reihen (Reihen) 2^, daher Doppel-Reihen-Golonne gleich 
dem Front-Raum, Reihen-Golonne das Doppelte. — C olonne: die Züge 
einer Compagnie auf G ,̂ die Compagnie-Colonnen auf 9^ hinter ein­
ander (Tiefe eines Bataillons —  100^); Distanz zwischen den Bataillonen 
10^ mehr der Abtheüungs-Breite.

Gang-Arten. S ch ritt 75 cm lang; 115^ (bei längeren Märschen 
erfahrungsgemäß nur 100^), S ch n e ll-S ch r itt 125^ per Minute. — 
L a u f-S ch r it t  90 cm lang; 160^ per Minute (gleich 192 gewöhnlichen 
Marsch - Schritten); bei längeren Lauf - Bewegungen , welche Jedoch 
nur 16 Minuten dauern dürfen, nach je 2 Minuten Lauf 5 Minuten Schritt,

Gefechts-Weise. S ch w arm -L in ie : für Jeden Plänkler 1 — 2^ 
Front; innerhalb dieses Raumes richtet sich das Intervall zwischen den 
möglichst vereint zu haltenden Schwärmen.

C om pagn ie: Front-Raum soll 100^ nicht überschreiten (gilt auch 
für Frieden-Stand). Je nach Gefechts-Verhältnissen ein oder mehrere Züge 
in die „Schwarm-Linie“ ; Rest, im offenen Terrain etwa 200^ dahinter, 
als „Reserve“ . Sofortiges Auflösen der ganzen Compagnie thunlichst 
vermeiden. — In die Schwarm - Linie in der Regel ganze Züge ent­
senden. Reserve (einer selbständigen oder Flügel-Compagnie) haupt­
sächlich zur Umfassung, im Verband mit anderen Truppen aber zur 
Verstärkung der Schwarm-Linie verwenden.

B a ta il lo n : Ausdehnung nach Gefechts - Lage und Terrain; im 
Verband mit anderen Truppen höchstens die eigene Front-Breite in 
entwickelter Linie. Je nach Gefechts-Verhältnissen eine oder mehrere



299

Compagnien zum „Feuer-Gefecht“ ; Rest als „Reserve“ , anfangs 300 bis 
400^ von den Compagnie-Reserven.

R eg im en t: allein fechtend in der Regel die Front-Breite von zwei 
Bataillonen in entwickelter Linie. Je nach Gefechts-Verhältnissen ein 
oder mehrere (bei treifenweiser Entwickelung das vordere Regiment 
ausnahmweise auch alle) Bataillone „zum Gefecht“ entwickeln; Rest als 
„Reserve“ , ein oder zwei Treffen; Treffen-Distanz anfangs 500^.

G rößere K örp er : Gefecht-Entwickelung durch breitere Marsch- 
Formen und Bewegung in mehreren Colonnen beschleunigen. Ob der 
Entwickelung zum Gefecht die Annahme einer Bereitschafts-Gruppierung 
voraiigehen muss, hängt von Umständen ab. Sobald der Gefechts-Plan 
festgestellt ist, wird die Gruppierung zum Gefecht, bezw. die Gefechts- 
Formation angenommen.

Feuer-Gefecht. Norm al-Aufsatz-Stellung: 500 (beim Werndl- 
Gewehr 300) Schritte; bis l.SOO^ obere, dann seitliche Visier-Linie.

Lässt sich die Distanz nur innerhalb gewisser Grenzen beurtheilen, 
oder bewegt sich das Ziel schnell in der Schuss-Richtung: durch An- 
nalime verschiedener (auf mittlere Distanzen zwei, auf große Distanzen 
höchstens drei) Aufsatz-Stellungen einen größeren Raum unter Feuer 
nehmen. Nebst dem der geschätzten Distanz entsprechenden Aufsatz: 
wenn das Ziel in Ruhe ist, einen 100^ kleineren, w’enn sich das Ziel in 
(entgegen) der Schuss-Richtung bew'egt, einen 100^ größeren (kleineren), 
bei drei Aufsatz-Stellungen überdies einen 100^ grölJeren Aufsatz.

Beim Schießen auf große Distanzen zur Ermittelung der Distanz 
meist Probe-Salven.

S a lven -Feu er von geschlossenen Zügen (in der Schwarm-Linie 
„Schwarm-Salve“ ) auf große Distanzen ausschließlich, auf miltlere und 
kleine Distanzen so laug als möglich anzuwenden. — Schießen auf 
große Distanzen nur dann, w-enn: hinreichende Munition vorhanden; 
Größe des Schuss-Objectes und Stärke der zum Schießen verfügbaren 
Abtheilungen ein genügendes Treff-Resultat erwarten lassen. —  Gegen 
Cavallerie Salven (Schwarm-Salven) erst v'on 500^ an.

P län k ler-F eu er: auf mittlere und kleine Distanzen, wenn die 
Schwarm-Salve nicht mehr aufrecht erhalten w'erden kann, oder wenn 
sich für dieselbe keine entsprechenden Ziele bieten. Wann langsam, 
wann lebhaft: riclitet sich nach Gefechts-Verliältnissen und vorhan­
dener Munition.

S ch nell-Feu er: nur in entscheidenden Momenten (im Angriff 
unmittelbar vor dem Anlauf und nach gelungenem Angriff; in der Ver- 
theidigungzur Abwehr des feindlichen Anlaufes und nach abgeschlagenem 
Angriff; in jeder Gelegenheit beim überraschenden Zusammentreffen 
mit dem Feind).

E i i i r i c l i t e n  d o s  N a r. h t - S c Im  s s e s (beim Kampf um Befesti- 
gungoii) : i in i  Tag die fär das Sidiioßeji mitliweiidige Lago des Gewohres ormit- 
tohi, darnach Scharten in die Brustw'ohr oinachneiden und, um Lage-Änderungen 
dos Gewehres beim Schießen zu verhindern, eine feste Unterlage anbringen
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(zwei kvirze Holz-StQcke, welche mit Einschnitten fOr den Schaft versehen sind, 
quer über die Seharten-Sohle legen und mit Hacken-Pflöcken befestigen).

Munition-Ersatz im Gefecht (Daten über Gompaguie-Munitions-Wagen 
Seite 5): Regiments- und Bataillons - Commandanten sorgen, dass die 
Taschen-Munition stets im vorgeschriebenen Ausmaß vorhanden sei 
bezw. rechtzeitig ergänzt werde.

S teh t ein G efech t b evo r: vor Aufbruch aus der Nachtruhe­
oder Rast-Stellung jeden Mann überdies mit 20, jeden ünterofficier mit 
der für den Soldaten vorgeschriebeuen Zahl Patronen aus den Gom- 
pagnie-Munitions-Wägen betheilen.

M u n ition s-W ägen : bleiben im Gefecht in der Regel bei ihren 
Bataillonen, unter Leitung des Bataillons-Adjutanten oder des rang- 
ältesten der bei denselben befindlichen Rechnung Unterofficiere; werden 
Gornpagnien detachiert, ihnen ihre Wägen mitgeben. Die Wägen eines 
Regimentes können auch vereinigt und unter das Gommando eines 
berittenen Officiei’s gestellt werden.

Beim Eintritt in das Gefecht nähern sich die Munitions-Wägen der 
Bataillons-Reserve so weit, als es die Wegharkeit erlaubt, und folgen 
derselben auch später thunlichst gedeckt so lang als möglich; rückt 
sie in die Schwmrm-Linie, so fahren die Wägen zur Regiments-Reserve, 
nach der Entscheidung unverzüglich wieder zum Bataillon. Ähnliches 
gilt für die vereinigten Munitions-Wägen eines Regimentes.

Aufstellungs-Platz bei Tag durch rotlie Fahne, bei Nacht durch 
grüne Laterne markieren; im Gefecht so anzubringen, dass die Auf­
merksamkeit des Feindes nicht auf die Wägen gelenkt werde. Letztere 
fahren so auf, dass sie die Weiter-Bewegung in kürzester und bester 
Weise autreteu können; im Gescliütz-Feuer mit Intervallen von 20^.

Im A n g r iff.  Munition-Ersatz meist nur noch innerhalb der 
oberen Grenze der mittleren Gewehr-Schuss-Distanz möglich; später 
mit großen Schwieiagkeiten verbunden. Schwarm-Linie jederzeit aus­
reichend mit Munition versehen; sie erhält den Ersatz in der Regel 
durch die zu ihrer Verstärkung verrückenden Reserven oder durch 
kleine, von den Reserven unter Gommando von Unterofficieren vor­
zusendende Detachements, w'elche auch dort bleiben. Die im Feuer- 
Gefecht befindlichen Gornpagnien benützen jede Gefechts-Pause zum 
Ersatz der Munition und zum Ausgleich derselben innerhalb der Gom- 
pagnie. Todten und Verwundeten die Munition abnehmen und an die 
Mannschaft vertheilen.

Rechuung-Unterofficieren obliegt die Ausgabe der Munition aus 
deji Wägen, und die Durchführung von Fassungen aus dem Divfisions- 
Munitions-Park. Die Patronen zunächst aus den im Hinter-Wagen befind­
lichen Verschlagen, und dann erst den Protzen entnehmen; jeden Wagen 
völlig leeren, bevor ein anderer angegriffen wird. Die geleerten Wägen 
haben, nachTruppen-Körpern vereint, sogleich zum Divisions-Munitions- 
Park zu fahren, dort die leeren Verschlüge gegen volle umzutausehen



301

und sodann mit Beschleunigung zu ihren Bataillonen (Regimentern) 
einzurücken.

Wenn eine fremde Truppe Munition begehrt, ist, je nach Dringlich­
keit und dem Stand der eigenen Vorräthe, der ganze Bedarf oder ein 
Tlieil zu erfolgen.

In  der V erth e id igu n g , besonders in hergerichteten Stellungen 
oder Örtlichkeiten, können schon vor Beginn des Gefechtes alle Muni­
tions-Wägen geleert und die Munition entweder an die Mannschaft ver­
theilt oder an geeigneten Punkten nahe der Schwarm-Linie bereit 
gestellt werden. Der weitere Munition-Ersatz wie im Angriff.

B. Verwendung der Cavallerie.
Züge nicht weniger als 18 Reiter, hievon 12 im ersten Glied. Jeder 

Zug in 3 Patrouillen (Mittel-, rechte, linke) getheilt.
F ron t-R au m : R eiterli/4 (LReiterS) Schritte. G lied er-D is tan z 

(vom Pferde-Schweif bis Pferde-Kopf) 2^, P fe rd e -L ä n ge  3^.
Frontal-Formenj M asse: Escadronen nebeneinander in Colonne 

mit 10'’̂  Intervall. —  G o lon n eu -L in ie : Escadronen neben einander 
in Golonnen mit Entwickelung-Intervall mehr 10 \  — E n tw icke lte  
L in ie : Escadronen neben einander in entwickelter Linie mit 10^ Inter­
vall. — Regiments-Intervall in jeder Formation 20

Colonnen-Formen. G ew öh n lich e  M arsch -C o lonn e „mit 
Vieren“ , auf schmalen Gommunicationen „mit Zweien“ ; Rotten-Distanz 
1^- ~  E in fache C olon ne: Züge auf Abtheilungs-Breite, Escadronen 
außerdem noch auf 10^ hinter einander.— D op p e l-G o lon n en : zwei 
einfach formierte Golonnen auf 10^ neben einander.

Gang-Arten. S ch r itt  wenigstens 140 Infanterie-Schritte, Trab 
300 Infanterie-Schritte per Minute. Eine Abtheilung soll bei Wechsel 
von Schritt und Ti'ab mit der Geschwindigkeit von 6 Minuten per Kilo­
meter (45 Minuten per Meile) längere Strecken zurücklegen. Galopp 
500 Infanterie-Schritte per Minute; Cavallerie soll 3.000^ in Galopp 
zurücklegen können, ohne die Pferde zu erschöpfen. C a rr iè re  nur auf 
kurze Strecken (Attaque, Verfolgung).

Gefechts-Weise. A n g r if f  au f C a v a lle r ie  in der Regel in ent­
wickelter Linie. Jeder Truppe von mehr als einer Escadron folgen Ab­
theilungen (Defensiv-Flanken) im Staffel-Verhältnis (50 — 80 X rück- und 
seitwärts) nach. Außerdem scheidet ein allein auftretendes Regiment 
1 Escadron, eine Division von 3 Escadronen 1/2 Escadron als Reserve 
auf 200 — 400 X rück- und seitwärts aus.

Größere Cavallerie-Körper von der Brigade an theilen sich in 
3 Treffen : 1. (Haupt-) Treffen gewöhnlich 1/2 der G esammt-Kraft ; 2. Treffen, 
zur directen Unterstützung des ersten bestimmt, folgt im Staffel-Ver­
hältnis auf 300 X rück- und seitwärts ; 3. Treffen als Reserve zum 
Schutz von Flanke und Rücken nicht unter V4 der Gesammt-Stärke,
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folgt auf 400—500^ dem 1. Treffen, und, wenn es au eiuen Flügel dis­
poniert wurde, 300 ^ auswärts desselben. Muss bei einer Cavallerie- 
Brigade das 1. Treflen sehr stark gehalten werden, oder ist die Brigade 
geschwächt, so kann das 2. (Offensiv-) Treffen, nicht aber die Reserve 
(3. Treffen) entfallen.

A n g r i f f  au f In fa n t e r ie : einzelne Escadronen in entwickelter 
Linie oder in Schwarm; um zu überraschen, in jeder Formation. — 
Die Escadronen eines Regimentes (Division) in einer oder zwei Linien 
mit 150 bis 200 ^ Abstand; Escadronen der 2. Linie auf die Escadronen 
oder Intervalle der 1. Linie gedeckt. Ausscheidung einer Reserve.Durch­
führung des Angriffes gleichzeitig oder in Staffeln. — Größere Köri^er 
formieren 3 oder 2 Treffen, das 1. Treffen eventuell in 2 Linien. Reserve 
zur Abwehr von Gavallerie. Rückwärtige Treffen wirken vortheilhaft in 
Flanke der Infanterie.

A n g r i f f  au f G esch ü tze in Schwärmen, während eine geschlos­
sene Abtheilung die Geschütz-Bedeckung attaquiert.

Feuer-Gefecht ab gesessen er G a va lle r ie : gleicht dem Feuer- 
Gefecht der Infanterie (Jäger); ist vorzngsweise defensiver Natur. Ein 
Theil bleibt als Reserve zu Pferd, besorgt den Flauken-Schutz und Auf­
klärungs-Dienst. Immer ganze taktische Abtheiluugen oder Lnter-Al)- 
theilungen zum Feuer-Gefecht verwenden. Werden hiezu mehrere Esca- 
dronen gleichzeitig bestimmt, so bildet jede eine Disposition-Einheit, 
dürfen daher nicht in größere Körper zusammeugezogen werden.

Formierung zu Fuß geschieht unter dem Schutz einer Abtheilung 
zu Pferd: ein Mann hat 3 Pferde zu halten (Nr. 4 jeder Ablheiluug zu 
Vieren die Pferde der anderen drei Nummern). Je nach Beschaffenheit 
der Deckungen bleiben die Pferde-Halter zu Pferd oder sitzen ab. Ein 
in drei Patrouillen aufgelöster Zug höchstens 50 ^ Ausdehnung.

Aufklärungs-Dienst: Seile 210.

C. Verwendung der Feld-Artillerie.
Fahrende Batterien 4 „Geschütz-Züge“ , jeder 2 Geschütze und 

2 Munitions-Wägen; zwei Geschütz-Züge bilden eine „Halb-Batterie“ . 
Reitende Batterien 3 „Geschütz-Züge“ :.Theilung nur in 4 und 2 Geschütze 
statthaft. Fahrende Batterie 8, reiteude 10 Mann Bedienung per 
Geschütz.

Frontal-Formen. G esch lossene L in ie  (Normal-Stellung); Ge­
schütze auf 6^ neben einander, dahinter auf 10^ (bei reitenden Batterien 
auf 20^) die Munitions-Wägen. (Intervall von Mitte zu Mitte der Ge­
schütze; Distanz vom hintersten Punkt des Gescliützes bis zu den 
Köpfen der Voraus-Pferde des Munilions-Wagen gerechnet.)

Breite eines bespannten Geschützes 2‘5^, Tiefe 20^. Demnach 
benöthigt in der geschlossenen Linie eine falu’ende Batterie 45^ Breite, 
50^ Tiefe; eine reitende Batterie 33^ Breite, 65^ Tiefe.
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Erster Wagen-Staffel: 4 (bei reitenden Batterien 2) Munitions- 
AVägen; folgt der Batterie unmittelbar ins Gefecht. Zweiter Wagen-Stafl'el: 
die 4 Munüions-Wiigen dos linken Flügel; folgt beim Vorrücken in die 
erste Gefecht-Stellung der Batterie auf 500 — 600^. Die Wagen-Staffeln 
führen die Bewegung zwar übereinstimmend mit der Batterie, doch bis 
zu einem gewissen Grad selbständig aus.

Geschlossene Linie eines Divisions- (Corps-) Aidillerie-Regimentes 
(einer reitenden Batterie-Division); die Batterien in der Normal-Stellung 
neben einander, u. zw. fahrende Batterien auf 10^, reitende auf 20^. 
Der zweite Staffel wird durch Vereinigung der Munitions-Reserven der 
Batterien formiert und, entweder in geschlossener Linie oder in Zugs- 
Colonnen mit Abständen von 10^, thunlichst außer dem Bereich des 
feindlichen Feuer aufgestellt; einer detachierten Batterie folgen die 
Munitions-Wägen ungesäumt nach.

F eu e r -L in ie : Geschütze auf 20^ neben einander; deren Protzen 
in unmittelbarer Nähe gedeckt aufgestellt, bei längerem Verbleiben in 
der Feuer-Steilung und Mangel au Deckung bis zu 200^ entfernt; erster 
Wagen-Staffel 200^ rück- und seitwärts eines Flügels, wenn jedoch die 
Geschütz-Protzen auf größere Entfernungen stehen, so werden die 
Munitions-tlinterwägen des 1. Staffel bei den Geschützen abgegeben; 
zw'eiterWagen-Staffel bis 600^ hinten (gegen feindliches Feuer möglichst 
gesichert). Batterie-Intervall 30^, kann nach Boden-Gestaltung etc. ver­
größert werden.

Colon  nen -L i n ie: fahrende Batterien in Coloune. Teten auf 
gleicher Höhe, 150>̂  Intervall; reitende Batterien in Zugs-Colonne, 
130^ Intervall. Colouneu-Linio mit Zügen: fahrende Batterien in Zugs- 
Colonne, 170^ Intervall. Nach Bedarf Intervalle und Distanzen ver­
größern.

M asse: fahrende Batterien in Golonnen, reitende Batterien in Zugs- 
Golonnen, mit 10^ Intervall neben einander.

Colonnen-Formen. M arsch -G olonne; einzelne Geschütze, dann 
Munitions-Wägen auf 3^ hinter einander; Batterie-Distanz 30^ (reitende 
Battei’ien 40^).

Zu gs-(H a lbbatterie -) G olonne; Geschütz-Züge (Halb-Batterien) 
auf 10^ hinter einander; hieran schließen analog die Munitions-Wägen. 
Die einzelnen Batterien auf Batterie-Distanz hinter einander.

Fahrende Ballorie in Marscb-Gülomio 4X breit, mit erstem Staffel 295X, 
eomplet :!9.öX tief; in Zugs-Colonne lOX bre it, mit erstem Staffel 170X, complet 
23üXtief: in Golomie 22X breit, mit erstem Staffel 80X, complet IlOX tief. — 
Reitende ffattorie in Munscb-Golonne 4X breit, mit erstem Staffel 225X, complet 
:dö5X lief; in Zugs-Colonne lüX breit, mit erstem Staffel 140X, eomplet 21üX tief.

D oppel-C o lon  ne, nur bei reitenden Batterie-Divisionen; die 
Batterien in Zugs-Colonne auf 30^ Intervall neben einander.

Gang-Arten. S c lir it t , bei fahrenden Batterien 125 bis 130^ , bei 
reitenden Batterien w'enigstens 140^ (t^  —  75 cai) per Minute; im 
Verband mit anderen Wafl'eu GalLungen ist stets nach diesen die Gang-
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Art und das Tempo zu richten. Beim Anmarsch in den Gefechts-Bereich 
können auch fahrende Batterien auf guten Straßen im Trab marschieren. 
Trab, 300^ per Minute; wird im eigentlichen Gefechts-Bereich grund­
sätzlich augeweudet und kann von fahrenden Batterien bei günstiger 
Boden-Beschaffenheit selbst auf Strecken über 2.000^ gefahren werden. 
Galopp 500^ per Minute (kann bei reitenden Batterien auf günstigem 
Boden noch gesteigert werden); wird von fahrenden Batterien nur in 
der Feuer-Linie auf sehr günstigem Boden höchstens 500^, von rei­
tenden Batterien selbst über 1.000^ und wenn nöthig auch bei anderen 
Bewegungen gefahren.

Grundsätze für die Verwendung der Artillerie im Gefecht. D iv i­
s io n s -A r t i l le r ie  darf der Truppen-Division nur auf ausdrücklichen 
Befehl des hiezu befugten höheren Gommandanten entzogen werden. 
C o rp s -A r t il le r ie  wird auf directen Befehl des Gorps-Gommandarrten 
verwendet, kann aber von diesem auch ganz oder theilweise einem 
Armee-Körper zugewiesen werden.

Um eine en tsch e id en d e  W irku ng zu erzielen, muss stets 
eine möglichst große Zahl von Geschützen ins Gefecht treten; dalier 
grundsätzlich Artillerie-Regimenter und bloß ausnahmsweise einzelne 
Batterien zur Thätigkeit bringen; nur Detachements können auch halbe 
Batterien oder einzelne Züge zugetheilt erhalten.

A r t ille r ie -M a s s en : mehrere Divisions- oder Gorps-Artillerie- 
Regimenter, welche (räumlich getrennt oder in zusammenhängender Linie 
formiert) unter einheitlicher Leitung gegen dasselbe Ziel zu wirken be­
rufen sind. Verwendung; wo ein ausgiebiges concentrisches Feuer er­
forderlich wird. Truppen-Commandant bestimmt Zeit und Ort für die 
Formierung der Artillerie-Masse, sowie die Aufgaben derselben. Leitung 
der Artillerie - Masse obliegt dem mit der Bildung derselben betrauten 
Artillerie-Gommandanten; er verwendet die Artillerie-Regimenter ein­
heitlich im Sinn der erhaltenen Weisungen oder auf Grund des Ge­
fechts-Planes ; hiebei auf die möglichst leichte Wieder-Herstellung der 
ursprünglichen taktischen Verbände Rücksicht nehmen.

R e iten d e  A r t i l le r ie :  damit sie Zeit für das Feuer-Gefecht 
erlange, ihr bei der Entwickelung zum Gefecht womöglich die kürzeren 
(der Gavallerie die längeren) Entwickelungs-Linien zuweisen, so dass sie 
den Stütz-Punkt für die Angriffs-Bewegung Irildet; sonst muss sie (um 
die Entw'ickeluug der eigenen Gavallerie nicht zu behindern) eine seit- 
und vorwärts gelegene Stellung nehmen.

Feuer-Gefecht. B a tte r ie -F eu e r : alle Geschütze feuern in ange­
messenen Pausen nach einander. Beim Schießen der Shrapnels kann ein 
Flügel-Zug nach dem Einschießen mit Granaten das Granat-Feuer fort­
setzen, um die Distanz genauer zu ermitteln und etwa eintretende 
Orts-Veränderungen des Zieles erkennen zu lassen. Auf große Distanzen 
und bei schwieriger Beobachtung der Geschoss-Wirkung ist langsam 
(nach je 30 Secunden ein Schuss) zu feuern.
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H a lb b a tte r ie -F e u e r  (entfällt bei reitenden Batterien), sobald 
die Feuer-Thätigkeit gesteigert werden soll: die Halb-Batterien feuern 
in angemessenen Pausen.

S alven  - F eu er : „lialbbatterie-Salve“ (bei reitenden Battei-ien 
Zug-Salve) zur Erreichung einer großen moralischen und physischen 
Wirkung gegen Truppen - Ansammelungen, Defile-Ausgänge, feste Ob­
jecte u. dgh, zur Ermöglichung des Einschießen und zur Sichei-stellung 
der Beobachtung. „Batterie-Salve“ vorzugsweise im Feuer-Gefecht einer 
Divisions- oder Corps-Artillerie, behufs leichterer Schuss-Beobachtung; 
dann bei Anwendung von Stahl-Granaten zum Beschießen gepanzerter 
Objecte.

A u s feu er-La gen , beim Schießen gegen sich bewegende Ziele, 
bei überraschenden Angriffen, dann zur Ausnützung schnell vorülier-- 
gehender, für eine erhöhte Wirkung günstiger Momente: auf das Aviso 
des Batterie-Conunandanten werden alle feuerbereiten Geschütze oder 
ein Theil derselben sofort abgefeuert.

E inze ln -Feuer, nur beim Schießen von Kartätschen: jedes Ge­
schütz wird, sobald es geladen und gerichtet ist, auf das Gommando des 
Geschütz-Vormeister abgefeuert.

F eu e r -S c h n e llig k e it , wenn die Höheu-Richtung wie beim 
Kartätschen-Schießen ertheilt wird: bei Hemmung und ohne Vorführen 
4 Schüsse in der Minute (Gesaramt-Rücklauf bei ebenem, festen Boden 
19'2 hei 7 Schüssen); —  ohne Hemmung und ohne Verführen 
4 Schüsse in der Minute (Gesammt-Rücklauf ^7 m bei 7 Schüssen); —  
oline Hemmung mit Vorführen 2 bis 3 Schüsse in der Minute bei ebenem 
und festen Boden (Rücklauf per Schuss circa 3’8 m).

Munition-Ersatz: zum Eröffnen des Feuer und für kurzen Auf­
enthalt in der Stellung, aus den Geschütz-Protzen; sonst aus den zu 
den Geschützen vorgesendeten Munitions-Wägen der ersten Staffeln (den 
Wägen der vereinigt gebliebenen Staffeln). Die geleerten Munitions- 
Wägen werden heim Munitions-Park gefüllt. In dringenden Fällen kann 
eine Geschütz- mit einer ATagen-Protze gewechselt werden.

Geschütz-Bedeckung. In Lagern und Gantonierungen, sowne auf 
Märschen ist die Artillerie durch ihre Eintheilungunter anderen Truppen 
zu sichern; übrigens hat jene Infanterie- (Jäger-) Truppe, mit welcher 
Artillerie marschiexT, für deren Sicherung zu sorgen. Reitende Battei’ien 
erhalten auch in der Marsch-Colonne immer, alle Aidillerie-Körper im 
Gefecht meist eine specieile Bedeckung.

S tärke und W a ffen -G a ttu n g : nach Stäi'ke und Aufgaben des 
Artillerie-Körper, nach TeiTain und Lage der Batterie-Stellung etc. Die 
Bedeckung kann im Verlauf des Kampfes gewechselt, auch ganz ein­
gezogen werden. Der bei Gavallerie-Köi-pern eingetheilten Ai’tillerie 
wird mindestens /̂a Escadron beigegeben; bei kleineren Detachements 
eingetheilte Geschütze bedüi’fen gewöhnlich einer eigenen, relativ oft 
stärkeren Bedeckung', immer 1 — 2 Cavallerie-Patrouillen beigeben.

Handbuch. 20
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C om m andant der G esch ü tz-B edecku n g  untersteht in 
jeder Beziehung dem Artillerie-Gommandanten, sobald er nach Charge 
oder Rang niederer ist. Sonst tritt ein Verhältnis der Unterordnung 
zwar nicht ein; dem Commandanten der Geschütz-Bedeckung bleibt 
aber die Verpflichtung, für den Schutz der Artillerie sowohl aus eigener 
Initiative als über Aufforderung ihres Commandanten zu sorgen und 
seine Maßnahmen den artilleristischen Dispositionen anzupasseu.

In dringenden Fjällen muss der Commandant einer bedrohten oder 
ungeschützten Artillerie-Abtheilung die Unterstützung vom Befehlshaber 
der nächsten Truppe anfordern, welcher sie nach Möglichkeit zu leisten 
und für eine Verweigerung die volle Verantwortung zu tragen hat.

A u fs te llu n g : Infanterie-Bedeckung vor- und seitwärts, Cavallerie- 
Bedeckung seit- und rückwärts der bedrohten Batterie-Flanke; vorge­
schobene Reiter zur Sicherung gegen Überraschung. Ist ein todter Winkel 
vor der Front, Bedeckung sich auch dort einnisten. Die Flanken so weit 
nach rückwärts aufkläreu, dass auch die Wagen-Staffeln thunlichst vor 
Überraschung bewahrt bleiben.

Beim  V o rgeh en : Geschütz-Bedeckung vor eilen und die eiiizu- 
nehmende Geschütz-Stellung derart decken, dass die Batterie während 
ihres Aufmarsches nicht überraschend angegriffen werden könne.

Beim  Räum en der P o s it io n : ein Theil der Bedeckung in der 
verlassenen Stellung zm-ück bleiben, bis die Artillerie einen Vorsprung 
gewonnen hat; zieht sich dann seitwärts der Schuss-Linie zurück.

D. Verwendung der Gebirg-Artillerie.
( S c h m a l s p u r i g e  B a t t e r i e n :  analog Feld-Artillerie.)
Jede Gebirgs-Batterie formiert 2 Geschütz-Züge. — Zur Bedienung 

6 Manu per Geschütz. —  Die 2 Munitions-Tragthiere eines Geschützes 
haben demselben unmittelbar ins Gefecht zu folgen.

N o rm a l-S te llu n g  bei au fgepack tem  Geschütz: Rohr-
Tragthier rechts, Lafetten-Tragthier auf .5̂  links; hinter beiden auf 
10^ die Munitions-Tragthiere.

N o rm a l-S te llu n g  des g e fe c h ts b e re ite n  Gebirgs-Ge- 
schützes: auf 18— 20^ hinter dem Geschütz die Munitions-Tragthiere, 
3^ vor denselben die Geschütz-Tragthiere.

M u n it ion s -R eserve  einer Gebirgs-Batterie: 20 Munitions-Trag­
thiere, 1 Lafetten-, 1 Rohr-Packsattel-, 1 Lafetten-Packsattel-Tragthier.

Frontal-Formen. N o rm a l-S te llu n g  (gesch lossen e L in ie ):  
Geschütze mit 10^ Intervall (von Mitte zu Mitte gerechnet); 10^ da­
hinter die der Batterie unmittelbar ins Gefecht folgenden Munitions- 
Tragthiere; 10^ hinter diesen die Munitions-Reserve in drei, 3^ von 
einander entfernten Gliedern. Front-Raum 36^, Tiefe 40^.

F eu er-L in ie : Intervall der Geschütze richtet sich stets nach den 
örtlichen Verhältnissen. Tragthiere sollen so viel als möglich senkrecht
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auf die Front-Linie stehen, 20^ hinter den Geschützen die unmittelbar 
ins Gefecht folgenden Munitions-, 3^ vor diesen die Geschütz-Tragthiere. 
Tiefe 26^. Munitions-Reserve gegen den Blick und das Feuer des Feindes 
gedeckt, 100 —200>< rückwärts.

Marsch-Colonne. Tragthiere auf 5^ hinter einander, u. zw. in nach­
stehender Ordnung: Rohr-, Lafetten-Tragthier, daun die Munitions-
Tragthiere des betreffenden Geschützes u. s. w. Munitions-Reserve 
schließt in Paaren an die Queue an. Tiefe einer Batterie-Marsch-Colonne 
ohne (mit) Munitions-Reserve circa 140 (250)^. Bei fahrenden Ge­
schützen gelten dieselben Intervalle und Distanzen.

Gang-Arten: nur „Schritt“ , beim Manövrieren 125 — 130^ per 
Minute; im schwierigen Terrain und auf Märschen Tempo mäßigen.

Feuer-Gefecht. Aufstellung: siehe „Feuer-Linie“ .
M u n it ion -E rsa tz  stets aus jedem der beiden Verschlage eines 

Tragthieres in gleicher Zahl für beide Geschütze entnehmen, hierauf 
das Tragthier zur Munitions-Reserve zurück führen und von dort eiu 
mit Munition bepacktes Tragthier vornehmen.

E. Ausdehnung der Truppen-Pormationen.
(Ausdehnung in Schritten ; abgerundete Zahlen. Die eingeklanimerten 

Zahlen geben die Tiefe der Aufstellung an.)
Infanterie. C om pagn ie : entwickelte Linie 100, Colonne 25 (20), 

Gefecht 100. -- B a ta il lo n : entw. Linie 400, Masse 100 (20),
Colonne 25 (85), Gefechts-Form höchstens 400 (400). - - R eg im en t 
(3 Baone) : entw. Linie 1.250, Masse 325 (20), Colonne 25 (210), Ge­
fechts-Front 800— 1.000. - B rigad e  (7 Baone): concentrierte Auf­
stellung 440 (80), Colonne 25 (750), Gefechts-Front 1.200— 1.500.

Cavallerie. E scadron : entw. Linie 95, Colonne 25 (100). — 
D iv is io n  (3 Esc.): entw. Linie 310, Masse 90 (90), Colorrne 25 (300), 
Doppel-Golonne 60 (240). —  R eg im en t (6 Esc.): entw. Linie 620,
Masse 200 (100), Colonne 25 (800), Doppel-Colonne 60 (240). — B ri­
gade (2 Regimenter): entw. Linie 1.250, Masse 200 (230), Colonne 25 
(1.600), Doppel-Colonne 140 (240).

Artillerie. Fahrende B a tte r ie : Feuer-Linie 140 (100). — R e i­
ten de B a tte r ie :  Feuer-Linie 100 (100).

Grössere Armee-Körper. Ausdehnung im Gefecht: beiläufig ’/g — 1/5 
soviel Schritte als die Zahl streitbarer Infanteristen beträgt.

D u rch sch n itt lich e  F ro n t-E n tw ick e lu n g  einer Infauterie- 
Truppen-Division 2.500^—3.000^, eines Corps zu 2 Divisionen 5.000 bis 
6.000=<.

N o rm a l-T ie fe  der G e fech ts -F e ld e r. Infanterie-Truppen- 
Division: Truppen allein circa 1.000^, inch Munition-und Sanität- 
Anstalten bis zu 5.000>< (3.000 Minimum). — C orps: Truppen allein 
circa 2.000— 3.000^, sonstwie die Division. — Armee: 5.000— 8.000^.

20*
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M in im a l-E rfo rd eru is  fü r d ie c o n cen tr ie r te  A u fs te llu n g  
einer Infauterie-Truppen-Division mit Oefechts-Train 500^ Breite,

Tiefe, mit ganzem Train 500^ irn Gevierte; — einer Cavallerie- 
Truppeu-Division mit Gefechts-Train 400^ im Gevierte; —■ eines ganzen 
Corps von '2 Divisionen samnit Corps-Beserveii und Anstalten (ohne 
Feld-Verpflegs-Magazin-StalTeln) mit Gefechts-Train 800^, mit allen drei 
Train-Gruppen 1.000^ im Gevierte.

Concontrierte Aufstellung kleiiiorer Truppoii-Körijer: Seite 185. Zeit-Er­
fordernis zum Übergang ans der Marsch- in die Gefechts-Formation Seite 194.

F. Verhalten vor dem Feind.
(Vergleiche „Gefechts-Marsche“ Seite 190.)

G en era ls tab -C h e fs  sind befugt und in dringenden Fällen, be­
sonders wenn sie hei ihren Dienst-Ritten wichtige Wahrnehmungen ge­
macht haben, verpflichtet, nicht nur iln-en eigenen Commandanteu, 
sondern auch jedem isoliert commaudierendeu Truppen-Befehlsliaher, 
mit dem sie persönlich zusammen treffen, D isp os ition s -V orsch  1 äge 
zu machen. Annahme oder Zurückweisung solcher Vorschläge aber 
unter allen Umständen nach Ermessen des betreffenden Commandanteu.

Zur Übernahm e des C o m m a n d o über T r u p p e n - A b t h e i- 
lun gen  sind Adjutanten, Ordonnanz- und Generalstabs-Ofticiere aus­
nahmsweise nur dann berechtigt, wenn es durch die Lage der Verhält­
nisse dringj^nd geboten und ohne Vernaclilässigung ihres eigentlichen 
Dienstes zulässig erschiene. Sobald sie aber in diesen Fällen die noth- 
wendigen Befehle ertheilt und deren Ausführung gesichert haben, müssen 
sie, ebenso wie nach Besorgung anderweitiger Aufti’äge, schleunigst an 
die Seite ihrer Commandanteu oder auf die ihnen sonst angewiesenen 
Plätze zurükkehren.

Wo immer Tru ppen , w e lch e  n ich t im G efech t stehen  und 
keine besondere, andenveitige Verwendungen ausschließeiide Bestimmung 
haben, nahes Geschütz- oder heftiges Gewehr-Feuer vernehmen, hat 
deren Befehshaber die Ursache bezw. die Gefechts-Lage schleunig 
ei’forschen und seinen Stand-Ort, sowie die Stärke seiner Truppe dem 
im Gefecht stehenden Commandanteu mittheilen zu lassen; ev. sofort 
nach Verhältnissen zu handeln.

G e fech ts -D isc ip lin . Wer in entscheidenden Augenblicken zag­
hafte Reden führt, Waffen oder Munition wegwirft, den Gehorsam ver­
weigert, sich eigenmächtig dem Gefecht zu entziehen sucht oder plündert, 
ist zum warnenden Beispiel vom Truppen-Cominandanten bezw. vom 
einschreitenden Vorgesetzten selbst oder auf dessen Befehl angesichts 
der Truppe unverzüglich nieder zu machen. Wer solche außerordentliche 
Maßregeln zu ergreifen genöthigt war, hat hievon sobald als möglich 
dem nächsten Vorgesetzten Truppen-Commando die Anzeige zu erstatten.
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Nur wenn Blessierten-Tili ger nicht vorhanden oder unzureichend 
wären, kann der Commandaut, falls es die Gefechts-Lage zulässt, die 
unumgänglich nöthige Auzahl von Soldaten des Gefechts-Standes zu 
diesem Dienst beordern.

E rsa tz  von R e it-P feTden . Wenn einem Regiments- oder Ba- 
taillous-Commandanten der Fuß-Truppen das Pferd undienstbar wird, 
und kein Reserve-Pferd zur Hand ist, nimmt er das Dienst-Pferd seines 
Adjutanten, bis es möglich wird, zu einem seiner Reserve-Pferde oder 
zu einem Mannschafts-Pferd (dessen Beistellung von Cavallerie-, Artil­
lerie- oder Train-Truppen in diesem Fall nie verweigert werden darD zu 
gelangen. Gleiclie Rechte sind allen Generalen und Generalstabs-Offi- 
cieren eingeräumt.

Wird einem Adjutanten, Ordonnanz-Oflicier oder Feld-Gendarmen 
während eines Dienst-Rittes das Pferd undienstbar, so hat die nächste 
Truppe, auf welche er stösst, die Pflicht, die weitere Vermittelung des 
Auftrages zu übernehmen; wenn es aber eine Cavallerie-, Artillerie­
oder Train-Truppe wäre, ihm auf Verlangen unweigerlich ein Dienst- 
Pferd zur Verfügung zu stellen.

W enn Geschütze w egen  V erlu sten  an M ann sch aft, 
g e fe ch t-u n fä h ig  w erden  und man sich ihrer Mitwirkung zur Er­
reichung des Gefecht-Zw'eckes nicht begeben will, hat der Artillerie- 
Gommandant von der nächsten Truppe Aushilfe zu verlangen.

Melde-AVesen und Be ob achtungs - D ienst. Sobald eine 
Truppe, welche sich nicht in selbständiger Lage befindet, von ihrem 
nächsten Vorgesetzten so weit entfernt oder so verborgen steht, dass 
er sie nicht überblicken kann, hat sie demselben, so oft es angeht (in 
der Regel alle zwei Stunden) über die Gefechts-Lage mit Beifügung des 
Stand-Ortes zu melden. Aufstellungs-Veränderungen und alle sonst 
wichtigen Ereignisse müssen jedenfalls sogleich gemeldet werden.

In gleicher Weise haben die in erster Linie befindliclien Truppeu- 
Divisionen ihren Gorps-Conunanden und diese dem Armee-Connnando 
kurze, dem jeweiligen Stand des Gefechtes und die eigene Trnppen- 
Verfheilung enthaltende Situations-Meldungen eiiizusenden.

Die höheren Befehlstiaber vom Trnppen-Divisions-Coimnaudanteu 
aufwärts haben einen besonderen Beobachtungs-Dienst durch Entsen­
dung oder angemessene Aufstellung berittener Üfficiere (Feld-Gen­
darmen) einzurichten, um über die Lage ihrer unterstehenden und der 
etwa vor oder neben ihnen operierenden Armee-Körper in ununter­
brochener Kenntnis zu bleiheu.

Tni übrigen haben sowohl die Truppen-Gommandanten als auch die 
Geiieralstabs-Officiere den Beginn und die Beendigung aller wichtigen 
Ereignisse, .sie mögen bei eigenen oder bei fremden Trujipen ivahr- 
genommen werden, mit genauer Zeit-Angabe zu notieren.

In einem Corps- oder Aianee-Hauptquartier beschäftigt sich ein General- 
stabs-Officier nussctiließlich mit der Evidenthaltung der eigenen Truppen-Auf-
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stelluu'gen, mit der Entgegennahme und Aufbewahrung aller Meldungen und mit 
der Abfertigung der betreffenden Überbringer. Ein anderer Generalstabs-Offlcier 
ist mit der unausgesetzten Beobachtung der Vorgänge auf feindlicher Seite zu 
l)eh-auen; er fOhrt eine genaue Voriuerkung über die Zeit, in welcher wichtigere 
Veränderungen eintreten.

W ech se lt ein G om m andaiit seinen  S tand -O rt, so hat er 
an dem verlassenen Stand-Ort ein Organ seines Stabes zurück zu 
lassen, welches die Instradierung der einlaufenden Meldungen besorgt; 
verlässt er aber nur auf kurze Zeit seine Aufstellung, so haben ihm bloß 
die wichtigsten Officiere des Stabes zu folgen.

Dem Feind abgenommenes Kriegs-Material und Staatsgut (insbe- 
sonders Fahnen, Waffen, Pferde, Munition, Proviant, Gassen und Kanz­
leien) ist so bald als thunlich dem Truppen-Divisions- (Gorps-) Gom- 
mando anzuzeigen, w^elches über dasselbe nach Weisung des Armee- 
Gommando verfügt, und ermächtigt ist, von der Beute den Abgang an 
Pferden, Fuhrwerken, Proviant und sonstigem Material bei der ihm unter­
stehenden Truppe zu decken. Im Fall dringenden Bedarfes sind zu einer 
solchen Maßnahme auch die sonstigen Truppen-Gommandauten 
(unter Anzeige an das Trup.-Div.-Gommando) befugt.

Belohnung-Anträge. Unter-Abtheilungs- (Train-) Goramandanten 
versammeln nach jedem Gefecht, bei welchem die Truppe betheiligt 
war, so bald als thunlich ihre Officiere und Unterofficiere, die Truppen- 
Gommandanten ihre Officiere und Gadet-Officiers-Stellvertreter, und 
befragen dieselben, ob und welche bemerkenswerte verdienstliche 
Thaten wahrgenommen worden und wem dieselben zuzurechuen sind. 
Die zum Ausdruck kommenden Anschauungen werden protokollarisch 
verzeichnet und auf deren Grundlage (nach Behebung etwaiger 
Widersprüche) vom Truppen-Gommandanten die Anträge im Dienst- 
Weg gestellt.

Vorschläge zur Auszeichnung von Personen, welche nicht im 
Truppen-Verband stehen, hat der unmittelbar Vorgesetzte Gommandaut, 
nach eingehender (ebenfalls protokollarisch zu verzeichnender) Berathung 
mit dem ihm in Gharge (Rang) zunächst stehenden Goramandanten der 
ihm untergeordneten Truppen-Körper (Anstalten) zu verfassen.

Die höheren Goramandanten, vom Brigadier aufwärts, haben die 
eingelangten Vorschläge zu begutachten und (insofern sie vollständig 
begründet erscheinen) im Dienst-Weg weiter zu leiten. Über die Art der 
Auszeichnungen haben jedoch nur der Arniee-Ober-Gommandaut, die 
Armee- und Gorps-, nicht im Gorps-Verband stehenden Truppen-Divi­
sions- und die Festungs-Gommandanten das Recht, nach commissio- 
neller Prüfung der Anträge, Vorschläge zu machen.
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XXI. Daten Uber Feiier-Waifeii.
Um Missverständnissen vorzubetigen, wird hier bei der Paket-Ladung fPr 

Gewehre der die Patrone zusammenhaltende Gegenstand „ P a t r o n e n -  
S p a n g e “ genannt (bei uns „Magazin“) ; der Behälter am Gewehr (bei uns der 
„Kasten“) heißt „M a g a z i n“.

A. Österreichisch-ungarisches Repetier- 
Gewehr

M. 88/90 uud M. 90.

Die Bezeichnung „M. 88/90“ ist durch die Umgestaltung des Aufsatzes 
des Repetier-Gewehres M. 88 infolge Einführung des rauchscliwachen Pulver 
(sanclionierl 1890) bedingt; Gewehre M. 90 hingegen sind seit jenem Jahr 
direct für das rauchschwache Pulver erzeugt. — Außerdem bestehen (an Vorrath) 
Repetier-Gewehre M. 86/90, welche aus den llmm-calibrigen Repetier-Ge­
wehren durch Einsetzen neuer Läufe mit 8 mm Caliber entstanden ; sie sind 
etwas schwerer als die anderen zwei Muster.

A llg e m e in e  C h a ra k te r is t ik : Mittelschaft-Magazin (Kasten); 
Paket-Ladung (5 Patr.); Patronen sammt Spange (Magazin) im Kasten; 
Geradzug-Kolbenversclilnss mit excentrischer (unterer) Verriegelung, 
uud Selbst-Spannung.

Go n stru c tio n s -D a ten ; % mm Galiber; 250 mm Drall-Länge. 
Gewehr ohne(mit) Bajonnett 1‘281 (1'524) ?nlaug, 4'49 (4‘86) hg seiwer.
— Klappen-Aufsatz mit 2 Grinselu (entsprechend 2 Visier-Linien); 
Scalierung (von 600^ aufwärts) von 200 zu 200 Schritten. Tiefste 
Stellung circa 300, liöchste 3.000 Schritte.

Geschoss; Hartblei-Kern mit Stahl-Mantel; 31'8 mm laug, 15'8_i7 
schwer; specifische Querschnitts-Belastung 0-314,9 pro mm'-; Aufaugs- 
Gescliwiudigkeit 620 m, pro Secunde 2.480 Umdrehungen. — Rauch­
schwaches Schießwoll-Pulver in Scheibchen-Form; Pulver-Ladung 2’7 
und 2‘75,9. •— Patrone: 76 mm lang, 28'3o^ schwer; es bestehen 
fünf Gattungen (M. 88/90, M. 88/93, M. 90, M. 92 uud M. 93).

Kriegs-Taschenmunitiou: 100 Patronen. Munition-Ausrüstung im 
Felde: 268 Patronen per Gewehr.

Schießen des einzelnen Soldaten. — Größte F lu g-H öh en : 
bei der tiefsten (circa 300^) Aufsatz-Stellung 28 cm, bei der Nonnal- 
(500^) Aufsatz-Stellung 78 cm, bei 600^ Aufsatz-Stellung 130 em\
— bei der Aufsatzstellung 800 Schritte 2'9m, bei 1.200 Schritte 6-97 m, 
bei 1.600 Schritte 16'7 9?i, bei 2.000 Schritte 30'5??i, bei 2.400 Schritte 
53‘5 m, bei 2.800 Schritte 89'2 m, bei 3.000 Schritte 112-5m.

Beim Infanterie- and Jäger-Gewehr System Werndl betragen die größten 
Flug-Höhen: hei der Aufsalzstollung 200 Schritte 18-5, bei 300 Schritte 46-3, 
bei 400 Schritte 90-6, hei 500 Schritte 154-5, bei 600 Schritte 241-1 cm.

Höhen- (unter Klammer Breiten-) S treu u n gen : auf 100 Schritte 
11 (7), auf 200 Schritte 22 (15), auf 300 Schritte 34 (24), auf 400 
Schritte 48 (35), auf 500 Schritte 63 (48), auf 600 Schritte 80 (63) cm
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Beim Infanterie- nnd Jilger-Gewehr System Werndl lietragen <lie Hiilion- 
(Breiten-) Slremmgen ; auf 100 Sehriite 1« (1(5), auf 200 Sclirille 28 (2«j, auf 

400 Sdiriüe 52 ^40j, auf 500 Schritte (56 (58), auf
600 Schritte 90 (77) cm.

B es tr ich en e  Räum e. — Bei Zielpunkt am Fuß ist die Bahn 
für die tiefste Aulsatz-Stelluug gegen alle fekhuäßigeu Ziele, für Normal- 
Aufsatz gegen halbe Figur und alle höheren Ziele, für GOÔ  Aufsatz 
gegen ganze Figuren vollkommen bestreichend.

Bestrichene Räume der Bahn für 1 m Ziel-Höhe; auf 800 Schritte 
72^, auf LOGO Schritte 49^, auf 1.200 Schritte 2G^, auf l.GOO 
Schritte 20^, auf 1.800 Schritte 16^, auf 2.000 Schrille IB^, auf 2.200 
Schritte 11>̂ , auf 2.400 Schritte 9^, auf 2.600 Schrille 7'5><, auf 2.800 
Schritte 6'5><, auf 3.000 Schritte 5'5^.

Schließt die Visier-Linie mit dem Boden einen positiven (negativen) 
\\ inkel ein, so ist letzterem entsprechend —  der bestrichene Raum 
kleiner (größer).

G röß ter G ew eh r-E rtrag : zwischen 5.000 bis 6.000 Schritte.
Abtheilungs-Feuer. — Beim langsamen S a lven -F eu er  beträgt, 

ebenen Boden vorausgesetzt, die Tiefen-Streuung der ganzen Garbe 
(bezw. der Kern-Garbe, 70%) auf 1.000 bis 1.600 Schritte 400 (200), 
über 1.600 Schritte 300 (120); beim langsamen Plänkler-Feuer auf 
Distanzen von 500 bis 1.000 Schritte 700 (250) x. Beim schnellen 
Salven-, bezw. Plänkler-Feuer sind die Streuungen größer, beim Sclmell- 
Feuer noch größer.

Der W irk u n gs -B ere ich  e in er Garbe setzt sich aus der 
Tiefen-Streuung und dem bestrichenen Raum der tiefsten Bahn zu­
sammen: ist letztere vollkommen bestreichend, so ist es auch die 
Garbe. Der Wirkungs-Bereich der Kern-Garbe für die Normal-Aufsatz- 
Stellung beträgt gegen einen vorrückenden Gegner etwa 625, jener für 
die Aufsatz-Stellung von 600^ etrva 740 Schritte.

Schließt die Visier-Linie mit dem Boden einen positiven (negativen) 
Winkel ein, so sind — letzterem entspi'echend — die Tiefen-Streuungen 
und die Wrirkuugs-Bereiche kleiner (größer).

Geschoss-Wirkung. —  Eindringungs-Tiefe in trockenes Tannen- 
(Eichen-) FTolz (Mittel-Werte): auf 100 Schritte 80 (56), auf 200 Schritte 
78 (49), auf 300 Schritte 64 (43), auf 400 Schritte 00 (37), auf 600 
Schritte 47 (29) cm\ in weiches Holz auf 3.000 Schritte 7 bis 12 cm. 
Maximal-W^erte um circa 10 on  größer.

In B ru s tw eh ren  aus Reisig und .Tungholz (bezw. aus Reisig- 
Bündeln und Erd-Füllung) auf 300 Schritte 165 (130) cm.

Trockene, lockere (gestami»fte) Garten-Erde (Mittel-Werte): auf 
100 Schritte 53 (40|, auf 200 Schritte 60 (42), auf .300 Schritte 51 (40), 
auf 400 Schritte 46 (37), auf 600 Schritte 30 (30) cm. In nasser oder 
feuchter Erde sind die Eindringungs-Tiefen um beiläufig 10 cm größer. 
Maximal-W^erte um circa 20 cm größer.
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Trockenei', lockerer (gestampfter) Lehm; auf 100 Schritte 42, auf 
200 Schritte 51, auf 300 Schritte 49 (45), auf 400 Schritte 39, auf 
GOÜ Schritte 32 cm. In nassem Lehm naliezu das Doppelte.

Feiner Flug-Sand: auf 100 Schiätte 44, auf 200 Schritte 51, auf 
300 Schritte 46, auf 400 Schritte 40, auf 600 Schritte 27 cvi. Bei 
grohem Sand springt oft der Geschoss-Mantel, daher die Eindringungs- 
Tiefen geringer sind.

Fluss- oder Schlägel-Schotter hietet bei 20 em Stärke, zwischen 
Bretterwänden eingeschlossen, auf allen Distanzen absoluten Schutz.

Lehm mit Schotter gemengt: auf 100 Schritte 16, auf 200 Schritte 
17, auf 300 Schritte 15, auf 400 Sclu'itte 13 cm.

Rasen-Ziegeln: auf 100 Schritte .55 cm\ in feuchten Rasen-Ziegeln 
ist die Eindringungs-Tiefe um circa 15 e>n größer.

Trockene Mauer aus Lehm, mit Häckerling gemengt: auf 200 
Schritte 45 bis 60 cm.

Geschosse, welche circa 10 cm unter der Brustwehr-Krone auf­
treffen, treten oft unter hohem Bogen aus.

Die kleineren Eindringungs-Tiefen auf 100 Schritte gegenüber 
200 Schritte erklären sich vornehmlich diu'ch die Deformation der 
Geschosse.

Schnee (leicht getreten): auf 100 Schritte 250, auf 200 Schritte 
240, auf 300 Schritte 225 cm. Festgestampfter Schnee bietet keinen 
wesentlich größeren Widerstand.

H eu sch ober und K orn ga rb en  werden auf 100 Schritte, bei 
einer Stärke von 4 bis 5 m, noch durchgeschlagen.

D ü n gerh au fen : auf 100 Schritte 150, auf 200 Schritte 130, 
auf 300 Schritte 100 cm.

Ziegel-Mauern, in Mörtel gelegt: auf 200 Schritte 15 cm (derlei 
Mauern von 30 em Dicke hielten 5 Salven zu 40 Schüssen auf 200 
Schritte aus, doch wuaren sie arg beschädigt und leicht umzuwerfen). 
Bruchstein-Mauern: die Geschosse erzeugen im Stein, je nach dessen 
Härte, 3 bis 4 cm tiefe Eindrücke.

E is en p la lten  von 8 mm Stärke werden bis 200 Schritte dui'ch- 
geschlageu. 8 mm Platten erleiden auf 300 Schritte, 10 mm auf 200 
Schritte rissige Eindrücke, also nahezu Durchschläge; 12 mm Platten 
auf 200 Scliritte 3 mm tiefe, reine Eindrücke; 20 mm Platten sind schuss­
sicher. —  Stahlplatt.en werden, je nach Qualität, bei 5 mm Stärke noch 
auf 150 bis 200, bei 8 mm Stärke auf 100 bis 150 Schritte durch­
geschlagen.

Die Gesc.lioss-Wirkuiig beim Infanterie-und .Tflger-Gowohr System Werndl ist 
durch folgende Angaben chnriikterisiert: beim Scliießeii gegen lüokero oder ge­
tretene Erde beträgt bis G(K) Scliritte die Eindringungs-Tiefe durclisclinittlicli 
.% rw; —  gegen grünes oder hartes trockenes Holz 11 cm, gegen weiches trockenes 
Holz 21 cm. —  Im lockeren Schnee wurde auf 100 Schritte 180 em grösste Ein­
dringungs-Tiefe erhalten.
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B. Fremdländische Gewehre.
Deutschland. —  Repetie i'-G ew elu - M. 88: Mittelschaft-Maga­

zin; Paket-Ladung (5 Patr.), Patronen sammt Spange im Magazin; Dreh- 
kolben-Verschluss mit symmetrischer Verriegelung und Selbstspannung; 
Lauf in einem Mantel mit Hohtraum gelagert. Galiber 7‘9 mm, Drall- 
Länge 240TO9W. Länge des Gewehres ohne (mit) Beiwaffe 1 ‘245 ( l ‘45ü) m, 
Gewicht 3-800 (4-515) hg. Rahmen-Aufsatz, Scalierung im allgemeinen 
von 100 zu 100 m; tiefste Stellung 250 m, höchste 2.050 m. Geschoß- 
Kern aus Hartblei; Mantel aus Kupfernickel oder Stahl plattiert mit 
Kupfernickel; 32 mm lang, 14-7 q schwer, specifische Querschnitts- 
Belastung 0-298 g pro mm~-, Anfangs - Geschwindigkeit 620 m, pro 
Secunde 2.583 Umdrehungen; 2-75 g rauchschwaches Schießwoll- 
Pulver in Blättchen-Form; Patrone 82-5 mm lang, 27-3 schwer. 
Kriegs-Taschenmunition 150 Patronen (soll auf 120 reduciert werden); 
Munition-Ausrüstung im Felde 280 Patronen per Gewehr.

Russland. — In fa n te r ie -G ew eh r  M. 71 (System Berdan II.): 
Einlader, Drehkolben-Verschluss mit einseitiger Verriegelung und Selbst­
spannung. Caliber 10"66mm, Di-all-Länge 553 mm. Länge des Gewehres 
ohne (mit) Beiwaffe 1-346 (l-854)m, Gewücht 4-225 (4-700)%. Treppeu- 
und Rahmen-Aufsatz, Scalierung von 100 zu 100 Schritten; tiefste Stellung 
300, höchste 1.400 Schritte. Geschoss aus Hartblei mit Papierfilhrung, 
27’2 mm lang, 24 9̂ schwer, specifische Querschnitts-Belastung 0-27 9 
per mm®; Anfangs-Geschwindigkeit 450 m, pro Secunde 842 Um­
drehungen; 5-O6 9 altes Schw-arzpulver; Patrone 75 mm lang, 39-59 
schwer. Kriegs-Taschenmunition 84 Patronen. —  Im Interesse der 
Einheitlichkeit in der Munition w-erden die Berdan-Gew-ehre durch Ein­
legen neuer Läufe von 7-63 mm Galiber transformiert (bleiben aber 
Einlader).

R epetie r-G ew eh r (3Linieu-Gewehr)M.91: Mittelschaft-Magazin ; 
Paket-Ladung (5 Patr.) und Einzelnladung des Magazin; Patronen frei 
im Magazin (aus der Spange hinein gestreift); Drehkolben-Verschluss mit 
symmetrischer Verriegelung und Selbstspanuung. Galiber 7’63 mm, 
Drall-Länge 240 mm. Länge des Gewehres ohne (mit) Beiwaffe U29 
(1-73) m, Gewicht 3-99 (4-3) hg. Rahmen- und Treppen-Aufsatz, Sca- 
lierung von 200 zu 200 bezw. 100 zu 100 Schritten, doch ist das Ein­
stellen für Zwischen-Distanzen bis zu 100^ bezw. 50^ Genauigkeit 
möglich; tiefste Stellung 400, höchste 2.800 Schritte. Geschoss Hart­
blei-Kern mit Mantel aus Kupfernickel, 30-5 mm lang, 13-6 9 schw-er, 
specifische Quei-sclmitts-Belastung 0-304 9 per m?n®; Anfaugs-Ge- 
schw-indigkeit 620 m, per Secunde 2.583 Umdrehungen; 2-2 9 rauch­
schwaches Schießwoll-Pulver (Blättchen). Patrone l&mm  lang, 25-5 9 
schw'er. Kriegs-Taschenmunition 150 Patronen.

Frankreich. —  R ep e tie r -G ew eh r  M. 86 (System Lebel): 
Vorderschaft-Magazin (das Gewehr w-ird für Paket-Ladung analog w-ie
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Russland um gestaltet); Einzelladung des Magazin iSPatr.); Drehkolben-
Verschluss mit symmetrischerVerriegelungundSelbstspanuuug. Galiber
8 mm Drall-Länge 240 mm. Länge des Gewehres ohne (mit) Beiwaffe 
l-307(f825)m , Gewicht 4-180(4-580) Treppen-und Rahmen-Aufsatz,
Scalierung im allgemeinen von 100 zu 100 w ; tiefste Stellung 250 m, 
höchste Stellung 2.000 m. Geschoss Hartblei-Kern mit Mantel aus Kupfer­
nickel (Maillechort), 32 mm lang, 1hg  schwer (Geschoss-Gewicht soll 
nur 13-5 g betragen, wodurch die Anfangs-Geschwindigkeit vergrößert 
wird, was die Rasanz-Verhältnisse auf den kleinen Distanzen bessert), 
speciiische (Querschnitts-Belastung 0-298 g per mm ;̂ Anfangs-Ge­
schwindigkeit 620 m, pro Secunde 2.583 Umdrehungen; 2‘7 g rauch­
schwaches Schießwoll-Pulver (Blättchen); Patrone 75 mm lang, 29 i/ 
schwer. Kriegs-Taschenmunition 112 Patronen; Munition-Ausrüstung 
im Felde 262 Patronen pro Gewehr.

I t a li e n .  —  Repe t i e r -G e w e h r  M. 70/87, System Vetterli-Vitah 
Idurcli die im Jahre 1887 sanctionierte Umgestaltung des Einlader- 
Systems Vetterli entstanden): Mittelschaft-Magazin; Paket-Ladung
(4 Patr.) und Einzelladung des Magazin; Patronen frei irn Magazin 
(Spange wird herausgezogen); Kolben-Verschluss mit symmetrischerVei- 
riegelung durch Drehung und Selbstspannung. Galiber 10-4 mm, Drall-. 
Länge 550 mm. Länge des Gewehres ohne (mit) Beiwaffe 1’345 (1-85) m, 
Gewicht 4-2 (4'9) lg. Quadranten-Aufsatz, Scalierung von 100 zu 100 m\ 
tiefste Stellung 200 m, höchste 1.600 m. Geschoss Hartblei-Kern mit 
Kupfer- (auch Stahl ) Mantel, 25-7 mm lang, 20-3 g schwer; specifische 
Querschnitts-Belastung 0'243 g per mmS; Anfangs-Geschwindigkeit 
620 m, per Secunde 1.127 Umdrehungen; 2‘4 g  rauchschwaches 
Sprenggelatine-Pulver (Ballistit); Patrone 65-7 mm lang, 35‘8 g 
schw-er. Kriegs-Taschenmunition 112 Patronen.

Repe t i e r -Ge we hr  M. 91: Mittelschaft-Magazin, Paket-Ladung 
(angeblich 6 Patr.); Patronen sammt Spange im Magazin; Drehkolben- 
Verschluss mit symmetrischer Verriegelung und Selbstspannung. Ga­
liber 6-5 mm, Drall-Länge 235 mm. Länge des Gewehres ohne (mit) 
Beiwaffe 1'225 (?) m. Gewacht 3-72 bis 3-345 (?) lg. ?-Aufsatz, Sca­
lierung von ? zu ? m; tiefste Stellung 400 m, höchste ? m. Geschoss 
Hartblei-Kern mit Mantel aus Kupfernickel, 30'5 mm laug, 10-5(/ schwer; 
specifische Querschnitts-Belastung 0-316 g pro mm?. Anfangs-Ge­
schwindigkeit 700 m, pro Secunde 2.979 Umdrehungen; 2'1 g rauch- 
schw-aches Sprenggelatine-Pulver; Patrone 83 mm lang, 21-5 ¿r schwer. 
Kriegs-Taschenmunition 200 Patronen.

W irkungs-Fähigkeit der frem dländischen Gewehre. —  Hierüber nur 
w-euig Verlässliches bekannt; doch lassen sich auf Basis der Daten be­
züglich Anfangs-Geschwindigkeit und specifiseher Querschnitts-Belastung 
folgende Schlüsse ziehen:

Das deutsche, russische und französische Repetier-Gew^ehr sind 
dem österr.-ung. Repetier-Gewehr ballistisch so ziemlich gleichwertig;
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das italienische Repetier-Gewehr M. 91 hat günstigere Verliiiltn'sse 
(bessereRasanzmid größere Eindriugmigs-Tiefeu); das russischeBerdan- 
ist dem ßsterr.-ung. Werndl-Gewehr ballistisch äquivalent ; das italie­
nische Repetier-Gewehr M. 70/87 liält die Mitte zwischen dem österr.- 
uug. Repetier- und dem Werudt-Gewehr.

C. österreichische Feld- und Gebirgs-Geschütze.
Reitende Batterien Feld-Kanonen M. 75/90, fahrende M. 75; 

Gebirgs-Geschütz M. 75 und schmalspurige Feld-Kanonen.
Rohr massiv aus Stahl-Bronze; kupfeiaies Ringlager; Schildzapfen 

mit Stahlhülsen bekleidet; Flachkeil-Verschluss. C a lib er : Geb.-Gesell. 
6-ÖOcw; Feld-Gesch. (auch schmalspurige) S'lcm. Züge: Geb.-Gesch. 18 
(breit 8-5»m), Feld-Gesch. 24 (breit Svl mm)-, alle 125 jh» j tief; Drall- 
Länge beim Geb.-Gesch. 30, beim Feld-Gesch. 45 Caliber. Rohr- 
Län ge : Geb.-Gesch. 1'00, Feld-Gesch. 2'0(j m. R oh r-G ew ich t sammt 
Verschluss: Geb.-Gesch. 90, reitendes Geschütz 415, fahrendes 487 ky.

Lafette. Beim Feld-Geschütz aus Bessemer-Stahlblech mit 
Winkel-Eisen verstärkt, beim Geb.-Gesch. aus Eisen-Blech. Hemm- 
Mittel: beim Feld-Geschütz Backen-Bremse mit Schraubeu-Autrieb, beim 
Geb.-Gesch. Heimn-Strick. Größte E le va tio n : Geb.-Gesch. 24; Feld- 
Gesch. 25°; größte D ep ress ion  10°. Durchmesser der R äder: Geb.- 
Gesch. 95, Feld-Gesch. 137 cm.-, Lafeften-Winkel 30'5°.

Protze beim Feld-Geschütz: schmiedeisernes Gestell, Kasten aus 
Stahlblech; complet ausgerüstet beim reit. Gesch. 760, beim fahrenden 
870 kg schwer.

Das ganze Geschütz. Größte B re ite  1-87»?. Größte H öhe: l'SOm, 
Munitions-Wagen 2'05?n. Län ge des abgeprotzten Geschützes (vom 
Rohikopf aus) Geb.-Gesch, l'5.57, Feld-Gesch. 3'445i/i. Gesainmt-Länge 
des Fuhrwerkes (von der Deichsel-Spitze bis zur Rohr-Mündung bei 
horizontalem Rohr bezw. bis zum hintersten Punkt der Brems-Kurbel):
8 9wi, Munitions-Wagen 7'97 «i. G ew ich t des complet ausgerüsteten 
Geschützes ohne aufgesessener Mannschaft: (fahrende Batterien je 
5 Mann) Geb.-Gesch. 200, schmalspurig 1471, reit. 1-691, fahrendes
1- 9-48/.'</; Munitions-W'agen (exclus. Geb.-Gesch.) analog 1'432 bezw.
2- 283 bezw. 2'281 kg.

Das Geschütz als Fuhrwerk. Geleis-Weite: Geb.-Gesch. 
(Gabel-Deichsel) 0-7, schrmalspurige Gesch. 1'13, Feld-Gesch. l'53m. 
Achs-Freiheit .16 ; Deichsel-Freiheit aufwärts 55°, abwärts 90°. 
Lenkungs-WGiikel 86°; Breite des zum Umkehren erforderlichen 
Raumes (beim Feld-Geschütz) 6-53«». Per Geschütz und Munitions- 
Wagen bei schmalsp. Batterien 4 (starke), bei reit, und fahrenden 
Batterien 6 Zug-Pferde. Zug-Last per Pferd: Seite 17. Zug-Wider­
stand, welcher durchschnittlich ein Pferd bei 01 Reibungs-Goefficient 
zu überwinden hat: reit. Geschütz 28'2, fahrendes 32'5 kg.
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Geschosse. Granate. Sprengladung: Geb.-Gesch. 95, Feld-Gesch. 
215_<7. Granat-Zünder. Anzahl wirksamer Spreng-Stücke: Geb.-Gesch. 
02 (ferner 34 unter 13 g), Feld-Gesch. 119 (ferner 55 unter 13 £r). 
Gewiclit des vollkommen adjustierten Geschosses analog 2'882 bezw. 
t)'3t) li'g.

Shrapnel. Sprengladung (und Anzahl Füli-Geschosse): Geb.- 
Gesch. 37 f/ (65 Füll-Geschosse); Feld-Gesch. 905' (154 Füll-Geschosse); 
letztere beim Feld-Gescliütz aus Hnrt-Blei, lOf/ schwer. Geb.-Geschütz 
einfachen Zeit-Zünder, Distanz - Ertrag 2.500 Scludtte; Feld-Gesch. 
Doppel-Zünder, Brenn-Dauer 13 Secundeu,Distanz-Ertrag 4.500 Schritte. 
Summe der wirksamen Spreng-Stücke und Füll-Geschosse: Geb.- 
Gesch. 79, Feld-Gesch. 195. Gewicht des vollkommen adjustierten 
Geschosses 3’ J98 bezw. 6'5 kg.

K artä tsch e . Anzahl Füll - Geschosse (Blei-Antimon, 45'8_  ̂
schwer): Geb.-Gesch. 48, Feld-Gesch. 120. Ertrag analog 500 bezw. 
700 Schritte. Gewicht 3’ 148 bezw. 7'50 kg.

Patron en : beim Geb.-Gesch. 0’35 kg Schwarzpulver, beim Feld- 
Gesch. 0'44 kg 2 mm Geschützpulver M. 93 (Sprenggelatin-Pulver).

Zur Bekämpfung nicht sichtbarer, iiinler Deckungen hotindlicher Truppen 
niul fftr das Zerstören fester Oiijerte werden E c r a s i t - G r a u a t e n  mit 
DoppoI-ZOndor eingeführt.

Zur Ansrüstnng geliören amdi Qcm S t a li I - G r a n a t e n atme Zünder, 
welche für bosnndero Zwecke (Zerstörung sehr wddcrstiuidslähiger Ziele, 
wie gepanzerte Gasoination n. dgl.) liereit gehalten rvordon.

Ballistische Daten für das Feld-Geschütz. G eschoss - A n fa n gs- 
G esch w in d igk e it (für das Granat-Schießen): 448 m.

A b ga n gs -W in k e l (auf die Visier-Linie bezogen) bei der Gra­
nate: auf 500 Schritte 0° 35’, auf 1000 Schritte 1° 17’, auf
1.500 Schritte 2° 6’, auf 2.000 Schritte 3° 2’, auf 2.500 Schritte 4° 5', 
auf 3.000 Schritte 5° 17', auf 4.000 Schritte 8° 2', auf 5.000 Schritte 
11° 20' auf 6.000 Schritte 15° 20'.

Der Eie va tio  ns-W inkel ist um je 8' (Erhebungs-Winkel) kleiner, 
also auf 6.000 Scliritte 15° 12'. Da die Ricbt-Maschine 25° Elevation 
zulässt, kann man ohne besondere Vorkehrungen bis auf etwa 
7.000Schritte schießen. Größte Schuss-D istanz eDvaO.OOO Schritte.

S ch e ite lh ö h e  der tiefsten Bahn der Garbe von Granat- 
Bahnen: auf 1.000 Schritte 4‘2 m, auf 1.500 Schritte l l ' l  vji, auf
2.000 Schritte 22'1 w , auf 2.500 3S*lwi, auf 3.000 Scliritte 6M  m.

E in fa ll-W in k e l bei der Granate: auf 500 Schritte 0° 38',
auf 1.000 Schritte 1° 31’, auf 1.500 Schritte 2° 3S', auf 2.000 Schritte 
3° 58', auf 2 500 Schritte 5° 33', auf 3.000 Schritte 7° 22’, auf
4.000 Schritte 11° 43', auf 5.000 Schritte 17° 1', auf 6.000 Schritte 
23° 17’.

E n d -G esch w in d !gk e il der Granate: auf 1.000 Schritte 347 m, 
auf 2.000 Schritte 294 m, auf 3.000 Schritte 260 m, auf 4.000 
Schritte 237 w, auf 5.000 Schritte 221 auf 6.000 Schritte 211 ni.
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500/ß S treuun gen  und to ta l b es tr ich en er  Raum der 
Bahn bei Granaten (für ein 1 m hohes Ziel).

1.500 
2.000
2.500
3.000 
■4.000
5.000
6.000

50*/(i Streuung nach der Bestrichener Raum
Höhe

-

 ̂ Breite Länge —

: 0'4m . . . . 0'4wi . . . 20X . . . . 5()X
0'7m . . , . 0'8m . . . 20X . . . . 30X
I lm, . . . . l'3m . . 22^ . I 9X
l ‘ 7m . . . . 2'lW! . . 24^ . I 4X
2-6m . . . . 3'0i?i . . , . .' 28X ! .’ .’ . lOX

. . 5'9m, . . . 39X . . . . 6X

. . 9 Im. . . . 57X . . . . 4X

. . 13’79?i . . . 77X . . . . 3X

DieGesammt-Streuungen sind das Vierfache der bezüglichen 50 %  
Streuungen.

Winkel des Streu-Kegel: bei der Granate, je nach den Auf­
schlag-Verhältnissen, 40 bis 120°; beim Shrapnel (Füll-Geschosse 
allein betrachtet) 10 bis 15°; bei Ecrasit-Granaten mit Luft-Explosion 
140° und darüber (Vertical-Wirkung).

Wirkung am Ziel. Granaten dringen auf 1.000 Schritte in 
Erde durchschnittlich 2 m tief ein, durchdringen eine 90 cm starke 
Mauer (Ziegeln, im einfachen Kreuz-Verband, mit Gement-Mörtel 
gebunden); in eine 1'32 m starke hölzerne (eichene) Blockwand dringen 
sie 1'06 m tief ein.

S tah l-G rana ten  erzeugen auf l.OOO Schritte in intactem Granit 
Trichter von 26 cm Tiefe und 40 cm äußerem Durchmesser, — in 
Hartguss-Panzer dringen sie 3 cm tief ein. Senkrecht auftreffende Ge­
schosse durchdringen auf 90 Schritte eine 9 cm starke freistehende 
schmiedeiserne Platte, auf 1.000 Schritte eine 6 cm starke derlei Platte.

D ie durch S p ren g-S tü cke  und Fü ll-G esch osse  g e fäh r­
deten  F lächen: bei der Granate auf kleinen (großen) Distanzen 
700 (500) Schi'itte tief, 400 (300) Schritte breit; — beim Shrapnel 
variiert die Tiefe mit dem Wachsen der Distanzen von 900 bis 100 
Schritte, die Breite beträgt auf kleinen (großen) Distanzen 200 (280) 
Schritte. — Eine sehr wirksame Gefährdung ist nur ai;f etwa V,'! der 
angegebenen Tiefen anzunehmen.

Anwendung der Geschoss-Gattungen. — Die ausschließliche Feuer- 
Art ist der Schuss.

Granaten gegen Ziele von geringer Ausdehnung bis etwa 
3.000^, gegen ausgedehnte Ziele bis 6.000^ und noch weiter (vergl. 
„Elevations-Winkel“ ). Über 3.000^ sind Ziele hinter Deckungen schon 
wirksam gefährdet. Gegen widerstandsfähige Ziele ist nur ausnahms­
weise weiter als 1.500^ zu schießen (vei'gl. Ecrasit- und Stahl-Hohl­
geschosse).
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Granaten „müssen“ angewendet werden: gegen feste Objecte 
und außerhalb des Shrapuel-Ertrages. Sie „sollen“ angewendet werden: 
zum Einschießen (wegen guter Beobachtung), zum Üherschießen 
(wegen vorzeitiger Explosionen), ferner wenn große Feuer-Schnellig­
keit erfordert wird (rasche Schuss-Bereitschaft); ausnahmsweise in 
Ermangelung von Kartätschen.

Besonders wirksam sind Granaten gegen Truppen in ge­
schlossener Ordnung und gegen sich bewegende Ziele. Bei vom Feind 
besetzten Gebäuden, Umfassungs-Mauern u. dgl. vorerst die „directe 
Bekämpfung“ des Gegner anstreben; ist dies nicht thunlich, ev. die 
Deckung durchschießen. Auf kleinere Distanzen können Thor-Pfeiler, 
Brücken etc. zerstört werden.

S h rapn e ls ; vortempierte (auf 600^ gestellt) explodieren etwa 
350^ vor dem Geschütz; ihre Wirkung reicht von 400 bis 800 Schritte. 
Darüber hinaus wirken tempierte Shrapnels besser; deren Wirkungs- 
Bereich reicht bis 4.500 (eigentlich 4.900) Schritte; über 3,000^ sind 
nur ausgedehnte Ziele zu beschießen. Über 3.000^ sind Ziele hinter 
Deckungen schon wirksam gefährdet.

Das Shrapnel i.st das Haupt-Geschoss gegen Truppen. Es „muss“ 
angewendet rverden, wenn die Boden-Beschaffenheit und Terrain-Gon­
figuration für die Granate ungünstig sind (weicher Boden, großer 
Einfall-Winkel). Es „soll“ angewendet werden: gegen Truppen, ins­
besondere innerhalb 3.000^, bei guter Beobachtung jedoch seihst auf 
größere Distanzen ; — gegen Ziele hinter Deckungen, da wegen des 
Kegel der Füll-Geschosse die Einfall-Verhältnisse günstiger sind als 
bei der Granate; —  gegen Ziele von geringer Tiefe (Infanterie in 
zerstreuter Ordnung, Batterien in Feuer-Linie u. dgl.); —  (wegen der 
bedeutenden enfilierenden Wirkung) zum Beschießen von Zielen 
geringer Breite und großer Tiefe (Fuhrwerks-Golonnen u. dgl.); — 
(wegen der großen Tiefen-Wirkung) wenn keine Zeit für das Ein­
schießen vorhanden (das Ziel nur kurze Zeit sichtbar) ist; — vortem­
pierte Shrapnels und

K artä tsch en  zur Abwehr unmittelbarer Angriffe auf die Batterie. 
Die Wirkung der Kartätschen reicht auf ebenem, festem Boden bis 
700 Schritte.

D. Fremdländische Feld- und Gebirgs- 
Geschütze.

Deutschland: re iten d e  und fah ren de  B a tter ien . Galiber 
88 cm. Mantel-Rohr aus geschmiedetem Tiegel-Guss- (neuerer 
Zeit Nickel.-) Stahl, 2-1.in lang; Rundkeil-Verschluss. Lafette: Wände 
aus Gusstahl-Blech, versteift durch Uiiibiegen der Wände nach innen; 
D53 Hi Geleis-Weite; Seil-Bremse. Stählernes Protzen-Gestell, Protz-
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Kasten aus Stahl-Blech. Complet ausgerüstetes Geschütz (ohne Mann­
schaft): reitendes 1.850, fahrendes 1.980 l-g.

Batterie: 6 Geschütze, 9 Munitions-AVägen; Lafette2 (Kartätschen), 
Protzen 30, Munitions-Wägen 75, per Geschütz im ganzen 1 4 7 Ge­
schosse. Bespannung G Pferde; auf jedem fahrenden Geschütz werden 
5 Mann foidgebracht. Zug-Last per Pferd (ohne Mannschaft): beim 
reit. Geschütz 30S, beim fahrenden 330 hg.

Granate mit Percussion-Zünder; 4-42 m Anfangs-Geschwin­
digkeit; 150 bis 180 wirksame Spreng-Btücke. —  Shrapnel mit Doppel- 
Zünder (13'5 Secunden Bi’enndauer), 311 Füll-Geschosse und Spreng- 
Btücke, Distanz - Ertrag 3.500 m. ■— Kartätsche 76 Füll-Geschosse. 
Erti’ag 400 m, —  Neuestens ist ein die bisherige Granate und das 
Blirapnel ersetzendes Gescho.ss eingeführt worden. Zur Be­
kämpfung von nicht sichtbaren Truppen hinter Deckungen und zum 
Zerstören fester Objecte besteht die Spreng- (Ecrasit-) Granate. —  
Rauchschwaches Schießwoll-Pulver in Blättchen-Form.

Russland: re iten d e , le ic h te  und schw ere (fahrende 
B a tte r ien ; die beiden erstellen 8‘ 7, die letztere 10'67 cm Galiber. 
Mantel-Rohr aus geschmiedetem Tiegel-Guß-Ganzstahl von Krupp, ferner 
Obuchoffsche künstlich construierte Ganzstahl - Rohre mit durchgrei­
fender Futter-Röhre; jene der Cavallerie-Kanouen 1‘7 s o n s t I m  lang ; 
Rundkeil-Verschluss. Lafette: Wände aus Gußstahl-Blech, versteift durch 
Umbiegeu der Ränder nach innen; 1'55G m Geleis - Weite; Pufl’ei'- 
Vorrichtung zum Ähschwächen des Rückstoßes. Protze: Gestell und 
Kasten aus Eisen. Gewicht des complet ausgerüsteten Geschützes (ohne 
Mannschaft): reitendes 1.660, leichtes 1.915, schweres 2.160 Ä'̂ r.

(Für die reitende und leichte Kanone ist in letzter Zeit ein Stahl- 
Rohr mit Schrauben-Verschluss eingeführt worden; Galiber 8'6 cm 
leichte Kanone 2'07 m lang, Gewicht 440 hg\

B a tte r ie : reitende 6, fahrende 8 Geschütze; schwere Batterien 
16, reitende und leichte 12 Munitions - Wägen. Munition: reitendes 
Geschütz in der Protze 20, in jedem Munitions-Wagen 55, im ganzen 
also 130 Geschosse; leichtes Geschütz analog 30, bezw. 80, im ganzen 
150; schweres Geschütz 18, bezw. 45, im ganzen 108 Geschosse. Be­
spannung 6 Pferde; auf jedem fahrenden Geschütz werden 5 Mann 
fortgebracht. Zugfast per Pferd: beim reit. Geschütz 276'6, beim 
leichten 319, beim schweren 360 hg.

Granaten mit Percussion - Zünder; Anfangs - Geschwindigkeit 
beim schweren Geschütz 374, beim reitenden 412, beim leichten 442 m,; 
150 bis 165 (beim schweren Geschütz 185) wirksame Spreng-Btücke. 
—  Shrapnels mit einfachem Zeit-Zünder (12 Secunden Brenn-Dauer), 
200 (beim schweren Geschütz 400) Füll-Geschosse und Spreng-SLücke; 
Distanz-Eitrag 3.200 bis 3.400 m. —  Kartätsche 102 (beim schweren 
Geschütz 171) Füll-Geschosse; Ertrag 400 m.
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G eM rgs-G esc  hütz: ßm Galiber. Stiiblerner Mantel mit
Ttundkeil-Verschluss; Pendel-Aufsatz. Lafette: zweitlieilig aus St.abl- 
blech; Geleis-Weite 0'833 ???; größte Elevation 29°, Depression l.ö °: 
llemm-Stricke; dreitheilige Gabel-Deichsel. — Granate mit Percussion- 
Zünder, Anfangs-Geschwindigkeit 275 m, circa 100 wirksame Spreng- 
Stücke: —  Shrapnels mit „10 Secunden-Zünder“ , 1.920 m Ertrag;
■— Kartätsche 96 Füll-Geschosse, Ertrag 425 m.

Frankreich. — Re i t e nd e  Bat t e r i en  8 cm, f ahr ende  9 cm 
Caliber. Künstlich construierte Ganzstahl-Rohre (Kern-Röhren Guss-, 
Ringe Puddel-Stahl); 2*28 m lang; Schrauben-Verschluss; Liederung 
von Bange (plastische Ring-Wulst aus Asbest und Stahl). Lafette: Wände 
aus Stahlblech, Ränder nach außen umgepresst; reitende Batterien 
liölzernes, fahrende dagegen eisernes Protzen - Gestell; hölzernen 
Kasten; Geleis-Weite 1*43, bezw. (fahrende Batt.) 1*525 Backen- 
Bremse mit Seil-Antrieb (System Lömoine). Gewiftit des complet aus­
gerüsteten Geschützes 1.600, bezw. 2.080 leg.

Batterie: 6 Geschütze, 9 Munitions-Wägen. Geschosse: ander 
Lafette 2 (Kartätschen), in der Protze 26 (beim fahrenden Geschütz 
25), in jedem Munitions-Wagen 84 (75), per Geschütz daher 151 (142). 
Respannuni7 6 Pferde; auf dem fahrenden Geschütz werden 3 Soldaten • 
fortgebracht. Zuglast pro Pferd (ohne Mannschaft): 270, bezw. 
353 l-g.

Granaten mit Doppel - Zünder; Anfangs-Gesclroindigkeit 490, 
bezw. (beim fahrenden Geschütz) 455 m; 175, bezw. 250 wirksame 
Spreng-Stücke. —  Shrapnels mit Doppel-Zünder (22 Secunden Brenn- 
Dauer); 175, bezw. 250 Füll-Geschosse und Spreng-Stücke; Distanz- 
Ertrag 5.600 bis 5.800 m. —  Kartätsche 85, bezw. 123 Füll-Geschosse; 
Ertrag 600 m-.

Rauchschwaches Schießwoll - Pulver (von Vielle) ist zur Ein­
führung bestimmt.

Geb i rgs -Geschütz :  8 cm Caliber. Beringtes Stahl-Rohr (Kern- 
Röhre aus Guss-, Ringe aus Puddel-Stahl); Schrauben-Verschluss mit 
Bange-Liederung (w e Feld-Geschütze). Lafette zweitheilig aus Stahl­
blech: 70-68 m Geleis-Weite : größte Elevation bei ganzer Lafette (bei 
abgetrenntem Protzstock) 23 (33), größte Depression analog 12 (2) 
Grad; Scheiben-Bremse; Gabel-Deichsel. — Granate mit Doppel- 
Zünder, 257 m Anfangs - Geschwindigkeit, 155 wirksame Spreng- 
Stücke; —  Shrapnels mit Doppel-Zünder, Ertrag 3.700 « i;  —  Kar- 
Lätsche 85 Füll-Geschosse, Ertrag ?.

Ita lien .—' R e i t e n d e  und l e i c h te  ( f ahrende )  B a t t e r i e n  
7*5 cm, s chwere  (fahrende),  B a t t e r i e n  8*7 cm Caliber. Massive 
Rohre aus Stahlbronze (Hartbronze), stählernes Ringlager; bei reit, und 
leichten Batt. 1*78, bei schweren 2*05 m lang; bei ersteren stählernen 
Rundkeil-, bei letzteren bronzenen Flachkeil-Verschluss. Lafette; Wände 
aus Eisen-, hezw. Stahl-Blech mit nach innen umgebogenen Rändern: 

Handbuch. 21
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Geleis-Weite bei reitenden Batterien 1’366, bei fahrenden 1'54 «i; 
Backen-Bremse, bei 7 m  Batterien mit Hebel-Antrieb, sonst Schrauben- 
Antrieb. Prot/e: Gestell bei 7 cm Batterien aus Eisen und Holz, sonst aus 
Stahl; Kasten aus Holz. Gewicht des complet ausgerüsteten Geschützes 
(ohne Mannschaft): reit. Batterien 1.552, leichte 1.280, .schwere 
1.920 hj.

Batterie: 6 Geschütze und 6 Munitions-Wiigeu. Geschosse: an der 
Lafette 2 (Kartätschen); in der Protze leichte (reitende) Batterien 40 
(42), schwere 34; im Munitions-Wagen 100 (97), bezw. 94; daher pro 
Geschütz 142 (151), bezw. 130. Bespannung: leichte Batterien 4, 
reitende und schwere 6 Pferde; beim 7 cm Geschütz Averden 4, beim 
9 nn Geschütz 5 Soldaten fahrend fortgebracht. Zuglast per Pferd 
(ohne Mannschaft): reitende Batterien 259, fahrende 320 leg.

Granaten mit Percussion - Zünder; Anfangs - Geschwindigkeit 
beim 7 cm GeschützM^32, sonst 455 130, beim schAveren Geschütz
160 Spreng-Stücke. —■ Shrapnels mit Doppel-Zünder (16 Secundeu 
Brenn-Dauer); beim 7 cm Geschütz ?, beim 9 cm Geschütz ?. Füll-Ge 
schosse und Spreng-Stücke; Distanz-Ertrag 3.900, bezAA-. 4.200 m. — 
Kartätsche 126, bezAA'. 226 Füll-Geschosse; Ertrag 500, bezAA'. 600 m.

RauchscliAA'aches Sprenggelatine-Pulver (Filit).
Geb i rgs-Geschütz :  7*5 cm Caliber. Massives Rohr aus Stahl- 

bi'onze; Flachkeil-Verschluss aus Stahl. Lafette: aus Stahlblech mit 
Puffer-Vorrichtung (System Engelhardt), 0*71 m Geleis-Weite, größte 
Elevation (Depression) 20 (10) Grad; Hemm-Stricke; Gabel-Deichsel. ■— 
Granate mit Percussion-Zünder, 256 m Anfangs-GeschAA*iudigkeit, 
130 Avirksame Spreng-Stücke; — Shrapnels mit Doppel-Zünder, 
Ertrag 2.600 m\ — Kartätsche 126 Füll-Geachosse, Ertrag 350 m.

XXII. Teclniisclie Arbeiten.
A. Erd-Arbeiten.

A n z a h l  W e r k z e u g e ;  Infanterie Seite 6, Jäger Seite 8, Cavallorie 
Seite 10, Artillerie Seite 17, Pionnier-Trnppo Seite 28, .Sch.anzzciig-Ooloniien 
.Seite 30. Bei Werkzeug-Requisitionen kann man in sehr wohlliabendeji Gc- 
güiiflen, A v e n n  die Bewohner meist Feld- und Garten-Cidtur troiheii, in einem 
Dorf von .500 EimAmlmorn vorfinden: 60 Krampen, 200 Seliaufeln, 50 Hacken, 
00 Sägen; requiriertes Werkzeug in der Regel mindere Dualität.

Erd-Kategorien. Le i ch te s  Erdre i ch :  Humus, Saud, Garten- 
imd Feld-Erde, überliaupt Material, Avelches sich durchaus mit der 
Schaufel hearheiteu läs.st. — Mi t t l e res  Erdre ich:  lehmiger Roden, 
festgewachsener Letten; auf 2 Krampen 3 Schaufeln. — Schweres  
Erd rei ch :  fe.ster Thon, Kalk-Boden, grober Schotter; auf 3 Kr.ampen
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2 Schaufeln. Lockerer, mittlerer und fester Felsen kann durch Brech­
oder Spreng-Arbeit gelöst werden.

Böschungs-Winkel: Sand 30 — 40°, Damm-Erde 40— 45°, Geröll 
35—45°, Lehm 30—45°, Stein-Schüttung 45 — 50°. Principiell jede 
Böschung so flach als möglich, um Abrutschungen zu vermeiden. 
Böschungen, welche steil sein müssen (z.B. innere Brustwehr) bekleiden.

Arbeits-Raum: per Arbeiter l '5 0 « i  (2^) breit. Durchschnittliche 
Wurfhöhe; gewöhnlicher Arbeiter 2 m, geübter 3 m. Durchschnittliche 
Wurf-Weite: gewöhnlicher Arbeiter 2'5m, geübter 4m. — Bei fortifica- 
torischen Arbeiten; unter 2‘5m Sohlen-Breite des Graben eine Reihe, 
über 2'5m zAvei Reihen Arbeiter. Höchstens zwei Arbeiter-Reihen 
können Erde nach derselben Richtung werfen. Dichteste Anstellung: 
wenn der Graben unter 2’5 in breit ist, 1'5^ per Mann; bei breiteren 
Gräben 2^ per Rotte. —  Arbeiter-Partien: je 8— 16 Mann unter 
Commando eines Unterofficiers.

Arbeits-Leistungen. Es hebt durchschnittlich in mittel festemBoden 
per Arbeit-Stunde aus; bei flüchtigen Befestigungen ein ungeübter Ar­
beiter mit vier-stüudiger Arbeit 0'4m'’ , mit zehn-stündiger Arbeit 
0'3m^, ein geübter Arbeiter mit vier-stündiger Arbeit 0'6 m®, mit zehn­
stündiger Arbeit 0-4m3. Bei Feld-Befestigungen (4m Brustwehr-Dicke) 
zu einer zehn-stündigen Arbeit, per Arbeit-Stunde: ungeübter Arbeiter 
0-2 m̂ , geübter Arbeiter 0-3 bei noch stärkeren Profilen, w'enn 
theilweise schon das Verführen der Erde nöthig; ungeübter Arbeiter 
0-14m3, geübter Arbeiter 0-2mS. Geübter Arbeiter: technischer Soldat, 
Infanterie- und Jäger-Pionnier; ungeübter: Infanterist und Givil- 
Arbeiter.

Arbeit-Zeit: normal 10 Stunden täglich (Tagwerk). Alle 3— 4 
Stunden Erholungs-Pausen. Bei 18-stündiger nnunterbrochener Arbeit 
ist einfache, bei längerer Arbeit doppelte Ablösung nöthig; Ablösung 
alle 3— 4 Stunden. Bei Militär-Arbeiten Zeit-Accorde anwenden.

Material-Förderung. Überschaufeln:  9—-12?« Weite oder 4—-6 m 
Höhe; sonst nicht ökonomisch. Per Cubik-Meter für je 2 m Wurf- 
Höhe oder 3 m Wurf-Weite 0-06— OHO Tagwerke. Fördern mit 
T r a g - G e f ä ß e n : ausnahmsweise. Ver füh ren  mit Schieb truhen ;  
am häufigsten; Maximal-Trausport-Weite 150?«; 1?«’ Erde füllt
35— 40 Schiebtruhen. Auf je einen „Lader“ entfallen: bei 15??i Di­
stanz 1, bei 45?« Distanz 2, bei 75?« Distanz 3 „Fahrer“ . Bestimmte 
Wege für die Voll- und Leer-Fahrt anweisen.

Ver f üh ren  mit zwei- und v i e r - r äd e r i g en  Kar ren:  
Hand-Karren fasst 0‘35 m», Wipp-Karren und Erd-Truhe eines vier- 
räderigen Wagen circa 0'5 ?«® Erde. Fahr-Geschwindigkeit 55^ per 
Minute.

Fundierung von Anschüttungen. Bei allen Erd-Anschüt tungen  
soll die Grundlage fest und rauh sein; felsigen Boden rauh machen;

21  Hi



324

bei Hängen durch Abtreppungen oder Verzahnungen das Abrutschen 
verhindern.

Rodungen. Bei Erd-Arbeiten, welche Ifingeren Bestand haben 
sollen, werden im Bereich derselben (testrüppe, Hecken, Baum-Wurzeln 
etc. ausgerodet; für ein Längen-Meter Hecken 0'15— 0'25, für ein Ar 
dünnen oder Strauch-Holzes 3’5— 5'25, bei Schlag-Holz mit älteren 
Stämmen 8— 10 Tagwerke.

B. Bekleidung-Arbeiten.
Plackwerk. Rege lm äß ig e s :  4 Mann in 10 Stunden 20»»^ von

0 3 iw Dicke (per m? 0‘2 T.agwerke). W i l d e s  (bei Feld-Arbeiten): 
die 30 cm hohen Erd-Schichten bloß zusammen treten; 2— 3-fache 
Leistung.

Rasen-Bekleidung; in 10 Stunden erzeugt eine Partie zum Rasen- 
Schneiden (3— 5 Mann) 2.000, eine Partie zum Rasen-Stechen (2 Manu) 
Ober 400 Rasen-Ziegeln. Mit Deck-Rasen:  eine Partie (4 Mann) in 
10 Stunden 36 m?, für 1 m? circa 20 Rasen-Ziegeln. Mit Kop f -Rasen :  
dieselbe Leistung; für 1 m? circa 45 Rasen-Ziegeln.

Luftziegel-Bekleidung; 1 Maurer und 2 Handlanger in 10 Stunden 
10 einer O’ l öm dicken Mauer.

Sand- (Erd-) Sack-Bekleidung; 3 Mann füllen per Stunde 30— 50 
Säcke, 4 Mann bekleiden per Stunde 5— 7 auf 1 m  ̂ kommen 
18— 20, auf Im® 50 Säcke. Säcke 60cm lang, 40ctb breit, dürfen nicht 
stramm gefüllt werden.

Bekleidung mit Flechtwerk; Böschung höchstens 10 zu 1, Höhe 
l '5m; sonst Absätze einschalten. Ein Mann haut in 10 Stunden 36 
Reisig-Bünde, jeder 4 m lang, 30cm dick, 10— \^l'g schwer; 50— 60 
gehen auf einen zweisp. Wagen. Fünf Mann bekleiden per Stunde 
2-5m®. Ein Mann erzeugt täglich circa 60 circa 2m lange Pflöcke. Mit
1 Bund Reisig bekleidet man 1 m®.

Bekleidung mit Hürden; eine Hürde 2'5— -3m® Fläche; wird von 
4 Mann in 3 Stunden erzeugt. Für Im® Hürde 2 Reisig-Bünde, auf
2 m Länge 9 Pflöcke. Vier Mann können in 1 Stunde 2— 3- Hürden 
setzen und verankern. Erd-Anschütten; Partien von 6— 8 Mann.

Bekleidung mit Faschinen; Böschung höchstens 6 zu 1. Höhe 3m. 
Eine Partie (3 Mann per Bank) erzeugt eine 6 m lange Faschine in 
1 </a bis 2 Va Stunden ; eine 4m lange Faschine auf einer Noth-Faschinen- 
Bank in 25 — 30 Minuten. Eine Wippe wird von 4 Mann in 1 Stunde 
erzeugt. Auf 2 m Faschinen-Länge 3 Bund Reisig. Eine Bekleidungs- 
Partie (6 Mann) legt bei Böschungen bis l'5m  Höhe 15 — 18, bei 
höheren Böschungen 10— 12 Längen-Meter Faschinen in der Stunde.

Bekleidung mit Körben. Sappen-Korb: 0‘6m Durchmesser, 0'75m 
Höhe, l ‘5cm starkes Geflecht; kleiner Schanz-Korb 0‘64m Durchmesser,
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Iw  Höhe, 3C7ft starkes Geflecht; grosser Schanz-Korb 1*28?« Durch­
messer, 2 m Höhe, 3 cm starkes Geflecht.

Arbeits-Partie: für Sappen- und kleinen Schanz-Korb 2 Flechter 
und 1 Zureicher; für großen Schanz-Korb 3 Flechter und 2 Zureicher. 
Ein Sappen-Korb wird in li/s, ein kleiner Schanz-Korb in 3— 5, ein 
großer in 8 — 10 Stunden erzeugt. Material: für Sappen-Korb 2, für 
kleinen Schanz-Korb 3, für großen 10 Stück 0’3w dicke, 2w lange 
Reisig-Bünde; für Sappen-Korb 8, für kleinen Schanz-Korb 7, füi- 
großen 11 Pflöcke; dann noch Wieden. Eine Partie (4 Manu zum Körbe- 
Selzen, 2 Mann zum Ilerbei-Schaffen der Erde, 2 Mann zum Füllen) 
kann  ̂ wenn die Bekleidung nur einen Korb hoch werden soll, per 
Stunde 8 kleine oder 2 große Schanz-Körbe setzen (entspricht 
5'12w2 Böschungs-Fläche), in jeder höheren Lage nur davon.

C. Holz-Arbeiten.
Holz-Gattungen. Bau-Hol z :  Eiche, Tanne, Lärche, Fichte (Akazie, 

Ulme weniger). Wasser-Bau:  Eiche, Lärche, Kiefer, Ulme, Erle. W a g ­
ne r -A rbe i t en :  Buche, LTme, Esche, Birke, Rüste. Werkzeug-  
St i e l e :  Akazie, Esche, Ulme, Buche.

Kennzeichen guten Holzes. Am  Stamm: schlanker, kräftiger 
Wuchs, gleichartige Rinde, gesunder, nicht dürrer Wipfel; beim An­
schlägen mit der Hacke heller Klang. Untersuchung des Inneren durch 
Anbohren. B ei g e f ä l l t e m  H o l z :  gleichartige Lage und Beschafl'eu- 
heit der Jahres-Ringe, reine Farbe ohne Flecken, heller Klang beim 
Anschlägen mit der Hacke.

Holz-Fällen: schwache Stämme bis 20c?n Durchmesser mit der 
Hacke, stärkere mit Hacke, Säge und Keil. Sprengen nur unter beson­
deren Umständen und bloß bei weichen Holz-Gattungen. Zum Fällen 
stellt man Partien von je 4 Arbeiter 25 w von einander auf. Eine Partie 
kann in 10 Stunden fällen: 200—240 Stück 10— 15m  dicke, oder 
SO— l̂öO Stück 15— 25m  dicke, oder 40— GO Stück 25— 40 m  dicke, 
oder 20—30 Stück 40— 50 c?« dicke, oder G— 15 Stück 50— 75 m  
dicke Stämme. Zum Abästen 1 — 1 i/a der zum Fähen nötbigen Zeit; 
2 Pferde schleppen 1— 3 Bäume 1.000^ und machen diesen Weg 
10— 12 mal im Tag.

D. Straßen-Bau.
Feldmässige Tracierung. Bei Neu-Anlagen die Trace in eine Karte 

(1 : 25.000) oder in ein Croquis (1 : 25.000 bis 1 : 10.000) einzeichnen. 
Hierauf Recoguoscierung und Rectificierung der Trace nach Terrain, 
Details; Aufnahme von Quer-Profilen. Schwierige Terrain-Strecken, 
welche die Straße passieren muss, näher beschreiben. NRellement mit 
constautem Gefall und vom Sattel ausgehend; Höhen, welche der Straßen-
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Zug erreicht hat, uicht ohne Grund verlassen (Minimum au Gefälls- 
Wechsel). Straße möglichst kurz; große Einschnitte und Aufträge, 
ebenso Kunst-Bauten vermeiden. In Thälern ober dem höchsten Wasser- 
Stand bleiben: in der Ebene keine geraden Strecken über 4fkm.

Profil. Breite für ein Geleise 2'5i«, für Doppel-Geleise 5m; Ban­
kette 1— 2m; Fahrbahn gesattelt ( ‘/so— Vse ¿er Straßen-Breite). 
Freie Höhe ober der Straße wenigstens 3m. An Berg-Abhängen neigt 
sich die Straße gegen die Berg-Seite, neben Dämmen nach der vom 
Damm abgewendeten Seite; in Ortschaften auch gegen die Straßen- 
Mitte. Se i ten-Gräben 0'5 — 0'8m Sohlen-Breite und Tiefe; Gefälle 
1 Va— St e i gungen:  für kurze Strecken nicht mehr als 5»/o, für 
längere 3-30/o, im Gebirg 6 — S«/« (dafür stellenweise horizontale 
Strecken); bei Steigung selbst auf kurze Strecken Vorspann nöthig;
bei 16“/o können Fuhrwerke nicht mehr fortkommen.

Fahrbahn.  Schotter-Straßen: 32 cm hoher Fahrbahn-Körper aus 
3 Schichten. Sclilägelstein-Straßen: unterste Schichte 10 cm, die beiden 
oberen je 8cm. Straßen mit Grund-Bau: zwischen den 40— 50 tm» 
hohen Leisten-Steinen der Grund-Bau; 25 cm Stein-Pflaster, darauf 16 cm 
grober, sodann 8 cm Schlägel-Schotter.

Dnrchschnitllicli sind jährlich für die Erhaliimg eines Kilometer einer gut 
gebauten Straße, bei starkem Vorkehr für Jeden Meter der Fahrbahn-Breite, 
15-5 m-* Schotter erforderlich. Andci'seitri rechnet man, dass 1 Am Straße IDr je 
100 Zugthicro, welche sie benützen, 0-4-2 -5  Schotter (Kies oder Katk) 
braucht. Auf je 4 km Straße mindestens ein Straßen-Räumer.

Colonnen* und Gefechts-Wege müssen schnell herstellbar, ihr 
Grund soll fest und sicher sein; Weg-Breite 5— 15 »i. Größte Steigung 
der Golonnen-Wege lOO/g, der Gefechts-Wege 15<>/(,. Durch Strohwische, 
Wegweiser, bei Nacht durch Laternen oder Fackeln bezeichnen.

Neben-Bauten bei Straßen. Rasten: bei Steigung nach je 
40— 50 m. Mulden 0'30 m tief. Durchlässe 0'5— 1 m lichte Breite und 
Höhe. Futter-Mauern selbst bis 10 Höhe. Ausweich-Plätze 20 mlang; 
bei geradlinigen Straßen in Entfernungen von 500 m. Rad-Abweiser 
in Entfernungen von 5— 8 m. Geländer 1 m hoch. Numerierang an 
Straßen: Säulen für Kilometer heißen „Straßen-Nummern“ ; für Theil- 
Strecken zu je 200 m dienen kleine Steine („Straßen-Markeu“ ).

Ausbesserung von Straßen, Ve rbre i t e rung :  durch Ausweicli- 
Plätze, bei Dämmen durch Abtreppen (den neu angeschütteten Theil 
gut binden), bei Einschnitten durch Abgraben der Seiten-Wände oder, 
wenn diese felsig sind, durch Erhöhen der Fahrbahn. —  Ste i le  
St recken abgraben und Material zu Anschüttungen verwenden (Um­
legung gewöhnlich zeitraubend, daher nur ausnahmsweise); sonst 
Rasten anlegen. — A u s g e f a h r e n e W e g e :  Staub und Koth beseitigen, 
Geleise und Schlag-Löcher mit Schotter ausfüllen; außerdem eine 
10 cm hohe Schotter-Schichte über die ganze Fahrbahn. Ge f ro rene 
We ge :  analog. — Sch lechten  Grundbau aufreißeu und neu her­
steilen; falls zu wenig Steine, diese zerschlagen und die Straße maca-
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damisiereu, oder durch Reduciereu der Fahrhabu-Breite Material gevvin- 
uen. — Grundlose Wege ;  Wasser ableiten, Straßen-Koth abziehen 
und Prügel-Weg (Faschinen-Unterbau) herstellen. Bei Zeit-Mangel: 
Reisig eiuwerfen und darüber Schotter; zur Schonung der Pferde-Ilufe 
überdies eine Erd-Scluchte. — Unterb roche ne  V e rb in d u n g :  Ver­
legung beseitigen, ev. sprengen. Weg-Durchstiche mit Scheit-Holz, 
Steinen, Reisig, Faschinen oder Erde ausfüllen. Auch Rampen oder 
Überbrückungen anwendbar. — F lücht i g e  W e g - H e r s t e l l u n g e n  
angesichts des Feindes: Beseitigung der hinderlichsten Stellen, Venveu- 
dung des nachstliegenden Material (von Gebäuden etc.).

Sperrung und Zerstörung von Straßen. Hiezu eignen sich: tief 
eingesclmittene Stellen, Hohl-Wege, Ortschaften, dichte Waldungen, 
lasse, Strecken mit Stütz-Mauern, Damm-Straßen, Überbrückungen. 
Diese verrammelt man durch große Stein-Blöcke oder(mit Erde, Dünger, 
Heu, Stroh) beladene Wägen, deren Rüder entfernt werden; ev. im 
letzten Moment anzünden. Bei Waldungen Verhaue anlegen, welche bis 
an ungangbare Stellen reichen. Eine Überschwemmung sehr wirksam. 
Aushebeu von Gräben nur bei Dämmen, welche über sumpfige Stellen 
führen; sonst unwirksam. Zerstören von Brücken das gründlichste 
Mittel, doch nur auf ausdrücklichen Befehl.

E. Zerstören und Herstellen von Eisenbahnen.
ZurUckziehen oder Unbrauchbar-IVIachen der Betriebs-Mitteln.

F ahr-Be tr ie b smi t t e lu  nur dann zerstören, wenn man sie nicht 
selbst braucht oder wenn man sie nicht mehr zurück schafleu kann. 
Locomotive: Abnahme der Dampfstrabl-Fumpe oder Absebrauben des 
Dam])fdom, Beseitigung der Lenk-Slangen, der Siclierheits-V^entile 
u. dgl. Waggons: Beseitigen der Räder und Federn, Durebsägen der 
hölzernen Frames oder durch absichtliche Entgleisung.

S i gn al - E i nr i c h t u n g e n : Beseitigen der Maste optischer Signale; 
Draht-Leitung elektrischer Signale abreißen, venvickeln, Apparate und 
Batterien zurück sebaifen.

Wechse l :  Zungeu-Stücke entfernen; zum Sprengen genügt eine 
an die Wurzel der Zunge gelegte Spreug-Büchse. K r e u z u n g e n :  man 
schlägt jene Nägel und Scbraubeu-Bolzeu, welche die Herz-Stücke fest- 
halten, ab und entfernt letztere; zum Sprengen legt man je eine Spreng- 
Büebse an zwei gegenüber liegende Ilerz-Stücke. D r e h ■ S chei  beu 
und Sch iebe -Bühnen sind nur unter gewissen Umständen in die 
Demolierung einzubeziehen.

Spe i sung -E inr i ch tung en  in Wasser-Stationen: vom Brunnen 
die Kolben-Stange, von der Röbren-Leitung ein gekrümmtes Roln--Stück 
abschrauben und beseitigen, ev. (Spreng-Büchse) zerstören.

Sons t i ge  E inr i chtungen  und Gebäude nur dann zerstöi'eu, 
wenn dies ohne Rücksicht auf den Bahn-Verkehr durch mililärische
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Verhältnisse geboten. Einrichtung von Werks t ä t t en  zurück führen. 
Bei stehenden Dampf-Maschinen die Kolben heraus nehmen.

Zerstören des Ober- und Unter-Bau am einfachsten und bei län­
geren Sti-ecken am ausgiebigsten. Verlegung und Ven-ammelung von 
Dämmen und E inschn i t t en  wenig wirksam; bei letztereü besser 
Verschüttung durch Abgraben der Seiten-Wände auf 10 — 12 iw Länge 
und 1‘5— 2 ?» Höhe. Tunnels am besten dadurch verrammeln, dass 
mau einen beladenen Zug mit 60— 70 km Geschwindigkeit hinein jagt 
und (durch Entfernen der Schienen) zum Entgleisen bringt; wirksamer 
zwei gegen einander fahrende Züge hinein zu jagen.

Z er s tö r en  der Schienen:  der Reihe nach den Oberbau-
Schotter, die Laschen, Nägel, Schienen und Schwellen entfernen; 
Schienen außerdem verbiegen, Schwellen verbrennen.

Boi stündlicher Ablösung können 60 Mann technischer Truppen mit 
40 Handlangern circa 100 vi Ober-Ban in einer Stunde, daher in 10 Stunden 1 km 
Strecke zerstören. Beschleunigung der Arbeit durch Äuswerfen ganzer Geleis- 
fitücke. Soll das abgenommene Material auch verladen und verführt werden; 
15 jtrbeit-Stunden für 1 km Strecke.

Zers tö ren  des Ober-Bau durch die P io n n i e r -Z üg e  der 
G aV a l l e r i e -Reg imen te r .  Zum Sprengen wird der Zug w’omöglich 
in 8 Partien zu 3 Mann getheilt; Abstand der Partien von einander 
wenigstens 200^; Spreng-ßüchsen werden immer an eine Laschen- 
Verbinduug, u. zw. auf jene Seite derselben gelegt, welche dem Stand- 
Punkt der Pferde näher ist (damit die abgesprengten Eisen-Stücke aui 
die andere Seite geschleudert werden). Explosion einer Gavallerie- 
Sprengbüchse erfolgt 60— 80 Secundennach Entzündung der Anfeuerung. 
Alle in einer Eisenbahn-Station vorzunehmenden Sprengungen müssen, 
wenn die zu sprengenden Gegenstände weniger als 400^ von einander 
entfernt sind, gleichzeitig geschehen.

Wieder-Herstellen von Bahnen. Bei v e r l e g t e n  und veram- 
mel t en Stel len,  sowie bei v e rsc hüt te t en  E inschn it ten vorerst 
ein Geleis, hierauf das andere freimacheu. Ve r ra m me lu n g  in 
Tunne ls  durch Verbrennen der Holz-Theile oder durch Sprengen be­
seitigen. Bei g espr en g t en  Tunne ls  geognostische Beschaffenheit 
des über- und anliegenden Terrain, Bau-Art der Wände erforschen; 
Trümmer wegräumen, Zustand der Verkleidungen prüfen; w'ar die Ver­
kleidung schwach (0’7— 1 m), kann ein Provisorium als Blendung ver­
wendet werden, sonst (wenn möglich) den zerstörten Tunnel durch 
provisorische Bahn umgehen. Herstellung von Objecten, des Unter- 
und Ober-Bau und der Station-Einrichtungen obliegt speciell den 
technischen Truppen.

F. Zerstören von Telegraphen.
So viele Stangen als möglich abhauen, daun den Draht entfernen; 

zum Sprengen muss knapp am Fuß einer jeden Stange eine Spreng. 
Büchse gelegt werden. Nachhaltigste Zerstörung; Zerschlagen der Bat.
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terieu und Apparate; von diesem Mittel dürfen jedoch die Cavallerie- 
Pionnier-Züge nur auf ausdrücklichen Befehl Gebrauch machen.

G. Übersetzen von Flüssen.
Brücke n-S te l l en  oder andere  e i gens  her g e r i c h t e te  

Übergänge  über Terrain-Hindernisse werden bei Tag durch blaue 
Fahnen, bei Nacht überdies durch blaue Laternen kenntlich gemaclit.

1. Flirten. Boden muss f est  und eben sein; iun besten grob­
körniger Schotter. Große Steine vorerst entfernen. Ermittelung der 
Furten: wo Gewässer am breitesten, Richtung desselben gerade ist. 
VVAsser-Geschwindigkeit darf l ' 2m  per Secunde nicht übersteigen; 
Maximal - Wassertiefe für Artillerie und Munitious - Wägen 0‘6 »n, 
für Infanterie- und Train-Fuhrwerke 10 w, für Cavaherie m. 
Letztere kann^bis zu 2 m Wasser-Geschwindigkeit 50^ weit schwimmen.

2. Eis-IJberg’äuge. 8 cm dickes Eis trägt einzelne Infanteristen, 
10 cm dickes trägt Infanteristen in Reihen oder mit geöffneten Gliedern 
sowie einzelne Reiter, 15— 18 cm dickes genügt für Feld-, 25 cm dickes 
für Belagerungs-Geschütze.

3. ÜbGrschifleil (Seite 256 u. 261). Bedingungen für die Zulässig­
keit von überschilfungen: keine Inseln und Sand-Bänke: mindestens 
0'8 w Wasser-Tiefe im ganzen Quer-Profil; ohne Untiefen, Stöcke, seiclit 
liegende Felsen, Sporne etc.; günstiges Ufer zum Aufstellen, Ein- und 
Ausschiffen der Truppen (Land-Brücken bei größeren Überschiffungen).

4. Führen. Am Z ug -S e i l :  bei maximaler Wasser-Geschwindig­
keit von 1 m und 160^ Breite anwendbar. Die beiderseits am Vorder- 
Theil (Kranzl) des Schiffes befestigten Seile sind 1 Va so laug, als der 
Fluss breit; laufen über Rohen. Leute an beiden Ufern besorgen das 
Ziehen. Enden der Seile können auch verbunden, das Ziehen vom 
Schiff aus besorgt werden. — Am Schar -Se i l :  dieses an beiden Ufern 
festgemacht, das Schiff gleitet längs desselben (Schlingen, Rollen etc). 
Bei größerer Fluss-Breite das Seil an einigen Zwischeu-Puukteu (Bücke, 
Pfähle, verankerte Fahrzeuge) festhalteu. Bedienung: 2 Mann.

5. K o ll i i io r :  (Wasser-Geschwindigkeit mindestens 1 m) Schar- 
Seil hoch gespannt, Schiff mit der Rolle durch ein Drittel-Seil verbunden, 
dessen Enden abwechselnd am Vorder-und Steuer-Theil festgemacht sind.

(5. F lieg 'eilde B rücken: bei mehr als 1 m Wasser-Geschwindig­
keit. Zwei 20— 28 lange, oben 3— A m breite, wenig floßwändige
Schiffe werden verbunden. Bis zu 56 m Fluss-Breite genügt 1, sonst sind 
3 Anker erforderlich. Gier-Tau gleich der — 2-fachen Fluss-Breite; 
um es über dem Wasser zu erhalten, werden Zillen (Gier-Boote) auf 
40 — 50 m Entfernung unterlegt.. Au beiden Schilfen Steuer anbriugen,

7. K riegs-Brücken .
„Loiclitü“ und „schwere“ Kriegs-Brücken gohöroii zu den ii o r iii a I e n, alle 

audorun zu den u h u o r m a 1 u u Brücken. — P iounier-Truppo haut alle Brücken;
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Tnippen-Pionniere ftlr Stege und nur unter günstigen Verhältnissen für Brücken 
verweudbm'.

Jede no rma le  Brü cken- Equ ip age  besitzt das Gerüth für eine 
53'1 lange, 3'05 m breite „leichte“ — oder für eine lange,
3'05 ?n breite „schwere“ Kriegs-Brücke (8, resp. 5 Brücken-Felder 
;i 6'G4?n) — oder für eine 66 '4«» lange, 3’21 to breite „Brücke mit 
verschmälerter Bahn“ . Auf jedem Wagen der normalen E<inipage ist ein 
Ponton-Theil verladen (auf den Balken-Wägen je ein Ponton-Vorder-, auf 
den Bock- und Requisiten-Wügen je ein Ponton-Mittel-Stück), zusammen 
also 7 schwimmende Unterlagen; nebstdem noch 8 stehende Unterlagen 
(Böcke). — Die Art der Verladung des Kriegs-Brückcn-Gerälhes gestattet 
eine Th e i lu u g  der Equ ipagen  in: halbe Ki'iegs-Brücken-E(iuipagen 
(4 Balken-, 3 Bock-, 1 Requisiten-Wagen) =  2G’f)0 m Länge; — 
viertel Kriegs-Brücken-Equipagen (2 Btilken-, 1 Bock-Wagen) =  13‘25 m 
Länge.

Jede l e i chte  Br i l cken-Equ ipage  theilt sich (vergl. Seite 29) 
in zwei Divisions-Brücken-Trains mit je 4 Balken-, 4 Pfosten- und 
2 Bock-Wägen; jeder enthält das Geräthe für eine 26‘5 m lange „leichte“ 
Kriegs-Brücke. Auf jedem Balken-Wagen ist ein Ponton-Vorder-, auf 
jedem Pfosten-Wagen ein Ponton-Mittel-Stück verladen, zusammen also 
bei der leichten Equipage 8 scliAvimmende und 8 stehende Unterlagen 
tBöcke).

Par k- P la t z  einer nomialen Brücken-Equipage; 80^ im Gevierte. 
— Bed ie nung ;  */„ Compagnie, mindestens fi/a Züge, für 3 Equipagen 
1 Compagnie, für einen Divisions-Brücken-Train 1 Zug.

Leichte Kriegs-Brücken: 5 Trag-Balken per Brücken-Feld. Grüßte 
Belastung; Infanterie-Colomie zu Sechsen. Übergang; Infanterie in 
Doppel-Reihen, Cavallerie und Traglhiere zu Zweien, Geschütze und 
Fuhrwerke einzeln, Schlachtvieh und Remonten partienweise.

Schwere Kriegs-Brücken : 7 Trag-Balken per Brücken-Feld. Größte 
Belastung; Infanterie-Gedränge. Übergang; wie bei leichten Brücken.

Kriegs-Brücken mit verschmälerten Bahnen. Mit dem Geräth einer 
Eijuipage können, wenn örtliche Verhältnisse die Anwendung der ver­
schiedenen Brücken-Ünterlagen gestatten, hergestellt werden: 
bei nur 4 Balken im Brücken-Feld: 2'21 Breite,ßC'4w Brückeu-Länge, 
„ „ 3 „ „ : 1-58 in „ 84-3 »n „
„ „ 2 „ „ : 0'84?m „ 132’75m „

Erstere heißen „ v e rs chm äl e r t e  Kr i eg s -Br  ückeu“ ; werden 
von Infanterie in Reihen, von Cavallerie zu Zweien, von Tragthieren 
und Fuhrwerken einzeln passiert; Schlachtvieh und Remonten nur mit 
besonderer Vorsicht. Letztere beiden Formen sind Reit-und Geh- 
Stege,  nur als äußerste Noth-Mitteln zu betrachten; Infanterie in 
Reihen, Cavallerie und Tragthiere einzeln; Fuhrwerke dürTen nur durch 
Menschen hinüber gezogen werden.
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Aussergewöhnliche Kriegs-Brücken. Ötockwerk-Bockbrücke  u: 
wenn Tiefe des Hindei-uisses einfache Bock-Brücke nicht zulässt; 
Brücken-Bahu höchstens 6'64??i über dem Boden. — Stockwerk-  
Pontonbrücken;  bei hohen Ufern; im Ponton können Bücke bis 
l '6 i«  (unter Umständen auch bis 2‘55 i?i), auf den Ponton bis ‘¿'8 m 
Höhe aufgestellt werden; Brücken-Bahu höchstens 4'8 m über Wasser- 
Spiegel. — K r i egs -Brü cken  mit  mehr fachen  Bahnen:  'I — 3 
leichte oder schwere Kinegs-Brücken unmittelbar neben einander; als 
Landungs-Brücken und bei Überbrückung von Gewässern geringerer 
Breite; Material-Erfordernis größer als für die gleiche Anzahl selb­
ständiger Brücken. — Brücken mit  g en e ig t e n  Bahnen,  größte 
zulässige Steigung: für Infanterie und Gavallerie O'l ni, für Fulirwerke 
ü'4 m, auf längere Strecken 0'3 m auf ein Brücken-Feld. — Zwäng- 
und Se i l -Brücken:  zur Überbrückung von Gi'äben und Schluchten, 
deren Tiefe Unterlagen nicht gestattet: Maximal-Spannweite bei Zwäug- 
(bezw. Seil-) Brücken 14 (25) m.

Grenze der Anwendbarkeit. Bock -Brücken :  bei trockenen 
Hindernissen bis 3'8m (Stockwerk-Brücken bis 6'64w) Höhe über die 
Suhle derselben; über Gewässer bis 2'85 ?u Wasser-Tiefe bei gewöhn­
licher Strömung; äußerste Grenze 2'2m Wasser-Geschwindigkeit bei 

— 2'öm Wasser-Tiefe. — Ponton-Brücken erfordern eiiieWasser- 
Tiefe von mindestens 0’95?ji; bis 2'5m Wasser-Geschwindigkeit können 
die Pontons noch zwei-lheilig verwendet werden, es ist jedoch rathsam, 
wenigstens in den Stromstrich drei-theilige Pontons zu stellen; größte 
zulässige Wasser-Geschwindigkeit 3'2 m.

Durchlässe; aus ein oder zwei Halb- und Ganz-Gliedern; von 
jenen gibt jedes Glied eine 11‘87 m, von diesen eine 18‘5m breite 
Durchlass-Öffnung. Für kleinere Fahrzeuge 8— 12w, für Dampf-Boote 
20 — 25 m, für Remorqueure 40 — 50 m Öffnung erforderlich.

M ateria l-Erfordernis (sammt Reserve). L e i c h t e  (schwere)  
Kr i egs -Br ück en :  für 53m Breite des Hindernisses IV 4 (is/i)» für 
106 m Breite 21/.2 (38/4), für 159 m Breite 3i/a (ßVa »̂ für 212 m Breite 
4“/4 (7>/2)> für je 53m mehr 1 (IS/4) Kriegs-Brücken-Equipageu und 
Vs Reserve.

Zeit-E rfordernis . Bock -Brücken  über trockene Hindernisse 
(bezw. über Gewässer): Vorarbeiten für je 53?« Breite des Hindernisses 
30 — 35 (45 — 50) Minuten; der Brückenschlag für 53m Breite 1'* 20‘ 
(lü 30% für je 53m mehr 40 — 45 (50— 55) Minuten. — Le i ch te  
( schwere)  Ponton-Brücken:  Voi’arbeiten für je 53m Breite des 
Hindei’nisse.s 45— 5̂0 Minuten, der Brückenschlag für 53 m Breite 1*̂  10‘ 
(1>̂  15% für je 53 m mehr 30— 35 (35—40) Minuten.

B ei abnormem Brückensch lag  und e rsc hw er t en  Um­
ständen;  gliederweiser Brückenschlag 0'8 der eben angegebenen Zeit 
(Zusammensetzen der Glieder nicht inbegriffen, wozu die ganze Vor­
arbeit und etwa die Hälfte der Brückenschlag-Zeit erforderlich); —
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Brücken-Heftuugen am Scharseil (am Laad) 1'5 (2) -fache Zeit des 
normalen Brückenschlages; — Stockwerk- Bock- (Ponton-) Brücken 3 
(21/y) -fache Zeit der normalen Bock- (leichten Ponton-) Brücke; — 
Brückenschlag bei Nacht doppelte Zeit als bei Tag; — bei schiefem 
Stromstrich li/g-fache, bei seitlichem oder unterem Wind Is/^-faclie 
Zeit; bei Eisrinnen i/̂ — Vs uiehr. — Große Neben-Arbeiten im Zeit- 
Calcul besonders veranschlagen.

Abbrechen :  im Trockenen circa die Hälfte, über Gewässer Vs 
der Brückenschlag-Zeit; hiezu für Nach-Arbeiten (bis die Kriegs- 
Brücken-Equipageu wieder mai’sch-bereit) mindestens die für Vorarbeiten 
angegebene Zeit.

8. Noth- und halbpermanente Brücken.
B e s c h a f f u n g  d e s  M a t e r i a l  durch Requisition (eingeleitot durch 

aufkliirende Cavallerie) oder nöthigen Falles durch Demolierung von Baulich­
keiten in der Nähe der Bau-Stelle. Am besten Nadel-Hölzer; Eichen vorzüglich 
für Piloten und Schwellen; Pappeln und Weiden geben schlechte Trag-Balkeu. 
Beiläufiges Erfordernis für eine leichte Noth-BrOcko von „L“ Motor Länge; 
11 L  Gurront-Meter mindestens G w lange Balken, 4 L S'Am lange Bretter, 3 L 
Klammern (zum Theil durch Draht oder Sclmür-Stricko ersotzbarl, 3 L wenig­
stens 12 cm lange Nägel, 2 L Schnfli’-Stricke oder Ketten, 5 L Current-Metor 
Piloten (Pfähle, Ständer, Bockfüsse). Für verstärkte Noth-Brücken 10“/«. fOf 
halh-pcriuanonte 25% mehr, für Roit-Stege 10“/« \veniger.

Le i ch te  und ve rs tä rk te  No tb -Brücken  (Ti’ag-Fähigkeit 
analog leichten und schweren Kriegs-Brücken) mit 3 m, mindestens (nur 
bei Material-Mangel) 2'5m Fahrbahn-Breite; im Anschluss an eine 
Kriegs-Brücke dieser gleich breit (3-05 m). Leichte Noth-Brücke für 
gedrängte Infanterie-Colonne und alle Arniee-Fuhiwerke; verstärkte für 
Lufauterie-Gedränge. Maximal-Wasser-Gescbwdndigkeit 3 m.

Sp re ngw erk e :  Noth-Brücken bis 9m (sonst bis 15w) Spann- 
Weite ohne, bis 18 m mit Spann-Riegeln. Sprengriegel-Winkel nie 
kleiner als 30°. Spreng-Bänder, Unterzüge, Spann-Riegeln, Klammern.

I l ä ng we rk :  Noth-Brücken bis 9m (sonst bis 15 m) Spann- 
Weite einfaches, bis 18 m doppeltes Hängw'crk. Winkel der lläng- 
Bänder 30°. Häng-Bänder, Häng-Säulen, ünterzüge, Eisen-Bänder.

Zwäng  werke;  bis 9 m Spann-Weite einfache, bis 14m doppelte 
Zwäugwerke anwenden; beim einfachen Zwäugwerk kreuzen sich die 
Balkon auf 1/3 der Länge. Balken, Schweller, Pfosten, Seile etc.

A r b e i t s - L e i s t u n g e n :  Noth-Brücken bis 50 Brücken-Länge
5 m per Stunde, falls genug Arbeiter vorhanden, Wasser-Geschwindigkeit nicht 
über 2 m, Material vorbereitet und Zwischen-Üntorlagen nicht über 4 m hoch sind.

Einfache (oder Ufer-) Brücke. Material: 2 Land-Schw^eller (3'5 bis 
3'7mlang), 4—5 (bei doppelter Fahrbahn 8— 10) Trag-Balken (um 
2‘4—2'8m länger als die Breite des zu überbrückenden Hindernisses); 
Streu-Hölzer, auch 5 c?«-ige Pfosten, Scbließ-Balken, Pflocke, einige 
Faschinen, Klammern, Nägel oder Schnüre. Belastung der Brücke: 
circa 450 kg per Spannung bei einfachen (bezw. verstärkten) Trägem
6 — 8 (12— 18) m.
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Bock-BrUcken. Bei geringer Wasser-Geschwindigkeit, nnd -Tiefe 
Zimmer-Böcke als Zwisclien-ünterlageu; sonst (bis 2 m Geschwindigkeit 
und 2 m Tiefe) Mauer-Böcke, belgische, oder Goulissen-Böcke. Letztere 
(ähnlich jenen bei Kriegs-Brücken) stellen sechs Zimmerleute in
3 Stunden her. — Brü ckensch lag ;  circa 4 Unteroffieiere und 
32— 34 Mann (Einbau-Partie 6 M., Träger-Partie 8 — 10 M., zwei Bock- 
Partien zu 4 M., Seil-Dirigierer 2 M., Pfosten-Leger 2 M.). Bis zu t m  

Wasser-Tiefe können die Böcke aus freier Hand, bei größerer Wassei’- 
Tiefe mit dem Einbau-Glied (oder mit einem Floß und entsprechenden 
Gerüsten) eingebaut werden.

Schiff-Brücken. Brücken-Decke soll ober dem Wasser stehen. 
Zum Auflegen der Trug-Balken müssen die Schiffe in der Regel (durch 
Befestigung von Schiffsböcken in der Längen-Richtung des Schiffes) 
neingerüstet“ werden; nur selten legt man die Trag-Balken direct 
auf die Bord-W^ände. Schiffe sollen 8— 10 Tonnen Trag-Vei'mögen 
besitzen.

Dieses wird bestimmt: man lässt so viele vollkommen ausgeröstete Sol­
daten in das Schiff steigen, dass Bord-Wftnde 0-24 m vom Wasser abstehen. 
Product der Anzahl Leute mit 75 gibt Trag-Vermögen in Kilogramm.

In der Nähe des Ufer werden die Schiffe mit Seilen an dasselbe 
geheftet, sonst verankert; bei geringer Strömung nur jedes zweite 
Schiff. Anker werden alle in einer Linie geworfen, welche von der 
Brücken-Linie um die zehnfache Wasser-Tiefe entfernt sein soll; ge­
ringste Entfernung 30m. Eiserne Fluss-Anker 60 — 100%, Noth-Anker 
(Mühl-Steine, mit Steinen gefüllte Räder, oder Anker-Kästen, Anker- 
Körbe) 500— 1.000 hg schwer.

Joch-Brücken bis 2‘5m Wasser-Geschwindigkeit und 3m Tiefe. Ein­
fache Pfahl-, Ständer-, Piloten-Joche; Piloten 15—25cm stark. Jedes 
Joch 2 Piloten; bei 7 m Spann-äVeite 3, bei größerer 4 Piloten.

Floß-Brücken aus 2'5m breiten, 12 — 15m langen Flößen. Trag- 
V er mögen eines Stammes: man zieht das absolute Gewicht desselben 
von jenem des "Wasser unter gleichem Volumen ab; Trag-Vermögen des 
Floßes analog. Specifisches Gewicht: weiches Holz circa 0‘5, hartes O'S. 
Trag-Vermögen soll um i/g größer sein, als die Last. Zwei Flöße auf 
einander gelegt und gut verbunden, erhöhen das Trag-Vermögen. Jedes 
Floß erhält Ober- und Unter-Anker. Distanz der Flöße von einander
4 m. Floß-Brücken bis 1’5 m Wasser-Geschwindigkeit anw^endbar.

Fass-Brücken: Trag-Vermögen per Hektoliter 100%. Bier-Fässer 
enthalten meist 1 Hektoliter. Fass-Brücken, welche unseren Normal- 
Kriegs-Brücken äquivalent sein sollen, erfordern Fass-Flöße mit 11 — 12 
Tonnen Trag-Vermögen. Bis 1'5 m W'asser-Gesch^vindigkeit anwendbar.

Brücken aus Danipfschiffahrt-M aterial. Mit Schleppern lassen sich 
Brücken von äußerst fester Gonstruction herstellen, auch dann noch 
benützbar, w’enn der Strom bereits schwaches Treib-Eis führt. Durch­
schnittlich ein Schlepper auf je 18 m Strom-Breite.
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W agen-Brücken: nur für Fuß-Truppen. Leiter-Wägen parallel mit 
Stromstrich in den Fluss stellen; Räder sperren, Bretter darunter.

K orb-B rücken: noch auf V2m  Tiefe bei langsamer Strömung und 
weichem Grund anwendbar (Pflöcke fest eintreiben, in die Korb-Mitte 
einen langen und 10'5cm starken Pflock einschlagen und gegen
das Flechtwerk verstreben; Körbe mit Schotter oder Steinen füllen). — 
Kas ten-Brü cken  (aus Kästen ohne Boden) analog.

Stege: Reit-Steg P 6m; Geh-Steg Im, imNoth-Fall nur ü'Smbreit; 
Feuer-Leitern mit Brettern überdeckt oder 2 über einander geschnürte 
Leitern geben große Trag-Kraft.

9. Eiserne liriicken-Provisorien,
EiffePsche Brücken;  Gitter-Brücken mit unterer Bahn, zum 

Überhrücken von Hindernissen bis zu 21 w  Breite ohne Unterlagen an­
wendbar. Für breitere Hindernisse: stehende Unterlagen (Gruppen- 
Joche) und schwimmende Unterlagen (eiserne, siebeu-theilige Schiffe).

Bei 1-5 Spannweite haben Eiffel-BrQcken die Trag-Fäliigkeit von lialb- 
perm.anenten Brücken, bei 18 m Spannweite jene von verstärkten, bei 21 m jene 
von leichten Noth-BrOcken.

H. Zerstören von Brücken.
Sprengen von  Brücken:  siehe „M. Sprengungen im Feld“ . 

Strategisch wichtige Brücken werden schon im Frieden mit permanenten 
UeraoUerungs-Minen-Anlagen versehen.

H olz-Brücken. Ab tragen ;  Material ins Wasser werfen oder ver­
brennen; in dringenden Fällen einzelne wichtige Theile durchsägen, 
um die Brücke für schwere Lasten unbrauchbar zu machen. —  Joche:  
Piloten nahe am Wasser-Spiegel in ungleicher Höhe schräg absägen. — 
Sch i f f e  durch Anbohren versenken; bei F lößen Verbindungen lösen, 
Balken zersägen, Fässer versenken.

Verbrennen :  Vorrichtung immer unter der Brücken-Bahn (iu 
den Schiffen) anbringen; daher Löcher durch die Brücken-Bahn 
schlagen. Joche bis zum Wasser-Spiegel abbrennen. Stroh, Reisig etc. 
befestige man an die Joche, lege es auf die Streben, begieße oder belege 
es mit Pech, Theer; oder man hänge Gefäße mit Petroleum, Pech etc. 
unter die Ends-Bäume an Ketten auf und zünde diese Vorrichtung an 
mehreren Stellen an.

Holz-,  besonders S chi f f -Brücken können auch durch schwim­
mende Minen („Brander“) zerstört werden.

Eiserne Brücken. Abnehmen von einzelnen Gonstructions-Tlieileu. 
Nur daun ausführbar, wenn die Verbindung durch Schrauben bewirkt 
ist; bei Nieten-Verbindungen nicht. Abnehmen der Quer-Träger nur beim
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System Schiffkorn und Neville möglich. Entfernen der Unterzüge bei 
Hängwerken. Durch Lösung aller sonstigen Schrauben-Verbindungen: 
Schwächung der Construction.

J. Lager-Arb eiten.
W etter-Däeher (aus Stangen und Latten erbaute, mit Stroh, Reisig 

oder Strauchwerk eingedeckte Flug-Dächer), 3 m  lang, 2‘5 m breit, 1'5 
bis 2 ni hoch, bieten Lager-Raum für 5 Mann, welche sich ein derlei 
Wetter-Dach in 2 Stunden herstellen können.

W ind-Schirm e. Am Kopf-Ende der Liege-Stellen werden 1 — D5w 
lange Pflöcke in Abständen von etwa 1 m etwas schräg in den Roden 
geschlagen, mit biegsamen Ruthen u. dgl. verbunden, mit Reisig, Schilf 
oder Stroh bedeckt. Als Grundriss am besten ein der herrschenden 
Wind-Richtung abgewendeter Halbkreis von 3 m Halbmesser; dient für 
10— 12 Mann. Bei größeren Wind-Schirmen kann in der Mitte ein Lager- 
Feuer angebracht werden. 10 Mann können einen Wind-Schirm von Q m 
Halbmesser in 2 Stunden herstellen.

Zelle fü r 10 Mann (18 w®): für 10 Infanteristen oder 6 Berittene 
(mit Sattelzeug); Gewicht 32‘5%/; durch 3 Mann in beiläufig 20 Minuten 
aufzustellen; Abtragen und Zusammenlegen in der halben Zeit. — 
Ze l t  für 30 Mann (57 m^): für 30 Infanteristen oder 20 Berittene 
oder 4 Officiere; Gewicht 190 — 196 durch 6 Mann (Ausheben der 
Gräben nicht gerechnet) in 45 — 60 Minuten aufzuschlagen; zum Ab­
tragen 25 — 30 Minuten.

Lager-H ütten. Runde für 35 Infanteristen oder 32 Berittene, kann 
durch 1 Unterofficier und 10 Mann in 10— 12 Stunden aus Reisig, in 
14— 16 Stunden aus Stroh oder Schilf erbaut werden. V i e r e c k i g e  
Hütte für 36 Mann nimmt 1/3 mehr Zeit in Anspruch als der Bau 
einer runden Hütte; wird höchstens mit dem Passungs-Raum für 
2 Züge erbaut.

Pferde-Barriferen, 1 — D25 m hoch, mit Ringen zum Anhängen der 
Thiere; per Pferd 1'6 m Breite, 3‘2 m Tiefe. Gewöhnlich längs „Linie 
der Pferde“ in Theil-Ständen für je 10— 15 Pferde und mit Zwischen- 
Räumen von 15^ (ein gleicher Zwischen-Raum auch zwischen zwei 
hinter einander befindlichen Reihen von Pferde-Ständen).

Baracken. Wohn-Baracken :  per Mann eine 0'65—0‘9 ni breite, 
2 JH lange Liege ■ Stätte; einfachste Form nach Art der viereckigen 
Lager-Hütten, 36iM lang, innen 6' lOm breit; Belags-Raum für 80 Mann. 
— Sp i t a l s -B aracken :  jeder Kranke ein Belt oder eine Pritsche von 
1 m Breite und 2 m Länge, in Abständen von 0"5 »t; in der Mitte ein 
mindestens 2 w  breiter Gang; Abort immer außerhalb der Baracke; 
Baracken-Länge 30 m, Breite 6'5 »» ; Belags-Raum 30 Kranke. — Stall- 
Baracken für eine oder zwei Pferde-Reihen; per Pferd l ’6 m Breite,
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Länge; Gnng bei zwei Pferde-Reihen 3 w, sonst 2 w. — Maga­

z ins -Baracken nach den jeweiligen Bedürfnissen.
Trink- und T rän k-P lä tze  (vergl. „Lager-Bedürfnisse“ , Seite 193): 

an einem fließenden Gewässer, dort, wo Wasser klar, Grund kiesig ist. 
Per Pferd 2^ Breite; Wasser-Tiefe 0'2 — l'C m. Bequeme Zugänge, durch 
mit Stricken verbundene Stangen oder durch schwimmende Balken ein­
fassen, mit Strohwischen bezeichnen.

Bei Quel len mit nur einer Wasser-Ader: ein rundes Sammel- 
Becken, ungefähr 2 m im Durchmesser und 0'80 m tief, ausheben; 
sind mehrere Wasser-Adern vorhanden, geschieht dies an ihrem Zu­
sammenfluss. Sohle des Sammel-Becken mit einer etwa 20 cm hohen 
Kies-Schichte bedecken; Becken-Wände mit Brettern oder trockenem 
Mauerwerk verkleiden; Becken mit einer Im  hohen Brüstung ein­
fassen. Überschuss an Wasser wird aus dem Sammel-Becken durch 
Rühren oder Rinnen abgeleitet.

Feld-Brunnen (vergl. „Lager-Bedürfnisse“ Seite 195).Niederungen, 
schotterige Einsenkungen in Wäldern lassen auf Wasser schließen. 
Früh und abends Nebel, kreiselnde Dünste bei Sonnen-Aufgang wäh­
rend trockener Witterung, Binsen, Weiden, Erlen, auffallend viele Mücken 
zeigen unterirdische Wasser-Adern an.

E rg i e b igke i t :  70 Hektoliter Wasser per Stunde liefern runde 
Brunnen mit 2 m Durchmesser und 2'2 m Wasser-Tiefe, oder mit 1 m 
Durchmesser und 9 m Wasser-Tiefe; Brunnen mit Quadrat-Grundriss, 
wenn jede Seite die Länge von 2 m bei 1'8 m Wasser-Tiefe, oder von 
1'5 m bei 3'2 m Wasser-Tiefe, oder von 1 m bei 7 m Wasser-Tiefe 
besitzt.

Zur Beui-theilung der Wasser-Ergiebigkeit eines Brunnen muss man 
dessen Inhalt berechnen und den Zufluss binnen 24 Stunden consta- 
tieren. 1 w ’ Wasser gleich 10 Plektoliter.

Wenn der Brunnen nur Trink-, Koch- und Wasch-Wasser liefern 
soll: für jedes Bataillon oder Cavallerie-Regiment 1 Brunnen. Wenn 
auch Pferde getränkt werden sollen: für je 2 Cavallerie-Escadronen
1 Brunnen. — Noth-Bi’unnen: gewöhnlich 2 per Bataillon.

Bau: quadratischer Querschnitt von D3 w  (gewöhnlich 1‘6 m) oder 
1‘9 m Seiten-Länge. Eine Arbeits-Partie (1 Vor-Arbeiter, 2 Gehilfen,
2 Handlanger) benöthigt zur Plerstellung eines Verzuges je nach der 
Boden-Gattung 6— 12 Stunden.

Brauchbarmachen von  Brunnen;  Ausschöpfen, Sohle 20cm 
vertiefen, Kies-Schotter darauf geben. Um das Wasser vor Fäulnis zu 
bewahren, genügen 2 hg Steinsalz; um es zu klären, ein mit Holz-Kohle 
gefüllter Sand-Sack, welcher mit Steinen zu beschweren ist. Hartes 
Brannen-Wasser lässt sich weich machen durch Zugabe von Soda (auf 
7 Liter 1 Ess-Löffel) oder Salmiak (auf Ü5 Liter 4— 5 Tropfen).

Um P fe r de  be i  Fe ld -Brunnen zu tränken:  0‘5 m breite, 
0‘8 m hohe Tröge aufstellen; für jedes Pferd 0'9 m Trog-Länge.
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Nüi ' t l iuu'scl ier Brunnen anwendbar, wenn Tiefe der Wasser- 
Schichte 8 m nicht übersteigt. Bei 6 m tiefer Wasser-Schichte in circa 
2 Stunden hergestellt. Ergiebigkeit: bei reichhaltiger Wasser-Schichte 
17 — 20 Hektoliter trinkbares Wasser per Stunde (d. i. der tägliche 
Bedarf für 850 Mann oder 300 Pferde).

F ilte r: zwei gleich weite Holzgefäße (Bottiche, reine Wein- oder 
Spirituosen-Füsser) w'erden, naclidem mau ihre oberen Böden heraus­
genommen und den unteren Boden des oberen Gefäßes siebartig 
durchlöchert hat, auf einander gestellt. Das obere („Filter-“ ) Gefäß 
wird dann mit einer etvra 3 cm hohen Lage reinen (in Kreuzschichten 
gelegten) Strohes, darüber mit einer 10 bis 20 cm hohen Schichte reinen 
Sandes und zerkleinerter Holzkohle (zu gleichen Theilen gemengt) und 
schließlich mit einer zweiten Strohlage gefüllt. Das in das Filter-Gefäss 
gegossene (zu filtrierende) Wasser durchdringt die Filter-Masse, fließt 
durch den durchlöcherten Boden in das Sammel-Gefäß, aus welchem 
es durch Pipen u. dgl. heraus gelassen werden kann. (Die Filter-Fässer 
sind vor dem Gebrauch mit heißem Wasser auszubrühen, nach zwei- 
bis dreitägiger Benützung gründlich zu reinigen.)

B ade-P lä tze : per Bataillon 10^ breit, 60^ lang; Tiefe des Wasser 
nicht über 1‘25 m (bei rascherem Wasser-Lauf nicht über 1 m), Grund 
fest und schotterig. Grenzen sowie tiefe Stellen bezeichnen. Sch w emm- 
P l ä t z e :  wenigstens 1 m, höchstens l ‘6 «r tief; sonst wie Tränk-Plätze

W asch-P lätze ; 16 zn lange, 2 w  breite Flöße oder feste Wasch- 
Bäuke. Wasser-Tiefe bei festem Grund 0‘5 z«, bei erdigem Grund 1 m, 
Für ein Bataillon genügt eine 15 zzi lange, 2 zzz breite Wasch-Bairk. 
T ro c ke n -P lä t z  e : per Balaillon 20^ Länge, 10^ Breite.

Koch-Anstalten. Koch-Gräben :  2-5 z?z lang; für Koch-Geschin-e 
zu 2 Mann 0'12 z?z, für jene zu 5 Mann 0’17 m breit; auf 0'6zzi Länge 
zunächst des Wind-Einfalles 0'4z?i tief, dann aufsteigend bis zu0'15zzi 
Tiefe. Zur Erleichterung des Luft-Zutrittes erweitert man den gegen die 
Heizgrube gelegenen Grabentheil bis auf 0'36 m und überdeckt diesen 
Theil mit Rasei ziegein oder mit Stäben, welche oben und unten mit 
dicken Schichten von Lehm oder Erde bekleidet sind. Heiz-Grube 0'6z?i 
tief, eben so lang und breit, mit Stufen versehen; zur Ableitung des 
Regenwasser gibt man ihrer Sohle einen Fall gegen den Zugang und 
macht dort einen Sammel-Graben. Rauchfaug aus Rasenziegelri, Lehm- 
Klumpen oder Erde; 0 60 bis 1 m hoch, 012 bis 0'15 m lichte Weite; 
unter der Rauchfang-IIöhlung wird eine kleine Vertiefung für Asche 
ausgehoben. Bei längerer Benützung eirrpfiehlt es sich, je 3 etwas 
längere Koch-Gräben radial in einen gemeinschaftlichen, 1’6— 2z?z hohen 
Rauchfang eiumünden zu lassen; man kann weiters 3 derlei Gruppen 
von je 3 Koch-Gräben mittels 0'15 m tiefer Rauch-Ganäle zu einem 
einzigen, 1‘6 — 2 ?zi hohen, im Lichten 0'3 — 0'35 zu vceiten Rauch fang 
vereinigen.

Handbuch. 22
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Koch-Löcher  für je 8 Koch-Geschirre: 0'9 bis L lO m  lang, 0'^5 
bis 0-30 m breit, 0-40 m tief. Die Kochgeschirre werden paarweise (auf 
Stangen u. dgl.) so aufgehftugt, dass ihr oberer Rand noch einige 
Gentimeter über die BodenfUlche vorragt. Raucliabzugs-Canal mit dem 
Spaten-Stiel u. dgl. ausstechen. Heiz-Grube 0'6 in tief. Heiz-Loch ü'2() 
bis 0'25 m hoch.

Koch-R innen sind beliebig lange, 0‘25 w breite, 0‘ 15 — ü'2»n 
tiefe Gräben, welche in der Wind-Richtung ausgehoben werden; längs 
deren beiderseitigen oberen Rändern stellt mau die Koch-Geschirre auf.

Feld-Küchen werden bei längerem Aufenthalt iu einem Ort 
erbaut; sind im allgemeinen gleich den Koch-Gräben, aber solider 
gebaut und möglichst überdeckt.

Noth-Feld-Backöfen. Offener, ebener Bau-Platz mit bequemer Zu- 
und Abfahrt; gegen Winde und Überschwemmungen geschützt; Wasser 
und Brennholz in der Nähe; womöglich bei Gebäuden, die für den Back- 
Betrieb (derart, dass nach Durchbrechung der Wände die Back-Öfen 
vom gedeckten Raum aus beschickt werden) oder zur Unterbringung 
des dienstfreien Personal ausgenützt werden können. Ofen-Front iu 
einer solchen Richtung, dass die vorherrschemlen Winde den Rauch 
nicht gegen das Mund-Loch treiben und feuer-gefährliche Objecte nicht 
durch Funken bedrohen. Stehen nur Kohlen oder sonstige nicht leicht 
in Brand zu setzende Stoife (grünes Holz u. dgl.) zur Verfügung: eiserne 
Roste (aus Flach- oder Rund-Eiseii improvisiert, iu der Nähe des Mund- 
Loches) mit Aschen-Fall. Gegen Regen die Back-Öfen mit Brettern 
wasserdichten Stoffen etc. abdecken, oder deren Erd-Decke so böschen, 
dass der Wasser-Abfluss beschleunigt wird.

Back-Öfen  über Lehrb  ogen-Gerippe .  Sohle: 0'08 m dicke 
Lage fest gestampften Kies, Ziegel-Stücken u. clgL, darüber gebrannte 
Ziegel oder O’OS m dicker Lehm-Estrich; steigt gegen die hintere Stirn- 
Wand um 0-16?«. Gewölbe aus Lehm tonnenförmig mit 1-lOm Spannung 
und 0-40?« Stich-Hohe, am Schluss O'lömdick. Rauchfäuge aus Lehm 
mit kleiner Neigung nach rückwärts, Öffnung O-fOmim Quadrat, Höhe 
über der binteren Stirn-Viand 0-50 m (wenn Ofen mit Flug-Dach ver­
sehen, 1-OOznüber dasselbe). Stirn-Wände aus Lehm-Klumpen (annähernd 
in Ziegel-Form), vordere 0'30m, hintere 0'60to dick. Mund-Loch (iu der 
vorderen Stirn-Wand) O’SOzn hoch und breit, durch Blech-Tafel oder 
(mit Stroh umwickeltes und gut in Lehm eingehülltes) Brett geschlossen. 
Schießer-Gruben DlOm vertieft, an der Sohle 1'50t?i lang und l'OUm 
breit; Böschung an der Mundloch-Seite möglichst steil, oberer Rand 
0‘25m von der Stirn-Wand entfernt.

Arbeiter-Partie für einen Ofen: 1 Ünterofficier (genügt auch für 
2 — 3 Öfen), 4 Mann; Zeit-Erfordernis (wenn Material zur Hand) 6 — 7, 
erste Ausheizung 6 — 10 Stunden. — Leistungsfähigkeit binnen 
24 Stunden (unter günstigen Verhältnissen) beim gewöhnlichen (for­
cierten) Betrieb: 320 (384) Wecken zu 2 Portionen.
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Back-Öfen über  Fässer  (inil eisernen Keifen, mindestens
1 ■ 1 Sin Spnnd-lturcliniesser). Ein Boden wird heraus genommen, das 
Fass dann mit dem Spund-Loch nncli abwärts fest in den Boden ver­
senkt. ln der Nähe des rückwärtigen Boden in die Fass-Dauben eine 
runde Öffnung (0'08?n Durchmesser) für den Rauch-Abzug. Das Innere 
mit Steinen, Scliotter, Ziegel-Stücken oder Erde so ausfüllen, dass noch 
ein lichter Raum von 0‘6Ü—0'65m Höbe in Mitte des Fasses bleibt; 
darauf (aus Ziegeln oder ü'lOzn dickem Lebm-Eslrich) die Ofen-Sohle. 
Am rückwärtigen Boden und an der Mantel-Fläche mindestens O'lSni 
dicke Lehm-Hülle, welche mindestens O’ lOwi tief in den Boden greift; 
vordere Fass-Öffnung durch eine 0'15 — 0'20to dicke Wand aus Lehm- 
Klumpen, in welcher man das Mund-Loch (0’30m breit und hoch) aus­
spart, schließen. Eber den ganzen Ofen (ausgenommen vordere Wand) 
eine am Scheitel 0'15 — 0'2üm hohe Hülle lockerer Erde.

Arbeiter-Partie; wie oben; Zeit-Erfordernis 3, erstes Ausheizen 
6 — 7 Stunden. — Leistungsfähigkeit: hängt von Fass-Größe ab; man 
rechnet beim gewöhnlichen (forcierten) Betrieb für jeden Wecken zu
2 Portionen G50 (540) cvi~ Herd-Fläche; binnen 24 Stunden unter 
günstigen Verhältnissen 6 — 8 Hitzen.

Back-Öfen aus Lu f t - Z i e ge l n .  Sohle 0'24m Fall; Pflaster aus' 
gebrannten oder Luft-Ziegeln, auch Lehm-Estrich; Sohlen-Bett eine 
O'IGot starke Lage von mit Lehm gemengtem Fies-Scbotter. Widerlager 
aus luft-getrockneten Lehm-Ziegeln, 0'90?n stark; werden zwei Öfen 
neben einander gebaut, Zw'ischen-Widerlager 0'4ö —0'60?n stark; für 
Gewölb-Fuß eine 0 '15i« breite Stufe in Ebene der Ofen-Sohle. Gewölbe 
0'15—0‘30wi stark, 2’OOm Spannung, 0‘707M Stich-Höhe. Stirn-Wände 
aus luft-getrockneten Lehm-Ziegeln; vordere Wand 0'30?», rückwärtige 
0'45m stark. Rauchfänge von den Widerlagern O'oüiu entfernt, 2 00>» 
hoch über rückwärtige Stirn-Wand (bezw. mindestens 1'OOto über Flug- 
Dach), 15/15 Ci?i weite Öffnungen; werden durch 0'15m breite, 0'24to 
hohe Rauch-Abzüge (O'OSm über Ofen-Sohle) mit dem Ofen-Inneren 
verbunden; Regulieren der Ofen-Wärme durch einen Schuber oder Zu­
decken des Rauchfanges mit Ziegeln (einem Stein). Mund-Loch 0’26 m 
hoch; außen 0'48m, innen 0'68?n breit; von einem Gewölbe mit 0'50/n 
Hall)messer überspannt; durch Blech-Tafel oder (mit Stroh umwickeltes 
und gut mit Lehm eingehülltes) Brett geschlossen. Ofen mit 0'32 m 
starker Erd-Hülle umgeben. Schießei’-Grube 0'90??i tief, 0‘6ü?n Sohlen- 
Breite: Vorder-Wand 0'30 vi Anlage.

Arbeiter-Partie für einen Ofen: 1 Unterofficier (genügt auch für 
2 — 3 Partien), 26 Mann (darunter 9 Main er); Zeit-Erfordernis (wenn 
Material zur Hand) 15— 20 Stunden. — Leistungsfähigkeit binnen 
24 Stunden (unter günstigen Verhältnissen): ungefälir 960 Wecken zu 
2 Portionen.

Back-Of  en mit ho r i z on t a l e r  Decke aus Eisenbalin-Schienen, 
e.sei’nen Traversen u. dgl. Sohle, Stirn-Wände, Rauchfäuge, Mund-Loch,

22*
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Schießer-Grube uud ev. Rost-Anlage analog Back-Öfen aus Luft-Ziegeln. 
Widerlager, aus gebrannten oder luft-getrockneten Lehm-Ziegeln, OdJOi« 
stark, 0-40Jii hoch über der Herd-Sohle; mindestens die oberste Schar 
aus gebrannten Ziegeln, oder auf die Widerlagen 1— 2 Schienen etc. 
als Unterlage für die Ofen-Decke. Letztere aus Eisenbahn-Schienen, 
eisernen Traversen, T-Eisen u. dgh, welche quer über den Ofen auf die 
Widerlager so weit von einander gelegt werden, dass zwischen die ver- 
ticalen Stege auf den Fuß der Schienen (bezw. auf die Flanschen der 
Traversen etc.) gebi'annte Ziegeln der Länge nach eingelegt werden 
können. Ofen mit einer 0’32 m starken Erd-Hülle überdecken.

Arbeiter-Partie für einen Ofen: 1 Unterofficier (genügt auch für 
2— 3 Partien), 24 Mann (darunter 6 Maurer); Zeit-Erfordernis (wenn 
Material zur Hand) 10 — 15 Stunden. — Leistungsfähigkeit binnen 
24 Stunden: ungefähr 960 Wecken zu 2 Portionen.

Latrinen: Im  tiefer, au der Sohle 0‘6m breiter Graben mit Sitz- 
Geländer; für je 100 Mann der lagernden Truppe 2*5m Länge des 
Sitzes. Gewöhnlich für jedes Bataillon oder Gavallerie-Regiment eine 
Latrine, in Gestalt eines Rechteckes. Latrinen mindestens 100^ voni 
Lager entfernt, und wo möglich unter dem herrschenden Wind. Bei 
heißer Witterung nach 2, sonst 4— 5 Tagen zuschütten und andere 
Latrinen ausheben. Wo letzteres nicht möglich, die Latrinen gleich 
anfangs tiefer und geräumiger hersteilen; nebstdem überdeckt man 
den Unrath täglich mitAsche oderStroh, welches man anzündet, oderinit 
einer 0'2 m hohen trockenen Erd-Schichte.

K. Flüchtige Feld-Befestigungen.
(Recognoscierung von Gefechts-Feldorn : Seite 296.J
Verwendung der A rbeitskräfte. Jede Truppe arbeitet in erster 

Linie für sich. Besatzung eines Objectes hat also auch lür die tech­
nische Herrichtung zu sorgen, ausgenommen jene Verrichtungen, wozu 
unbedingt Pionnier-Truppen nothwendig sind (Mauern krenelieren, 
Häuser demolieren u. dgl.).

Zutheilung von I n f a n t e r i e  an Pionnier-Truppen nur in takti­
schen Einheiten mit allen Officieren. — P io n n i e r - T rup pen  an 
die wichtigsten Punkte. — I n f a n t e r i e - P i o n n ie r e  einer Truppen- 
Division womöglich bei den Brigaden oder Regimentern lassen, jene 
der Divisions-Reserve an die Stütz-Punkte verziehen, oder Rückzugs- 
Wege hersteilen lassen. — A r t i l l e r i e  hebt für sich Geschütz-Stände 
und Batterienaus, Gava l l e r i e  zu Arbeiten im Vorfeld und in den 
Flanken, besonders Zerstörung von Gommunicationen, Brücken etc.; 
daher bei sonstigen Arbeiten auf diese nicht reflectieren.

Technische Truppen der A r m e e - R e s e r v e  an -wichtigen Brücken im 
Rücken, Colonnen-Wegen etc. arbeiten lassen oder in erste Linie vorziehen.

S c h a n z z e u g - C o l o n n e n  (auch einzelne Wägen derselben) dorthin 
disponieren, wo Infanterie der Pionnier-Truppo zngethcilt ist.
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Deckungen gegen S lah lm ant e l -Ge schosse ,  Sl i rapnel-  
Fi l l lkugeln und die meisten Spreng-S tdcke  der  Granaten  
müssen folgende Stärke liaben (vergl. Seite 312): Erde mit Sand 
oder Steinchen gemengt 0‘75 m, durchnässter Lelnu' 1‘20 m; — 
Sciiotter 0'25 m (Biustwehr-Krone muss mit einer mindestens 10 c?n 
dicken Scliiclite aus Erde, Rasen-Ziegeln, Gras u. dgl. überdeckt 
werden, um die Streuung der von Geschossen getroffenen Stein-Par­
tikeln zu verhüten); —  Heu-Schober und Frucht-Garben 5 m, Dünger­
haufen 2 in; — Schnee (auch wenn gestampft oder gefroren) 3 m; —  
Brustwehr aus Reisig und Holz 2'50m, weiches trockenes (bezw. grünes) 
Holz l'O (0'85) m, hartes Holz 0'75m; — Mauern aus Ziegeln oder 
Stein 0’30, für längere Vertheid'gungsfähigkeit aber 0'45?n; —  Eisen­
platten 0 02, Eisenblech 0'016, Stahlblech 0 01 m.

Gegen G ran at -V o l l t r e f f e r  der Feld-Geschütze:  Erde 
2‘üO bis 33) m (die 9 cm Gtauate dringt 2 m tief ein); Mauern aus 
Ziegeln 1'50, aus Stein 1'20 m (genügende Stärke gegen nicht an­
haltendes Feuer aus Feld-Geschützen); —  Schnee S ?w.

Gegen Granat -Vo l l t r e f f e r  der Be l ag er ungs -Geschütze  
mittleren Calibers: Erde 4 bis 5 m (die 12 cm Granate dringt auf 
1.000 m Distanz 2'45 m. tief ein).

Sh rapne ls i chere  Decke aus Holz und Erde 0'30m (eine 
Lage 3 bis 4 cm dicker Bretter, Hürden, Flechtzaun-Theile u. dgl. 
mit einer 30 cm dicken Erd-Decke); — Holz OH m, nämlich zwei 
Lagen 5 cm starker Pfosten, gekreuzt über einander gelegt und durch 
starke, au den Enden umgebogene Schift-Nägel verbunden (stärkere 
Holz-Decken setzen den Granaten so viel Widerstand entgegen, 
dass letztere in der Decke explodieren, wmdurch die zerstörende Wir­
kung bedeutend erhöht wird).

Brustw'ehr-Höhe (Aufzug) Maximum 3 m. —  Deckungs-  
Höhe für stehenden Mann gegen Sicht 1'80 m, sitzend O'SO m, liegend 
0‘30 m; für ein Pferd 2 m, einen Reiter 2'25 jn, unbespanutes Geschütz 
P40 m. Unter 1 : 6 ist mau gegen iudirecten Schuss, 1 : 3 gegen Wurf 
gesichert.

Gewehr-Scharten 1’8 m über den äußeren Boden. Schieß-Loch 
10 cm breit, 25 cm hoch. Geschütz-Scharten 0‘5 bis 0 6 m breit und 
hoch. —  Tambourieruugeu (2 Reilien Pallisaden) analog.

Einrichtungen zur Vertheidigung. Für In f a n t e r i e :  Aufstellungs- 
Raum per Manu 1^ (75cm). Anschlag bis 30° beiderseits de Senk- 
rechlen noch zulässig. Brust- (Anschlag-) Höhe für stehende Schützen 
bei steiler Böschung 1'3, sonst l '2m; für knieende Schützen analog 
OHO bis 0'80m.; für sitzende Schützen 0'55 m; für liegende Schützen 
0'30m. Banket Breite (Tiefe des Aufstellungs-Raumes) für ein Glied 
O’G, für zAvei Glieder 0'75m.

Gewehr-Scharten Mitte von Mitte 1^ entfernt, muldenförmig; 
innere Scharten-Weite circa 8cm (das Gew'ehr muss bequem eingelegt
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\yerdeii können), außen 20 —25c»i weit. GUicis-Kainin mindestens Im  
unter der Schuss-Linie.

Für Ar t i l l e r i e :  Sockeu-Höhe bei horizontalem Rohr: bei Gebirgs- 
Lafelten 0-Gm,bei Feld-Lafetten Im. Bei 10° Senkungum löcmweniger. 
— Aufstellungs-Raum für Feld-Geschütze: 5m Breite, 5m Tiefe. Be­
streichungs-Winkel beiderseits 45°, Senkung bis 10°. Gefechts-Intervall 
für frei aufgestellte Geschütze 20^, Aveiiu Platz vorhanden 40^; in 
Batterien 10m. — Batterie-Intervall 30^. — Rampen 2‘5m breit, 
G-fache Höhe zur Anlage.

Masken haben durch die moderne Feuer-Wirkung bedeutend an 
Wert geAvonnen, sollen daher möglichste AnAvendung finden.

Hiezu können bereits vorhandene Terrain-Objecte (Aufdämmungen, 
lebende oder Brelter-Zäuiie, Alleen, schmale Waldstreifen u. dgl.) be­
nützt bezw. hergerichtet Averden. Sind solche nicht vorhanden: kleine 
Erd AufAVürfe mit in selbe eingestecktem StraucliAverk, Baumzweigeuetc. 
herrichteu. Masken dürfen den Ausschuss aus den hinter ihnen liegen­
den Deckungen nicht behindern; Entfernung richtet sich nach Terrain- 
Gestaltung, kann bis zu 100 Schritte betragen; möglichst stark Avech- 
selude Entfernungen, damit der Angreifer (durch seitliche Beobachtung 
etc.) nicht die richtige Distanz zwischen Maske und Deckung erfahi-e. 
Zu Masken-Anlagen eignet sich am besten horizontales, ebenes Vor- 
Terrain; aber auch bei auf- oder absteigendem Terrain sind sie vor- 
theilhaft.

Vor Beginn jeder Befestigung-Arbeit die Boden-Erzeugnisse des 
Bau-Grundes (Gras, Strauchwerk, Humus) beiseite Averfen, und damit 
die äußere BrustAvehr-Böschung belegen; eben so die Gewehr- und 
Geschütz-Scharten.

Hindernisse nur vor jenen Stellen, wo ein oftensiA'es Vorgehen 
ausgeschlossen ist, also über ausdrücklichen Befehl auAvenden. 
Empfehlenswert sind: natürliche Verhaue (mindestens 40m breit), 
SchleppA^erhaue (mindestens 6 m breit), liegende Astverhaue (mindestens 
6 m breit) und — bei tiefen Gräben (Dämmen) — stehende Astverhaue 
(Verpfählungen, W^olfsgräben, Eggen etc. sind unAvirksam).

Einrichtung des Schussfeldes. Anzustreben, dass im Vor-Terrain 
der Infanterie- und Geschütz-Stellungen innerhalb der kleinen Schuss- 
Distanzen des GeAvehres (bis 600 Schritte) feindliche ScliAvarm-Linien 
nirgends Deckung finden.

L i ch ten  des V o r -T e r r a in :  Gebüsch-Parcellen von mäßiger
Ausdehnung abstockeu, Material möglichst Avegräumen; — Wein- und 
Hopfen-Gärten abstecken ; durch Verflechten des Material mit Rehen 
u. dgl. Hindernisse schaffen; — Hecken abhauen; — bei Planken, 
Gitter und Staketen die Ständer umliauen, umlegen oder ausgraben; — 
Erd-Anschüttungen, Dämme u. dgl. (doch nur bei genügend Zeit und 
kleinen Profilen) einebneu; — Vertiefungen mit dem zunächst befind­
lichen Material ausfüllen (parallel zur Stellung laufende Gräben glacis-
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artig); —  hohes Getreide oder Gras uiedertrelen; Frucht-Garben, 
Holz- und Steiu-Haufeu etc. aus einander werfen; — Gebäude 
demolieren oder mit ZHudstoff iüllen, um sie im geeigneten Moment 
in Brand zu stecken.

Bezei chnen  der Dis tanzen;  durch gut sichtbare, aber unauf­
fällige Zeichen auf GOO, 1.200 und 2.000 Schritte, insoferne nicht ohne­
dies deutlich wahrnehmbare Objecte annähernd auf diese Entfernungen 
vorhanden sind.

Bese i t i g en  der R i e h t - u n d  Ori en t i e ruugs -Punkte ,  d. i. 
besonders gut sichtbarer Objecte (Bildstöcke, Wegw^eiser etc.), welche 
dem Feind die Orientierung und Beurtheilung der Distanzen erleichtern.

Gangbarttiachen des Gefechts-Feldes wesentlich. Wo sie nicht vor­
handen, herstellen: von den Reserven zu den Haupt-Gefechts-Gruppen; 
hinter der Front Communicationen; Rückzugs-Wege; innerhalb jeder 
Gefechts-Gruppe von den Special-Reserven zur Schwarm Linie.

1. Künstliche Dechniigen mul Schanzen.
Die im folgenden angofOhrten A r b e i t - Z e i t e n  gelten für normale Ver­

hältnisse ; Einfluss iielimoiule Faetoren {ungeübte oder ermüdete Mannschaft., 
schlechter Boden etc.) müsson jeweilig entsprechend in das Calciil gezogen 
werden.

Schützen-Deckungen (Beilage 1) werden dort angelegt, von wo die 
Schwarm-Linie das Vor-Terrain am günstigsten zu bestreichen vermag. 
Grundriss nach dem Terrain; wird daher meist aus gebrochenen oder 
kiummen Linien, für je einen Zug Besatzung, mit entsprechenden 
Zwischenräumen bestehen.

K l e i n e r  Schützen-Graben  (für kuieeude Schützen), gro.ßer 
Sc h ü tz en -G rab en  (für stehende Schützen) siehe Figur 1 und 2. 
Brustwehr 0-45»« hoch, oben heilüuiig 0 757«, unten 1‘50 bezw. 
3771 dick; innerer Graben 050 bezw. I ttj tief, Sohle 0'7ö77i breit 
(obere Breite beim großen Schützen-Graben 1‘25?«): zwischen Graben 
und Brustwehr 0'30 77» breiie Berme am natürlichen Boden (als Stütze 
für den linken Arm des Mannes heim Schießen); äußere Brustwehr- 
Böschung Hach, innere Brustwehr-Böschung und Graben-Wände 
möglichst steil. Scharten 1 Schritt von einander, muklenföimig, 
0-25777, tief eiugeschnitteu. Diese Ausmaße sind nach Bedarf zu ver­
größern.

Sollten Schülzen-Gräheu längere Zeit besetzt bleiben: duicli Ab­
zugs-Grübchen und Sick ergruben für Ahiluss des Regenwasser sorgen, 
oder durch Außegen M>n Bietieiu u. dgl. auf die Graheiisolde die Gang­
barkeit herstellen.

Für das Schießen hei Nacht oder bei starkem Nebel können auf 
wichtige 11 Stieckcn die Gtwcdiie in feste Uiilerlagen (Seite 209) gelegt 
w'erden.
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Traversen (Beilage 1) gegen Schräg- oder Seiteu-Feuer erforderlich: 
in lichten Abständen von etwa 15 Schritten; überliöhen die Deckungen 
um 0'40m; obere Breite O'Güm; untere Breite gleich der doppelten 
Höhe mehr O’GOw; innerer Graben der Schützen-Deckung wird um die 
Traverse herum geführt.

Arbeiter- und (kürzestes) Zeit-Erfordernis: kleiner (bezw\ großer) 
Schützen-Graben, per Schritt 1 Rotte, 1 (bezw. Stunden; per 
Traverse einschließlich des vorne liegenden Brustwehr-Theiles, 7 
(bezw. 8) Rotten, ungefähr dieselbe Zeit.

Schützen-Graben für l i e gende  Schützen (Beilage 1), bei 
gering bemessener Zeit: Brustwehr bloß 0‘80»i hoch, unten l'ÖÜm 
breit. Benne 0'30m; Graben Dreiecks-Profil, OdlOwi tief, oben l ’öOm 
breit;

Bei f e l s i g em  Boden wird die Erde entweder aus einem ent- 
sprecliend breiten inneren und äußeren Graben, oder aus der nächsten 
Umgebung gewonnen; innere Brustw'ehi’-Böschung aus Steinen, Scheit­
holz, Flechtwerk, Fässern u. dgl. gebildet. Bei gänzlichem Mangel an 
Erde: Brustwehr aus mauerartig geschlichteten Steinen.

Abtheilungs-Gräben (Beilage 1) werden, wenn genügend Zeit und 
Arbeits-Kräfte vorhanden, statt der Schützen-Deckungen an jenen 
Stellen angew^endet, welche ihrer Wichtigkeit wegen stärkere! 2-gliederige) 
Besatzungen erhalten müssen; sollen senkrecht auf die Haupt-Schuss­
richtung der feindlichen Artillerie stehen, gute Bestreichung des 
nächsten Vor-Terrain ermöglichen.

Brustwehr 0'95 m hoch, unten 3 m dick, mit muldenförmigen 
Scharten (0'25m tief eingeschnitten); Berme O'SOm breit; Graben im  
tief, oben 2 zw breit, auf halbe Tiefe Stufen (vordere Stufe, zugleich 
Bankett 0'75, rückwärtige O'SOm breit). Zum Schießen hat sich jeder 
Mann in der inneren Bruslw'ehr-Böschung eine Arm-Stufe für das 
Auflegen des linken Ellbogen selbst herzurichten. — Traversen (wenn 
erforderlich): oben 0‘60, unten 2‘50?n dick.

V e r s t ä rk t e r  Ab th e i l u ng s -G räben  (Beilage 2): BrustAvehr 
unten 4??i dick, sonst Avie geAvöhnlicher Ahtheilungs-Graben; Mehr- 
Bedarf an Erde Avird aus einem äußeren (Material-) Graben genommen.

A r b e i t e r -  und  Z e i t - E r f o r d e r n is :  per Schritt 1 Rotte, S'/o 
Stunden; beim verstärkten Abth.-Graben jedoch hiezu im äußeren 
Graben noch auf je 21/2 Schritte 1 Arbeiter; Jede Traverse 12 Arbeiter 
(bezw. Rotten), von denen 10 den Graben ausheben und 2 die Anschüt­
tung regulieren, in derselben Zeit.

B ei f e l s i ge m  Boden Avird die nöthige Erde Avie für Schützen- 
Deckungen gewonnen; größter Theil aus Steinen, darauf (und Avenn 
möglich auch vorne) eine 0'30 m .starke Erd-Schichte.

Hoblbauten (Beilage 2) in allen Deckungen thunlichst amvenden, 
um Schutz gegen Shrapuels (Sprengpartikeln der Brisanz-Geschosse) zu 
erzielen. Hiezu eignen sich: Schutzdecken (Figur 7) aus abAverfbareu
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Brett-Tafeln, Thürflûgelu u. dgl., welche oberhalb der inneren Gräben 
gelegt werden; — Unters tände (feste Einbauten) in grossen 
Schützen- oder Abtheilungs-Gräben (Figur 8 und 9). — Durch diese 
Ilohlbauten darf an benützbarer Feuerlinien-Länge nichts verloren 
gehen. Die Decken bestehen aus 10 bis 12 cm dicken Hölzern oder ein­
fachen Brettern mit circa 30 mn Erde.

Arbeits- und Zeit-Erfordernis: Schutzdecke für .5— 15 Mann, 2— 3 
Arbeiter 1 Stunde; Unterstand (Figur 8) im großen Schützeirgraben für 
10 Mann, 3 Arbeiter 4 Stunden; Unterstand im Abtheilungs-Grabeu 
(Figur 0) für 10 Manu, 3 Arbeiter in 21/2 Stunden. Auch außerhalb der 
Deckungen sind flüchtige Unterstände oder Unterkünfte in 5 bezw. 7 
Stunden leicht herzustellen.

Artillerie-Deckungen (Beilage 3) in der Regel durch die Artillerie 
(A), ausnahmsweise durch Pionniere (P) oder Infanterie (J) ausführen 
lassen.

G eschützs tand mit Schulzgräben (Fig. 10, 11, 12): 6 Arbeiter 
3 (A), 21/0 (P), 41/2 (J) Stunden; ohne Schutzgräbeu: 6 Arbeiter 21/2 (Al, 
1̂ /4 (P)j 3̂ /4 (J) Stunden. — Verstärkter Geschützstand (Fig. 10a und 
13): 6 Arbeiter 5 (A), S'Vt (P), 71/2 (J) Stunden; 12 Arbeiter 21/2 (A), 
l ®/4 |P)j 3̂ /4 (J1 Stunden.

Bat te r i e  (Fig. 14) für 4 —8 Geschütze: per Geschütz dieselbe 
Arbeiterzahl, dagegen an Arbeitszeit um 1 Stunde mehr als bei 
Geschützständen.

Schutz-Gräben stets seukrecht zur wahrscheinlichenllaupt-Schuss- 
richtung des Feiudes.

G ege n  In f a n t e r i e -F e u e r :  Schützen-Deckungen oder Abthei­
lungs-Gräben, jedoch ohne Scharten. In die Rückwand des Graben 
werden nach Bedarf Eingang-Stufen, in die Vorderwand Sitz-Stufen 
eingeschnitten, und die gewonnene Erde nahe der Graben-Rückwand 
angeschüttet; hiedurch theilweiser Schutz gegen Spreng-Partikelu zu 
w'eitgehender feindlicher Geschosse.

Gege 11 V o l l t r e f  fer  von A r t i l l e r i e -G esch o ss en  (Flach- 
balm-Feuer) deckt nur der verstärkte Abtheilungs-Graben.

Für Muni t i ons-Fuhrwerke  nur gauz ausnahmsweise eigene 
Deckungen herstellen. Rampen für bespannte Protzen in der Ver- 
längejuiig, für unbespannte senkrecht zur Deckung; bei letzteren lOna 
Entfernung. Eine sechs-spännige Protze braucht 12»1 (IG Schritte) 
Graben-Länge; per Pferd 2'5m (3'5 Schritte).

Verbindungs-Gräben dort nöthig, wo das Terrain einen g egen 
Si cht  geschützten Zugang zu einer Deckung nicht ermöglicht ; ein 
innerer Graben und ein schwacher Erd-Aufwurf, Gesammt-Decknng- 
llühe D80 m. Um Verbindungs-Gi äben ihrer Länge nach der feindlichen 
Einsicht zu entziehen, werden sie in schräger Richtung oder im Zick­
zack angelegt.
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Schanzen. — Form nach Teri'aiu und beabsichtigter Feuer­
wirkung. Große Frontal-, möglichst geringe Tiefen-Ausdehnuug. Aus­
springende Winkeln mindestens 120°.

Beispiele füi- Schanzen-Tracé's : Beilage 4, Fig. 15— 18. Schanzen- 
Profil (Beilage 4, Fig. 19) an den Facen und Flanken; wenn es an Zeit 
mangelt: Abtheilungsgraben-ProfU (Beilage 1, Fig. 5 oder Beilage 2, 
Fig. 6) oder Schützengraben-Profil (Beilage 1, Fig. 1 oder 2) au der 
Kehle.

Grüße nach der Besatzung, gewöhnlich 1 — 2 Compagnien. Ge­
schütze sind nie in flüchtige Schanzen zu stellen. Facen- und Flanken 
für 2-gliederige Besatzung bestimmt, Kehle circa 2^ per Mann. Längen 
der Facen und Flanken stets nach ganzen oder halben Zügen (20 bezw. 
10 m Breite) bemessen; V3 der Gesammt-Besatzung soll für Kehle 
und als Reserve verfügbar sein. Gesammt-Länge von Facen und Flanken 
für 1 Compagnie rund 60 m, für 2 Compagnien rund 120 m.

Besondere  E inr ichtungen .  Schutz-Gräben für Infanterie, 
Ti-averseu an enfilierten Linien. Als Eingang in die Schanze werden in 
die Kehl-Brust wehr Treppen (Rampen) von 2 bis 3 m Breite ein geschnitten.

Zur Sicherung gegen Feld-Geschütz: Schutzdeckeu und Unterstände 
wie bei Infanterie-Deckungen, im Schanzen-Prufil hölzerne Banketts als 
Schutzdecken enichten (Beilage 5, Fig. 21 oder 22). Derlei Hohlbauten 
für ganze Besatzung nöthig.

H indernisse  (am besten Verhaue) rings um die Schanze, bei­
läufig parallel mit der Umfassung, als vollständiger, möglichst breiter 
Gürtel (nur in der Kehle ein 2— 3 m breiter Durchgang); 50 — 60^ vor 
der Feuer-Linie. Bei Zeit-Mangel : vor den wichtigsten und meist be­
drohten Linien oder wenigstens vor den ausspringeuden Winkeln und 
in den todten Räumen des Vorfeldes. Beispiel einer Schanze für 2 Com­
pagnien, wovon 1/4 Comp, in Außeuwerken : Beilage 4, Fig. 20.

Masken vor der Front unbedingt, wo thunlich auch vor den 
Flanken u. zw. vorwärts der Hindernisse (etwa 100^ vor der Schanze) 
anlegen.

A rb e i t s -L e i s tun g :  Schanze mit Schanzen-Profil und Hold- 
bauten erfordert 1̂ /̂  der Besatzung-Stärke durch 5 Stunden; mit 
Abtheiluugsgraben-Profil 11/2 der Besatzung-Stärke durch 31/2 Stunden. 
Hiebei geübte Arbeiter (Pionniere) und Holz-Material an Ort vorausgesetzt. 
Bei Infanterie-Arbeitern die gleiche Zahl, aber doppelte Zeit rechnen.

2. Terraiii-ixegreustüiidc zur Verthcidignng'.
Vertiefungen (trockene Gräben, Gruben, Hohlwege, Wasserrisse 

u. dgl.) als H inde rn is se  steiler machen, eine Wand durch eine 
Deckung krönen. Als Deckung:  wenn sie parallel zur eigenen Auf­
stellung laufen und höchstens U30 m tief sind, durch möglichst steiles 
Abstecheu der vorderen Böschung, Einschneiden von Bermen und 
muldenartigen Scharten wie bei Schützen-Deckungen zum Schießen
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eimichten. Bei größerer Tiefe in die vordere Böscliung einen bankett- 
förmigen Absatz und Stufen einschneiden, gewonnene Erde als Brust­
wehr aufwerfen ; fällt das Terrain nach vorwärts, so genügt ein kleiner 
Erd-Aufwurf als Kopf-Deckung. Für den Rückzug in die Rückwand 
Stufeu einschneideu.

Aufdämmungen zu Brustwehren herrichten. Bei Straßen-Dämmen 
in der rückwärtigen Böschung ein Bankett einschneideu und die Straßen- 
Kroue regulieren. Bei hohen Aufdämmungen (mehr als 1‘30 m) todten 
Winkel beseitigen oder vermindern; hiezu müssen die Schützen- 
Deckungen auf den vordereji Rand der Damm-Krone verlegt, strecken­
weise nach rückwärts Verbindungs-Gräben nebst Stufen oder Rampen 
hergestellt werden. Von zwei gleich hohen Dämmen hei Canälen wird 
auf dem einen eine Brustwehr aufgesetzt, der andere abgehoben oder 
abgeschrägt. —  Läuft der Damm senkrecht auf die Front, so macht 
mau querüber eine Brustwehr, vor derselben ein Hindernis, auf den 
Böschungen Schutz-Gräben mit stufenförmiger Sohle. Dämme, welche 
die Communication hindern, mit Stufeu, Rampen, Laufbrücken oder 
Dui'cbgrabungeu versehen.

Hügelförmige Erd-AufwUrfe : deren Hänge spiralförmig mit einer 
coutiuuierlichen Schützen-Deckung versehen, w'elche gleichzeitig als ge­
deckter Weg zur Kuppe dient; auf letzterer können, soweit Raum vor­
handen, eventuell Geschütze placiert werden.

Einfriedungen. Hecken werden als Misken benützt; lufauterie- 
Deckuugeu knapp oder {wenn die Höhe der Hecke gleicli der Anschlag- 
Höhe) 20 bis 30 Schritte dahinter; Zweige und Äste, welche den Aus­
schuss hindern, beseitigen.

Bre t t e r -P lank en dienen ebenfalls nur als Masken für die knapp 
dahinter auzulegeuden Infanterie-Deckungen; eveutueli die Planke so 
tief abiiehmen, als für den Ausschuss erforderlich.

Gi t t er  und S taketen :  Infanterie-Deckungen entweder knapp 
oder (bei Eisen-Gittern mit sehr großen Zwischenräumen der einzelnen 
Stäbe) wenigstens .üO Schritte dahinter (letzteres, um das Zurück­
splittern der eigenen Geschosse wirkungslos zu machen).

Mauern unter 1'30 m Höhe wei-den (wenn sie circa 0 45 m Stärke 
haben) zum Schießen eingerichtet, indem man hiirter denselben einen 
Graben von entsprechender Tiefe aushebt. — Bei freistehenden Mauern 
von mehr als 1’30 ?n Höhe: Banketts aus Erde, Holz oder Haus- 
Geräthen. Zur Sicherung der Schützen Bonnets aufsetzen (aus Erde, 
Rasen Ziegeln, Sand-Säcken) oder Zinnen von 0'6 m Höhe und S cm 
äußerer Weite aufmauern resp. ausbrechen. Wenn Mauer mindestens 
D7 m hoch ist: Creueaux (ausgehrocheue Scharten) anbringen; diese 
macht mau in Ziegel-Mauern vertical, horizontal oder (wie in Bruch­
stein-Mauern) unregelmäßig. Scharten :  außen 8 cot breit, 24 cot.
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hoch; 0-75 m Abstand von Mitte zu Mitte; Sohle 1’8 m über den äußeren 
Boden. Geschütz-Scharten haben 50 cm im Gevierte.

Gebäude. Zur besseren Herrichtuug 1 bis 2 Tage, zur flüchtigen 
einige Stunden. Bes e t z u ng :  2 Manu per Fenster des Erd-Geschosses, 
ein Mann für jede Scharte und jedes Fenster des ersten Stockes und 
des Kellers; Späher und Schützen auf Dachböden; 1/3 der Besatzung 
jedes Gemaches als Reserve; Unterstützungen hinter den wahr­
scheinlichen Angriffs-Punkten, im Hausflur, hinter dem Thor. Feuer- 
Wachen an verschiedenen Orten. Her r i  chtung;  Eingänge und Fenster 
sichern, resp. verlegen. Zurichten der Stiegen (theilweise oder ganzes 
Abbrechen), Fenster, Zwischen-Bödeu (theilweise aufreißen); Mauern 
kreneliereu; Dachboden herrichteu; Abschnitte und Reduits bilden; 
Maßregeln gegen Brand; Verstärkung nach außen (Anuäherungs-Hiu- 
deruisse etc.); Voi-feld freiinachen; Unterkunft für Verwundete; Trink- 
Wasser ansammeln etc. Ar b e i t -Z e i t :  wie „Ortschaften“ .

Ortschaften. H err i ch tu ng  der Umfassung, doch nur dann, wenn 
sie aus schußfesten Objecten gebildet ist; sonst mit Infanterie- 
Deckungen v o r  die Lisière gehen. Reduits, wenn hiezu geeignete 
Objecte vorhanden, sowie Abschnitte bilden. Vorkehrungen gegen 
Brand; Herstellung von Gommunicationeu (längs der Umfassung 
4— 5 m breit, dann zwischen den Aufstellungs-Plätzen der Reserven 
und der Umfassung); Lichtung des Vorfeldes. B ese t zu ng :  Geschütze 
seitwärts, Cavallerie außerhalb des Ortes. Haupt-Reserve «/i der ganzen 
Besatzung, Umfassung an den Angriff-Seiten mit 1 Maun per Schritt 
besetzen. Per Compagnie 1 Zug Unterstützung. Äußere Reserven aus 
allen Waffen.

Ar be i t -Z e i t  für Befestigung von Häusern, Gehöften, Ortschaften : 
durch Besatzung in 3—4 Stunden für hartnäckige Verlheidiguug, wo­
bei das Object nach halber Zeit schon eine ziemliche Widerstands- 
Fähigkeit haben wird.

Wälder: Lisière, wenn sie taktisch günstig liegt, zurichten; sonst 
(wie bei Ortschaften) besser vo r  ihr Deckungen herstellen, da AVälder 
nur gegen Sicht decken. Gehöfte im Wald befestigen, Abschnitte her­
steilen, äußere Werke erbaueu, Vorfeld freilegen, Communicatiouen 
und Oi'ientieruugs-Mittelu herstellen. Bese t zu ng :  Geschütze außer­
halb. Per Schritt der Umfassung 1— 2 Manu. Für jede größere Wald- 
Partie eine Special-Reserve ausscheiden, für das ganze eine Haupt- 
Reserve. Arbe i t s -Z e i t :  eine Pionnier-Compagnie kann in G Stunden 
600^ Wald-Lisière zur Vertheidigung herrichteu.

Gewässer: Stauungen (bedingen ein wenigstens U6 m tief einge­
schnittenes Bett), Ansumpfungen, Überschwemmungen. Zur unmittel­
baren Bewässerung von Gräben bei Befestigungen muss die Graben- 
Sohle l ‘G m unter das Grund-Wasser oder unter den Wasser-Spiegel 
(wenn das Werk an einem AVasser liegt) vertieft werden.
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L. Verstärkte Feld-Befestigungen.
Verwendung der Arbeitskräfte: Pionnier-Truppen mit lufanteiie- 

oder Civil-Arbeitern; Projecte (wenigstens Linear-Entwürfe) sollen schon 
vorbereitet sein. Vom Civil am besten: Professionisten gegen gute Ent­
lohnung: i'equirierte Arbeiter nur im Nothfall. —  Bau-Le i tung :  
Geniestab (ev. Pionuier-Offic’ere).

Deckungen : Stärke derselben wie bei flüchtigen Feld-Befestigungen 
(siehe Seite 341).

Einrichtungen zur Vertheidigung: Für Infanterie, ferner für Ge­
schütze in Feld-Lafetten wie bei flüchtigen Feld-Befestigungen; füi' 
Geschütze in hohen Lafetten (8 cm M. 1875) wie bei Angriffs-Batterien 
im Festungs-Krieg.

Masken und Hindernisse wie bei flüchtigen Feld-Befestigungen 
(Seite 342), letztere aber mindeslens 12 m breit. —  D r a h t - H i n d e r ­
nisse besonders empfehlenswert: Stangen (2'20 hoch) nnd Pflöcke 
(P20 } «  hoch), welche mit Stachel- und glattem Draht verflochten 
werden; für 100 Fläche 60 Stangen, 60 Pflöcke, 1.000 m Stachel- 
und 1.150 m (2 mm dicken) Eisen-Draht, 400 Nägel; statt Stacheldraht 
genügt 4 mm dicker Eisendraht.

Die verstärkten Hindernisse thunlichst der feindlichen Sicht 
(durch Masken oder eigene Deckungs-Gräben nach Beilage 6, Fig. 23 
und 24) entziehen. Vor wichtigen Schanzen-Theilen zw-ei Streifen 
Hindernisse, mit 12 m freiem Zwischenräume, auordnen.

Einrichtung des Schussfeldes wie bei flüchtiger Feld-Befestigung, 
jedoch bis auf 1.500^ vor Infanterie- und 4.000^ vor Artillei'ie- 
Deckungen ausdehneu.

1. Künstliche Deckungen und Schanzen.
Verstärkte Infanterie-Deckungen aus Erde: Schanzen-Profil (Bei­

lage 6, Fig. 23) oder verstärkter Abtheilungs-Graben (Fig. 24). Aus­
maße wie bei flüchtigen Feld-Befestigungen, nur soll der äußere Graben 
durch steile Böschungen und schmale Sohle den feindlichen Anlauf 
erschweren (stehender Ast-Verhau au der Contre-Escarpe) und ein 
Glacis die rasante Vorfeld-Bestreichung ermöglichen.

Infanterie-Deckungen aus Holzwänden: an jenen Stellen erbauen, 
welche nicht dem feindlichen Geschütz-Feuer ausgesetzt sind, ferner 
neben SchanzenEiugängen, bei Blockhäusern (Umfassuugs-Wände), 
statt Erd-Deckuugeii oder Erd-Schanzen falls Erde mangelt und 
genügend Holz vorlianden wäre.

Derlei Holzw'äude (Beilage 6, Fig. 25) haben eine Zwischenfüllung 
von reiner Erde (0 70 m dick) oder steiniger Erde (0'45 m dick) oder 
Schotter (0'30 m dick). Die Vertheidigung geschieht durch 0'90 m breite, 
015 m hohe Maulscharten für je 2 Mann. Besatzung stets eingliederig; 
per Mann 1^ Breite.
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Verstärkte Hohlbauten: bieten Schutz gegen Fluclibalm-Feuer, 
gegen Spreng-Partikeln der Feld- und leichte Eehigerungs-Geschütze.

V e rs tä rk te  Unte rs tände ,  für Besatzungen oder deren 
Reserven, werden in die Verthehliguiigs-Linie so eingebaut, dass 
dadurch von Feuer-Linie nichts verloren geht; Bau-Art, je nach Zeit 
und Material, wie Beilage 7, Fig. 26 oder 27 ; per Mann sind O'LO 
Häche zu rechnen. Die Bückwäiide (Eingang-Seiten) sind durch ab werf­
bare Pfostentafeln oder durch Pfostenthüren zu schließen (wegen 
Spreng-Partikeln der Brisanz-Geschosse).

Ve rs tä rk te  Unterkünft e :  belagsfähig mit Pritschen (Beilage 7, 
Fig. 28), hinter Deckungen oder in Schanzen eingebaut; können auch 
für 2 Belagsreiheu eingerichtet werden (Beilage 8, Fig. 29).

Verstärkte Feld-Batterien: dienen àls Gefechts- und Ruhe-Stellung 
für Geschütze (ältei'e Feld-Geschütze, 8 cm und 10 cm M. 1863 in Feld- 
Lafetten ; ausnahmsweise 9 cm M. 1875) und deren Bedienung. In 
Ruhei)ausen sichern sie erstere gegen Flachbahn-, letztere auch gegen 
Spreng-Partikeln und Wurf-Geschosse, (Einzelne Geschützstände in ver­
stärkter Befestigung, wegen bedeutender Mehr-Arbeit und großem 
Material-Bedarf, nicht anwenden.)

Die verstärkte Feld Batterie nach Figur 30 (Beilage 8 und 9) 
enthält GeschOtzstände mit Unterständen (U) für die Bedienungs- 
Mannschaft, abwechselnd mit shrapuelsicheren Holzwänden (II), welchen 
eine Brustwehr sammt Graben vorliegt. Die Geschützstände haben 
einen Pfosten- (oder doppelten Bretter-) Belag von 6'0 m Breite und 
4'0 m Tiefe. In der F eu e r -S t e l l u n g  ist das Geschütz gegen die 
Scharte gerichtet, in der Ruhe-S te l lung  wird es nach rechts knapp an 
die iunei'e Brustwehr-Böschung abgeschwenkt. Der Un te rs tand  (U) 
ist für die Bedienungs-Mannschaft von 2 Geschützen (18 Mamr) bestimmt. 
Die Munit i ons-Versch läge ,  an der Vordervvand von „U “ deponiert, 
dienen als Sitze, ein Theil derselben kann links vom Geschütz aufge­
schlichtet werden.

Verstärkte Feld-Schanzen sind geschlossene, für Infanterie und 
ausnahmsweise auch für Geschütze (Gattung wie bei verstärkten Feld- 
Batterien). —  Besat zung :  1/2 bis 2 Compagnien (ausnahmsweise noch 
4 bis 8 Geschütze).

T racé:  für Infanterie allein wie bei flüchtigen Schanzen; für 
Geschütze sind eigene Schauzen-Theile au Facen (ev. Flanken) nöthig 
(Beilage 10, Fig. 31— 35).

P ro f i l e :  für lufanterie-Theile an Facen und Flanken verstärktes 
Schanzen-Profil (Beilage 10, Fig. 36), an der Kehle verstärkter Abtliei- 
lungs-Graben (Fig. 37); für Geschütz-Linien wie bei verstärkten Feld- 
Batterien (Beilage 9, Fig. 30).

Eingang  (per Schanze blos einen): durch eine Rampe vermittelt 
und durch eine schußsichere Wand (Balken und Pfosten mit Blech- 
Verkleidung abgeschlossen.
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Innere  An ordn un g für Infanterie: '/;iHt:satzuug in Unterständen 
au Facen oder in Flanken-Traversen (Beilage 7, Fig. 26 oder 27); 2̂3 
Besatzung in [Jnterkünlten (Beilage 7, Fig. 28, besser Beilage 8, Fig. 2'.)) 
im Schanzenhof oder im Kehlgraben. Für Artillerie: ganze Mannschaft 
in Unterständen („A. U.“ , Beilage 11, Fig.88, für je 2 Geschütze), welche 
gleichzeitig als Munitions-Magazine („M. M.“ , Fig. 38) ä 7U0 Schüsse 
dietieu; der Artillerie in Unterkünften wie die Infanterie, jedoch von 
dieser getrennt. — Verband-Local für 2'/a Ids Besatzung und 
Proviant-Depot in eigenen Tlieilen der Unterkünfte; — Küchen ebenso 
oder im Kehl-Redan anbringen; — Brunnen im Schanzhof (oder Wasser 
in Fässern etc. in den Unterkünften); —  Latrinen anfangs außerhalb 

•der Schanze; hei Vertheidigung aber im Schanzenhof ausliehen und 
gegen Gewehr-Feuer decken.

H in d ern isse  und Masken wie hei flüchtigen Schanzen.
B lockhäuser: geschlossene llohlhauteu für 1 bis 2 Züge Infanterie. 

Decke 15 bis 20 cm Holz, darauf circa 0-60 m Erde. W ände: gegen 
Gewelir-Feuer siehe Fig. 41 (Pfosten-Wände mit SchotterfOllung); gegen 
Gebirgs-Geschütz (Fig. 42, linke Hälfte); gegen Feld-Geschütz (Fig. 42, 
rechtellälfte) Bruchstein-Mauer mit verankerten V^erschaluugen. B r e i t e : 
circa 6 m (1 mittlerer Gang und 2 Beihen Pritschen). G rundriss: 
Rechteck (Fig. 39), besser T-Form (Fig. 40) oder Kreuz-Form. E ingang 
durch vorgelegten Zwinger sichern. —  Länge der P r its ch e  1’8 m, 
Breite 80 ct«  per Mann. 0 f l i  c iers-R au m  ahsondern (per Ofticier 
3'78 i»2).

E in rich tu n gen : Eingänge, Schuh-Fenster, Rauch-Abzüge,
Küchen, Aborte (besser Latrinen im Zwinger oder im Hof), Brunnen, 
Cisternen, Victualien-Magazine, im Winter Öfen.

M aßregel n gegen  B ran d : Holz mit Wasserglas oder mit Kalk­
milch anstreichen, Holz-Wände an der Außen-Seite mit Erde oder Rasen 
belegen, Köpfe der Deck-Balken mit Blech überziehen. Im Blockhaus 
dürfen sich keine Strohsäcke heßnden, Feuerlüsch-Requisiteu.

G eschütze am besten außerhalb der Blockhäuser, hinter 
Deckungen stellen (Beilage 12, Fig. 40).

2. Auwemlmig' verstärkter FeHl-Iiefestlgung’en.
Verschanzte Lager. Lager-Zone per Kopf 150 Lager-Räume für 

die Besatzung, die Depots und Anstalten müssen gegen Bombardement 
und gewaltsamen Angrifi' gesichert sein. Daher Gürtel-Werke ent­
sprechend weit vorgeschoben, 4.000^— 6 .0 0 0 ^  von der Lager-Zone; 
Noyau bildet den Haupt-Abschnitt, ev. zweite Gefecht-Stellung, und 
besteht in der Regel aus geschlossenen Werken mit Verbindungs-Linien.

Brücken-Köpfe. Noyau auf einem (u. zw. womöglich dem feind- 
wärts gekehrten) oder beiden Ufern; ein Gürtel von Befestigungen 
(Schanzen mit Intervallen) auf einem oder beiden Ufern, je nachdem



352

ehifaclier oder doppeller Bi ückeii-Kopf. Statt Noyau auch nur Brücken- 
Scliaazen. Bei einfachen Brücken-Köpfen werden zur Flankieruug 
Batterien am anderen Ufer erbaut. — Abstände der Gürtel-Linie von 
der Brücke: hei massiven Brücken wenigstens 1.500 m, hei Pouton- 
oder Schiff-Brücken 3.000 bis 5.000 m. —  Sonstige Maßregeln; 
genügende Anzahl Übergänge herrichten, stromaufwärts eine Fluss- 
Absperrung herstellen (u. zw. Estacaden, Schwamm-Bäume etc.), 
Colonnen-Wege, Wegw^eiser, Vorbereitung der Brücke zur Zerstörung, 
Errichtung von Observatorien, Freimachen des Vorfeldes, Markieren 
der Distanz-Punkte für Artillerie, Flerstellung von Unterkünften, Be­
seitigung von Gegenständen, welche für den Gegner zur Orientierung 
und Bestimmung der Schuss-Direction etc. dienen könnten.

Sperren. T h a l-S p erren : Straßen-Sperre auf der Thal-Sohle, 
Flügel-Werke (Batterien für die besten Geschütze) auf den Thal-Hängen, 
Infanterie-Blockhäuser auf secundären Wegen, dann noch Rücken-Werk 
(ferner Verhaue, Wald-Abstockungen, Stein-Batterien, telegraphische 
Verbindungen etc.).

P ass-S p erren ; Straßen-Sperre im Sattel, manchmal auch Flügel- 
Werke (Batterien) und Infanterie-Blockhäuser.

Straßen- (E isenbahn-) Sperren ; Batterien, Blockhäuser, eine 
in deren Feuer-Bereich gelegene materielle Absperrung der Straße. 
Hindernisse, Stein-Batterien etc. Straße zur Zerstörung herrichten.

F lu ss-S p erren : Werke,welche dasFahr-Wasser gut beherrschen 
(auch Estacaden, Minen im Wasser, versenkte Schiffe etc.).

B rü cken -S perren : einzelneBrücken-Schanzen,ein Tambour vor 
dem Brücken-Eingang, ferner Annäherungs-Hindernisse. Die Brücke ist 
den Blicken des Gegner durch Maskierung thunlichst zu entziehen und 
zur Zerstörung vorz(.bereiten.

Place du moment: wenn eine befestigte Ortschaft (alte Mauern, 
Gräben, Thürme) hiezu auserseheu wird, genügen nebst Herrichtuug 
dieser Objecte, einige Schanzen auf den Haupt-Angriffs-Wegeu und ein 
Reduit. Maßregeln zur Löschung von Bränden trefl’en etc. — Bei offenen 
Städten ist eine Lisiere-Befestigung (Infanterie-Deckungen, meist als 
Flankierungs-Anlagen) mit vorgeschobenen Schanzen an den Haupt- 
Angriffs-Richtungen nöthig.

Küsten-PosteH zur Bewachung von Küsten-Strecken und zur Ver­
hinderung von Landungen.

M. Sprengungen im Feld.
Ausrüstung mit Spreng-Mitteln: Pionnier-Truppe Seite 28. Gavallerie- 

Pionniere Seile 10, Pionnier-Zeugswesen Seite 30.
M unition: E cras itm it der Dichte L4 laboriert. Gewöhnliche und 

tiefe Temperaturen verändern dasselbe nicht; bei 122° G. schmilzt 
dasselbe. Zur Initiierung dienen Spreng-Kapseln mit 2 g Knallsatz- 
Füllung. Ecrasit ist für praktisclie Fälle vollkommen sicher gegen
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Schuss; die Requisiten-Wägen (Ecrasit enthaltend) köunnen also ohne 
Gefahr in die Truppen-Coionnen eingereiht werden.

K leinere Objecte. P a llis a d en : man legt hart am Fuß derselben 
eine geschlossene Reihe Ecrasit-Sprengbüchsen in der Ausdehnung der 
zu erzeugenden Bresche, wenn thunlich mit Sandsäcken, Rasen-Stücken 
u. dgl. leicht bedeckt; Ladung (für das laufende Meter Ladungs-Länge) 
bei Hindernis-Pallisaden hkg \ Tambourierungen erhalten zwei Reihen 
Sprengbüchsen (wie bei Pallisaden angeordnet), also per Meter lOZ'̂ r 
Ecrasit. — Sturm  p fä h le : auf dieselben, hart au der Erd-ßöschung, 
per Längen-Meter hkg Dynamit (eine Reihe Sprengbüchsen).

E is e n g it te r :  per laufenden Meter h hg Ecrasit. — V erh au e 
und D rah t-H in d ern isse  sind von der Piounier-Truppe zu sprengen. 
—  W asser-B runn en : 4 bis 8 hg Ecrasit oberhalb des Wasserspiegel 
aufhängen und zünden.

S te in -S p ren gu n gen  erfolgen meist durch Bohrschüsse, deren 
Ladungs-Länge gleich i/g bis i/.j der Bohrloch-Tiefe beträgt. Zahl und 
Entfernung der Bohrschüsse durch Probe-Sprengung ermitteln.

Mauern (freistellende) am raschesten durch langgestreckte Minen 
am Mauerfuß zu sprengen; Ladung (in Kilograimn) gleich «no® (wobei 
m —  8 für bedeckte, i n =  16 für freie Ladungen; gleich Mauer-Dicke 
in Metern), Andere Demolierungs-Arten, bei genügend Zeit und wenig 
Munition, der Pionnier-Truppe überlassen.

H olz-Brücken werden, u. zw. auf 20 m Länge, durch Sprengen 
der Brückeufelder (nach zwei Querschnitten) oder der Joche oder beider 
zugleich zerstört. Unter günstigen Verhältnissen bewirken 2 Officiere 
und 18— 20 Mann die Sprengung in 5 Stunden.

Joche (Piloten) werden durch anliegende Ladungen (0’5 
wobei d die Dicke in cm bedeutet) oder durch Bohrschüsse (2 bis 4 
Spreng-Patrouen) zerstört. Piloten-Gruppen von 2 bis 4 Piloten brauchen 
4 hg, von 5 Piloten 8 hg Ecrasit (zwischen den Piloten im Wasser ver­
senkt). Hartes Holz doppelte Munition.

B rü ck en fe ld er  und T rä g e r  in beliebiger Llöhe und 0'3 nr 
Stärke beuothigeu per Current-Meter der durchzubrechendeu Linie 
4'5 bezw. 8 hg Ecrasit (je nachdem weiches oder hartes Holz vorhanden).

Steinerne und eiserne B rücken. Stützen sprengen oder die Fahr­
bahn samml Brücken-Truger zerstören, oder auch beides gleichzeitig. 
Länge der Unterbrechung 20 m. Bei steinernen Brücken (raschester 
Voi'gang): für Flusspfeiler Z =  20 (-̂ vobei l in hg, und d in m) pro m 
der Pfeilerlänge; für Laudpfeiler l —  3 rẐ ; für Gewölbe l  —  Q 
(wobei d Geivölbe-Dicke in to). — Bei eisernen Brücken sind per 
Längen-Meter (Spanmveite) des zu zerstörenden Feldes %hg Ecrasit 
mehr 25f/(, Reserve zu rechnen. ■—■ Unter günstigen Verhältnissen 
bewirken bei steinernen Brücken 2 Officiere und 44 Manu die Sprengung 

Iliindbueh. 2'3



354

iu 10 Stunden; bei eisernen Brücken 3 Officiere und 38— 44 Mann in 
(5 — 8 stunden (wenn Pfeiler zu sprengen, ein Zuschlag wie bei steinernen 
Brücken). Arbeiter durchwegs von Pionuier-Truppe.

(Z ers tören  von  Brücken im a llg em e in en : Seite 334.)

XXIII. Kampf um Befestiguiigcii.
A. Angriff auf Feld-Schanzen.

Ist vorwiegend taktisches Problem, daher im allgemeinen nach 
gleichen Grundsätzen auszuführen, wie überhaupt ein Angrilf; immer­
hin aber erfordert die Vorbereitung des Angriffes einige besondere 
Maßnahmen.

Gruppierung, fortificatorische Stärke und Zustand der Befestigung- 
Anlagen, sowie Stärke der Besatzung möglichst genau ermitteln. 
Recognoscierungen können ergeben: Zahl, Lage, Größe der Stützpunkte; 
die besten eigenen Artillerie-Positionen und Vorrückungs-Räume für 
Infanterie. Daten über Besatzung und Armierung meist nur durch Kund­
schafter zu erlangen. — Dauernde Beobachtung des Gegner von Aus­
sichts-Punkten (transportablen Beobachtungs-Gerüst) nicht unter­
lassen.

Zusam m ensetzung der A n g r iffs -T ru p p en . Gliederung in 
Angriffs-Gruppen, entsprechend den Angriff-Objecten (Schanzen, Inter­
valle); Rest Reserve. Bezüglich Stärke: Artillerie-Überlegenheit stets 
anstreben; bei starken feldmäßigen Anlagen wird Infanterie in mehr­
facher Übermacht auftreten müssen.

Die gegen Schanzen dirigierten Gruppen gliedern sich in: Abtiiei- 
lungen für das Feuer-Gefecht, Sturm-Colonnen und Reserve; letztere 
zur Flanken-Sicherung, dann zur Festhaltung des Eroberten.

A u srüstun g von  Arb ei te r-A b  Ih e ilu n gen  für die Sturm- 
Colonnen: Pionnier-Truppen, Infanterie-Pionniere; ohne Tornister,
dafür mit Leitern, Spreng-Munition, Hacken, Schaufeln, Überbrückungs- 
Material etc.

A n g r if fs -D is p o s it io n  nebst einer Instruction über: Art der 
Vorrückung im Detail; Beginn der einleitenden Beschießung; erste 
Aufstellimg; Zeitpunkt für die Vorrückung der Angriffs Gruppen, für 
die Ausführung des Sturmes etc. In größeren Verhältnissen: graphische 
Erläuterungen.

V orrücken  und K a m p f im V o r fe ld . Sorgfältige Vorberei­
tung durch Artillerie- und Infanterie-Feuer; enfiiiereude Wirkung 
anstreben. Wo nur Froutal-Schuss möglich, feuert Artillerie Ecrasit- 
Granaten. —  Beigabe leichten Belagerungs-Geschützes (Positions- 
Gesch,, Wurf-Feuer) w'ünscheusw'ert. — Infanterie-Feuer verspricht
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wegen stärkerer Flugbahn-Krümmung auf Distanzen zwischen l.OüO 
und 1.500^ oft mehr Wirkung als auf kleinere Entfernungen.

Artillerie schießt während Vorrückung der Infanterie lebliaiter. 
Sobald ihr Feuer maskiert wird, rücken Theile derselben eventuell bis 
Kartätschen-Distauz vor; Rest wechselt Ziel, bescliießt unterstützende 
AŜ ei-ke oder äußere Reserven.

An lau f. Demselben soll die Beseitigung der Annäherung-Hinder­
nisse durch Pionnier Truppen und einen Theil der Schwarm-Linie 
vorangehen, Avelche hiezu bis in den Graben Vordringen. Die Angriff- 
Abtheilungen folgen mit geringem Abstand im Schnellschritt.

E roberu n g  der B ru stw eh r: Ersteigen der Krone von allen 
Seiten möglichst gleichzeitig (günstige Punkte zum Ersteigen: aus- 
springende Winkeln, Stirn-Seiten der Traversen und Merlon.s); Be­
setzung der Krone, Feuern in die Schanze, ev. rasch in die zweite A'̂ er- 
theidigungs-Linie (Reduits) etndriugen.

K am pf und F es tse tzen  im In n eren : ev. Reduits erobern; 
Puher-Magazine demolieren, Minen untersuchen; Eingang schließen, 
Brücken abreissen, neuen Eingang auf abgekehrter Seite eröffnen; Infan­
terie besetzt die Schanze, Rest sammelt sich außerhalb.

V e rfo lgu n g : zuerst durch Feuer, daun durch Reserven.

B, Vertheidigung von Feld-Schanzen.
B esatzung und A rm ieru n g : Trennung der Infanterie von der 

Artillerie durchführen: Infanterie in Schanzen; Geschütze in Batterien 
außerhalb. Müssen aber Geschütze in die Schanze: Zuweisung und Ein­
richtung eigener Schanzen-Theile für dieselben.

Stäi'ke der Inft.-Besatzung je nach taktischer AVichtigkeit (Größe 
der Schanze) '/a ßi® 2 Compagrüen. Jede Linie mit einer Einheit (Schwarm, 
Zug etc.) besetzen. Innere Reserve 1/4 bis '/̂  der gesammten Besatzung; 
äußere Reserve stark, aus taktischen Einheiten bilden.

Man rechnet für Facen und Flanken 2 Mann per Schritt, für die Kehle auf 
2 Schritte 1 Mann ; in Hoidbauton per verticnlo (horizontale) Scharte 1 (2) 
Mann, dann für je Mann 1 als Reserve. —  Für Rodnits imd Abschnitte 
I Mann, angehüngte Schulzen- und Abtheilungs-Griiheii 1 bis 2 Mann, Ver­
bindungs-Linien 1, zusammenhängende Linien 1 bis 2 Mann per Schritt. Cur., 
tinon und zurückliegende Tlieile sclnvilcher besetzen ; in jedem ansspringcudeii 
Winkel Vs bis '/j der Faeeu-Bosatzung als Unterstützung.

Geschütze womöglich in Anschluss-, besser iu zurückgezogenen 
Zwischeu-Batterien; bei Einheits-Werken (Ausnalimsfall) Geschütze 
batterieartig (in geraden Linien) au Facen oder staffelförmig an Flanken 
(wegen Eutilier-Schuss) etablieren. AÂ enn thunlicli leiclile Festungs- 
Geschütze, ev. Mitrailleusen verwenden. Feld-Gescbütze nur in Er­
manglung anderer Geschütze, liuclistens 8 derselben per Schanze.

Für größere AVerko kleine Pionnier-Detaclienients für Ausbesse­
rung- und Eiiirichlung Arbeiten.
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Vertheidigung gegenErsUirniung. Vorbereitungen:Orientierung 
in der Schanze, Recognoscierung des Vor-Terrain, Markieren der Distan­
zen, Freilegen des Vorfeldes, Maskieren der eigenen Deckungen, forti- 
licatorische Nachbesserungen. Munition reichlich ausgeben. Trink- 
Wasser besorgen. Übung der V'ertheidigung; eingehende Belehrung der 
Mannschaft.

Kam pf im V or-T erra in , um dem Angreifer den Besitz der 
Gegen-Stelluiigen zu verwehren.

G esch ü tz-K am pf beginnt, bevor Gegner eingeschosseji ist, 
u. zw. mit allen Gesciiützen. Bei übermächtigem Feuer des Angreifer: 
die Geschütze bis zum Moment der Entscheidung in die Ruhe-Stellungen 
zurück ziehen.

G ew ehr-Feuer. Von den besten Schützen bis auf 1.200^. Beim 
Anlangen des Feindes auf kleine Distanzen tritt auf jenen Linien, welche 
gegen den Feind wirken können, das erste Glied auf das Bankett; sobald 
Ajigriffs-Wege und Angriffs-Punkte sich erkennen lassen, an den be­
drohten Stellen ein zweites Glied auf den Fuß, bei Beginn des allge­
meinen Anlaufes ganz auf das Bankett und beginnt Schnell-Feuer; jetzt 
werden auch die nicht direct angegriffenen Linien besetzt, angegriffene 
Nachbar-Werke durch Feuer unterstützt. Äußere Reserve führt Gegen- 
Angriff, wenn Gegner am Glacis anlangt.

K am pf um die B rustw ehr. Vertheidigung des Graben (Flan­
kierungs-Anlagen, Graben-Fugassen, Sturm-Balken etc.). Vertheidiger 
am Bankett feuern gegen Vorfeld. Besatzung der Geschützstaude tritt 
an die Kamm-Linie. Geschütze mit Kartätschen laden. Innere Reserve 
verstärkt die bedrohten Punkte, ein Theil bleibt feuer-bereit (kann 
entsprechend den Angriffs-Punkten getlieilt werden).

K am pf im Inneren . Innere Reserve trachtet, eingedrungene 
feindliche Abtheilungen zurück zu werfen; eine etwa nicht angegriffene 
Kehl-Besatzuug macht Kehrt und feuert. Commandant der Schanze 
muss sich eine Reserve bilden.

V e rth e id igu n g  des A b sch n ittes  oder Reduit. Weichende 
dürfen nur in den Zwinger des Reduit eingelassen werden.

V e r fo lgu n g  durch Geschütz- und Gewehr-Feuer. Nach abge­
schlagenem Sturm die Vertheidiger ordnen; Todte, Verwundete, Ge­
fangene entfernen; Schanze ausbessern; Munition ergänzen etc.

Vertheidigung gegen Ü b erfa ll: durch strenge Ausübung des 
Sicherheits-Dienstes, Wachsamkeit und im gegebenen Moment durch 
Beleuchtung des Vorfeldes. Eingänge bleiben zur Nachtzeit geschlossen; 
Patrouillen dürfen nur dann, wenn eine doppelte Absperrung vor­
handen, eingelassen werden. Vor Tages-Anbruch muss die Besatzung 
unter Waü'eu treten.
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0. Angriff auf feste Plätze.
H eu tig e  K r ie g fü h ru n g  v e r la n g t  sch n elles  B ezw in gen  

der Festungen . Jede gew a ltsam e U n tern eh m u ng so vor­
b e re iten , dass im F a ll des M iss lin gen  der helageru n gs- 
m äßige A n g r i f f  b egonnen  w erden  kann.

1. Cernierung (Emschließung).

Zwei bis drei Märsche von der Festung angemessen starke F lü ge l“ 
Corps vorschieben (Umklammerung anbahnen). Auf einen Tag-Marsch 
vor dem Feind erfolgt die erste Einschließung des festen Platzes durch 
das Berennungs-Detacliement (Cavallerie, reitende Batterien, einige 
Abtheilungen Infanterie und Pionniei'-Truppen); dieses soll auf allen 
Seiten gleichzeitig vor der Festung ei’scheinen, um den Verkehr derselben 
nach außen plötzlich abzusperren.

Alle zur Fosliuig führenden Telegraphen-, Eisenbahn-Linien, Wasser- 
Leitungon zei'5 IGren; Gefangene machen; Enhveichiiiig der Ci vil-Bovölkorung ̂ Mit- 
Gonsunienlen) verhindern.

Das Einschließungs-Corps, mit mobilen Belagerungs-Batterien 
(Wurf-Geschützen) ausgerüstet, setzt die Bewegung unter dem Schutz 
des Berennungs-Detacliement auf 8 bis 5 hn  von der äußersten Um­
fassung der Festung fort (Cernierungs-Linie durchschnitllich 5.000^ 
von der Befestigung) und voilfüliren in den zugewiesenen Vertheidigung- 
Abschnitleu den taktischen Aufmarsch: circa die Hälfte in die vordere 
Linie (dichte Vorposten-Stellung mit starken Reserven), Rest als 
Abschnitts-Reserve. Letztere höchstens \^hm von einander; danach 
richtet sich die Zahl der Abschnitte. (Cantonierung: Seite 20(5.) Die 
Haupt-Resen e in der Richtung des gefährlichsten Angriffes aufstellen.

Im g.nizou wird die Dichligkoit der Eiiischließung-Zoue verschieden sein; 
hei Cornierung der foslon Plätze im doutsch-französisclien Krieg kamen circa 
1'5— 2 5 Mann auf einen Schritt der Einschließungs-Front; hievon G'8— 1 Mann 
]>er .Scliritt auf minder wichtigen, 2— 4 Mann per Schritt auf wichtigeren Seiten.

Nach bewirkter Umklammerung die Cernierungs-Linie zuerst in 
flüchtiger Weise befestigen, dann verstärken. Im Inneren Gommuni- 
cationen (hauptsächlich für die Rocade) und Telegraphen-Verbinduugen 
herstellen, Orientierungen und Observatorien errichten, Ausfalls-Wege 
des Gegner zerstören oder absperreii; unterirdische oder unter Wasser 
liege:ule Telegraphen-Leitungen aufsuchen, Wasser-Läufe durch Netze 
(Flaschen-Fänger), schiffbare Flüsse mit Estacaden oder Torpedos ab 
sperren; Tauben und Hunde abschießen; Reserve-Anstalten eiurichten 
etc. Cernierung muss durch Artillerie-Feuer unterstützt werden; Lager­
und Saminel Plätze des Vertheidiger bewerfen, Lebensmittel-Depots 
zerstören; Ausfalls-Wege bestreichen etc. (Vorposten, Seite 221).

S ich eru n g  gegen  E ntsa tz-V ersu che: der anrückeuden Ent­
satz-Armee entsprechend starke Ileeres-Theile entgegen senden; im 
Rücken des Cernierungs-Corps Stütz-Punkte schaffen.
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2. Handstreich.
Er kann angewendet werden: bei unzureichender Armierung und 

Besatzung; wenn letztere sehr ermüdet oder nicht wachsam ist; wenn 
sich die Festung in schlechtem Zustand befindet; Bevölkerung schlecht 
gesinnt ift {Verrath möglich); bei eigener bedeutender (besonders 
artilleristischer) Überlegenheit; wenn Zeit-Gewinn wichtig ist u. dgl

Bedingungen für das Getingen: strenge Geheimhaltung der eigenen 
Absicht (falsche Nachrichten verbreiten); Platz genau kennen; sehr ein­
fache Dispositionen; Truppen dem Unternehmen entsprechend aus- 
rüsten (zur Ersteigung der Wälle per Golonne 30— 35 Sturm-Leitern; 
zum Sprengen der Thore, Hindernisse etc. Spreng-Mitteln; zum Über­
schreiten schmaler Gräben Wurf-Brücken).

Auf ein verabredetes Signal (oder besser zu einer festgesetzten 
Stunde) haben die Sturm-Colonnen gleichzeitig vorzubrechen; gegen 
andere Punkte demonstrieren (Schein-Angriff). Jede Sturm-Colonne: 
Vor-Truppen (gute Schützen und Pionnier-Truppen), Gros, Reserve; 
außerdem eine Haupt-Reserve, welche Gegen-Angriffen des Vertheidiger 
begegnen soll.

Vorbereitungen in der Dunkelheit (Signal-Lampen), Äusfülirung bei Tag 
Möglichst ungestümes Eindringen. Sprengen der Thore von innen. Untersuchung 
der Minen immer nöthig. Sicherung der Pulver-Magazine, damit sie der Ver­
theidiger nicht sprengen kann. Ist Gegner vertrieben; die Werke gegen Wieder- 
Eroberung .sichern, was bei nicht sturmfreien Werken stets schwer ist; hiezu 
frische Truppen verwenden. Brücken, Dämme an Kehl-Seile zerstören, auf der 
früheren Angriff-Seite Zugänge eröffnen. Beiderseits des Werkes Schützen- 
Gräben und Geschütz-Deckungen hersteilen etc.

3. Bombardement.

Ist entweder selbständige Angriffs-Art oder Vorbereitung für 
die übrigen, ausschließlich des Handstreiches. Dem Bombardement gebt 
die Cerniemug voran.

Die Batterien, möglichst nahe (5 bis 3 Äv«) am Platz erbaut, werden, 
um den Feind zur Zersplitterung des Feuer zu verleiten, in mehreren 
Gruppen angeordnet. Von Festungs-Geschützen verwendet man Mörser 
und Kanonen größeren Galibers, Feld-Artillerie wirkt zumeist aus 
wechselnden Aufstellungen; jeder Batterie eine bestimmt begrenzte 
Fläche zur Beschießung zuweisen. Ziel-Objecte; Kasernen, Militär- 
Etablissements, Pulver-, Proviant- und Vorratlis-Magazine. Wolm- 
Gebäude sind hauptsächlich nachts zu bombardieren (Bekämpfung der 
Pestungs-Werke und Geschütze erst in zweiter Linie). Es sollen auf 1 ha 
Grundfläche circa 70— 100 Schüsse per Geschütz und Tag fallen. Mit 
dem Feuer aus allen Batterien möglichst gleichzeitig beginnen.

Zum Schutz der Batterien stehen die Vor-Truppen auf 300— 200 m 
vor, Reserven in gedeckten Aufstellungen hinter denselben.
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4. Belagerung.

Gernierung des Platzes muss voran gelieu.
AVahl der A n g r if fs -F ro n t  nach strategischen, taktischen und 

technischen Rücksichten, besonders: Lage der Nachschubs - Linie;
Schwäche einer Befestiguugs-Front; günstiges Angriffs-Terrain; aus­
gedehnte Hindernisse, Sumpf- oder Fels-Boden, Angriff gegen 1 bis 3 
Gürtel-Forts oder —  wenn solche fehlen —  gegen ein Stück der Um­
fassung.

A n g r iff-Z o n en : auf 8 bis 6 hm von der Festung Truppen-Lager, 
Gautonements und großer Zeug-Garten, speciell auch der Belagerungs- 
Artillerie-Park (Geschütz-Park, AVerksfätten, Laboratorien 700 bis 800 m 
vom Geschütz-Park, Pulver-Magazine 500 m von Laboratorien und unter­
einander) ; —  auf 5 hn Gernierungs-Linie; — zwischen 4 und 2 hn Zone 
der 1. Artillerie-Aufstellung; —  auf 2-5 bis 2 hn  Vorposten der Gei- 
uierungs-Linie; —  zwischen 2 und 1 hn  wenn nothwendig noch eine 
(2.) Artillerie-Aufstellung; auf 800 bis 600 m die 1. Parallele (Infanterie- 
Stellung) ; — im Raum von letzterer bis zur Festung die Zone des Sapen- 
Angriffes (2. und 3. Parallele u. s. w., Verbauung, Krönung), falls das 
Angriffs-Verfahren auf eine andere AVeise nicht abgekürzt werden kann.

Belagerungs-Corps: selbstständiger, nach Größe des Platzes ent­
sprechend starker Heeres-Körper mit großer Zahl Artillerie und Pion- 
nier-Truppen.

L e itu n g : Belageruugs-Gommandant, zu dessen Stab höhere 
Officiere der Artillerie, des Genie-Stabes und der Pionnier-Truppe mit 
ihren Hilf-Organen gehören.

In fa n te r ie :  ist die Haupt-AVaffe für die Durchführung des Nah- 
Kampfes und des Sturmes; ihre Stärke soll mindestens der li/a-facheu 
Offensiv-Besatzung des Platzes gleichkoinineu. (Da die Infanterie 
nebstdem für Masseu-Arbeiten —  Bau der Parallelen und Infanterie- 
Stellungen —  bestimmt ist, muss ihre Stärke auch mit Rücksicht hierauf 
bemessen werden; man rechnet mindestens 1 Mann auf 2^.)

G a v a lle r ie :  zum Nachrichten- und Sicherungs-Dienst.
F e ld -A r t i l le r ie :  Behauptung der Gernierungs-Linie, Abweisung 

von Ausfällen und Entsatz-Versuchen, ev. auch Mitwirkung gegen 
kleinere Objecte während des belagerungsmäßigen Angriffes. Stärke 
organisationsgemäß.

M ob ile  B e la geru n gs  - B a tte r ie  - Gruppen zur Mitwirkung 
bei den Gernierungs-Kämpfen, beim Kampf um Vorterrain-Positionen, 
gegen fortificatorische A'^erstärkungen, Batterien in derselben und wider­
standsfähige Objecte, —  im Verein mit der Feld-Artillerie zur allge­
meinen Beschießung der feindlichen AA'erke. Intervalle und deren 
Gommunicationen, zum Stören der Vertheidigung. Instandsetzung und 
Armierung-Arbeiten während der Vorbereitung-Zeit für den artilleri­
stischen Angriff, Betheiliguug am Kampf der Batterien der Artillerie-Auf-
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Stellungen, Vorbereitung zum Sturm auf die Werke, auch für Demon­
strationen oder als Einleitung zu gewaltsamen Unternehmungen an 
nicht belagernngsmäßig angegiiffenen Fronten.

Jede Gruppe besteht aus: einer Kanonen-Batterie zu vier 12 cm 
Belagerungs-Kanonen M. 80, —  zwei Mörser-Balteiien zu vier IB cm 
Belagerungs-Mörser M. 80, —  einem mobilen Belagerungs Munitions- 
Park. —  Sie haben gleichzeitig mit dem Belagerungs-Corps vor dem 
festen Platz einzutreffen.

Fes tun g -A r t i l l  eri e : pro Geschütz durchschnittlich 10, mit 
3-maiiger Ablösung 30 Mann; da zumeist nur 2/3 der Gesammt-Zahl an 
Geschützen im Feuer steht, 20 Mann per Geschütz oder 1 Compagnie 
für 10 Geschütze. (Für Batterie-Bauten sind circa 60 Mann per Geschütz 
erforderlich; nebstdem Aushilfe seitens Infanterie und Piounier- 
Truppen.)

P ion n ie r  - T ru ppen : Mitwirlcung bei Befestigung der Cer- 
nierungs-Linie, beim Batterie-Bau, bei Einrichtung der Goinmuni- 
catioueu; Bau und Betrieb der Feld-Bahnen; Telegraphen-und Tele- 
plion-Wesen; Durchführung des Sappen-Angrifi'es. Besonders wichtig: 
für Überwindung von Hindernissen beim Sturm.

B e la g e ru n g -A r t il le r ie -P a rk  (Seite 20): Anzahl Geschütze 
nach Größe des anzugreifenden Platzes. Munition: für jedes Geschütz 
1.000 bis 1.500 Schüsse (per Tag 50 bis 60, auf jede Viertelstunde 
1 Schuss; für jeden Mörser 600 bis 800 Würfe).

B e la ge ru n gs -P io n n ie r -P a rk , vertheilt in großen und kleinen 
Zeug-Garten; Laufgraben-Depols im späteren Stadium der Angriffs- 
Werkzeuge: 10.000 Schaufeln; 6.000 Krampen, für 300 Manu Zimmer­
manns. W^erkzeuge etc.

Kampf der A ngriff-A rtillerie : Etablierung von Artillerie-Auf­
stellungen, u. zw. bloß einer, wenn Angriffs-Batterien infolge erreichter 
bedeutender W îrkung der bereitsthätig gewesenen mobilen Belagerungs- 
Batterie-Gruppen mit Feld-Arlillerie auf Distanzen von unter 2.000 m 
vor den W êrken placiert werden können; —  sonst aber, oder wenn 
Panzerungen zu zerstören, Breschen zu erzeugen etc., zwei Artillerie- 
Aufstellungeu. Im letzteren Fall: erste zwischen 2.000 und 4.000 »h, 
zweite zwisclien 1.000 und 2.000 « i vor den W'erken.

Jedes angegriffene Ŵ erk (Fort, Bastion), sowie Jedes größere oder 
wichtigere Militär-Gebäude muss aus 1 — 2 W'‘urf-Batterieu (llinteiiad- 
Mörser) bewmrfen, jede angegriffene Front des Fort-Gürtel oder des 
Noyau, jede in das Vorfeld schlagende Linie enliliert und mit einer über­
legenen Geschütz-Zahl demontiert werden; Collateral-W^erke (Nachbar- 
Forts, -Fronten) durch kräftiges Feuer nieder halten, ev. das Innei'e des 
Platzes beuniuhigeu. Per Gürtel-Fort (saramt Anschluss-Batterien) 40 
W'all-Geschützesupponiert, und unter Annahme, dass sich die Collateral- 
W erke mit höchstens der Hälfte ihrer Gescliütze betheiligen können, 
werden die 4 Forts dem Angreifer 120 Geschütze entgegen stellen
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können. Der Angreifer soll gleich anfangs mit einer mindestens S'/g- 
fachen Überlegenheit auftreten, was 300 Geschütze ergibt; 20**/{,Reserve 
und Ersatz bedingen 60 Geschütze; hiezu noch 40 leichte Mörser für 
die zweite Artillerie-Aufstellung; Gesammt-Bedarf also 400 Geschütze 
(ein Belageruug-Artillerie-Paik). Diese Geschütz-Zahl genügt auch, um 
die Intervall-Batterien nieder zu halten, da die Forts bei dem voraus­
gesetzt übermächtigen Anfall bald schweigen werden.

Batterien werden nach Reihenfolge ihrer Ei'bauung mit Nummern 
bezeichnet und durch Angabe ihrer Armierung, ihres Ziel-Objectes und 
der Distanz charakterisiei-t. Hinterlad-Mörser-Batterien erhalten 2 — 4, 
alle übrigen Batterien 2— 6 Geschütze; per Geschütz 12w Batterie- 
Länge. Batterien sollen dem Blick und Feuer aus der Festung möglichst 
entzogen werden (ev. 150^ vor denselben Strauch-Masken errichten), 
von vorliegenden eigenen Truppen 150— 3 0 0 abstehen; schwere 
Batterien zuuäclist guten Straßen aulegen; darauf achlen, dass nicht 
mehrere Batterien in einer Schussrichtung liegen.

B a tte r ien  i n der e rs ten  A r t i l le r ie -A u fs te l lu n g  sollen im 
allgemeinen die "Werke und Intervalle beschießen. Zum frontalen (bezw. 
zum enfiliereudeu) Bekämpfen der Linien 15 cm und 18 cm Kanonen (bezw, 
nur letztere). Zum Einwerfen bombensicherer Hohlräiime, Bewerfen von 
Panzer-Objecten und Zerstören der Graben-Flankierung-Anlagen 
(Koffer): 21 cm Mörser. Zum Bekämpfen der Intervalle: 12cm und 
15 cm Bel.-Kanone. —  Hiebei betheiligen sich auch die mobilen Bel.- 
Arlill.-Gruppen; 15 cm Mörsern frontales und eufilierendes Feuer. — 
Feld-Artillerie scliießt aus wechselnden und flüchtigen Batterie-Auf­
stellungen.

Am Morgen nach Erbauung der ersten Artillerie-Aufstellung er­
öffnen alle Batterien dersellmn ihr Feuer gleichzeitig. Bei Nacht den 
Platz aus Wurf-Batterien und mit Shrapnels beschießen.

B a tte r ien  der zw e iten  A r t i l le r ie -A u fs te  1 lung hinter der 
1. Parallele (Infanterie-Aufstellung) obliegt: Die gänzliche Bekämpfung 
der V'ertheidigung Artillerie. — Demontier-Batterieu gegen Scharten und 
Geschütze: 12cm und 15cm Bel.-Kanonen auf Distanzen von 1.500 bis 
2.000, bezw. 2.500m. — Demontier-Batterieu, indirect zur Erzeugung 
von Breschen und Zerstörung der Graben-Flankierung-Anlagen (Koffer), 
bei gut gedecktem Mauerwerk: 18on Bel.-Kanonen auf 1.500 bis 
2.000m (Einfalls-Winkel bis 20°; wenn größere iiöthig, Glacis thmüichst 
weitabsprengen); 15cm Bel.-Kanonen auf großen Entfernungen, wenn 
Einflills-Winkel ausreichen. —  Zur Zei'störung von Panzer-Batterien 
oder Thürmen: 15cm Bel.-Kanonen auf Distanzen bis 1.000m, 9cm 
Feld-Kanonen bis 750 m; gegen SchaiTeu-Öffnungen lagenweise. — 
Direct gegen Mauern: 12c»i und 18 cm\ ferner 12cm gegen schwächeres 
Mauerwerk, 9 cm auf kleine Distanzen. —  Enfilier-Batterieu gegen ins 
Angriffs-Feld schlagende Linien (Flanken ev. Facen): 18cm Bel.-
Kanonen auf 1.500 bis 2.500?n. — Schräg Feuer zum Unterstützendes
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Demontieren: 18cm Bel.-Kauonen bis 2.SOOiw; 9cm Feld-, 12c?u und 
löcmBel.-Kanoneu bis 3.000m Wurf, bis 4.500m Schuss; 15cm Mörser 
bis 3.500m. ■— Zur frontalen Bekämpfung der Linien: 18c?n Bel.-Ka­
none und 15 c?n Mörser bis 3.500 m. —  Zur Unterstützung des Sappen- 
(Infanterie-) Angriffes: 9cm Mörser von 310 bis 1.440m. — Zur Be­
streichung des Vor-Terraiii feindlicher Communicationeu: 9 «u  Feld- 
Kanone, 15 cm Mörser. — Zum Zerstören schwächerer Eindeckungen 
(Shrapnel-Decken); 15c?n Mörser. — Mobile Bel.-Artill. Uruppeii an 
wichtigen Punkten zur Unterstützung des Infanterie-Angriffes, Be­
kämpfung von Nahkampf-Geschützeu der feindlichen Werke, von ambu­
lanten Geschützen: Vorbereitung und Mithilfe beim Sturm.

Sappen- (Infanterie-) Angriff. — E rste  P a r a l le le  (ein die An­
griffs-Front umfassender Lauf-Graben) gleichzeitig mit der zweiten Ar­
tillerie-Aufstellung in „einer“ Nacht auszuführen. Letztere eröffnet am 
Morgen nach ihrer Erbauung das Feuer wie die erste Artillerie-Auf­
stellung.

W e ite re  Pa ra l 1 el en werden, sobald die artilleristische Über­
legenheit errungen, aus dem Streben, Terrain zu gewinnen (wenn kein 
Minen-System vorhanden ist) vorgetrieben u. zw. in dem Maße, als das 
Verhalten des Vertheidiger zu einem langsamen, schrittraäßigen Vor­
gehen zwingt.

Die Parallelen sind, wenn das Terrain eine gegen Sicht gedeckte 
Annäherung nicht ermöglicht, unter einander mit Verbindungs-Gräben 
zu versehen, letztere dem Enfilier-Feuer thunliebst entziehen.

Parallelen und Verbindungs-Gräben haben anfänglich die Profile 
flüchtiger Infanterie-Deckungen, werden später mit breiten Graben- 
Sohlen versehen.

Erzeugung der Breschen: in der Gontre-Escarpe durch Ausführung 
der Graben-Abfalirt oder durch Minen; in der Escarpe (mittels indi- 
recten Schuss, indem man die obere Hälfte der Bekleidungs-Mauer 
herabschießt) oder mittels directen Schuss nach Einsturz der Gontre- 
Escarpe (die Erzeugung einer Bresche in anliegenden Escarpe-Mauerii 
durch Minen ist sehr zeitraubend).

In jedem großen Object sollen mindestens 2 Breschen mit Zugs-Breite an­
gelegt werden. Beim indirecten Schuss wird eine Bresche mit circa 600— 900 
Schüssen erzeugt (per Geschütz täglich 5 0 -6 0  Schüsse). Breschelegen mittels 
Minen erst nach Vollendung der Glacis-Krönung und Graben-Abfahrt.

Breschelegen mittels in d ire c ten  Schuss anfangen, sobald man 
in der Lage ist, dieSchuss-Wirkungaus hinreichend weit vorgeschobenen, 
gesicherten Positionen zu beobachten und den Sturm bald zu beginnen. 
Krönung des Glacis und s onstige Arbeiten sodann möglichst rasch lier- 
stellen. Freistehende Mauern, Gitter oder Pallisaden mit Dynamit-Minen 
umlegen, Wasser-Gi-äben mit Dämmen oder Brücken übersetzen.

Erstürmung der B resche und des P la tzes . Erstürmung ein­
zelner Werke meist vor Tages-Anbruch oder bei Nebel, jene eines großen 
Platzes bei Tag. Zusammensetzung der Sturm-Colonuen: hinter einer
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aus Schützen und Fi’eiwilligen gebildeten Vorhut Pionnier-Truppen und 
Arbeiter eintheilen, welche mit “Werkzeugen und Material ausgerüstet sind; 
Sturm-Abtheilungen aus ganzen Compagnien oder Bataillonen, Artillerie- 
Detachements zur Bedienung eroberter Geschütze, Pionnier-Truppen, 
eine Special-Reserve in der Stärke der Sturm-Abtheilungen.

Die Sturm-Colonnen sammeln sich in der Krönung und in der 
letzten Parallele; ihre Reserven stellen sich in den nächsten Lauf- 
Gräben auf. Sturm-Colonnen eilen durch die Abfahrt in die Gräben, 
sammeln sich hier, ersteigen die Bresche und setzen sich in derselben 
fest (Deckung einzelner Leute durch Kuhhaar-Ballen oder durch trag­
bare Schirme aus 5 mm starkem Stahl-Blech). Das weitere Eindringen 
obliegt den nachfolgenden Reserven. Während des Sturmes feuern die 
Schützen in der Krönung gegen den “Wall; die Batterien gegen die 
Alarm-Plätze der Garnison.

5. Gewaltsamer Angriff:
verspricht als selbständige Angriff-Art gegen moderne Befestigungen 
nur unter ganz besonders günstigen Umständen Erfolg. — In Verbin­
dung mit belagerungsmäßigeu Angriff, zur Abkürzung des langwierigen 
Sappen-Angriffes nach Erbauung der ersten Parallele, zu empfehlen.

Im ersteren Fall gründliche Kenntnis der Sturmfreiheit des Platzes 
nothwendig. Ausgiebige Artillerie-Vorbereitung; Dotierung der Feld- 
Truppen mit mobiler Belagerung-Artillerie (Wurf-Geschütze); Infanterie- 
Übermacht; reichliche Dotierung mit Pionnier-Truppen zur Über­
windung der Sturmfreiheit; stai'ke Reserve. —  Sehr präcise Augriüs- 
Dispositiou, belegt mit Skizzen der Angriff-Objecte.

Durchführung des Angriffes nach allgemeinen taktischen Grund­
sätzen ; Nah-Angriff modificiert durch die technischen Eigenheiten des 
Objectes.

D. Vertheidigung fester Plätze.
Krieg-Ausrüstung: nach der voraussichtlichen Angriffs-Art ver­

schieden. Gegen H an ds tre ich ; wenn ein andauernder Geschütz- 
Kampf von den Festungs-Werken aus nicht vorausgesetzt wird. Gegen 
g ew a ltsam en  A n g r if f :  soll befähigen, einem Sturm-Angriff zu 
widerstehen und einer Beschießung der Werke oder des Inneren der 
Festung mit schweren Geschützen (Bombardement) kräftig entgegen 
zu treten, den Dm-chbruch zwisclien den Gürtel-Ports zu verhindern, 
und eventuell die vollständige Armierung der Werke gegen den be-. 
lagerungsmäßigeu Angriff rascli durchzuführen. Gegen be lageru u gs- 
m äß igen  A n g r i f f  resp. A n g r i f f  zur See: für eine Vertheidigung 
bis aufs äußerste gegen übei’legene Angriffs-Mitteln (in See-Plätzen 
das Eindringen von Panzer-Schiffen zu verhindern).

Ausrüstuu gs - G enera l - E n tw u rf und Ausrüstungs- 
D e ta il-E n tw ü r fe  schon im Frieden vorbereitet.
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1. Leitung- der Vertüeidigung-:

durch den Festungs-C om m andanten , dem der Genie- und der 
F e s tu n g -A r t il le r ie -D ir e c to r  zur Seite stehen. Die einzelnen 
Befestigung-Ohjecte, welche wegen einheitlicher Wirkung gegen den 
Angreifer auch einer einheitlichen Leitung bedürfen, werden gruppen­
weise in einen V e rth e id igu n gs -B e z irk  vereinigt undeinem höheren 
UfficieralsBezirks-Commaudanten (Artillerie- und Pionnier-Üfficiere ihm 
beigegehen) unterstellt; mau unterscheidet äußere und innere Ver- 
theidigungs-Bezirke (außerhalb, innerhalb des Noyau). O bjects- 
(Forts-, Front-) Gom m andauten den Bezirks-Gommandanteu direct 
untergeordnet. Vertheidigungs - Bezirke von größerer Ausdehnung 
können auch in A r t il le r ie -R a y o n e  getbeilt werden.

Wird die Festung in K rieg -Z u stan d  erklärt, so ist damit dem 
Festungs-Gommandanten ausgedehnte Gewalt auch über die Givil- 
Bevölkerung übertragen; Polizei-Vorschriften gegen zweifelhafte Elemente 
und gegen Fremde sind zu verschärfen u. dgl.

Vertheidigungs-Rath. S tän d ige  M itg lie d e r :  Generalstab-Ghef, 
Festung-Artillerie-Director, Genie-Director, Platz-Gommandant, endlich 
die zwei rangältesten Officiere der Truppe; in kleinen Plätzen nur der 
Gommandant der Artillerie, derPionnier-Truppe U7id die zwei raugälteslen 
Ofßciere. N ich t s tän d ige  M itg lie d e r : Ghef-Ai-zt, Ghef der Intendanz, 
Vorstand des Verpflegs-Magazin. Der Vertheidigungs-Rath bat nur 
eine be ra th en de T h ä t igk e it ; an die Abstimmungen desselben ist 
der Festungs-Gommandant nur in dem einen Fall gebunden, wenn es 
sich um die Gapitulation handelt und die Stimmen-Mehrbeit sieb für 
eine größere Tbatkraft und weitere Ausdauer erklärt.

2. Kriegs-Besatzung.

Darunter wird nur die D e fen s iv-B esa tzu n g  (zur Festlmltung 
des Platzes und für Ausfälle) verstanden; in Offensiv-Plätzeu noch 
Heeres-Körper der Feld-Armee, welche der Fehlherr fallweise in den 
Platz wirft, 0 f f  e u s i V - B e s a t z u n g.

Infanterie zum Wach- und Vertheidungs-Dienst, dann als Aushilfe 
für die Festung-Artillerie und zum Arbeits-Dienst. B ez irk s -B e ­
sät zun gen der äußeren Vertheidigungs-Bezirke: Objects- (Forts-) 
Besatzungen imd Bezirks-Reserven (zur Bewachung der Intervalle durch 
Feldwachen, ev. Ilauptposten; Untei-stützung für angegi-iffene Feld- 
Werke; Besetzung wichtiger Terrain-Theile und Punkte bis zumEiutreifen 
der Haupt-Reserve); jene der inneren Bezirke nur aus den zur Be­
wachung und Vertheidigung erforderlichen Abtheilungeu. Haupt- 
R eserve  zur Unterstützung angegriffener Befestigungs-Theile, zum 
Eingreifen in entscheidenden Momenten und zur activen Vertheidigung 
(Ausfälle). — Die Besatzung der einzelnen Befestigung-Objecte muss 
stark genug sein, um, mit Rücksicht auf wenigstens 3-fache Ablösung,
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die Bewachuujj des Werkes durch Posteu auf dem Wall uud bei deu 
Thoren bewirken uud die nöthigen Feldwachen im Vorfeld aufstellen, 
überdies bei einem AngrilY das Bankett und die Gewehr-Scharten der 
Hohl-Bauten (Koffer) zureichend mit Schützen Imsetzen zu können und 
außerdem noch über eine Objects-Reserve zu verfügen.

S t a r k e  d e r  I n f a n t e r i e - B o s a t z n n g g D g c n d e n g e w a 11- 
s ¡1 m ü n A n g r i f  (außer der Aushilfo znr GescliUlz-Bedieiiung).

Bezirk.s-Besalzungeii der äußeren Vertheidigimgs - Bezirke. Zum Si<die- 
nings-Dicnsl in jedem Fort: Posten bei Tag und Nacht im Saillant, in den 
Srhuller-Winkeln, an den Enden der Flanken (Kehl-Winkel), für jedes nicht ver­
legte Thor und für dessen Tambour, dann zur Bewachung dos Graben von der Flan- 
kierung-Aidago aus; Posten l)ci den Thoren werden in der Nacht verdoppelt; Vor­
feld wird durch Feldwachen uud Palrouillen beobachtet, für welche das Fort 
deu Hauptposten bildet. Zum Veriheidigung.s-Dionst: per Meter Kamm-Lhiie 
(nach Abschlag der Geschütz-Stände mit je 5 m, der großen Traversen mit 10 m 
und der Korh-Travorsen mit 4 m) hei permanenten Werken 1 bei jirovi- 
sorischen l'/a(V ')» hei vevstärkten 2 (1) Mann rechnen (die eingeklammerten 
Zahlen beziehen sich auf die Besetzung der Kehle). Hiezu ’/a so herechneten 
Zahl als Ohjccts-Reserve ; endlich zur Grabcn-Vertheidigimg für jede verticalc 
Scliarte der BeBtreichungs-Anlago 1, für jode horizontale 2 Mauii. Je nachdem 
<lie für den Sicherungs-Dienst oder für den Vertheidigungs-Dien.st berechnete 
Zitfer größer ausf'ällt, wird die eine oder die andere als llesatzung-Stärke aii- 
gonomnien. Stärke der Bezirks-Reserve den Umständen entsprechend.

ßezirks-Besatzinigon der inneren Vortheidigungs-Bozirke. Zum Siche­
rungs-Dienst: je ein Posten im Saillant und in den Schulter-Winkeln jeder 
Front : für jedes Festungs-Thor 1 äußerer, 1 innerer, 1 ot)erer Posten (auf dem 
Wall) und hei Nacht 6 Mann Verstärkung; für ein Ravolin mit Commuiiication 
I Posten im Saillant, 1 Imirn Tlior, 1 ober dem Thor und für die Nacht 4 Mann 
Verstärkung ; jede Poterne 1 Posten hei Tag, 2 hei Nacht; für jede Front eine 
Patrouille von Mann ; auf Polygonal-Fronten und GiuTinen nachts wenigstens 
iu ifjeßO ia ein Posten. Zum Verllieidigungs-Dionst: auf jeden Meter freier 
Kamrn-Linie einer hastionierten Front '/j, aller anderen Fronten '/.? Mann ; Be­
setzung der Flankiernng-Anlagon wie hei äußeren Vertheidigimgs-Bezirkeu.

Haupt-Reserve : 1 Bataillon auf 7— 10 km Umfang der Gürtel-Linie.
Boi Plätzen ohne Gürtel-Linie werdeji die Bezirks - Be.satzungen (der 

Fronten, der wichtigen Außen- und Vor-Werke) nach denselben Grundsätzen 
l)crechnet; Haupt-Reserve Compagnie für jede Polygon-Seite von 400 m 
Länge.

G e g e n  d e n  b e 1 a g o r u n g s m ä ß i g e ii A n g r i f  f ist die angefülirto 
Dofensiv-ßesatzung mindestens zu %'ormehren: für jedes helagernngsmäßig 
arigroifimre Foi't (Vorwerk) um '/s— 1 Compagnie; für joden Meter Gürtel-Linie 
in der Ausdehnung des holagerungsniäßigon Angriffes um 1 Mann; lür 
Fü.stiingeu ohne Forts um 1 Bataillon für jede helagcningsniäßig angreif­
bare Front.

G e g e n d e n H a n d s l r c i c. h wird die Besatzung entsprechend geringer 
als jene gegen den geivaltsameu Angriff berechnet.

C avallerie  nur für den Ordonnanz- und Nachrichten-Dienst. 
Festung-Artillerie steilt die Arheits-Mannscliaft für die nöHiigen 

Zwisclien-Balterien und die Bedienungs-Mannschaft für die Festungs-, 
Gescliütze, dann die für Lahorier-Arbeiten nebst der technisclien 
Artilierie noch erforderiiciien Leute bei.

B e d i e n u n g  d e r  G e s c h ü t z e :  l>ei Ausrüstung gegen den Hand­
streich oder gewaltsamen .\ngriff die volle reglenientmäßige Bedicimug, mehr 

dieser Zahl als Ablösung und IO**/« für Abgänge; bei Ausrüstung gegen 
Belagerung für die GoscliOtzo der Angriffs- und Nachbar-Fronten die do[ipolte 
Bodientings-Mannschaft, mehr 10"/y, Hiezu noch Leute für die Munition-
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Ausgabe, Rollpomben- und Haiidgranaten-Posteu. Für 10 Geschütze 1 —2 
Offlciere und 6— 10 Uiitorofficiero.

TechnischeTruppen. P i on n ier-T ru p p e  stellt jedem Werk für den 
laufenden Dienst, für die There und für kleinere Arbeiten einige Leute, 
jedem Vertheidigungs-Rezirk eine Reserve, außerdem die für Bau und 
Betrieb der Feld-Rahnen, sowie für den Minen-Krieg und im Bauhof 
nötlhgen Kräfte bei.

Kriegs-Besatzung an Pionnier-Truppeii gegen gcwaltsamou Angriff: für den 
lanfondeu Dienst in jedem geschlossenen Werk 4— 10 Mann, als Reserve 
in jedem äußeren Verlheidigungs-Bezirk 1— 2 Züge, für das Noyau 1 Compagnie ; 
hoi Depot-Plätzen 2— 6 Mann per Bastion und 2 Manu per ConiinuuicaÜon in 
das Außonfeld, 1— 2 Züge als Reserve. Gegen den belagoi-ungsmäßigen Angriff 
wird vorstehende Besatzung in größeren Plätzen nocli um ein Bataillon, bei 
Depot-Plätzen noch um 1— 2 Compagnien und die für den Mineu-Dienst erfor­
derlichen Leute vermehrt. Hiezu noch Professionisten für den Bauhof etc.

In fa u te r ie -P io n u ie re  der Garnison und die erforderlichen 
B a u -P ro fess io n is ten  aus dem Stand der Infanterie werden der 
Pionnier-Truppe bleibend zugetlieilt. Auch können C iv i l-A rb e ite r ­
oder P ro fess ion is ten -C om p a gn ieu  zusammen gesetzt werden.

Train-Truppe: Train-Züge und -Sectiouen (Seite 7.3)zurBespannung 
von Ausfall-Batterien und Sanitäts-Fuhrwerken, sowie für den Transport- 
Dienst im Platz.

Biirgerwehren: um die Garnison zu entlasten, für den Wach- 
Dienst im Inneren (bei Gefängnissen, Gassen, Magazinen etc.).

3. Artillerie-Ausrüstung’:
gründet sich aut die in jedem Fall für nothwendig erachtete Armie­
rung der Wälle mit Geschützen.

A rm ieru n g  gegen  H an dstre ich . Zur Wahrung der Sturm- 
Freiheit; jede (Ba.stions- oder Koffer-) Flanke und die Kehle der Forts 
2 Mitrailleusen oder zwei leichte Kanonen; zur Bestreichuug des 
Vorfeldes jedes Fort (Bastion des Noyau) 3 Geschütze mittleren 
Calibers.

A rm ieru n g  gegen  gew a ltsam en  A n g r if f.  Jede Face eines 
Forts und jede Bastion (Front) des Noyau 3— 5 schwere gezogene 
Hinterlad-Geschütze, die Flanken der Forts 2 mittlere Geschütze oder 
schwere Granat-Kanonen, für deu Wurf noch 2 gezogene Mörser. 
Wichtige Außenwerke 3 mittlere Geschütze.

A rm ie ru n g  gegen  b e la ge ru n gsn iäß igen  A n g r if f .  Auf 
Angriffs-Front und Nachbar-Fronten: jede Bastion 2— 3 glatte Bombeu- 
Mörser, jede Curtine vier 21 cw-llinterlad-Mörser und 2 glatte- 
(Beleuchtungs-) Mörser; Bastions- (Redans-) Facen, Flanken, daun jene 
Theile der Curtine, welche in das Vorfeld sehen, soviele 15 cn/, die 
Raveline soviele 12cw Hinterlad-Kanonen, als Platz haben; Raveliue 
(am besten in Ravelin Reduit) 3— 4 Stück 15 cm Vertheidigungs- 
Mörser. Reduits im gedeckten Weg einige leichte Kanonen und
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Grauat-Mörser; Zweige des gedeckten Weges leichte Geschütze und 
8— 16 Bomben- und 15 cm Verth.-Mörser. Alle anderen Fronten wie 
beim gewaltsamen Angriff.

Am bu lan te  G eschütze. Unbespanutc, leichte, jedoch mit 
Protzen und Munitions-Fuhrwerken versehene Geschütze in Feld- 
Lafeiten: zur Abwehr eines Handstreiches oder gewaltsamen Angriffes 
im Inneren der Festung, bei einer Belagerung auch zur rasclien Ver­
stärkung der Armierung der Wälle oder des gedeckten Weges und für 
Vorterrain-Batterieu bis zu 20 Stück.

A u s fa ll-B a tte r ien : bis zu 4 solcher für jede größere Festung; 
Bespannung von der Festung-Artillei-ie.

A rm ieru n g  der In te r v a lle  zw isch en  den F orts  der 
G ü rte l-L in ie : eine Anzahl 12 cm, Ih cm Hinlerlad-Kanonen und 
15 cm Verlli.-Mörser.

R ese rv e  fü r b esch ä d ig te  G esch ü tze : S — lÔ /o der nach 
Vorstehendem berechneten Armierung.

S e e -F o r ts  und Küsten - B a tte r ien : schwere Küsten-
(Paiizer-) Geschütze, 15 cm stahlbronzene Küsten-, 23 cm und 28 cm 
slählernc Krupp-, 28 cm Miiiimalscharten-Kanonen, gezogene 21cnt 
lliiiterlad-Mörser; als Sicheruugs Armierung und zur Abwehr von 
Landungen auch leichte Geschütze.

4. Toclmische Ausrüstung-.
Gegen den H a n d s tre ich : betrifft nur die permanenten oder 

sonst wichtigsten Werke der Gürtel-Linie, den Haupt-Wall des Noyau, 
die wichtigsten Außen- und Vor-Werke, dann die Flankierung-Anlagen 
und Kriegs-Pulver-Magazine, und umfasst besonders Arbeiten zur Er­
langung der Sturm-Fieilieit und Sicherung gegen Feld-Geschütz.

Gegen gew a ltsam en  A n g r if f :  Lager-Plätze, das Noyau
und die Depots vor einer Beschießung sichern. Haupt-Widerstands-Kraft 
in den Befestigungen der Güi-tel-Linie. Für Sturm-Freiheit in höherem 
Grad sorgen. Wall-Einrichtungen möglichst normal gestalten. Zur 
Siclierung der Vertheidiger und der Vertheidigungs - Mitteln gegen 
Beschießung: Ergänzung der Hohl-Bauten auf das normale Ausmaß (die 
wichtigeren auch gegen gezogene Mörser sichern).

Bomljensicliore Unlerkünfto müssen vorbaudeii sein : für der Besatzung 
mit Liege-StüLlen, für '/i derselben nur zum Stehen oder Sitzen eingerichtet.

Dem Schlag und der Spreng-Wirkung tnehrmaliger Treffer des S1 cm ge­
zogenen Hinterhid-Mörser widerstehen: Gewöll)o von O-tlä e»» Dicke, 0'15 m 
Nachmauorung ; oder 3Ü em Bidken und 15 cm dicker Balken Querlage, eveuluel 1 
verstärkt durch 1—2 Ei.senhahn-Sehioncn, wenn sie mit einer 3-2 m hohen 
Erd- oder 2-4 m starken, festen Schotter-Scbichle bedeckt sind. Wo diese hohe 
Erd-Anschüttuug nicht thnnlicli wäre, ist auf das Gewölbe eine 8ücni dicke Beton- 
bagc oder eine Lage 30 cvt Balken nnd 2 Lagen Eisenliahn-Schienen zn gehen. 
Den gewöhnlicdien Anforderungen an Üntorknnfts-Casematton (einmaliger 
Treffer an derselben Stelle) entsprechen: Gewölbe wie oben oder .30 cm Balken 
und 2 Lagen Eisenbahn-Schienen, dann 2 m Erde darüber. Gegen die Wirkung 
der Belagerungs-Kanonen schützt eine Decke von 30 cm Balken und 2 m Erde.
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Fenster und Eingänge der Munitions-Magazine und Wolm-Räuine 
sind gegen Spreng - Stücke zu blenden (zu verlegen). Gebäude im 
Inneren der Werke sind, wegen der sonst zurück lliegenden Spreng- 
Stücke und Mauer-Trümmer in Erde zu hüllen oder abzutrageu.

Gegen b e lageru n gm äß igen  A n g r if f :  Gürtel-Linie als
Haupt - Vertlieidigungs ■ Linie wie gegen den gewaltsamen Angriff, 
überdies durch Anlage und Vorbereitung von Batterien zur Verstärkung 
der frontalen Wirkung der Gürtel-Werke und zur Beherrschung vei'- 
deckter Terrain-Theile (Anschluss- und Zwischen-Balterien) herrichten, 
Vorbereitungen für active Vertheidignng und zur Fesfhaltung des Vor- 
Terrain. Möglichst ausgedehnte Vorsorge zum Schutz der Vertheidiger 
und Vertheidigungs-Bedürfnisse, sowie zum Gebrauch der Geschütze.

G om m unicationen ; das Fehlende ergänzen; dem Angreiler 
durch Communication-Zerstörungen Nachtheile zufögen. Größere An­
näherungs-Hindernisse (Wasser, ausgedehnte Draht-Hindernisse oder 
Verhaue) nm‘ dort anwenden, wo sie die Ausfälle nicht beschränken. 
Kabel und Brief-Tauben zur Verbindung mit der Feld-Armee.

L ich tu n g  un d Ebnung des V o r fe ld e s : in der Zone bis 600wi 
vom Glacis muss alles entfernt w'erden, was Schützen - Schwdlrmen 
Deckung böte; bis 1.500 muss bei jeder Ausrüstung-Art voller Ein­
blick ermöglicht werden; große zusammenhängende Wälder und Ort­
schaften wenigstens in den Haupt-Schuss-Richtungen auf 20 bis 25 m 
Breite durchschlagen; bei der Ausrüstung gegen gewaltsamen Angriff 
oder Belagerung innerhalb 1.500— 2.400»n alle Stellen, welche günstige 
Platze für Angriffs-Batterien bilden, derart von Bedeckungen frei machen, 
dassbeiTagkeine Arbeitenvorgenoramen werden können. Ausgenommen 
von der Beseitigung sind jene Gegenstände und größeren Objecte, welche 
bei entsprecliender Besetzung die Festhaltung des Vor-Terrain und 
Ausfälle erleichtern (Dörfer) oder die Festungs-Werke maskieren (Baum- 
Reihen), ohne das Feuer zu hindern.

Sich er ung ge gen B rände (bei Militär- und Givil-Gebäuden), 
Organisierung von Feuerwehren. Räumung der Dachböden und der oberen 
Stockwerke von leicht brennbaren Gegenständen, Abtragen hölzerner 
Gebäude, besonders feuergefährlicher Dächer etc.

S ich eru n g der E inw ohn er gegen  d ie W irku ng e iner 
B esch ieß u ng: hat unter Aufsicht des Festungs-Gommando durch 
die Gemeinde zu erfolgen. Verstärkung der Decken der Keller-Räume 
oder ebenerdiger Geschosse. Herstellung bombensicherer Unterkünfte 
im provisorischen Stil, Blendung aller gegen den Wall stehenden 
Fenster gegen Spreng-Stücke. Herstellung von Traversen und Unter­
ständen in enfilierten Straßen, Aufreissen des Pflaster in den militärisch 
nicht wichtigen Straßen zur Sicherung der Passanten u. s. w.

S o n s tig e  V ork eh ru n gen : Maskieren der Festungs - Werke 
(Wälle, Scharten, Thore, Gommunicationen); Messen und Markieren der 
Schuss-Distanzen; Vorsorge für nächtliche Beleuchtung der Werke, der
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Festungs-Gräben, des Vorfeldes (artilleristische und elektrische Be­
leuchtungs-Mitteln), der Stadt nach Einstellung der Gas-Beleuchtung; 
Vorsorge für Trink-Wasser u. s. w.

5. Approvisioiiierung’.

Verpüegs-Vorräthe, Brenn-Material, Beleuchtungs-Gegenstände und 
Tabak müssen für die ganze Kriegs-Besatzung und auch für die im Fall 
einer Bedrohung voraussichtlich in den Platz kommenden Feld-Truppen, 
daun für die Bevölkerung in solcher Menge vorhanden sein, dass nicht 
etwa ein Mangel hieran die Ursache des Falles der Festung werde. Schon 
deshalb sind alle Angehörigen des feindlichen Landes, politisch oder 
social gefährliche Leute, wie überhaupt (wo es angeht) die für die Ver- 
theidigung unnützen Gonsumenten, dann alle Einwohner, welche sich 
binnen einer bestimmten Frist nicht mit dem vom Festungs-Gomman- 
dauten bezeiclmeten Vorrath an Lebens-Mitteln versehen haben, auszu­
weisen. Bei thatsächlicher Bedrohung der Festung alle in der Umgebung 
derselben befindlichen Verpfleg-Artikeln und Pferde requirieren und in 
die Festung schaffen, um sie dem Gegner zu entziehen.

G. Sanität-Ausrüstung-.
Sie begreift alle Mitteln in sich, welche für die Unterbringung und 

ärztliche Behandlung der Kranken und Verwundeten, dann (was von 
größter Wichtigkeit und Tragweite ist) als Vorkehrung gegen Seuchen 
nothwendig und zweckdienlich erscheinen. Sanitäre Einrichtungen in 
den Vorwerken entweder den Gharakter von (zur Aufnahme Verwundeter 
eingerichteten) Maroden-Häusern oder bloß von Verband-Plätzen.

Ä rz te : Vs üat unter allen Umständen den Dienst bei der Truppe 
(eventuell auf deren Flilfs-Plätzen) zu versehen; Va können anderwärts, 
vorwiegend in den Spitälern des festen Platzes verwendet werden.

S a n i t ä t s -D ie n s t  in festen Plätzen: Seite 110.

7. Sichorimg's-Dieiist.
(„V o r  Pos ten im  F o s t u n g s - K r i e  g“, Seite 221.)

Die Infanterie der Besatzung jedes Objectes wird in so viele 
(wenigstens drei) sich ablösende Theile getheilt, dass jeder Theil die 
nölhigen W a ch -P os ten  mit dreifacher Ablösung bestreiten kann; der 
eine Theil steht im Dienst, der zweite in Bereitschaft, der dritte (die 
übrigen) bildet die Obj ect s - R ese r v e. Die nicht auf Posten stehende . 
AVach-Mannschaft befindet sich in bedeckten Unterständen beim Thor, 
in den Koffern oder auf dem AVall; Objects-Reserve überlässt sich 
nachts der vollkommenen Ruhe. B e r e its c h a ft  in bombensicheren 
Belags-Räumen ; sie kann zu Arbeiten und kleinen Ausfällen verwendet 
werden. — Von der Artillerie-Mannschaft befindet sich bei Tag und 
Nacht ein Theil beim Geschütz.

Ilimclbuch. 24
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Die Artillerie-Mannschaft jedes Werkes wird in 4 sich ablßsende Theile 
getheilt; hievon bei Tag '/ j beim Geschütz, Vi in den Unterkunfts-Räumen in 
Bereitschaft, =/» Ruhe, — hei Nacht wachend, i/., ruhend beim Geschütz,
' /, in den Ünierknnfts-Röumen in Bereitschaft, '/t»! Ruhe. Während der Belage­
rung sind in den Werken bei Tag (die ganze Geschütz-Bedienung)^ beim Ge­
schütz, -/̂  in Ruhe ; nachts '/» wachend, V4 ruhend beim Geschütz, “/̂  in Ruhe. 
Ablösung der Mannschaft alle 6 Stunden n. zw'. um 4 und 10 Uhr Vor-und Nach­
mittag. Von den Offleieren und Unterofticieren ist stets die Hälfte im Dienst, Die 
im Dienst boflndliche Mannschaft besetzt nachts und bei einer den Handstrnich 
hegOnstigonden Witterung die (geladenen'i Alai’m-, Sicherheits-, Beleuchtimgs- 
uud Nalikampf-Geschütze, bei Tag auch die Fernkampf-GeschOtzo.

8. Abwehr eines tiberfnlles und Sturmes.
Die im Vorfeld, im gedeckten Weg und in den Außenwerken auf- 

gestellten Wachen ziehen sich ohne Übereilung in die hiefQr bezeich- 
neten Oi’te {Tambours hinter die Tennaille oder hinter die Koifer) 
zurück, um dem viel wirksameren Feuer vom Wall aus Platz zu machen. 
Die Werke werden wie bei Alarm besetzt.

Erfolgt der Angriff in der Nacht: sofort das Vorfeld und die
Gräben beleuchten und die möglichen Anmarsch-Wege des Gegner, 
dann die Zugänge zu den Thoren bestreichen u. zw. selbst dann, 
wenn man den Feind, der Finsternis wegen, nicht selien sollte. 
Jedem Geschütz darf deshalb für die Nacht nur e ine Aufgabe zuge­
wiesen werden.

Bezirks-Reserven an die bedrohten Punkte; Haupt-Reserven wer­
den vom Festungs-Commandanten verwendet.

h. Terlialteu während eines Bombardement.
Alle, die nicht unmittelbar auf dem Wall zu thun haben, halten 

sich in den bedeckten Unterkünften (am offenen Wall Beffndliche mög­
lichst knapp an der Brustwehr) auf. Nicht feuernde Geschütze in Ruhe- 
Stellungen abführen. Brände müssen sofort gelöscht w'erden. Bomhar- 
demeuts-Batterieii sind durcli Geschütz-Feuer und Ausfälle zu be­
kämpfen.

10. Gegen den belagernngsmäßigen Angriff.
Vorbereitung; Vertheidigung - Instandsetzung und Armierung; 

hiebei Sicherung gegen feindliche Überraschung durch Vorschieben 
von Sicherungs-Truppen und ausgedehnten Kundschafts-Dienst.

Active Vertheidigung: um dem Angreifer den Angriffs-Weg zu ver­
längern; Gürtel-Linie Haupt-Gefechtsliuie, Forts Haupt-Stützpunkte.

K am pf um das V o r fe ld : günstige, vorwärts gelegene Terraiu- 
Ahschnitie (falls Kraft ausreicht) besetzen uud verstärken; Grund-Be­
dingung, dass die schweren Geschütze der Forts bei der Vertheidigung 
noch mitwirken können, also nicht über 2.000 — 2.500m entfernt. 
Haupt-Mitteln activer Vertheidigung sind Ausfälle.
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Kampf um die artilleristische Überlegenheit; beginnt, sobald der 
Vei theidiger in die Haupt-Stellung (Gürtel Linie) zurück gedrängt ist. 
llielür ist baldiges Erkennen der AngrilTs-Fiont erwünscht, um ihr 
gegenüber rechtzeitig (aus Zwischen-Batterien) den Kampf mit den An­
griffs-Batterien aufzunehmen, deren Bau vielleicht noch stören und die 
artilleristische Überlegenheit wahren zu können.

Die näliere Artillerie-Aufstellung ist für den Angriff entscheidend, 
daher für den Vertheidiger die geffdirlichste. Gegen sie muss also die 
artilleristische Kraft der Festung (Geschütz-Zahl und Munitions-Menge) 
zur vollen Entfaltung kommen. Dies erfordert, dass man die volle 
Armierung der Angriffs-Front vollende, ehe der Feind die Batterien 
derselben etablieren kann, da er dann diese im Feuer der Festung viel­
leicht überhaupt nicht mehr zustand bringt.

Wird das Feuer des Angreifer so rnächt'g, dass dagegen auf ein­
zelnen Linien bei Tag im directen Feuer nicht mehr aufzutommen wäre: 
so viele Kanonen als zur Vertheidigung der Bresche, zur Unterhaltung 
eines nächtlichen Shrapnel-Feuer gegen die Sappen-Arbeiten, kurz 
zum Nah-Kampf verwendet werden können, womöglich in eigens hiezu 
bestimmte Ruhe-Stellungen (gedeckte Geschütz-Unterstände, Schutz- 
Gräben) zurück ziehen. Das Feuer auf diesen Linien wird dann vor- 
heiTSchcnd aus Mörsern und Geschützen in zurück gezogenen, vom 
Feind nicht gesehenen Stellungen (bei bastionierten Fronten z. B. von 
der Gurtine aus) unterhalten; die größte Thätigkeit aber müssen nun 
die Geschütze auf den nicht enfilierten und nicht stark gefährdeten 
Fronten (Forts) entwickeln, ŵ elche nach Umständen mittels iudirecten 
Schuss, ja selbst über andere Werke hinweg, die für den letzten Moment 
entbehrlichen Vorräthe an Munition zur kräftigen Bekämpfung des 
Sappen-Angriffes, sowie der zuletzt wirkenden Batterien verwenden.

Artillerie-Feuer muss stets einheitlich geleitet werden. Gegen jede 
feindliche Batterie eine möglichst große Geschütz-Zahl gleichzeitig in 
Verwendung setzen, um dieselbe überlegen anfallen und sicher zum 
Schweigen bringen zu können. Stets die gefährlichste Batterie zuer'st 
energisch bekämpfen, trachten, bei Tages-Anbruch, sobald sich gut 
zielen lässt, den Kampf auf ganzer Linie mit voller Kraft, wo möglicli 
noch früher als der Feind beginnen zu können.

Wird der Bau von Batterien oder einer Parallele entdeckt: Bau- 
Plätze und die dahin führenden Wege mit Shrapnels beschießen und 
die Truppen zu einem großen Ausfall versammeln, welcher dann vor 
Tages-Anbruch unternommen wird. Am folgenden Tag die fertigen und 
unfertigen Batterien, dann die noch wenig Deckung bietenden Lauf- 
Gräben, welche zudem mit Arbeitern und Deckungs-Truppen überfüllt 
sein wei’den, mit aller Macht beschießen. Bei eintretender Abend-Däm­
merung: Geschütze zum Nacht-Schuss einrichten, um die bei Nacht vor- 
zunehmenden Arbeiten, das Ai’mieren von Batterien, Zuführen von

'24*
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Munition etc. und den Anmarsch der ablösenden Truppen durch be­
ständiges Beschießen zu hindern.

Fertige Lauf-Gräben und Sappen durch leichte Geschütze aus 
wechselnden Aufstellungen mit Hohl-Geschossen und Shrapnels 
bekämpfen.

In Festungen mit detachierten Werken wird der Schwei-punkt der 
Vertheidigung in die Gürtel-Linie gelegt; Geschütz-Kampf besonders 
von Batterien geführt, die in den Intervallen der Forts erbaut und nach 
denselben Grundsätzen wie Angriffs-Batterien angelegt werden. Die 
Forts als sturmfreie Stütz-Punkte zur Behauptung der Gürtel-Linie 
können, um das Feuer der Angriffs-Geschütze von sich abzuleuken, 
schwere Geschütze an die Batterien in den Intervallen abgeben, behalten 
aber jedenfalls die nöthige Armierung, vim Gewalt-Unternehmungen 
gegen das Fort und die Zwischen-Batterien, sowie auch einem Durch­
bruch enlgegentreten zu können.

Ausfälle, große, bezwecken: Eingreifen der Besatzung in ein in 
der Nähe stattfindendes Gefecht; Aufhebung der Gernierung oder Be­
lagerung; möglichst lange Behauptung des Vorfeldes; Zerstöi’ung der 
Angriffs-Batterien oder Belagerung-Arbeiten u. dgl. Sie sind Entschei­
dung-Schlachten für die Festung, müssen dalier mit allen verfügbaren 
Truppen unternommen werden; in der Festung darf nur jener Tlieil 
zurück bleiben, welcher gegen einen gervaltsameii Angriff, der dem 
misslungenen Ausfall auf dem Fuß folgen könnte, nothwendig erscheint 
{„Sicherheits-Besatzung“).

K le in e  A u s fä lle  werden nur mit einem geringen Theil der 
Besatzung bis zum Zug und Schwarm herab, zur Erreichung unter­
geordneter Zw-ecke unternommen (Alarmierung und Recoguoscierung 
des Gegner, Entdeckung nächtliclier Arbeiten, Vertreibung der Arbeiter, 
Zerstörung von exponierten Batterien und von Minen-Arbeiten. Ver­
lockung des Feindes auf das Bankett, um sodann gegen ihn das Ge­
schütz-Feuer zu richten, Vertreibung feindticlier Schützen etc.); müssen 
sich so oft wiederholen, dass die Summe der erzielten kleinen Vortheile 
einem großen Eifolg gleich kommt.

Vertheidigung gegen den Sappen-Angriff. Um diesen zu verzögern 
acth'es Auftreten des Vertheidiger im Vorfeld (Gegen-Annäherungen); 
kleine Ausfälle, besonders bei Nacht. Zur Störung der Angriff-Arbeiten; 
Bekämpfung des Angriffes aus dem gedeckten Weg und von den 
Wällen.

Sobald nächtliche Angriff-Arbeiten im Gewehr-Ertrag überhaupt 
möglich sind, muss nachts das Vorfeld ununterbrochen durch Gewehr- 
Feuer bestrichen werden, um die Ausführung der flüchtigen Sappe zu 
erschweren; insbesondere, wenn die Arbeiten in den Schuss-Bereich 
des gedeckten Weges anlaugen. Die Gew êhre werden hiebei zum Nacht- 
Schuss eingerichtet (Seite 399). Beleuchtung-Apparate in Thätigkeit 
setzen.
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Zur nüchtlichen Bestrejclmng des Vorfeldes wird besonders die in Feslungen 
ineisl niasseiiliafl vorhandene äUere Munition verschossen. Bei einem Versuch 
erhielt man aus Gewehren, welche primitiv zum Nacht-Schuss eingerichtet waren, 
gegen Abtheilung-Scheiben auf 000 Schritte 10"/,,, auf 300 Schritte 44"/„ Treffer. 
Um für den indireclen Gewehr-Schns.s (angewendet bei Sebastopol 1854-55) 
größere Einfalls-Winkeln zu erhalten, Pulver-Ladung verringern.

G egen ■ A iiu äh eru n geu  (G o n tre -A p ro d ie n ): alle ober­
irdischen Arbeiten, welche außerhalb der Festungs-Werke und vor den 
Intervallen der Forts ausgefQlirt rverden, um dem Angreifer das Vorfeld 
streitig zu machen, den feindlichen Arbeiten behufs bessererBekämpfung 
derselben durch Geschütz- oder Gewehr-Feuer und Ausfälle näher zu sein, 
daun um die feindlichen Laufgräben zu enfilieren und schließlich den 
Angreifer sozusagen selbst zu belagern.

Man setzt sich hierzu außerhalb der vordersten Werke im Terrain, 
in Ortschaften, Wäldern oder mit flüchtig ausgeführten und allmählich 
zu verstärkenden Schanzen, Batterien, Schützen- und Lauf-Gräben fest, 
und verbindet den so gewonnenen natürlichen oder künstlichen Stütz- 
Punkt mit den rückliegenden Festungs-Werken durch Zick-Zacks derart, 
dass mau selbe von der Festung enfilieren kann. Flanken des Stütz- 
Punktes (der Gegen-Anuäherung) müssen durch die Festungs-Werke 
kräftig vertheidigt werden können.

Gegen-Batterien so anlegen, dass sie die feindlichen Lauf-Gräben 
enfilieren und die Angriffs - Batterien nach einem möglichst spitzen 
Winkel treffen, selbst aber von den bestehenden feindlichen Batterien 
nicht getroffen werden können. .Jeden geschaffenen Stütz-Punkt im Vor­
feld als Ausgangs-Punkt zu weiteren Ai'beiten benützen.

Minen. F la tte r -M in en  als Erd- und Stein-Minen gegen unge­
deckte Truppen und Verbauungen.M in en -K r ie g  im großen, hiukünftig 
nur selten.

Abschnitte. Sobald die Angriffs-Front erkannt ist, muss die Her­
stellung von Abschnitten betrieben werden. Bei Plätzen mit einem Forts- 
Güi’tel mehrere große Abschnitts-Linien, welche aus provisorischen oder 
feldmäßigen Werken und befestigten Örtlichkeiten bestehen, welche zum 
belagerungsmäßigen Angriff zwingen müssen.

Abschnitte hinter voraussichtlichen Bresch-Orten in der Haupt- 
Umfassung müssen außerhalb Streuung der gegen die Bi’esche feuernden 
Geschütze liegen; über die Bresche herauf stünnende Truppen in 
Kreuz-Feuer bringen, und deren Ausbreitung auf dem Wall nach seit­
wärts verhindern.

Vertheidigung der Bresche. Verdeckte Aufstellung von Geschützen 
zur Flankierung des Graben, dann zur Beschießung der Lauf-Gräben, 
welche zum Anmarsch und zur Aufstellung der Sturm-Truppen dienen 
(ev. mittels Wurf oder indirecten Schuss), dann von ambulanten Ge­
schützen (in Reduits, Abschnitten oder an sonst geeigneten Orten) zur 
Enfilierung der Bresche.
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Aufstellung einer dichten Kette von Schützen, ev. Mitrailleusen, 
hinter der Bresche, in einem ev. zu ihrer Sicherung ausgehobenen Lauf- 
Graben.

Bereithaltung geschlossener Infanterie-Abtheilungen in den 
nächsten bedeckten Unterständen, welche Abtheilungen im Fall des 
Angriffes am besten von den Flanken her gegen die Bresche Vorgehen.

Wegräumen des Schuttes der Bresche im Graben durch vorher 
angelegte Minen oder durch Hand-Arbeit, um den stehen gebliebenen 
unteren Theil der Escarpe-Mauer frei zu machen; Besäen der Bresche, 
der an sie schließenden Brustwehr-Theile und der Graben-Sohle mit 
Fuß-Angeln, Belegen mit Eggen, Draht-Hindernissen, Verhauen u. s. w.

Wenn kein Abschnitt vorhanden ist, welcher den Rückzug der 
Bresche-Vertheidiger deckt und dem Feind das sofortige Eindringen in 
das Innere der Festung verwehrt, man daher den folgenden für die 
Besatzung nun zwecklosen und verlustvollen Kämpfen nicht Einhalt 
thun könnte: die nächsten hinter der Bresche befindlichen, nicht 
zerstörten Häuser in Vertheidigung-Zustand setzen und alle zur Bresche 
führenden Straßen verbarricadieren oder zur Absperiung herrichten.

XXIY. Gebüreu-Weseii.
Z e itw e il ig e  V o r s e h u n g  eines höheren  Gommando be­

gründet keinen Anspruch auf eine ande; e als die chargemäßige Gebür.
Feldausrüstungs-Beitrag; gebürt den zur Feld-Dienstleistung be­

rufenen Gagisten. E in facher  Fe ldausrüstungs  - B eitr a g zur An­
schaffung der Feld-Equipierung; b eso nd ere  Feldaus rü st uu gs-B ei­
t r äg e  zur Anschaffung von Pferden, Wägen und des Reitzeuges; alles 
zusammen bildet den vo l l e n  F e ldausrüs tungs -B e i t ra g .

Jenen Officieren, welche erst bei der Mobilisierung in den Bezug 
von Futter-Portionen für eigene Pferde treten, ist zu dem gesammteu 
Feldausrüstungs-Beitrag ein fixer Zuschuss von 100 fl. zu erfolgen.

Einfacher Feldausrüstungs-Beitrag; Feldmarschall oder Arm ee-Coramandanl 
S.OOO;Feldzeugraeister oder Gorps-Gommandant 2.000; Feldinarschall-Lioutenant 
oder Divisionär 800; Generalmajor oder Brigadier 600; Oberst 400; Oberst­
lieutenant und Major 250; Hauptmann (Rittmeister) 150; Oberlieiitcnant und 
Lieutenant 80 Gulden.

Zur AnschaflFung von Pferden (unter Klammer von Wägen): Armee-Ober- 
Gommandant 3.060 (800); Feldmarschall oder Armee-Commandant 2.340 (700); 
Feldzengnieister oder Gorp.s-Gommandant 1.260(400); Feldmarschall-Lieuteiiant 
oder Divisionär 900 (200); Generalmajor oder Brigadier 540 (200); sonst 
180 Gulden für jedes mehr anzuschaffende Pferd.

Bei der ersten Beorderung zur Feld-Dienstleistung gebürt, der volle Feld­
ausrüstungs-Beitrag (erster Mobilisierungs-Tagh Die nach geschehener Aus­
zahlung in eine höhere Gharge avancierenden oder zu einem höheren Gommando 
berufenen Personen haben nur auf die Differenz zwischen dem bereits empfan­
genen und dem für die höhere Gharge (Stelle) bemessenen b e s o n d e r e n  Feld­
ausrüstungs-Beitrag Anspruch.
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Pauschalien (zu Händen des General stab-Chef, bez. Br'gade-Ge- 
neralstabs-Officier). Zur An Schaf fung von  K a n z l e i - M a t e r i a l i e n  
und A mt ie ru ng s -B eh e  I fen:  Armee-Ober-, Corps- oder Truppeu- 
Divisions-Gommando je 50 fl.; Armee- oder Armee-General-Gommando 
je 100 fl.; Brigade-Commando 15 fl. Zur An sc h a f fu n g  von  
Zei cheu-M a te r ia l i en  und R e q u is i t e n  für  die F e l d -A r ch iv e :  
\rmee-Gommando 200 fl.; Armee-Ober-. Armee-General-, Corps- und 
Truppeu-Divisions-Commando je 50 fl.; Brigade Commando 20 fl.

Feld-Futter-Gebür. Den zu einem höheren als dem chargemäßigen 
Commando berufenen Personen gebüren die Futter-Portioneu nach dem 
Ausmaß fQr die diesem Commando entsprechende Charge. Beg inn :  
mit dem ersten Mobilisiei'ungs-Tag; für einzelne Personen, welche zur 
Dienstleistung bei einem mobilisierten Heeres-Körper oder Heeres- 
Theil eingetbeilt werden, am Tag, mit welchem sie diese Bestimmung 
erhalten (ist dieser Tag in denr Erlass nicht ausdrQcklich bezeichnet, 
gilt das Datum des Erlasses). Reluieruug nach den Friedens-Bestim­
mungen. Ende:  für die gleichzeitig von einem Dislocations-Wechsel 
betroffenen Heeres-Körper oder Personen 15 Tage nach dem Eintreffen 
in die Frieden-Station; wenn aber die Versetzung in die Friedens-Gebür 
ohne einen Stations-Wechsel erfolgt, 15 Tage nach Präsentierung des 
die Verpflegs-GebQr ändernden Erlasses.

Bereitschafts-und Feld-Zulage: den Gagisten bei der Versetzung 
auf den Bereitschafts- resp. Kriegs-Fuß; tageweise Gehör. Beg inn :  
bei Versetzung ganzer Truppen-Körper oder Heeres-Theile auf den Be­
reitschafts- oder Kriegs-Fuß, vom Tag der Präsentierung des bezüglichen 
Erlasses; für einzelne zur Dienstleistung beibereits auf den Bereitschafts­
oder Kriegs-Fuß versetzten Truppen oder Heeres-Theilen nachträglich 
bestimmte Personen, vom Tag des Einrücken auf ihren Dienst-Posten. 
Ende:  beiRück-Veisetzung sowohl einzelnerPersonen als ganzer Heeres- 
Körper oder Heeres Theile vom Kriegs - auf den Bereitschafts-Fuß, oder 
aus einer dieser beiden Gebür-Arteu in die Friedens Gebür, u. zw. mit 
dem letzten Tag desjenigen Monat, in welchem dieser Gebürs-Wechsel 
angeordnet wurde.

Auf dem Boreitschafts- oder Kriegs-Fuß stehende Personen, welche in eine 
höhere Charge befördert oder mit einem höheren Commando betraut werden, 
haben auf die für die höhere Charge (Stelle) hemessono Boreitschafts- oder Feld- 
Zulage vom Tag der bezOgliclien Ernennung, resp. der Ihatsächlichen Übernahme 
des höheren Commando Anspruch. Welche von den der Gentral-Eisenbahn- 
Transporl-Leitung unterstehenden Linieii-Gommandanten iu den Genuss der 
Boreitschafts- oder Feld-Zulage zu treten haben, wird fallweise vom Reichs- 
Kriegs-Ministerium (Armee-Commando) bestimmt.

Tägliche Bereitschafts- (bezw. Feld-) Zulage; Feldmarschall oder Armee- 
Gommandant 8 (20); Feldzeugmeister oder Corps-Commandant 5 (15); Feldmar- 
schall-Lieulenant oder Divisionär 4(12); Generalmajor oder Brigadier 3 (10); 
Oberst 2 (6); Oherstlieutenant und Major 1-75 (4); Hauptmann und Rittmeister 
1 (3); Oberlientenant und Lieutenant 0'75 (1'50) Gulden.

Dio BoreiLscliafts- und Feld-Zulage ist, ungeachtet ihres Charakters einer 
tagweisen Gebär, den Bezugs-Berechtigten am ersten Tag eines jeden Monats 
für den ganzen Monat im vorhinein zu erfolgen. Bei einer im Lauf dos Monat
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eiuli-etenclcn Versetzung auf den Bereitsehafts- oder Kriegs-Fuß, ist den Bozugs- 
Berechtigten vom Tag der oingetretenen GebOrs-VerUndermig die neue GebOr 
oder die Differenz zwischen der empfangenen Boreitscliafts- und der gebOrenden 
Feld-Zulage zu verabreichen. Eine Rückzahlung des an diesen Zulagen im 
vorhinein gebürlich Empfangenen findet nicht statt.

Functions-Zulage; den Armee- und Gorps-Commandanten. Für 
den Armee-Ober-Gommaudanteii, sowie für Gommandanten selbständig 
auf einem besoudei'en Krieg-Schauplatz operierender Corps oder 
Truppeu-Divisionen nach jeweiliger Allerhöchster Entschließung. Bei 
Stellvertretungen ist die Functions- oder Uienstes-Zulage zwischen dem 
wirklichen und dem stellvertretenden Functionär zur Hälfte zu theilen.

Armee-Commandant in der Bereit.schaft monatlich 700, im Krieg 2.000 
Gulden; Corps-Coiumandant analog 260 (400) bezw. 700 Gulden. Die Functions- 
Zulage gebürt schon für jenen Monat, in welchen der erste Mobilisierungs-Tag 
fällt; jene nach dem Kriegs-Ausmaß ist mit dem Monat des Beginnes der Feld- 
Zulage-Gebür zu empfangen, und gebürt in diesem höheren Ausmaß bis zum 
Ende desjenigen Monat, in welchem der Bezug der Feld-Zulage endet.

Anspruch auf Etapen. Die einem mobilisierten Heeres-Körper oder 
der Kriegs-Besatzung eines festen Platzes angehörenden Gagisten 
erhalten für ihre Person die Etapen-Verpflegung (incl. Brot undLimito- 
Rauchtabak). Im eigenen Land können sie täglich bis zu 6 Cigarren 
aus den Vorräthen der Proviant-Officiere oder Feld-Verpfleg-Anstalten 
kaufen; im Feindes-Land sind ihnen, falls Cigarren requiriert werden, 
täglich je 6 Stück statt des gebürenden Limito-Rauchtabak zu erfolgen. 
Die Reluierung dieser als Personal-Gebür bemessenen Etapen ist zulässig.

Den Armee- und Gorps-Commandanten, Chefs der Armee-General- 
Commanden, Truppen-Divisions- und Brigade-Gommandanten, ferner 
den sonstigen, mit einem Truppen-Gommando betrauten Generalen steht 
das Recht zu, für jede auf den vorgeschriebenen Stand ihrer Haupt- 
Quartiere oder Stäbe zählende, im Gage-Bezug stehende Person des 
Heeres, unbeschadet ihres eigenen, dann des für diese letzteren Per­
sonen bestehenden Gebür-Anspruches täglich eine volle Etapen-Portion 
in natura zu empfangen. Der Anspruch auf diese Gebür beginnt und 
endet mit dem Zeitpunkt, in welchem für die den betreffenden Gene­
ralen (Gommandanten) unterstehenden Truppen der Bezug der Etapen 
beginnt oder endet. Eine Reluierung derselben ist unstatthaft.

Feldmäßiges Gepäck. Stab eines Infanterie- oder Artillerie- 
Regimentes IQQhg-, eines Gavallerie-Regiineutes 1 4 0 eines selb­
ständigen Bataillons, einer Train-Division 90 hg-, Compagnie, Batterie, 
Munitions-Park (-Colonne) 120 hg-, Escadron Train-Park 70 hg ; Generale 
TiGhg-, Stabs-Officier 28%  (zwei Koffer); Ober-Offlciere und Personen 
der XII. Diäten-Glasse 14 hg (ein Koffer); Gagisten ohne Diäten- 
Glasse 8 hg. Dieses Gepäck muss mit demselben Zug oder Schiff mit­
geführt werden, auf welchem die Beförderung der Personen erfolgt. 
Das übrige Gepäck der Gagisten (höchstens 8 kg) wird vom Officiers- 
Diener getragen, bezw. (von den Berittenen) in den Pack-Tasclien mit­
genommen.
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Quarlier-Gebür im Mobilitäts-Verhältnis. Für die den Anspruch 
auf den Feldausrüstungs-Beitrag erlangenden Personen endet die Gebür 
des competenten Natural-Quartier (Äquivalent) grundsätzlich mit dem 
ersten Mobilisierungs-Tag. Von diesem an besteht nur der Anspruch auf 
die vorübergehende Einquartierung, es haben jedoch die von der Mobi­
lisierung betroffenen, zum Ausmarsch bestimmten Personen bis zum Tag 
des Ausmarsches (Reise-Antrittes) aus dem Garnisons- (Anstellungs- 
Ort) im Fortgenuss der Quartier-Gompetenz nach der dauernden Be- 
quartierung zu bleiben.

Einzelne zur Armee im Felde oder zu mobilen Heeres-Theilen 
bestimmte Personen treten mit dem Tag der Abreise aus ihren Gar­
nisons- oder Anstellungs-Stationen aus der Gebür der vollen Quar­
tier-Gompetenz in die Gebür der vorübergehenden Einquartierung, und 
erlangen den Anspruch auf die erstere erst mit dem Tag des Eiurückeu 
in den stabilen Garnisons- oder Anstellungs-Ort.

In Feiudes-Land gebürt die Unterkunft nach dem Ausmaß für die 
vorübergehende Einquartierung (Feldmarschall oder Armee-Gomman- 
dant 4, sonstige Generale und Stabs-Oificiere 2, Ober-Officiere 
1 Zimmer) unentgeltlich.

Zurück b l e i bende  Fami l i en  jener im Gage-Bezug stehenden Militär- 
Personen, welche in das Feld abrücken oder bei (nach den jeweilig orfließenden 
Besümtnungen) dem Abrücken ins Feld gleich zu haltenden Mobilisierungen ans 
ihrer stabilen Dislocation treten, bleiben im ungeschmälerten Fortgenuß der 
den Familien-Häuptern im Friedens-Verhältnis bemessenen vollen Qu irtier-Gora- 
potenz, resp. dos hiefOr festgesetzten Geld-Äquivalentes (sammt Möbel-Zins). 
Letzteres ohne Rücksicht auf das von der Familie gewählte Domicil nach dem 
Ausmaß für den letzten Garnisons- oder Anstellungs-Ort des Familien-Hauptes, 
wenn dieser Ort nicht in eine mindere als die 5. Zins-Classe gehört, sonst aber 
nacli dem Ausmaß für diese Zins-Classe.

Bei der'Demobilisierung beginnt der Anspruch auf die volle Quar­
tier-Gompetenz vom Tag des Einrückeu in eine stabile Dislocation, 
und wird stets durch eine besondere Anordnung des Reichs-Kriegs- 
Miuisterium oder Armee-Gommando bestimmt.

Gebür der Verwundeten, Kranken, Kriegs-Gefangenen. V e r ­
wundete O f f i c i e re  beziehen die Feld-Gebüren so lang, als der 
Heeres-Körper, in dessen Stand sie gehören, solche bezieht.

Erkrankte  O f f i c i e r e  haben die Bereitschafts- und Feld-Zulage 
nur noch für den nach ilirer Erkrankung folgenden Monat zu beziehen; 
tritt jedoch ihr Ileeres-Körper früher aus dem Genuss der Bereitschaft­
oder Feld-Zulage, so eidischt gleichzeitig auch ihr Anspruch darauf.

Auf den (entgeltlichen oder unentgeltlichen) Bezug der Kriegs- _ 
Verpflegs-Portion haben die von ihrem Heeres-Körper abwesenden 
Kranken (Verwundeten) keinen Anspruch, —  wohl aber auf unentgelt­
liche Spitals-Pflege und Médicamente.

K r i e g s -G e f a n ge n e :  ihnen sind die chargemüßigeu Gebüreu 
einzustellen, die eigenen Pferde derselben aber entweder bei der eigenen 
oder einer zunächst gelegenen, mit einem Pferde-Stand versehenen Ab-
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theilung bis zur Rückkehr des Eigentliümer oder Constatieruug seines 
Todes für Rechnung des Ärar zu verpflegen und zu warten. Nicht dein 
Verpfleg-Stand des Heeres angehörende Pferde-Wärter werden für 
Rechnung ihrer in Kriegs-Gefangenschaft geratheuen Herren in ära­
rische Verpflegung genommen.

Bei Rückkehr aus der Kriegs-Gefangenschaft erfolgt die An­
weisung der chargemäßigen Gebüren nach den für Neu-Eruannle be­
stehenden Grundsätzen. Hie Gage gebürt jedoch schon vom ersten Tag 
desjenigen Monat, in welchem die Präsentierung erfolgte, u. zw. selbst 
dann, wenn der Betreffende in demselben Monat, in welchem er in 
Kriegs-Gefangenschaft gerathen ist, aus derselben wieder zurück gelaugt. 
Enuipierungs-Beihilfe ist der Gnade Seiner Majestät vorbehaReu.

Kriegs-gefaagenen feindlichen Officieren u. dgl, gebürt eine tägliche Alimen­
tation n. zw. General 4 fl., Stabs-Officier 2 fl., Hauptinaiin 1 fl. 50 kr., Subaltern- 
Officier 1 fl., mindere Gagisten 75 kr.; denselben kann je eine Etapen-Portion 
gegen Abzug des Beköstigungs-Preises von der Alimentation erfolgt werden. 
Ünterofriciere und Soldaten erhalten ohne Unterschied die Löhnung eines Infan­
teristen, dann Kost und Brot.

Den Familien der in Kriegs-Gefangenschaft gerathenen (in eine Diäten- 
Glasse eingereihten) Personen des Heeres gebürt eine Snstentation im Befr.ig 
der normaimäßigen Witwen-Pension (Teldmarschall 2.000 fl., Feldzeugmei.ster 
1.600 fl., Feldmarschall-Lieutenant 1.20011., Generalmajor 80011., Oberst 600 fl., 
Oberstlieutenant 450 fl., Major 400 fl., Hauptmann 3.50 fl.. Oberlieuteuant 300 fl., 
Lieutenant 250 fl.). Für Familien von in keine Diäten-Classe eingereihten, im 
Gage-Bezug stehenden Personen des Heeres eine Snstentation im Betrag des 
Drittheiles der Gage. Diese Sustentationen übergehen eventuell, wie die Quarlier- 
Corapetenz sainmt Möbel-Zins, auf die in der väterlichen Obsorge steheniien ehe­
lichen Kinder.

(Die M i l i t ä r - V e r w a l t u n g  v e r m i t t e l t  d i e  E r f o l g  u n gj e n e r G e l d - B e t r ä g e ,  w e l c h e v o n d e n i n s F e l d a b g e g a n g e n e n
G a g i s t e n  z u m U n t e r h a l t  i h r e r  F a m i l i e  g e w i d m e t  we r  den.)

Witwen, deren Gatten vor dem Feind gefallen, an einer v.or dem Feind 
erlittenen Verwundung oder infolge von Krieg-Strapazen gestorben sind, e r­
halten einen 50'Vo Zuschuss zur normalmäßigen Witwen-Pension.

Besondere Befugnisse der höheren Commanden betreff des Geboren- 
Wesen während der Kriegs-Bereitschaft und im Krieg:

Die angeführten Paragrapho und Seiten beziehen sich, wo nichts anderes 
angegeben ist, auf die Gebüren-Vorschrift. Wo ein Commando, welchem das 
Bewilligungs- oder Verfügungs-Recht zusteht, nicht besonders genannt ist, be­
ziehen sich diese Befugnisse auf die Armee- und selbständigen Corps- (Truppen- 
Divisions-) Commanden.

(I, §. 66, Seite 110.) Bewilligung der D iäten und Ta g-G elder.  
(Tägliche Diäten.- Oberst 8, Oberstlieutenant 6'50, Major 5, Haupt­
mann 4, Oberlieutenant 3‘50, Lieutenant 3 Gulden).

(I, §. 63, S. 103.) Bew-illigung zur Auf rechnu i l g  der Ex t ra -  
Pos t  sammt Neben-Gebür.

(II, §. 33, S. 38.) Gra t i f ica t i ouen bis zum Betrag einer fünf­
tägigen Löhnung (Armee-Commandant).

(§. 115, S. 231 der Vorschrift für das Pferde-Weseu.) Zuwe isung  
e ines ä rar i schen  D ie n s t - P f e rd e s  als momentane Aushilfe oder
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auf die Dauer des Krieges, wenn einem Stabs- oder Ober-Oföcier vor 
dem Feind ein eigenes Pferd zugrunde geht.

(II, §. 12, S. 22.) P ro v i s o r i s che  V e r l e ih u n g  von  B a ta i l ­
lons- etc. Co mm an den (Truppen-Dlvisions-Commanden).

(II, §. 23, S. 29 und Verpfl. Vorschr. §. 37.) Abweichungen von den 
Ausmaßen der Kos t  -P or t i on ;  Änderungen in Zusammensetzung 
und Beschaffenheit derselben; Bewilligung do p p e l t e r  Kos t-Por t i on 
(Avmee-Commandant, Commandanten selbständig detachierter Armee- 
Körper). —  (§. 4-9 Verpfl. Vorschr.) Bestimmung, für welche Vei-pfleg- 
Artikehi im allgemeinen das Re lu tum auszuzahlen ist (Truppen- 
Divisions-, resp. Corps- und Colonnen-Gommanden).

(II, §. 31, S. 38.) Bewilligung und Ausmaß an A r b e i t - Z u l a g e  
hei Herstellung von Verschanzungen im Felde.

(§. 7.5. Verpfl. Vorschr.) Be fo l gun g  von Häuten (für Opanken) 
und U i i sch l i t t  (für Beleuchtung, Stiefel- oder Wagen-Schmiere).

(I, §. 116, S. 227.) Zurück g eb l i e b ene n  Fami l i en  die Er­
mächtigung, sich mit ihren Familien-Häuptern zu vereinigen.

(11, §. 1, S. 1.) Bestimmung des Zeitpunktes für den Beginn der 
vollen Quart i  er-C omp etenz bei der Demobilisierung (Reiebs-Kriegs- 
Miuisterium oder Armee-Gommandant).

. Comentioiiellc Si2,’iiatnr'en.
Maßstäbe: Doppel-Maß 1 ; 12.500 (1 cm =  125 m); einfaches 

Maß (Mappierung) 1 ; 25.000 (1 cm —  250 m); Special-Karte 1 : 75.000 
(1 cm = : 750 m —  1.000^); General-Karte l ; 300.000 (1 cm =  3.000/u 
== 4.000X) und 1 : 200.000 (1 cm =  2.000 m =  2.666><).

Alles (Klafter-) Maß: Gatastral-Maß 1:2.880 ( l " =  iO°); Doppel-Maß 
1 : 14 400 (1 " =  200°;) einfaches Maß (Aufnahin-Secüonen) 1 : 28.800 (1” =  
400°, 1 COT =  1.288ot); halbes Maß 1 : .57.600 (1” =  860°); Special-Karte 
1 ; 144.000 (1" =  2.000°, 1 cm =. 1.440ot); General-Karte 1 ; 288.000 (1” =  
4 000°, lern =  2.880m); Scheda-Karte 1:576.000 (1" =  8.000°, 1 cm =  
5.760 m).

D e u t s c h l a n d :  Tupographische Karte von Preussen 1 : lOO.COO, der 
Rhein-Provinz 1: 80.000, von Hessen und Hohenzollern 1: 50.000, von Sachsen 
1:100.000. — F r a n k r e i c h :  neue Karte 1:80.000; Übersichts-Karte
1 : ,820.000. — I t a l i e n :  Karle des Königreich 1 : 100.000; der Provinz Neapel 
1:80.000; der Lombardei, von Venetien und Gentral-Italien 1:73.000; von 
Sardinien 1:50.000. — R u s s l a n d ;  topographische Kaido 1:126.000; SpeciaD 
Karte 1: 420.000.

Terrain - Darstellung. Auf PUlneu im einfachen Maß 
(1 ; 25.000); ITorizontal-Schichten-Linien (Isohypsen) mit dem Vertichl- 
Abstaud von 100 m (gebrochene starke Linie), von 20 m (ununter­
brochene feine Liuiel, von 10 tn (gebrochene feine Linie). Auf Plänen 
im Doppel-Maß (1 : 12.500) Schichten-Linien von 50, 10, 5 m Vertical-
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Abstand nach derselben Bezeichnung wie hn einfachen Maß zu 100, 
20 und 10?n.

In der Special-Karte (1:75.000) werden Schichten-Linien zulOO ui 
als ununterbrochene feine Linie, Schichten-Linien zu 50 m (in allen 
Formen des Flach-Landes, deren Durchschuitts-Büscliung weniger als 
10° beträgt) als gebrochene feine Linie (wie die 10 »i-Schichten-Linie 
beim einfachen Maß) angewendet.

s  Repère-Punkte des Präcisions-Nivellement (jedoch nur daun, wenn 
das Object, auf welchem die Marke angebracht ist, in der Zeichnung nicht 
zweifellos zu ex’kennen wäre). ^  Flöhen-Punkte, ¿■y'Kiixhen (analog 
Moscheen und Synagogen), wenn ihre Lage trigonometrisch 
bestimmt ist. Höheu-Göte als 201'5 (Repère-Punkte) oder 201 (der 
Höhe nach trigonometrisch bestimmte Punkte) oder 201 (bei der Detail- 
Aufnahme bestimmte Höhen-Côte) beizufügen. Höhen-Punkt (con- 
trolierter) der Detail-Aufnahme (wenn nicht controliert: ohne Punkt.)

Die Hölien-Cöten beziehen sich : bei Brücken anf die BrOcken-üecke ; bei 
Eisenbahnen auf die Schiencn-Köpfe ; bei Gewässern auf den Norinal-Wasser- 
Stand oder Null-Punkt des Pegel ; bei allen anderen Objecten auf den natürlichen 
Boden. Den Orts-Namen beigesetzte Höhen-Coten beziehen sich auf die Kirche 
(bei mehreren Kirchen auf die innerhalb des Kirchen-Zeichen mit einem Punkt 
versehene). Alle absoluten Höhen-.kngaben basieren auf das Mittel-Wasser der 
Adria bei Triest und werden in Metern ausgedrückt.

Terrain-Gegenstände, sonstige Objecte und Signaturen. ©Bezirks-, 
©  Gomitats- (Gespanschafts-) Behörde. Post-Station mit, s -A m t  
ohne Persouen-Beförderung; Post-Pferdewechsel (sogenannte Relais,
wo nur Pfefde-Station, jedoch kein Post-Amt). I* Telegraphen-Station. 
'£) Heil-Bad, Gesund-Brunnen. Zeichen für Wasser-arme Orte. 
Alle diese Signaturen sind zum Orts-Namen zu setzen.

Q. Minder ergiebige, ^  Qu. sehr ergiebige Quellen (Wasser- 
Zufluss über 10 Z per Minute). C. Cisterne, welche nur zeitweise 
Wasser enthält; wenn sie immer Wasser enthält, wird das Zeichen um 
ein Drittel größer und stärker, daun ein Punkt in die Mitte desselben 
gemacht undmit Gi. beschrieben.

Feld-Brunen mit Schwing-Baum; ÇI B. mimler ergiebiger, 
^  Br. sehr ergiebiger Brunnen (Wasser-Zufluss über lOZ per Minute).

L . O. Lehm-. 8. O. Schotter-Grube ; 8tb. Stein-Bruch ; 
^  Bgw. Bergwerk (nebst Bezeichnung des Gestein resp. Mineral). 
^  //: 0. Hoch Ofen, Q Ziegel- (7v. 0. Kalk-) Ofen, -"'.X ;f. S. 

Ziegel-Schlag. II. Kleinere Höhle: wenn „Höhle“ ausgeschrieben, 
bedeutet dies eine größere Höhle (welche halbwegs militärisch wichtig 
ist und als Vorrath-Magazin oder für Hinterhalte dienen kann); wenn 
nebstdem das Zeichen für (minder bezw. sehr ergiebige) Quelle unter 
dem Höhleil-Zeichen und „m. Ws.“ neben der Beschreibung gesetzt 
wild, bedeutet dies „Höhle, welche Quell-Wasser enthält“ .

■t Kreuz, Bildstock, $ Bild-Baum; t  Kapelle (muss einen zur 
Aufnahme von einigen Menschen geeigneten inneren Raum haben).



381

{  }  kleine (kapellen-ähnliche) Moschee oder Synagoge. 6 5 Ö  Kirche 
(in der General-Karte statt dem Kreis ein Viereck), Moschee, Synagoge 
ohne oder mit einem Thurm, ö  ^  mit zwei oder mehr Thürmen ; 
wenn „K/s.“ dabei steht, bedeutet dies ein Kloster. nt~| Friedhof 
aller Gonfessionen; wenn „A. (?,“ keigesetzt: altes Grab.

^  Fb. Einzeln stehende Fabrik (Spinn-Fb., Papier-Fb. etc.) 
^  Schl. Schloss. i_i II . Maierhof, W. II. Einzeln stehendes Wirts- 
Haus. \t J. I I .  Forst- [Ilgh. Heger-) Haus. Alpen-Hütte mit Alpen- 
Wirtschaft. l i .  Kleinere, größere Ruine, i l  Denkmal.

Wasser-, ^  Wind-, ©  Tret-, ’Q> Schiff-, ^  Dampf-, -¿f Säge- 

Dampfsäge-, .yjja Stampf-Mühle. Wenn das Mühlen-Zeichen ohne 
Beschreibung steht, ist darunter eine Getreide-Mahl-Mühle verstanden.

•><•>-( Monarchie-, HHHHHHH Landes-, ....... ...............
Bezirks-Hauptmannschafts-, Gomitats- (Gespanschafts-), Zupanije-,
_________Gemeinde-Grenze. Grenz-Zeichen (wenn sie numeriert
sind, werden die Nummern mit kleinen arabischen Ziffern in stehender 
Schrift beigesetzt); (o) Grenz-Hügel (Hotter-Haufen); Grenz-B.äume.

t 4. sichtbare und zur Orientierung besonders geeignete 
Bäume; Wegweiser; t  Orts-Tafel; • ■ etc. Aussichts-Thürme, 

Oberirdische Telegraphen-Leitungen, ŵ enn sie abseits der 
Gommunicationen führen, sind immer ersichtlich zu machen.

Commiinicationon (Bezeichnung der normalspurigen Eisenbahnen 
als bekannt vorausgesetzt), nm iim ~i[iir ir Schmalspurige Eisen-

Material-Transport-Bahn. Bei Eisenbahnen in Bau-Ausführung werden 
die betreffenden Theile der Signatur nicht voll ausgeführt. Wh. Wach­
haus (Nummer wird beigesetzt.) ^  E. St. Eisenbahn-, Tramway- 
Station. „ II. St.^ Halte-Stelle.

Chaussüe (zw'ei dicke Linien). L a n d - S t r a ß e  (eine dicke und 
eine dünne Linie), minder sorgfältig angelegt und erhalten als Chaussee. 
Erha l t ener  Fah r -We g  (eine volle starke, daneben, südlich oder 
östlich, eine ununterbrochene Linie). Besserer (straßeuartiger) Fahr- 
W eg  (eine volle dünne, daneben eine unterbrochene); als solche 
werden jene (oft sein- breiten) fahrbaren Wege bezeichnet, ■welche 
durchlaufende Haupt-Verbindungen mit größeren und -wichtigereu 
WohnOrten bilden. K i l o m e t e r - Z e i c h e n  und zugleich Zeichen 
für die Fahrbahn-Breite der Gommunication (in der Entfernung 
je eines Kilometer); bei — 5'07n Breite für eine Wagen-Golonne, bei 
5 ?/i Breite und darüber für zwei Wagen-Golonnen; bei weniger als 

Ereile kein Kilometer-Zeichen. <— Zeichen für die Stelle, wo 
Straßen-Breite w'echselt. Wenn sich in der Natur Kdometer-Zeiger 
befinden : Kilometer-Zeichen über jene Seite, wo d>e Markierung, ver-
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liingei'u. St raßen in Bau-Aus führung ;  statt volle, unterbrochene 
jedoch dünne Linien. ..-.-r- Tramway auf und neben
C oni m u n i cat i 0 n e n.

N icht  e rh a l t ener  Fal i r -Weg  (ein Strich), nur ausnahmsweise 
unter m Fahrbahn-Breite. K ari^en - (Feld- oder Wald-) We g (Strich 
und Punkt), 1— breit, nur für landesübliche Karren. Saum- 
Weg  (Strich, Strich). Fußs te i g  oder Fußweg (Punkt, Punkt).

W e g - S t e i l e  (wo das Armee-Fuhrwerk bei 500^-^ Zug-Last per 
Pferd, Vorspann benöthigt): schraffen-artige Quer-Striche an der be­
treifenden Stelle. S t raßen-Wendungen ,  welche für (5-späunige 
Train-Fuhrwerke niclit passierbar sind: Punkte an der betreffenden 
Stelle.

Tunnel und Gallerie aus Stein. - ‘—  Schutz- (Futter)
Mauer und Stütz-Mauer, Damm, stellenw. gemauert.

Culturen. Acker-Land bleibt weiß. Sonstige Culturen werden im 
Maß 1 : 25.000 mit Farben angelegt, außerdem Wiesen =  W, Hul- 
weiden—  H, Wein-Gärten deutscher Gultur-Art mit i. bezeichnet; Reis- 
Felder blau rastriert. — Im Maß 1:75.000 folgende Bezeichnungen:

Baum - Reihe, einzelne
Wiese, Hutw'eide (Haide)

Wein-Gärten (deutsche 
clill-hlilL:;] Cultur)

Wein mit Feldbau 
(italienische Cultur)

aa,a_a.a a_
Bäume, Baum-Gruppen

Weinbau auf Latten- 
Gerüsten

fT'-Vi'TTT:
f j  Hopfen-Gärten

Reis-Felder

Gestrüppe

Reniisen

asBüvsnTin Wald mit Durchschlägen 
(Jung- und Hoch-Wald)

Gärten

Sand- oder Schotter- 
Flächen.

Einfriedungen. -Zaun(lebendiger oder aus Flechtwerk);
lebende Zäune, welche aus dicht an einander gepflanzten Bäumen be­
stehen, sind durch ganz nah au einander gesetzte Bäume darzustellen.
—•—■—■—•—^Planke(Stakete,Eisen-Gitter,Draht-Geflechte).- • ..
Mauer (mit und ohne Pfeiler). Steinriegel (regellos); wenn
mauer-ähnlich aufgeschlichtet, als Mauer bezeichnen.

Gewässer Bach:  durchwatbar ein allmälich stärker werdender 
Strich, nicht durchwatbar zwei dünne Striche. Als durchwatbar ist ein 
Bach darzustellen, wenn die Wasser-Tiefe bei normalem Wasser- 
Stand höchstens Iwi und die Wasser-Geschwindigkeit nickt mehr
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als l'Swi in der Secunde betrögt. Fluß: durchwatbar bis zu 
HÜ Schritte Breite, wie durchwatbaren Bach; bei größerer Breite die 
Signatur für Fußweg; nicht durchwatbare Flüsse analog Bäche. Dass 
fließende Gewässer zeitweise austrocknen, wird, wie bei Teichen, durch 
„Ip., per. oder period.)“ ausgedrückt.

Durchwatbarer k ü n s tlich er  W asser-G raben ; 
ein nicht durchwatbarer derlei Graben in der Special-Karte dieselbe, 
jedoch stärker gehaltene Signatur, in Aufnahm-Sectionen gleich nicht 
durchwatbaren Bächen. S ch iffah r t-C anal wie ein Fluss.

555550555̂ 555; W ^asser-Leitung (höl­
zerne, gemauerte, unterirdische). Aquäduct: analog Viaduct. „Rs.“ 
bedeutet „Reservoir.“

W eich land . Nasser Boden: schachbrett-förmig zu einander lie­
gende Striciie. Sumpf-, Moor-Boden, Brüche (Moore, mit einer sandigen 
oder lockeren Erd-Schichte), Moräste; Rohrw'uchs, Torf-Stiche. Größere 
Weicbland-Flächen, welche nur einen ganz kurzen Theil des Jahres 
naß oder versumpft sind: durch eine feine, punktierte Linie be­
grenzen und iunei-halb derselben beschreiben („im Hochsommer 
trocken“ u. dgl.).

S ch iffa h rt-V e rh ä ltn is s e . H  Floßbarkeit; Schiffbarkeit
für Ruder-Schiife strom-abwärts,*>¿7̂ stromauf- und abwärts; iiisüHolz- 
Rechen; » 1™  Wehre; Sporn (Buhne) von FIolz, "̂ on Stein ;
-j- i - i -  Landungs-^Brücke von Holz, >■ 4—1 von Stein. ^  regelmäßige 
Dampf-Schiffahrt; „ D. St.“ Dampfschiff- Station; -J— Schleuse von Holz 
oder von Stein; " i t i » Ufer-Verkleidung von Holz, rrrrrrrrrrrrm von 
Stein. AVasser-Fall: zwei parallele Linien quer über das Gewässer.

Ü bergän ge . Furt für Menschen, Pferde, Wägen: das Zeichen für 
Fußsteig, Sauinw'eg, nicht erhaltener Fahr-Weg durch das Gewässer. 
—0 — Überfuhr für Menschen. — Q— für Pferde. — -Q-— für Wägen, 

mittels Dampf-Schiff; Dampf-Fähre, (TrajeclL
Fliegende Brücke: Übei’fuhr für "Wägen an einem im Strom-Strich 
liegenden Anker.

' ----, Steg für Menschen, >— <( für Pferde. ^  Durchlass
von Holz, von Stein. ~)imn(   —̂  Brücke von Holz, von Stein
(Eisen), oder Eisenhahn-Brücke mit durchbrochener Brücken-Decke. 
— )(i jir(ii(if Brücke von Holz mit Stein-Pfeilern, —
auf schwimmenden Unterlagen. Eisenbahn-Brücke
mit geschlossener Brücken-Decke.

P a s s i e r b a r k e i t - Z e i c h e n  un te rha lb  Brücken,  eingedeck­
ten oder eingew'ölbten Passagen: auch dann anbringeu, wenn an selbe 
keine eigentliche Gommunication heran führt (in diesem Fall wird das 
Passierb.-Zeichen von einem feinen Strich durchschnitten); mit Rück-
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sicht auf Fuhrwerke des Gefechts-Train muss jedoch die Fahr-Bahn 
mindestens lichte Höhe des Objectes mindestens betragen.

Meeres-Küste. Leucht-Thurm. Q  LtudU-Feuer, 
Leucht-Schiffe mit einem Feuer (oben zwei Punkte: mit Doppel-Feuer). 
Sichtweilen-Grenze des festen Feuer: eine einfache Kreis-Linie; alle 
sonstigen Feuer: eine gewellte Linie.

Haupt-Kriegshafen; ohne dem „H“ Kriegs-Hafen; auch 
ohne „K“ Handels-Hafen. Dampfschiff-Station: wie bei Flüssen. •1- ^  
Anker-Platz für große, für kleine Schiffe. Schiffs-Werfle
wenn ein „K “ beigesetzt wird, für Krieg-Schiffe. Landungs-Platz 
für Segel-, für Ruder-Schiffe.

Grenz-Liuie des Fahr-Wasser: seichtes Küsten-Wasser (bis 2/h 
Tiefe bei tiefstem Stand der Ebbg) eine fein punkliert^ Linie: 5>/i 
Tiefen-Linie eine stark und zwei fein punktierte Linien; 10m Tiefen-
Linie eine star-k punktierte Linie. +  Felsen und Riffe, x - —  X —  x Be­
grenzung von Fels-Grund in der Kühe von Anker-Plätzen. Sand-artig 
punktierte Stellen bedeuten Bänke bis zu 5m Tiefe; mit einer punk­
tierten Linie eingefasste Stellen bedeuten Bänke von 5 — 10 m Tiefe 
oder sonstige wichtige Boden-Erhebungen (Hoch-Gründe) über 10m 
Tiefe. 520 Lotliung bis 520 m, ohne Grund gefunden zu haben,

-------- >  Constante Meeres-Strömung, Gezeite-
Strömung: die beigesetzten Zahlen bedeuten die stündliche Geschwin­
digkeit des Stromes in See-Meilen (1 See-Meile gleich 1.852 7«).

^  Stein-Backe (gemauerte fixe Marke); Pricke 

(feststehende Stangen-Marke); Treib-Backe. ^  ^  Signal- oder 
Warn-Boje (schwimmende Marke); ( 0 )  Vertäu-Boje. Land-Festen (eiu- 
gemauerte Stein-Säulen oder Kanonen-Rohre) werden mit Punkten be­
zeichnet; 4 . . .  Dückdalben-Pfähle.

Unterseeisches Telegraphen-Kabel: Strich, Punkt (ähnlich einem 
Karren-Weg).

Befestigungs-Bauten. 4 - Blockhaus, Kula, Castell (aus Holz).
' Kamm-Linie von feldmäßigen; —------- von flüchtigen

Schanzen, (Infanterie- und Artillerie-) Deckungen, Lauf-Gräben etc.; 
Kamm-Linie aufgelassener, aber noch benützbarer Feld-Befesti­
gung analog, jedoch mit gebrochenen Linien. Bezeichnung der 

Herrichtungeines Objectes für Anwendung von: ^Gewehr-, | Geschütz 
Feuer. XXXX Annäherungs-Hindernisse, ^  ^
Lichtung: die betreffende Fläche kreuzweise durchrastriert.

Schrift-Gattungen: s tehende  römische  Schr i f t  für Städte; 
Rotond-Schrift für Märkte, Pfarr-Dörfer, Befestigungen; l i e ge n de  
römische Schr i f t  für Meere, Ströme, Flüsse, größere stehende

^  Verhaue. Vorfeld-
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Gewässer; Cursiv-Schrift. für Dörfer ohne Pfarre, Weiler, Schlösser, 
sonstige Ürts-Nomenclatur, kleinere Flüsse, Bäche, Teiche, nicht 
schiffbare Kanäle, \\ asser-Leitungen, Sümpfe, wichtigere Gominuni- 
cationen; Block- oder B a l k eu -S chr i f t  für Benennungen der 
angrenzenden Staaten, der Inseln, Gebiete und Culturen; Bätard-  
Sch r i f t  für Benennungen der Orogi’aphie.

Besondere Signaturen für Recognoscierungs - Berichte. Beim 
Adjustieren der einem Recog.-Bericht beizuschließenden Karten sind 
alle Straßen roth,  alle sonstigen Communicationen grün oder (wenn 
diese Farbe für Wald angewendet wurde) gelb zu geben.

T =  Kilometer-Zeichen (je 5 hm von einander ent­
fernt). Stunden-Zeichen (je 1 Stunde von einander entfernt). 

Locomotiv-Eisenbahn mit 1 Gcleis (nebstdemZeichen 
für \iaduct); -i i i ■ i » i i 11 i -it  mit 1 Geleis, aber Unter-Bau für 2 Ge­
leise ; ' M I 4 1 t N mit 2 Geleisen (nebstdem Bezeichnung für
Tunnel). ^--------------- Im Bau stehende Locomotiv - Eisenbahn,

Kreuzungen von Eisenbahnen mit Straßen im Niveau,

mittels

T
• mittels Straßen-Überfalirt,

Straßen-Unterfahrt. TP
Weg-Steilen (in der Richtung der 
•lllllllll...  Gefährliche Strecken.Pfeil-Spitze Berg-Vor.spann nöthig).

Fließende Gewässer: „B. 160“ Breite, — „T. 3-5“ Tiefe, — 
„G. 1-5“ Geschwindigkeit, alles in Metern bei Mittel-Wasser; blau, zu 
dem Ort der Messung an das Gewässer zu schreiben. —  Blau rastrierte 
Stellen bedeuten: Übersch\vemmungen ausgesetzt.

Schiffbare Canäle; eine dicke und eine dünne blaue Linie. Wasser- 
Leitungen: eine gebrochene sclwarzeLinie (ähnlichSaum-Wegen). Schiff- 
fahrt-TIindernisae (Wehren, Holz-Rechen, Wasser-Fälle u. dgl.) sind auf 
Karten kteinen Maßstabes durch einen quer über den Fluss gezogenen 
schwarzen Strich anzudeuten. Taktisch günstige Übergang-Stellen 
werden auf allen Karten und Plänen durch einen rothen Pfeil bezeichnet. 
Isobathen (Linien gleicher Tiefe) für 2 m Tiefe: blau punktierte Linie; 
für 5 m Tiefe blaue unterbrochene Linie (älmlicli Saum-Weg); für 10 m 
Tiefe feine blaue Linie. X - • • -x- • • -X Iiiuudations-Grenze (sind Wiesen 
und llutweiden nicht in Farben dargestellt, so wird der Inundations- 
Raum grün angelegt).

Bezeichnung für Brücken auf Karten kleinen Maßstabes: :  ̂ ein­
fache Brücke von Holz, ^  von Eisen, X  von Stein; Brücke
von Holz mit Ilolz-Jochen, mit Stein-Pfeilern; ! von Eisen mit
Kjsen • Pfeilern, mit Stein - Pfeilern ; ^ |' Steinbogen - Brücke;

Brücke auf schwimmenden Unterlagen. ^  Minen-Anlagen. — 
Brücken über wichtige Gewässer: roth. — Überfuhren: 
oben die Ziffer für „Manu“, unten für „bespannte Fuhrwerke“, rechts 

Handbudi. 25
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daneben für „Minuten Fahr-Dauer“ . — Furten, für alle Waffen passier­
bar: roth.

Gewässer mit trinkbarem Wasser, welches nicht (bezw. manch­
mal) austrocknet: contimiierliche (unterbrochene) blaue Linie. —
Gewässer mit für Menschen untrinkbarem Wasser, welches nicht 
(manchmal) austrocknet: wie oben, parallel dazu jedoch eine conti- 
nuiiiiche rothe Linie.

Rast-Platz mit w^euiger, a %. Lager-Platz mit ausreichend, mit 
mehr Wasser als für die der Signatur beigesetzte Truppen-Zahl (1 B. ein 
Bataillon, 1 Bg. eine Brigade etc.) erforderlich; Signatur roth zeichnen, 
Wasser-Striche blau. ^

1- ^  Günstige Gefechts-Felder. 0  Aussichts-Punkte. Punkte 
für Signal-Stationen, mit den Aussichts-Linien (Verzeichnis der letzteren 
in einer Legende zusammeufassen).

Bequartierungs-Verhältnisse bei Ortschaften: einen Bruch, dessen 
Zähler die Anzahl Häuser, der Nenner die Anzahl Einwohner angibt.

Orte „mit immer genügend Trinkwasser“ : blau eingerändert und 
innen angelegt; —  „mit manchmal zu wenig Wasser“ : innen rastriert: 
— „mit häufig zu wenig Wasser“ : nur blau eingerändert; —  „mit 
genügend, jedoch schlechtem Wasser“ roth eingerändert, innen ein 
blauer Kreis und blau angelegt; — „mit manchmal zu ŵ enig und 
schlechtem Wasser“ : außen roth, innen blau gerändert und blau 
rastriert; —  „mit häufig zuwenig und schlechtem Wasser“ : außen 
roth, innen blau gerändert und leer. — Quellen : nach den allgemeinen 
Zeichen-Schlüssel (blau).

Festungen auf General-Karten: Kern schwarz, Befestigungs-Linien 
roth; auf Special-Karten und Plänen nach allgemeiner Signatur.

Bezeichnungen fü r  Conimanden, Truppen, Anstalten. Von letzteren 
werden jene, welche organisationsgemäß einem Truppen-Divisions- 
Commando direct unterstehen, einfach,  einem Corps unterstehende 
doppe l t  {rechts und unten), einem Armee-Commando unterstehende 
dre i fach e i nge ran de t ;  dies gilt auch für hier nicht aufgenommene 
Anstalten. Signaturen sind der Größe des Planes anzupassen.

(5 <5 Regiments-, 5  ¿1 Brigade-, Truppen-Divisions-, ^

Corps-Gommando. Zeichen für Armee-Commando ist rechts und unten 
dreifach, jenes für Armee-Obor-Gommando (operierendesHaupt-Quartier) 
vierfach eingerandet; Armee-General-Commando und General-Etapen- 
Commando nebstdem i-echts ein „G“ .

Infanterie in entwickelter Linie ; Compagnie-
Colonne; Masse; ^  Schwarm (Patrouille, Feldwache).
/ 'W "v 'vw \  Schwarm - Linie ; _ i    i----- >— besetzte Linie oder
Lisière.
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I ’ iMi Cavallerie in entwickelte!’ Linie; iS3- Escadrons-Co­
lonne ; Masse; Schwann (Patrouille, Feldwache).

Einzelnes Geschütz; Geschütze in Feuer-Linie; n fn  fahrende 
undGebirgs-,'[^^ reitende Batterie. Analog die Divisions-Artillerie einer 
Inft.- (Gav.-) Truppen-Division. j .|. || Corps-Artillerie.

Ist ein größerer, aus mehreren Waffen zusammengesetzter Körper 
in seiner Gesammlheit darzustellen: die der vorherrschenden Waffen- 
Gattung entsprechende Signatur nebst abgekürzter Bezeichnung.

Technische Truppen: Compagnie und Bataillon analog Infanterie; 

1 ^  Divisions-Brücken-Train ; normale Kriegs-Brücken-Equipage 
dreifach umrändert.

t h Train eines Haupt- (Stabs-) Quartiers; eben so jeder

Etapen-Train.
Muuitions-Paik und Armee-Munitions-Feld-Depot (leer, 

gefüllt); Belagerung-Artillerie-Park, j^^1 Piounier-Reserre-Anstalt.
Verpllegs - Colonne, Verpflegs - Magazin (leer, gefüllt); 

^  Bäckerei. H in Ä 3  Schlachtvieh - Depot (leer, gefüllt), [~ ^  
Train-Park (Armee-Train-Feld-Depot). I<IWI Depot für mai'ode Pferde.

(//. oder I'. beizusetzen) Hilfs- oder Verband-Platz; ©  Am­
bulance; piq Infanterie- (Cavallerie-) Division-Sanität-Anstalt,

Feld-Spital; Ê  Feld-Maroden-Haus ; ^  Kranken-Haltstation.

^  ^  Montur-, Sauitäts-Matei’ial- (Medicamenten-) Feld-Depot.
Sollen Truppen (Anstalten, Trains) in der Marsch-Colonne darge­

stellt werden: das betreffende Zeichen (in angemessener Breite) der 
Colonnen-Länge entsprechend geben.

2  Feld-Telegraphen-, ^  Feld-Signal-Station (Abtheilung : ein 
Rechteck und darin das betreffende Zeichen). | )X ] Brief-Ordounanz- 
Posten; x - x - x - x - x - x - x - x  Ordonnanz - Cours - Linie "i
Etablierte Feld-Telegraphen-Linie.

-------- >. Linie zur Bezeichnung des taktischen Verbandes;
---------------- Bewegungs-Richtung (-Linie).

Nähere  Beze i chnung :  Commanden durch Beisetzen der Num­
mer; Truppen-Körper durch Beisetzen der Nummer und (Infanterie 
ausgenommen) der Anfangs-Buclistaben (abgekürzte Bezeiclinung) der 
Truppeu-Gattung; Abtheilungen und Unter-Ahtheilungen in Bruch- 
Form, u. zw. Abtheihmgs- bezw. Unter-Abtheilungs-Nummer im Zähler, 
Bezeichnung des Truppen-Körper im Nenner. Reserve-Anstalten (R.) 
und Trains durch Beisetzen der Nummer (Sectionen, Golonnen, Staffeln 
ev. analog Unter-Ab theilungen); bei Reserve-Anstalten überdies dort wo

25*
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nothwendig die Anfangs-Buchstaben (abgeküi'zte Bezeichnung) beifügen 
B. Belagernngs-Pionnier-Park, A. M. F. D. Armee-Munitions-Feld-Depot 
u. s. w).

Abkürzungen für Maße und Gewichte. Myriameter =  pn, Kilo­
meter =  hm, Meter =  ni, Decimeter =  dm, Centimeter =  cm, Mili- 
meter =  mm-, Qnadi'at-Kilometer —  hm?, Quadrat-Meter =  m ,̂ analog 
dm^, cm ,̂ mm^, Hektar =  Aa, Ar =  a; Gubik-Meter =  analog 
dm?, cm?, mm?-, Hektoliter =  hl, Liter =  /, Decihter =  dl. Centiliter 
=  cl; Tonne t, metrischer Centner =  q, Kilogramm =  hg, 
Dekagramm dkg, Gramm —  g, Decigramm =  dg, Gentigramm
=  cg, Miligramin =  mg.

Zu den Abkürzung-Zeichen ist in Schrift und Druck la t e in i sche  
Cur siv- S chr i f t  zu verwenden. Die Zeichen werden den Zahlen rechts 
in gleicher Höhe beigefügt; denselben ist kein Punkt  beizusetzen. So 
wird z. B. 320'7 m? geschrieben.

L ä n g e n -M a ß e :  1 »/» =  3' 1"  11*5'" =  0-52729°; 1 Aw =  527-290 =  
1.333X; 1 |j.»i — 5272-9° =  13.333X; 3»j — 4X (der Schritt 75 c m )-, 1 on =  0-09 
Faust =  0-37" =  f-57 Strich (1 Strich =  0-658 wi). — 1° =  1-89 m; l '  =  
0-316 m -, 1 Meile (4.000°) =  lü.OOOX =  7.586 m  =  7-5 I t n  =  0-758 um; 1 See- 
Meile =  978° =  1.852 m; 2° =  5X (der Schritt 28-8"); 1 Faust =  10-53 cm , 
1 "  =  2-63 cm .

F lä c h e u -M a ß e : 1 Q °  =  3-596 m«; lm ä  =  0-278 D ° ;  1 um’ =  1 738 
□  Meilen. — 1 Joch (1.600 G ° )  =  5.753-6 =  57 a und 53-6 m«.

H o h l -M a ß e : 1 1 =  0-707 Maß =  0"266 MQller-Maßln; 1 hl =  1 Eimer 
30 Maß, 23/i Seideln =  1 Metzen und 10 Müller-Maßln; 1 Seidel =  0-35 1 ; 
1 Halbe =  0-71 l. — 1 Maß =  1-41 l ; 40 Maß (1 Eimer) =  56-6 l; 1 Metzen 
(16 Müller-Maßln) =  61*5 l; 1 Müller- (4 Futter-) Maßl =  3-75 l.

G u b ik -M a ß e : 1 m-? =  0-146 Gub.-Klafter; Cubik-Klafter =  6-820 m l
G e w ic h te : 1 — l Pfimd, 25Ve Loth Wiener-Gewicht; 1 5̂  =  Vi« Wiener-

Loth. -  Wiener-Pfund (32 Loth) =  56 1 0 0  Pfund (1 Centner) =  56 fco
P a p ie r -M a ß e :  1 Ballen =  5 Ries, 1 Ries =  10 Buch, 1 Buch =  

10 Hefte, 1 Heft =  2 Lagen, 1 Lage =  5 Bogen. (Druck- und Schreib-Papier.)

Münzen: Krone „K “ , Heller „h “ .
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Alphabetisches Sach-Register.
(Die Zalileii liedeiiteii die belreffenden Seilen.)

A b k o c h e n  iiTi allgemeinen 71, auf Märschen 187.
A b t h e i 1 u n g 3 - Grüben 344'. —  A la  rin - In.strucüon 286,
A n g r i f f  auf Feld-Schanzen 3.54, auf feste Plätze 3.57.
A n m e ld u n g -A u s w e is  für Verpflegung von Transporten 238, fOr Kranke 113 

fOr VerpflegB-GOter 233.
A p o t h e k e n  fDr Feld-Sanitüt-Änstalten 101 .
A p r o v i s i o n ir u  n g fester Plätze 369.
A rm -B in de  für Sanitäts-Personal, Civil-Personen etc. 48, 83, 89, 100, 129.
A r m e e , Zusammensetzung 132; Armee-Ober-Gommando 133. 143; Annee- 

Gommanden 136, 145; Armce-General-Commanden 137, 146; Armee- 
Munitions-Park und -Feld-Depot 24; -Genie-Chef 25; -Train-Feld- 
Depols 77, -Train-Tnspoctor 77, -Gliefürzte 87.

A r t i l l e r i e ,  Organisation 1 1 ; -Zeugwesen 20, -Reserve-Anstalten 21; regle­
mentarische Notizen 302, 306 ; Märsche 174, 191; Gefecht 304; -Material 
316, -AusiBstnng (Eingaben darOber) 275 ; -Ausrüstung festerPlälze 366.

A rz te  87, Verwendung 105 ; ärztl. Eingaben 276; Arznei-Tasche 6.
Au d i t o re  bei der mobilen Armee 127.
A u fk  1 ä ru n gs-C avalle rie  210; Dispositionen 290.
A u s d e h n u n g  der Truppen-Forinationen .307.
A u s f ä l l e  ans belagerten festen Plätzen 372.
A u s r ü s t u n g :  Pionnier-Truppe 28; Landsturm 48; Mil.-Ärzte 89; eines selbst­

ständigen Armee-Körpers 132 ; fester Plätze 363.
A u s z e ic h n u n g e n  (Orden und Ehren) 37,310.

B u d e -P lä t z e  für lagernde Truppen 337.
B a g a g e ,  feldmäßige 376, für Gebirg-Ausrüstung 86.
B a h n h o f -  Commanden 231.
B an d a g en  -Träger der Infanterie 6, Gavallerie 10, Artillerie 17 und 19, Land­

wehren 40, im allgemeinen 90.
B a r a c k e n  335, -Lager 196.
B a 1 ui 11 o II, Marsch-Ordnung 1 74.
B a t t e r ie ,  Marsch-Ordnung 174, Bau einer BaUerie 345.
B e e r d ig u n g  der Gefallenen 116.
B e fc s  11 gu n  gs  - B;iu-Direclionen 25; Befestigungen 340, 349; Becognos- 

cierimg 296.
Bek  le id u n g  -Arbeiten (forüßcalorische) 324.
B 0 i w ä g e n : 80.
B e la g e r u n g  fester Plätze 359 ; -Artillerie-Chef 12, -Batt.-Gnippen 20, -Park 12 

20 und 32; -Genie-Chef 25, -Directionen 25.
B e la s t u n g :  Infanterist 6, Manuscdiafts-Pferd 10, Tragthiere 18 und 73.
B e r e i t s c h a ft -Z u la g e  375.
B e r i t t e n e  Schützen 40; Beriltenmachen der Hauptleute 4.
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B e s a t z u n g  fester Plütze 364.
B e sp a n iiu ii g - Züge für feste Plütze 20.
B eu te , Verwendung derselben GO.
B e w a f fn u n g :  Infanterie 5; Jäger 8 ; Gavallei-ie 9 ; Artillerie IG und 19; 

Pionnior-Truppo 28; Eisenbahn- und Telographen-Rogiment .35 ; Lund- 
wehron 38—43; Landsturm 43—48; VerpOegs-Mannseliaft 51; l ’rain- 
Trnppo 75; Sanitäts-Truppe 91 ; Post-Gondneteuro 164.

B 1 e s s i e rton -T räge r 6, 17, 89, 105; -Transport-Golonnon 100.
B lo c k h ä u s e r  351. — B o m b a r d e m e n t  auf feste Plätze 358.
B o s n is c h  -hercegowinische Infanterie 3— 7.
B r ig a d e  13, 130,-Coinmajiden 11, 142, -Ghef-Ärzle 88, Marsch-Ordnung 177.
B rot-E rzeugung seitens der Truppen 60.
B r u n n e n ,  Herrichtung und Ergiebigkeit 330.
B rü c k e n : Ban 329, Zerstörung 334; BrOcken-Köpfe etc. 351 ; BrOcken-Equi- 

pagen 29, Einthoilung auf Märschen 175.
B u l l e t i n s  und ähnliche Ausfertigungen 275.

C a n t o n ie r u n g e n  205, Sicherung 222, Di-spositionen 285, Verpflegung 65, 
Sanitäts-Uienst 102.

G a p i t u 1 a t i 0 n e n und ähnliche Ausfertigungen 279.
G a s s e n  (Operations- und Festungs-Gassen) 127.
G a v a l lo r i e :  Organisation 8, 38 ,43 ; Munition 23 ; Mun.-Colonneu 23; regle- 

uientarische Notizen 301, 307; Aufklärungs-Dienst 210; Verwendung 
auf Märschen 190, Marsch-Ordnung 174; -Truppen-Division 131, 149, 
-Sanität-.4nstalt 94, 108; -Verpflegs-Colonuen 52.

Gen Iral-Eisenbahn-Transport-Leituiig 230.
G e r n ie r u n g  fester Plätze 357, Bekämpfung derselben 370.
G h e f des Feld-Eisonbahu-Wesen 229, Telegraphen-Wesen 166; Chef-Ärzte 87.
C ivil-H eilanstalteii 99, -(Landes-)Gommlssäre 128; Civil- und Militär- 

Gouvernement 158.
G o lo n n e n -L ä n g e n  179; Colonnen-Wege 326.
C o m m an d o  über Truppen seitens Gener.alstahs-Ofilciere etc. 308.
G o m m u u ic a t io n e n , Becognoscierung derselben 291.
C o mp a g n i  e-Munitions-Wägen, Daten 5.
C o 11 c e 111 r i e r u n g s - (Alarm-) Disposition 286.
G o n d u c te u re  beim Train 83, bei der Feld-Post 164.
C ont r e -Ap  roch eil (Gegen-Annälierungen) 373.
G o 11V en ti on e i le  Signaturen: Terrain 379, Truppen etc, 386.
C o n v e n t io n e n  279.
C o rp s : Zusammensetzung 131; -Gommanden 140, 147; Munitions-Park 23, 

-Traiii-Commandant 78, -Train-Park 76, -Chefarzl 88, 108, -Intendanz 
141 ; -Artillerie-Regiment 12, -Verpflegs-Guloiine 52.

C o u r ie r e , Modalitäten für deren Verwendung 162.

D äm m o, Herrichtung zur Vertheidigung 347.
D e c k u n g e n  aus Erde, Holz etc. 341 ; nöthige Stärke 312, 318.
D e lo g i e r t e  der freiwilligen Sanitäts-Pflege 99 — 101.
D e p o t s  für marode Pferde 76.
D eu t s ch e r Ritter-Orden, Sanitäts-Pflege 92, 99, 107.
D i s p o s j ti o n e n für Märsche 283, Gaiitoniernngen 285, Gefechte 287, Fluss- 

Übergänge 288, Aiifklärungs-Cavallcric 290; Dispositions-Vorschläge 
seitens Generalstab-Chefs 308.

D i s t r i  cts - Gommanden 41.
D iv i s io n  s-Arlillerie-Regimentcr 12, -Munitions-Parks 21, -Brücken-Trains 29; 

Divisions- (Geh.-Div.-) Train-Parks 70, -Train - Gommandanten 78, 
-Sanität-Anstalten 92, Marsch-Ordnung einer Truppon-Division 177.

E c h e l o n -  Verkehr auf Eisenbahnen 228.
E c r a s it  352, Spreiigbüchson 10 und 30.
E in  rü ck  en in Marsch- (End-) Stationen 186.
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Ein sch  H e s s  IIng fester Pliltze 357. 
(,Ei.s-Übergängu) 329.

E is d e c k e n , Übersetzen derselben

E i s e 111) iih 11 - Wesen 223; Eisenbiilin- und Telegrajihen-Regiment 32; Eisen- 
bulm-Transporte 233: -SaiiitältzOge 97, 103, -Verpflegung 64; Eisen- 
lialinun als Marscli-Einien 190; Eisenbahn-.SpeiTen 352, -Zer.stürungs- 
Mittelii 10, 35; Zerstören und Wicderherstollen 327.

E tapen -D ien st 152,-Gommanden 156,-Verpflegung57, 70,-Verpflegs-Traiiis55.
E x e rc i  er-Reglements, Notizen aus denselben 298.

F  a c u 11 a t i V - Züge 228.
F a l ir e n d e Batterien 13.
F ä h re n , Herriclitnng derselben etc. 329.
F a s s u n g e n von Vorpfieg-Artikeln 72.
Feld -A rch ive, -Elaborate 122; -Artillerie 12, -GcsrhOtze 316, reglement.arische 

Notizen 302, Marsch-Ordnung 174, -Zeugs-Abtheilungen und -Com­
pagnien 20 ; -AusrQstung der Pionnior-Truppe 28, des Eisenbahn-und 
Telegraphen- Regimentes 35; -Ansrüstnngs-Boilrag 374; -Zulage 375; 
-Fiitter-Gebür .375, feldmiißiges Gepäck 376; -Bäckereien .57 und 70; 
-Befestigung 340; -Schanzen 346, deren Angiiffund Verthoidigiing 354; 
-Brunnen 336; -Eisenbahn-Wesen 223 ; -Gendarmen 118; -Ger.’lthe der 
Infanterie 6, .Jäger 8, Cavallerie 10, Artillerie 17, 19 und 21, Pionnier- 
Truppe 28, Eisenbahn- und Telegraphen-Regimenl 35, Landwehren 
38—43, Train-Truppo 75, SanilätsTruppe 90, -Post 163, -Signal-Abth. 
165, -Telegrairh 166; Sanität-Anstalten im allgomeinen 91. -Spitäler 
9i, 100 und 103, -Maroden-Häuser 95, -Apotheken 101, Verplleg-An- 
stalten 50.

F e s te  Plätze, Angriff357, Vertheidigung 363.
l  e s 1 1111 g-Artillerie 18, -Ärlillerie-Diroctoren 1 1 ; Festiing-Genie-DirocUonen 2.5, 

Festungs-Geschütze 19, -Chefärzte 88 ; -Spitäler 98, Fostnng-Slab 364.
F e u e r  der Infanterie 299, der Cavallerie 302 ; Feuer-Waffen, Daten über die­

selben 311.
F lan k en -D eck u n g  und Flankon-Märsclie 215.
F lo s s -  und Rudcr-SchiflahiT 261. —  F lü c h t ig e  Befestigungen .340, Feld­

bahnen 243.
F lu ss -S p erren  352, -Übergänge 288, 329, Beschreibung 294.
F o 11 r a g i  0 r u 11 g en 60. — F re  i I a ge r 194.
F r e iw i l l i g e  Saiiitäts-Pfloge 99. —  F r ü li -R  a p p o r 1 e 201, 208, 272.
F u rten , Benützbarkeit 329, Passioruiig 189.
Fu t te r  bei den Truppen 50, -Gebür 71, 375.

G e b ä u d e ,  Herrichtuug zur Vertheidigung 348,
G e h i r g-Artillerie 12, taktische Verwendung 306, -Geschütze .316; -Divisions- 

Muniüoiis-Park 2 t ; -Mun.-Feld-Dopot 25; — -Ausrüstung im allgo-
meiiion 86, specioll der Pioiinier-Truppe 28 ; ----- Brigade und 'rruppeii-
Divisioii 131 ; — Sanität-Anstalten 93, Feld-Spitäler 94, Saiiitäts-Dieust , 
103, 109; — 3^rain-Escadron 7.5, -Parks 76; —  Verpflegs-Golomien 69, 
Bäckereien 70.

G e h ü r e n im Krieg 374.
G e fe c h t : Meldewesen während desselben 309; räumliche Ausdehnung der 

Truppen 307 ; Verhalten in und nach dem Gefecht .308. — Gefechts-Be­
richte 274, -Dispositionen 287; Gefechts-Folder, Beschreibung 296; 
Gefechts-Formation, Übergang in dieselbe 194; Gefechts-Wege 326, 
Märsche 190; -Disciplin 308.

G e g e n -  Annäherungen (Gontre-Approchen) 373.
G e ld -  Verpllegung 58.
General-Etapeii-Gom iiiaiido 134, 144, 154.
G e n i e - Wesen 25.
G e 11 e r 111 s 1 a b s - Abtlieilung eines Arniee-Gomni.ando 136, eines Corps 140, 

einer Truppen-Division 142.
G e 11 fe r-Convention und Additional-Arükeln 116.
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lie s c h l lt z e  Österreicli 19, 316, dei- fremden Armeen 319 ; Geschütz-Bedeckmifr 
305, Geschütz-Stände 34ß,

G e w ä s s e r ,  Herricbtnng- zur Vertheidigung 348.
G e w e h re , System Manlichcr und Werndl 311, fremder Armeen 314.
G e w ic h te  und Maße 388.

H a n d s t r e i c h  gegen feste Plätze 358.
H e c k e n , Herrichtnng zur Verlheidigung 347.
H ilf-O rg a n e  268; eines Annee-Commando 136, Armee-General-Gommando 139, 

Corps-Commando 141, Truppen-Divisions-Gommando 142, Referate der 
Hilf-Organo 267 ; Hilf-Organe für das Train-Wesen 77.

H i 1 fs  - Plätze für Verwundete 106, 109.
H in  d e r n is s e  bei Befestigungen 342, übersetzen von Hindernissen 329.
H üh l-B auten  344, 350 ; Hohlwege zur Vertlieidigung 346.
H ü tte n , deren Herstellung 335 ; Hütten-Lager 195, 200.

I n f a n t e r i e ,  Organisation 3, Belastung des Mannes 6, reglemoiitarische Notizen 
298 ; Inft.-Spaten 6; Marsch-Ordnung 174; Inft.-Div.-Sanität-Anstalt 92, 
106, 109; Inft.-Truppen-Division, Zusammensetzung 130; KriegstamI 
und Ausrüstung 150, Marsch-Ordnung 177 ; Inft.-Verpflegs-Colonnen 51.

I n s p 1 c i er e n de der Gavallerie 142 ; der Artillerie 11, der Landw-ehr 37.

J ä g e r :  Organisation 7.
Ju s ti z -W esen  127.

K a n z l e i  -Director bei höheren Gommanden 264.
K a r  t e n - Maßstäbe 379, Karten für den Feld-Gebrauch 122.
Ko ch-Herde etc. 337.
K ra n k e  Ofliciere, Gebüren £77; Kranken-Abschub und -Zerstreuung 110; 

Kranken-Haltslationen 96, Krankenzüge 97; Kranken-3'ran.sport auf 
Straßen 112, Eisenbahnen 240, Schiffen 254; Eingaben über Kranke 276

K rieg -A usrü stung  fester Plätze 363; Kriegs-Brücken-Bau 329, Übergang 188, 
-Equipagen 29; Kriegs-Gefangene, Gebüren .377; Kriegs-Laboratorien 
20; Kriegs-Marine 158; Kriegs-Material, feindliches 310. Kriegs- 
Gassen 127.

K u n d s c h a ft s -W e s e n  bei der Armee im Felde 211, 280.
K ü s t e n-Verth.-Geschütze 19.

L a g e r -  Ausmittelung und Zuweisung 199, -Arbeiten 335; Sanitäts-Dienst 102.
L a n  d es-Fuhren 84; -Beschreibungs-Feld-Elaborate 122; -Verwaltung auf 

feindlichem Gebiet 158.
L an d s t u r m- und L an d w e h r o n 36. — L a t r i n e n, Herrichtung 340
L e g i t im a t io n e n  83, 124, Legitimations-Blätter 113, 115; für Personen der 

freiwilligen Sanitäts-Pflege 100.
L in i e n -  Gommanden für Eisenbahn-Transporte 231.

M a lte se r -R it te i '-O rd e n , Sanitäts-Pflege 99.
M a ro d e n  -Häuser 95. — M a r k e t e n d e r  129.
M a rs  eil-Adjustierung 171 ; Marsch-Formation 181, 192; Übergang in die Ge­

fechts-Formation 194; Marsch-Ordnung 172,190, -Geschwindigkeit 182, 
-Rasten 184, -Disciplin 182, -Sicherung 213, -Dispositionen 283; 
Marsch-Lmien, Beschreibung 291; Marsch-Plan für Eisenbahn-Trans­
porte 235, Marsch-Cantoniiiernngen 205.

M ä rsc h e  169, mittels Vorspann 189; Sanitäts-Dienst 102.
M a s k e n  gegen Sicht des Gegner 342, 349.
M aße  und Gewichte 388, Maßstäbe 379. — Mess-Instrum ente 122.
M au e rn , Herrichtung zur Verlheidigung 347.
Me d icam en ten -A n sta lten  101.
M e l d e -W esen  während eines Gefechtes 309; ZutheUung von Gavallerie 162, 

Meldungen betreCf des Feindes 212,
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M ilitä r -A bth e ilm ig  eines Armee-General-Commando 138; Militär-Gerichte bei 
der mobilen Armee 127; -ärztliches Offlciers-Gorps 87, -Sanitäts-Pflege 
durch den deutschen Ritter-Orden 99; -Seelsorge 128.

M in en  bei der Vertheidigung fester Plätze 373.
M o b i le  Belag.-ßatt.-Gruppen 20.
M o b i l i s i e r u n g ,  mitzunehmende Verpflega-Vorräthe 61.
M o n tu r  der Infanterie 5, Jäger 8, Cavallerie 9, Artillerie 17, 19, 21, Pionnier- 

Truppe 28, Eisenbahn- und Telegraphen-Regiment 35, Landwehren 38 
bis 43, Landsturm 43— 48, Train-Truppe 75, Sanitäts-Truppe 90; ~  
Montur-Feld-Depot 126.

M u n it io n  der Infanterie 5, Jäger 8, Cavallerie 9, Artillerie 16 und 19, Pionnier- 
Truppo 28, Eisenbahn- und Telegraphen-Regiment 35, Landwehren 38 
bis 43, Landsturm 43— 48, Verp'flegs-Mannschaft 51, Train-Mannschaft 
75. —  Munitions-Park 21. —  Munition-Ersatz bei Infanterie und Jäger 
300, Cavallerie 9, Feld-Artillerie 305, Gebirg-Artillerie307. — Munitions- 
Transporte auf Eisenbahnen 242, zu Wasser 256. — Ausweis Über 
Munitions-Vorräthe 275.

N a c h s c h u b ,  Regelung desselben 152. —  N a c h t -M ä r s c h e  190.
Natural-Verp flegs-G ebUren  70, Vorraths-Rapporte 276.
Norm al-M arschordnung und -Abstände der Marsch-Colonnen 172.
N o r t h o n ’s c h e r  Brunnen, Anwendung, Ergiebigkeit 337.
N o t h -B r ü c k e n ,  Bau 332, Übergang 188, Noth-Ünterkunft 170, -Feld- 

Backöfen 338.

O p e ra t io n -A b th e ilu n g  beim Armee-Commando 136; operierendes Haupt­
quartier 134.

O rd e n , Anträge zur Belohnung durch Orden 310.
O rdo  n n a n z-D ienst 161, Ordonnanz-Giirs-Linien 162.
O rd r e  de bataille, Änderungen, Führung des Protokoll 269.
O r t s c h a f t e n ,  Herrichtung zur Vertheidigung 348, Ortschafts-Lager 205,

P a r la m e u t ä r e  278. —  P a r k -W a c h e n  203. —  P a s s - .S p e r r e n  352.
P a u s c h a l ie n  für die höheren Gommaudeu im Krieg 375.
P e r lu s t r i e r u n g  des Schlachtfeldes 115.
P e r s o n a l-G e b ä re n  im Krieg 374,
P fe r d e  für Generale, etc. 74, für Hanptleule 4.
P io n n iè r e  der Infanterie 6, Jäger 8, Cavallerie 8 und 10, Landwehren 38—43, 

Landsturm 49. —  Pionnier-Truppe 26; -Zeugswesen 30; Marsch- 
Ordnung 1 75.

Pi at z -Gommandon 122, 208. — P o s t ie r  un g e n  222.
P r i V a t - Pfleçe für Verwundete 99. —  Privat-Telegrainine 169.
P ro c l a m a t io n e n  und ähnliche Ausfertigungen 27.5.
P r o v ia n t  49—50, -Officiere 125.

Q  u a r t i  er-GebOr während der Mobilisierung 377; -Verpflegung 57 ; quartier- 
rogulierendo Offleiere 125, 169; Quai'tiermacber 170, 235.

R a  st-P lätze auf Märschen (Wahl und Ausmittlung) 184, 193; .Sicherung 215.
R e c h 11 u n g s f ü h r e r bei den Truppen etc. 127.
R o c o g n o s c ie r u n g e n ;  Marsch-Linien, Fluss-Übergänge, Gefeelitsfelder 290.
Re con v a l es c en ten -H äuser der freiwilligen Saiiiläts-PfleKe 99.
R eise-M ärsche 169.
R e it e n d e  Batterie-Division 12.
R e q u i s i t i o n  von Verpflegs-Bedürfuissen 59.
R eserve-Am stalten  132; .speciell -Verpfleg-Anstalten 55, -Bäckereien 56, 

-Spitäler 96 und 98, -Apotheken 101.
R o t h e s  Kreuz ; Sanität-Anstalten 99.
R o u t e n -  Beschreiliung (Recognosclerung von Marsch-Linien) 291.
Ru d e r -  und Floß-Schitfahrt 26t.
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R ü s tu n g  der Infanterie 5, Jüger 8, Gavallerie 10, Artillerie 17, It) und 21, 
1‘ionuier-Truppe 28, Eisenbahn- und Telegraphen-Regiinont 35, Land­
wehren 38—43, Landsturm 48, Train-Truppe 75.

S a n itä t s -G l ie fa  87, -Truppen-Gommandaiit und -Ahtlieiluugen 90, -Hilfs­
personal 89, Sanitats-Mannscliafl der Infanteiae 6. Jäger 8, Gavallerie 
10, Artillerie 17 und 19, Landwehren 38—43, SaniUltB-Fold-Depol 126, 
-Reserve-Anstalten 98, -Ausrüstung fester Plätze 369, -Dienst währeml 
der Märsche, im Lager etc. 102, während eines Kampfes 105, in festen 
Plätzen 110; -Rerichte nach einem Gefecht 276.

S c h a n z e n  346, 350; Angriff 354, Vertheidigung 355; Schanzzeiig-Gidounen 
27 und 30, -Depots 31.

Sch  i f fa h r t -W e s e n  244; Schiff-Ambulanzen 97, 103; Schilf-Verpflegung 58.
S c h la c litv ie h -D e p o ts  54, -Transporte auf Eisenbahnen 242, Schilfen 255; 

Vorraths-Rapporte 276.
S c h m a ls p u r ig e  Batterien 14, 316.
S c h ü tz e n  -Gräben .343, 349. —  S e e l s o r g e  im Krieg 128.
S ic h e ru n g s -D ie n s t  im allgemeinen 213, in festen Plätzen 221; Sicherheiis- 

Maßrogcln (militärische) auf Eisenbahnen 2.38, Etapen-Linien 157, für 
Feld-Telegraphen 168, während der Rast 215.

S i gn a l e auf Märschen 186, 193; im Lager 204, in Gaiitonnierungen 209, bei 
Eisenbahn-Fahrten 240, bei Transporten zu Wasser 252; Signal-.\bthei- 
lungen 165.

.Si g n a t u r e n  für Terrain 379, Truppen etc. 386.
S itu a tio n s -M e ld u n gen  bei Märschen 275, im Gefecht 309.
S p e c ia l-W a ffe n  etc. der Landwehren 40 und 43.
S p e n d e n  der freiwilligen Sanitäts-Pflege 101.
•Sperren  als Feld-Befestigungen 3i2.
S p i t ä le r  (einschließlich jener der freiwilligen Sanitäts-Pflege) 94—99.
S p r e n g e n  von Brücken, Spreng-Ladungen 352; Spreng-Mitleln der Gavallerie 

10, Pionnier-Truppe 30.
S tabs-W agenm eister 83.
S tan  des-Abgänge, deren Deckung bei der Infanterie 5, Jäger 7, Gavallerie 9, 

Feld-Artillerie 16, Pionnier-Truppe 28. Krieg-Stände der Trnppen-Divi- 
sionen 150.

S t a t i s t i s c h e  Nachweisungen nach einem Feldzug 278.
S te g e , Herstellung derselben 334.
S t e i lu n g e n ,  taktische, deren Recognoscieruug 296.
S t r a f -  und Begnadigungs-Recht 127.
.Sir a ß e n -B a u  .325, -Sperrung und Zerstörung 327; .Straßen-Sperreu 352; 

Recogno-scierung von Straßen 291; -Et.apon-Slalionen 1.53.
S t r e i f -  Gommanden 223. — S t r o h  196.

T a g e b ü c h e r  während eines Feldzuges 273.
'F a k t is c h e  Notizen 298; Stellungen (Recogno.scierimg) 296.
'f e c h n is c h e  Arbeiten .322; 'Fruppen und Anstalten 25.
'F e ie g r a p h : ürgauLsation 32, 166; Verwendung 168; Zerstörung 328. 'Fele- 

grammo 169.
'F erra in -D arste llun g  379, -Gegenstände zur Vertheidigung 346.
T e r r i t o r i a 1 - Commaiideu der Landwehr 37. -Brigadiere 142.
'F h u i -  Sperren 352.
'F o rn is te r ,  Nachführen derselben auf Wägen 189.
T r a g b a r e  Ausrüstung; Pioimier-'Fruppe 28.
'Fra gt h i e r e : Leistung im allgemeinen 73, hei der Gehirg-Artillorio 18; Bed:rrf 

an 'l'ragthioren 22, 86.
T r ä g e r :  Leistungsfähigkeit 73.
'F ra  i n - Infanterie 7, Jäger 8, Gavallerie 10, Feld-Artillerie 17, Festuugs-Arti- 

lerie 19, Pionnier-'fruppe 30, Eisenbahn- und 'felegraphen-Reginient 35, 
J.audwehren 38—43. 'Frain-Truppe und 'Frain-Wesen im aJlgemeinen 73 ; 
-Reserve-Anstalten 76, -Zeugswesen 78, -Gommandanten 82, -Wachen
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und Bedeckung 51 und 84-, Train-Ordnung (Glicdex’ung etc.) 79—85. 
Eintlieilung der Trains auf Marsfchen 173; Rasten 184. Trains während 
eines Gefechtes 85, Vortheidiginig 85.

T ran  s p o r t auf Eisenbahnen 223, Schiffen 244, zur See 259. Transport-Häuser 
126,-Mitteln für Verpflegung 73, 152.

T r in k -  und Tränk-Plätze: Herstellung 336.
T r up pen-Divisions-Gommauden 141,148; -Chefärzte 88; Mai’schordnung 176.

Truppen-Ärzte 88, -Rechnnngsführer 127; -Train 79.
T u r n 11 s - Verkehr auf Eisenbahnen 228.

U 11 i fo rm  für Personen der freiwilligen Sanitäts-Pflege 100.
U 1) e r 8 c h i f f  e n 329; größerer Heereskörpor 256 und 261.
U n to  rk ü n f te auf Mär.sclien, Vorbereitung 169.

V e r b  and-Päckchen 105; -Plätze 106, 109; -Tornister und Verbandzeug 6, 
-Tasche 6.

V 0 r b i n d u 11 g 0 n in Gaiitonnierungcii 208; Verbindungs-Mitteln (Ordonnanzen,
Feld-Post, Sigiial-Abtheihingen, Feld-Telegraph) 161.

V e r e in s -  Reserve-Spitäler 99.
V o r b a 11 e 11 in und nach einem Gefecht .308.
V e r h a n d lu n g e n  mit dem Feind 278. — V e r lu s t - L i s t e n  275.
V e r p f  1 e g u n g : beim AusmarschniitzunelimeiiOl, in Cantonnieriingen, während

der Aufmarsch-Bewegung 64, im Aufmarsch-Raum 65, während der 
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